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Teil A —
Konzeptioneller Rahmen

1. Einfiihrung

In den letzten 15 Jahren haben sich globale, nationale und regionale Rahmenbedingungen und
Herausforderungen deutlich verandert. Transformationsprozesse betreffen zunehmend alle
Lebensbereiche. Besonders deutlich wird dies in den Bereichen Energieversorgung, Klimaschutz
und Anpassung an den Klimawandel, den Veranderungen globaler Wirtschaftsverflechtungen, der
starkeren Bedeutung regionaler Ressourcen sowie der zunehmenden Digitalisierung, die sowohl
das Arbeits- als auch das Privatleben beeinflusst.

Diese Entwicklungen fiihren zu neuen und teilweise konkurrierenden Anforderungen an den
Raum. Nutzungsanspriiche wie die Rohstoffgewinnung, Siedlungsentwicklung, Freiraum- und
Artenschutz, der Ausbau erneuerbarer Energien, die Verkehrsinfrastruktur sowie land- und
forstwirtschaftliche Nutzungen stehen oftmals in einem Spannungsverhaltnis zueinander. Mit der
Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans werden die planerischen Grundlagen fur

eine zukunftsweisende und nachhaltige Entwicklung des Landes geschaffen. Basierend auf den
strategischen Handlungsfeldern (Kapitel A.2) werden angemessene raumordnerische
Losungsansatze entwickelt, um diese vielfaltigen Raumanspriiche und potenziellen Konflikte zu
bewadltigen.

Die Bevolkerungsentwicklung ist ein zentraler Faktor fur die klinftige Entwicklung Sachsen-
Anhalts. Wahrend sich der Bevolkerungsriickgang in den vergangenen Jahren verlangsamt hat,
sind weiterhin Anpassungen erforderlich, um die Daseinsvorsorge flachendeckend sicherzustellen.
Besondere Bedeutung kommt hierbei der Digitalisierung, der Sicherung von Fachkraften sowie
dem Ausbau nachhaltiger Infrastrukturen zu.

Ein weiteres zentrales Handlungsfeld ist die wirtschaftliche Entwicklung. Sachsen-Anhalt setzt
verstarkt auf die Transformation hin zu einer klimaneutralen Industrie und die Starkung
zukunftsweisender Branchen wie der Wasserstoffwirtschaft, der Kreislaufwirtschaft und der
digitalen Wirtschaft. Die Innovationskraft der Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen im
Land soll weiter gefordert werden, um langfristig nachhaltiges Wachstum zu ermaglichen.

Die Energiewende und der Klimaschutz nehmen eine Schlisselrolle in der Landesentwicklung
ein. Der Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere der Wind- und Solarenergie, soll weiter
vorangetrieben werden. Gleichzeitig ist eine intelligente Netzintegration und eine effiziente
Nutzung von Ressourcen erforderlich, um das Ziel der Klimaneutralitat zu erreichen.
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Der Landesentwicklungsplan dient als strategischer Rahmen fiir die raumliche Entwicklung des
Landes und entfaltet gemaR § 4 Raumordnungsgesetz (ROG) eine Bindungswirkung gegeniiber
Behorden und kommunalen Gebietskorperschaften (Landkreise, Gemeinden) und gegeniiber
Personen des Privatrechts bei der Durchfiihrung raumbedeutsamer Planungen und Malnahmen
als auch in Wahrnehmung o6ffentlicher Aufgaben. Er definiert Leitlinien, setzt Entwicklungsziele
und zeigt MaBnahmen auf, um eine nachhaltige und ausgewogene Entwicklung Sachsen-Anhalts
zu fordern. Damit bildet er die Grundlage fiir kommunale Planungen und Investitionen sowie fiir
eine zukunftsfahige Gestaltung der Lebens- und Wirtschaftsbedingungen im Land.
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1.1 Planungsrechtliche Grundlagen

Das ROG bildet zusammen mit dem Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) die
rechtliche Grundlage zur Aufstellung von Raumordnungsplanen in Sachsen-Anhalt. Es handelt sich
dabei um zusammenfassende, liberortliche und fachubergreifende Plane, die der Entwicklung,
Ordnung, und Sicherung unterschiedlicher Raumfunktionen, -anspriiche und -nutzungen

dienen. Leitvorstellung bei der Erfiillung dieser Aufgabe ist eine nachhaltige Raumentwicklung,
welche die sozialen und wirtschaftlichen Anspriiche an den Raum mit seinen 6kologischen
Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, groRraumig ausgewogenen Ordnung mit
gleichwertigen Lebensverhaltnissen in den Teilrdumen fiihren soll (§ 1Abs. 2 ROG).

Auf Landesebene wird der planungsrechtliche Rahmen mit dem Landesentwicklungsplan
vorgegeben. Der Landesentwicklungsplan beinhaltet planerische Festlegungen (Ziele und
Grundsatze der Raumordnung) fiir Sachsen-Anhalt auf einer MaRstabsebene von 1:300.000.

Auf Ebene der Regionalplanung werden fiir die fiinf Planungsregionen Altmark, Magdeburg,
Harz, Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, Halle konkretisierende Regionale Entwicklungsplane auf
einer Mal3stabsebene von 1:100.000 aufgestellt, die aus dem Landesentwicklungsplan und den
landesweiten Vorgaben, unter Berlicksichtigung der regionalen Gegebenheiten und Erfordernisse,
entwickelt werden.

Die Raumordnungsplane umfassen einen mittelfristigen Planungszeitraum von zehn bis 15 Jahren.
Erganzend zu den gesetzlichen Vorgaben haben sich Bund und Lander 2016 mit dem
gemeinsamen Strategiepapier , Leitbilder und Handlungsstrategien fiir die Raumentwicklung

in Deutschland® auf einen raumordnerischen Orientierungsrahmen zur Weiterentwicklung und
Stirkung der Teilriume in Deutschland verstindigt. Die darin verankerten vier Leitbilder der
Raumordnung ,Starkung der Wettbewerbsfahigkeit®, ,,Sicherung der Daseinsvorsorge®, ,Steuerung
und nachhaltige Entwicklung der Raumnutzungen® sowie ,,Gestaltung des Klimawandels und

der Energiewende” sind mit Handlungsansatzen zur Forderung der Praxiswirksamkeit untersetzt
und erganzen die Leitvorstellung und Grundsatze der Raumordnung, welche mit dem Ziel

einer nachhaltigen Raumentwicklung anzuwenden sind (§ 2 Abs. 2 ROG). Zusammen mit den
gesetzlichen Grundlagen bilden die Leitbilder und Handlungsstrategien fiir die Raumentwicklung
die Basis fur die Erarbeitung des Landesentwicklungsplans. Angepasst an die veranderten
Rahmenbedingungen sowie regionalen Gegebenheiten und Besonderheiten wurden die Leitbilder
zur Raumentwicklung in die strategischen Handlungsfelder des Landesentwicklungsplans

flir das Land Sachsen-Anhalt (Teil A Kapitel 2) liberfiihrt und durch die Festlegungen im Teil B
konkretisiert.

Der Landesentwicklungsplan des Landes Sachsen-Anhalt stellt den rechtsverbindlichen
1 Bundesministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Leitbilder fiir die Raumentwicklung,

URL: https://www.bmwsb.bund.de/DE/raum-und-region/bundesraumordnung/leitbilder-raumentwicklung/

leitbilder-raumentwicklung node.html (Zugriff am 12.08.2025)
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Rahmen fiir die raumliche Entwicklung des Landes dar. Er wird von der obersten
Landesentwicklungsbehorde in enger Abstimmung mit den Ressorts und dessen
Geschaftsbereichen erarbeitet. Im Rahmen der Erarbeitung erfolgt eine umfangreiche
Offentlichkeitsbeteiligung und Abwagung der eingehenden Hinweise.

Nach § 8 ROG ist bei der Aufstellung von Raumordnungsplanen eine Strategische Umweltprifung
(SUP) nach gegenwartigem Wissensstand und allgemein anerkannten Priifmethoden
malistabsgerecht durchzufiihren. Hierbei sind die voraussichtlichen Auswirkungen von
raumordnerischen Festlegungen auf die Schutzgliter Menschen Tiere, Pflanzen, biologische
Vielfalt, Flache Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft sowie Kultur- und Sachgiiter, zu
ermitteln und in einem Umweltbericht beschreibend und bewertend darzustellen. Die SUP ist ein
unselbststandiger Teil im Rahmen der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans und ist in das
Aufstellungsverfahren integriert. Der Untersuchungsrahmen der Umweltpriifung einschlieRRlich
des erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrads des Umweltberichts sind unter Einbeziehung
der offentlichen Stellen, deren umwelt- und gesundheitsbezogener Aufgabenbereich von den
Umweltauswirkungen des Raumordnungsplans beriihrt sein kann, festzulegen (Scoping). Die
Ergebnisse der SUP sind im Rahmen der Abwagung zu beriicksichtigen (§ 7 Abs. 2 ROG).

Die Landesregierung beschlieRt den Landesentwicklungsplan als Verordnung. Mit dem Landtag
von Sachsen-Anhalt ist nach § 8 Abs. 4 LEntwG LSA vor dem Beschluss das Einvernehmen
herzustellen.

Dem Landesentwicklungsplan ist eine zusammenfassende Erklarung tiber Art und Weise

der Beriicksichtigung der Umweltbelange und der Ergebnisse der Offentlichkeits- und
Behdrdenbeteiligung (§ 10 Abs. 3 ROG) und iber die im Rahmen der Uberwachung der
Auswirkungen auf die Umwelt nach § 8 Abs. 4 Satz 1 LEntwG LSA durchzufiihrenden MaBnahmen
darzustellen.

Raumordnungsplane sind nach § 7 Abs. 8 ROG mindestens alle zehn Jahre zu lberpriifen. Erste

Aussagen zur Wirkung der Planfestlegungen konnen in der Regel funf Jahre nach Inkrafttreten des
Raumordnungsplans getroffen werden.
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1.2 Aufbau des Landesentwicklungsplans

Der Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt (Band 1) ist wie folgt gegliedert:

Im einleitenden Teil A werden die planungsrechtlichen Grundlagen, der Status quo und die
Entwicklungstendenzen sowie die strategischen Handlungsfelder mit den wesentlichen
Herausforderungen fur die raumliche Entwicklung des Landes beschrieben.

Teil B beinhaltet die textlichen Festlegungen als Ziele und Grundsatze der Raumordnung zur
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums, insbesondere zu den Nutzungen und Funktionen
des Raums (vgl. § 3 Abs. TNrn. 2 und 3 ROG). Ziele und Grundsatze der Raumordnung sind als
solche zu kennzeichnen (§ 7 Abs. 1ROG). Die Festlegungen sind nach Kapitel und mit laufender
Nummer nummeriert. Nach den Festlegungen folgt eine Begriindung (§ 7 Abs. 5 ROG), welche

die Grinde fur die Festlegung und den landesplanerischen Steuerungsbedarf beschreibt. Die
Begriindung nimmt nicht an der Rechtsverbindlichkeit des Landesentwicklungsplans teil.

Begriffsbestimmungen

Bei Zielen der Raumordnung handelt es sich um rechtsverbindliche, planerische Vorgaben, die
abschlieRend abgewogen sind. Diese sind raumlich und sachlich bestimmt bzw. bestimmbar und
entfalten eine Beachtenspflicht fiir alle 6ffentlichen und unter bestimmten Voraussetzungen auch
fur private Planungstrager.

Bei Grundsitzen der Raumordnung handelt es sich um Festlegungen und Aussagen zur Ordnung,
Sicherung und Entwicklung des Raums, die im Abwagungs- oder Ermessensprozess nachfolgender
Planungen zu berticksichtigen sind. Grundsatze entfalten keine strikte Bindungswirkung
gegenuber den Planungstragern. Sie konnen durch Abwagungs- und Ermessensentscheidungen
uberwunden werden.

Festlegungen kdnnen auch Gebiete bezeichnen (vgl. § 7 Abs. 3 ROG).

Vorranggebiete bezeichnen Gebiete, welche fiir bestimmte raumbedeutsame Funktionen
oder Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet
ausschlieBen, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen, Nutzungen oder Zielen der
Raumordnung nicht vereinbar sind.

Vorbehaltsgebiete bezeichnen Gebiete, die bestimmten raumbedeutsamen Funktionen
oder Nutzungen vorbehalten bleiben sollen, denen bei der Abwagung mit konkurrierenden
raumbedeutsamen Funktionen und Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen ist.

Vorrangstandorte bezeichnen Standorte, fiir die bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder
Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen an diesen
Standorten ausschlieBen, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht
vereinbar sind (analog § 7 Abs. 1 und 3 Nr. 1ROG).
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In Teil C folgen die zeichnerischen Festlegungen in Form von Hauptkarte und Festlegungskarten
und eine Erlauterungskarte.

Der Umweltbericht ist als separates Dokument dem Landesentwicklungsplan als Band 2 beigefligt.

Der Umweltbericht beschreibt und bewertet die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen des
Landesentwicklungsplans auf die Schutzguter und die Wechselwirkungen zwischen ihnen.
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1.3 Sachsen-Anhalt — Status quo

Mit einer Flache von 20.467 Quadratkilometer ist Sachsen-Anhalt das achtgréte Flachenland
in der Bundesrepublik Deutschland und grenzt an die Bundeslander Brandenburg, Sachsen,
Thuringen und Niedersachsen.

Zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans
lebten rund 2,17 Millionen Menschen in Sachsen-Anhalt. Nach Jahrzehnten des
Bevélkerungsriickgangs hat sich die Entwicklung weitestgehend stabilisiert. Zwischen 2019 und
2021 betrug der Riickgang lediglich 1,2 Prozent.? Der Trend der Abwanderung konnte in den letzten
Jahren deutlich reduziert werden. Seit 2014 ziehen mehr Menschen nach Sachsen-Anhalt, als das
Bundesland verlassen. Dennoch fiihrte die hohe Mortalitatsrate, die nach wie vor deutlich tiber
der Geburtenrate liegt und auch nicht durch einen positiven Wanderungssaldo ausgeglichen
werden konnte, bis 2022 zu einem leichten Bevolkerungsriickgang. Im Jahr 2022 kam es erstmals
seit der Griindung Sachsen-Anhalts zu einem leichten Bevolkerungswachstum.

Die Bevolkerungsdichte ist in Sachsen-Anhalt ungleich verteilt. Es zeigt sich ein deutliches Nord-
Sud-Gefalle: Wahrend die Bevolkerungsdichte in den nordlichen Landkreisen unter

50 Einwohnern pro Quadratkilometer liegt, erreicht sie in den mittleren und sidlichen Landkreisen
Werte zwischen 100 und 128 Einwohnern pro Quadratkilometer. Aufgrund der Lage zwischen den
Metropolregionen Hamburg, Berlin-Brandenburg, Hannover-Braunschweig-Gottingen-Wolfsburg
und Mitteldeutschland sowie der guten Verkehrsanbindung entwickeln sich einige Teilregionen zu
attraktiven Wohnstandorten.

Die Bevolkerungsentwicklung stellt eine zentrale Herausforderung fiir die Zukunft des
Wirtschaftsstandorts Sachsen-Anhalt dar. Die Zahl der Menschen im erwerbsfahigen Alter

(15 bis unter 65 Jahre) nimmt kontinuierlich ab. Wahrend dieser Anteil 2011 noch 64,6 Prozent
der Gesamtbevélkerung betrug, sank er innerhalb von zehn Jahren um rund fiinf Prozent.? Diese
Entwicklung beeinflusst nicht nur die Verfligbarkeit von Fachkraften, sondern erfordert auch
besondere MalRnahmen in der Daseinsvorsorge und Sozialpolitik.

Die Daseinsvorsorge im landlichen Raum muss trotz riicklaufiger Bevolkerungszahlen auf einem
zeitgemaRen Standard gehalten werden. Dazu gehoren neben der medizinischen Versorgung auch
eine leistungsfahige Verkehrsinfrastruktur, digitale Verwaltungsangebote, Betreuungsangebote,
Schuleinrichtungen sowie der flichendeckende Zugang zu schnellem Internet.

Sachsen-Anhalt hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte beim Breitbandausbau erzielt.
Sowohl durch eigenwirtschaftlichen als auch geférderten Glasfaserausbau konnte die Versorgung

2 statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt. URL: https://genesis.sachsen-anhalt.de (Zugriff am 12.08.2025)

3 Eigene Berechnungen auf Basis der Daten des Statistischen Landesamts Sachsen-Anhalt.
URL: https://genesis.sachsen-anhalt.de (Zugriff am 12.08.2025)
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mit leistungsfahigen Internetanschliissen in vielen Regionen verbessert werden.

Eine zentrale Problematik besteht darin, dass infrastrukturelle Standards aufgrund technischer
Entwicklungen stetig steigen und flachendeckend umgesetzt werden mussen. Gleichzeitig kann
Infrastruktur, die der heutigen Besiedlungsstruktur angepasst ist, bereits in wenigen Jahren
uberdimensioniert sein. Hieraus konnen erhohte Betriebskosten entstehen. Diese sogenannten
Remanenzkosten belasten die kommunalen Haushalte und erfordern eine vorausschauende und
flexible Infrastrukturplanung.

Sachsen-Anhalt ist stark von der Land- und Forstwirtschaft gepragt. Rund 60 Prozent der
Landesflache werden landwirtschaftlich genutzt. Die Magdeburger Borde zahlt zu den
fruchtbarsten Regionen Deutschlands. Neben dem Ackerbau spielt die Viehwirtschaft eine
wichtige Rolle. Sachsen-Anhalt weist zudem eine besondere Betriebsstruktur auf: Wahrend die
durchschnittliche landwirtschaftliche Betriebsgrof3e in Deutschland bei

63 ha liegt, bewirtschaften in Sachsen-Anhalt 3.960 Betriebe eine durchschnittliche Flache von
tiber 290 ha pro Betrieb (die gesamte landwirtschaftlich genutzte Flache betragt rund 1.148.400
ha). Besonders im landlichen Raum ist die Landwirtschaft ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.

Wahrend bundesweit der Waldanteil iber 30 Prozent betragt, sind es in Sachsen-Anhalt nur
22,6 Prozent*. Dennoch besitzt der Wald neben seiner wirtschaftlichen Nutzung im lindlichen
Raum wichtige Schutz- und Erholungsfunktionen. Die vergangenen Diirrejahre haben
groRflachige Schaden am Bestandswald verursacht. Da der Wald als Sauerstoffproduzent

und CO,-Speicher eine entscheidende Rolle beim Klimaschutz spielt, ist eine Erh6hung des
Waldanteils ein langfristiges Ziel. Der Umbau forstlicher Reinbestande hin zu Mischbestanden mit
standortgerechten Baumarten ist ein weiteres wichtiges Anliegen der Forstwirtschaft.

Aufgrund der zentralen und verkehrsgtinstigen Lage in Deutschland und Europa hat der
Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung
gewonnen. Lagegunst, Flachenverfiligbarkeit sowie die Moglichkeit einer standortnahen
Gewinnung regenerativer Energien haben zu einer erhohten Attraktivitat fur die Neuansiedlung
von Industrie- und Gewerbebetrieben gefiihrt. Diese spiegelt sich auch in der gesteigerten
Nachfrage von Flachen im Bereich der Industrie- und Gewerbeflachen wider. Insbesondere bei
zusammenhangenden Flachen von mindestens zehn bis zwanzig Hektar stieg die Nachfrage von
2020 bis 2023 deutlich.

Sachsen-Anhalt ist bekannt fiir seine Chemie-, Lebensmittel-, Futter- und Pharmaindustrie sowie
den Maschinenbau und die Automobilzulieferbranche. Auch die Rohstoffgewinnung (Bergbau,
Gewinnung von Steinen und Erden) spielt eine bedeutende Rolle. Diese Industrien zeichnen sich
durch hohe Umsatze und zahlreiche Arbeitsplatze aus, sind jedoch zugleich energieintensiv.

Die Transformation der Energieversorgung bietet insbesondere im Mitteldeutschen Revier

# statistisches Bundesamt. URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-
Forstwirtschaft-Fischerei/Wald-Holz/Tabellen/waldflaeche-bundeslaender.html (Zugriff am 12.08.2025)
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hervorragende Moglichkeiten zur Herstellung, Verteilung, Nutzung und Speicherung von
CO,-freiem Wasserstoff.

Auch die Logistikbranche gewinnt zunehmend an Bedeutung. Besonders im Suiden des Landes, in
der Nahe des Flughafens Leipzig/Halle, siedeln sich vermehrt Logistikbetriebe und Verteilzentren
an.

Obwohl sich einige grolRe Unternehmen angesiedelt haben, pragen vor allem kleine und
mittelstandische Unternehmen die Wirtschaft des Landes. 75 Prozent der
sozialversicherungspflichtig Beschaftigten arbeiten in mittelstandischen Betrieben, was
deutlich Gber dem Bundesdurchschnitt liegt. Der Mittelstand gilt als flexibel und innovativ
und bildet das wirtschaftliche Riickgrat des Landes. Bei der Erzeugung regenerativer Energien
nimmt Sachsen-Anhalt eine Spitzenstellung ein. Derzeit sind liber 2.800 Windenergieanlagen
mit einer Gesamtleistung von rund 5.350 Megawatt installiert (Stand Friihjahr 2023). Der
Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung liegt in Sachsen-Anhalt bei 61,5
Prozent. Aktuell betragt der planerisch gesicherte Flachenanteil fir Windenergie 0,76 Prozent
der Landesfliache.’ Dieser soll gemaR Windenergieflachenbedarfsgesetz des Bundes (WindBG)
bis 2032 auf 2,2 Prozent erh6ht werden. Die planerischen Grundlagen werden u. a. durch das
Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt, den Landesentwicklungsplan sowie die Regionalen
Entwicklungsplane geschaffen.

Das Land ist auch fiir sein kulturelles Erbe bekannt und besitzt die hochste Dichte an UNESCO-
Welterbestatten in Deutschland. Der Harz als Wanderregion sowie die Radwege entlang von Elbe,
Saale und Havel sind touristische Schwerpunkte. Der Tourismus tragt insbesondere im landlichen
Raum zur wirtschaftlichen Entwicklung bei. In den letzten zehn Jahren entwickelte sich dieser
Sektor stabil.

> Ministerium fiir Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt: Raumordnungskataster Sachsen-Anhalt.
URL: https://aris.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/rok/index.html?lang=de
(Zugriff am 12.08.2025)
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2. Strategische Handlungsfelder

Der Landesentwicklungsplan basiert auf dem Grundgedanken im Sinne des Art. 35a der
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt zur Férderung gleichwertiger Lebensverhaltnisse in
Verbindung mit § 1ROG mit der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung und

der Fortentwicklung verschiedener Handlungsfelder, die teils durch Bundes- und Landesrecht
vorgegeben sind. Bei den anzustrebenden gleichwertigen Lebensverhaltnisseen ist zu
berticksichtigen, dass Sachsen-Anhalt auBerhalb der beiden Oberzentren Magdeburg und Halle
(Saale) mit seinen Stadt-Umland-Raumen liberwiegend ein landlich gepragtes Bundesland ist. Der
landliche Raum, der durch eine geringe Bevolkerungsdichte und langere Wege zu Einrichtungen
der Daseinsvorsorge gekennzeichnet ist, bedarf einer besonderen Starkung, um dem Ziel zur
Forderung gleichwertiger Lebensverhaltnisse gerecht zu werden. Neben starken ehrenamtlichen
Strukturen bieten die Digitalisierung und neue Technologien eine grofRe Chance, den landlichen
Raum mit all seinen Qualitaten weiter zu entwickeln.

Nicht zuletzt haben landliche Gemeinden aufgrund neuer Arbeitsformen in den vergangenen
Jahren zunehmend als Wohnstandort an Bedeutung gewonnen. Der Ausbau der digitalen
Infrastruktur in allen Teilrdumen Sachsen-Anhalts bietet enorme Chancen, insbesondere
strukturschwachere Regionen als Wohn- und Arbeitsstandort zu etablieren. Diese
Entwicklungschancen sollen im Sinne der gleichwertigen Lebensverhaltnisse fiir das gesamte Land
weiter genutzt werden.

Die Forderung gleichwertiger Lebensverhaltnisse gemaR Art. 35a der Verfassung des Landes
Sachsen-Anhalt bezieht sich aber nicht nur auf den Ausgleich raumlicher und struktureller
Disparitaten, sondern auch auf den Aspekt der gesellschaftlichen Teilhabe. Somit kann eine
zukunftsfahige Landesentwicklung nur erfolgreich sein, wenn sie die Themen Nachhaltigkeit,
Geschlechtergerechtigkeit, inklusives Gemeinwesen sowie moderner Staat und Gesellschaft
beriicksichtigt. Dabei ist allen Personen(-gruppen) der gleichberechtigte, diskriminierungsfreie
und barrierefreie Zugang zu Angeboten und Einrichtungen der Daseinsvorsorge zu garantieren,
um die analoge und digitale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben fiir alle Personen(-gruppen)
gleichermalen sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen.®

Ferner sollen Angebote aller Lebensbereiche, wie etwa Wohnen, Arbeit, Gesundheit, Freizeit,
Kultur und Bildung fiir alle Personen(-gruppen) an Zentralen Orten vorhanden und barrierefrei
zuganglich sein.

Neben der uibergeordneten Leitvorstellung der gleichwertigen Lebensverhaltnisse fiir alle
Teilraume bilden die strategischen Handlungsfelder den konzeptionellen Rahmen des

® Ministerium fiir Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt (Herausgeber, 2024):
URL: https://demografie.sachsen-anhalt.de/daten-und-konzepte/handlungskonzept-nachhaltige-
bevoelkerungspolitik (Zugriff am 12.08.2025)
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Landesentwicklungsplans. Sie sind thematisch eng miteinander verknupft und im Zusammenhang
zu betrachten. Die von Bund und Landern verabschiedeten Leitbilder und Handlungsstrategien

fuir die Raumentwicklung in Deutschland (2016) spiegeln sich dabei in den strategischen
Handlungsfeldern zum Landesentwicklungsplan wider.

Aus den strategischen Handlungsfeldern

« Attraktive Standortvoraussetzungen schaffen,

+ Zukunftsfahige Mobilitatsformen gestalten,

+ Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel aktiv gestalten,

+ Energieversorgung des Landes nachhaltig sichern,

+ Biologische Vielfalt starken und naturliche Ressourcen bewahren,

+ Daseinsvorsorge starken,

« Raume nachhaltig und zielgerichtet entwickeln,

- Digitalen Wandel gestalten

leiten sich sowohl Einzelfestlegungen in den thematischen Kapiteln als auch Querschnittsthemen,
wie etwa Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel oder gesellschaftliche Teilhabe ab. Die
Festlegungen gliedern sich somit in die jeweiligen strategischen Handlungsfelder ein.

Attraktive Standortvoraussetzungen schaffen

Eine leistungsfahige und wettbewerbsstarke Wirtschaft hat fiir das Land Sachsen-Anhalt zur
Sicherung von Wertschopfung, Arbeitsplatzen und Steueraufkommen eine herausgehobene
Bedeutung. Die Wirtschaft wird sowohl in Deutschland als auch in Sachsen-Anhalt entscheidend
durch eine breite Basis an kleinen und mittleren Unternehmen gepragt. Durch eine marktgerechte
Entwicklung von Industrie- und Gewerbeflachen sowohl fiir Neuansiedlungen als auch fir
Bestandserweiterungen hat das Land eine entsprechende Flachenvorsorge zu treffen. Gerade fir
eine hohe Nachfrage an Ansiedlungsflachen fiir Investitionen mit einem erhéhten Flachenbedarf
ist die Sicherung und Konzentration weiterer Flachen in marktgangigen und nachfragestarken
Ansiedlungslagen an Zentralen Orten im Einzugsbereich der liberregionalen und regionalen
Verbindungs- und Entwicklungsachsen erforderlich.

Zur Steigerung der Attraktivitat sollen bei der Auswahl und Entwicklung von Industrie- und
Gewerbeflachen Nachhaltigkeitsgesichtspunkte beachtet werden, wie Energie- und
Ressourceneffizienz, gesicherte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Gewahrleistung
moderner Arbeitsmodelle, Nutzbarkeit und Ausbau der Digitalisierung, gute Erreichbarkeit Giber
die bestehende Infrastruktur - vor allem Offentlicher Personennahverkehr (OPNV) und
Radverkehr -, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen und entsprechende standortverbessernde
MaRBnahmen. Um der Neuinanspruchnahme unversiegelter Boden entgegen zu wirken, sind
vorrangig Industriebrachen (wie z. B. im Rahmen von Okologischen GroBprojekten) und baulich
vorgenutzte Brachflachen auf ihre Wiedernutzung zu priifen, bevor durch NeuerschlieBungen
neue Flachen in Anspruch genommen werden und diese z. B. einer landwirtschaftlichen Nutzung
entzogen werden.
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Die interkommunale Zusammenarbeit kann verschiedene Synergieeffekte erzeugen. Neben einer
flachenschonenden Siedlungsentwicklung zahlen hierzu ebenfalls regionale Herausforderungen
in den Bereichen Okonomie, Okologie und Soziales, die sich durch Zusammenarbeit tiber
administrative Grenzen effizienter bewaltigen lassen. Ziel ist es, die interkommunale
Zusammenarbeit kiinftig noch starker fur die Entwicklung des Landes zu nutzen. Dazu zahlt auch,
die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis zu férdern und somit Innovationskraft der
Unternehmen zu steigern. Eine ausgepragte und vielseitige Hochschul- und Forschungslandschaft
sowie eine enge Zusammenarbeit mit den Unternehmen konnen einerseits zur Starkung der
Innovationskraft und andererseits zu einer bedarfsgerechten Ausbildung von Fachkraften
beitragen.

Die Land- und Forstwirtschaft sind strukturgebend und ein Wirtschaftsfaktor fiir den landlichen
Raum. Dabei gilt es, besonders schiitzenswerte, ertragreiche Standorte der Landwirtschaft fur
die Bewirtschaftung mit dem Ziel der Nahrungsproduktion zu sichern (Erndhrungssicherheit).
Sachsen-Anhalt verfligt ebenfalls liber Forstgebiete mit herausragender 6kologischer und
wirtschaftlicher Bedeutung. Mit dem Ziel einer nachhaltigen Bewirtschaftung dieser Flachen
wird ein wesentlicher Beitrag zum Naturschutz, der Biodiversitat und dem Klimaschutz geleistet.
Insbesondere durch die weitere Entwicklung von Siedlungen, Verkehrsinfrastruktur sowie
Industrie- und Gewerbeflachen besteht eine erhebliche Flachenkonkurrenz. Es ist Landesziel, die
Flachenumwandlung fiir die weitere Entwicklung des Landes auf das notwendige Minimum zu
reduzieren.

Sachsen-Anhalt ist ein rohstoffreiches Land. Der Landesentwicklungsplan bildet die wesentliche
Rechtsgrundlage zur Sicherung von Rohstofflagerstatten insbesondere fir die Bauindustrie.
Weiterhin gilt es, langfristig den Zugang zu den Braunkohlevorkommen mit dem Ziel einer
potenziellen stofflichen Nutzung sicherzustellen. Durch den Riickgang von sogenanntem REA-Gips
aufgrund des Ausstiegs aus der Kohleverstromung wird der Bedarf an Naturgips steigen.
Sachsen-Anhalt verfiigt hier liber potenzielle Lagerstatten.

Einen weiteren wichtigen Wirtschaftszweig bildet die Tourismusbranche. Mit einer
Kulturgeschichte von mehr als 6.000 Jahren und einer Vielzahl an Natur- und Kulturstatten verfugt
Sachsen-Anhalt iber eine hohe Anzahl an touristischen Destinationen im ganzen Land. Um die
touristische Attraktivitat des Landes zu erhohen, sollen die Aspekte Klimaschutz, Nachhaltigkeit,
gute Erreichbarkeit, demografischer Wandel und Digitalisierung mitgedacht und die sich daraus
ergebenden Potenziale genutzt werden.
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Zukunftsfihige Mobilitdtsformen gestalten

Gut funktionierende Infrastruktur und Mobilitat bilden die Basis fiir Wachstum, Wohlstand und
Arbeit. Sowohl privat als auch beruflich legen die Menschen in Sachsen-Anhalt deutlich langere
Wege zuriick als je zuvor.” Die gesellschaftlichen und 6konomischen Rahmenbedingungen, der
digitale Wandel und die wachsende Nachfrage an Produkten und Giitern verlangen heute mehr
denn je nach uneingeschrankter Mobilitat und beeinflussen malRgeblich das Mobilitatsverhalten
von Morgen.

Weitere einflussnehmende Faktoren stellen die in ihrer Gesamtheit unterschiedliche Siedlungs-
und Raumstruktur des Landes Sachsen-Anhalt sowie deren heterogene Bevolkerungsentwicklung
dar. Dies gilt sowohl fiir den Stadt-Umland-Raum als auch fiir den landlichen Raum.

Eine moderne, nachhaltige, belastbare, verlassliche und barrierefreie Mobilitat ist das Fundament
flr eine moderne Gesellschaft, fir Wirtschaftswachstum, Beschaftigung und Wohlstand, welche
verkehrstrageribergreifend (Schiene, Stralle, Wasser, Luft) in Ganze gestarkt und entwickelt
werden muss. Dies umfasst auch den Ausbau der Infrastruktur fiir aktive Mobilitat wie Gehen und
Radfahren, die Entwicklung neuer Mobilitatsangebote fiir die erste und letzte Meile (Anfangs-
bzw. Endstrecke eines Transport- oder Kommunikationsweges) sowie die Etablierung eines
innovativen Verkehrsmanagements.

Ziel ist der Erhalt sowie ein bedarfsgerechter Ausbau respektive klima- und naturvertraglicher
Umbau der bereits bestehenden Verkehrsinfrastruktur, welcher intermodal und digital
verkniipft in allen Teilraumen des Landes erfolgen soll. Zudem wird vor dem Hintergrund der
Daseinsvorsorge und der Forderung gleichwertiger Lebensverhaltnisse ein auf die Zentralen
Orte und Schwerpunktorte mit besonderer Funktion hin ausgerichtetes, bedarfsgerechtes,
leistungsfahiges sowie klimafreundliches Angebot des 6ffentlichen Personennahverkehrs
angestrebt. In diesem Zusammenhang sollen die technischen Méoglichkeiten sowie innovative
Mobilitatsangebote berlcksichtigt werden.

Eine raum- und energiesparende, intermodale, flexible, bedarfsgerechte, barrierefreie und digital
verknuipfte Verkehrsinfrastruktur kann zu einer groReren und nachhaltigeren Leistungsfahigkeit
beitragen. Dabei sollte der Grundsatz Sanierung und Modernisierung vor Neubau gelten.

Zudem soll der OPNV als Haltefaktor flichendeckend gesichert werden. Insbesondere der

OPNV im landlichen Raum sollte durch ein flexibles und leistungsfahiges Netz an Bus- und
Schienenangeboten fiir die Bevolkerung gesteigert werden.

’ Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur (2019): Mobilitat in Deutschland — MiD. Zeitreihenbericht
2002 — 2008 — 2017. URL: https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/mid-zeitreihenbericht-2002-2008-
2017.pdf? _ blob=publicationFile (Zugriff am 12.08.2025)
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Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel aktiv gestalten

Um Sachsen-Anhalt zukunftsfahig zu gestalten und gleichwertige Lebensverhaltnisse in allen
Teilraumen Sachsen-Anhalts zu schaffen, miissen die vorhandenen natiirlichen Ressourcen so
genutzt und bewahrt werden, dass sie auch nachfolgenden Generationen zur Verfligung stehen.

Dieses Ziel beinhaltet neben dem vorrangigen politischen Ziel zur Reduktion der Treibhausgase,
bei sich andernden klimatischen Bedingungen entsprechende MaRnahmen zur Vorsorge und zur
Anpassung an den Klimawandel zu treffen. Auch im Land Sachsen-Anhalt sind die Auswirkungen
der Klimaveranderungen mit einhergehenden Extremwetterereignissen, wie grof3flachige
Niederschlagsereignisse, lokaler Starkregen, haufiger wiederkehrende Trockenheits- und
Dirreperioden oder Stiirme (inklusive Folgeerscheinungen wie Waldbrande und Uberflutungen) in
den vergangenen Jahren deutlich spiirbarer geworden.®

Als Folge des Klimawandels hat sich u. a. die Haufigkeit sowie das AusmaR von
GrofRschadensereignissen erhoht. Um den aktuellen und kiinftigen Herausforderungen gerecht
zu werden, bedarf es der Schaffung resilienter Strukturen in allen Teilraumen des Landes.
Daher sollen die Belange des vorbereitenden Katastrophenschutzes sowie des vorbeugenden
Brandschutzes beriicksichtigt und gestarkt werden.

Der Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel betreffen als Querschnittsthemen alle
Teilbereiche des Landesentwicklungsplans. Ziel ist es, mit entsprechenden raumordnerischen
Festlegungen die Folgen der Klimaveranderungen abzumildern und mit der Verringerung bzw.
der effizienten Nutzung von Ressourcen in allen Teilraumen des Landes einen Beitrag zu den
Pariser Klimazielen zu leisten. Dazu zahlen boden- sowie energiesparende, klimavertragliche,
innovative und ressourcenschonende Siedlungs- und Verkehrsstrukturen, Forderung einer
nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilitat, der Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie
entsprechender Speichermedien. Darliber hinaus sind vorbeugende und schiitzende Malnahmen,
die die Auswirkungen der veranderten klimatischen Bedingungen abfedern, bei der weiteren
Entwicklung zu berticksichtigen. Dabei stehen vor allem der Hochwasserschutz, die Sicherung
der Wasserversorgung, der mittel- und langfristige klimaangepasste Umbau der Land- und
Forstwirtschaft und die Siedlungsentwicklung im Fokus. Neben technischen MaBnahmen und
Innovationen liegt ein weiteres Hauptaugenmerk auf dem Erhalt und der Entwicklung der
natiirlichen und klimaschiitzenden Funktionen von Natur und Landschaft. Beispielhaft seien hier
Festlegungen zu okologischen Schutzgebieten und Vorranggebieten fiir Natur und Landschaft
genannt.

8 Ministerium fiir Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt: Klimawandel in Sachsen-Anhalt —
Monitoringbericht 2020. URL: https://mwu.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik und Verwaltung/
MWU/Klimaschutz/00 Startseite Klimawandel/210315 Monitoring 2020 bf .pdf (Zugriff am 12.08.2025)
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Energieversorgung nachhaltig sichern

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien gilt als einer der wichtigsten Bausteine, um die bundes-
bzw. landesweiten Energie- und Klimaziele zu erreichen. Zu diesen Zielen zahlt u. a. auch die
Netto-Treibhausgasneutralitat bis zum Jahr 2045 in Deutschland zu erreichen. Dazu sieht das
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in § 1 Abs. 2 bis zum Jahr 2030 eine Steigerung des Anteils
des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch auf mindestens 80
Prozent vor.

Sachsen-Anhalt hat zur Erreichung dieses Ziels bereits einen erheblichen Beitrag geleistet.
Erneuerbare Energien gehoren heute zu den wichtigsten Stromquellen in Sachsen-Anhalt und
ihr Ausbau stellt eine zentrale Saule der Energiewende dar. Die Energieversorgung soll daher
klimavertraglicher werden und gleichzeitig dazu beitragen, unabhangiger vom Import fossiler
Energietrager zu werden.

Die Energiepolitik des Landes Sachsen-Anhalt wird auch in Zukunft von dem Bekenntnis

zur Notwendigkeit der Energiewende und von der Zielstellung einer hundertprozentigen
Energieversorgung mit erneuerbaren Energien im Strom-, Warme- und Verkehrsbereich
getragen. Hierbei nehmen insbesondere die Wind- und Solarenergie sowie der CO,-freie und aus
Erneuerbaren Energien erzeugte Wasserstoff eine Schliisselrolle fur eine treibhausgasneutrale,
ressourcenschonende und nachhaltige sowie sichere und wirtschaftliche Energieversorgung ein.
Dafiir ist eine ausreichende Bereitstellung der notwendigen Flachen fiir die Nutzung von Wind-
und Solarenergie sicherzustellen.

Durch die Umstellung der Energieversorgung auf Erneuerbare Energien kommt es
witterungsbedingt zu einer zunehmend volatilen Stromerzeugung mit jahres- und tageszeitlichen
Schwankungen. Daher bedarf es auch der raumordnerischen Vorsorge sowohl fiir die

Speicherung von Strom aus Erneuerbaren Energien als auch fir die konventionelle Gas- und
Wasserstoffspeicherung.

Um den aus Erneuerbaren Energien gewonnenen Strom moglichst effektiv und volkswirtschaftlich
effizient sowie kostengtlinstig in allen Teilraumen bereitzustellen, besteht die Notwendigkeit, das
Stromnetz bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstarken und gegebenenfalls auszubauen, um eine
hohe Energieversorgungssicherheit und -qualitat sicherstellen zu kénnen.

Langfristig wird aufbauend auf der bestehenden Erdgasinfrastruktur ein europaisches
Wasserstoffnetz auch in Sachsen-Anhalt entstehen. Eine libergreifende Strategie unter
Einbeziehung des Stromnetzes tragt dazu bei, systemische und betriebliche Synergieeffekte, z. B.
durch geeignete Standorte von Wasserstoffproduktionsstandorten an Netzverknupfungspunkten,
auch im Sinne einer Ressourcen- und Freiraumschonung, zu nutzen. Das mitteldeutsche Revier
mit seiner chemischen Industrie wird hierbei ein wesentlicher Ausgangspunkt fiir den Aufbau und
Betrieb eines Wasserstoffnetzes in Ostdeutschland entlang aller Druckstufen mit entsprechenden
Ankniipfungspunkten zum nationalen und europdischen Wasserstoffnetz sein.
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Um den Belangen der Energiewende unter Berlicksichtigung des Freiraum- und Bodenschutzes
sowie der Freiraumnutzung gerecht zu werden, gilt es, den Ausbau der Erneuerbaren Energien
entsprechend raumvertraglich zu steuern. Hierzu bedarf es insbesondere der raumordnerischen
Steuerung der Nutzung der Windenergie sowie der Errichtung von Solaranlagen.

Biologische Vielfalt stirken und natiirliche Ressourcen nachhaltig bewahren

Biologische Vielfalt ist eine existenzielle Grundlage fiir das menschliche Leben: Pflanzen, Tiere,
Pilze und Mikroorganismen sind Trager des Stoffkreislaufs — sie reinigen Wasser und Luft,

sorgen fir fruchtbare Boden und angenehmes Klima, sie dienen der menschlichen Ernahrung
und Gesundbheit, sind essenziell fir den Okosystemerhalt und Basis und Impulsgeber fiir
zukunftsweisende Innovationen. Nur eine intakte Natur ermoglicht heutigen und zukiinftigen
Generationen eine hohe Lebensqualitat, u. a. durch naturliche Produkte, ein ansprechendes
Wohnumfeld und erholsame Landschaften, die gleichzeitig auch Wurzel der regionalen Identitat
der Menschen sind. Vielfalt stellt dabei das wichtigste Uberlebensprinzip der Natur dar. Daher
soll die biologische Vielfalt einschlieBlich regionaltypischer Besonderheiten gesichert werden und
langfristig wieder zunehmen.

Die Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung wird weiterhin zu erheblichen Flachenbedarfen
fuhren, die sich raumlich differenziert auspragen. Zwar wird die Flacheninanspruchnahme fir
die weitere Entwicklung des Landes unvermeidlich sein, aber eine gezielte raumordnerische
Steuerung, ein sparsamer Umgang mit der Ressource Flache sowie der Erhalt von Freiraumen
im AulRenbereich bilden die Voraussetzung, dass die Funktionsfahigkeit der Boden und des
Wasserhaushalts u. a. fiir Klima- und Landschaftsschutz, Ernahrungssicherheit sowie das
Lebensraumdargebot fiir Tier- und Pflanzenarten bewahrt werden. Neben der Reduzierung
der Flachenneuinanspruchnahme auf ein notwendiges MindestmaR tragen MalRnahmen
wie die Ausweisung von Schutzgebieten, die Sicherung von natirlichen Lebensraumen sowie
die Erhohung der Strukturvielfalt durch naturliche Landschaftselemente insbesondere in
strukturarmeren Landschaften zur Stabilitat und Starkung der natirlichen Vielfalt bei.

Daseinsvorsorge stdrken

Die demografische Entwicklung Sachsen-Anhalts ist durch eine ricklaufige
Bevolkerungsentwicklung, eine ungleiche Bevolkerungsverteilung sowie durch eine alternde
Bevolkerung gekennzeichnet. Aufgrund der demografischen Entwicklung kommt dem Zentrale-
Orte-System eine besondere Bedeutung zu. Um gleichwertige Lebensverhaltnisse in allen
Teilraumen des Landes zu schaffen und zu fordern, ist eine bedarfsgerechte Versorgung der
Bevolkerung mit Einrichtungen und Dienstleistungen der Daseinsvorsorge in den Zentralen
Orten als Versorgungskerne zu konzentrieren und zu gewahrleisten. Dabei geht es nicht

um eine flachendeckend gleiche Ausstattung, sondern um einen angemessenen Zugang

mit bedarfsgerechten Mobilitatsangeboten zu den Einrichtungen der Daseinsvorsorge im
Einzelfall sowie ein angemessenes Infrastrukturangebot. Ausgehend von den zentralen
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Versorgungsaufgaben in den Mittel- und Oberzentren haben die Grundzentren und in einigen
Teilraumen auch nicht-zentrale Orte in der Flache einen wichtigen Auftrag zur Grundversorgung.

Nicht zuletzt hat das Angebot der Daseinsvorsorge erheblichen Einfluss auf die Gleichstellung
aller Geschlechter, bestimmt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf entscheidend und ist dafiir
verantwortlich, dass eine gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen gelingt.

Die Potenziale einer starkeren Vernetzung von offentlichen und privaten Akteurinnen und
Akteuren sowie der Ausbau von Kooperationen zwischen 6ffentlichen und privaten Einrichtungen,
z. B.im Bildungs- und Kulturbereich, gilt es im Sinne einer grotmoglichen Teilhabe zu starken und
zu nutzen. Auch dem Ehrenamt kommt hierbei eine groRe Bedeutung zu.

Die digitale Transformation bietet die Chance, die klassische Daseinsvorsorge um digitale
Angebote zu erganzen oder digitale Alternativen diskriminierungsfrei vorzuhalten.
Grundvoraussetzungen fir die Verbesserung der Angebote der Daseinsvorsorge durch neue
Informations- und Kommunikationstechnologien bilden die entsprechenden Infrastrukturen sowie
die Anwendungsfahigkeiten ihrer souveranen Nutzer.

Bildungs- und Betreuungsangebote fiir Kinder und Jugendliche sowie die medizinische und
pflegerische Versorgung der dlteren Bevolkerung gerade im landlichen Raum sind im Sinne einer
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie der gesellschaftlichen Teilhabe zu sichern und weiter
zu entwickeln. Unter dieser Pramisse sowie der diskriminierungsfreien Zuganglichkeit sind,
unter Beruicksichtigung des Konzepts der Zentralen Orte, ebenfalls ein regional ausgeglichenes
allgemeinbildendes Schulnetz sowie ein bestandsfahiges Angebot an beruflicher Bildung auch
bei einer rlicklaufigen Bevolkerungsentwicklung zu gewahrleisten. Gleiches gilt fiir soziale und
gesundheitliche Beratungsstellen und Angebote der psychosozialen und psychiatrischen Hilfen.

Rdume nachhaltig und zielgerichtet entwickeln

Eine zukunftsfahige Entwicklung des Landes geht auch weiterhin mit einer Inanspruchnahme
von Flachen fiir alle Lebensbereiche einher. Die Nachhaltigkeitsziele erfordern die
Flachenneuinanspruchnahme langfristig auf Netto-Null, das heiRRt Einfiihrung einer
Flichenkreislaufwirtschaft, zu reduzieren.’

Die Sicherung der Lebensqualitat und Beachtung der ressourcenschonenden Belange sollen sich
nicht ausschlieRen. Vielmehr steht eine ausgewogene, qualitative Entwicklung von Flachen fir
z. B. Wohnen, Erholung, Verkehr, Arbeiten sowie Gewerbe und Industrie im Vordergrund.

2 Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Sachsen-Anhalt — Neuauflage 2022. URL: https://mwu.sachsen-anhalt.de/
fileadmin/Bibliothek/Politik und Verwaltung/MWU/Umwelt/Nachhaltigkeit/00 Startseite Nachhaltigkeit/
230220 Nachhaltigkeitsstrategie Sachsen-Anhalt.pdf (Zugriff am 12.08.2025)
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Eine Neuinanspruchnahme von Flachen soll zum einen mit dem Vorrang der Innenentwicklung
vor der AulRenentwicklung einhergehen sowie zum anderen auch durch flachensparende Bau-,
Siedlungs- und ErschlieBungsformen und stadtebauliche ErneuerungsmaBnahmen reduziert
werden.

Durch die Nutzung von Brachflachen, Baulticken, Baulandreserven sowie der Nach- und
Umnutzung leerstehender Bausubstanz in Innenstadten und Dorfern soll deren Attraktivitat
gesteigert werden. Die Stadtebauforderung, eine bedarfsgerechte Entwicklung der gewachsenen
Siedlungsstrukturen und auch RiickbaumaBnahmen mit dauerhafter Entsiegelung konnen hierbei
einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung leisten.

Die MaRBnahmen fiir eine flachensparende und bedarfsgerechte Siedlungs- und
Verkehrsflachenentwicklung sollten idealerweise dem Klimaschutz Rechnung tragen. Im Rahmen
einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung bedarf es einer verstarkten Auseinandersetzung mit
mobilisierbaren Potenzialflachen (Brachflachen, Baullicken etc.) und mit dem Management von
Flachen insgesamt als strategischen Ansatz. An der Stelle sollte auf entsprechende MaBnahmen
wie z. B. ein Potenzialflachenkataster hingewirkt werden.

Im Sinne einer effizienten Nutzung von Infrastrukturen sowie der Sicherung und Starkung der
Einrichtungen der Daseinsvorsorge ist die Konzentration der Wohnbauflachenentwicklung auf
Zentrale Orte von groRer Bedeutung und tragt der Vermeidung von Zersiedlung Rechnung.

Aufgrund der demografischen Entwicklung und der damit einhergehenden Veranderung der
Wohnungsnachfragen (Anzahl, GroRe, Art, Ausstattung, Bauform etc.) wird sich der Wohnungsbau
den veranderten Bedlrfnissen anpassen mussen.

Des Weiteren ist Barrierefreiheit in Bezug auf Zugangshindernisse und -barrieren zur physischen
Umwelt (z. B. Gebdude, StraBen), zu Transportmitteln sowie zu Information und Kommunikation
die unabdingbare Voraussetzung fur Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung von
Menschen mit Behinderungen und dartiber hinaus ein Qualitatsmerkmal, das allen Menschen in
unserer Gesellschaft zu Gute kommt und die Raume nachhaltig entwickelt.
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Digitalen Wandel voranbringen

Die Strategie Sachsen-Anhalt Digital 2030 stellt den Menschen sowohl als Nutzer als auch als
Gestalter der Digitalisierung in den Mittelpunkt. In diesem Sinne nutzen wir das Potenzial,
welches uns Beteiligung, Teilhabe und Daseinsvorsorge bieten, ohne jemanden durch
Digitalisierung auszuschlieRen."

Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft befinden sich in grof3en Transformationsprozessen,

die zu strukturellen Veranderungen in unterschiedlichen Lebensbereichen fiihren werden.

Die Komplexitat der Transformationsprozesse wird anhand diverser Veranderungen in allen
Lebensbereichen deutlich — Veranderung der Arbeitswelt sowie von Verhaltensweisen, Werten,
Normen, Leitbildern, Technologien.

So ist Digitaltechnologie allgegenwartig und sowohl Treiber als auch Mittel zur Bewaltigung und
Ermoglichung von Veranderungen in Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft wie auch Verwaltung.
Es liegt in der Hand aller, insbesondere der Verantwortungstrager in Politik, Gesellschaft und
Wirtschaft, digitale Mittel sinnstiftend, z. B. im Sinne von Nachhaltigkeit, Klimaschutz und
Teilhabe einzusetzen.

Neben den verschiedenen Angeboten und Einrichtungen zur Versorgung gehéren moderne
digitale Infrastrukturen zur materiellen Basis der Daseinsvorsorge und sind damit auch eine
Grundbedingung fiir eine gelungene Stadt- und Landentwicklung.

Dabei ist die digitale Infrastruktur Wirtschaftsfaktor flir Kommunen und Standortfaktor fur
Unternehmen sowie Standort- und Entwicklungsfaktor fiir den Tourismus. Sie beeinflusst
Wohnstandortentscheidungen, sie bringt eine Attraktivitats- und Imagesteigerung des landlichen
Raums mit sich, tragt zu Wachstum und Innovation bei, [asst eine Steuerung fur dezentrale
Losungen zur Energieversorgung, Mobilitat, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu. Sie
ist notwendige Voraussetzung fur Digitalisierungsprozesse aller Art.

Auf leistungsfahigen Infrastrukturen basierende Digitalisierungsprozesse tragen dazu bei, aktuelle
Entwicklungsaufgaben in Sachsen-Anhalt — wie z. B. den Bedarf an medizinischer Versorgung

in der Flache, Anderung des Mobilitats- und des Versorgungsverhaltens, Geschaftsmodelle und
elektronische Dienstleistungen — als Antwort auf die sich verandernden Anforderungen zu l6sen.
Digitale Kommunikationstechnologien und -wege spielen insbesondere auch im Rahmen

von Beteiligungsmoglichkeiten fir alle Personen an politischen Entscheidungen, z. B. tiber
E-Partizipation sowie bei der Digitalen Teilhabe eine bedeutende Rolle.

19 Ministerium fiir Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt (2023): Strategie Sachsen-Anhalt Digital
2030. URL: https://mid.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik und Verwaltung/MLV/MID/Ministerium/
Publikationen/Sachsen-Anhalt-Digital-2030.pdf (Zugriff am 12.08.2025)
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Die Digitalisierung bietet eine Chance, Biirgerinnen und Blirgern mehr und bessere Moglichkeiten
zur gesellschaftlichen Teilhabe zu er6ffnen. Neben analogen Beteiligungsformaten wird tuber
digitale Plattformen sichergestellt, dass die Teilhabe entsprechend der individuellen Fahigkeiten
fiir die Bevélkerung méglich ist."

In einem Online-Partizipationsportal treten Land und Kommunen mit den Biirgerinnen und
Buirgern in den Dialog, um sie in gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren anzuhéren
oder um ihre Meinungen und Expertisen im Rahmen von Strategieentwicklung und
Umsetzungsplanungen zu erfragen."

Zudem gilt die Kompetenz im Umgang mit digitalen Technologien als Voraussetzung fiir
gesellschaftliche Teilhabe, die den selbstbestimmten, sozial verantwortlichen, kreativen und
kritisch reflektierten Umgang mit Medien und somit eine gelingende Lebensgestaltung insgesamt
ermoglicht.

Dementsprechend sind neue, flexible und resiliente Strukturen insbesondere fir diinn

besiedelte landliche Raume mit zunehmender Alterung der Bevolkerung erforderlich. Digitale
Lésungen in den Bereichen Medizin, Pflege, Logistik, Transport und Burgerservice kdnnen einen
wesentlichen Beitrag leisten, um das Land lebenswert zu erhalten und krisenfester zu machen. Die
Moglichkeiten der digitalen Technologien miissen genutzt und die Digitalisierungsprozesse weiter
vorangetrieben werden.

" Ministerium fiir Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt (2023): Strategie Sachsen-Anhalt Digital
2030. URL: https://mid.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik und Verwaltung/MLV/MID/Ministerium/
Publikationen/Sachsen-Anhalt-Digital-2030.pdf (Zugriff am 12.08.2025)

12 Ministerium fiir Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt (2023): Strategie Sachsen-Anhalt Digital
2030. URL: https://mid.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik und Verwaltung/MLV/MID/Ministerium/
Publikationen/Sachsen-Anhalt-Digital-2030.pdf (Zugriff am 12.08.2025)
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Teil B —
Textliche Festlegungen

1. Vernetzung und Kooperation

G 1-1 Kooperationsziele

Vernetzung und Kooperation auf interkommunaler, regionaler und landeriibergreifender Ebene
sollen dazu beitragen, dass

 Herausforderungen liber administrative Grenzen hinweg bewaltigt,

« Potenziale gestarkt und Standortnachteile ausgeglichen,

« die Entwicklung innovativer Ansatze befordert,

« stadtische und landliche Raume nachhaltig und raumlich ausgewogen entwickelt,

« die Leistungs-, Innovations- und Wettbewerbsfahigkeit in allen Teilraumen des Landes gestarkt,
+ Angebot und Qualitat von Einrichtungen der Daseinsvorsorge sichergestellt und

+ die Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und MaRRnahmen verbessert

werden.

Begriindung zu G 1-1

Durch ein kooperierendes und vernetztes Agieren von Akteurinnen und Akteuren auf
interkommunaler, regionaler und Idnderiibergreifender Ebene soll zur Bewdltigung aktueller und
zuktinftiger Herausforderungen beigetragen werden. Dabei gilt es, Stdrken auszubauen, Schwdchen
abzumildern, Moglichkeiten zu erkennen und Risiken zu begegnen. Besondere Herausforderungen
und Schwerpunkte regionaler Zusammenarbeit sind die Anpassung an den Klimawandel und

der Ausbau der erneuerbaren Energien, die Sicherung der Daseinsvorsorge, die Bewidiltigung
demografischer Herausforderungen, die Realisierung der Mobilitdtswende und das Voranbringen der
Digitalisierung. Damit soll die Vermeidung nachteiliger Parallelentwicklungen sichergestellt werden.

Insbesondere rdumliche Anforderungen aus Raumordnungspldnen und sonstigen raumbedeutsamen
Pldnen sollen durch Vernetzung und Kooperation unterstiitzend bewadiltigt werden. Dies

betrifft vor allem die Belange der Daseinsvorsorge, wirtschaftliche Entwicklungsmaoglichkeiten,
Siedlungsfldchenentwicklung oder andere Belange zur teilrdumlichen Entwicklung.
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1.1 Interkommunale und Regionale Kooperation

G 1.1-1 Handlungsansatze der Zusammenarbeit

Zur Starkung teilraumlicher Entwicklungen und zur Bewaltigung teilraumlicher Aufgaben soll die
Kooperation auf regionaler und interkommunaler Ebene unter Beteiligung relevanter Akteurinnen
und Akteure weiter ausgebaut und unterstutzt werden. Daflir sollen integrierte Entwicklungs- und
Handlungskonzepte aufgestellt bzw. fortgeschrieben sowie Netzwerk- und Austauschformate
angewendet werden. Die Erstellung und Umsetzung von Konzepten und die Bildung von
Netzwerken und Kooperationsstrukturen sollen im Rahmen der Haushaltsplanung und bei der
Ausrichtung der Férderung berticksichtigt werden.

G 1.1-2 Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier Sachsen-Anhalt

Der Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier Sachsen-Anhalt soll in regionaler Zusammenarbeit
gestaltet werden. Unter Berlicksichtigung des Strukturentwicklungsprogrammes fiir das
Mitteldeutsche Revier Sachsen-Anhalt soll durch regionale Konzepte zur Ausweisung und
konzeptionellen Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflachen, zur Daseinsvorsorge,

zur Gestaltung und Entwicklung von Mobilitatsinfrastruktur und -angeboten und zur
Siedlungsentwicklung der Strukturwandelprozess raumplanerisch nachhaltig unterstiitzt werden.

G 1.1-3 Interkommunale Kooperation

Interkommunale Kooperation soll die Abstimmung von Planungen und MaBnahmen und die
Einbindung relevanter Akteurinnen und Akteure fordern und zu einer strategischen Ausrichtung
der kommunalen Politik bei der Entwicklung des Gesamtraums beitragen.

Begriindung zu G 1.1-1

Die Entwicklung auf kommunaler und regionaler Ebene ist durch eine Vielzahl von
Herausforderungen geprdgt. Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzepte kénnen diesen
Herausforderungen begegnen.

Diese sollen ressortiibergreifend angelegt sein. Uberschneidungen in den Gebietskulissen der
einzelnen Programme sollen vermieden werden. Vorhandene Konzepte sollen in die Erarbeitung
einfliefSen.

Der interkommunalen und regionalen Zusammenarbeit dienen auch verschiedenste Netzwerk und
Austauschformate. Diese sollten Teil der Konzeptentwicklung sein oder als eigenstdndiges Instrument
der Zusammenarbeit genutzt werden. Diese Formate umfassen formelle und informelle Strukturen
zum regionalen und interkommunalen Austausch und zur gemeinsamen Entscheidungsfindung.
Durch den Austausch von Erfahrungen, Wissen und Ressourcen kbnnen Synergien geschaffen und
innovative Losungen entwickelt werden.

Um diese Aufgaben wahrnehmen zu konnen, soll die Erstellung und Umsetzung dieser Konzepte und
die Etablierung von Netzwerken und Kooperationsstrukturen durch eine gezielte Ausrichtung der
offentlichen Forderung unterstiitzt werden. Forderméglichkeiten sollten so abgestimmt sein, dass sie
aufeinander aufbauende Forderkulissen darstellen.
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Begriindung zu G 1.1-2

Das Mitteldeutsche Revier umfasst in Sachsen-Anhalt die Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Mansfeld-
Stidharz, Saalekreis, Burgenlandkreis sowie die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (Strukturstdrkungsgesetz
Kohleregionen vom 8. August 2020 Artikel 1, Kapitel 1, § 2 Nr. 3; BGBI. | 2020, Nr. 37 vom 13.08.2020,

S. 1795). Vordringliche Aufgaben bei der Gestaltung des Strukturwandels im Mitteldeutschen

Revier sind die Stdrkung bestehender und die Schaffung neuer Wertschopfungsketten sowie
zukunftssicherer Arbeitspldtze in einem attraktiven Arbeits- und Lebensumfeld. Hierbei besteht ein
besonderes Erfordernis einer regional stark aufgestellten Zusammenarbeit, die die verschiedenen
Planungsprozesse zusammenfiihrt.

Ergdnzend zum Strukturentwicklungsprogramm sollen Konzepte mit raumplanerischen Ansdtzen
den Strukturwandelprozess planerisch flankieren und sowohl die Nachfolgenutzung als auch die
zukunftsfdhige Gestaltung des Reviers unterstiitzen. Neben der regionalen Ebene kénnen diese
Konzepte auch Idnderiibergreifend ausgerichtet sein. Um eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung
zu gewdhrleisten, sind die Menschen in der Region, die Entscheidungstrdger aller Ebenen,
Unternehmen und alle weiteren relevanten Akteurinnen und Akteure einzubinden (siehe A Z 2.3.1-6,
ANG232-521G51.2-4und N Z5.3.8-2).

Begriindung zu G 1.1-3

Durch interkommunale Kooperation knnen Ressourcen und Potenziale benachbarter
Kommunen besser genutzt und eine nachhaltige Entwicklung gefordert werden. Viele der
Herausforderungen der Zukunft in den Bereichen der Daseinsvorsorge, der Siedlungsentwicklung,
der Wirtschaftsentwicklung, der Mobilitdt und der Energie- und Wdrmeversorgung lassen sich
nicht allein durch die Umsetzung kommunaler Einzell6sungen bewiiltigen. Interkommunale
Kooperationen zur Losung von Fragen der Fldichenknappheit, der Kostenreduzierung oder der
Sicherung von Versorgungseinrichtungen kénnen hier ein wirksames Mittel darstellen.
Interkommunale Zusammenarbeit soll dazu beitragen, die Abstimmung bei Planungen und
Mafnahmen zu fordern, Akteurinnen und Akteure der verschiedensten Ebenen einzubinden und
das btirgerschaftliche Engagement zu stdrken. Interkommunale Zusammenarbeit verbessert die
Wahrnehmung der Chancen und kann eine breite Ausschépfung der Moglichkeiten gewdhrleisten.
(siehe u.a. 2A Kap. 2.3, 2 Kap. 3.3 und 2 Kap. 5.1).
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1.2 Landeriibergreifende Zusammenarbeit

G 1.2-1 Ausbau der ldnderiibergreifenden Zusammenarbeit
Die landertibergreifende Zusammenarbeit soll mit dem Ziel, zum Interessenausgleich beizutragen
und zusatzliche Entwicklungspotenziale zu erschlieRen, weiter ausgebaut werden.

G 1.2-2 Entwicklung der Europdischen Metropolregion Mitteldeutschland

Die Europaische Metropolregion Mitteldeutschland soll in ihrer nationalen und internationalen
Bedeutung und zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfahigkeit wirtschaftlich, infrastrukturell,
wissenschaftlich, kulturell und touristisch weiterentwickelt werden.

G 1.2-3 Starkung der Zusammenarbeit innerhalb der Europdischen Metropolregion

Die Europaische Metropolregion Mitteldeutschland soll als landeruibergreifendes Netzwerk
gestarkt und unter Einbindung politischer und fachlicher Entscheidungstrager aller Ebenen
weiter ausgebaut werden. Dafiir soll die partnerschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der
Metropolregion und liber die Metropolregion hinaus unterstitzt werden.

G 1.2-4 Transnationale Zusammenarbeit

Durch die Teilnahme an Programmen der Europadischen Union fiir eine integrierte raumliche
Entwicklung soll die Vernetzung und Integration auf europaischer Ebene weitergefiihrt werden.
Im Austausch mit europaischen Akteurinnen und Akteuren soll an wichtigen Themen fiir die
Landes- und Regionalentwicklung mitgewirkt werden.

Begriindung zu G 1.2-1

Die Idndertibergreifende Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Entwicklungsfaktor dar.

Sie erméglicht es, liber die Grenzen des Landes hinaus Synergien zu nutzen, gemeinsame
Herausforderungen zu bewiiltigen und zum Interessenausgleich beizutragen.

Die Zusammenarbeit mit den Lindern Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen und Thiiringen
soll weiterentwickelt werden. Dabei sollten auch Kooperationen mit den Metropolregionen
Hannover-Braunschweig-Gottingen-Wolfsburg und Hamburg und der Hauptstadtregion
Berlin-Brandenburg angestrebt werden.

Im ldnderiibergreifenden Raum Halle-Leipzig besteht mit der Raumordnungskommission
Halle-Leipzig ein langjihriges Gremium der Zusammenarbeit. Mit dem am 27. August 1993
geschlossenen Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Land Sachsen-Anhalt tiber die
Zusammenarbeit bei der Raumordnung und Landesplanung wurde bereits friihzeitig die Grundlage
flir eine kooperierende Zusammenarbeit gelegt. Die daftir gebildete Raumordnungskommission
versteht sich als Gremium politischer und fachlicher Entscheidungstrdger der beiden Ldnder und
der grenziiberschreitenden Region. Sie dient der Abstimmung, Koordinierung und Information zu
den Belangen der Raumordnung und Landesplanung fiir den Raum Halle-Leipzig. Der gemeinsame
Austausch tiber die Landesqgrenze hinweg soll auch weiterhin auf der Ebene der Landes- und
Regionalplanung zur nachhaltigen Entwicklung im grenziiberschreitenden mitteldeutschen Raum
beitragen.
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Begriindung zu G 1.2-2 und G 1.2-3

Die Europdische Metropolregion Mitteldeutschland ist eine von elf von der Ministerkonferenz ftir
Raumordnung (Raumentwicklungsministerkonferenz) mit Beschluss vom 30.06.2006 ausgewiesenen
Metropolregionen von europdischer Bedeutung in Deutschland. Sie ist eine Idnderiibergreifende
Aktionsplattform, in der sich strukturbestimmende Unternehmen, Stddte und Landkreise, Kammern
und Verbdnde sowie Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt

und Thiiringen engagieren. Ziel soll die nachhaltige Steigerung von Innovation, Wertschépfung

und Wettbewerbsfihigkeit zur Stdrkung der Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturregion
Mitteldeutschland sein. In diesem strukturell und funktional verflochtenen Raum werden
vorhandene Potenziale und Ressourcen durch Akteurinnen und Akteure aus Politik, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft gebliindelt und vernetzt. Ein wichtiges Handlungsfeld ist der Strukturwandelprozess
im Mitteldeutschen Revier. Hier koordiniert und initiiert die Metropolregion Mitteldeutschland
ldnderiibergreifende Transformations- und Innovationsprojekte. Die Metropolregion
Mitteldeutschland wird in ihrer Form als Idnderiibergreifende Aktionsplattform durch die
Landesregierungen der Linder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thiiringen unterstiitzt.

Begriindung zu G 1.2-4

Die Programme der Europdischen Union zur Raumentwicklung im Rahmen der europdischen
territorialen Zusammenarbeit fordern eine ausgewogene und harmonische territoriale Entwicklung
zwischen und innerhalb von Ldndern, Regionen, Stddten und Gemeinden. Die Teilnahme an diesen
Programmen trdgt zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung bei und vertieft gleichzeitig

die Kooperation auf transnationaler und interregionaler Ebene. Zudem leisten die Projekte einen
Beitrag zur gemeinsamen europdischen Raum- und Regionalentwicklung. Der dadurch initiierte
Austausch erméglicht ein gemeinsames Lernen speziell in den Bereichen Verwaltungshandeln und
Regionalentwicklung. Entwicklungsimpulse ergeben sich aus dem Austausch, der Weitergabe von
Erfahrungen und der gemeinsamen Entwicklung von Lésungsansdtzen.
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2. Raumstruktur

2.1 Ziele und Grundsatze der raumlichen Entwicklung

Z 2.1-1 Nachhaltige Raumentwicklung

Zur Sicherung der Lebensgrundlagen und der Lebenschancen kiinftiger Generationen sowie zur
Schaffung gleichwertiger Lebensverhaltnisse ist Sachsen-Anhalt in seiner Gesamtheit und in
seinen Teilraumen wirtschaftsfordernd sozial gerecht und umweltvertraglich zu entwickeln.

G 2.1-2 Anforderungen und Ziele der raumlichen Entwicklung

Planungen und MalRnahmen zur Entwicklung der raumlichen Struktur des Landes sollen zu

nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfahigkeit beitragen.

Dabei soll

« die Daseinsvorsorge gesichert,

« die wirtschaftliche Entwicklung des Landes gestarkt,

« die Verkehrsinfrastruktur bedarfsgerecht, raum- und klimaschonend weiterentwickelt und die
Mobilitatsbedirfnisse der Bevolkerung gesichert,

 der Ausbau der Erneuerbaren Energien gesichert sowie die erforderliche Netzinfrastruktur
entwickelt,

flachendeckend digitale Infrastrukturen als Voraussetzungen der Wissensvernetzung

und -vermittlung und des Zugangs zu Informationen und Dienstleistungen geschaffen und
weiterentwickelt,

« die biologische Vielfalt und die naturlichen Ressourcen nachhaltig bewahrt und

« den Belangen zum Schutz des Klimas und zur Anpassung an den Klimawandel Rechnung
getragen werden.

Es soll darauf hingewirkt werden, dass

« die Funktionsfahigkeit der Raum- und Siedlungsstruktur sowie der Infrastruktur gesichert und
durch Vernetzung verbessert wird,

« die Raumanspriiche bedarfsorientiert, funktionsgerecht, kostensparend und umweltvertraglich
aufeinander abgestimmt werden und

« die natirlichen Lebensgrundlagen erhalten und die Umweltbedingungen verbessert werden.

G 2.1-3 Demografische Entwicklung

Die Auswirkungen des demografischen Wandels, die weitere Entwicklung der
Bevolkerungsstruktur und die raumliche Bevolkerungsverteilung sollen bei raumbedeutsamen
Planungen und MaRRnahmen beriicksichtigt werden.

G 2.1-4 Klimaschutz

Im Sinne einer nachhaltigen, umwelt- und klimavertraglichen sowie ressourcenschonenden
Raumentwicklung sollen bei allen raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen die
Erfordernisse des Klimaschutzes bertcksichtigt werden.
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G 2.1-5 Anpassung an den Klimawandel

Um den Folgen des Klimawandels zu begegnen, soll bei raumbedeutsamen Planungen und
MaRnahmen den Belangen zur Anpassung an den Klimawandel Rechnung getragen werden, um
zukiinftige Gefahrdungen zu vermeiden oder abzumildern.

Begriindung zu Z 2.1-1

Das Ziel der nachhaltigen Raumentwicklung, sozialen und wirtschaftlichen Ansprtiche an den
Raum mit seinen 6kologischen Funktionen in Einklang zu bringen, ist im ROG als Leitvorstellung
der Raumordnung normiert. Sie verknlipft wirtschaftliche Leistungsfdhigkeit und soziale
Gerechtigkeit mit dem dauerhaften Schutz der natiirlichen Lebensgrundlagen. Ein zentrales
Anliegen der Raumentwicklung ist es, in Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips und der
Generationengerechtigkeit, die Entwicklung des Landes und seiner Teilrdume so zu gestalten, dass
auch fiir kiinftige Generationen Lebensgrundlagen und Lebenschancen erhalten bleiben.

Fiir die Schaffung und Gewdhrleistung gleichwertiger Lebensverhdltnisse gemdfS ROG und im Sinne
des Art. 35a der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt ist die Versorqung mit Dienstleistungen
und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge in allen Teilrdumen des Landes zu sichern. Dazu gehéren
vor allem der Zugang zu und die Erreichbarkeit der entsprechenden Einrichtungen und Angebote
fiir alle Personengruppen (siehe 2 Z 4-1). Insbesondere im diinn besiedelten Iindlichen Raum
Sachsen-Anhalts stellen sich mit geringer Bevolkerungsdichte, anhaltendem Bevélkerungsriickgang
und zunehmender Alterung der Bevilkerung besondere Herausforderungen fiir die Sicherung der
Daseinsvorsorge.

Insgesamt sind Mafinahmen zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in diesen
Teilrdumen nétig, um diese in ihrer Funktion als Wohn- und Lebensrdume zu sichern

(siehe A Z 2.3.2-2 und A G 2.3.2-4).

Begriindung zu G 2.1-2

Globalisierung, verdnderte staatliche Gestaltungsmoglichkeiten und die europdische Integration,
verstdrken den Wettbewerb um potenzielle Standorte im internationalen und bundesweiten
MafSstab ebenso wie innerhalb und zwischen den Teilrdumen. Gesellschaftliche Umbriiche und
aktuelle Transformationen wie Klimawandel, Energiewende, Daseinsvorsorge, Mobilitdtswandel
und Digitalisierung sind mit Auswirkungen auf die Raum- und Siedlungsstruktur und damit
einhergehenden zunehmenden Raumnutzungskonflikten verbunden, die sich in den Teilrdumen des
Landes in unterschiedlicher Intensitdt darstellen.

Vor diesem Hintergrund bedarf es einer differenzierten Raumentwicklung, welche die
Entwicklungsméglichkeiten unterstiitzt und gleichzeitiqg nachhaltig und ausgleichsférdernd wirkt.

Begriindung zu G 2.1-3

Sachsen-Anhalt ist in besonderem MafSe von den Auswirkungen des demografischen Wandels
und dem anhaltenden Bevidlkerungsrtickgang betroffen. Der auch fiir die Zukunft prognostizierte
Bevolkerungsriickgang, das anhaltende Geburtendefizit und die Zunahme des Anteils der dlteren
Bevélkerung sind Entwicklungen, die bei raumbedeutsamen Planungen und MafSnahmen
beriicksichtigt werden miissen. Dies ist insbesondere bei Planungen und MafSnahmen zu
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Wohnen und Gewerbe, bei der Bereitstellung von Dienstleistungen und Einrichtungen zur
Sicherung der Daseinsvorsorge, bei der Entwicklung des OPNV oder der Versorgung mit
Telekommunikationsdiensten von Bedeutung bzw. macht die Entwicklung alternativer Angebote
erforderlich (siehe 21 Z 2.3.2-2, 7 G 2.3.2-4, /A Kap. 3.1, /A Kap. 3.2 und 7 Kap. 4).

Begriindung zu G 2.1-4

Extremwetterereignisse wie grofSfidchige Niederschldge, lokaler Starkregen, zunehmende Diirre- und
Hitzeperioden oder stdrkere Stiirme als Auswirkungen des Klimawandels sind auch in Sachsen-
Anhalt zunehmend sptirbar. Vor diesem Hintergrund stellt sich allen Planungstrdgern die Aufgabe,
durch geeignete MafSnahmen zum Klimaschutz beizutragen. Im Mittelpunkt steht dabei die
Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Gemdf$ dem Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) soll bis 2045
die Treibhausgasneutralitdt ftir Deutschland erreicht werden.

Ein wesentlicher Ansatz ist die Umstellung der Energieversorqung auf erneuerbare Energien in den
verschiedenen Sektoren. Auf der Ebene der Regional- und Kommunalplanung werden durch die
Sicherung von Fldchen fiir die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien, z. B. zur Errichtung

von Windenergie- und Freifldchensolaranlagen, die rdumlichen Voraussetzungen zum Ausbau der
Erneuerbaren Energien geschaffen (siehe 7 Kap. 6.2). Des Weiteren trdgt die Stérkung des OPNV und
des Rad- und FufSverkehrs gegentiiber dem MIV zur Minimierung der Treibhausgasemissionen bei.

Weitere rdumliche Erfordernisse zum Schutz des Klimas werden in einer energie- und
fldchensparenden sowie ressourcenschonenden Siedlungsentwicklung (siehe 2 Kap. 3.1), dem
klimaangepassten Umbau der Landwirtschaft, dem Schutz der nattirlichen Ressourcen und

der Wiederherstellung der Landschaft gesehen. Dazu gehéren u.a. die Wiederverndssung und
Renaturierung von Moorbdden und damit die Reaktivierung ihrer Funktion als Kohlendioxidspeicher.
Dies soll u.a. mit der Errichtung von Moor-PV auf stark degradierten Moorbodenfldchen erreicht
werden (siehe 21 G 6.2.2-12 und A G 7.2.4-5).

Begriindung zu G 2.1-5

Auch in Sachsen-Anhalt sind die Folgen der Klimaverdnderungen in den vergangenen Jahren
spuirbarer geworden. So hat sich u. a. die Hdaufigkeit und das Ausmayf8 von Extremwettereignissen
erhoht. Um diesen Folgewirkungen begegnen zu kdnnen, sind vorbeugende und schtitzende
MafSnahmen, die die Auswirkungen des Klimawandels abfedern, bei der weiteren Planung und
Entwicklung zu berticksichtigen.

Dies betrifft insbesondere die stddtebauliche Entwicklung, den Schutz der Versorqungs- und
Entsorgungsinfrastruktur, die Sicherung der Wasserversorqgung, den mittel- bis langfristig
klimaangepassten Umbau der Land- und Forstwirtschaft und den Hochwasserschutz.

Dabei soll u.a. folgenden raumordnerischen Erfordernissen Rechnung getragen werden:

« Freihaltung von Grtin- und Freifldchen vor Bebauung im Sinne einer klimaangepassten
Siedlungsentwicklung, zur Gliederung der Siedlungsentwicklung und zur Erhaltung der
klimarelevanten Funktionen des Freiraums (siehe A Z 2.3.1-5 und 2 G 3.1-6),

« Risikovorsorge durch den Schutz kritischer Ver- und Entsorgungsinfrastruktur (siehe 2 Z 4.5-3),

« Stdrkung der Resilienz der Landwirtschaft (siehe 2 G 7.1.1-2),
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Sicherung der Wasserressourcen bei weiterer Verschlechterung der klimatischen Wasserbilanz
(siehe N Z 71.3-2),

Sicherung und Entwicklung eines umfassenden Biotopverbundsystems (siehe 2A G 7.2.2-7) und
Erhalt von Flussniederungen und Auen und die Schaffung weiterer Gebiete fiir den
Hochwasserriickhalt (siehe 2 Z 7.2.1-2 und 2 Kap. 7.1.3).
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2.2 Kulturlandschaften, kulturelles Erbe

G 2.2-1Erhaltung, Schutz und Entwicklung der Kulturlandschaften

Die Vielfalt der Kulturlandschaften und des kulturellen Erbes soll im besiedelten und
unbesiedelten Raum erhalten, geschiitzt und im Zusammenhang mit anderen raumlichen
Nutzungen und raumbedeutsamen Malknahmen entwickelt werden.

G 2.2-2 Bewahrung der kulturlandschaftlichen Vielfalt

Historisch gepragte und gewachsene Kulturlandschaften sollen in ihren pragenden Merkmalen,
mit ihren Natur- und Kulturdenkmalen erhalten werden.

Hierbei sollen bei der Siedlungsentwicklung Struktur und Erscheinungsbild historischer Stadt- und
Ortskerne gewahrt werden.

Denkmale und Denkmalbereiche einschlieBlich ihrer Umgebung und der kulturlandschaftlichen
Raumbezlige sowie kulturhistorisch bedeutsame Landschaftsteile, Landschaftselemente, Orts-
und Landschaftsbilder sollen bei raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen im Sinne einer
erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung beriicksichtigt werden.

G 2.2-3 Landschaften mit groBem Sanierungs- und Gestaltungsbedarf

In Landschaftsbereichen, die aufgrund von Nutzungsanderungen bzw. Schrumpfungs- oder
Strukturwandelprozessen im groBen Umfang umgestaltet, neu genutzt oder saniert werden,
sollen Moglichkeiten zur Gestaltung neuer Kulturlandschaftsbereiche genutzt werden. Dabei
sollen Zeugnisse der frilheren Nutzung sichtbar bleiben.

G 2.2-4 Regionale Kulturlandschaftskonzepte

Im Rahmen der Regionalplanung sollen Kulturlandschaften auf regionaler Ebene identifiziert
sowie Leitbilder und Handlungskonzepte zu deren Erhaltung und Entwicklung und zur
Berucksichtigung kulturlandschaftlicher Belange bei raumbedeutsamen Planungen und
MaRnahmen aufgestellt werden.

G 2.2-5 Vorbehaltsgebiete fiir Kultur und Denkmalpflege

Vorbehaltsgebiete fur Kultur und Denkmalpflege sind Gebiete, in denen die Sicherung, die
Erhaltung und die Zuganglichmachung von kulturhistorisch bedeutsamen Kulturdenkmalen von
besonderem Belang sind.

Vorbehaltsgebiet fuir Kultur und Denkmalpflege ist das Gartenreich Dessau-Worlitz.

Begriindung zu G 2.2-1

Kulturlandschaften sind von Menschen beeinflusste, gestaltete und verdnderte Landschaften.
Sie sind das Ergebnis und Zeugnis stdndiger Wechselwirkungen zwischen naturrdumlichen
Gegebenheiten und menschlicher Nutzung und Gestaltung im Lauf der Geschichte.

Unterschiedliche naturrdumliche Gegebenheiten (Boden, Relief, Klima) und regional unterschiedliche

geschichtliche und kulturelle Entwicklungen haben im Land Sachsen-Anhalt zu einer beachtlichen
Vielfalt an Kulturlandschaften gefiihrt. Merkmale wie bestimmte Formen der Landnutzung und
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-bewirtschaftung, wie Bauweise und Siedlungsformen sowie die Art der wirtschaftlichen Tdtigkeit
und die Ausbildung des Verkehrsnetzes bestimmen die regionale Ausprdqgung einer Kulturlandschaft.

Diese Vielfalt und Individualitdt stellt einen wichtigen Faktor fiir die Lebensqualitdt der
ortsansdssigen Bevolkerung dar und trdgt zur Verankerung der regionalen Identitdt und der
Verbundenheit mit der Heimat bei. Die Kulturlandschaften beinhalten in ihrer Eigenart ein
bedeutendes Potenzial fiir die Regionalentwicklung, sind Standortfaktor fiir die wirtschaftliche
Entwicklung, insbesondere den Tourismus (siehe 2 G 5.2-1) und ihnen kommen dariiber hinaus
okologische, soziale und kulturelle Funktionen zu.

Das Land Sachsen-Anhalt ist aufgrund seiner zentralen Lage in Europa ein aufSerordentlich
bedeutender, facettenreicher, gewachsener Kulturraum, der gepridgt ist von einer Vielzahl
liberlieferter historischer Zeugnisse unterschiedlichster Epochen der Geschichte der Menschheit. Er
vereint eine Reihe historischer Kulturlandschaften, deren Qualitdt, Eigenart und Schénheit bewahrt
werden soll.

Um die vielfiltigen, gewachsenen Kulturlandschaften in ihren prdigenden Merkmalen sowie mit
ihren Natur- und Kulturdenkmalen zu erhalten, sollen bei der Planung oder Anderung rdumlicher
Nutzungen und Funktionen die Auswirkungen auf die Kulturlandschaft bewusst einbezogen werden.
Bei diesem Bemtihen sollen auch neue Nutzungsanforderungen an den Raum berticksichtigt
werden. Sofern entsprechende Potenziale gegeben sind, sollen Nutzungen im AufSenbereich, wie
der Ausbau der Erneuerbaren Energien, Rohstoffabbau, Netzausbau sowie sonstige technische
Anlagen vertrdglich in die Kulturlandschaften integriert werden. Es ist Aufgabe der rdumlichen
Planung, dies so zu ordnen, dass der Charakter der Kulturlandschaft in Idndlichen, stddtischen und
industriell-gewerblichen Rdumen bewahrt wird. Den Belangen zum Erhalt und zur Entwicklung der
Kulturlandschaften und ihrer prigenden Merkmale kann vor allem in der Regional-, Bauleit- und
Landschaftsplanung Rechnung getragen werden.

Die Gestaltung der Kulturlandschaften und die Erhaltung des kulturellen Erbes sollen auch unter
baukulturellen Aspekten erfolgen. Dabei sollte ein ganzheitlicher, integrierter und partizipativer
Planungsansatz verfolgt werden, welcher alle relevanten Akteurinnen und Akteure und die lokale
Bevolkerung einbezieht, diese aktiv zusammenwirken und die Gesellschaft insgesamt Verantwortung
ftir die Gestaltung der gebauten Umwelt und deren Pflege tibernimmt. Baukultur kann somit zur
Schaffung einer lebenswerten, resilienten und vielfdltigen Umwelt beitragen. Eine hohe Qualitdt

der gestalteten Umwelt beglinstigt wiederum den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die
Verbundenheit mit dem Ort. Die Stddte und Dérfer werden in ihrer Attraktivitdt und als Lebensraum
gestdrkt, gleichzeitig gewinnt das einmalige stddtebauliche Erbe Sachsen-Anhalts an touristischer
Bedeutung.

Mit der Landesinitiative , Architektur und Baukultur” untersttitzt die Landesregierung die
baukulturellen Aktivitdten im Land. Insbesondere Wettbewerbe, wie der Architekturpreis des Landes
Sachsen-Anhalt und der Stadtumbau-Award, aber auch Formate der baukulturellen Vermittlung
tragen zur offentlichen Diskussion, zur Sensibilisierung fiir die Bedeutung von Kulturlandschaften
und zur identitdtsstiftenden Wirkung von Architektur bei.
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Begriindung zu G 2.2-2

Historische Stadt- und Ortskerne, Denkmale und Denkmalbereiche, kulturhistorisch bedeutsame
Landschaftsteile, Landschaftselemente sowie Orts- und Landschaftsbilder bestimmen die
Ausprdgung und die Wahrnehmung der Kulturlandschaften. Deren Schutz und Erhaltung kommt
als prdgenden Merkmalen der Kulturlandschaft besondere Bedeutung zu. Bei der Stadt- und
Dorfentwicklung sowie bei Nutzungen des Freiraums soll dem Schutz und der Erhaltung der
kulturlandschaftlichen Elemente und der Bewahrung ihrer Eigenart im besonderen MafSe Rechnung
getragen werden. (siehe 2 G 3.3-3).

Die UNESCO-Welterbestdtten sind wichtige Leuchttiirme der Kulturlandschaft Sachsen-

Anhalts. lhnen kommt eine hohe, auch raumwirksame Ausstrahlungskraft zu. Als besondere
Anziehungspunkte vermégen sie wesentliche Impulse fir das gesamte Land und dariiber hinaus zu
geben.

In die UNESCO-Welterbeliste sind bis zum Jahr 2024 folgende Stdtten in Sachsen-Anhalt
eingetragen:
« Stiftskirche, Schloss und Altstadt von Qued|inburg,
» Bauhausstdtte Dessau (als Teil des Weltkulturerbes ,,Bauhausstdtten in Weimar, Dessau

und Bernau),
 Luthergedenkstdtten in der Lutherstadt Eisleben und der Lutherstadt Wittenberyg,
« Gartenreich Dessau-Wobrlitz und
« Naumburger Dom.
UNESCO-Welterbestdtten unterliegen aufgrund ihres aufSergewdhnlichen universellen Werts fiir die
Menschheit vélkerrechtlich bindenden Verpflichtungen zum Schutz und zur Erhaltung dieser. Um das
charakteristische rdumliche Erscheinungsbild der Welterbestdtten zu erhalten, soll der Schutz ihrer
Umgebung eingeschlossen werden. Diese Umgebung erfassen die von der UNESCO anerkannten
und kartierten sogenannten Pufferzonen. Um dem Schutz der Kern- und Pufferzonen und dem
weiteren Umfeld in Erfiillung der Anforderungen der UNESCO-Konvention Rechnung zu tragen,
unterliegen diese dem Schutz nach § 1Absatz 1Satz 2 Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (DenkmSchG LSA). Hierbei soll sichergestellt werden, dass die UNESCO-Welterbestdtten
vor Beeintrdchtigungen geschiitzt werden, die mit dem Status als UNESCO-Welterbestdtte nicht
vereinbar sind.

Den nach den Kriterien des MAB - Programms der UNESCO (,,Der Mensch und die Biosphdire“)
anerkannten Biosphdrenreservaten Mittelelbe, als Teil des UNESCO-Biosphdrenreservates
Flusslandschaft Elbe, und Dromling kommt entsprechend den Zielstellungen des Programms

eine wichtige Aufgabe bei der Erhaltung charakteristischer Kulturlandschaften zu. Sie stellen
Modellregionen zur Erprobung nachhaltiger Wirtschaftsweisen dar, um den Ansprtichen von Mensch
und Umwelt gerecht werden zu kbnnen. UNESCO-Biosphdrenreservate werden aufgrund ihrer
Repriisentativitdt fiir den jeweiligen Landschaftsraum im internationalen Kontext ausgewdhlt. Der
jeweiligen Kulturlandschaft kommt somit eine internationale Wertigkeit zu. Zur Erhaltung dieser
Landschaften unterliegen sie dem Schutz nach § 15 in Verbindung mit § 20 Naturschutzgesetz

des Landes Sachsen-Anhalt. Mit der Erkldrung als geschiitzter Teil von Natur und Landschaft soll
sichergestellt werden, dass die UNESCO-Biosphdrenreservate vor Beeintrdchtigungen geschtitzt und
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gemdfs den UNESCO-MAB-Kriterien entwickelt werden.

Der Geopark Harz. Braunschweiger Land. Ostfalen wird seit 2015 in der Liste der UNESCO Global
Geoparks in Anerkennung durch das UNESCO "International Geoscience and Geoparks Programme”
gefiihrt. Er umfasst den Harz und das nordlich davon gelegene Braunschweiger Land bis zum
Flechtinger Hohenzug. Die geologischen Gegebenheiten bestimmen das Landschaftsbild und prigen
die Kulturgeschichte der Region, zusammen mit den Zeugnissen einer tiber 1.000-jdghrigen Bergbau-
und Forschungsgeschichte sind sie von internationaler geowissenschaftlicher Bedeutung.

Begriindung zu G 2.2-3

In Landschaftsbereichen, in welchen im grofSen Umfang die bisherige Nutzung aufgegeben bzw.
gedndert wird, besteht das Erfordernis der Renaturierung bzw. Rekultivierung aber auch die
Moglichkeit der Neugestaltung von Landschaften. Solche Gestaltungs- und Entwicklungsfragen
stellen sich derzeit insbesondere in der Nachnutzung von durch den Abbau von Rohstoffen stark
beeintrdchtigten Landschaften oder im Rahmen stddtebaulicher EntwicklungsmafSnahmen in

Folge von Schrumpfungs- oder Strukturwandelprozessen. In diesen Bereichen geht die Sanierung

von Schdden oft mit der Gestaltung einher. Im Rahmen zeitgemdfSer Entwicklungs- und
Gestaltungskonzepte auf regionaler oder kommunaler Ebene sollen sowohl die Méglichkeiten fiir
neue Nutzungen als auch fiir die naturnahe Wiederherstellung genutzt werden. Die Regionalen
Teilgebietsentwicklungspldne gemdfs § 10 LEntwG LSA stellen dafiir geeignete Instrumente dar.
Gestaltung und Wiederherstellung der Landschaftsbereiche sollten mit den Herausforderungen von
Klimaschutz und Klimawandel, dem Ressourcenschutz und dem Erhalt der Biodiversitdt einhergehen.
Zeugnisse der bisherigen Nutzung sollen dabei als Momentaufnahme der Entwicklungsgeschichte
erhalten und als industrielles Erbe gepflegt und entwickelt werden. Hierzu zdhlen z.B. die Sachzeugen
des Braunkohlebergbaus und der Braunkohleindustrie im Mitteldeutschen Revier Sachsen-Anhalt.

Begriindung zu G 2.2-4

Die Berticksichtigung kulturlandschaftlicher Belange bei raumbedeutsamen Planungen und
Vorhaben setzt die Kenntnis und Identifizierung der Kulturlandschaften mit ihren Eigenarten,
ihrem Entwicklungspotenzial und ihrer Schutzwiirdigkeit voraus. Im Rahmen der Regionalplanung
soll in Kooperation aller relevanten lokalen und regionalen Akteurinnen und Akteure und der
Offentlichkeit das kulturlandschaftliche Potenzial der Planungsregion ermittelt sowie die
charakterbestimmenden und wertgebenden Merkmale benannt werden. Dies wird somit in die
regionale Verantwortung gestellt und kann im Sinne der Wahrung der regionalen Identitdt gestaltet
werden. Mit der Entwicklung von Leitbildern und Handlungsempfehlungen soll dem Erhalt der
Kulturlandschaften und dem kulturellen Erbe auch unter Beriicksichtigung neuer Nutzungs- und
Gestaltungsanforderungen Rechnung getragen werden. Die Leitbilder kbnnen einen Beitrag zur
Konkretisierung von Zielen und Bewertungsmafstdben leisten, die der Abstimmung von Planungen
und Vorhaben zu Grunde gelegt werden sollten.

Begriindung zu G 2.2-5

Vorbehaltsgebiete ftir Kultur und Denkmalpflege sind fiir das Land Sachsen-Anhalt und seine
Teilrdume kulturhistorisch und denkmalpflegerisch bedeutsame Gebiete, deren Bedeutung und
rdumliche Ausdehnung tiber administrative Grenzen hinaus reicht. Sie zeichnen sich sowohl durch
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Denkmalbereiche, die eine Mehrheit baulicher Anlagen umfassen, als auch ihre kulturlandschaftliche
Dimension aus. Sie sind in ihrer Gesamtheit von herausragendem nationalem oder internationalem
kulturhistorischem Wert.

In den Vorbehaltsgebieten fiir Kultur und Denkmalpflege soll den Belangen der Kultur und
Denkmalpflege in besonderem MafSe Rechnung getragen werden. Sie sollen zum Schutz,

zur Erhaltung und zur Zugdnglichmachung von landesweit bzw. regional bedeutsamen
Kulturdenkmalen beitragen. Kulturdenkmale umfassen gemdfs § 2 Abs. 2 DenkmSchG LSA
Baudenkmale, Denkmalbereiche, archdologische Kulturdenkmale oder archdologische
Fldchendenkmale, welche als Zeugnisse menschlicher Geschichte und als prdgende Bestandteile der
Kulturlandschaft geschiitzt, erhalten und gepflegt werden sollen.

In Vorbehaltsgebieten fiir Kultur und Denkmalpflege sollen die Interessen des Denkmalschutzes

im Sinne der Erhaltung und des Schutzes vorhandener Kulturdenkmale in Abwdgungs-

und Ermessensentscheidungen gegeniiber anderen Raumnutzungsanspriichen besonders
beriicksichtigt werden. Planungen und MafSnahmen, die die Belange der Kultur und Denkmalpflege
beeintrdchtigen, sollen in Vorbehaltsgebieten fiir Kultur und Denkmalpflege ausgeschlossen werden.

Die inszenierte Kulturlandschaft des Gartenreichs Dessau-Wobrlitz ist Zeugnis einer einzigartigen,
weit tiber Europa hinaus bedeutenden, kulturhistorischen Entwicklung. Die Landschaft ist geprdgt
von einem kiinstlerisch einmaligen Zusammenspiel landwirtschaftlicher Fldichen, Hutewiesen,
Wildern sowie Ortschaften mit fiirstlichen Solitdrbauten und einer verdichteten Gestaltung in
Parks und Gdrten. Die weitgehend authentisch erhaltene Gesamtheit dieser aufeinander bezogenen
Elemente, verbunden durch ein Netz von Sichtachsen und -fdchern ist Ausdruck des gestalterischen,
auf den seinerzeit auf aktuellsten Reformideen beruhenden Willens eines aufgekldrten Fiirsten des
18. und friihen 19. Jahrhunderts. Diese, in den Baudenkmalen und Denkmalbereichen manifestierte
kulturhistorische Bedeutung ist die mafSgebliche Grundlage der aufSerordentlichen Wertschdtzung
des Gartenreichs, die in seiner Eintragung in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes miindete. Dieses
Zusammenspiel der Elemente bestimmt mafgeblich die touristische Bedeutung des Gartenreichs.
Die Erlebbarkeit des Gartenreichs Dessau-Wobrlitz beruht auch auf dem schonenden Umgang mit den
noch vorhandenen Zeugnissen eines aufgekldrten und modernen Denkens.

Das Vorbehaltsgebiet fiir Kultur und Denkmalpflege ,,Gartenreich Dessau-Worlitz“ ist in der
Hauptkarte des Landesentwicklungsplans zeichnerisch festgelegt. Bauplanungsrechtliche
Innenbereiche gemdf8 § 34 Baugesetzbuch (BauGB) und baurechtlich gesicherte Fldchen sind von
Vorbehaltsgebietsfestlegungen fiir Kultur und Denkmalpflege ausgenommen.

In den Regionalen Entwicklungspldnen konnen regional bedeutsame Vorbehaltsgebiete fiir
Kultur und Denkmalpflege ausgewiesen werden.
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2.3 Raumkategorien

Z 2.3-1 Raumkategorien
Unter Berlicksichtigung der raum- und siedlungsstrukturellen Gegebenheiten und Verflechtungen
werden folgende Raumkategorien festgelegt:
+ Stadt-Umland-Raum untergliedert in
» verdichteter Stadt-Umland-Raum und
» erweiterter Stadt-Umland-Raum
+ landlicher Raum.
Die Raumkategorien sind in Festlegungskarte 1abschlieRend festgelegt.

Begriindung zu Z 2.3-1

Die Raumkategorien sollen unter Berticksichtigung der raumstrukturellen Unterschiede und der
damit einhergehenden raumordnerischen Erfordernisse zu einer ausgewogenen Entwicklung
Sachsen-Anhalts beitragen. Sie bieten zugleich Orientierung, um auf die jeweiligen regionalen
Gegebenheiten und rdumlichen Erfordernisse abgestimmte Planungen und MafSnahmen zu
entwickeln und anzuwenden. Die Festlequngen sollen zur bestmédglichen Entwicklung und Ordnung
der Teilrdume beitragen.

Fldchendeckend erfolgt eine Differenzierung in die Raumkategorien Stadt-Umland-Raum, welcher
weiter in den verdichteten Stadt-Umland-Raum und den erweiterten Stadt-Umland-Raum
untergliedert wird, und Idndlicher Raum. Raumkategorien sind vor allem siedlungsstrukturell und
grofSrdumig abgegrenzte Rdume.

Die Raumkategorien sind gemeindescharf abgegrenzt. Damit wird eine eindeutige Zuordnung
erreicht und der kommunalen Entscheidungs- und Planungsebene entsprochen.

Der verdichtete Stadt-Umland-Raum setzt sich aus

« der Kernstadt mit einer Mindesteinwohnerzahl von 100.000 Einwohnern und

« und den Umlandgemeinden

zusammen.

Als Umlandgemeinden des verdichteten Stadt-Umland-Raums werden die Gemeinden bestimmt, die
unmittelbar an die die Kernstadt angrenzen und welche hinsichtlich des Anteils der Siedlungs- und
Verkehrsfldche an der Gemeindefldche und der Siedlungsdichte (Einwohner je Quadratkilometer
Siedlungsfliche) Werte deutlich iiber dem Landesdurchschnitt und damit eine héhere urbane
Verdichtung aufweisen (Stand: 31.12.2021).

Dem erweiterten Stadt-Umland-Raum werden die Gemeinden als Umlandgemeinden zugeordnet,
welche unmittelbar an die Kernstadt angrenzen und starke rdumliche Verflechtungen zur Kernstadt
aufweisen, gemessen am Anteil der Berufspend|er in die Kernstadt (mehr als 25 Prozent,

Stand: 30.06.2023). Auch diese Gemeinden weisen zum Teil suburbanen Charakter auf, was auf die
Verflechtungen mit der Kernstadt und der Ndhe zu dieser zurtickzuftihren ist.

Der Ildndliche Raum umfasst alle Stddte und Gemeinden aufSerhalb der Stadt-Umland-Rdume.

Lage und Abgrenzung der Raumkategorien ergeben sich aus der Festlequngskarte 1.
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2.3.1Stadt-Umland-Raume

Z 2.3.1-1 Stadt-Umland-Rdaume

Stadt-Umland-Raume sind

+ die Stadt Halle (Saale) mit Umlandgemeinden und
« die Stadt Magdeburg mit Umlandgemeinden.

Die Stadt-Umland-Raume setzen sich aus dem verdichteten und dem erweiterten Stadt-Umland-
Raum zusammen.

Die Stadt-Umland-Raume sind in Festlegungskarte 1abschlieRend festgelegt.

Z 2.3.1-2 Erhaltung der Funktions- und Leistungsfahigkeit

Die Stadt-Umland-Raume sind in ihrer Funktions- und Leistungsfahigkeit und damit als
wesentliche Grundlage fur die weitere Entwicklung Sachsen-Anhalts und seiner Teilraume zu
erhalten und auszubauen.

G 2.3.1-3 Ubergeordnete verkehrliche Anbindung

Die Anbindung der Stadt-Umland-Raume an die nationalen und europaischen Verkehrsnetze
uber StraRe und Schiene sowie Uber Schifffahrts- und Luftverkehrswege soll gesichert und
bedarfsgerecht ausgebaut werden.

Z 2.3.1-4 Integrierte Verkehrsentwicklung

In den Stadt-Umland-Raumen ist das Gesamtverkehrsnetz umwelt- und funktionsgerecht sowie
verkehrstrageriibergreifend weiterzuentwickeln. Insbesondere die ErschlieBung durch den OPNV
und die Verkniipfung mit dem Rad- und FuBwegenetz sind zu verbessern.

Z 2.3.1-5 Regionale Griinziige

In den Regionalen Entwicklungsplanen sind in den Stadt-Umland-Raumen siedlungsnahe,
zusammenhangende Bereiche des Freiraums als regionale Grlinzuge festzulegen. Die regionalen
Griinziige sind von Bebauung und von anderen funktionswidrigen Nutzungen freizuhalten.

Z 2.3.1-6 Interkommunale Abstimmung in den Stadt-Umland-Rdumen

In den Stadt-Umland-Raumen sind Planungen und MaBnahmen zu Wohnen, Gewerbe,
Einzelhandel, Mobilitat, Infrastruktur und Freiraumsicherung durch die Stadte und Gemeinden
aufeinander abzustimmen.

Z 2.3.1-7 Entwicklung und Ordnung der verdichteten Stadt-Umland-Riaume

Die verdichteten Stadt-Umland-Radume sind so zu ordnen und zu entwickeln, dass

« sieals leistungsfahige Wirtschaftsraume Sachsen-Anhalts Aufgaben fuir die Entwicklung des
gesamten Landes erfiillen,

« sie Uber die Standortvoraussetzungen fiir eine dynamische Wirtschafts- und
Arbeitsplatzentwicklung verfuigen,

« sie als Wirtschafts-, Wissenschafts-, Kultur- und Dienstleistungsraume im nationalen und
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internationalen Wettbewerb bestehen kénnen,

« siefur die Bevolkerung ein bedarfsgerechtes Angebot an Wohnraum, an Einrichtungen fur
Bildung, Soziales, Kultur und Wissenschaft unter Beachtung des Zentrale Orte-Systems
vorhalten,

« sie bei der Wahrnehmung ihrer Wohn-, Gewerbe-, Versorgungs- und Erholungsfunktion eine
raumlich ausgewogene, sozial und 6kologisch vertragliche und an den Klimawandel angepasste
Siedlungs- und Infrastruktur gewahrleisten und

« die Funktionsfahigkeit des Freiraums erhalten bleibt.

Z 2.3.1-8 Entwicklung und Ordnung der erweiterten Stadt-Umland-Raume

Die erweiterten Stadt-Umland-Raume sind so zu entwickeln und zu ordnen, dass

« sieihre Funktion als Lebens- und Arbeitsraum insbesondere in Beziehung zu den verdichteten
Stadt-Umland-Rdaumen stiarken und weiterentwickeln konnen,

 ein bedarfsgerechtes und den Erfordernissen einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung
entsprechendes Angebot an Wohn- und Gewerbeflachen und der damit verbundenen
Infrastruktur in interkommunaler Abstimmung erreicht wird,

+ zur Gewahrleistung der Verflechtungsbeziehungen in den Stadt-Umland-Raumen auf ein
integriertes, umwelt- und funktionsgerechtes Verkehrssystem mit Anbindung des landlichen
Raums hingewirkt wird und

« eine funktionsfahige Freiraumstruktur nachhaltig gesichert wird.

Begriindung zu Z 2.3.1-1
Unter Zugrundelegung der in der Begriindung zu Z 2.3-1 genannten mafigeblichen Kriterien werden
die Stadt-Umland-Rdume wie folgt abgegrenzt:
« Dem verdichteten Stadt-Umland-Raum Halle gehéren die Stadt Halle (Saale) als Kernstadt
und die Umlandgemeinden Kabelsketal, Leuna, Merseburg und Schkopau an. Dem erweiterten
Stadt-Umland-Raum Halle werden die Umlandgemeinden Landsberg, Petersberg, Salzatal,
Teutschenthal und Wettin-Lobejiin zugeordnet.
« Dem verdichteten Stadt-Umland-Raum Magdeburg gehéren die Landeshauptstadt Magdeburg
als Kernstadt und die Umlandgemeinden Barleben, Biederitz, Schénebeck und Wolmirstedt
an. Dem erweiterten Stadt-Umland-Raum Magdeburg werden die Umlandgemeinden
Bérdeland, Gommern, Hohe Bérde, Méser, Niedere Borde, Siilzetal und Wanzleben - Bérde
zugeordnet.
Die Zuordnung der Gemeinden Leuna, Merseburg und Schkopau zum verdichteten Stadt-Umland-
Raum Halle erfolgt unter folgendem Ausnahmetatbestand:
Die Gemeinden Leuna, Merseburg und Schkopau werden dem verdichteten Stadt-Umland-Raum
Halle zugeordnet, obwohl sie nicht unmittelbar an die Kernstadt angrenzen (Merseburg und Leuna)
bzw. bei den siedlungsstrukturellen Kriterien nicht alle Vorgaben (Schkopau und Leuna) erfiillen.
Dies ist wie folgt zu begriinden:
Die Zuordnung dieser Gemeinden zum verdichteten Stadt-Umland-Raum Halle erfolgt unter
Beriicksichtigung des bestehenden baulichen Zusammenhangs zwischen Halle (Saale), Schkopau,
Merseburg und Leuna. Des Weiteren sind die Stddte Merseburg, Leuna und Halle (Saale) sehr gut
liber den OPNV miteinander verbunden. Ein weiteres Kriterium sind die Verflechtungen der
Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit den Unternehmen der Region, so zwischen
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der Martin-Luther-Universitdt Halle-Wittenberg, der Hochschule Merseburg sowie weiteren
zahlreichen in diesen Gemeinden ansdssigen aufSeruniversitdren Forschungseinrichtungen und den
Unternehmen in Leuna und Schkopau.

Mit den Gemeinden Halle (Salle), Merseburg, Leuna und Schkopau wird der Verdichtungsraum Halle
des Landesentwicklungsplans 2010 als verdichteter Stadt-Umland-Raum Halle fortgefiihrt.

Die Zuordnung der Gemeinde Niedere Borde zum erweiterten Stadt-Umland-Raum Magdeburg
erfolgt unter folgendem Ausnahmetatbestand:

Die Gemeinde Niedere Borde, welche nicht direkt an die Kernstadt angrenzt, wird aufgrund der
engen Verflechtungen mit der Landeshauptstadt Magdeburg als Kernstadt dem erweiterten Stadt-
Umland-Raum Magdeburg zugeordnet und somit zugleich eine geschlossene Abgrenzung erreicht.
Mit der Zuordnung der Gemeinden Landeshauptstadt Magdeburg, Wolmirstedt, Schénebeck
(Elbe), Barleben und Biederitz zum verdichteten Stadt-Umland-Raum Magdeburg wird der
Verdichtungsraum Magdeburg des Landesentwicklungsplans 2010 fortgefiihrt.

Begriindung zu Z 2.3.1-2

Die Stadt-Umland-Rdume sind Lebensraum ftir ca. 735.000 Menschen, das sind 34 Prozent der
Bevolkerung Sachsen-Anhalts. Sie umfassen etwa 11 Prozent der Landesfldche, und weisen rund 39
Prozent der Arbeitsplitze des Landes auf (sozialversicherungspflichtig Beschdiftigte am Arbeitsort).

Die zu den Stadt-Umland-Rdumen gehérenden Gemeinden geben hinsichtlich siedlungsstruktureller
Entwicklung, Wirtschaftskraft, Arbeitsmarkt und infrastruktureller Ausstattung ein unterschiedliches
Bild ab. Im Einzugsbereich der oberzentralen Kernstddte hat die Entwicklung in Teilen zu einer
hoheren urbanen Verdichtung, einer hoheren Siedlungs- und Arbeitsplatzdichte und zunehmenden
Verflechtungen zwischen der Kernstadt und den Umlandgemeinden gefiihrt. Der Raum ist
insgesamt von einer hohen Entwicklungsdynamik geprdgt. Mit diesen Entwicklungen sind auch
rdumliche Belastungen wie Nutzungskonkurrenzen, wachsendes Verkehrsaufkommen, zunehmende
Fldchenversiegelung und Fldchenengpdsse verbunden. Um die wirtschaftliche Entwicklungsdynamik
der Stadt-Umland-Rdume zu erhalten und die Lebens- und Umweltqualitdt zu sichern, ist eine
planerische Steuerung der Raumnutzungen im besonderen MafSe erforderlich.

Die Stadt-Umland-Rdume sind in ihren Funktionen und als Impulsgeber fiir die Entwicklung des
ganzen Landes zu stdrken.

Begriindung zu G 2.3.1-3

Die Anbindung der Stadt-Umland-Rdume an europdische Wirtschaftszentren, Metropolregionen,
Verdichtungsrdume und Oberzentren der anderen Linder ist flir deren Stdrkung als leistungsfihige
Wirtschaftsstandorte von Bedeutung. Gut ausgebaute trans- und paneuropdische Verbindungen in
Nord-Stid- und Ost-West-Richtung sind als wirtschaftliche Standortvoraussetzungen erforderlich.
(siehe /A G 2.4-1und A Z 5.3.1-3). Bei der Weiterentwicklung des Verkehrswegenetzes Sachsen-Anhalts
soll diesem Erfordernis Rechnung getragen werden.
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Begriindung zu Z 2.3.1-4

Die Verkehrsverhdltnisse in den Stadt-Umland-Rdumen sollen durch eine umwelt- und
funktionsgerechte Entwicklung des Gesamtverkehrsnetzes verbessert werden. Hierbei gilt es, das
steigende Verkehrsaufkommen zu bewiiltigen und die Flexibilitdt zwischen den Verkehrstrdgern zu
erhéhen. Der OPNV als klima- und ressourcenschonende Alternative zum MIV ist weiterzuentwickeln
und leistungsfdhiger zu gestalten. Die Entwicklung des OPNV als integriertes Verkehrssystem soll die
Vernetzung und Kombination der verschiedenen Verkehrstrdger und eine verbesserte Abstimmung
einzelner Angebote gewdhrleisten und somit die Umsteigemoglichkeiten zum &ffentlichen Verkehr
verbessern.

Fiir eine stdrkere Nutzung des Radverkehrs ist der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur sowie die
Verkniipfung des Radwegenetzes mit den Haltestellen des OPNV eine wesentliche Voraussetzung.
Mit dem Auf- und Ausbau vernetzter Mobilitdtsangebote wird die Attraktivitdit und Reichweite
nachhaltiger Verkehrstrdger verbessert. (siehe 2 G 3.1-7, 2A Z 5.3.2-10 und 2 Kap. 5.3.8).

Als Grundlage fiir die umwelt- und funktionsgerechte Weiterentwicklung des Gesamtverkehrsnetzes
sollen verkehrstrdgeriibergreifend und in interkommunaler Abstimmung Verkehrskonzepte erarbeitet
werden.

Begriindung zu Z 2.3.1-5

Dem Erhalt von Freifldchen kommt in den Stadt-Umland-Rdumen angesichts der stetigen
Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfldiche und als Mafinahme zur Anpassung an die Folgen des
Klimawandels eine besondere Bedeutung zu.

Regionale Griinziige dienen der Sicherung zusammenhdngender Freirdume und tragen zur
Gliederung der Siedlungsentwicklung, zur Vermeidung von Zersiedlung, zur Verbesserung des
Bioklimas in den Siedlungsbereichen (z. B. durch die Sicherung des Luftaustauschs) und zum Schutz
landschaftsékologischer Funktionen bei. Sie gewdhrleisten den Erhalt des siedlungsnahen Freiraums
und treffen keine Aussagen zu Entwicklungszielen des Freiraums (z. B. Landwirtschaft, Naturschutz).
Die Uberlagerung von regionalen Griinziigen und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten ist zuldissig.

Die Zielrichtung der Freiraumnutzung oder des Freiraumschutzes wird von den Vorrang- und
Vorbehaltsgebieten bestimmt.

Zur Festlequng als regionale Griinztige sind siedlungsnahe, zusammenhdngende Bereiche
des Freiraums geeignet, die mindestens eine der folgenden Funktionen erfiillen bzw. kurz- bis
mittelfristig erftillen kbnnen:

« Verhinderung des Zusammenwachsens benachbarter Siedlungsbereiche,

« Verbesserung des Bioklimas durch die Sicherung des Luftaustauschs zwischen
Siedlungsbereichen und dem freizuhaltenden AufSenbereich und die Sicherung von
Kaltluftentstehungsgebieten,

« Sicherung oder Schaffung des Biotopverbundes,

« zur Aufforstung geeignete Potenzialflichen wie Grenzertragsbéden, Odland oder Brach-
und Sukzessionsfldchen als Beitrag zur Waldmehrung sowie fiir eine zukiinftige Nutzung als
Erholungsraum und als MafSnahme zum Umweltschutz (siehe 2 G 7.1.2-5)
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In den Regionalen Entwicklungspldnen ist den regionalen Griinztigen mindestens eine dieser
Funktionen zuzuordnen. Regionale Griinziige sind von Bebauung freizuhalten. Maf§nahmen und
Vorhaben, welche die festgelegte Funktion beeintrdichtigen, sind nicht zuldssig.

Die regionalen Griinziige sind in den Regionalen Entwicklungspldnen zeichnerisch verbindlich
festzulegen.

Begriindung zu Z 2.3.1-6

In den Stadt-Umland-Rdumen besteht aufgrund der vielfdltigen Nutzungsanspriiche, der
siedlungsstrukturellen Entwicklung und der bestehenden Verflechtungen ein besonderer Bedarf
an interkommunaler Abstimmung und Zusammenarbeit, um eine nachhaltige Entwicklung zu
erreichen.

Die interkommunale Abstimmung und Zusammenarbeit sind dabei insbesondere auf folgende

Entwicklungen auszurichten:

« die Entwicklung eines zukunftsfidhigen Angebots an Wohn- und Gewerbefldchen, welches
umweltvertrdglich, bedarfs- und verkehrsgerecht sowie verkehrsminimierend ausgerichtet ist,

« die bedarfsgerechte Entwicklung der Infrastruktur,

« die Abstimmung von Einzelhandelsvorhaben/die Entwicklung interkommunaler
Einzelhandelskonzepte,

« die Stdrkung und Weiterentwicklung des dffentlichen Personennahverkehrs und des Rad- und
Fufswegenetzes und

« die nachhaltige Sicherung der Freiraumstruktur angesichts anhaltender baulicher Verdichtung
und als MafSnahme zur Anpassung an den Klimawandel.

Begriindung zu Z 2.3.1-7

Die verdichteten Stadt-Umland-Rdume mit den Kernstddten verftigen aufgrund ihrer
Wirtschaftskraft, dem vielfiltigen Arbeitsmarkt und dem hochwertigen Infrastrukturangebot iiber
bedeutende Standortvorteile, die zu stérken und weiterzuentwickeln sind. Die verdichteten Stadt-
Umland-Rdume sind in ihrer Funktion als Wirtschafts- und Arbeitsrdume zu sichern, damit sie
Impulse fiir die Entwicklung Sachsen-Anhalts und seiner Teilrdume setzen kénnen.

Damit die verdichteten Stadt-Umland-Rdume liber die Standortvoraussetzungen fiir einen
dynamischen Wirtschafts- und Arbeitsmarkt verfiigen, ist u.a. ein bedarfsgerechtes und den
okologischen Erfordernissen entsprechendes Fldchenangebot fiir die Neuansiedlung und Erweiterung
von Unternehmen und die Sicherung der Versorqgung mit wirtschaftsnahen Dienstleistungen und
Einrichtungen von Bedeutung. Mit der Festlequng von Vorrangstandorten fiir landesbedeutsame
Industrie- und Gewerbefldchen, der planerischen Festlegungen zur Entwicklung einer bedarfs- und
umweltgerechten Verkehrsinfrastruktur, zur Sicherung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien

sowie der Wasser- und Rohstoffgewinnung wird diesen Anforderungen seitens der Landesplanung
Rechnung getragen (siehe A Z 5.1.2-1, A Z 5.3.1-1, A Z 6.1-1und A Z 7.1.3-3).

Die verdichteten Stadt-Umland-Rdume stellen aufgrund ihrer Infrastrukturausstattung
herausragende Siedlungs-, Wirtschafts-, Dienstleistungs-, Kultur- und Wissenschaftsrdume dar.
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Um die verdichteten Stadt-Umland-Rdume in ihren Funktionen zu sichern und zu stdrken, ist das
Infrastrukturangebot durch Ausbau, Modernisierung und Effizienzsteigerung weiterzuentwickeln.
Grundlage daftir bilden die Zentralen Orte, die in Abhdngigkeit von ihrer zentralértlichen Funktion
ein Angebot an Einrichtungen und Dienstleistungen von der Grundversorqung bis zur hochwertigen,
spezialisierten Versorgung sicherstellen und zu einer rdumlich ausgewogenen Entwicklung beitragen
(siehe 2 Z 2.5-3 und 7 Kap. 4).

Damit die verdichteten Stadt-Umland-Rdume auch im nationalen und internationalen

Wettbewerb bestehen kénnen, ist die Attraktivitdt der Rdume fiir Unternehmen und Arbeitskrifte
zu verbessern. Dies soll im Bereich der Verkehrsinfrastruktur durch die verbesserte Anbindung

an das nationale und internationale Verkehrsnetz und die Schaffung eines umweltfreundlichen
und modernem Verkehrssystems erreicht werden (siehe 2 Kap. 5.3.1). Auch die Verbesserung der
Kommunikationsnetze durch den Ausbau der digitalen Infrastruktur, nachhaltige Energieerzeugung
und die Sicherung von Freifldchen stellen wichtige Attraktivitdtsfaktoren dar (siehe 21 Kap. 5.5,

A Kap. 6.2, AZ 2.3.1-5 und 21 G 3.1-6). Der Ausbau der touristischen Infrastruktur und die
Qualifizierung des kulturtouristischen Potenzials sollen zur Verbesserung der Auflenwahrnehmung
Sachsen-Anhalts als innovativem Kulturreiseland beitragen (siehe 2 Kap. 5.2).

Die verdichteten Stadt-Umland-Rdume mtissen langfristig als attraktiver Lebens- und Arbeitsraum
ftir die Bevélkerung gesichert und weiterentwickelt werden. Wichtige Voraussetzung hierftir

sind ein bedarfsgerechtes und zukunftsfdhiges Angebot an Wohnraum sowie an Einrichtungen
und Dienstleistungen des Bildungs- und Sozialwesens, des Dienstleistungsbereichs und des
Kulturlebens und die zumutbare Erreichbarkeit der Einrichtungen und Arbeitsstdtten méglichst
liber die Anbindung an den OPNV. Die Sicherung der Versorgung und die Gewdhrleistung

einer ausgewogenen riumlichen Entwicklung der Wohnraumbereitstellung und der
Versorgungsstrukturen wird mit dem Zentrale Orte-System erreicht (siehe 2 Kap. 2.5). Dariiber
hinaus soll dem besonderen Bedarf an Wohnraum in den verdichteten Stadt-Umland-Rdumen mit
der Festlegung von Schwerpunktorten mit der Funktion ,Wohnen“ Rechnung getragen werden
(siehe A1 Z 2.6-2). Der Schutz der natiirlichen Umwelt, insbesondere der Erhalt von Waldfldichen,
naturbelassenen Fldchen und Freifldchen, ist in den verdichteten Stadt-Umland-Rdumen zur
Sicherung der Lebensqualitdit von besonderer Bedeutung (siehe A Z 2.3.1-5 und 2 Kap. 3.1).

In den verdichteten Stadt-Umland-Rdumen ist aufgrund der héheren urbanen Verdichtung, einer
héheren Beanspruchung des Raums und zunehmenden Raumnutzungskonflikten einer rdumlich
ausgewogenen, sozial und dkologisch vertrdglichen und an den Klimawandel angepassten
Siedlungs- und Raumstruktur in besonderem MafSe Rechnung zu tragen.

Dies kann insbesondere erreicht werden durch

« die bedarfsgerechte Versorgung der Bevolkerung auf der Grundlage des Zentrale Orte-Systems
(siehe 2/ Kap. 2.5),

« die Orientierung der gewerblichen Entwicklung an den regional- und landesbedeutsamen
Verbindungs- und Entwicklungsachsen (siehe 21 G 2.4-2),

- die Sicherung von stddtischem Griin und die Freihaltung des Freiraums im AufSenbereich vor
Bebauung zur Verbesserung des Bioklimas und zur Erholungsvorsorge im Rahmen der Bauleit-
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und Regionalplanung (siehe 2A G 3.1-6 und A Z 2.3.1-5),

« eine verkehrsgerechte und auf Verkehrsminimierung ausgerichtete Siedlungsentwicklung
(siehe 2 Kap. 3.1),

- die auf die Innenentwicklung ausgerichtete Siedlungsentwicklung zur Begrenzung der
Freifldcheninanspruchnahme (siehe 2 Z 3.1-3) und durch

- ein leistungsfihiges OPNV-Netz (siehe 2 Kap. 5.3.7).

Dem Erhalt der Funktionsfdhigkeit des Freiraums und der Sicherung von Freifldchen kommt bei
der Gestaltung der verdichteten Stadt-Umland-Rdume als attraktive und gesunde Lebens- und
Arbeitsrdume eine besondere Bedeutung zu.

Begriindung zu Z 2.3.1-8

Die Zuordnung zu den erweiterten Stadt-Umland-Rdumen basiert auf dem Maf der
Berufspendlerverflechtungen mit der Kernstadt, dem suburbanen Charakter der Umlandgemeinden
und deren Bedeutung als Gewerbe- und Wohnbaustandorte. Diese Entwicklungen sind in den
Umlandgemeinden unterschiedlich stark ausgeprigt, so ist sowohl zwischen urbanen als auch
ldndlich geprdgten Gemeinden zu unterscheiden.

Unter Berticksichtigung der strukturellen Unterschiede sind die Gemeinden der erweiterten Stadt-
Umland-Rdume in ihrer Funktion als Lebens- und Arbeitsrdume zu sichern und weiterzuentwickeln.
Dabei soll insbesondere die Entwicklung des Wohnbau- und Gewerbefldchenangebots
ausgewogenen sowie abgestimmt und gemeinsam erfolgen. Die Gemeinden sollen sich wechselseitig
in ihren Funktionen ergdnzen und ausgleichen. Dies gilt auch in Zusammenarbeit mit den
Kernstddten und den Gemeinden der verdichteten Stadt-Umland-Rdume.

Zur Gewdhrleistung der Verflechtungsbeziehungen zwischen den Kernstddten und den
Umlandgemeinden, zur angemessenen Erreichbarkeit von Wohn- und Arbeitsstdtten als auch zur
Reduzierung des Verkehrsaufkommens ist insbesondere auf den Erhalt und den Ausbau des OPNV
hinzuwirken. Der Anbindung des ldndlichen Raums ist dabei Rechnung zu tragen.

Wie auch in den verdichteten Stadt-Umland-Rdumen kommt auch bei der weiteren Entwicklung
der erweiterten Stadt-Umland-Rdume der planerischen Steuerung der Raumnutzungsansprtiche
und insbesondere der langfristigen Sicherung der Freifldchen in ihren Funktionen fiir die land- und
forstwirtschaftliche Nutzung, zum Schutz des Naturhaushalts, zum Erhalt der Biodiversitdt, fiir die
Erholung und zur Anpassung an den Klimawandel eine besondere Bedeutung zu.
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2.3.2 Landlicher Raum

Z 2.3.2-1Landlicher Raum
Der landliche Raum sind alle Stadte und Gemeinden aulRerhalb der unter Z 2.3.1-1 festgelegten
Stadt-Umland-Raume.

Die Abgrenzung des landlichen Raums ist in Festlegungskarte 1abschlieRend festgelegt.

Z 2.3.2-2 Entwicklungsziele fiir den ldandlichen Raum

Der landliche Raum ist unter Berlicksichtigung seiner Besonderheiten und seiner Vielfalt so zu

entwickeln und zu ordnen, dass

« erinseiner Funktion als eigenstandiger, gleichwertiger und zukunftsfahiger Lebens-,
Wirtschafts-, Arbeitsraum-, Kultur- und Naturraum gesichert und gestarkt wird,

+ die Leistungs- und Wettbewerbsfahigkeit des landlichen Raums gestarkt und weiterentwickelt
werden,

« die Einrichtungen und Dienstleistungen der Daseinsvorsorge fiir eine bedarfsgerechte
Versorgung der Bevolkerung gesichert sind,

- die Mobilitatsbediirfnisse der Bevolkerung gesichert sowie die zumutbare Erreichbarkeit der
zentralortlichen Einrichtungen gewahrleistet sind und

« seine landschaftliche und kulturelle Vielfalt und Eigenart bewahrt wird.

G 2.3.2-3 Abgrenzung landlicher Teilrdume

Im Rahmen der Regionalplanung kdnnen unter Berlicksichtigung der raum- und
siedlungsstrukturellen Gegebenheiten sowie der jeweils spezifischen Entwicklungspotenziale
und -erfordernisse landliche Teilraume identifiziert, festgelegt und raumlich abgegrenzt werden.

Teilraumliche Entwicklungsstrategien und Entwicklungskonzepte, welche der Vielfalt und den
Besonderheiten der landlichen Teilraume aber auch deren Handlungserfordernissen Rechnung
tragen, sollen zu einer strategischen Ausrichtung der regionalen und kommunalen Politik fur eine
nachhaltige Entwicklung beitragen.

G 2.3.2-4 Herausforderungen fiir den diinn besiedelten landlichen Raum

Den besonderen Herausforderungen des diinn besiedelten landlichen Raums bei der Sicherung

der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung soll im besonderen MalRe Rechnung getragen

werden.

Dazu sollen

« Einrichtungen und Angebote der wohnortnahen Daseinsvorsorge und gesellschaftlichen
Teilhabe erhalten und bestehende Defizite auch unter Einbeziehung digitaler, mobiler oder
interkommunaler Losungen abgebaut werden,

« die Einrichtungen der wohnortnahen Daseinsvorsorge zentrumsnah erhalten und unter
Nutzung der Potenziale innerhalb der Ortsteile geblindelt werden und

« die Mobilitatsbedurfnisse der Bevolkerung durch die Nutzung und den Einsatz alternativer
sowie flexibler, bedarfsgesteuerter Bedienformen des OPNV erganzend gesichert werden.
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G 2.3.2-5 Interkommunale Zusammenarbeit zur Starkung des landlichen Raums

Entwicklung und Starkung des landlichen Raums machen eine intensive Zusammenarbeit

der Kommunen unter Einbeziehung lokaler und regionaler Akteure erforderlich. Gemeinsam
entwickelte Handlungsstrategien sollen dazu beitragen, die Arbeits- und Lebensverhaltnisse

zu sichern und Herausforderungen wie die langfristige Sicherung der Daseinsvorsorge, die
Gestaltung des Strukturwandels, den Ausbau der Digitalisierung, die Sicherung der Energie- und
Warmeversorgung gemeinsam zu bewaltigen.

Begriindung zu Z 2.3.2-1

Die Abgrenzung des Ildndlichen Raums erfolgt unter raumordnerischen Gesichtspunkten. Im
Landesentwicklungsplan werden dem Idndlichen Raum alle Stddte und Gemeinden zugeordnet,
die nicht den Stadt-Umland-Rdumen angehoren. Damit umfasst er etwas weniger als 90 Prozent
der Landesfliche und stellt Wohn- und Lebensraum fiir rund 66 Prozent der Einwohner Sachsen-
Anhalts dar. Ausgehend von den naturrdumlichen und siedlungsstrukturellen Gegebenheiten, der
Bevélkerungsentwicklung, der wirtschaftsstrukturellen Entwicklung, seiner Entfernung zu grofSen
Zentren und seiner verkehrsinfrastrukturellen Anbindung weist der Idndliche Raum eine grofSe
Vielfalt auf und ist bei seiner Entwicklung kleinrdumiger und differenzierter zu betrachten.

Innerhalb des Idndlichen Raums bestehen fiir den dtinn besiedelten Idndlichen Raum spezifische
Herausforderungen bei der Sicherung der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung aufgrund
seiner geringen Bevolkerungsdichte und der kleinteiligen Siedlungsstruktur. Diesen wird im
besonderen MafSe Rechnung getragen. Der diinn besiedelte Iéindliche Raum stellt keine gesonderte
Raumbkategorie innerhalb des Idndlichen Raums dar. Die fiir den Idndlichen Raum getroffenen
Festlegungen gelten fiir den dtinn besiedelten Idndlichen Raum gleichermafSen.

Begriindung zu Z 2.3.2-2

Der Idndliche Raum ist als eigenstdndiger, gleichwertiger und zukunftsfdhiger Lebens-, Arbeits-,
Wirtschafts-, Kultur- und Naturraum zu sichern und weiterzuentwickeln.

Die Wirtschaftsstruktur des Idndlichen Raums wird vorrangig von kleinen und mittleren
Unternehmen bestimmt. Fiir die Zukunftsfdhigkeit des Idndlichen Raumes ist die Stdrkung der
Wirtschaftsstruktur ein wesentlicher Faktor. Hierzu ist Vorsorge fiir die Weiterentwicklung
vorhandener Unternehmen und fiir Neuansiedlungen durch die raumvertrdgliche Entwicklung und
infrastrukturelle ErschliefSung ausreichender Gewerbefldchen zu leisten. Diesen Anforderungen

wird u.a. mit der Festlequng von Vorrangstandorten fiir landesbedeutsame Industrie- und
Gewerbefliichen (siehe 2 Z 5.1.2-1) Rechnung getragen. Fiir eine gezielte Férderung der
wirtschaftlichen Infrastruktur kommt den Zentralen Orten eine besondere Rolle zu, da sie als
Wirtschaftsstandorte einen Schltissel zum regionalen und tiberregionalen Wachstum sowie zur
Sicherung des regionalen und landesweiten Angebots an Arbeitsplditzen darstellen. Sie fungieren als
Knotenpunkte, die durch ihre Anbindung an Verkehrsinfrastruktur, ihre Dienstleistungsangebote und
ihre Rolle als Innovationszentren wichtige Voraussetzungen fiir die Stdrkung der Wirtschaftsstruktur
gewdhrleisten (siehe 2 Z 5.1.1-1). Indem die Zentralen Orte gezielt unterstiitzt werden, kann eine
rdumlich ausgewogene wirtschaftliche Entwicklung im Land erreicht werden. Den Mittelzentren

als regional bedeutsamen Wirtschafts- und Infrastrukturstandorten kommt zur Stabilisierung des
ldndlichen Raums eine besondere Bedeutung zu (siehe 2 Z 2.5.2-1). Dartiber hinaus soll in allen
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Gemeinden die Ausweisung von Gewerbefldchen fiir die Erweiterung ortsansdssiger Betriebe unter
Berticksichtigung des Eigenbedarfs und fiir die Ansiedlung ortsangemessener Betriebe moglich sein
(siehe 21 G 5.1.2-5).

Zum Erhalt der Wettbewerbsfihigkeit der Unternehmen, und um den Idndlichen Raum als
Arbeitsort zu stdrken, ist die Entwicklung und Forderung zukunftsfdhiger Standortbedingungen von
besonderer Bedeutung. Hierzu gehdren die verkehrsinfrastrukturelle Anbindung (siehe 21 Z 5.3.1-

6), die Anbindung an digitale Infrastrukturen (siehe 2A G 5.5-3), die sichere Versorgung mit Energie
und Rohstoffen (siehe 2 Kap. 6 und 2 G 7.1.4-2) sowie mit Einrichtungen und Dienstleistungen der
Daseinsvorsorge (siehe 2 Kap. 4).

Land- und Forstwirtschaft sollen als bedeutende Wirtschaftszweige im ldndlichen Raum erhalten
und in ihrer strukturellen Vielfalt und in ihrer Wettbewerbsfdhigkeit gestdrkt werden. Dies erfordert
die Schaffung der rdumlichen Voraussetzungen zur Sicherung und Weiterentwicklung der land- und
forstwirtschaftlichen Nutzung (siehe 2 Z 7.1.1-7). Dariiber hinaus sollen die Anpassungsprozesse

in der Land- und Forstwirtschaft durch die Schaffung innovativer und investitionsfreundlicher
Rahmenbedingungen unterstiitzt werden. Land- und Forstwirtschaft haben im besonderen MafSe zur
kulturlandschaftlichen Vielfalt Sachsen-Anhalts beigetragen. Daher gilt es Land- und Forstwirtschaft
in dieser Funktion, zum Erhalt und zur Entwicklung der Kulturlandschaften im ldndlichen Raum, zu
stdrken und zu sichern (siehe 2 G 7.1.1-1).

Wichtig fiir die Attraktivitdt des Idndlichen Raums ist ein vielfdltiges und zukunftssicheres Angebot
an Erwerbsméglichkeiten fiir die gesamte Bevélkerung. Die Potenziale des Idndlichen Raums

flir weitere, neue Erwerbsméglichkeiten neben Erholung und Tourismus, wie z. B. im Bereich der
Erneuerbaren Energien, der nachwachsenden und mineralischen Rohstoffe sollen im Sinne einer
nachhaltigen Raumentwicklung im Einklang mit okologischen, sozialen und kulturlandschaftlichen
Schutzinteressen erschlossen werden.

Wichtig fiir die Sicherung des Idndlichen Raums als Wohn- und Lebensort ist die Gewdhrleistung der
Daseinsvorsorge mit der Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten und zeitgemdfSen sowie
gut erreichbaren Versorgungsangeboten auch bei riickldufigen Bevélkerungszahlen. Von besonderer
Bedeutung ist hierbei die Stdrkung der Zentralen Orte bei der Erfiillung ihrer iiberértlichen
Versorgungsfunktionen (siehe 21 Kap. 2.5, 2 Z 4-1und A G 4-2) sowie die Gewdihrleistung der
Erreichbarkeit der zentralortlichen Einrichtungen. Die Entwicklung neuer Modelle der Nahversorgung
unter Nutzung digitaler, mobiler und interkommunaler Lésungen sowie alternativer und flexibler
Bedienformen des OPNV kénnen einen wichtigen Beitrag leisten, um den jeweiligen lokalen
Bediirfnissen und Anforderungen entsprechen zu kénnen, aber auch um Defizite abzubauen (siehe
A G 4-2 und A Z 5.3.7-1). Zur Sicherstellung von Versorgungsleistungen kommt der Nutzung der
Potenziale der digitalen Daseinsvorsorge z. B. im Bereich der Medizin, der Bildung, der Mobilitdt
oder der Verwaltung eine besondere Bedeutung zu (siehe 2 G 4-4). Die Férderung von Bildungs- und
Freizeitméglichkeiten, der Zugang zu modernen Kommunikationsmitteln stellen wichtige Faktoren
dar, um die Attraktivitdt des Idndlichen Raums zu steigern und junge Menschen zu halten.

Es ist Aufgabe der kommunalen Gebietskorperschaften und der Fachplanungen das erforderliche
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Infrastrukturangebot unter den Bedingungen zuriickgehender offentlicher Finanzausstattung und
dem anhaltenden Bevidlkerungsriickgang, aber auch unter Berticksichtigung der unterschiedlichen
Bediirfnisse einer sich dndernden Bevolkerungsstruktur bedarfsgerecht zu gewdhrleisten.

Fiir die Sicherung der Daseinsvorsorge, die Teilhabe der Menschen am gesellschaftlichen Leben
und als Wirtschaftsfaktor ist die Gewdhrleistung einer bedarfsgerechten Verkehrsanbindung und
Verkehrsbedienung im ldndlichen Raum von Bedeutung (siehe 2 Z 5.3.1-6).

Die landschaftliche und kulturlandschaftliche Vielfalt des Idndlichen Raums trdgt in ihrer Eigenart
zur regionalen Identitdt bei und stellt ein wichtiges Potenzial fiir die regionale Entwicklung dar.
Sie ist Standortfaktor fiir die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere fiir die Entwicklung von
Tourismus und Erholung (siehe 2 G 5.2-1). Die vielfiiltigen Natur- und Kulturlandschaften erfiillen
dartiber hinaus 6kologische, soziale und kulturelle Funktionen. Bei raumbedeutsamen Planungen
und Mafinahmen soll die landschaftliche und kulturlandschaftliche Vielfalt des Idndlichen Raums
berticksichtigt und im Zusammenhang mit anderen Nutzungen erhalten und entwickelt werden
(siehe A G 2.2-Tund A G 71.1-1).

Begriindung zu G 2.3.2-3

Der ldndliche Raum Sachsen-Anhalts weist eine grofSe Vielfalt und Unterschiedlichkeit auf. Diese
wird bestimmt von der landschaftlichen und kulturellen Vielfalt, der demografischen Entwicklung,
die in vielen Teilen vom demografischen Wandel bestimmt wird, den siedlungsstrukturellen
Besonderheiten, wie z. B. den diinn besiedelten Teilen der Altmark, und von der Wirtschaftsstruktur,
insbesondere den kleinen und mittleren Unternehmen. Die landwirtschaftliche Nutzung prdgt nach
wie vor den Idndlichen Raum in seiner Wahrnehmung und ist fiir die Nahrungsmittelproduktion
von Bedeutung. In einigen Teilrdiumen stellt wiederum der Tourismus einen wichtigen
Wirtschaftsfaktor dar. Die Weiterentwicklung von Tourismus und Erholung sowie die Schaffung
neuer Erwerbsmoglichkeiten z. B. im Bereich der erneuerbaren Energien und der Rohstoffgewinnung
gilt es als Entwicklungspotenziale zu erschliefSen.

Dartiber hinaus ergeben sich auch fiir den Idndlichen Raum mit dem anhaltenden Strukturwandel,
der demografischen Entwicklung, dem Klimawandel, der Sicherung der Energieversorgung und der
Digitalisierung verdnderte Rahmenbedingungen.

Um all diesen Erfordernissen bei der weiteren Entwicklung des Idndlichen Raums begegnen zu
kénnen, ist eine differenzierte und in Teilen kleinrdumige Herangehensweise erforderlich. Daftir
kénnen im Rahmen der Regionalplanung in Kooperation mit lokalen und regionalen Akteurinnen
und Akteuren, sowohl offentlichen als auch privatwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen
Akteurinnen und Akteure, Idndliche Teilrdume identifiziert, festgelegt und rdumlich abgrenzt
werden.

Die Abgrenzung der Iindlichen Teilrdume sollte auf regionaler/tiberértlicher Ebene und unter
Berticksichtigung administrativer Grenzen erfolgen. Mit der Abgrenzung entlang administrativer
Einheiten wird den jeweiligen Planungs- und Entscheidungsebenen entsprochen. Die Abgrenzung
sollte sich an der Herausbildung oder Vertiefung regionaler/iiberortlicher Kooperationen zur
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Entwicklung der Teilrdume, zur Identifikation gemeinsamer strategischer Ziele und deren Umsetzung
in Projekten orientieren.

Die Zielstellung kann ausgerichtet sein auf

- eine integrierte, gemeinsam abgestimmte Entwicklung des Teilraums zu dessen Stdrkung und
zur Uberwindung von Entwicklungsdefiziten,

- die Bewidiltigung aktueller Herausforderungen, z. B. zur Bewdltiqung des Klimawandels, zur
Sicherung der Energieversorgung, zur Sicherung der kritischen Infrastruktur oder

- die Bewidiltigung spezifischer Herausforderungen des Teilraums aufgrund struktureller
Gegebenheiten oder Defizite.

Die rdumliche Entwicklung der identifizierten Teilrdume soll durch Festlegungen in den
Raumordnungspldnen raumplanerisch unterstiitzt werden. Struktur- und férderpolitische
Entscheidungen sollen gezielt auf die Potenziale und Erfordernisse der Teilrdume ausgerichtet
werden.

Begriindung zu G 2.3.2-4

Dem diinn besiedelten Idndlichen Raum werden die Gemeinden zugeordnet, die eine
Bevolkerungsdichte von weniger als 50 Einwohnern je Quadratkilometer aufweisen. Das sind rund
35 Prozent der Gemeinden des Landes (Stand: 31.12.2021). Die Feststellung der Diinnbesiedelung
auf der Grundlage der Bevélkerungsdichte von weniger als 50 Einwohnern je km? kann sowohl fiir
eine Gemeinde als auch fiir Teilrdume, aus mehreren Gemeinden bestehend, erfolgen. Wenn bei
Verbandsgemeinden einzelne Mitgliedsgemeinden den Wert von weniger als 50 Einwohnern je km?
uberschreiten, soll die gesamte Verbandsgemeinde bei der Entwicklung von Losungen betrachtet
werden.

Innerhalb des Idndlichen Raums stellen sich fiir den diinn besiedelten ldndlichen Raum besondere
Herausforderungen insbesondere fiir die Sicherung der Daseinsvorsorge und die weitere
Siedlungsentwicklung. Der dtinn besiedelte Idndliche Raum ist gekennzeichnet durch eine kleinteilige
Siedlungsstruktur mit einem grofSen Anteil an Orten mit einer Einwohnerzahl von weniger als 500
Einwohnern und eine geringe Bevélkerungsdichte.

Insbesondere in den diinn besiedelten Rdumen mit Bevolkerungsriickgang ist ein zuriickgehendes
Angebot an wohnortnahen, fufSldufig zu erreichenden Einrichtungen der Daseinsvorsorge wie

z. B. Lebensmittelmarkt, Apotheke, Hausarzt, Angebote der Kinder- und Jugendbetreuung,
ambulanter Pflegedienst, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Bank, Post zu verzeichnen. Diinne
Besiedlung und Bevolkerungsriickgang stellen ebenso die fldchendeckende Anbindung an den
haltestellengebundenen OPNV vor grofie Herausforderungen. Hier bedarf es flexibler und
alternativer Losungen, um die Versorgung bedarfsgerecht gewdhrleisten zu kénnen und den
Mobilitdtsbediirfnissen der Bevolkerung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben entsprechen

zu konnen. Zur Aufrechterhaltung der wohnortnahen Versorgung und zum Abbau bestehender
Versorgungsdefizite kénnen alternative und neue Angebote unter Einbeziehung digitaler, mobiler
oder interkommunaler Lésungen beitragen (siehe 2A G 4-2 und 21 G 4-4). Dabei sind flexible und
vorausschauende Losungen unter Berticksichtigung der Auswirkungen auf die éffentlichen Haushalte
erforderlich. Um den Mobilititsanspriichen aller Bevolkerungsgruppen gerecht werden zu kdnnen,
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bedarf es der Bereitstellung regelmdpfiger und flexibler OPNV-Angebote, die sich bedarfsgerecht
anpassen lassen (siehe A Z 5.3.7-2).

Handlungsebene fiir Mafsnahmen sowie fiir alternative und neue Lésungen zur Sicherung der
Daseinsvorsorge und der Mobilitdtsbedtirfnisse kann dabei sowohl eine einzelne Gemeinde als auch
Teilrdume, aus mehreren Gemeinden bestehend, darstellen, wobei interkommunalen Lésungen
gegeniiber kommunalen Einzellosungen der Vorrang eingerdumt werden soll. Hier ist eine bessere
Nutzung der Potenziale und Ressourcen und eine breitere Ausschépfung der Moglichkeiten zu
erwarten.

Um die Funktionsfihigkeit und Attraktivitdt der Orte im diinn besiedelten Idndlichen Raum zu
erhalten, sollen die Einrichtungen der wohnortnahen Versorqung vorrangig innerhalb der Ortskerne
gebiindelt werden, auch durch die Nutzung und Reaktivierung vorhandener Brachen (siehe 21 Z 3.1-3
und A Z 3.1-5).

Begriindung zu G 2.3.2-5

Die Herausforderungen fiir den Idndlichen Raum sind vielfiltig. Fachtibergreifende Betrachtungen
und interkommunale Handlungsansdtze sowie die Einbindung privatwirtschaftlicher und
zivilgesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure sollen dazu beitragen, diese Herausforderungen
gemeinsam zu bewidiltigen (siehe 21 G 1.1-1, A G 1.1-3, A G 4-5 und 2 G 6.1-6).
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2.4 Verbindungs- und Entwicklungsachsen

Z 2.4-1 Uberregionale Verbindungs- und Entwicklungsachsen

Uberregionale Verbindungs- und Entwicklungsachsen von europdischer, nationaler und
landesweiter Bedeutung sind zur Gewahrleistung des Leistungsaustauschs zwischen den
europaischen Metropolregionen und den Oberzentren unter weitestgehender Berlicksichtigung
der Mittelzentren und zur Einbindung Sachsen-Anhalts und seiner Teilraume in die nationalen und
transeuropdischen Verkehrsnetze weiterzuentwickeln.

Die uberregionalen Verbindungs- und Entwicklungsachsen sind in der Festlegungskarte 1
abschlieRend festgelegt.

G 2.4-2 Verbesserung der Standortbedingungen

Die uberregionalen Verbindungs- und Entwicklungsachsen sollen zur Verbesserung der raumlichen

Standortbedingungen und zur Starkung der Verflechtungsstrukturen in Sachsen-Anhalt beitragen.

Dazu

« soll der Bedeutung der tiberregionalen Verbindungs- und Entwicklungsachsen bei der
Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur Sachsen-Anhalts Rechnung getragen werden,

« sollen die lUiberregionalen Verbindungs- und Entwicklungsachsen als Orientierungspunkte fiir
die Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen dienen und

« soll das Potenzial der Uberregionalen Verbindungs- und Entwicklungsachsen fur die Errichtung
von Logistikstandorten sowie von Verteilzentren von Unternehmen beriicksichtigt werden.

G 2.4-3 Regionale Verbindungs- und Entwicklungsachsen

In den Regionalen Entwicklungsplanen kann das Netz der liberregionalen Verbindungs- und
Entwicklungsachsen durch regional bedeutsame Verbindungs- und Entwicklungsachsen erganzt
werden.

Begriindung zu Z 2.4-1

Gemqfs § 13 Abs. 5 ROG kénnen Achsen als Elemente der Siedlungsstruktur in den
Raumordnungspldinen festgelegt werden. Die Achsen sind gekennzeichnet durch eine Biindelung
von Bandinfrastruktur, insbesondere Verkehrstrassen, und eine unterschiedlich dichte Folge von
Siedlungskonzentrationen. Sie stellen ein wichtiges Entwicklungs- und Ordnungsinstrument fiir eine
ausgewogene raumstrukturelle und die wirtschaftliche Entwicklung Sachsen-Anhalts dar und sollen
dem Mobilititsbedarf der Bevélkerung und dem Transportbedarf der Wirtschaft Rechnung tragen.

Die tiberregionalen Verbindungs- und Entwicklungsachsen sind von landesweiter, nationaler und/
oder europdischer Bedeutung. Sie tragen zur Gewdhrleistung des Leistungsaustauschs zwischen

den Metropolregionen und den Oberzentren des Landes, Deutschlands und Europas bei und
berticksichtigen Ausbau und Gestaltung des transeuropdischen Verkehrsnetzes als raumbedeutsame
Planung der Europdischen Union. Sie sind dartiber hinaus Orientierung fiir die Vorrangstandorte ftir
landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen.

Der gesellschaftliche und wirtschaftliche Integrationsprozess in Europa macht die Einbindung
Sachsen-Anhalts in den europdischen Wirtschaftsraum erforderlich. Die Gewdhrleistung des
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Leistungsaustauschs innerhalb Deutschlands und auf europdischer Ebene ist beim weiteren Ausbau
der Verkehrsinfrastruktur zu berlicksichtigen (siehe 2 Z 5.3.1-3).

Die Bestimmung der liberregionalen Verbindungs- und Entwicklungsachsen trédgt vorrangig

der Zielsetzung des Leistungsaustauschs zwischen den Oberzentren und den europdischen
Metropolregionen Sachsen-Anhalts, Deutschlands und Europas, der Anbindung Sachsen-Anhalts
ans nationale und europdische Verkehrsnetz Rechnung und beriicksichtigt die Anbindung der
Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflichen gemdf§ 2 G 2.4-2. Die
Mittelzentren werden dabei weitestgehend berticksichtigt.

Dem Verlauf der Verbindungs- und Entwicklungsachsen werden die liberregionalen Verkehrstrassen
der Schiene (Hauptverkehrsstrecken), der StrafSe (Bundesautobahnen, BundesstrafSen) und/oder
der WasserstrafSen (BundeswasserstrafSen) Sachsen-Anhalts zugrunde gelegt. Dabei folgen die
Achsen zum Teil der jeweiligen liberregionalen Verkehrstrasse im Einzelnen, zum Teil erfolgt eine
zusammengefasste, generalisierte Darstellung.

Begriindung zu G 2.4-2

Die tiberregionalen Verbindungs- und Entwicklungsachsen zeichnen sich durch

leistungsfdhige Verkehrsverbindungen aus. Damit ergeben sich fiir die von den Verbindungs-

und Entwicklungsachsen beriihrten Rdume Standort- und Lagevorteile, die strukturelle
Entwicklungsimpulse hervorrufen kénnen. Unter Berlicksichtigung dieser Entwicklungspotenziale
sollen die Verbindungs- und Entwicklungsachsen als Orientierungspunkte fiir die Vorrangstandorte
ftir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen und fiir die Errichtung von Logistikstandorten
sowie von Verteilzentren von Unternehmen dienen (siehe 2 Z 5.1.1-3 und 2 G 5.3.5-2).

Die wirtschaftsstrukturelle Entwicklung soll sich im Sinne einer ausgewogenen Raumstruktur an
den Verbindungs- und Entwicklungsachsen orientieren. Damit kann ein Beitrag zur Sicherung
des Freiraums, zur Reduzierung der Verkehrsbelastung und zur Vermeidung zusdtzlicher Verkehre
geleistet werden.

Bei der Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur Sachsen-Anhalts soll der Bedeutung der
Verbindungs- und Entwicklungsachsen fiir die wirtschafts- und siedlungsstrukturelle Entwicklung
des Landes Rechnung getragen werden.

Begriindung zu G 2.4-3

Das Netz der iiberregionalen Verbindungs- und Entwicklungsachsen kann durch ein Netz regional
bedeutsamer Verbindungs- und Entwicklungsachsen ergdnzt werden. Die regionalen Verbindungs-
und Entwicklungsachsen sollen der innerregionalen ErschliefSung und dem Leistungsaustausch
zwischen den Mittelzentren und zur Anbindung an die Oberzentren dienen. Fiir die Entwicklung
des Idndlichen Raums kommt den regionalen Verbindungs- und Entwicklungsachsen eine wichtige
ErschliefSungsfunktion zu.
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2.5 Zentrale Orte

Z 2.5-1 Zentralortliches System
Das System der Zentralen Orte in Sachsen-Anhalt umfasst die drei Stufen Oberzentren,
Mittelzentren und Grundzentren.

Z 2.5-2 Zentraler Ort

Ein Zentraler Ort ist der die Gemeinde pragende Hauptort einer Gemeinde. Aufgrund seiner
Einwohnerzahl, der GroRe seines Verflechtungsbereiches, seiner verkehrsguinstigen Lage im Raum,
seiner guten Erreichbarkeit aus anderen Orten und anderen Ortsteilen des Siedlungsgebiets,
seiner Anbindung an das OPNV-Netz und an das liberregionale StraRennetz sowie seiner
zentralortlichen Funktionen bildet er den leistungsfahigen Kern in der Gemeinde.

Z 2.5-3 Versorgungsauftrag der Zentralen Orte

Grundzentrale Versorgungsaufgaben und -funktionen sind durch alle Zentralen Orte
sicherzustellen.

Mittelzentren Gibernehmen zugleich mittelzentrale Versorgungsaufgaben fiir ihren Mittelbereich
und Oberzentren leisten zugleich mittel- und oberzentrale Versorgungsaufgaben fur die
Bevolkerung ihres Mittelbereiches.

Z 2.5-4 Mittelbereiche der Ober- und Mittelzentren
Die Mittelbereiche der Ober- und Mittelzentren sind im Landesentwicklungsplan abschlieBend in
Anhang 1festgelegt und in Festlegungskarte 2 dargestellt.

Z 2.5-5 Erreichbarkeit der Zentralen Orte

Die Erreichbarkeit der Zentralen Orte ist fiir die Bevolkerung ihrer jeweiligen
Verflechtungsbereiche durch die entsprechende Ausgestaltung des Verkehrsnetzes und des OPNV
sicherzustellen.

Z 2.5-6 Standort zentralortlicher Einrichtungen

Zur Gewahrleistung und Entwicklung eines leistungsfahigen Zentralen Ortes liegt der Standort
von zentralortlichen Einrichtungen innerhalb des baulich zusammenhangenden Siedlungsgebiets
des Hauptorts als Zentraler Ort der Gemeinde.

Begriindung zu Z 2.5-1

Zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhdltnisse und zur Sicherung der offentlichen
Daseinsvorsorge in allen Teilrdumen des Landes ist das zentraldrtliche System als wichtiges
Instrument der Raumordnung von wesentlicher Bedeutung (siehe 2 Z 4-1).

Zentrale Zielsetzung besteht in der Stdrkung des Idndlichen Raums und der Sicherung der Versorgung
der Bevolkerung.

Durch die Biindelung der Versorgungseinrichtungen und -funktionen der Daseinsvorsorge im

Raum wird eine bedarfsgerechte Versorgung in allen Teilriumen des Landes gewdhrleistet und
sichergestellt.
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Das Zentrale-Orte-System in Sachsen-Anhalt unterteilt sich in drei Stufen. Es umfasst die
Oberzentren, Mittelzentren und Grundzentren als Zentralen Orte. Sie bilden die Knoten- und
Konzentrationspunkte zur Versorgung im Raum.

Durch die zentralédrtliche Gliederung sollen die Voraussetzungen fiir einen gezielten Einsatz
offentlicher Mittel geschaffen werden, um leistungsfdhige und -starke Versorgungskerne fiir die
Bevélkerung zu entwickeln und zu sichern. Offentliche Mittel sollen schwerpunktmdpfig in den
Zentralen Orten eingesetzt werden.

Jeder Zentrale Ort ilibernimmt eine spezifische Rolle in der Raumplanung fiir die Versorgung seiner
Bevélkerung und fiir die Bevolkerung in den umliegenden Orten und Gemeinden.

Unmittelbare Bindungswirkungen von Zentralen Orten entfalten sich zundchst nur in Bezug auf die
von der dffentlichen Hand getragenen zentralértlichen Einrichtungen. Gleichwohl stellen Zentrale
Orte fiir private Trdger von Einrichtungen der Daseinsvorsorge einen attraktiven Standort dar,

da Mobilititsangebote stark auf Zentrale Orte ausgerichtet werden und so deren Erreichbarkeit
sichergestellt werden kann (siehe 2 Kap. 5.3.1 sowie /1 Kap. 5.3.8).

Vor dem Hintergrund der demografischen Herausforderungen besonders im Idndlichen Raum kommt
dem zentralGrtlichen System eine entscheidende Bedeutung zu. Mit riickldufigen Bevolkerungszahlen
gehen Schwierigkeiten der sinkenden Tragfdhigkeit der Einrichtungen der Daseinsvorsorge einher,
wodurch diese infolge dessen wirtschaftlich mitunter schwer tragfdhig sind.

Dementsprechend ist es zentrale Zielstellung, die ausreichend tragfihigen Zentralen Orte zu
stdrken und so gleichwohl den Idndlichen Raum zu stdrken sowie die Versorgung der Bevélkerung
sicherzustellen (siehe 2 Kap. 4).

Begriindung zu Z 2.5-2

Grundprinzip des Zentrale-Orte-Systems ist die Btindelung von Einrichtungen und Dienstleistungen
der Daseinsvorsorge, um eine ausgewogene, effektive und nachhaltige Versorgung von Regionen
sicherzustellen und deren Entwicklung zu lenken.

Ein Zentraler Ort markiert einen Anker- und Knotenpunkt der Gemeinde, der wesentliche
Versorgungseinrichtungen und Dienstleistungen fiir die Bevolkerung eines bestimmten
Verflechtungsbereichs (siehe 21 Z 2.5-4) bereitstellt.

Ein Zentraler Ort prigt die Gemeinde aufgrund seiner Einwohnerzahl, der GrofSe und Einwohnerzahl
seines Verflechtungsbereiches, seiner verkehrsgtinstigen Lage im Raum, seiner guten Erreichbarkeit
aus anderen Orten und anderen Ortsteilen des Siedlungsgebiets, seiner infrastrukturellen
Ausstattung, angesichts seiner Anbindung an das OPNV-Netz sowie das liberregionale StrafSennetz
und aufgrund der vorhandenen Ausstattung (Schulstandort, Kita, Versorgungseinrichtung,
Allgemeinmediziner).

Er stellt den Hauptort bzw. die Kernstadt der Gemeinde dar. Der Definition des Zentralen Orts als
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Hauptort der Gemeinde liegt auch der Aspekt der geordneten stddtebaulichen Entwicklung eines
Zentralen Orts zugrunde. Eine geordnete Entwicklung geht mit einer nachhaltigen und funktional
abgestimmten Gestaltung des Orts einher und stellt eine strukturierte und bedarfsgerechte
Entwicklung sicher. Im Sinne einer geordneten stddtebaulichen Entwicklung sind die Regelungen zur
nachhaltigen Fldchennutzung (siehe 2 Kap. 3.1), insbesondere A Z 3.1-2, A Z 3.1-3 und A Z 3.1-4, zu
beachten und zu berticksichtigen.

Ein Anspruch eines Ortes auf Festlegung als Zentraler Ort allein aus seiner Ausstattung und
Einwohnerzahl besteht nicht.

Der Zentrale Ort als Hauptort der Gemeinde ist nicht gleichzusetzen mit dem administrativen
Gemeindegebiet.

Der Zentrale Ort in einer Gemeinde ist in der Regel der Hauptverwaltungssitz der Einheits- bzw.
Verbandsgemeinde. Aufgrund der GemeindegréfSe, der Entfernung zu bestehenden Zentralen Orten,
von Versorgungsdefiziten kénnen auch Ortsteile ohne Hauptverwaltungssitz einen Zentralen Ort mit
liberortlichen Aufgaben bilden.

Spezifische Besonderheiten einer Gemeinde wie ihre FldichengrofSe konnen die Festlequng von mehr
als einem Zentralen Ort in einer Gemeinde begrtinden wie z. B. fiir die Flichengemeinde Gardelegen
mit der Hansestadt Gardelegen als Mittelzentrum und Mieste als durch die Regionalplanung
festgelegtes Grundzentrum.

Im Fall des Oberzentrums Dessau-RofSlau bilden die beiden jeweiligen baulich zusammenhdngenden
Siedlungsgebiete Dessau und RofSlau den Zentralen Ort. Das Mittelzentrum Bitterfeld-Wolfen

setzt sich zusammen aus den beiden jeweiligen baulich zusammenhdngenden Siedlungsgebieten
Bitterfeld und Wolfen.

Begriindung zu Z 2.5-3
In der zentraldrtlichen Systematik obliegt allen Zentralen Orten die Aufgabe der Grundversorgung.

Die Grundversorgung umfasst die Bereitstellung von grundlegenden, lebensnotwendigen
Dienstleistungen und Infrastrukturen, die fiir das alltdgliche Leben der Bevolkerung unverzichtbar
sind. Sie bildet das Fundament der &ffentlichen Daseinsvorsorge und zielt darauf ab, die
Grundbediirfnisse aller Personen unabhdngig von ihrem Wohnort zu sichern.

Ziel ist es, dass alle Personen in allen Teilrdumen des Landes in zumutbarer Zeit grundlegende
Dienstleistungen erreichen konnen (siehe 2 Z 2.5-5).

Durch die Festlegung Zentraler Orte und die Entwicklung einer vernetzten Infrastruktur

wird versucht, die Daseinsvorsorge flir alle Personen effizient zu organisieren. Die Zentralen
Orte libernehmen neben der Versorqung ihrer eigenen Bevélkerung auch eine tiberértliche
Versorgungsfunktion fiir umliegende Gemeinden. Die Erhéhung der Redundanz von
Einrichtungen der Daseinsvorsorge trigt zur Ausfallsicherheit bei und stdrkt so die Resilienz von
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Versorgungsstrukturen (siehe 21 Z 4.5-3).

Hoherrangige Zentrale Orte nehmen zugleich die Aufgaben der nachrangigen Zentralen Orte
wahr. So nimmt ein Mittelzentrum neben den mittelzentralen Versorgungsfunktionen fiir seinen
mittelzentralen Verflechtungsbereich (Mittelbereich) auch die Aufgaben eines Grundzentrums fiir
seinen grundzentralen Verflechtungsbereich (Nahbereich) wahr. Ein Oberzentrum nimmt neben
den oberzentralen Versorgungsfunktionen auch die Aufgaben eines Mittelzentrums fiir seinen
Mittelbereich sowie Aufgaben der Grundversorgung fiir seinen Nahbereich wahr (siehe 2 Z 2.5-4).

In Tabelle 1sind die ober-, mittel- und grundzentralen Versorgungseinrichtungen und -funktionen
aufgefiihrt. Bei wirtschaftlicher Tragfdhigkeit kénnen zentralortliche Einrichtungen auch in Zentralen
Orten der niedrigeren Stufen vorhanden sein. Die Auflistung in Tabelle 1ist nicht abschliefSend.

Beztiglich des Bereiches Bildung sind in der jeweiligen Stufe die tiblicherweise typischen
Einrichtungen aufgeftihrt, obgleich Abweichungen und Ausnahmen moglich sind.

Ausnahmen und Sonderfille werden nicht aufgeftihrt, insofern sie keine exemplarischen
Einrichtungen bzw. Versorgungsfunktionen der jeweiligen Stufe darstellen. Das betrifft z. B. die
Justizvollzugseinrichtungen in Zentralen Orten wie auch nicht-zentralen Orten. Ebenso stellt das
Oberlandesgericht als hochste Instanz der ordentlichen Gerichtsbarkeit im Land mit seinem Standort
in Naumburg (Saale) eine Ausnahme dar.

In Tabelle 1sind tiberregional bedeutsame und regional bedeutsame Einrichtungen fiir den Bereich
Kultur und Sport aufgefiihrt. Uberregional bedeutsam sind bedeutende Einrichtungen mit einer
Einzigartigkeit und grofSen Attraktivitdt fiir Besucher und damit einem grofSen Einzugsgebiet, mit
einer touristischen Bedeutung und damit wesentlichen Bedeutung fiir die lokale Wirtschaft. Regional
bedeutsam sind Einrichtungen mit einer zentralen Bedeutung flir die Bevdlkerung in der Region und
damit einem regionalen Einzugsgebiet zur Erfiillung zentraler Funktionen in den Bereichen Bildung,
Gesundheit, Kultur, Verkehr und Freizeit.
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Oberzentrale Versorgungseinrichtungen und -funktionen

Bildung und Forschung Universitaten
Hochschulen
Forschungseinrichtungen

Gesundheit und Soziales gesonderte facharztliche Versorgung

Kultur und Sport Theater
Uberregional bedeutsame Erlebnis- und Freizeiteinrichtungen
Uberregional bedeutsame Sportstatten

Verkehr ICE-/IC-Haltepunkt
innerstadtisches 6ffentliches Verkehrsnetz

Verwaltung und Gerichte Behorden oberster und mittlerer Verwaltungsebene
Gerichte zweiter und dritter Instanz

Handel GroRflachige Einzelhandelseinrichtungen des spezialisierten
Bedarfs
Factory-Outlet-Center

Mittelzentrale Versorgungseinrichtungen und -funktionen

Bildung Allgemeinbildende Schulen mit Sekundarstufe | und Il
Berufsbildende Schulen
Forderschulen
Volkshochschulen
Stadt- und Kreisbibliotheken
Musikschulen

Gesundheit und Soziales spezialisierte facharztliche Versorgung
Einrichtungen der stationaren medizinischen Versorgung
Frauenhduser und soziale Beratungsstellen

Kultur und Sport Kinos
Regional bedeutsame Museen
Regional bedeutsame Sportstatten

Verkehr OPNV-Knotenpunkt (Anbindung an schienengebundenen

Regionalverkehr einschlieRlich Verkntipfung mit
straBengebundenem OPNV)
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Verwaltung und Gerichte Behorden mittlerer und unterer Verwaltungsebene
Gerichte erster Instanz

Handel groRflachige Einzelhandelseinrichtungen des gehobenen Bedarfs

Grundzentrale Versorgungseinrichtungen und -funktionen

Bildung Schulen der Sekundarstufe |
Grundschulen
Bibliotheken

Gesundheit und Soziales hausarztliche Versorgung

zahnarztliche Versorgung

Apotheke

allgemein facharztliche Versorgung
Angebote der Kinder- und Jugendbetreuung

Kultur und Sport Museen
Sportstatten

Verkehr OPNV-Biindelung (Haltestellen fiir schienen- oder
straRengebundenen OPNV mit taglichen, nicht bedarfsabhangigen
Angeboten)

Verwaltung Hauptverwaltungssitz der Kommune

Handel und Lebensmittelmarkt zur Grundversorgung

Dienstleistungen Post- und Bankdienste

Tabelle 1: Versorgungseinrichtungen und Versorgungsfunktionen der Zentralen Orte
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Begriindung zu Z 2.5-4
Verflechtungsbereiche sind zentrale Bestandteile des Zentrale-Orte-Systems.

Ein Verflechtungsbereich ist der rdumliche Bereich, dessen Bevolkerung mit Giitern und
Dienstleistungen vorwiegend von dem zugehérigen Zentralen Ort mitversorgt wird.

Die Zentralen Orte haben entsprechend ihrer Einstufung fiir ihren Verflechtungsbereich die
Versorgung mit Glitern und Dienstleistungen sicherzustellen. Diese Bereiche sollen so abgegrenzt
sein, dass der Zentrale Ort sie moglichst gut versorgen kann. Der Verflechtungsbereich markiert
entsprechend, welche Gemeinden mit dem Zentralen Ort funktional verflochten sind. Dabei wird
zwischen Nah-, Mittel- und Oberbereichen unterschieden.

Nahbereiche sind die Verflechtungsbereiche der Grundzentren zur Deckung des Grundbedarfs bzw.
ftir die Grundversorqgung. Jedem Zentralen Ort wird ein Nahbereich zugeordnet. Sie werden in den
Regionalen Entwicklungspldnen im Rahmen der Ermittlung und Festlequng der Grundzentren
bestimmt und festgelegt (siehe 2 Z 2.5.3-3).

Mittelbereiche befinden sich um jedes Mittel- und Oberzentrum zur Deckung des gehobenen
periodischen Bedarfs. Oberbereiche erstrecken sich um jedes Oberzentrum und dienen der Deckung
des spezialisierten héheren Bedarfs.

Die Festlegung der Mittelbereiche der Mittel- und Oberzentren in Sachsen-Anhalt folgt einem
einheitlichen System. Hierbei werden die Gemeinden unter Berticksichtigung der vorherrschenden
bzw. iiberwiegenden Pendlerorientierungen, unter Berliicksichtigung der zumutbaren Erreichbarkeit
der Zentralen Orte der mittel- und oberzentralen Stufe und der Gewdhrleistung der Kreiskongruenz
abgegrenzt. Als Grundlage dienen die Untersuchungsergebnisse der durch das Ministerium fiir
Landesentwicklung und Verkehr in Auftrag gegebenen Studie zum Zentrale-Orte-System in Sachsen-
Anhalt unter dem Aspekt der Bevélkerungsentwicklung aus dem Jahr 2020. Den Mittelbereichen
werden nur vollstindige Gemeinden zugeordnet. Gemeinsame Verflechtungsbereiche werden nicht
festgelegt.

Die Mittelbereiche der Mittel- und Oberzentren sind in 2A Anhang 1 festgelegt und in
A Festlegungskarte 2 dargestellt.

Die durch die Landesplanung festgelegten Mittelbereiche stellen sicher, dass eine ausgewogene
Entwicklung der Region stattfindet, indem sie die Versorgung der Bevélkerung auf einem
angemessenen Niveau gewdhrleisten und gleichzeitig eine Uberbelastung der gréferen stddtischen
Zentren verhindern.

Die Festlegung von Mittelbereichen und deren eindeutige Zuordnung zu Ober- und Mittelzentren ist
hinsichtlich der raumordnerischen Steuerung des grof$fidchigen Einzelhandels insbesondere in Bezug
auf die Anwendung des Kongruenzgebots notwendig. Hiernach dtirfen die prognostizierten Umsdtze
des geplanten Einzelhandelsvorhabens nicht wesentlich von aufSerhalb des Verflechtungsbereichs
des Zentralen Ortes stammen (siehe 2 Z 3.4-4). Zudem dient die Abgrenzung von Mittelbereichen der
vertragsdrztlichen Bedarfsplanung.
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Oberbereiche als Verflechtungsbereiche der Oberzentren werden nicht festgelegt. Anhaltspunkte ftir
oberzentrale Verflechtungsbereiche stellen in der Regel die Planungsregionen dar. Zudem erstrecken
sie sich zum Teil tiber die Planungsregionen als auch Landesgrenzen hinaus.

Begriindung zu Z 2.5-5

Die Erreichbarkeit der Zentralen Orte und damit die Zugangsmoglichkeiten zu den Einrichtungen der
Daseinsvorsorge ist fiir alle Personen durch die entsprechende Ausgestaltung des Verkehrsnetzes und
des OPNV sicherzustellen (siehe 7 Kap. 5.3.1und 7 Kap. 5.3.7).

Die Grundzentren sind aus ihrem jeweiligen Nahbereich in 15 Minuten mit dem motorisierten
Individualverkehr oder mit dem offentlichen Verkehr im Regelfall in 30 Minuten zu erreichen.

Eine zumutbare Erreichbarkeit fiir Mittelzentren liegt vor, wenn diese aus ihrem jeweiligen
Mittelbereich in 30 Minuten mit dem motorisierten Individualverkehr oder im Regelfall in 60
Minuten mit dem offentlichen Verkehr zu erreichen sind. In Anlehnung an die Orientierungswerte
aus der Richtlinie fiir integrierte Netzgestaltung (RIN) wird die Erreichbarkeit eines Mittelzentrums
mit dem é&ffentlichen Verkehr vom Wohnstandort aus in maximal 45 Minuten angestrebt.

Die RIN ist eine Planungsrichtlinie in Deutschland, die vom Bundesministerium fiir Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI) entwickelt wurde. Sie dient als Leitfaden fiir eine integrierte und
aufeinander abgestimmte Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Die Richtlinie ist
ein zentrales Instrument, um die Planung und den Ausbau von Verkehrsnetzen so zu koordinieren,
dass Mobilitdtsbediirfnisse optimal erfiillt werden, Verkehrsstrome effizient und umweltvertrdglich
abgewickelt werden und die Entwicklung der Zentralen Orte wie auch der Idndlichen Rdume
unterstiitzt wird.

Die Oberzentren sind in 60 Minuten mit dem motorisierten Individualverkehr oder im Regelfall in 90
Minuten mit dem offentlichen Verkehr zu erreichen.

Die Zentralen Orte sind in das OPNV-Netz einzubinden, um bei riickldufiger
Bevolkerungsentwicklung zu einer dauerhaft gesicherten liberértlichen Versorgung der Bevélkerung
mit Glitern und Dienstleistungen beitragen zu kénnen. Dabei ist die Anbindung an den OPNV
zwischen 6 und 18 Uhr an Werktagen innerhalb der Zumutbarkeitsgrenze mindestens im
Stundentakt als Mindeststandard anzustreben (siehe 21 Z 5.3.1-6).

Begriindung zu Z 2.5-6

Zur Gewdhrleistung und Entwicklung eines leistungsfdhigen Zentralen Orts sowie fiir eine geordnete
stdadtebauliche Entwicklung liegt der Standort von zentralértlichen Einrichtungen in der Regel
innerhalb des baulich zusammenhdngenden Siedlungsgebiets des Hauptorts als Zentraler Ort der
Gemeinde.

Fiir den Standort zentralértlicher Einrichtungen gilt:

« vorzugsweise zentrale, integrierte Lage,
« zumutbare Erreichbarkeit aus allen Ortsteilen und Orten der Gemeinde und allen Gemeinden
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des jeweiligen Verflechtungsbereichs (Nahbereich bzw. Mittelbereich) und
« verkehrsgiinstige Lage, vorzugsweise mit Anbindung an den OPNV.

Die zentrale Lage gewdihrleistet eine hohe Erreichbarkeit fiir die lokale Bevolkerung sowie fiir
Menschen aus angrenzenden Gebieten, wodurch der Zugang zu zentralen Einrichtungen erleichtert
wird. Mit der Anbindung an Verkehrsinfrastrukturen wie StrafSen und offentliche Verkehrsmittel
kann der Zugang zu den Einrichtungen verbessert und die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur
optimiert werden. Diese Aspekte gewdhrleisten eine geordnete stddtebauliche Entwicklung des
Zentralen Orts und stellen sicher, dass der Ort seine Versorgungsfunktion effizient und zukunftsfihig
fiir das Umland wahrnimmt sowie die Entwicklung planvoll erfolgt und langfristig tragfdhig bleibt.
Ebenso wird damit eine nachhaltige und funktional abgestimmte Gestaltung des Orts erreicht

und stellt eine strukturierte und bedarfsgerechte Entwicklung sicher. Im Sinne einer geordneten
stddtebaulichen Entwicklung sind die Regelungen zur nachhaltigen Fldchennutzung

(siehe 2 Kap. 3.1), insbesondere 2 Z 3.1-2, 2A Z 3.1-3 und 2 Z 3.1-4 zu beachten und zu beriicksichtigen.

Dariiber hinaus entstehen durch die Konzentration von Einrichtungen im Zentralen Ort Synergien,
da verschiedene Institutionen wie Verwaltungsbiiros, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen
ndher zusammenarbeiten kénnen. Dies ftihrt zu einer effizienteren Nutzung von Ressourcen und
stdrkt die Gesamtfunktion des Zentrums. Zudem wird durch diese Konzentration von Funktionen die
Fldchennutzung optimiert und eine unnétige Streuung von Einrichtungen vermieden.

Schlieflich trdgt die Ansiedlung zentral gelegener, stidtebaulich integrierter Einrichtungen im
Hauptort dazu bei, dessen Rolle als Zentraler Ort zu stirken. Der Hauptort fungiert nicht nur als
Wohnort, sondern auch als Zentrum fiir Dienstleistungen, Gewerbe und Industrie, Handel und Kultur,
was seine Bedeutung als (tiber-)regionaler Anziehungspunkt unterstreicht. Insgesamt sorgt diese
Standortwabhl fiir eine funktionale, effiziente und nachhaltige Entwicklung des Zentralen Ortes.
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2.5 Oberzentren

Z 2.5.1-1 Aufgabe der Oberzentren

Oberzentren sind als landesweit bedeutsame Wirtschafts-, Innovations- und
Infrastrukturstandorte zu starken und weiterzuentwickeln. Die Versorgung mit Gutern und
Dienstleistungen des hoch qualifizierten und spezialisierten Bedarfs ist durch sie fur ihren
Verflechtungsbereich sicherzustellen.

Z 2.5.1-2 Oberzentren
Oberzentren sind die kreisfreien Stadte Dessau-RofRlau, Halle (Saale) und Magdeburg.

Z 2.5.1-3 Oberzentraler Entwicklungsraum Stendal

Die Hansestadt Stendal nimmt oberzentrale Funktionen in den Bereichen Bildung und Forschung,
Gesundheitsversorgung, Handel, Tourismus und Kultur, Verkehr sowie Verwaltung und
Rechtspflege wahr und bildet einen oberzentralen Entwicklungsraum.

Es gilt, die Hansestadt Stendal aufgrund ihrer Bedeutung fiir die Region in ihrer oberzentralen
Wirkung zu starken und zu entwickeln.

Z 2.5.1-4 Oberzentraler Entwicklungsraum Harz

Halberstadt, Wernigerode und Welterbestadt Quedlinburg nehmen gemeinsam oberzentrale
Funktionen in den Bereichen Bildung und Forschung, Gesundheitsversorgung, Handel, Tourismus
und Kultur sowie Verwaltung wahr. Die Stadte bilden den oberzentralen Entwicklungsraum Harz.

Es gilt, Halberstadt, Wernigerode und die Welterbestadt Quedlinburg aufgrund ihrer Bedeutung
fur die Region in ihrer oberzentralen Wirkung zu starken und gemeinsam zu entwickeln.

Begriindung zu Z 2.5.1-1

Oberzentren als Zentren fiir Bildung, Kultur, Wirtschaft, Arbeit und Wissenschaft sind mit ihren
hochqualifizierten und spezialisierten Dienstleistungen und Waren des spezialisierten Bedarfs von
liberregionaler und landesweiter Bedeutung. Zur Stabilisierung der Wettbewerbsfihigkeit und
positiven Strahlkraft fiir das Land sowie fiir den jeweiligen Stadt-Umland-Raum (siehe 2 Kap. 2.3.1),
gilt es, die Entwicklungsfdhigkeit und -dynamik in den Oberzentren langfristig zu stdrken.

Oberzentrale Versorgungseinrichtungen und -funktionen sind in 21 Tabelle 1im Kap. 2.5 aufgefiihrt.

Begriindung zu Z 2.5.1-2

Die Oberzentren sind so zu bestimmen, dass sie aufgrund ihrer rdumlichen Lage, ihrer funktionalen
Ausstattung und ihrer Entwicklungspotenziale in der Lage sind, die vielfiltigen und spezialisierten
Aufgaben fiir die Bevolkerung eines grofSen Verflechtungsbereiches iiber die Mittelbereiche hinaus
langffristig fldchendeckend zu erfiillen.

Auf der Grundlage der Raumstruktur des Landes Sachsen-Anhalt liegen der Festlegung der
Oberzentren folgende Merkmale zugrunde:
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« Grofistadt mit mindestens 100.000 Einwohnern im stddtebaulich zusammenhdngenden
Siedlungsgebiet (die Einwohnerzahl kann bei Vorliegen einer substanziellen oberzentralen
Versorgungsqualitdt des Ortes unterschritten werden),

« substanzielle oberzentrale Versorgungsqualitdt des Oberzentrumes,

« Llberdrtliche oberzentrale Versorgung iiber mehrere Mittelbereiche hinaus,

« langfristige Tragfdhigkeit oberzentraler Einrichtungen zur Versorqung der Bevolkerung mit
Glitern und Einrichtungen des spezialisierten Bedarfs,

« Erreichbarkeit des Oberzentrums zur Sicherung gleichwertiger Lebensverhdltnisse
gemdfS A1 Z 2.5-5,

« Lage am Schnittpunkt iiberregionaler Verbindungs- und Entwicklungsachsen,

 Ankerpunkt im Land zur Vernetzung der Rdume und Regionen und

« besondere Entwicklungsfihigkeit im Zentralen Ort selbst durch seine Eigenversorgungsquote,
seine Arbeitsplatzzentralitit sowie durch seine Einzelhandelszentralitit.

Die Eigenversorgungsquote driickt die Bedeutung einer Stadt als Arbeitsort fiir die eigene
Wohnbevolkerung aus. Sie wird bestimmt tiber das Verhdltnis der Binnenpend|er und der
Beschdftigten am Wohnort.

Die Arbeitsplatzzentralitit beschreibt das Verhdltnis der Beschdftigten am Arbeitsort und der
Beschdftigten am Wohnort. Ein Ort gilt als Arbeitsmarktzentrum, wenn mehr Arbeitspldtze verortet
sind als dort Arbeitnehmer wohnen.

Die Einzelhandelszentralitdt beschreibt die Attraktivitdt eines Ortes bzw. einer Stadt als
Einkaufsstandort. Eine hohe Einzelhandelszentralitdt bedeutet, dass der Ort die eigene Bevolkerung
versorgt sowie Kaufkraft von aufSerhalb anzieht.

Die Merkmale tragen in besonderem MafSe zur strukturellen Entwicklungsfdhigkeit des Zentralen
Ortes bei.

Orte kdnnen hinsichtlich ihrer Ausstattung ungleich behandelt bzw. zentraldrtlich eingestuft werden.
Alle festgelegten Oberzentren sind in A Hauptkarte und 2 Festlegungskarte 1dargestellt.

Begriindung zu Z 2.5.1-3

Die Hansestadt Stendal weist eine hohe oberzentrale Versorgungsqualitdt auf. Wenngleich

die Hansestadt Stendal im Verhdltnis zu den Oberzentren Dessau-RofSlau, Halle (Saale) und
Magdeburg eine geringere oberzentrale Versorgungsqualitdt aufweist, libernimmt sie doch eine
wesentliche Versorgungsfunktion fiir die Altmark und damit tiberregionale Steuerungsfunktion

im Raum. Sie unterscheidet sich damit von anderen Mittelzentren im Land. Aquivalent zum
Landesentwicklungsplan 2010 wird die besondere Bedeutung der Hansestadt Stendal bestdtigt und
die oberzentralen Funktionen festgelegt.

Die Hansestadt Stendal zeichnet sich durch
« ihren Standort fiir Hochschule und Forschung,
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« ihren Standort fiir Verwaltung und Gerichtsbarkeiten,

« ihren Standort fiir medizinische Versorgung,

* Uberregional bedeutsame Kultur-, Erlebnis- und Freizeiteinrichtungen,

« ihre Anbindung an den liberregionalen Fernverkehr bzw. an Verbindungs- und
Entwicklungsachsen,

« ihre Bedeutung als Arbeitsmarktzentrum fiir die Region,

« ihre besondere raumstrukturelle Bedeutung fiir die Planungsregion Altmark und

« ihre besondere positive demografische Entwicklungsfdhigkeit

aus und stellt damit einen Ankerpunkt und Impulsgeber fiir die Altmark dar.

Fiir die Planungsregion Altmark besteht in weiten Teilen ein substanzielles oberzentrales
Erreichbarkeitsdefizit. Die erforderliche Erreichbarkeit eines Oberzentrums ist gemdfs der
Erreichbarkeitsschwellenwerte nach 2 Z 2.5-5 fiir den liberwiegenden Teil des Landkreises Stendal
und des Altmarkkreises Salzwedel nicht gegeben.

Aus Griinden der Erreichbarkeit zur Schaffung und Sicherung gleichwertiger Lebensverhdltnisse
gilt es, die bestehenden oberzentralen Funktionen und Einrichtungen in der Hansestadt Stendal
langfristig tragfdhig auszubauen und perspektivisch ein zukunftsfdhiges Oberzentrum fiir die
Altmark zu entwickeln.

Auch vor dem Hintergrund ihrer regionalen, wirtschaftlichen, standortpolitischen, touristischen
wie auch kulturellen Bedeutung ist die oberzentrale Versorgungsqualitdt der Hansestadt Stendal zu
stabilisieren und weiterzuentwickeln.

Begriindung zu Z 2.5.1-4

Halberstadt weist eine tiberdurchschnittlich hohe Versorgungsqualitdt auf und ilibernimmt eine
wesentliche Versorgungsfunktion fiir den Harz. Wernigerode und die Welterbestadt Quedlinburg
weisen in Teilen oberzentrale Versorgungseinrichtungen und -funktionen auf und kénnen damit die
oberzentrale Versorqungsqualitdt von Halberstadt fiir den Harz insgesamt verbessern. Aquivalent
zum Landesentwicklungsplan 2010 wird die besondere Bedeutung von Halberstadt bestitigt sowie
erweitert und die oberzentralen Funktionen von Halberstadt, Wernigerode und der Welterbestadt
Quedlinburg festgelegt.

Im Verbund zeichnen sich Halberstadt, Wernigerode und die Welterbestadt Quedlinburg durch
« ihre Standorte fiir Bildung und Forschung,

« ihren Standort fiir Verwaltung,

« ihren Standort fiir medizinische Versorgung,

* lberregional bedeutsame Kultur-, Erlebnis- und Freizeiteinrichtungen,

* ihre Anbindung an tiberregionale Verbindungs- und Entwicklungsachsen,

« ihre besondere raumstrukturelle Bedeutung fiir die Planungsregion Harz und

« ihre besondere positive demografische Entwicklungsfdhigkeit

aus und stellen damit einen Impulsgeber fiir den Harz dar.

Fiir die Planungsregion Harz besteht im westlichen Teil des Landkreises Harz als eher diinn
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besiedelten Raum teilweise ein substanzielles Erreichbarkeitsdefizit in Bezug auf die festgelegten
Oberzentren des Landes. Die Erreichbarkeit eines Oberzentrums des Landes ist gemdfs der
Erreichbarkeitsschwellenwerte gemdfs 21 Z 2.5-5 fiir diesen Bereich nicht gegeben.

Aus Griinden der Erreichbarkeit zur Schaffung und Sicherung gleichwertiger Lebensverhdiltnisse gilt
es, die bestehenden oberzentralen Funktionen und Einrichtungen in Halberstadt, Wernigerode wie
auch in der Welterbestadt Quedlinburg langfristig tragfihig auszubauen und perspektivisch ein
zukunftsfdhiges Oberzentrum fiir den Harz zu entwickeln.

Vor dem Hintergrund ihrer regionalen, wirtschaftlichen, standortpolitischen, touristischen wie auch
kulturellen Bedeutung insbesondere fiir den Landkreis Harz ist die oberzentrale Versorgungsqualitdt
in den Stddten durch ihre jeweiligen Stdrken zu verbessern und im Verbund weiterzuentwickeln.

Eine wesentliche Grundlage fir die Bildung eines oberzentralen Entwicklungsraums Harz stellt die
Zusammenarbeit von Halberstadt, Wernigerode und der Welterbestadt Quedlinburg dar.

Die interkommunale und regionale Kooperation der Stddete ist liber einen raumordnerischen

Vertrag abzusichern, der die Abstimmung liber die weitere Entwicklung regelt. Fiir die Verbesserung
der Daseinsvorsorge fiir den Harz insgesamt gilt es, eine abgestimmte Entwicklung der Stddte
sicherzustellen, die jeweiligen Schwdichen und Risiken zu berticksichtigen sowie Chancen und Stdrken
auszuloten und zu entwickeln.

Es ist beabsichtigt, die vertraglich vereinbarten Ziele und MafSnahmen hinsichtlich der Entwicklung
des gemeinsamen oberzentralen Raums im ftinfjdhrigen Turnus zu evaluieren.

Zur Uberpriifung der Entwicklungsféhigkeit der Stédte hinsichtlich eines zukunftsfdhigen
Oberzentrums im Verbund ftir den Harz ist nachzuweisen, dass den vertraglich vereinbarten
Zielen und MafSnahmen und einer abgestimmten Entwicklung der Stddte zur Verbesserung der
Daseinsvorsorge entsprochen wird und diese erfiillt werden.
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2.5.2 Mittelzentren

Z 2.5.2-1 Aufgabe der Mittelzentren

Mittelzentren sind als regional bedeutsame Wirtschafts- und Infrastrukturstandorte zu starken
und weiterzuentwickeln. Die Versorgung mit Gltern und Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs
ist durch sie fir ihren Verflechtungsbereich sicherzustellen.

Z 2.5.2-2 Mittelzentren

Mittelzentren sind die Stadte Aschersleben, Bitterfeld-Wolfen, Bernburg (Saale), Burg, Lutherstadt
Eisleben, Hansestadt Gardelegen, Genthin, Halberstadt, Haldensleben, Jessen (Elster), Kthen
(Anhalt), Merseburg, Naumburg (Saale), Oschersleben (Bode), Welterbestadt Quedlinburg,
Hansestadt Salzwedel, Sangerhausen, Schonebeck (Elbe), StaRfurt, Hansestadt Stendal,
WeiRenfels, Wernigerode, Lutherstadt Wittenberg, Zeitz und Zerbst/Anhalt.

Die Hansestadt Osterburg (Altmark) und die Hansestadt Seehausen (Altmark) bilden ein
gemeinsames Mittelzentrum.

Z 2.5.2-3 Mittelzentrale Funktionen fiir Hansestadt Havelberg

Die Hansestadt Havelberg nimmt mittelzentrale Funktionen in den Bereichen Bildung,
Gesundheitsversorgung, Handel sowie Tourismus und Kultur wahr. Zur Sicherung der
Einrichtungen der Daseinsvorsorge sind diese Funktionen zu gewahrleisten.

Der Mittelbereich der Hansestadt Havelberg ist in Anhang 1und in Festlegungskarte 2 festgelegt.

Begriindung zu Z 2.5.2-1

Mittelzentren als wichtige regionale Bildungs-, Kultur-, Wirtschafts- und Versorgungszentren
ergdnzen die Oberzentren hinsichtlich der Sicherung von Versorqgungsqualitdten in den
unterschiedlichen Teilrdumen. Zur Stabilisierung des Idndlichen Raums auch vor dem Hintergrund
des demografischen Wandels gilt es, diese Zentralen Orte zu stdrken.

Fiir eine fldchendeckende Sicherung der Daseinsvorsorge wurden die im Landesentwicklungsplan
2010 festgelegten Mittelzentren libernommen und um vier weitere, im Landesentwicklungsplan
2010 als Grundzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums ausgewiesene Orte als Mittelzentren
erganzt.

Mittelzentrale Versorgungseinrichtungen und -funktionen sind in 2 Tabelle 1im Kap. 2.5 dargestellt.

Begriindung zu Z 2.5.2-2

Die Mittelzentren sind so zu bestimmen, dass sie aufgrund ihrer raumlichen Lage, ihrer funktionalen
Ausstattung und ihrer Entwicklungspotenziale in der Lage sind, die tibergemeindlichen periodischen
Aufgaben der Daseinsvorsorge fiir ihre eigene Bevolkerung und die ihres Mittelbereiches langfristig
fldchendeckend zu erfiillen.

Auf der Grundlage der Raumstruktur des Landes Sachsen-Anhalt werden der Festlegung der
Mittelzentren folgende Kriterien zugrunde gelegt:
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« Ort mit 10.000 Einwohnern im baulich zusammenhdngenden Siedlungsgebiet,

« 20.000 Einwohner im Mittelbereich des Zentralen Orts,

 substanzielle mittelzentrale Versorgungsqualitdt,

« lberortliche Versorgung des Mittelbereichs mit gehobenen Versorgungseinrichtungen
und -funktionen,

 besondere raumstrukturelle Lage,

* Beriicksichtigung der Erreichbarkeitsschwellenwerte fiir Mittelzentren und

« besondere demografische und/oder raumstrukturelle Entwicklungsfdhigkeit des Zentralen Ortes
selbst.

Zur Sicherung der Daseinsvorsorge bilden die Hansestadt Osterburg (Altmark) und die Hansestadt
Seehausen (Altmark) ein gemeinsames Mittelzentrum. Ihnen ist ein gemeinsamer Mittelbereich
zugeordnet.

Die Hansestadt Osterburg (Altmark) zeichnet sich durch mittelzentrale Funktionen in den Bereichen
Bildung, Gesundheitsversorgung, Handel, Kultur und Verwaltung aus. Die Hansestadt Seehausen
(Altmark) ergdinzt die mittelzentrale Versorgungsqualitit der Hansestadt Osterburg (Altmark) vor
allem durch seine Versorgungsfunktionen in den Bereichen Gesundheitsversorgung sowie Bildung.
Beide Hansestddte sind hinsichtlich der Pendlerverflechtungen aufeinander ausgerichtet.

Der Aufbau und die Entwicklung des gemeinsamen Mittelzentrums ist liber einen raumordnerischen
Vertrag abzusichern, der die Abstimmung tiber die weitere Entwicklung zur Verbesserung der
Daseinsvorsorge regelt.

Es ist beabsichtigt, die vertraglich vereinbarten Ziele und MafSnahmen hinsichtlich der Entwicklung
des gemeinsamen Mittelzentrums im fiinfjdhrigen Turnus zu evaluieren.

Zur Uberpriifung der Entwicklungsféihigkeit der Hansestddte hinsichtlich eines tragféihigen
gemeinsamen Mittelzentrums ist nachzuweisen, dass den vertraglich vereinbarten Aufgaben und
Mafinahmen und einer abgestimmten Entwicklung der Stddte zur Verbesserung der Daseinsvorsorge
entsprochen wird und diese erfiillt werden.

Alle festgelegten Mittelzentren sind in 2A Hauptkarte und A Festlegungskarte 1dargestellt.

Begriindung zu Z 2.5.2-3

Aquivalent zum Landesentwicklungsplan 2010 wird die besondere Bedeutung von der
Hansestadt Havelberg bestitigt und die mittelzentralen Funktionen die Bereiche Bildung,
Gesundheitsversorgung, Handel und Kultur festgelegt.

Aufgrund ihrer Lage im Raum besteht hinsichtlich der Versorqung durch die Hansestadt eine
besondere raumstrukturelle Situation innerhalb der Planungsregion Altmark. Auch aufgrund der
Barrierewirkung der Elbe kann Havelberg einschliefSlich Kamern, Sandau (Elbe) und Schollene nur
einen gewissen Bereich mitversorgen. Dieser Mitversorgungsbereich umfasst signifikant weniger als
20.000 Einwohner und stellt damit auch in Anbetracht der weiteren demografischen Entwicklung
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keinen (langfristig) tragfihigen Mittelbereich dar.
Zur Gewdihrleistung und Verbesserung der Daseinsvorsorge insbesondere in Bezug auf die
kassendirztliche Bedarfsplanung sowie fiir die Sicherung der Bildungsstandorte wird der Hansestadt

Havelberg ein eigener Mittelbereich zugeordnet.

Aufgrund der bestehenden Erreichbarkeitsdefizite fiir die Hansestadt Havelberg sollen MafSnahmen
zur Verbesserung der Erreichbarkeit gepriift werden (siehe 2 Z 5.3.3-9).
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2.5.3 Grundzentren

Z 2.5.3-1 Aufgabe der Grundzentren
Grundzentren sind als liberortlich bedeutsame Standorte von Einrichtungen der Daseinsvorsorge
zu starken und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Die Grundversorgung ist sicherzustellen.

Z 2.5.3-2 Festlegung von Grundzentren

Die Grundzentren sind unter Beachtung der folgenden Kriterien in den Regionalen

Entwicklungsplanen festzulegen:

+ Bevolkerungszahl von mindestens 2.000 Einwohnern im Hauptort einer Gemeinde,

« Bevolkerungszahl von mindestens 5.000 Einwohnern im Nahbereich um das Grundzentrum,

 grundzentrale Erreichbarkeitsdefizite unter Bezugnahme der Entfernung zu einem
versorgungsstarkeren Zentralen Ort,

« zumutbare Erreichbarkeit aus anderen Orten der Gemeinde und den Gemeinden im
zugeordneten Nahbereich und

+ Anbindung an schienen- oder straRengebundenen OPNV.

Im begriindeten Ausnahmefall kann in diinn besiedelten Gemeinden mit weniger als
50 Einwohnern je km? von den genannten Bevolkerungszahlschwellenwerten abgewichen werden.

Z 2.5.3-3 Zuordnung von Nahbereichen
In den Regionalen Entwicklungsplanen sind die Nahbereiche der Zentralen Orte zu bestimmen.

Z 2.5.3-4 Gemeinsames Grundzentrum
Im begriindeten Einzelfall ist ein gemeinsames Grundzentrum zulassig. Danach kdnnen zwei oder
mehrere Orte ein gemeinsames Grundzentrum bilden.

Die Aufgabenwahrnehmung von zentralortlichen Funktionen hat funktionsteilig im gemeinsamen
Grundzentrum zu erfolgen. Die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung durch zwei oder mehrere
Orte ist vertraglich zu vereinbaren und sicherzustellen.

Begriindung zu Z 2.5.3-1

Zur Gewdhrleistung der wohnortnahen und tdglichen Versorgung kommt den Grundzentren eine
wichtige Bedeutung zu, um den fldchendeckenden Zugang zu Einrichtungen der grundzentralen
Versorgung in zumutbarer Entfernung zu sichern.

Die Grundzentren sind in Ergédnzung zu Ober- und Mittelzentren so zu bestimmen, dass die
grundzentrale Versorgung fiir alle Personen im Land in zumutbarer Erreichbarkeit (siehe 2 Z 2.5-5)
gesichert ist.

Begriindung zu Z 2.5.3-2

Die Grundzentren sind so zu bestimmen, dass sie aufgrund ihrer rdumlichen Lage, ihrer funktionalen
Ausstattung und ihrer Entwicklungspotenziale in der Lage sind, die tiberortlichen tdglichen
Aufgaben der Daseinsvorsorge fiir ihre eigene Beviolkerung und die ihres Nahbereiches langfristig
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fldchendeckend zu erfiillen.
Fiir die Bestimmung von Erreichbarkeitsdefiziten sind die Erreichbarkeitsschwellenwerte gemdif
A Z 2.5-5 zugrunde zu legen.

Ein leistungsfdhiges Grundzentrum als grundzentraler Versorgungskern zeichnet sich vor allem durch
folgende Merkmale aus:
« substanzielle grundzentrale Versorgungsqualitdt vor allem durch folgende Einrichtungen und
Funktionen zur Versorgung des Grundbedarfs:
» Versorgungseinrichtungen des tdglichen Bedarfs (Lebensmittelmarkt, Postdienste,
Bankdienste),
drztliches Versorqgungsangebot, Apotheke,
(liberdrtliche) Betreuungsangebote fiir diltere Menschen,
Kindertageseinrichtungen, Grundschule, Schulen mit Sekundarstufe |,

vV v.vVvyy

Betreuungsangebote fiir Kinder und Jugendliche.

« zentrale Lage in der Gemeinde und damit Gewdhrleistung der Erreichbarkeit aus anderen Orten
der Gemeinde,

« Anbindung an schienen- oder strafSengebundenen OPNV und

« in der Regel Hauptverwaltungssitz der Gemeinde (siehe 21 Z 2.5-2).

Zur Beurteilung, inwiefern ein Ort als Grundzentren festzulegen ist, soll auch die

Entwicklungsperspektive des Ortes hinsichtlich der demografischen Entwicklungsfdhigkeit auf

Grundlage der

 Bevolkerungsentwicklung der Gemeinde des letzten Fiinf-Jahres-Zeitraums unter
Zugrundelegung der letzten verfiigbaren Daten der amtlichen Statistik,

« prognostizierten Bevolkerungsentwicklung der Gemeinde unter Zugrundelegung der aktuellen
Regionalisierten Bevélkerungsprognose und

« gegebenenfalls weiterer Bevdlkerungsprognosen fiir die Gemeinde

herangezogen werden.

Die demografische Entwicklungsfdhigkeit eines Orts beschreibt das Potenzial und die Moglichkeiten
eines Orts, sich in Bezug auf ihre Bevolkerungsstruktur und -zahl positiv weiterzuentwickeln. Dabei
wird insbesondere betrachtet, wie sich demografische Faktoren wie Geburtenrate, Sterberate,
Zuwanderung und Abwanderung auf das zukiinftige Wachstum und die Lebensqualitdt der
Bevolkerung wie Gesundheitsversorgung, Bildung, Arbeitsmarkt u. a. auswirken.

Bei der Analyse der Entwicklungsperspektive des Ortes ist zudem die Betrachtung der (raum-)
strukturellen und fiskalischen Kennziffern (wie Eigenversorgungsquote, Arbeitsplatzzentralitiit,
Einzelhandelszentralitit, Bevolkerungsdichte, Steuerkraftmesszahl, Gewerbesteueraufkommen etc.)

wiinschenswert, die positiven Effekte auf die Entwicklungsfdhigkeit des Ortes haben.

Die durch die Regionalplanung festgelegten Grundzentren sind bei der Fortschreibung der
Regionalen Entwicklungspldne zu evaluieren.

Von den festgelegten Schwellenwerten der Bevolkerungszahl des Ortes und des dem Ort
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zugeordneten Nahbereichs kann in diinn besiedelten Gemeinden mit weniger als 50 Einwohner
je km? abgewichen werden. Damit wird der Regionalplanung die Méglichkeit eingerdumt, bei der
Bestimmung der Grundzentren zur grundzentralen Versorgung in Ergdnzung zu den Ober- und
Mittelzentren raumspezifische Besonderheiten in den Teilrdumen zu berlicksichtigen.

Eine Unterschreitung der Schwellenwerte ist ausftihrlich und nachvollziehbar zu begriinden. Hierbei
ist auch der Nachweis von Erreichbarkeitsdefiziten zu héherrangigen Zentralen Orten zu erbringen.

Begriindung zu Z 2.5.3-3
Jedem Zentralen Ort wird ein Nahbereich zugeordnet. Die Ober- und Mittelzentren sind zugleich
Grundzentren fiir ihre jeweiligen Nahbereiche.

Die Nahbereiche als grundzentrale Verflechtungsbereiche werden in den Regionalen
Entwicklungspldnen bestimmt und dienen dort (auch) als Begriindung fiir die Festlegung der
Grundzentren fiir die Planungsregion.

Der Bestimmung der Nahbereiche durch die rdumliche Zuordnung der Gemeinden zu einem
Nahbereich sind die funktionsrdumlichen Verflechtungen und die Erreichbarkeitsschwellenwerte der
tdaglichen Grundversorgung zugrunde zu legen. Die Nahbereiche sind damit wesentlich kleiner als die
Mittelbereiche (mit Ausnahme der Hansestadt Gardelegen und Zerbst/Anhalt).

Aus Tragfdhigkeitsgriinden wird von einer erforderlichen Mindestzahl von 5.000 Einwohnern im
Nahbereich ausgegangen.

Bei der Festlegung von Nahbereichen soll eine disjunktive Zuordnung, also eine eindeutige
Zuordnung einer Gemeinde nur zu einem Nahbereich, unter Beachtung der (neuen)
Mittelbereichsabgrenzungen erfolgen (siehe A Festlequngskarte 2).

Begriindung zu Z 2.5.3-4

Die Ausweisung von Zentralen Orten als gemeinsames Grundzentrum ist nur im begriindeten
Einzelfall zuldssig und sollte nur dann in Betracht gezogen werden, wenn es keinen geeigneten
einzelnen Ort mit einer umfassenden grundzentralen Versorgungsqualitdt zur Versorgung der
Bevélkerung fiir die tiberortlichen tdglichen Aufgaben der Daseinsvorsorge gibt.

Ein gemeinsames Grundzentrum bestehend aus zwei oder mehreren Orten kann zu einer Sicherung
der fldchendeckenden Daseinsvorsorge fiihren. Voraussetzung hierfiir ist, dass die Orte des
gemeinsamen Grundzentrums jeweils fiir sich aus dem gemeinsamen Nahbereich heraus erreichbar
sind.

Zur Gewdhrleistung einer moglichst umfassenden, wohnortnahen bzw. gut erreichbaren
grundzentralen Versorgung der Bevolkerung im Nahbereich muss sichergestellt sein, dass sich die
Orte hinsichtlich ihrer Funktionen und Einrichtungen ergdinzen bzw. ein komplementdres Angebot
vorgehalten wird; Konkurrenz in Bezug auf gleiche Versorgungseinrichtungen sind auszuschliefSen.
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Erreichbarkeitsprobleme konnen mitunter durch ein gemeinsames Grundzentrum und eine
dementsprechende Aufteilung grundzentraler Funktionen auf die Orte nicht gelést werden.

Die Aufteilung und Austibung zentralértlicher Funktionen durch zwei oder mehrere Orte setzt
eine Abstimmung und (inter)lkommunale Zusammenarbeit voraus, die vertraglich zwischen
der betreffenden Gemeinde oder den Gemeinden der beteiligten Orte und der Regionalen
Planungsgemeinschaft (raumordnerischer Vertrag nach § 14 Abs. 2 Nr. 1ROG) zu vereinbaren
ist. Mindestinhalte dieses Vertrags stellen Regelungen zur Organisationsstruktur, zu Zielen
und MafSnahmen des gemeinsamen Grundzentrums sowie die Aufteilung der wesentlichen
zentralortlichen Funktionen dar.

Die Orte eines gemeinsamen Grundzentrums haben ihre raumbedeutsamen Planungen

und MafSnahmen zur Erfiillung zentralortlicher Funktionen, hauptsdchlich in Bezug auf die
Bauleitplanung, einvernehmlich aufeinander abzustimmen. Funktionen sollen zweckmdfig und
zielgerichtet ftir die Versorgung mit tdglichen Aufgaben der Daseinsvorsorge gebiindelt werden.
Dabei sollen auch die komplexen Mobilitditserfordernisse von Familien mit Kindern Berticksichtigung
finden.

Die vertraglich vereinbarten Ziele und Mafinahmen fiir die Bildung und Entwicklung eines
gemeinsamen Grundzentrums sind im fiinfjdhrigen Turnus zu evaluieren.
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2.6 Schwerpunktorte mit besonderer Funktion

G 2.6-1 Schwerpunktorte mit besonderer Funktion
In den Regionalen Entwicklungsplanen kdnnen zur Wahrnehmung bestimmter Funktionen
Schwerpunktorte mit besonderer Funktion festgelegt werden.

Eine Kombination von zwei oder mehr Funktionen insbesondere zur Sicherung und Verbesserung
der Daseinsvorsorge ist moglich.

Z 2.6-2 Funktion ,,Wohnen“
Schwerpunktorte mit besonderer Funktion ,Wohnen“ dienen der Konzentration der
Wohnbauentwicklung auBerhalb von Zentralen Orten.

Die Festlegung von nicht-zentralen Orten als Schwerpunktorte mit der Funktion ,Wohnen“ erfolgt

durch die Regionalplanung unter Zugrundelegung der folgenden Kriterien:

 Lage im Stadt-Umland-Raum oder besondere Bedeutung im landlichen Raum,

+ leistungsfahige OPNV-Anbindung (méglichst an SPNV) und

« Wohnbaugebiete bzw. Potenzialflachen fiir Wohnen in zumutbarer Erreichbarkeit von
Versorgungseinrichtungen und -infrastrukturen.

Z 2.6-3 Funktion ,,Tourismus*
Die Schwerpunktorte mit besonderer Funktion ,Tourismus® dienen der Sicherung und Starkung
der touristischen Potenziale nicht-zentraler Orte sowie Zentraler Orte.

Fiir die Festlegung von nicht-zentralen Orten und Zentralen Orten als Schwerpunktorte mit der
Funktion ,Tourismus“ durch die Regionalplanung gilt mindestens
« eine tberdurchschnittliche Ubernachtungsrate: Gemeinden mit mehr als
3.300 Ubernachtungen je 1.000 Einwohner pro Jahr,
« eine tberdurchschnittliche Ubernachtungskapazitat: Gemeinden mit mehr als 70 Betten,
« eine uberdurchschnittliche Anzahl an Tagesgasten mit mehr als 1.300 Gasten
je 1.000 Einwohner pro Jahr oder
« die Einstufung als Kur- und Erholungsort.

G 2.6-4 Funktion ,,Bildung“

Zur Sicherung und Verbesserung der Daseinsvorsorge kdnnen in den Regionalen
Entwicklungsplanen nicht-zentrale Orte und Zentrale Orte als Schwerpunktorte fiir die Funktion
»Bildung* festgelegt werden.

G 2.6-5 Funktion ,,Gesundheitsversorgung*

Zur Sicherung und Verbesserung der Daseinsvorsorge konnen in den Regionalen
Entwicklungsplanen nicht-zentrale Orte und Zentrale Orte als Schwerpunktorte fiir die Funktion
»Gesundheitsversorgung” festgelegt werden.

81



Begriindung zu G 2.6-1

Entsprechend § 13 Abs. 5 ROG kdnnen in den Raumordnungspldnen Festlegungen zur Raumstruktur
getroffen werden, wonach in den Gemeinden besondere Funktionen in Entwicklungsschwerpunkten
und Entlastungsorten zur Steuerung der rdumlichen Entwicklung und Siedlungsstruktur méglich
sind.

In den Regionalen Entwicklungspldnen konnen sogenannte Schwerpunktorte mit besonderen
Funktionen bestimmt werden. Eine besondere Funktion meint hierbei eine Funktion, die den
wirtschaftlichen und sozialen Charakter des Ortes der Gemeinde mafSgeblich prdgt und in ihrer
raumstrukturellen Wirkung deutlich tiber den eigenen Ort hinausgeht. Als besondere Funktionen

(4

kommen in Betracht: ,Wohnen*, ,,Tourismus®, ,Bildung“ und ,,Gesundheitsversorqgung "

Schwerpunktorte kénnen insofern der Regionalplanung als hilfreiches Instrument dienen, um
eine bestimmte Ausprdqgung mit raumordnerischer Relevanz eines Ortes sichtbar zu machen und
Eignungen dieser zu unterstiitzen.

Die Festlegung von Schwerpunkorten mit einer Kombination von zwei oder mehr Funktionen
insbesondere zur Sicherung und Verbesserung der Daseinsvorsorge ist moglich. Hierbei sollen die
bestehenden Auspriqgungen der Orte berlicksichtigt werden.

Dartiber hinaus konnen in den Regionalen Entwicklungspldnen weitere Funktionen zur
Beriicksichtigung und Sicherung regionsspezifischer Besonderheiten in Abstimmung mit der obersten
Landesentwicklungsbehorde bestimmt werden.

Begriindung zu Z 2.6-2

Zur Gewdhrleistung einer verkehrsvermeidenden und effizienten Entwicklung von Wohnstdtten
soll die Siedlungstdtigkeit aufSerhalb von Zentralen Orten auf Schwerpunktorte mit besonderer
Funktion ,Wohnen“ mit leistungsfdhiger OPNV-Anbindung gelenkt werden. Zudem sollen die
Schwerpunktorte mit besonderer Funktion ,Wohnen“ die wohnortnahe Grundversorgung der
Bevélkerung sicherstellen und zur Steuerung der rdumlich geordneten Siedlungsentwicklung
beitragen.

Schwerpunktorte mit der Funktion ,Wohnen“ werden durch die Regionalplanung bestimmt.
Hiernach werden nicht-zentrale Orte in den Regionalen Entwicklungspldnen unter Beachtung
definierter Kriterien festgelegt. Diese Orte heben sich vor allem aufgrund ihrer Einwohnerzahl,
rdumlichen Lage und Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur von anderen nicht-zentralen Orten ab
und sind neben den Zentralen Orten von besonderer Bedeutung im Siedlungsnetz.

Bei der Bestimmung nicht-zentraler Orte als Schwerpunktort ,,Wohnen“ sind folgende Kriterien

mayfgeblich:

 Lage im Stadt-Umland-Raum oder besondere Bedeutung im ldndlichen Raum,

« leistungsfihige OPNV-Anbindung (méglichst an SPNV) und

« Wohnbaugebiete bzw. Potenzialfldchen fiir Wohnen in fufSldufiger Erreichbarkeit von
Versorgungseinrichtungen und -infrastrukturen.
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Neben der Lage im Stadt-Umland-Raum kann auch einem nicht-zentralen Ort im Idndlichen Raum
eine besondere Bedeutung zukommen. Etwa dann, wenn er den Hauptort der Gemeinde darstellt
oder eine besondere Funktion im Siedlungsnetz libernimmt (Versorgung, Bildung, Gesundheit,
Gewerbe, Verkehr).

Die Verkehrsanbindung innerhalb des Ortsteils an den OPNV, wobei méglichst eine Anbindung an
den SPNV oder mindestens stiindlich bediente Linienabschnitte der Buslinien des OPNV-Landesnetzes
(PlusBus-Standard) vorliegen sollte, ist zu belegen. Die Wohnbebauung und Arbeitsstdtten sollen sich
in glinstiger Zuordnung zu den Haltepunkten des OPNV konzentrieren.

Zudem sind die Versorgungseinrichtungen eines Orts sowie die zumutbare, méglichst fufSldufige
Erreichbarkeit dieser Versorgungsinfrastrukturen aus den Wohngebieten bzw. aus den
Potenzialfldchen von Wohnen heraus durch die Regionalplanung darzustellen (siehe 21 Z 2.5-5).

Im Sinne einer nachhaltigen stddtebaulichen Entwicklung unter Berlicksichtigung des
demografischen Wandels soll dariiber hinaus die positive demografische Entwicklungsfdhigkeit

des Orts (Bevélkerungsentwicklung, Gebdrfihigenanteil u. a.) bei der Priifung nicht-zentraler

Orte als potenzielle Schwerpunktorte ,Wohnen berticksichtigt werden. Hierbei kann auch auf die
demografische und prognostizierte Entwicklungsfdhigkeit bzw. -potenzial der Gemeinde und des
Landes Bezug genommen werden. Ergédnzend kann die (raum-)strukturelle Entwicklungsfihigkeit der
Gemeinde (Eigenversorgungsquote, Arbeitsplatzzentralitdt, Einzelhandelszentralitdt;

siehe 2 Z 2.5.1-2) unter Beriicksichtigung bestehender Zentraler Orte aufgezeigt werden.

Schwerpunktorte mit besonderer Funktion ,Wohnen“ dienen der Konzentration der
Wohnbauentwicklung aufSerhalb von Zentralen Orten. In diesen ist die Entwicklung von
Wohnbauflichen iber die Eigenentwicklung (erweiterte Eigenentwicklung) hinaus mdéglich (siehe
ANZ32-3).

Im Mittelpunkt steht die Moglichkeit, Wohnbaufldchen in tragfdhigen nicht-zentralen Orten zu
entwickeln und dabei eine gezielte Steuerung aufSerhalb der zentralen Orte vorzunehmen — ohne
dabei das System der Zentralen Orte zu unterwandern oder dessen Funktionsfdhigkeit zu gefdhrden.
Andernfalls kann eine geringe Einwohner- und Siedlungsdichte zu steigenden Infrastrukturkosten
fiihren, da diese auf immer weniger Personen verteilt werden miissen (Remanenzkosten). Davon
betroffen sind insbesondere der OPNV, der Unterhalt von Strafien sowie die Fixkosten der technischen
Infrastruktur, die bei abnehmender Nutzungsintensitdt zunehmend unwirtschaftlich werden.

Ferner findet die Festlegung eines nicht-zentralen Orts als Schwerpunktort mit der Funktion
»~Wohnen“im Rahmen der Prtifung und raumordnerischen Bewertung von Vorhaben zur Versorgung
der Bevélkerung in nicht-zentralen Orten ergdnzend Berticksichtigung.

Begriindung zu Z 2.6-3

In den Schwerpunktorten mit besonderer Funktion ,,Tourismus“ sollen die touristischen Potenziale
nicht-zentraler Orte sowie Zentraler Orte gesichert und gestdrkt werden.

Die Regionalplanung kann nicht-zentrale Orte sowie Zentrale Orte mit touristischer Bedeutung als

83



Schwerpunktorte mit der Funktion ,,Tourismus*“ festlegen.

Hierbei ist mindestens eins der folgenden Kriterien zur Beurteilung der touristischen Bedeutung des

nicht-zentralen Ortes bzw. des Zentralen Orts fiir die Gemeinde heranzuziehen:

« eine tiberdurchschnittliche Tourismusintensitdt bzw. Ubernachtungsrate: Gemeinden
mit mehr als 3.300 Ubernachtungen je 1.000 Einwohner pro Jahr,

« eine tiberdurchschnittliche Ubernachtungskapazitit: Gemeinden mit mehr als 70 Betten,

« eine liberdurchschnittliche Anzahl an Tagesgdsten mit mehr als 1.300 Gdsten je 1.000 Einwohner
pro Jahr oder

« Einstufung als Kur- und Erholungsort.

Zudem ist die tiberregionale bzw. regionale touristische Bedeutung des Orts aufgrund seiner Kultur-
oder Freizeiteinrichtung(en)/-attraktion(en) darzulegen.

Uberregional bedeutsam sind bedeutende Einrichtungen und Attraktionen mit einer Einzigartigkeit
und grofSen Attraktivitdt fiir Besucher und damit einem grofSen Einzugsgebiet, mit einer
touristischen Bedeutung und damit wesentlichen Bedeutung fiir die lokale Wirtschaft. Regional
bedeutsam sind Einrichtungen mit einer zentralen Bedeutung fiir die Bevélkerung in der Region und
damit einem regionalen Einzugsgebiet.

Im Rahmen des Einsatzes von Férdermitteln sollen die festgelegten Schwerpunktorte berticksichtigt
werden.

Die im Zusammenhang mit der Funktion ,,Tourismus“ bestehenden Bedarfe fiir die weitere
Entwicklung des Ortes, insbesondere fiir nicht-zentrale Orte, sind als Begrtindung ftir
Schwerpunktorte mit dieser Funktion aufzuzeigen. Mégliche Bedarfe sind z. B. die Sicherstellung
der Nahversorgung der értlichen Bevélkerung und der Touristen, die OPNV-Anbindung des Ortes
an die Gemeinde und in der Region. Die Bedarfe vor allem fiir die Nahversorgung, insbesondere fiir
nicht-zentrale Orte, sollen bei der raumordnerischen Bewertung von Planungen und MafSnahmen
berticksichtigt werden.

Begriindung zu G 2.6-4

Zur Gewdhrleistung und Stdrkung der Daseinsvorsorge vor allem im Idndlichen Raum kénnen nicht-
zentrale Orte als auch Zentrale Orte als Schwerpunktorte mit der Funktion ,,Bildung“ bestimmt
werden.

Die Festlegung von Schwerpunktorten mit der Funktion ,Bildung“ soll sich an folgenden Kriterien

orientieren:

« Standort einer Hochschuleinrichtung oder

« Sicherung eines bestehenden Haupt- oder Teilstandorts einer allgemeinbildenden oder
berufsbildenden Schule aufgrund des 6ffentlichen Bediirfnisses (z. B. zur Sicherstellung der
zumutbaren Erreichbarkeit eines bestehenden Schulstandortes insbesondere als spezifische
Lésung im Idndlichen Raum, A siehe Begriindung zu Z 4.1-3), sofern sie die Mindestschiilerzahlen
gemdf$ Schulentwicklungsplanung erreichen. Der Erhalt der Schulen in den Zentralen Orten hat
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jedoch Vorrang.

Der Fokus liegt hierbei im Erhalt und der Sicherung bestehender schulischer Einrichtungen im
ldndlichen Raum. Dabei soll jenem Standort aufgrund seiner raumstrukturellen Lage, seiner
entsprechenden Erreichbarkeit aus den verschiedenen Teilrdumen heraus und aufgrund seines
grofien Einzugsgebietes besondere Bedeutung beigemessen werden.

Begriindung zu G 2.6-5

Nicht-zentrale Orte als auch Zentrale Orte kénnen in den Regionalen Entwicklungspldnen zur
Sicherstellung und Stédrkung der Daseinsvorsorge vor allem im Idndlichen Raum als Schwerpunktorte
mit der Funktion ,,Gesundheitsversorgung“ bestimmt werden.

Die Festlegung von Schwerpunktorten mit der Funktion ,,Gesundheitsversorgung“soll sich an

folgenden Kriterien orientieren:

« Standort einer liberregionalen medizinischen Einrichtung zur Gewdhrleistung der stationdren
medizinischen Daseinsvorsorge oder

 Standort einer spezialisierten fachdrztlichen Versorgung zur Sicherstellung der ambulanten
medizinischen Daseinsvorsorge.
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3. Siedlungsstruktur und Flachenentwicklung

3.1Siedlungsentwicklung

G 3.1-1 Nachhaltige Siedlungsentwicklung

Die Siedlungsentwicklung soll flaichensparend, ressourcenschonend und unter Berticksichtigung
des demografischen Wandels, der Mobilitatsanforderungen sowie der Schonung der natiirlichen
Ressourcen ausgerichtet werden.

Durch eine verstarkte Nutzungsmischung der Funktionen Wohnen, Arbeiten und Versorgen
mit Gutern und Dienstleistungen der Daseinsvorsorge in den Orten soll auf eine nachhaltige
Gestaltung der Orte hingewirkt werden.

Z 3.1-2 Minimierung der Inanspruchnahme von Flichen fiir Siedlungszwecke
Die Inanspruchnahme von Flachen fur Siedlungszwecke ist so weit wie moéglich zu minimieren.

Z 3.1-3 Innen- vor AuBenentwicklung
Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der AuBenentwicklung. Innenentwicklungspotenziale und
die Moglichkeiten der Nachverdichtung sind vorrangig zu nutzen.

Ausnahmen sind nur dann moglich, wenn das Vorhaben nachweislich

« immissionsschutzrechtlich nur auRBerhalb der Ortslage zulassig ist,

 aufgrund seiner spezifischen Standortanforderungen an die Infrastruktur bzw.
Transportintensitat nicht in Innenlagen oder Ortsrandlagen realisiert werden kann,

 der Gewinnung regenerativer Energien dient,

« nach § 35 Abs. 1BauGB errichtet werden kann oder

wenn fir das Vorhaben nachweislich keine Flachen oder keine Entwicklungspotenziale zur

Innenentwicklung zur Verfligung stehen.

Z 3.1-4 Vermeidung von Zersiedlung
Eine Zersiedlung der Landschaft, eine ungegliederte, insbesondere bandartige Entwicklung der
Siedlungsstruktur und Splittersiedlungen sind zu vermeiden.

G 3.1-5 Wiedernutzbarmachung von Fldchen und Flichenmanagement

Die Reaktivierung von Brachflachen, Baulticken, Baulandreserven sowie das Flachenrecycling
sollen als Bestandteile eines umfassenden Flachenmanagements eine nachhaltige
Flachennutzung fordern und die Neuinanspruchnahme von Flachen fiir Siedlungs- und
Verkehrszwecke reduzieren.

Dazu wird der Aufbau eines effektiven Flachenmanagements angestrebt. Die Kommunen sollen

einen Beitrag zum digitalen Brachflachenkataster des Landes leisten, indem sie die jeweiligen
ortlichen Brachen systematisch, kontinuierlich und méglichst vollstandig erfassen.
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G 3.1-6 Klimaangepasste Siedlungsentwicklung

Klimarelevante Freiflachen wie Griin- und Wasserflachen sollen in den Orts- und Innenbereichen
zur Regulierung von Temperatur, Luftqualitat, Wasserhaushalt und zur Férderung der Biodiversitat
erhalten, entwickelt und von Versiegelung freigehalten werden.

Bei Planungen und MaRRnahmen zur Siedlungsentwicklung sollen die in den Regionalen
Entwicklungsplanen festgelegten regionalen Griinziige berlicksichtigt werden.

G 3.1-7 Anbindung an 6ffentliches Verkehrsnetz

Die Anbindung an das offentliche Verkehrsnetz, insbesondere vorrangig an den SPNV oder an
mindestens stiindlich bediente Linienabschnitte der Buslinien des OPNV-Landesnetzes (PlusBus-
Standard), soll bei raumbedeutsamen Planungen zur Siedlungsentwicklung beriicksichtigt werden.

Begriindung zu G 3.1-1

Siedlungsentwicklung bezieht sich auf die geplante und gesteuerte Gestaltung und
Weiterentwicklung von Stddten, Orten und Idndlichen Siedlungen. Ziel ist es, Flcichen fiir Wohnen,
Arbeiten, Verkehr, Freizeit und Infrastruktur so zu nutzen und zu organisieren, dass sie den
Bedlirfnissen der Bevolkerung gerecht werden, dabei aber gleichzeitig 6kologische, soziale und
wirtschaftliche Anforderungen erfiillen.

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG ist die Siedlungstdtigkeit rdumlich zu konzentrieren, vorrangig auf
vorhandene Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur sowie auf Zentrale Orte auszurichten.
Gleichzeitig gilt es, den Schutz des Freiraums sicherzustellen und nach § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG die
erstmalige Inanspruchnahme von Freifldchen fiir Siedlungs- und Verkehrszwecke zu reduzieren.

Gleichwohl stellen Herausforderungen wie der demografische Wandel, Klimaschutz, die Steigerung
der Energieeffizienz und die Folgekosten der Infrastruktur hohe Anforderungen an eine nachhaltige
Siedlungsentwicklung.

Gemadf$ der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes ist die tdgliche Inanspruchnahme von Fldchen fiir
Siedlungs- und Verkehrszwecke bis 2030 auf durchschnittlich weniger als 30 ha zu reduzieren. Dieses
Ziel wurde im Klimaschutzplan 2050 bekrdftigt und dartiber hinaus festgeschrieben, bis 2050 den
Ubergang zu einer Fldchenkreislaufwirtschaft zu erreichen und die Flidchenneuinanspruchnahme
auf Netto-Null zu senken. Daran ankntipfend verfolgt die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes das
Ziel, die durchschnittliche tdgliche Fldichenneuinanspruchnahme bis 2030 auf unter einen Hektar,
idealerweise 0,75 ha, zu senken. Die Fldiche fiir Siedlungs- und Verkehrszwecke umfasst alle Fldichen,
die fiir Siedlungen oder Verkehr vorgesehen sind, unabhdngig davon, ob sie versiegelt sind oder nicht.
Die versiegelte Fldche bezieht sich auf den Zustand des Bodens.

Eine nachhaltige Nutzung der Ressource Fldche soll nicht nur durch den Verzicht auf die
Neuinanspruchnahme von Fldchen, sondern auch durch Strategien und MafSnahmen nach der

fldchenwirtschaftlichen Formel "Vermeiden - Verwerten - Ausgleichen” realisiert werden.

Planungsentscheidungen sollen daher — mit besonderem Blick auf die demografische
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Entwicklung — die Strategien und Aspekte fiir flichensparendes Bauen, die Revitalisierung von
Brachfldchen, die Nachverdichtung und Nutzung von Bauliicken, den Vorrang des Ausbaus
gegentiber dem Neubau von Verkehrs- und technischer Infrastruktur sowie die Entsiegelung
ungenutzter Fldchen beriicksichtigen, um eine qualitative Verbesserung der Fldchennutzung
herbeizufiihren (siehe 2 G 2.1-3 und 2 G 3.1-5). Eine qualitative Verbesserung der Flichennutzung
zielt darauf ab, bestehende Fldchen effizienter, nachhaltiger und zweckmdfSiger einzusetzen, um
Okologische, soziale und wirtschaftliche Vorteile bestmoglich zu stdrken. Dabei steht nicht allein die
Verringerung der Fldchennutzung im Fokus, sondern eine optimierte Nutzung, die einen héheren
Mehrwert schafft und negative Auswirkungen minimiert.

Der Schutz von Freifldchen zur Sicherung natiirlicher Umweltfunktionen, die Minimierung
von Boden- und Landschaftsverlusten, die effizientere Nutzung technischer, verkehrlicher und
sozialer Infrastrukturen, die Férderung zentraler Standorte sowie die Schaffung attraktiver
Standortqualitdten verbessern insgesamt die Fldchennutzungseffizienz und bewirken positive
okologische, soziale und wirtschaftliche Effekte sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig.

Eine Nutzungsmischung von Fldchen kann erheblich zu einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung
beitragen. Mit der Integration verschiedener Nutzungsformen fiir Wohnen, Arbeiten, Freizeit,
Handel auf derselben Fidche oder in unmittelbarer Néihe wird der Bedarf an zusdtzlicher
ErschliefSung und neuen Baufldchen verringert. Dadurch bleibt mehr Freiraumfldche erhalten und
der Bodenversiegelung wird entgegengewirkt. Zudem kann durch kurze Wege zwischen Wohnen,
Arbeiten und Freizeitaktivitdten die Mobilitdt verbessert und der Verkehr reduziert werden. Eine
Nutzungsmischung schafft vielfdltige Lebensrdume und damit urbane Vielfalt. Sie férdert soziale
Interaktion, Gemeinschaftsbildung und eine lebendige Quartiersstruktur und stédrkt damit die
Attraktivitdt der Stddte und Doérfer.

Eine Nutzungsmischung trdgt insgesamt durch effizientere Ressourcennutzung, geringere
Fldcheninanspruchnahme, Forderung klimafreundlicher Mobilitdt und Stédrkung sozialer Strukturen
entscheidend zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung bei. Sie ist ein zentraler Ansatz, um Stddte und
Gemeinden zukunftsfdhig zu gestalten.

Begriindung zu Z 3.1-2

Siedlungsfldchen umfassen Fldchen, die fiir Wohn-, Gewerbe-, Industrie- oder Infrastrukturzwecke
bebaut oder anderweitig genutzt werden. In der Regel werden Siedlungsfldchen durch die
Bauleitplanung festgelegt, die bestimmt, wie und in welchem Umfang eine Fldche bebaut oder
genutzt werden darf.

Die Reduzierung der Siedlungsfldcheninanspruchnahme zielt darauf ab, Freifldchen und
landwirtschaftliche Nutzfldchen zu erhalten.

Strategien zur nachhaltigen und effizienten Nutzung von Fldchen sind: Nachverdichtung,

Fldchenrecycling und Revitalisierung, Stdrkung der Nutzungsmischung, fldchensparendes Bauen
(siehe A G 3.1-1, A Z 3.1-3, A Z 3.1-4 und 2 G 3.1-5).
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Begriindung zu Z 3.1-3

Um den Vorgaben aus § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG und § 1Abs. 5 BauGB gerecht zu werden und mit

Blick auf die Reduzierung der Neuinanspruchnahme, die Neuversiegelung von Fldchen sowie

die Ressourcenschonung ist die Innenentwicklung der AufSenentwicklung grundsdtzlich
vorzuziehen. Die Gemeinden haben fiir die stddtebauliche und dorfliche Entwicklung vorrangig die
Innenentwicklungspotenziale in den Siedlungsgebieten zu nutzen.

Bei zukiinftigen Planungsstrategien in der kommunalen Bauleitplanung sind vorrangig innerortliche,
bereits erschlossene Fldchen sowie vorhandene Fldchenpotenziale in den Siedlungsgebieten zu
nutzen. Dazu zdhlen Baulandreserven, Brachfldchen und leerstehende Bausubstanz. Auch die
Moglichkeiten zur Nachverdichtung sind vorrangig zu nutzen, bevor neue, nicht erschlossene (Bau-)
Fldichen ausgewiesen und bebaut werden. In einigen Fdllen stehen neue, auf (Einwohner)Wachstum
ausgerichtete Fldchenausweisungen noch nicht genutzten Fldchenpotenzialen wie Brachfldchen,
leerstehende Gebdude oder Potenzialen zur Nachverdichtung gegentiber.

Die Gemeinde hat nachvollziehbar zu begriinden, weshalb von dem Vorrang der Innenentwicklung
unter Beachtung der gemeindlichen Gesamtentwicklung abgewichen werden soll. Hierbei hat

die Gemeinde ungenutzte Fldchenpotenziale aus genehmigten Bauleitpldnen, brachgefallener
Baugebiete und Fldchenreserven im unbeplanten Innenbereich in die Priifung einzubeziehen.

Ausnahmen davon sind nur méglich, wenn das Vorhaben nachweislich

« immissionsschutzrechtlich nur aufSerhalb der Ortslage zuldssig ist,

« aufgrund seiner spezifischen Standortanforderungen an die Infrastruktur bzw. Transportintensitdt
nicht in Innenlagen oder Ortsrandlagen realisiert werden kann,

- der Gewinnung regenerativer Energien dient,

« wenn es nach § 35 Abs. 1BauGB zuldssig ist oder

 wenn nachweislich keine Fléiche zur Verfiigung steht (z. B. aufgrund von Eigentumsverhdltnissen).

Die Stdrkung der Innenentwicklung und die vorrangige Nutzung der Innenentwicklungspotenziale
in Stddten und Gemeinden tragen zu einer kompakten Siedlungsstruktur und einer Siedlung der
kurzen Wege bei. Gleichzeitig werden die Funktionsfdhigkeit und Attraktivitdt von Innenstddten und
Ortskernen gestdrkt und die Umwelt geschont.

Die Innenentwicklung spielt eine entscheidende Rolle fiir die Funktionsféhigkeit der bestehenden
technischen Versorgungsinfrastrukturen in Stddten und Gemeinden. Insbesondere vor dem
Hintergrund eines demographisch bedingten, riickldufigen Bedarfs knnen Einrichtungen der
Daseinsvorsorge sowie bestehende Infrastruktur- und Leitungsnetze effizienter ausgelastet werden.
Zudem ist ein proportionaler Riickbau dieser Strukturen bei sinkendem Bedarf meist nicht moglich.
Im Gegensatz dazu verursacht eine auf die AufSenentwicklung ausgerichtete Siedlungsentwicklung
héhere Kosten und fiihrt zu einer Unterauslastung vorhandener Infrastrukturen.

Die Analyse von Fldchenpotenzialen und die Erfassung baulich genutzter Fldichen im Rahmen

informeller Planungen ist ein wichtiger Bestandteil nachhaltiger Siedlungsentwicklung. Geeignete
Instrumente stellen Fldchenkataster, Brachfldchenkataster, Leerstandskataster, Potenzialanalysen,
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Fldchenrecycling-Strategien dar. Fldchennutzungen und -auslastungen kénnen so systematisch
erfasst und ermittelte Bedarfe den mobilisierbaren Potenzialen gegeniibergestellt werden
(siehe 2 G 3.1-5).

Begriindung zu Z 3.1-4
Eine Zersiedlung der Landschaft bzw. Zersiedlungstendenzen sind gekennzeichnet durch eine nicht
zusammenhdngende, zerstreute, ungeordnete Bebauung.

Eine Zersiedlung der Landschaft, ungegliederte Siedlungsstruktur und Splittersiedlungen sind zu
vermeiden, um den AufSenbereich und die Funktionsfdihigkeit der Freirdume und Freifldchen zu
schiitzen und einer Besiedlung im AufSenbereich entgegen zu wirken.

Eine Zersiedlung der Landschaft und Zersiedlungstendenzen konnen den Naturhaushalt und das
Landschaftsbild nachteilig beeinflussen und entsprechend zu negativen 6konomischen, dsthetischen
und 6kologischen Erscheinungen fiihren. Neue Baugebiete sind daher moglichst in Anbindung an
bestehende Siedlungsfldchen und in Form von Ortsabrundungen auszuweisen.

Auch im Rahmen des Ausbaus Erneuerbarer Energien ist bei der Planung und Errichtung von
Freifldchensolaranlagen den Belangen zur Vermeidung der Landschaftszersiedlung und der
bandartigen baulichen Entwicklung in der Landschaft Rechnung zu tragen (siehe 21 Z 6.2.2-2).

Begriindung zu G 3.1-5

Um die Ziele der Nachhaltigkeitsstrategien von Bund und Land bis 2030 zu erreichen, soll
die Neuinanspruchnahme von Fldchen reduziert werden. Dabei hat die Innenentwicklung
Vorrang vor der AufSenentwicklung, unterstiitzt durch fldchensparende Bau-, Siedlungs- und
ErschliefSungsformen sowie stddtebauliche ErneuerungsmafSnahmen.

Die Nutzung von Brachfldchen, Baulticken, Baulandreserven und die Nach- und Umnutzung
leerstehender Bausubstanz in Innenstddten und Dérfern soll nicht nur zur Fldcheneinsparung
beitragen, sondern auch die Attraktivitdt dieser Standorte erhohen. Dabei spielt die
Leerstandsaktivierung eine zentrale Rolle. Diese umfasst MafSnahmen zur Identifizierung

und Nutzung von leerstehenden Gebduden, die sowohl im urbanen als auch im Idndlichen

Raum vorhanden sind. Die Wiederbelebung solcher Objekte trigt zur Reduzierung der
Fldchenneuinanspruchnahme bei und kann gleichzeitig zur Verbesserung der Lebensqualitdt in den
betroffenen Gebieten fiihren.

Die Nach- und Umnutzung leerstehender Gebdude bietet zudem die Moglichkeit, wertvolle
Bausubstanz zu erhalten und gleichzeitig moderne, umweltfreundliche Nutzungskonzepte zu
integrieren. Besonders in stddtischen Gebieten konnen leerstehende Btirogebdude, Fabriken oder
ehemalige Gewerbebauten in Wohn-, Kultur- oder Dienstleistungsrdume umgewandelt werden.
Hierdurch entstehen nicht nur neue, nachhaltige Nutzungen, sondern auch Potenziale zur
Verbesserung der stddtischen Infrastruktur und zur Integration von KlimaschutzmafSnahmen wie der
energetischen Sanierung.
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Wesentliche Beitrdge zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung kénnen durch Stddtebauforderung,
eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung bestehender Siedlungsstrukturen und RiickbaumafSnahmen
mit dauerhafter Entsiegelung geleistet werden.

Fiir eine geordnete und ressourcenschonende Siedlungsentwicklung sollen Gemeinden vorrangig
die Potenziale der Innenentwicklung und Nachverdichtung ausschépfen. Diese MafSnahmen sollen
idealerweise auch den Anforderungen des Klimaschutzes gerecht werden.

Eine verstdrkte Auseinandersetzung mit mobilisierbaren Potenzialfldchen und einem strategischen
Fldchenmanagement ist notwendig. Ein effektives Fldichenmanagement kann dabei helfen, die
Inanspruchnahme neuer Fldchen zu minimieren, die Wiedernutzbarmachung von Brachfldchen
voranzutreiben und die Fldchenentsiegelung stdrker zu fordern.

Ein kommunales Fldchenmanagement bietet die Méglichkeit, Potenzialfldchen sowie bestehende
bauliche und ungenutzte Fldchen systematisch zu erfassen (Fldchenrecycling) und kontinuierlich
weiterzuentwickeln, um eine nachhaltige und zukunftsfdhige Fldchennutzung zu gewdhrleisten
(siehe N1 G 7.2.4-8).

Begriindung zu G 3.1-6

Freifldchen wie Griin- und Wasserfldchen libernehmen in Stddten und Gemeinden wichtige
Funktionen, um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern. Sie tragen dazu bei, die
Temperatur zu requlieren, die Luftqualitdt zu verbessern, den Wasserhaushalt zu stabilisieren und zu
verbessern sowie die Biodiversitdt zu stdrken.

Klimarelevante Freifldchen stellen zentrale Elemente der Siedlungsentwicklung dar. Der Erhalt,

die Weiterentwicklung und der Schutz vor Versiegelung tragen nicht nur zu einer nachhaltigen
Stadtentwicklung bei, sondern auch dazu, die Lebensqualitdt in Stddten und Gemeinden angesichts
des Klimawandels zu sichern.

Regionale Griinztige als auch sogenannte Schwammstddte eignen sich als Instrumente und Konzepte
insbesondere zur Verbesserung des Stadtklimas, zur 6kologischen Vernetzung und zur Unterstiitzung
natiirlicher Wasserkreisldiufe (siehe 21 Z 2.3.1-5 und 21 G 7.2.1-9).

Begriindung zu G 3.1-7

Bei der Planung von neuen Baugebieten sollen die vorhandenen Infrastruktureinrichtungen genutzt
wie auch eine Anbindung an den OPNV, vorzugsweise SPNV oder an mindestens stiindlich bediente
Linienabschnitte der Buslinien des OPNV-Landesnetzes (PlusBus-Standard), erméglicht werden.

Im Sinne des Umweltverbundes soll eine Verkniipfung der umweltvertrdglichen Verkehrsmittel des
ffentlichen Verkehrs (strafien- und schienengebundener OPNV) mit denen des nicht motorisierten
Verkehrs (Rad- und Fuf3verkehr) erfolgen.

Damit kann die Auslastung und Wirtschaftlichkeit der Infrastruktureinrichtungen einerseits erhoht

werden. Andererseits kann so der Mobilitdt vor allem der dlteren und weniger mobilen Menschen
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mit Hilfe des unmittelbaren Zugangs zum OPNV und einer bedarfsgerechten OPNV-Anbindung
insgesamt Rechnung getragen werden.
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3.2 Wohnbaufliachenentwicklung

Z 3.2-1 Konzentration auf Zentrale Orte
Unter Berlicksichtigung einer flachensparenden Bauweise ist die Wohnbauflachenentwicklung auf
die Zentralen Orte zu konzentrieren.

Z 3.2-2 Eigenentwicklung in nicht-zentralen Orten
In nicht-zentralen Orten ist die Entwicklung und Ausweisung neuer Wohnbauflachen auf den
ortlichen Bedarf (Eigenentwicklung) zu beschranken.

Z 3.2-3 Wohnbauflachenentwicklung in Schwerpunktorten ,Wohnen*

Fiir Schwerpunktorte ,Wohnen“ ist im Sinne einer gesteuerten Wohnbauflachenentwicklung

auRerhalb von Zentralen Orten eine Uberschreitung der Eigenentwicklung (erweiterte

Eigenentwicklung) unter Beachtung folgender Kriterien moglich:

« Darstellung des zusatzlichen Wohnbauflachenbedarfes,

« keine Konkurrenz von Freizeitwohnen und Dauerwohnen,

+ intrakommunale Abstimmung der Bauleitpldne (auch im Zusammenhang mit bestehenden
gemeindlichen Entwicklungskonzepten) und

« interkommunale Abstimmung mit den benachbarten Gemeinden sowie Zentralen Orten.

G 3.2-4 Bedarfsgerechte Wohnbauflachenentwicklung

Bei der Entwicklung und Ausweisung von Wohnbauflachen sollen die sich aus dem
demografischen Wandel ergebenden vielfaltigen Anforderungen, insbesondere die Alters- und
Haushaltsstruktur, besonders berticksichtigt werden.

Dem Bedarf an Wohnraum, insbesondere fiir einkommensschwache Haushalte, soll mit Hilfe
geeigneter Mallnahmen, insbesondere fiir sozialen Wohnungsbau Rechnung getragen werden.

Z 3.2-5 Altersgerechtes Wohnen
Standorte fur altersgerechte Wohnanlagen und Pflegeeinrichtungen mit tiberortlicher Bedeutung
sind die Zentralen Orte.

Begriindung zu Z 3.2-1

Unter Berticksichtigung einer flichensparenden Bauweise (durch kompakte Bauweise, Innen- vor
Aufenentwicklung, Reduzierung der Versiegelung, Verkehrsoptimierung) und zur Gewdhrleistung der
Auslastung der vorhandenen Fldche ist die Entwicklung von Wohnbaufldchen auf die Zentralen Orte
zu konzentrieren.

Mit der Konzentration der Wohnbaufldchenentwicklung auf Zentrale Orte werden langfristig
tragfdhige Siedlungs- und Versorgungsstrukturen geschaffen, die gleichwertige Lebensverhdltnisse
in allen Teilrdumen des Landes ermédglichen. Daher kommt den Zentralen Orten aufgrund ihrer

Biindelungsfunktion von Infrastrukturen und Einrichtungen eine besondere Bedeutung zu.

Um ihrer Funktion als Zentrum fiir Versorqung, Infrastruktur, Dienstleistung gerecht zu werden, ist
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es erforderlich, dass Zentrale Orte durch eine nachhaltige Wohnbaufldchenplanung sicherstellen,
dass neben der Deckung des Wohnraumbedarfs der ortlichen Bevélkerung (Eigenentwicklung)

auch eine gréfSere Zuwanderung (im Vergleich zu bisherigen Trends oder signifikant gegentiber den
Kapazitdten des Orts) erméglicht wird. Einer bedarfsgerechten Planung von Wohnbaufldchen sollen
aktuelle Bedarfsprognosen zugrunde gelegt werden.

Trotz riickldufiger Bevélkerungszahlen gerade in den Idndlichen Regionen steigen die Standards fiir
Infrastruktur und Einrichtungen auch aufgrund technischer Entwicklungen immer weiter. Hinzu
kommt, dass Infrastruktur, die der heutigen Besiedlungsstruktur angepasst ist, bereits in zehn Jahren
liberdimensioniert sein kann. Die Kosten je Einwohner fiir die 6ffentliche Daseinsvorsorge steigen
mit der Abnahme der Bevélkerungszahl und der Anderung in ihrer Struktur (Remanenzkosten). Eine
Schwerpunktsetzung auf die Zentralen Orte ist insofern immer wichtiger.

Aufgrund der demografischen Entwicklung und der damit einhergehenden Verdnderung der
Wohnungsnachfragen (Anzahl, GréfSe, Art, Ausstattung, Bauform etc.) wird sich der Wohnungsbau
den verdnderten BedLirfnissen anpassen miissen. Dies erfordert unter anderem auch eine verstdrkte
Férderung von Wohnen im Bestand, um bestehende Wohngebdude und -strukturen zu nutzen und
weiterzuentwickeln sowie Leerstand zu vermeiden, anstatt neue Fldchen in Anspruch zu nehmen.
Eine Revitalisierung und Modernisierung von bestehenden Gebduden stellt eine nachhaltige Losung
dar, um den Wohnraumbedarf zu decken und gleichzeitig den Ressourcenverbrauch zu minimieren.

Dartiber hinaus soll die Unterstiitzung der Innenentwicklung durch gezielte Anreize und Programme
gefordert werden, um bereits erschlossene, innerstddtische Fldchen effizient zu nutzen und die
urbane Verdichtung voranzutreiben. Dies kann durch die Nutzung von Brachfldchen, Bauliicken

und die Nachverdichtung bestehender Baugebiete erfolgen. Diese MafSnahmen tragen nicht nur

zur Reduzierung der Fldcheninanspruchnahme bei, sondern stéirken auch die Attraktivitdt und
Lebensqualitdt in den Stéddten und Gemeinden (siehe 21 G 3.1-5).

Begriindung zu Z 3.2-2

Eine requlative Steuerung der Ausweisung von Wohnbaufldchen in den nicht-zentralen Orten ist
grundsdtzlich von Bedeutung. Vor dem Hintergrund der Zunahme an Baufertigstellungen auch in
nicht-zentralen Orten und Gemeinden mit negativer Einwohnerentwicklung ist eine Begrenzung
der Wohnbaufldchenentwicklung in den nicht-zentralen Orten einerseits planerisch sinnvoll,

gerade dann, wenn Zentrale Orte einen forcierten Wohnungsbau betreiben und Bauwillige dort

ein Angebot vorfinden. Zum anderen kann eine geringe Einwohner- und Siedlungsdichte zu
steigenden Infrastrukturkosten fiihren, da diese auf immer weniger Personen verteilt werden miissen
(Remanenzkosten).

Hierbei haben alle nicht-zentralen Orte die Moglichkeit, planerische Mafinahmen fiir den
Wohnungsbau zu ergreifen. Die Entwicklung und Ausweisung von Wohnbaufldchen ist in den nicht-
zentralen Orten auf die Eigenentwicklung begrenzt.

Die Eigenentwicklung bezieht sich auf den Wohnbaufldchenbedarf fiir die ortsansdssige Bevélkerung

im jeweiligen Ortsteil einer Gemeinde. Dieser Bedarf variiert je nach den spezifischen Gegebenheiten
vor Ort und basiert hauptsdchlich auf der nattirlichen Bevélkerungsentwicklung. Dariiber hinaus
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sind auch die weiteren Bedarfe zu beachten:
o Ersatzbedarf fiir abgdngigen Wohnraum
(durch Abriss, aufgrund von alternder Bausubstanz und Sanierungsmafinahmen oder aus
anderen Griinden nicht mehr nutzbar),
« Auflockerungsbedarf
(aufgrund von Haushaltsentwicklungen z. B. durch Zunahme an Singlehaushalten,
Verdnderungen in der Haushaltsstruktur z. B. durch einen héheren Uberalterungsgrad sowie
aufgrund einer gestiegenen Nachfrage nach gréfSeren Wohnfldchen (siehe A G 3.2-4) und
* Bedarf an Barrierefreiheit
(aufgrund der Anforderungen an barrierefreien oder barrierearmen Wohnraum
(siehe A Z3.2-5, A1 G 4-6 und /1 G 4.3-4).

Zudem kann ein Zuschlag fiir die Gemeinde angesetzt werden, wenn diese aufgrund der Anzahl
an Arbeitspldtzen (je 1.000 Einwohner) und die Arbeitsplatzentwicklung in den letzten fiinf
Jahren sowie der Anzahl an Einpendlern (je 1.000 Einwohner) eine liberértliche Bedeutung fiir den
Arbeitsmarkt in der Gemeinde bzw. Region libernimmt.

Den wohnbaulichen kommunalen Entwicklungsrahmen gilt es landesweit zu ermitteln.

Dabei ist der Untersuchung die nattirliche und prognostizierte Bevélkerungsentwicklung, die
Wohnungsbautdtigkeit, der Wohnungsbestand, Baufertigstellungen und die Neubauintensitdt
differenziert nach nicht-zentralen Orten und Zentralen Orten zugrunde zu legen.

Der wohnbauliche kommunale Entwicklungsrahmen wird im Rahmen einer Untersuchung zur
Wohnbaufldchenentwicklung konkretisiert werden.

Um dem Ziel der Reduzierung der Fldchenneuinanspruchnahme bei der Wohnbaufldchenentwicklung
gerecht zu werden, sind ferner die Potenziale der Innenentwicklung zu analysieren und zu nutzen
(siehe A Z 3.1-3).

Gleichzeitig ist bei der Ausweisung neuer Wohnbaufldchen ftir Wohnraum in den Gemeinden den
demografischen Verdnderungen Rechnung zu tragen. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass die Zahl
der Haushalte dlterer Menschen mittelfristig abnehmen wird, wdhrend durch die steigende Zahl
dlterer Menschen vermehrt Gebrauchtimmobilien im Bereich der Einfamilienhduser auf den Markt
gelangen.

Begriindung zu Z 3.2-3

Im Mittelpunkt steht die Méglichkeit, Wohnbaufldchen in tragfdhigen nicht-zentralen Orten,
sogenannten Schwerpunktorten mit besonderer Funktion ,,Wohnen®, zu entwickeln und dabei eine
gezielte Steuerung aufSerhalb der zentralen Orte vorzunehmen. Die Entwicklung soll hierbei nicht zu
Lasten der Zentralen Orte gehen bzw. deren Funktionsfdhigkeit gefihrden.

Andernfalls kann eine geringe Einwohner- und Siedlungsdichte zu steigenden Infrastrukturkosten

flihren, da diese auf immer weniger Personen verteilt werden miissen (Remanenzkosten). Davon
betroffen sind insbesondere der OPNV, der Unterhalt von Strafien sowie die Fixkosten der technischen
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Infrastruktur, die bei abnehmender Nutzungsintensitdt zunehmend unwirtschaftlich werden.

In den Schwerpunktorten ,Wohnen* ist die Entwicklung von Wohnbaufldchen liber die
Eigenentwicklung (erweiterte Eigenentwicklung) hinaus mdéglich.

Die Festlegung von nicht-zentralen Orten als Schwerpunktorte mit der Funktion ,Wohnen* erfolgt
durch die Regionalplanung in den Regionalen Entwicklungspldnen unter Beachtung definierter
Kriterien (siehe 21 Z 2.6-2).

Der Begriff der Eigenentwicklung wird in 2 Z 3.2-2 definiert und die damit im Zusammenhang
stehenden Bedarfe zur Entwicklung und Ausweisung von Wohnraum in nicht-zentralen Orten
erldutert.

Die erweiterte Eigenentwicklung ergibt sich aus

 einem wanderungsbedingten Zusatzbedarf oder

« aufgrund von (iiberdurchschnittlichen) Gewerbeansiedlungen bzw. Ansiedlung von
GrofSunternehmen.

Die erweiterte Eigenentwicklung als wohnbaulicher Entwicklungsrahmen fiir Schwerpunktorte
»~Wohnen“wird im Rahmen einer Untersuchung zur Wohnbaufldchenentwicklung konkretisiert
werden.

Vor allem in touristisch geprdgten nicht-zentralen Orten ist eine Konkurrenz von Freizeitwohnen
und Dauerwohnen zu vermeiden. In Gemeinden mit einem hohen Anteil an Ferien- und
Freizeitwohnungen ist bei der Ermittlung der Eigenentwicklung der Bestand an Dauerwohnungen
zugrunde zu legen.

Dariiber hinaus ist im Rahmen der Entwicklung von Wohnbaufldchen die intrakommunale und
interkommunale Abstimmung sowie die Abstimmung mit den umliegenden Zentralen Orten durch
die Gemeinde nachzuweisen.

Begriindung zu G 3.2-4

Bei der Planung und Entwicklung von Wohnbaufldchen soll der zukiinftige Bedarf an Wohnraum
gedeckt werden, um eine angemessene Versorgung mit Wohnraum sicherstellen zu kénnen.

Dabei sollen insbesondere die demografischen und sozialen Verdnderungen sowie die
voraussichtlichen Bediirfnisse der Gemeinden beriicksichtigt werden, wobei ein besonderer Fokus auf
die Eigenentwicklung und die Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums gelegt werden soll.

Hierftir sollen geeignete MafSnahmen und Strategien entwickelt werden, die unter Beriicksichtigung
der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nachhaltiges und bedarfsgerechtes Wohnen
ermoglichen, ohne den értlichen Bedarf an Wohnraum zu liberschreiten. Dieser Bedarf umfasst
sowohl den Neubedarf als auch den Ersatz- und Nachholbedarf. Zur Deckung des Ersatz- und
Neubedarfs gehoren auch der Umbau, die Aufwertung und die Instandsetzung bestehender
Wohnbestdnde. Der Neubedarf ist der zusdtzliche Wohnungsbedarf, der sich hauptsdchlich aus dem
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Saldo der Haushaltsentwicklungen ergibt.

Eine bedarfsgerechte Wohnbaufldchenentwicklung und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
tragen langfristig zur Verbesserung der Standort- und Lebensqualitdt der Bevolkerung bei.

Bei der Planung und Errichtung von bezahlbarem Wohnraum sollen die unterschiedlichen
Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer hinsichtlich GrofSe, Lage, Ausstattung und Kosten
berticksichtigt werden. Hierzu sollen sowohl MafSnahmen zur zeitgemdfSen Weiterentwicklung als
auch fiir sozial geférderter Wohnraum entwickelt und umgesetzt werden.

Begriindung zu Z 3.2-5

Raumbedeutsame altersgerechte Wohnanlagen und Pflegeeinrichtungen mit iiberértlicher
Bedeutung sind bedarfsorientiert, stidtebaulich integriert und méglichst in zentraler Nihe zu
Infrastruktureinrichtungen sowie Haltestellen des 6ffentlichen Nahverkehrs in Zentralen Orten zu
errichten.

Zentrale Orte zeichnen sich durch eine gute Erreichbarkeit aus. Die Anbindung an den 6ffentlichen
Nahverkehr verbessert die Mobilitit der Bewohnerinnen und Bewohner und erleichtert sowohl die
Versorgung durch externe Dienstleister als auch Besuche von Angehdrigen. Die Nédhe zu wesentlichen
Infrastruktureinrichtungen wie Arzten, Apotheken, Krankenhdusern und Einkaufsméglichkeiten
trdgt zur Vereinfachung des Alltags bei und férdert die Unabhdngigkeit der Bewohnerinnen und
Bewohner.

Dartiber hinaus tragen Zentrale Orte dazu bei, dltere Menschen sozial zu integrieren. Sie bieten

zahlreiche kulturelle und soziale Angebote, an denen die Senioren teilnehmen kdnnen, und férdern
den Kontakt zwischen verschiedenen Generationen.

97



3.3 Stadt- und Dorfentwicklung

G 3.3-1Gestaltung der Stadte und Dorfer

Im Sinne einer nachhaltigen, resilienten und zukunftsfahigen Stadt- und Ortsentwicklung
sollen Stadte und Dorfer in ihrer gewachsenen Struktur und Gestalt und unter besonderer
Beruicksichtigung des demografischen Wandels sowie der Anforderungen an den Klimaschutz
weiterentwickelt und bedarfsgerecht angepasst werden.

G 3.3-2 Integrierte Stadt- und Dorfentwicklung

Zur Starkung der Stadt- und Ortsteile und Verbesserung der Lebensverhaltnisse sollen Konzepte
und strategische Ansatze zur Entwicklung von Stadten und Dorfern erarbeitet, entsprechende
MaRnahmen durchgefiihrt und deren Umsetzung im Rahmen des Einsatzes von Fordermitteln
berticksichtigt werden.

G 3.3-3 Historische Ortskerne und Ortsteile

Schitzenswerte, historische Ortskerne und historische Bereiche der Ortsteile sollen
unter Wahrung ihrer gewachsenen stadtebaulichen und dorflichen Strukturen und ihrer
denkmalwdirdigen oder ortsbildpragenden Substanz erhalten, behutsam angepasst und
weiterentwickelt werden.

G 3.3-4 Stadt- und Dorfumbau

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sollen beim Stadt- und Dorfumbau qualitative
MaRnahmen sowohl zur Erhaltung, Aufwertung, Umnutzung und Neubau als auch zum Riickbau
umgesetzt werden.

Der Riickbau soll geordnet von auBen nach innen erfolgen.

Zur Vermeidung von dispersen Siedlungsstrukturen sollen stadtebaulich integrierte (Brach-)
Flachen vorrangig fuir neue Nutzungen beansprucht werden.

Begriindung zu G 3.3-1

Im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung sollen die gewachsenen Siedlungsstrukturen von
Stddten und Doérfern in den Gemeinden entsprechend der demografischen Entwicklung bei geringem
Bedarf an Siedlungsfldchen angepasst werden; in Rdumen mit weiterem Bedarf weiterentwickelt
werden. Neben den 6konomischen und sozialen Belangen sollen bei der Gestaltung von Stddten

und Dérfern auch die baukulturellen und okologischen Aspekte, insbesondere im Zusammenhang
mit den Anforderungen an den Klimaschutz und an die Klimaanpassung, berticksichtigt werden.

Die Lebendigkeit und Attraktivitdt der Lebensrdume in den Stddten und Dorfern konnen u. a. durch
qualitativ hochwertige &ffentliche Pldtze, Griinfldchen und Naherholungsrdume sowie durch die
Etablierung von Orten fiir Kultur und Freizeit gesteigert werden.

Begriindung zu G 3.3-2

In der von den europdischen Ministerinnen und Ministern fiir Stadtentwicklung und Raumordnung
verabschiedeten Leipzig Charta zur nachhaltigen europdischen Stadt (2007) sowie ihrer

98



Fortschreibung , Neue Leipzig Charta“ (2020) ist eine integrierte, gemeinwohlorientierte und
gesamtstddtische Stadtentwicklung das wesentliche Ziel zur Stdrkung europdischer Stddte.
Diesbeziiglich sollen Mafinahmen der integrierten Stadtentwicklung in den Stddten und Dérfern zur
Verbesserung der Lebensqualitdt durchgefiihrt werden.

Insbesondere die Stdrkung der Innenstddte und Ortskerne ist von besonderer Bedeutung fiir die
zukunftsfihige Erhaltung der Stédte und Dorfer als attraktive und identitdtsstiftende (Stand-)Orte
fiir Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur. Die zukunftsfdhige Transformation von Stddten und
Dérfern orientiert sich zudem an der Stdrkung des Gemeinwohls und einer Stadtentwicklung, die sich
als Gemeinschaftswerk aller beteiligten Akteure versteht.

Die Umsetzung dieser Kernziele und Querschnittsaufgaben erfolgt in den Gemeinden. Die

Stddte und Dérfer in Sachsen-Anhalt legen im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit ihre
stdadtebaulichen Ziele fest und fiihren geeignete MafSnahmen zur Erreichung dieser Ziele z. B.
mithilfe der Stadtebauforderung durch. Ein wesentliches mittel- bis langfristiges Planungs- und
Steuerungsinstrument ist dabei das integrierte stddtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK), welches
in den Programmen der Stddtebauférderung eine Zuwendungsvoraussetzung darstellt. ISEKs
beschreiben, wie in einer abgegrenzten Gebietskulisse stddtebauliche Ziele integrativ erreicht werden
sollen. Das ISEK legt Prioritditen in einem Zeithorizont von etwa 15 Jahren auf der strategischen

und operativen Ebene in unterschiedlichen Handlungsfeldern fest. Daraus abgeleitet werden im
ISEK zuwendungsfdhige EinzelmafSnahmen im Fordergebiet sowie der Durchfiihrungszeitraum

der stddtebaulichen GesamtmafSnahme dargestellt. Das Land unterstiitzt die Kommunen bei der
integrierten stddtebaulichen Planung und berdt z. B. im Zusammenhang mit der Umsetzung der
Stadtebauférderung und zur Durchfiihrung der stiddtebaulichen GesamtmafSnahme.

Dabei geht die integrierte Stadt- und Ortsentwicklung tiber die bebauten Bereiche hinaus

und bezieht den umliegenden Idndlichen Raum mit ein. Im Rahmen von integrierten
Entwicklungskonzepten, wie den Integrierten Gemeindlichen Entwicklungskonzepten (IGEK), knnen
mit einer zielgruppengerechten dialog- und mitwirkungsorientierten Beteiligung der Blirgerinnen
und Btirger einerseits und von Politik, Verwaltung und offentlichen Interessentrdgern andererseits
im ldndlichen Raum durch gute Vernetzung tragfdhige Infrastrukturen und bedarfsgerechte
Versorgungsangebote in attraktiven Ortskernen und AufSenbereichen geplant und gesichert

werden. Die Akteurinnen und Akteure erarbeiten mafSgeschneiderte Strategien und Konzepte fiir

die ressourcenschonende und nachhaltige Weiterentwicklung ihres Planungsgebietes. Im Ergebnis
entstehen Leitbilder und Zukunftsstrategien fiir die Gemeinden im Idndlichen Raum.

Begriindung zu G 3.3-3

Sachsen-Anhalt zeichnet sich durch ein bemerkenswertes kulturhistorisches Erbe und ein
einzigartiges stddtebauliches Vermdchtnis aus. Zugleich spielt die baukulturelle Qualitdt in Stddten
und Dorfern eine zentrale Rolle fiir die Lebensqualitdt der Bewohnerinnen und Bewohner.

Eine Vielzahl von Stddten und Dérfern ist geprdgt von einzigartigen, historisch gewachsenen
Ortskernen oder Ortsteilen von aufSergewdhnlicher kulturhistorischer Bedeutung. Sie prigen das
stadtische Kulturerbe und die Identifikation der Menschen mit ihrem Wohnort. Dementsprechend
sollen historische Stadt- und Ortskerne mit denkmalwerter Bausubstanz und anderen stadt- und
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ortsbildprdgenden Gebduden gesichert und baukulturell erhalten werden.

Bei der Umsetzung von baulichen Ergdnzungen oder Modernisierungen ist behutsam vorzugehen,
um eine Stérung der urspriinglichen Gestaltung der StrafSenrdume und Gebdude zu vermeiden (siehe
2 Kap. 2.2).

Begriindung zu G 3.3-4

Die Stddte und Dorfer Sachsen-Anhalts sollen ungeachtet der grofSen Herausforderungen des
demografischen Wandels als gewachsene Zeugnisse der unserem Land eigenen Geschichte und
Identitdt lesbar und erlebbar bleiben. Viele der historischen Orts- und Dorfkerne in Sachsen-Anhalt
sind dementsprechend als Denkmalbereiche im Sinne von § 2 Abs. 2 DenkmSchG LSA gesetzlich
geschtitzt. Angesichts des demografischen Wandels ist es wichtig, leerstehende Gebdude oder
ungenutzte Fldchen einer zweckdienlichen Nutzung zuzufiihren. MafSnahmen zum Erhalt, zur
Umnutzung und zur Aufwertung sind vordringlich. In Gebieten, die von erheblichen stddtebaulichen
Funktionsverlusten und Strukturverdnderungen betroffen sind, sollen leerstehende, dauerhaft nicht
mehr bendtigte Gebdude oder Gebdudeteile, insbesondere Wohnungsbestdnde, riickgebaut und
durch gezielte Um- und Neubauvorhaben an die Bediirfnisse der Einwohnerschaft sowie an die
Anforderungen an den Klimaschutz angepasst werden (siehe 21 G 3.3-2).

Durch die Kombination von Innenentwicklung und Riickbau ungenutzter Bausubstanz kann

ein ganzheitlicher Dorfumbau erreicht werden, der sowohl dkologische als auch soziale Aspekte
beriicksichtigt, der zur nachhaltigen Entwicklung des Dorfes und des Idndlichen Raums beitrdgt und
damit die gleichwertigen Lebensverhdltnisse im Idndlichen Raum fordert.

Durch die Umnutzung von Gebduden kénnen zum einen neue Wohnformen wie barrierefreies
Wohnen fiir dltere Menschen oder Mehrgenerationenhduser geschaffen und zum anderen
multifunktionale Nutzungen der Nahversorgung ermoglicht werden.

Durch die Konzentration von Wohnraum und Nutzungen der Nahversorgung im Ortskern unter
Erhaltung bestehender Bausubstanz kdnnen historische Gebdude und Ortsbilder bewahrt werden.
Dies trdgt zur Identitdtsstiftung und Attraktivitdt des Ortes bei und schafft eine Verbindung zur
Geschichte und Tradition der Gemeinde.

Ein notwendiger Riickbau ist vornehmlich am dufSeren, historisch jlingsten Baubestand einer
Siedlung vorzusehen, ohne die historischen Baukorper oder Parzellenstrukturen im Siedlungsinneren
zu tangieren. Zugleich kann damit auch die Fldchenneuinanspruchnahme reduziert werden, auch
um den Erhalt von Freifldchen und landwirtschaftlicher Nutzfldche Rechnung zu tragen.
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3.4 Einzelhandel

Z 3.4-1 Konzentrationsgebot
EinzelhandelsgroRprojekte fiir Endverbraucher sind nur in Ober- und Mittelzentren zulassig.

Z 3.4-2 Factory-Outlet-Center
Hersteller-Direktverkaufszentren (Factory-Outlet-Center) als besondere Form des grofflachigen
Einzelhandels sind nur in Oberzentren an stadtebaulich integrierten Standorten zulassig.

Z 3.4-3 Integrationsgebot

Einzelhandelsgro3projekte mit zentrenrelevanten Kernsortimenten sind nur in Innenstadten
sowie bestehenden und neu geplanten zentralen Versorgungsbereichen zulassig. Ausnahmen sind
moglich, wenn diese Vorhaben nachweislich nicht in zentralen Versorgungsbereichen umsetzbar
sind und die Vorhaben im unmittelbaren raumlichen Zusammenhang mit stadtebaulich
integrierten Standorten (teilintegrierte Standorte) festgelegt werden.

Die zentrenrelevanten Sortimente sind in Anhang 2 festgelegt. Weitere zentrenrelevante
Sortimente konnen von der Gemeinde festgelegt werden.

EinzelhandelsgroRprojekte mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten sind auch auBerhalb von
bestehenden und neu geplanten zentralen Versorgungsbereichen an stadtebaulich integrierten
Standorten zuldssig. Im Ausnahmefall sind sie auch in stadtebaulichen Randlagen zulassig, wenn
nachweislich keine geeigneten stadtebaulich integrierten Standorte verfligbar sind oder wenn die
vorhandenen integrierten Standorte fiir das Vorhaben ungeeignet sind.

Z 3.4-4 Kongruenzgebot

EinzelhandelsgroRRprojekte sind nur dann zulassig, wenn ihr Standort, ihre Verkaufsflache
und Sortimentsstruktur der Versorgungsfunktion des Zentralen Orts entsprechen und der
Einzugsbereich den Verflechtungsbereich des Zentralen Orts nicht wesentlich tberschreitet.

Z 3.4-5 Beeintrachtigungsverbot

EinzelhandelsgroRprojekte sind unzulassig, wenn sie durch ihre Art, Lage oder GroRe die
Versorgungsfunktion zentraler Versorgungsbereiche des Zentralen Orts sowie benachbarter
Zentraler Orte wesentlich beeintrachtigen.

Z 3.4-6 Agglomerationen
Einzelhandelsagglomerationen sind raumordnerisch wie Einzelhandelsgrof3projekte zu behandeln.

G 3.4-7 OPNV-Anbindung
Bei EinzelhandelsgroRprojekten soll eine Anbindung an den OPNV gewahrleistet werden.

Z 3.4-8 Grundversorgung in Grundzentren

Abweichend von Z 3.4-1sind EinzelhandelsgroBprojekte zur Grundversorgung auch in
Grundzentren in bestehenden oder neu geplanten zentralen Versorgungsbereichen unter
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Beachtung von Z 3.4-3,Z 3.4-4, 7 3.4-5 und Z 3.4-6 bis zu einer Verkaufsfldche von 2.000 m?
zulassig, wenn dies zur Sicherung der Grundversorgung der Bevolkerung erforderlich ist.

Der Anteil des nahversorgungsrelevanten Sortiments darf 90 Prozent an der
Gesamtverkaufsflache des Einzelhandelsgrof3projekts nicht unterschreiten.

Z 3.4-9 Versorgungsbedarf in nicht-zentralen Orten

Wenn nachweislich ein erhohter Versorgungsbedarf fur nicht-zentrale Orte besteht,

sind abweichend von Z 3.4-1in begriindeten Einzelfallen EinzelhandelsgroBprojekte zur
Grundversorgung in nicht-zentralen Orten in bestehenden oder neu geplanten zentralen
Versorgungsbereichen unter Beachtung von Z 3.4-3, 7 3.4-4,Z 3.4-5 und Z 3.4-6 bis zu einer
Verkaufsflache von 1.200 m? zulassig.

Der Anteil des nahversorgungsrelevanten Sortiments muss mindestens 90 Prozent der
Gesamtverkaufsflache des EinzelhandelsgroBprojekts umfassen.

G 3.4-10 Spezifische Losungen fiir den Handel

Zur Starkung der Nahversorgung und Vermeidung von Versorgungsliicken insbesondere im
landlichen Raum sollen Modelle zur Nahversorgung und innovative Konzepte erarbeitet und
weiterentwickelt werden.

Sie sollen insbesondere im landlichen Raum durch die Forderinstrumente des Landes unterstiitzt
werden.

Begriindung zum Kap. 3.4
Einzelhandelsgrof$projekte sind grofSficchige Einzelhandelsbetriebe, Einkaufszentren und sonstige
grofSflidchige Handelsbetriebe fiir Endverbraucher.

Einzelhandelsbetriebe sind im Sinne des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) ab einer
Verkaufsfliche von 800 Quadratmetern als grofificichig einzustufen (vgl. Bundesverwaltungsgericht
(BVerwG), Urteile vom 24.11.2005 - 4 C 10/04 und - 4 C 14/04). Einkaufszentren stellen rdumliche
Konzentrationen von Einzelhandelsbetrieben unterschiedlicher Art und GréfSe dar, die in der Regel
einheitlich geplant, gebaut und verwaltet sind.

Die Steuerung des grof$fidchigen Einzelhandels umfasst sowohl die Errichtung als auch die
Erweiterung und Nutzungsdnderung von EinzelhandelsgrofSprojekten.

Durch die Errichtung eines EinzelhandelsgrofSprojekts wird eine bauliche Anlage im Sinne von § 29
BauGB erstmalig geschaffen. Der Begriff ,Errichtung“ umfasst jedoch auch den Wiederaufbau einer

Anlage nach deren vorheriger Beseitigung oder Zerstorung.

Die Erweiterung bezieht sich auf einen bestehenden Einzelhandelsbetrieb, der durch die
VergrofSerung seiner Verkaufsfldche die Schwelle zur Grof$fldchigkeit tiberschreitet.
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Eine Anderung im Sinne von § 29 BauGB liegt vor, wenn ein bestehendes Gebdude in stédtebaulich
relevanter Weise baulich umgestaltet wird, etwa durch Umbau-, VergréfSerungs- und
ErweiterungsmafSnahmen (vgl. BVerwG, Neue Zeitschrift fiir Verwaltungsrecht 2000, 1048, 1049;
BVerwG, Neue Zeitschrift fiir Verwaltungsrecht 2006, 340). Keine Anderung stellen hingegen blofie
Instandsetzungs- oder Reparaturarbeiten dar (vgl. BVerwG, Neue Zeitschrift fiir Verwaltungsrecht
1999, 524).

Eine Nutzungsdnderung im Sinne von § 29 BauGB stellt keine bauliche MafSnahme dar. Sie liegt
vor, wenn sich die Nutzungsweise einer baulichen Anlage so dndert, dass sie eine von der bisherigen
Nutzung abweichende Zweckbestimmung erhilt und sich dadurch die Genehmiqungsfrage unter
bodenrechtlichen Aspekten neu stellt — etwa bei der Umnutzung eines Lebensmittelmarkts in einen
Sportfachmarkt.

Die landesplanerische Steuerung des grof$fidchigen Einzelhandels spielt eine zentrale Rolle im
Rahmen der Sicherstellung einer ausgewogenen und nachhaltigen rdumlichen Entwicklung.
Ubergeordnetes Ziel ist es, negative Auswirkungen auf Stéidte, Gemeinden, den lindlichen Raum
wie auch die Zentralen Orte selbst zu vermeiden und eine geordnete Einzelhandelsstruktur zu
gewdhrleisten. Mit den verschiedenen Steuerungsinstrumenten verfolgt die Raumordnung das
Ziel, zentrale Versorgungsbereiche (siehe 2 Z 3.4-3) zu stdrken, die Grund- und Nahversorgung
sicherzustellen, eine Uberversorgung zu vermeiden und eine Raumvertrdglichkeit der Vorhaben zu
gewadhrleisten.

Begriindung zu Z 3.4-1

Das Konzentrationsgebot verfolgt das Ziel, die Zuldssigkeit von EinzelhandelsgrofSprojekten mit
héherstufigen Zentralen Orten zu verbinden. Hierdurch werden EinzelhandelsgrofSprojekte mit dem
Zentrale-Orte-System verknlipft.

Diese Verkntipfung mit héherstufigen Zentralen Orten hat zum Ziel, die Versorgung in allen
Teilrdumen des Landes in zumutbarer Entfernung auch fiir die nicht-mobile Bevolkerung
sicherzustellen, einer Unterversorgung zentraler Wohnbereiche entgegenzuwirken, eine ungeordnete
Verteilung grofSfidchiger Einzelhandelsbetriebe zu vermeiden und die Funktion von Zentralen Orten
als Versorgungszentren zu erhalten (vgl. BVerwG, Urteil vom 17.09.2003 - 4 C 14/01).

Dementsprechend stellt das Konzentrationsgebot ein zentrales Instrument der landesplanerischen
Steuerung des grofSfidchigen Einzelhandels zur Stdrkung der Zentralitdtsfunktion der Ober- und
Mittelzentren als Versorqgungskerne und damit der Innenstddte und zentraler Versorgungsbereiche
(siehe A Z 3.4-3) dar und trigt ebenso wesentlich zur Vermeidung der Zersiedlung (siehe A G 3.1-1
und A Z 3.1-4) wie auch zur Sicherung einer nachhaltigen Verkehrsinfrastruktur (siehe 2 Kap. 5.3) bei.

Begriindung zu Z 3.4-2

Eine besondere Form des grofSfidchigen Einzelhandels nehmen Hersteller-Direktverkaufszentren —
in der Praxis zumeist als Factory-Outlet-Center (FOC) oder Designer-Outlet bezeichnet — ein. In der
Regel sind FOC als Einkaufszentren im Sinne des § 11 Abs. 3 S. 1Nr. 1 BauNVO zu qualifizieren (vgl.
Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig-Holstein, Urteil vom 22.04.2010 - 1KN 19/09, Juris Rn. 82).
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FOC bezeichnen eine rdumliche Zusammenfassung von Einzelhandelsbetrieben mit grofSer
Gesamtverkaufsfldche (5.000 bis 30.000 m?) vornehmlich aus den Sortimentsbereichen Mode,
Sportartikel, Haushaltswaren. Die Einzelhandelsbetriebe werden unmittelbar vom Hersteller
betrieben; die Waren werden direkt an Endverbraucher und hdufig zu reduzierten Preisen verkauft.
Bei den Waren handelt es sich regelmdfSig um Restposten, Uberproduktionen, Ware vergangener
Saisons.

FOC sind aufgrund ihrer hohen liberregionalen Anziehungskraft durch einen grofien Einzugsbereich
gekennzeichnet. Eine rdumliche Umlenkung des Handels kann zu Lasten des Innenstadt- und
Fachhandels fiihren.

Aufgrund ihrer erheblichen Auswirkungen auf die Stadtentwicklung, den Einzelhandel und den
Verkehr sowie zum Schutz der Innenstddte sind sie nur in Oberzentren zuldssig. Hierbei diirfen sie
nur an stddtebaulich integrierten Standorten angesiedelt werden, um dezentrale oder periphere
Ansiedlungen (,griine Wiese*) zu verhindern.

Ob und inwieweit absatzwirtschaftliche Merkmale eines FOC vorliegen — insbesondere ein

spezielles Warenangebot, eine spezifische Preisgestaltung, ein weitreichendes Einzugsgebiet und
gegebenenfalls die Einbindung in touristische Attraktionen — und ob sie eine raumordnerische
Sonderstellung rechtfertigen, ist einzelfallbezogen im Rahmen einer Raumvertrdglichkeitspriifung zu
untersuchen.

Begriindung zu Z 3.4-3

Fiir die Herstellung gleichwertiger Lebensverhdiltnisse in allen Teilrdumen des Landes nach

§ 1Abs. 2 ROG und im Sinne von Artikel 35a der Landesverfassung ist die Sicherung funktionsfdhiger
Zentren und die Sicherstellung einer wohnortnahen Versorgung der Bevélkerung von besonderer
Relevanz. Auch sind gemdf8 § 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 3 ROG die rdumlichen Voraussetzungen fiir die
Erhaltung der Innenstddte und értlichen Zentren als zentrale Versorgungsbereiche zu schaffen.

Mit dem Integrationsgebot werden EinzelhandelsgrofSprojekte mit zentrenrelevanten
Kernsortimenten in Innenstddte sowie in tatsdchliche und neu geplante zentrale
Versorgungsbereiche als stddtebaulich integrierte Standorte gelenkt. Ziel ist, eine raumstrukturell
vertrdgliche Ansiedlung von Einzelhandelsgrofiprojekten sicherzustellen.

Innenstddte sind in der Regel als Versorgungsbereiche zentral und weisen ein breites Spektrum an
Gtitern und Dienstleistungen auf.

Zentrale Versorgungsbereiche (zVB) sind rdumlich abgrenzbare Bereiche in einem Ort, die aufgrund
vorhandener Einzelhandelsnutzungen — ergdnzt durch Dienstleistungen, éffentliche Einrichtungen
und weitere Nutzungen — eine Versorgungsfunktion tiber den unmittelbaren Nahbereich hinaus
libernehmen (vgl. BVerwG, Urteil vom 17.12.2009 - 4 C 2/08). Wichtig ist, dass ein zVB eine
integrierte Lage voraussetzt. Der Begriff ,,zentral“ beschreibt hierbei die funktionale Bedeutung des
Versorgungsbereichs als zentrale Anlaufstelle ftir die Versorgung der im Einzugsbereich lebenden
Bevolkerung mit einer Mischung aus Waren und Dienstleistungen und der damit die Wirkung und
das Gewicht eines Zentrums aufweist.
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Auch kleine Gemeinden und nicht-zentrale Orte kbnnen zVB aufweisen, wenn der betreffende
Bereich eine zentrale Funktion fiir die Versorgung eines bestimmten Einzugsgebiets tibernimmt.
Entscheidend ist, dass die zVB in einer stddtebaulich integrierten Lage liegen, also gut erreichbar
und in das bestehende Siedlungsgefiige eingebunden sind. Isolierte Standorte mit einzelnen
Einzelhandelsbetrieben gelten nicht als zentrale Versorgungsbereiche, selbst wenn sie eine
bedeutende Versorgungsfunktion erfiillen. Der Zweck des Versorgungsbereichs besteht hierbei in der
Gewdhrleistung der wohnortnahen Grundversorgung der im Einzugsbereich lebenden Bevolkerung.

Die Annahme eines zVB setzt keine pauschale MindestgréfSe einer Gemeinde bzw. eines Orts

voraus, so dass auch in kleinen Gemeinden und nicht-zentralen Orten solche Bereiche bestehen
kénnen, sofern sie eine zentrale Versorqgungsfunktion fiir die Bevélkerung erfiillen und stddtebaulich
integriert sind. Die Bedeutung zentraler Versorgungsbereiche zur Stdrkung der Innenstddte sowie
zur Sicherstellung der wohnortnahen Versorgung und damit auch die raumordnerische Relevanz
hat die Rechtsprechung betont (vgl. BVerwG, Urteil vom 17.12.2009 - 4 C 2/08). Dem folgend sind zVB
Schutzgegenstand nach den Regelungen gemdf$ §§ 1Abs. 6 Nr. 4, 2 Abs. 2 S. 2, 9 Abs. 2a, 34 Abs. 3
BauGB sowie § 11 Abs. 3 S. 2 BauNVO. Auch nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG wird die Bedeutung von zVB als
Erfordernis der Raumordnung hervorgehoben.

Gewerbe- und Industriegebiete kommen fiir die Annahme zentraler Versorgungsbereiche regelmdpfig
nicht in Betracht, da diese in der Regel in nicht integrierter Lage verortet sind.

Der Begriff des zVB ist fiir die verschiedenen Vorschriften einheitlich zu verstehen. Obgleich mitunter
die Schwierigkeit liber die Anwendung und Feststellung von zVB gegeben ist, so ist der Begriff der
Rechtsprechung folgend doch ausreichend bestimmt.

Die rdumliche und funktionale Festlegung von zVB obliegt den Gemeinden im Rahmen ihres
planerischen Gestaltungsspielraums. Im Sinne der rechtlichen Einordnung eines Bereichs als zVB
unterliegen sie den Merkmalen und Anforderungen des Begriffs.

Hinsichtlich zentraler Versorgungsbereiche werden vor allem drei Typen unterschieden:
Innenstadtzentren, Stadtteilzentren sowie Grund- und Nahversorgungszentren. Innenstadtzentren
weisen in der Regel einen grofSen Einzugsbereich (liber den Nah- bzw. Mittelbereich hinaus) mit
einem breiten Spektrum an Waren und Dienstleistungsangeboten auf. Stadtteilzentren bzw.
Nebenzentren libernehmen meist Teilfunktionen des Innenstadtzentrums und erreichen einen
mittelgrofSen Einzugsbereich (Stadtteil). Sie bieten ebenso zentrenrelevante Sortimente und
Dienstleitungsangebote an und unterscheiden sich von Innenstadtzentren hinsichtlich ihres
Angebot-, Sortiments- und Anbieterumfang. Auch Grund- und Nahversorgungszentren mit einem
kleinen Einzugsbereich (fufSldufige Erreichbarkeit mit einer Entfernung von 700 bis 1.000 m) kann
eine zentrale Versorgungsfunktion zukommen und so einen zVB bilden. Der Rechtsprechung nach
setzt ein zVB keinen tlibergemeindlichen Einzugsbereich voraus.

Im Idndlichen Raum stellt der Versorgungsbereich im Sinne des § 34 Abs. 3 BauGB hdufig die einzige
zentrale Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in einer kleinen Gemeinde bzw. einem nicht-
zentralen Ort dar, um die Nahversorgung bzw. die wohnortnahe Grundversorgung sicherzustellen,
und kann einen zVB bilden. (vgl. BVerwG, Urteil vom 17.12.2009 - 4 C 2/08).
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Die Berticksichtigung von Grund- und Nahversorgungszentren beim Schutz zentraler
Versorgungsbereiche ist insbesondere fiir Gemeinden und nicht-zentrale Orte im ldndlichen Raum
von grofSer Relevanz, insofern sie besonders anfiillig fiir Neuansiedlungen (in stddtebaulich nicht
integrierten Lagen) sein kénnen.

Zentrale Versorgungsbereiche kobnnen sowohl tatsdichliche bzw. bestehende zVB sein als auch
planerisch festgelegt werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 11.10.2007 - 4 C 7.07). Tatscichliche zVB kénnen
aus den vorhandenen tatsdchlichen Gegebenheiten abgeleitet werden. Wohingegen tatsdchliche
Innenstadtzentren in der Regel einfach identifizierbar sind, kann es bei tatsdchlichen Nebenzentren
sowie tatsdchlichen Grund- und Nahversorgungszentren mitunter problematisch sein, die Bereiche
exakt rdumlich abzugrenzen. Planerisch festgelegte zVB konnen bestehende tatsdichliche zVB
planerisch konkretisieren. Ebenso kénnen zVB durch planerische Festlegungen (in Bauleitpldnen)
erstmalig entwickelt oder weiterentwickelt werden.

Fiir eine Qualifizierung von zVB wie auch fiir eine plausible und nachvollziehbare Ableitung von zVB
sind Einzelhandels- und Zentrenkonzepte von besonderer Relevanz, insofern sie bei der Aufstellung
von Bauleitpldnen zu beriicksichtigen sind (vgl. § 9 Abs. 2a BauGB).

Die Bedeutung einer standort- und sortimentsgerechten Steuerung des Einzelhandels durch
kommunale Einzelhandelskonzepte ist in verschiedenen Urteilen bestdtigt worden (OVG Nordrhein-
Westfalen, Urteil vom 30.06.2006 - 7 D 8 / 04 und OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 28.08.2006
- 7D 112/05). Einzelhandelskonzepte im kommunalen, interkommunalen wie auch regionalen
Zusammenhang stellen ein wichtiges informelles Instrument der rdumlichen Planung dar. Durch eine
friihzeitige und enge Abstimmung der Einzelhandelskonzepte mit den Stddten und Gemeinden kann
auf kommunaler Ebene eine hohe Akzeptanz der landes- und regionalplanerischen Einzelhandelsziele
und -grundsdtze erreicht werden. In Zukunft werden sich Einzelhandel, Kommunen und Regionen
verstdrkt den Verdnderungen der soziookonomischen Rahmenbedingungen als auch den
Herausforderungen der Digitalisierung stellen miissen. Das setzt mehr denn je ein strategisches,
abgestimmtes und konzeptionelles Handeln zwischen den Akteurinnen und Akteuren voraus. Die
stetige Zunahme des Online-Handels am gesamten Einzelhandelsumsatz verdndert den stationdren
Einzelhandel nachhaltig und ldsst auch rdumliche Auswirkungen erwarten. So sind neben

sinnvollen Ergdnzungen der Versorqgungsangebote im ldndlichen Raum negative Auswirkungen
insbesondere im mittelzentralen Versorgungsangebot festzustellen und auch weiterhin zu erwarten.
Um dem Funktionsverlust von Ortszentren und Innenstddten zu begegnen, ist eine friihzeitige
Auseinandersetzung mit diesen Verdnderungsprozessen sowohl auf der lokalen als auch der
regionalen Ebene erforderlich. Kommunale wie regionale Einzelhandelskonzepte bieten zudem auch
eine Plattform, um sich mit den begleitenden Effekten des Online-Handels auseinanderzusetzen. Dies
betrifft insbesondere die Suche nach Standorten und Fldchen fiir Auslieferungslager, urbane Logistik
und Abholstationen und die Frage der verkehrlichen Anforderungen an solche Standorte. Regionale
Einzelhandelskonzepte stellen eine geeignete Grundlage zur Behandlung auch dieser Fragestellungen
dar.

Im Ausnahmefall sind EinzelhandelsgrofSprojekte mit zentrenrelevanten Kernsortimenten auch
dann aufSerhalb von Innenstddten sowie bestehenden und neu geplanten zVB méglich, wenn die
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Umsetzung des Vorhabens nachweislich

« aus stdadtebaulichen oder siedlungsstrukturellen Griinden, insbesondere der Erhaltung
gewachsener baulicher Strukturen oder der Riicksichtnahme auf ein historisch wertvolles
Ortsbild, nicht moglich ist,

« die zVBim Zentralen Ort selbst und benachbarter Zentraler Orte nicht wesentlich
beeintrdchtigt werden (siehe 2 Z 3.4-5) und

« wenn nachweislich der Vorhabenstandort an einen stddtebaulich integrierten Standort
angrenzt, mit der stddtischen Struktur und Infrastruktur verbunden ist und dementsprechend
eine Néihe zu bestehenden zentralen Strukturen aufweist (teilintegrierter Standort).

Kernsortimente eines Einzelhandelsbetriebs umfassen die zentralen und dominierenden
Warengruppen, die die Zweckbestimmung des Betriebs bestimmen. Dieses Sortiment macht

den gréfSten Anteil (mindestens 85 Prozent) an der Gesamtverkaufsfliche aus und ist fiir den
Betriebstyp sowie die Kundenwahrnehmung entscheidend. Randsortimente bzw. Nebensortimente
ergdnzen Kernsortimente und sind durch ihren Anteil an der Gesamtverkaufsfldche des Betriebs
gekennzeichnet. Es ist davon auszugehen, dass ab einem Anteil von tiber 10 Prozent bzw. von mehr
als 15 Prozent an der Gesamtverkaufsfldche kein Randsortiment mehr vorliegt (vgl. OVG Nordrhein-
Westfalen, Urteil vom 12.02.2014 — 2 D 13/14.NE).

Die zentrenrelevanten Sortimente sind in A Anhang 2 dieses Plans aufgefiihrt. Die dort aufgefiihrten
zentrenrelevanten Sortimente stellen den Mindestumfang dar. Die zentrenrelevanten Sortimente
kénnen durch die Gemeinden in ihren ortstypischen Sortimentslisten ergdnzt und spezifiziert
werden.

EinzelhandelsgrofSprojekte mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten sind nach

dem Integrationsgebot auch aufSerhalb von bestehenden und neu geplanten zentralen
Versorgungsbereichen an stddtebaulich integrierten Standorten zuldssig. Im Ausnahmefall sind sie
auch in stadtebaulichen Randlagen zuldissig, wenn nachweislich keine geeigneten stddtebaulich
integrierten Standorte verftigbar sind oder wenn die vorhandenen integrierten Standorte fiir das
Vorhaben ungeeignet sind.

Eine stddtebauliche Randlage ist durch die Lage im Stadtgefiige am Rand bzw. im dufSeren Bereich
des Siedlungsbereichs, den geringen stddtebaulichen Bezug zu gewachsenen Stadtstrukturen sowie
geringe Mischnutzungen gekennzeichnet. Gebiete in diesen Lagen sind stdrker MIV-orientiert und in
der Regel weniger fufSldufig erreichbar.

Integrierte Standorte fiir Vorhaben mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten konnen dann
ungeeignet sein, wenn die erforderlichen Verkaufsflichen aufgrund der GrofSe, des Volumens oder
der Beschaffenheit der angebotenen Ware nicht realisiert werden konnen.

Begriindung zu Z 3.4-4

Das Kongruenzgebot als raumordnerisches Steuerungsinstrument stellt sicher, dass sich
Einzelhandelsgrof$projekte hinsichtlich des Standortes, Verkaufsfldche und Sortimentsstruktur
in das bestehende zentralértliche Versorgungssystem einftigen. Dabei hat das Vorhaben der
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Versorgungsfunktion des Zentralen Orts zu entsprechen und der Einzugsbereich darf den
Verflechtungsbereich des Zentralen Orts nicht wesentlich liberschreiten.

Einzelhandelsbetriebe lassen sich nach verschiedenen Kriterien wie Betriebsform, Sortiment oder
Vertriebsweg unterscheiden. Bei den Betriebsformen wird u.a. unterschieden nach Fachgeschdft,
Fachmarkt, Kaufhaus, Warenhaus, Supermarkt, SB-Warenhaus, Discounter und Convenience Store.

Zentrale Versorqgungsbereiche werden mit dem Kongruenzgebot geschiitzt, indem
EinzelhandelsgrofSprojekte nicht an peripheren Standorten entstehen (diirfen) und

bestehende Zentren nicht geschwdcht werden. Ebenso verknlipft das Kongruenzgebot die
Einzelhandelsentwicklung mit dem Zentrale-Orte-System, insofern das Vorhaben an der
Versorgungsfunktion des Zentralen Orts — spezialisierte Angebote bzw. Giiter des aperiodischen
Bedarfs in Oberzentren, gehobene Angebote bzw. Giiter des mittelfristigen Bedarfs in Mittelzentren
und tdigliche Angebote bzw. Gliter des kurzfristigen Bedarfs in Grundzentren (siehe 2 Z 2.5-3) —
auszurichten ist. Dementsprechend geht mit dem Gebot eine Sortimentskongruenz wie auch eine
Standortkongruenz und Flichenkongruenz (siehe 2 Z 3.4-1und 2 Z 3.4-3) einhetr.

Die Verflechtungsbereiche von Ober- und Mittelzentren sind durch die Landesplanung bestimmt,
wdhrend die Verflechtungsbereiche der Grundzentren als Nahbereiche durch die Regionalplanung
raumordnerisch vorgegeben werden (siehe 21 Z 2.5.3-3).

Das Kongruenzgebot ist ein bedeutendes Instrument zur Steuerung des grofSfldchigen Einzelhandels,
indem es eine Ubereinstimmung zwischen Standort, Sortiment und zentralértlicher Funktion
verlangt. Es sorgt fiir eine geordnete Entwicklung und verhindert damit Fehlentwicklungen, wahrend
das Beeintrdchtigungsverbot konkret bestehende zentrale Versorgungsbereiche vor schddlichen
Auswirkungen schiitzt (siehe 21 Z 3.4-5).

Begriindung zu Z 3.4-5
Das Beeintrdchtigungsverbot regelt, dass EinzelhandelsgrofSprojekte nur dann zuldssig sind, wenn sie
zentrale Versorgungsbereiche nicht wesentlich beeintrdchtigen.

Wie das Integrationsgebot bezweckt auch das Beeintrdchtigungsverbot, zentrale
Versorgungsbereiche vor schddlicher Kaufkraftverlagerung zu schtitzen und zu stdrken, eine
Zersiedlung des Raums zu verhindern und eine wohnortnahe Versorqgung im Sinne der Interessen der
nicht motorisierten Bevélkerung sicherzustellen (vgl. OVG Niedersachsen, Beschluss vom 28.09.2015 -
1MN 144/15).

Eine wesentliche Beeintrdchtigung liegt vor, wenn der Kaufkraftabfluss aus einem bestehenden zVB
durch ein Vorhaben mafSgeblich ist und die Tragfdhigkeit des zVB gefdhrdet. Ein Kaufkraftabfluss
von liber 10 Prozent gilt in der Rechtsprechung als kritischer Schwellenwert, den es im Einzelfall zu
priifen gilt. Zudem ist von einer wesentlichen Beeintrdchtigung eines zentralen Versorgungsbereiches
auszugehen, wenn die Funktionsfdhigkeit des betroffenen zentralen Versorgungsbereichs in
beachtlichem Ausmaf beeintrdchtigt und gestért wird und dementsprechend die wesentliche
Versorgungsfunktion nicht mehr erfiillt werden kann.
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Begriindung zu Z 3.4-6

Eine Einzelhandelsagglomeration stellt eine Ansammlung von mehreren selbstdndigen, nicht
grofifidchigen Einzelhandelsbetrieben (Verkaufsfliche unterhalb der Schwelle der Groffidichigkeit
von 800 m?) in enger rdumlich und funktionaler Nachbarschaft zueinander dar.

Von einer engen rdumlich-funktionalen Verbindung der nicht grofSfldichigen Einzelhandelsbetriebe
kann ausgegangen werden, wenn diese in rdumlicher Ndihe errichtet, erweitert oder umgenutzt
werden, so dass die Verkaufsfldche von 800 m? tiberschritten wird und diese Betriebe in ihrer
Gesamtheit wie eine Einheit als Einkaufsgelegenheit wahrgenommen werden. Kennzeichen
diesbeziiglich sind z. B. eine gemeinsame Erschliefung (Parkflichen, Zugangsmdglichkeiten) und ein
gemeinsames Betreiberkonzept.

Die raumordnerische Relevanz von Einzelhandelsagglomerationen wurde héchstrichterlich
bestdtigt (vgl. BVerwG, Urteil vom 11.04.2019 - 4 CN 8/18). Eine raumordnerische Steuerung
von Einzelhandelsagglomerationen ist grundsdtzlich zuldssig, um negative Auswirkungen auf
die Innenstadtentwicklung und die zentralen Versorgungsbereiche sowie die Zersiedelung zu
verhindern. Die rdumliche und funktionale Verbindung ist entscheidend, um diese Betriebe als
EinzelhandelsgrofSprojekte zu behandeln.

Begriindung zu G 3.4-7

Mit der Anbindung von Einzelhandelsgrofiprojekten an den OPNV soll die Erreichbarkeit von
Einrichtungen und Angeboten zur Versorgung auch fiir die nicht motorisierte Bevolkerung ermoglicht
werden.

In der Regel zeichnen sich stddtebaulich integrierte Standorte u.a. durch ihre Lage innerhalb
oder in direkter Néihe eines zVB und durch ihre gute Erreichbarkeit (fufSldufige Erreichbarkeit mit
einer Entfernung von 700 bis 1.000 m, Anbindung an OPNV mit mindestens 30 Fahrten montags
bis samstags bei vorbeifiihrender Linie, 15 Fahrten bei endender Linie) aus. Einrichtungen in
stddtebaulicher Randlage sollen an das 6rtliche OPNV-Netz angebunden werden.

Begriindung zu Z 3.4-8

Die Versorgung der Bevolkerung ist bedarfsgerecht und in zumutbarer Erreichbarkeit in
allen Teilen des Landes sicherzustellen. Das Konzentrationsgebot regelt entsprechend, dass
Einzelhandelsgrofiprojekte in die Ober- und Mittelzentren gelenkt werden (siehe 2 Z 3.4-1).

Die Mittelzentren decken neben den Giitern und Dienstleistungen des mittelfristigen Bedarfs auch
den kurzfristigen Bedarf (Gliter des tdglichen Bedarfs) ab. Oberzentren tibernehmen neben der
Versorgung mit Giitern und Dienstleistungen des langfristigen Bedarfs auch jene mit Giitern und
Dienstleistungen des mittelfristigen und kurzfristigen Bedarfs (siehe 2 Z 2.5-3).

In Ergdnzung zu den Ober- und Mittelzentren als Versorgungskerne sind abweichend vom
Konzentrationsgebot A Z 3.4-1EinzelhandelsgrofSprojekte bis 2.000 m? in den tatsdchlichen und neu
geplanten zentralen Versorgungsbereichen in Grundzentren zuldssig, wenn sie der Sicherung der
Grundversorqung dienen und dem Integrations- und Kongruenzgebot, dem Beeintrdichtigungsverbot,
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dem Gebot zum Umgang mit Einzelhandelsagglomerationen sowie aller Anforderungen nach dem
BauGB an das Bauleitplanverfahren entsprechen.

Die Grundversorgung meint die Bereitstellung und Verfiigbarkeit von grundlegenden,
lebensnotwendigen Giitern und Dienstleistungen des tdglichen Lebens fiir die Bevolkerung. Sie stellt
sicher, dass alle Menschen unabhdngig von ihrem Wohnort Zugang zu den essenziellen Giitern und
Dienstleistungen des tdglichen Bedarfs haben. Entsprechend des ROG ist die Grundversorgung als
zentraler Bestandteil der Daseinsvorsorge fldchendeckend, insbesondere im ldndlichen Raum, zu
sichern.

Ein EinzelhandelsgrofSprojekt dient der Grundversorgung, wenn der Anteil des
nahversorgungsrelevanten Sortiments (siehe 2 Anhang 2) an der Gesamtverkaufsfliche mindestens
90 Prozent betrdgt, auf die dezentrale, wohnstandortnahe Versorgung ausgerichtet ist und

die Gemeinde die Kaufkraft fiir diesen Sortimentsbereich nachweisen kann. Eine dezentrale,
wohnstandortnahe Versorgung ist bei einer fufSldufigen Erreichbarkeit (entspricht einer Entfernung
von 700 bis 1.000 m) gegeben. Unter Beachtung dieser Voraussetzungen sowie des Integrations- und
Kongruenzgebots, des Beeintrdchtigungsverbots, des Gebots zum Umgang mit Agglomerationen
sowie aller Anforderungen nach dem BauGB an das Bauleitplanverfahren (insbesondere § 2

Abs. 2 BauGB) ist ein EinzelhandelsgrofSprojekt in tatscichlichen und neu geplanten zentralen
Versorgungsbereichen in Grundzentren mit einer Verkaufsfldche von maximal 2.000 m? zuldssig.

Unter Berlicksichtigung des im Auftrag des Ministeriums fiir Landesentwicklung und Verkehr des
Landes Sachsen-Anhalt erfolgten Einzelhandelsmonitorings in Sachsen-Anhalt im Jahr 2021 sowie
der Markt- und Strukturdaten des IHK-Handelsatlas fiir den IHK-Bezirk Halle-Dessau ist davon
auszugehen, dass ein Vorhaben ab einer Verkaufsfliche von 2.000 m? in der Regel als nicht mehr
der Grundversorgung dienend anzusehen ist und im Sinne der raumordnerischen Regelungen dieses
Plans zum grofSfldchigen Einzelhandel nicht raumvertrdglich ist.

Begriindung zu Z 3.4-9

In begriindeten Einzelfdllen sind EinzelhandelsgrofSprojekte zur Grundversorgung in nicht-zentralen
Orten bis zu einer maximalen Verkaufsfliche von 1.200 m? in tatsdchlichen und neu geplanten
zentralen Versorgungsbereichen unter Beachtung der Ziele der Raumordnung, insbesondere

dem Integrationsgebot, dem Kongruenzgebot und dem Beeintrdchtigungsverbot, sowie aller
Anforderungen nach dem BauGB an das Bauleitplanverfahren (insbesondere § 2 Abs. 2 BauGB)
zuldssig, wenn ein erh6hter Versorqungsbedarf fiir den nicht-zentralen Ort nachgewiesen wird.

Fiir die Zweckbestimmung der Grundversorqung ist mafSgeblich, dass der Anteil an
nahversorgungsrelevanten Sortimenten (siehe 21 Anhang 2) von mindestens 90 Prozent an der
Verkaufsfldche des Einzelhandelsbetrieb betrdgt, auf die dezentrale, wohnstandortnahe Versorqgung
ausgerichtet ist und die Gemeinde die Kaufkraft fiir diesen Sortimentsbereich nachweisen kann. Eine
dezentrale, wohnstandortnahe Versorgung ist bei einer fufSldufigen Erreichbarkeit (entspricht einer
Entfernung von 700 bis 1.000 m) gegeben.

Ein erhohter Versorgungsbedarf fiir den nicht-zentralen Ort liegt vor, wenn der Ort nach 2 Z 2.6-4
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dieses Plans durch die Regionalplanung als Schwerpunktort ,,Tourismus“ ausgewiesen ist und
aufgrund des zeitweilig erhohten Personenaufkommens eine eigenstdndige Versorgung der Touristen
(z. B. in Ferienunterkiinften) sichergestellt werden soll.

Auch kann ein erh6hter Versorqgungsbedarf ftir den nicht-zentralen Ort bestehen, insofern der Ort
selbst nach A Z 2.6-2 dieses Plans durch die Regionalplanung als Schwerpunktort mit der besonderen
Funktion ,Wohnen“ ausgewiesen ist und die Sicherstellung der Grundversorgung durch benachbarte
Zentrale Orte nicht gewdhrleistet werden kann.

Die Gemeinde hat den erhdhten Versorgungsbedarf insbesondere aufgrund der besonderen Funktion
des nicht-zentralen Orts entsprechend nachzuweisen.

Bestehen dariiber hinaus erh6hte Versorgungsdefizite fiir nicht-zentrale Orte, die von der
Regionalplanung nicht als Schwerpunktort mit besonderer Funktion ,Wohnen* (siehe 2 Z 2.6-2)
oder ,Tourismus“ (A Z 2.6-3) festgelegt werden, ist nachweislich darzulegen, dass keine
Versorgungsméglichkeit in zumutbarer Erreichbarkeit und in den benachbarten Zentralen Orten
besteht.

Begriindung zu G 3.4-10

Eine funktionierende Nahversorgung (siehe 71 Z 3.4-9) kann neben der Sicherstellung der
Daseinsvorsorge dazu beitragen, den Idndlichen Raum u. a, durch den Erhalt der Lebensqualitdt und
die soziale Integration attraktiver zu gestalten.

Modelle der Nahversorgung konnen sein: Dorfldden und Genossenschaftsldden, mobile
Nahversorgungsmoglichkeiten wie mobile Supermdrkte oder Apothekenbusse, multifunktionale
Dorfliden (Kombination von Einzelhandel mit Post, Bankdienstleistungen oder Cafés als soziale
Treffpunkte) oder auch digitale Losungen wie regionale Plattformen, die Online-Bestellungen
ermdoglichen und durch Abholstationen oder Lieferdienste ergdinzt werden.

Innovative Konzepte nutzen digitale Technologien, neue Geschdftsmodelle und
Gemeinschaftsinitiativen, um die Nahversorqung effizient und nachhaltig zu gestalten. Beispiele
sind hierfiir smarte Dorfldden und Selbstbedienungskonzepte, regionale Online-Marktpldtze

wie auch Kombinationen aus Nahversorgung und Telemedizin (,,Digitale Gesundheitskioske",
Apothekenautomaten mit telemedizinischer Beratung). Hierdurch kann die Gesundheitsversorgung
im Idndlichen Raum erheblich verbessert werden. Innovative Nahversorqgung im ldndlichen Raum
setzt auf eine Mischung aus Digitalisierung, Mobilitdt und gemeinschaftlichen Konzepten. Diese
Losungen helfen, die Lebensqualitdt in Dorfern nachhaltig zu erhalten und die Versorgungssicherheit
trotz struktureller Herausforderungen zu gewdhrleisten und zu verbessern.

Die Kommunen und andere 6ffentliche Stellen sollen mit privaten und 6ffentlichen Akteurinnen und
Akteuren durch geeignete MafSnahmen auf den Erhalt von Einrichtungen der Versorgung in ihren
Gemeinden hinwirken und die Entwicklung innovativer Versorgungsmodelle untersttitzen.

Modelle zur Nahversorgung insbesondere im Idndlichen Raum sollen durch die Forderinstrumente
des Landes unterstiitzt werden.
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4. Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge

Z 4-1Gleichwertige Lebensverhiltnisse

Der Zugang zu und die Erreichbarkeit von Einrichtungen und Leistungen der Daseinsvorsorge
sind sicherzustellen und gleichwertige Lebensverhaltnisse, gleichberechtigte und vergleichbare
Entwicklungsmoglichkeiten fiir alle Personengruppen in allen Teilraumen des Landes zu
ermoglichen.

Zur Sicherung der Daseinsvorsorge, insbesondere in diinn besiedelten Teilraumen des Landes, sind
uberortliche Einrichtungen in den Zentralen Orten entsprechend ihrer zentralortlichen Einstufung
zu gewahrleisten.

In allen Gemeinden sollen Einrichtungen und Angebote fiir die 6rtliche Versorgung vorgehalten
werden.

G 4-2 Starkung des landlichen Raums
Im landlichen Raum, insbesondere in diinn besiedelten Gebieten, soll die Bevolkerung in allen
Gemeinden wohnortnah mit Waren und Dienstleistungen des taglichen Bedarfs versorgt werden.

Im Zuge der Stadt- und dorflichen Entwicklung sollen neue Modelle der Nahversorgung entwickelt
und umgesetzt werden, die gezielt auf die lokalen Beduirfnisse und Anforderungen abgestimmt
sind.

Z 4-3 Sicherstellung von Postdienstleistungen und -diensten
Eine flachendeckende Versorgung der Bevolkerung mit Postdienstleistungen und Postdiensten in
zumutbarer Entfernung ist in allen Teilraumen des Landes zu gewahrleisten.

G 4-4 Digitale Daseinsvorsorge

Zur Sicherung der Daseinsvorsorge, zur Starkung der gesellschaftlichen Teilhabe und Partizipation
sowie im Hinblick auf den Zugang zu Informationen sollen die Potenziale der digitalen
Daseinsvorsorge genutzt werden, um innovative Strategien und neue Ansatze fiir bedarfsgerechte
und flexible Losungen in den verschiedenen Regionen und Teilraumen des Landes zu entwickeln.

G 4-5 Abstimmungen der Trager
Fiir eine zukunftsfahige Daseinsvorsorge sollen die Gemeinden in Zusammenarbeit mit
Fachplanungen und Tragern der Daseinsvorsorge integrierte Konzepte entwickeln und umsetzen.

Auf Basis dieser Konzepte sollen die 6ffentlichen und privaten Trager ihre Planungen und
MaRnahmen koordinieren und miteinander abstimmen.

G 4-6 Barrierefreiheit

Die Trager von Einrichtungen und Leistungen der Daseinsvorsorge sollen die Barrierefreiheit bei
allen Planungen und MaBnahmen berticksichtigen, um zukiinftig einen barrierefreien Zugang flr
alle Personengruppen zu ermoglichen.
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G 4-7 Teilhabe und Engagement
Die gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen soll in allen Landesteilen gewahrleistet und
gefordert werden.

Um die Lebensqualitat vor Ort zu verbessern und die Folgen der demografischen Entwicklung zu
bewaltigen, sollen MaBnahmen und Projekte des biirgerschaftlichen Engagements unterstutzt
werden.

Begriindung zu Z 4-1
Die Schaffung und Férderung gleichwertiger Lebensverhdltnisse im ganzen Land ist im ROG und in
Artikel 35a in der Landesverfassung gesetzlich verankert.

Gleichwertige Lebensverhdiltnisse impliziert, dass allen Personen aus allen Teilrdumen des Landes
heraus unabhdngiq von ihrem Wohnort und sozialen Status der Zugang zu und die Erreichbarkeit
von grundlegenden &ffentlichen Angeboten und Leistungen der Daseinsvorsorge gewdhrleistet ist.

Gleichwertige Lebensverhdiltnisse sind hierbei nicht gleichzusetzen mit einer fldchendeckend
gleichwertigen Ausstattung an Dienstleistungen der Daseinsvorsorge in allen Teilrdumen des Landes.
Vielmehr geht es um den zentralen Aspekt der zumutbaren Erreichbarkeit und dem Zugang zu den
grundlegenden Einrichtungen der Daseinsvorsorge, um so die gleiche Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben zum Ziel der Grundversorgung zu ermoglichen.

Die Grundversorgung der Daseinsvorsorge meint gewissermafSen den Kernbereich der 6ffentlichen
Daseinsvorsorge, der grundlegende Dienste, Angebote und Strukturen der Daseinsvorsorge umfasst,
die eine gleichwertige Lebensqualitit fiir alle ermdglichen sollen.

Eine fldchendeckende Grundversorgung stdrkt die Lebensqualitdit besonders in strukturschwachen
und ldndlichen Regionen.

Gerade in diinn besiedelten und zudem demografisch schrumpfenden Teilrdumen kann eine rdumlich
geblindelte Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen in Zentralen Orten als Versorqgungskerne
die Daseinsvorsorge tiberhaupt erst aufrechterhalten. Insbesondere die Erreichbarkeit von
Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, der Versorgung mit Glitern des tdglichen Bedarfs und der
Pflege von alten oder behinderten Angehérigen sind dabei zentral fiir die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf und die gleichberechtigte Teilhabe der Geschlechter in allen Lebensbereichen im Sinne des
Verfassungsauftrags gemdfs Art. 34 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt (siehe 2 Kap. 3.4,

71 Kap. 4.1und A Kap. 4.3).

Zudem reichen bei einer riickldufigen Bevolkerungszahl und einer Verringerung der Einwohnerdichte
die bisherigen Instrumente zur Sicherung gleichwertiger Arbeitsbedingungen und Lebensverhdiltnisse
in den ldndlichen Regionen oft nicht mehr aus. Die Kosten fiir die éffentliche Daseinsvorsorge steigen

mit der Abnahme der Bevélkerungszahl und der Anderung ihrer Struktur.

Im Sinne einer zukunftsfdhigen Daseinsvorsorge sind einerseits Einrichtungen und Leistungen
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der Daseinsvorsorge in allen Teilrdumen des Landes wie &ffentliche Einrichtungen fir die ortliche
Versorgung in allen Gemeinden zu sichern. Andererseits haben die als Grund-, Mittel- oder
Oberzentrum festgelegten Orte fiir die Versorgung der Bevélkerung entsprechende zentralortliche
Einrichtungen vorzuhalten. Eine effiziente und nachhaltige Versorgung im Idndlichen Raum kann
nur in enger Verbindung mit den Zentralen Orten, insbesondere den Ober- und Mittelzentren als
Versorgungskerne, gelost werden (siehe 2 Kap. 2.5).

Durch eine gezielte Weiterentwicklung und Stdrkung der Ober- und Mittelzentren im Land sowie der
Grundzentren zur Sicherung der Daseinsvorsorge werden sowohl die Zentralen Orte als Anker- und
Verbindungspunkte im und fiir den ldndlichen Raum sowie auch der Idndliche Raum insgesamt
gestdrkt.

Begriindung zu G 4-2

Die Gewdihrleistung der Daseinsvorsorge durch eine angemessene Bereitstellung von
Infrastrukturen und offentlichen Dienstleistungen zdhlt zu den Kernbestandteilen fiir gleichwertige
Lebensverhiiltnisse.

Das Angebot der Daseinsvorsorge bestimmt wesentlich die Lebensqualitdt und die Zukunftschancen
der Menschen. Das Angebot der Daseinsvorsorge bestimmt die Vereinbarkeit von Familie und

Beruf entscheidend mit, ist daftir verantwortlich, ob eine gleichberechtigte Teilhabe in allen
Lebensbereichen gelingt und hat erheblichen Einfluss auf die Gleichstellung aller Geschlechter.

Angesichts des soziodemografischen und strukturellen Wandels in Sachsen-Anhalt ergeben sich im
ldndlichen, insbesondere diinn besiedelten Raum spezifische Bediirfnisse und Anforderungen an die
Versorgung der Bevolkerung in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.

Dabei spielt die Nahversorgung in ldndlichen Gebieten eine zentrale Rolle in der Infrastruktur, da der
Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen dort hdufig eingeschrdnkt ist. Sie leistet einen wichtigen
Beitrag zur Stabilitdt und Attraktivitdt der Region und kann damit wesentlich zur Stdrkung des
ldndlichen Raums beitragen.

Nahversorgung bezeichnet die Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen des tdglichen Bedarfs
wie Lebensmittel, Getrdnke, Drogerieartikel, medizinische Versorgung sowie andere grundlegende
Dienstleistungen in unmittelbarer Niihe zum Wohnort der Bevélkerung. Durch mobile Angebote und
durch Untersttitzung von Strukturen vor Ort sowie durch Stdrkung regionaler Lieferketten wird die
Attraktivitdt Idndlicher Rdume aufrechterhalten.

Neue Modelle der Nahversorgung sollen im Rahmen des Einsatzes von Fordermitteln berticksichtigt
werden (siehe 2 G 3.4-10).

Begriindung zu Z 4-3

Postdienstleistungen spielen eine zentrale Rolle in der Daseinsvorsorge, da sie zur Grundversorgung
der Bevélkerung mit Kommunikations- und Logistikdiensten beitragen. Postdienstleistungen sichern
den Zugang zu Brief- und Paketdiensten, insbesondere in Idndlichen oder strukturschwachen
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Regionen, wo alternative Kommunikationsmittel oder Logistikangebote begrenzt sein kbnnen.
Die Erreichbarkeit von Postdiensten ist daher ein wesentlicher Bestandteil einer fldchendeckenden
Infrastruktur.

Mit dem Postgesetz ist gesetzlich geregelt, dass Postdienstleistungen fldchendeckend tiber
Universaldienstfilialen angeboten werden miissen. Das Netz der Universaldienstleister orientiert
sich entsprechend § 17 Postgesetz an dem zentralértlichen System, wonach in einem Zentralen Ort
mindestens eine Universaldienstfiliale vorzuhalten ist.

Beriicksichtigung findet dieser Aspekt auch in der Ubersicht zu grundzentralen
Versorgungseinrichtungen und -funktionen (7 Tabelle 1im Kap. 2.5).

Begriindung zu G 4-4

Der Mensch steht sowohl als Nutzer als auch als Designer der Digitalisierung im Mittelpunkt. In
diesem Sinne soll das Potenzial genutzt werden, welches sich fiir die Beteiligung, Teilhabe und
Daseinsvorsorge bietet, ohne jemanden durch Digitalisierung auszuschliefSen.

Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein. Sie muss fortwdhrend auf den Priifstand gestellt werden.
Die massenweise Ansammlung von Daten und ihre Durchdringung mit Algorithmen birgt grofSe
Chancen der Wertschopfung. Zugleich sind damit unterschiedliche Diskriminierungsrisiken aber
auch Teilhabechancen fiir unterschiedliche Personenkreise verbunden. Wenn Daten zurzeit noch
liberwiegend die Vergangenheit abbilden, sollen zukiinftig vermehrt Echtzeitdaten, synthetische und
simulierte Daten verarbeitet werden. Dementsprechend soll das Potenzial, welches gut entwickelten
digitalen Anwendungen innewohnt, bewusst genutzt werden. So konnen Diskriminierungen
vorausschauend vermieden und Gleichstellungspotenziale insbesondere im Hinblick auf
Geschlechtergerechtigkeit genutzt werden.

Auch die Leistungen der Daseinsvorsorge unterliegen einem Wandel. Die Bevolkerung ist nicht nur
mit Strom, Wasser und dhnlichen Giitern zu versorgen, sondern auch mit jenen, die fiir eine digitale
Gesellschaft essenziell sind: IT-Infrastrukturen, Gigabit-Konnektivitdt sowie der Zugriff auf digitale
Dienste und digitale Gtiter. Das verpflichtet auch das Land, die existierenden Leistungsbereiche

der Daseinsvorsorge zu transformieren und den gewachsenen Anspriichen Rechnung zu tragen,
besonders vor dem Hintergrund des demografischen Wandels.

Die digitale Daseinsvorsorge im digitalen Raum reprdsentiert eine neue Dimension der
Raumordnung. Der digitale Wandel verdndert die Daseinsvorsorge und fordert die Transformation
von bestehenden Leistungsbereichen durch digitale Verfahren, was auch das Entstehen neuer
Angebote und Aufgaben nach sich zieht. Dies erfordert organisatorische, rechtliche und technische
Verdnderungen fiir alle am Leistungsprozess beteiligten Akteure und Akteurinnen.

Die digitale Daseinsvorsorge ist ein umfassendes Konzept, das die Bereitstellung digitaler
Infrastrukturen, Dienstleistungen und Gtiter umfasst, um eine nachhaltige soziale Teilhabe,
Gleichwertigkeit der Lebensverhiiltnisse und digitale Souverdnitdt in einer digitalen Gesellschaft zu
gewdhrleisten. Sie umfasst die Datensammlung, -iibertragung, -speicherung und -verarbeitung,
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-bereitstellung, wie auch die Entwicklung digitaler Plattformen, wie z. B. intelligente Zdhler,
Mobilitdtsplattformen, Telemedizin, digitales Lernen, Katastrophenschutz oder Sensortechnologie
zum Schutz von &ffentlichen Rdumen, von Natur und Landschaft, die Moglichkeit, Behérdengdnge
online zu erledigen, aber auch Tickets fiir den dffentlichen Nahverkehr per App oder online zu
kaufen. Auch Kulturbetriebe, die in 6ffentlicher Hand liegen, kbnnen im Rahmen der Digitalen
Daseinsvorsorge ihre Angebote online anbieten (siehe 2 Kap. 4.1, 2A Kap. 4.3, A G 4.5-2, /A Kap. 5.3.7
und A/ Kap. 5.5).

Das Grundrecht auf barrierefreie Teilhabe an digitaler Technologie im Rahmen der kommunalen
Daseinsvorsorge stellt eine zentrale Pramisse des Koalitionsvertrages dar. Die Barrierefreiheit wird
durch die Entwicklung rehabilitativ und assistiv wirkender Technologien nachhaltig gefordert. Um
alle Biirgerinnen und Biirger mitzunehmen, bedarf es einer landesweiten Struktur ftir den Aufbau
digitaler Kompetenzen. Die Digitalisierung bietet eine Chance, der Bevolkerung mehr und bessere
Méglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe zu erdffnen (siehe 2A G 5.5-2).

Strategien und Lésungen zur Stdrkung der digitalen Daseinsvorsorge kénnen durch
Férderinstrumente unterstiitzt werden.

Begriindung zu G 4-5

Eine Abstimmung zwischen offentlichen, freien, privaten und privat-gewerblichen Trdgern

der Daseinsvorsorge ist in Anbetracht der demografischen Entwicklung und der Gefahr, dass
Einrichtungen und Leistungen der Daseinsvorsorge dadurch mitunter wirtschaftlich nicht mehr
tragfdhig sind, von besonderer Bedeutung. Ziel sollte es sein, Synergieeffekte zu nutzen und flexible
Organisationslosungen zu schaffen, um die Einrichtungen und Leistungen effizient betreiben und
langfristig sichern zu kdnnen.

Zahlreiche integrierte Konzepte zur Anpassung und Entwicklung an den demografischen Wandel
wurden bereits fiir verschiedene Teilrdume des Landes erarbeitet. Die Erarbeitung entsprechender
Konzepte soll weiterhin vom Land durch die Vergabe von Fordermitteln unterstiitzt werden.

Begriindung zu G 4-6

Barrierefreiheit ist die unabdingbare Voraussetzung fiir Teilhabe, Gleichstellung und
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und dariiber hinaus ein Qualitdtsmerkmal,
das allen Menschen in unserer Gesellschaft zu Gute kommt.

Barrierefreiheit ist nicht auf Menschen mit Behinderung beschrdnkt.

Die Zielstellungen einer umfassenden Barrierefreiheit finden sich in der UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die auch von Deutschland unterzeichnet wurde. Hiernach
sind geeignete MafSnahmen zu treffen, die Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten
Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation,
einschliefSlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu anderen
Einrichtungen und Diensten zu gewdhrleisten, die der Offentlichkeit in stidtischen und ldndlichen
Gebieten offenstehen oder fiir sie bereitgestellt werden.
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Zudem sind gemdfS des Behindertengleichstellungsgesetzes Sachsen-Anhalt Benachteiligungen

von Menschen mit Behinderungen im Land Sachsen-Anhalt zu verhindern und zu beseitigen,
gleichwertige Lebensverhdltnisse und Chancengleichheit sowie die gleichberechtigte Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft zu gewdhrleisten und eine selbstbestimmte Lebensfiihrung zu erméglichen.
Die Trdger der offentlichen Verwaltung sind dazu angehalten Mafinahmen zur Herstellung der
Barrierefreiheit zu ergreifen.

Begriindung zu G 4-7

Auch das Angebot der Daseinsvorsorge hat erheblichen Einfluss auf die Gleichstellung aller
Geschlechter, bestimmt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf entscheidend und ist dafiir
verantwortlich, dass eine gesellschaftliche und gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen
gelingt.

Dabei ist allen Personen(-gruppen) der gleichberechtigte, diskriminierungsfreie und barrierefreie
Zugang zu Angeboten und Einrichtungen der Daseinsvorsorge zu garantieren, um die (digitale)
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben fiir alle Personen(-gruppen) gleichermafen sowie die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen.

Fallen Angebote und Dienstleistungen in der ndheren Umgebung bzw. Online-Dienste und -Produkte
weg, kann dies demografische und 6konomische Strukturschwdchen erzeugen oder verstdrken und
den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefdhrden.

Die gesellschaftliche Teilhabe von allen Menschen soll in allen Teilen des Landes sichergestellt
werden. Angebote in allen Lebensbereichen, etwa in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Gesundbheit,
Freizeit, Kultur und Bildung sollen fiir alle Personen(-gruppen) an Zentralen Orten vorhanden und
barrierefrei zugdnglich sein. Im ldndlichen Raum soll auch bei zuriickgehenden Nutzerzahlen ein
moglichst wohnortnahes Angebot aufrechterhalten werden.

Die Forderinstrumente des Landes sollen weiterhin kommunale und gesellschaftliche Akteurinnen

und Akteure bei der Durchftihrung von Projekten zur Gestaltung des demografischen Wandels
unterstiitzen.
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4.1 Erziehungs- und Bildungswesen, Hochschulen

Z 4.1-1 Kindertagesbetreuung
In allen Teilraumen des Landes ist ein bedarfsgerechtes, wohnort- oder arbeitsplatznahes Angebot
der Kindertagesbetreuung sicherzustellen.

Z 4.1-2 Aligemeinbildende Schulen

In allen Teilraumen des Landes sind der Bevolkerung gleichwertige, wohnortnahe und
leistungsfahige Bildungsangebote zur Verfligung zu stellen. Das Netz allgemeinbildender Schulen
ist so aufrecht zu erhalten und bedarfsgerecht auszubauen, dass fiir jede Schilerin und jeden
Schuler ein entsprechendes Bildungsangebot in zumutbarer Erreichbarkeit vorgehalten wird.

Z 4.1-3 Schulentwicklungsplanung
Die Schulentwicklungsplanung muss gewahrleisten, dass Schulstandorte in den Zentralen Orten
erhalten bleiben und gezielt weiterentwickelt werden.

Daruber hinaus sind bestandsgefahrdete Schulen auch in nicht-zentralen Orten zu erhalten, wenn
dies aus Griinden der Daseinsvorsorge zwingend erforderlich ist. Der Erhalt von Schulstandorten
in den Zentralen Orten hat jedoch Vorrang.

Z 4.1-4 Erreichbarkeit von Schulstandorten

In allen Teilen des Landes insbesondere in diinn besiedelten Teilrdumen des Landes ist die
Erreichbarkeit der Schulstandorte sicherzustellen und die Schiilerbeférderungen in zumutbarer
Erreichbarkeit zu organisieren.

G 4.1-5 Zusammenarbeit von Grundschulen und Kindertageseinrichtungen
Grundschulen und Kindertageseinrichtungen sollen bei dem Ubergang zwischen Elementar- und
Primarbereich verstarkt zusammenarbeiten.

G 4.1-6 Berufsbildende Schulen
Berufsbildende Schulen sollen unter Berlicksichtigung der Schulform entsprechend wohnort- und
ausbildungsortnah aufrechterhalten und bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

Die Verteilung der Standorte soll sich am zentralortlichen System orientieren, um eine gute
Erreichbarkeit der Schulen mit dem OPNV zu gewahrleisten.

G 4.1-7 Weiter- und Erwachsenenbildung

In allen Teilraumen des Landes, vor allem in den Mittel- und Oberzentren, soll ein bedarfsgerechtes
Angebot fur Weiter- und Erwachsenenbildung vorgehalten werden.

Die Prasenzangebote sollen durch digitale und hybride Weiterbildungsformate erganzt werden.

G 4.1-8 Offentliche Bibliotheken

In allen Teilraumen des Landes soll ein bedarfsgerechtes Angebot an 6ffentlichen Bibliotheken als
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Teil der Bildungslandschaft vorgehalten werden.
Die Prasenzangebote sollen durch Online-Angebote und Fahrbibliotheken erganzt werden.

G 4.1-9 Hochschulen

Der Erhalt und die Weiterentwicklung der bestehenden Hochschulen und
Forschungseinrichtungen konnen die Ausbildung qualifizierter Nachwuchskrafte auf
akademischem Niveau sichern.

Begriindung zu Z 4.1-1 bis Z 4.1-3

Der Zugang zu gleichwertigen und leistungsfdhigen Bildungsangeboten in allen Regionen

des Landes, die in zumutbarer Entfernung erreichbar sind, ist ein zentraler Bestandteil der
Daseinsvorsorge. Ein qualitativ hochwertiges und leistungsstarkes Netz von Schulen und Angeboten
zur Kindertagesbetreuung, die den Anforderungen aus wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklungen entsprechen, stellt ein wichtiges Entwicklungspotenzial fiir das Land dar und ist
zugleich eine Grundvoraussetzung fiir Bildungs- und Chancengerechtigkeit.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Berticksichtigung von Inklusion und Chancengleichheit fiir
Menschen mit und ohne Behinderungen durch den Ausbau integrativer Angebote. Dabei soll auch
eine enge Zusammenarbeit zwischen und Vernetzung von Kindertageseinrichtungen, Schulen und
Unterstiitzungsangeboten angestrebt und gefordert werden.

Bildung als treibende Kraft fiir die Zukunft erfordert ein breites Angebot an Bildungseinrichtungen,
qualifizierten Lehrkrdften und eine stabile Infrastruktur. Dementsprechend muss die Gewinnung von
pddagogischen Fachkrdften und Lehrkrdften weiter verstdrkt werden.

Die Digitalisierung eroffnet neue Moglichkeiten, lebenslanges Lernen flexibel, ortsunabhdngig und
als umfassenden Prozess zu gestalten. Dies ergdnzt die herkbmmliche Bildung in Einrichtungen durch
zusdtzliche Formate, die den Zugang zu Lerninhalten liber digitale Medien ermoglichen und die
Vernetzung mit Lehrkrdften sowie anderen Lernenden fordern.

Begriindung zu Z 4.1-1

Die friihe Bildung, Betreuung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen bilden das Fundament fiir
die Entwicklung selbstbestimmter, gemeinschaftsfdhiger und eigenverantwortlicher Persénlichkeiten
sowie fiir eine hochwertige Ausbildung der Arbeitskrifte, die einen entscheidenden Standortfaktor
fiir das Land darstellen. Deshalb muss allen Kindern ab Geburt eine erstklassige Bildung und
Férderung zugdnglich gemacht werden. Gerade im Kontext des demografischen Wandels ist
Sachsen-Anhalt darauf angewiesen, das Potenzial aller Erwerbsfdhigen optimal zu nutzen. Zugleich
gilt Erwerbstidtigkeit als der wirksamste Schutz vor (Alters-)Armut, die vor allem Alleinerziehende
und Personen unter 25 Jahren betrifft.

Voraussetzung fiir die Arbeitsmarktpartizipation von Eltern ist eine bedarfsgerechte

Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen. Ein fldchendeckendes
Netz an Kindertageseinrichtungen sichert eine starke soziale Infrastruktur und kann, geprdgt
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von einer Partnerschaft éffentlicher und freier Trdger, wesentlich zur Sicherung und Stdrkung
gleichwertiger Lebensverhdltnisse im Land beitragen.

Begriindung zu Z 4.1-2

Bildung ist der Schliissel fiir ein selbstbestimmtes und verantwortungsvolles Leben aller Menschen.
Jedem Kind in Sachsen-Anhalt sind von Anfang an bestmaogliche Bedingungen fiir dessen individuelle
Entwicklung bereitzustellen. Dies soll unabhdngig von Herkunft, Geschlecht, Begabungen und
Handicaps ermdglicht werden. Damit alle Schiilerinnen und Schiiler gute Bildung erhalten, wird die
Gewinnung neuer Lehrkrifte forciert, in die baulichen und technischen Gegebenheiten investiert

und die Aus-, Weiter- und Fortbildung unserer Lehrkrifte noch stdrker an den schulischen Bedarfen
ausgerichtet werden.

Im Land sind wohnortnahe Beschulungsangebote als elementarer Bestandteil der
Daseinsvorsorge vorzuhalten. Fiir die angemessene Entfernung und zumutbare Erreichbarkeit der
Beschulungsangebote sind die Erreichbarkeitskriterien gemdf$ 2 Z 2.5-5 mafSgeblich.

Begriindung zu Z 4.1-3

Um die strukturelle Stabilitdt in Sachsen-Anhalt langfristig zu sichern, werden die bewdhrten
Schulformen — Grundschule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Gesamtschule, Gymnasium,
Forderschule, Schule des zweiten Bildungswegs und berufsbildende Schule — erhalten und gestdrkt.
Schulformen, die zu denselben Schulabschliissen fiihren, sollen grundsdtzlich sowohl strukturell als
auch personell gleichbehandelt werden.

Wohnortnahe Beschulungsangebote sind als elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge
fldchendeckend vorzuhalten. Neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Schulen sollen unterstiitzt
werden. Insbesondere in dtinn besiedelten Regionen sind die Kooperationsméglichkeiten auszubauen
und zu férdern. Um eine breite und qualitativ hochwertige Bildungsvielfalt zu gewdhrleisten, kobnnen
Schulen fusionieren und gemeinsame Angebote mit Haupt- und Teilstandorten unterbreiten.

Besonders im ldndlichen Raum ist es wichtig, Strategien und MafSnahmen zu erarbeiten, die

ein bedarfsgerechtes und zukunftsfdhiges Bildungsangebot ermédglichen. Dabei ist das Prinzip
»kurze Wege fiir kurze Beine“ von zentraler Bedeutung, um fiir méglichst viele Schiilerinnen und
Schiiler kurze Fahrzeiten sicherzustellen. Zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhdiltnisse und
auf Grundlage des Koalitionsvertrages 2021-2026 sind bestandsgefdhrdete Schulen auch in nicht-
zentralen Orten zu erhalten, wenn dies aus Griinden der Daseinsvorsorge zwingend erforderlich ist.
Der Erhalt von Schulstandorten in den Zentralen Orten hat jedoch Vorrang.

Zur Sicherung der Daseinsvorsorge und des Zugangs zu wohnortnahen Bildungsangeboten im
ldndlichen Raum insbesondere auf Ebene der Primarstufe kann in RofSlau als Teil des Oberzentrums
Dessau-RofSlau von den Mindestschtilerzahlen ftir Oberzentren abgewichen werden.

Um die vielfiltigen Anforderungen an die Weiterentwicklung des Schulnetzes und der landesweiten

Schulentwicklungsplanung beriicksichtigen zu kénnen, gilt es, die Aspekte des Zentrale Orte-
Systems, der kurzen Wege, der regionalen Ausgewogenheit auch im Kontext der gleichwertigen
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Lebensverhiiltnisse und des demografischen Wandels zu beriicksichtigen und im Sinne der
Partizipation mit den Akteuren abzustimmen.

Begriindung zu Z 4.1-4

Die Schtilerbeforderung ist durch die Landkreise und kreisfreien Stddte grundsdtzlich so zu
organisieren, dass als Schulwegzeiten fiir die einfache Strecke zwischen Wohnung und Schule die
Erreichbarkeitsschwellenwerte fiir den offentlichen Verkehr fiir die jeweilige zentralortliche Stufe

als Maximalzeiten gelten und nicht iiberschritten werden, um eine zumutbare Erreichbarkeit der
schulischen Einrichtungen entsprechend der Schulform sowie zumutbare Fahrt- und Wegezeiten aus
allen Teilrdumen heraus gewdhrleisten zu kénnen (siehe 2 Z 2.5-5).

Begriindung zu G 4.1-5

Der Ubergang von einer Kindertageseinrichtung in die Grundschule ist fiir Kinder ein bedeutsamer
Zeitabschnitt ihres Lebens, bei dem sie sich in neuer Umgebung, mit neuen Menschen und in neuen
Zeitstrukturen orientieren miissen. Ein gut umrahmter Ubergang von der Kindertagesbetreuung in
die Grundschule ist daher von grofSer Bedeutung fiir einen guten Start in die Grundschulzeit. Dabei
kooperieren Kindertageseinrichtungen und die die Kinder aufnehmenden Grundschulen bereits vor
dem Wechsel in die Grundschule durch regelmdfigen Austausch. Die Kooperationspartner, streben
Vertrdge und Zielvereinbarungen an und entwickeln gemeinsame Konzepte fiir die Gestaltung der
Ubergdnge fiir die Kinder, um die Anschlussféhigkeit der Bildungsbiografie der Kinder abzusichern.

Begriindung zu G 4.1-6

Der Sicherung der bestehenden Berufsschulstandorte sowie die bedarfsgerechte Weiterentwicklung
der beruflichen Schulen soll angestrebt werden. Die fachlichen und strukturellen Schwerpunkte
sind bei der Weiterentwicklung besonders zu beriicksichtigen. Die berufsbildenden Schulen sollen
zu zukunftsfdhigen Kompetenzzentren entwickelt werden und damit ihre Rolle als Partner der
regionalen Wirtschaft stdrken.

Als Standorte ftir berufliche Schulen kommen vor allem Oberzentren und Mittelzentren in Betracht.
Im léndlichen Raum ist die Erreichbarkeit dieser Schulen mit dem OPNV fiir Schiiler in einem
angemessenen Zeitraum besonders zu beriicksichtigen (siehe A Z 2.5-2 und 21 Z 2.5-5).

Bei der bedarfsgerechten Weiterentwicklung der beruflichen Schulen soll auch deren
Inklusionsgestaltung angestrebt werden. Unbertihrt bleibt davon, dass letztlich der jeweilige
Schultrdger fiir die Barrierefreiheit der Schulgebdude zustdindig ist.

Es soll verstdrkt darauf hingewirkt werden, Schulen und ortsansdssige Unternehmen als
Ausbildungs- und Praktikumsbetriebe besser zu vernetzen. Ziel ist es, den Kontakt zwischen
Jugendlichen und Unternehmen herzustellen, die individuelle Forderung sowie die berufliche
Orientierung der Jugendlichen zu untersttitzen und ihnen so einen erfolgreichen Einstieg in ein
Praktikum, eine berufliche Ausbildung oder ein Duales Studium bei Unternehmen in Sachsen-Anhalt
zu ermdglichen.

Fachkrdfte sind entscheidend fiir Innovation, Wettbewerbsfdhigkeit, wirtschaftliches Wachstum,
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Beschdiftigung sowie fiir Wohlstand und Lebensqualitdt. Angesichts der demografischen Entwicklung
stellt die Sicherung des Fachkrdftebedarfs eine der zentralen Herausforderungen der kommenden
Jahrzehnte dar, der sich Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam stellen miissen. Dies soll im
Kontext einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Gesamtentwicklung der beruflichen Bildung
gezielt untersttitzt werden.

Begriindung zu G 4.1-7

Der Weiter- und Erwachsenenbildung kommt in den néichsten Jahren eine Schltisselfunktion zu.
Angesichts der umfdnglichen gesellschaftlichen und digitalen Transformation gilt es, die
Weiterbildungsbeteiligung zu verbessern. Weiterbildung, Qualifizierung, Wissenserwerb

und Kenntniszuwachs bilden einerseits die Grundlage fiir die berufliche und personliche
Weiterentwicklung der Menschen und tragen dadurch dazu bei, die Chancengerechtigkeit zu
erhohen. Andererseits bilden Weiter- und Erwachsenenbildung eine entscheidende Grundlage fiir die
Wettbewerbsfdihigkeit der Wirtschaft und Reformfdhigkeit der Gesellschaft. Dazu sollen Angebote
der Weiter- und Erwachsenenbildung im ganzen Land fldchendeckend vorgehalten werden und in
zumutbarer Entfernung erreichbar sein.

Bei der bedarfsgerechten Anpassung und Weiterentwicklung des Netzes der liberbetrieblichen

Aus- und Fortbildungszentren sind insbesondere der Bedarf an betrieblicher und sonstiger Aus-

und Fortbildung sowie die Anpassung an die technische und wirtschaftliche Entwicklung zu
berticksichtigen. Angesichts der Herausforderungen der Digitalisierung kommt den Bildungszentren
fir Aus- und Weiterbildung eine Schliisselrolle zu: Sie sollen eine Vorreiterrolle in der digitalen
Qualifizierung libernehmen und digitale Impulse in die Unternehmen bringen. Dabei soll angestrebt
werden, dass offentliche, 6ffentlich geférderte und private Bildungstrdger ihre Aktivitdten auf
regionaler Ebene koordinieren und abstimmen.

Die verschiedenen Ausbildungs- und Weiterbildungseinrichtungen sollen in den Zentralen Orten
der mittleren und oberen Stufe so erhalten und angepasst werden, dass in allen Landesteilen
umfassende Moglichkeiten der Aus- und Weiterbildung in zumutbarer Erreichbarkeit angeboten
werden.

Die inhaltliche Ausrichtung der Angebote soll sich sowohl an den gesellschaftlichen Anforderungen
als auch den individuellen Interessen und Bed(irfnissen der Teilnehmenden orientieren.

Begriindung zu G 4.1-8

Offentliche Bibliotheken sind grundlegend fiir die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben sowie den Zugang zu Bildung, Kultur und technologischen Entwicklungen fiir die gesamte
Bevélkerung. Junge Menschen stellen dabei eine besondere Zielgruppe dar.

Offentliche Bibliotheken unterstiitzen und ergéinzen Schulen, Kindertageseinrichtungen und
Weiterbildungstrdger als aufSerschulische Lernorte bei der Erreichung ihres Bildungsauftrags.

Offentliche Bibliotheken férdern die Lese- und Informationskompetenz sowie das lebenslange
Lernen von friihkindlicher tiber die schulische und berufliche Bildung bis hin zum selbstorganisierten
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Lernen aller Generationen, einschliefSlich des Themas Alphabetisierung und Grundbildung. Sie
untersttitzen mit ihrem differenzierten Medienangebot selbstgesteuertes Lernen. Sie tragen damit
dem zunehmenden Bediirfnis nach Flexibilitit und Individualisierung beim Lernen Rechnung.

Die zumeist von kommunalen Trdgern gefiihrten offentlichen Bibliotheken sollen in allen Zentralen
Orten umfassende Angebote (auch digital und hybrid) entsprechend ihres Bildungsauftrags anbieten.
Die inhaltliche Ausrichtung der Angebote soll sich an den 6rtlichen Gegebenheiten (wie Bedarf,
demografische Struktur, Infrastruktur, regionale Besonderheiten) orientieren. Dabei sollen neben

der Erreichbarkeit auch die Verdnderungen der modernen Informations- und Wissensgesellschaft
berticksichtigt werden.

Begriindung zu G 4.1-9

Eine leistungsfdhige Hochschul- und Wissenschaftslandschaft ist essenziell fiir die langfristige
Zukunftsfdhigkeit Sachsen-Anhalts. Die Leistungsfdhigkeit der Hochschulen sowie weiterer Bildungs-
und Forschungseinrichtungen soll unter Berticksichtigung fachlicher und regionaler Schwerpunkte
gezielt weiterentwickelt werden — sowohl in den Mittelzentren als auch bei Universitdten und
Hochschulen in den Oberzentren.

Die Hochschulen sollen zu Zentren exzellenter Forschung, Ausbildung und Férderung
wissenschaftlichen Nachwuchses ausgebaut werden. Zugleich bleibt die enge Vernetzung von
Wirtschaft und Wissenschaft ein zentrales Ziel. Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen sowie
die Kooperation von Unternehmen mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen soll intensiviert
werden (siehe 71 Kap. 5.1.3).

Langffristig soll die Hochschulbildung durch eine moderne und leistungsféihige IT-Infrastruktur weiter

gestdrkt und attraktiver gestaltet werden. Dariiber hinaus sollen Netzwerke und Einrichtungen fiir
den Wissenstransfer verstdrkt gefordert werden.
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4.2 Soziales

G 4.2-1Integration, Inklusion und Teilhabe

Die Integration, Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe von Kindern, Jugendlichen, Menschen
mit Behinderungen, Menschen der dlteren Generation und Menschen mit und ohne
Einwanderungsgeschichte sollen in allen Lebensbereichen bedarfsgerecht vorgehalten werden.

G 4.2-2 Einrichtungen fiir Kinder, Jugendliche, Familien sowie Seniorinnen und Senioren
Einrichtungen und Angebote flir Kinder und Jugendliche sollen in allen Teilraumen des Landes
bedarfsgerecht vorgehalten werden. Erforderliche digitale Ausstattungen sollen sichergestellt
werden.

Flachendeckend sollen Einrichtungen und Angebote fiir Familien sowie Angebote fiir Seniorinnen
und Senioren bedarfsgerecht und wohnortnah vorgehalten werden.

G 4.2-3 Unterstiitzungsstrukturen fiir Menschen mit Einwanderungsgeschichte und
Schutzsuchende

Unterstltzungsstrukturen fir Menschen mit Einwanderungsgeschichte und Schutzsuchende
sollen in allen Teilraumen des Landes bedarfsgerecht und in Erganzung der MaRnahmen von Bund
und Kommunen sichergestellt werden.

G 4.2-4 Schutzeinrichtungen fiir Frauen und Kinder
Einrichtungen zum Schutz von Frauen und ihren Kindern vor Gewalt sollen flachendeckend und
bedarfsgerecht vorgehalten werden.

Begriindung zu G 4.2-1

Teilhabe beschreibt die Moglichkeit der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung in einer
Gesellschaft in allen Lebensbereichen sowie die aktive und informierte Beteiligung aller Menschen an
allen sie betreffenden Entscheidungsprozessen.

Gleiche Intention verfolgt auch die UN-BRK. Sie ist auf die Forderung, den Schutz und die
Gewdhrleistung der Menschenrechte und Grundfreiheiten fiir Menschen mit Behinderungen
ausgerichtet. Gemdf$ Art. 3 Abs. 1Buchst. c) ist deshalb ein Grundsatz der UN-BRK ,,die volle und
wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft”

Sachsen-Anhalt hat insbesondere mit seinem Behindertengleichstellungsgesetz und seinem
Landesaktionsplan ,einfach machen. Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft“ (LAP), denen der
menschenrechtliche Ansatz und das Konzept der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe
zugrunde liegt, die Umsetzung der UN-BRK im Land auf den Weg gebracht.

Auch in der Kinderrechtskonvention ist — neben der expliziten Berticksichtigung des Kinderwillens
in allen das Kind betreffenden Angelegenheiten (Art. 12 Ubereinkommen der Vereinten Nationen
liber die Rechte des Kindes) — das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Schutz, Férderung und
personliche Entwicklung verankert, damit sie die Moglichkeit erhalten, aktiv am gesellschaftlichen
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Leben teilzuhaben.

Auch auf nationaler Ebene ist die Kinder- und Jugendbeteiligung geregelt. So ist im
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt im § 80 die , Beteiligung gesellschaftlicher
Gruppen® festgeschrieben. Auch in Kindertageseinrichtungen und Schulen ist die Teilhabe von
Kindern und Jugendlichen zu gewdhrleisten. Laut § 7 Kinderférderungsgesetz sollen Kinder ihrem
Alter und ihren Fdhigkeiten entsprechend bei der Gestaltung des Alltags und der Organisation
mitwirken und mitentscheiden.

Das Landesintegrationskonzept wurde im Dezember 2020 im Kabinett beschlossen und bildet
die Grundlage fiir eine erfolgreiche Integrationspolitik in Sachsen-Anhalt und soll zur Férderung
des interkulturellen Zusammenlebens sowie zum Abbau von Rassismus beitragen. Das
Landesintegrationskonzept benennt die wesentlichen Handlungsfelder, definiert die jeweiligen
Bedarfe und leitet entsprechende Ziele und MafSnahmen ab.

Die Méglichkeiten der Teilhabe werden jedoch durch verschiedene strukturelle und
personenbezogene Faktoren wie z. B. Alter, Behinderung, ethnische Zugehdrigkeit oder Geschlecht
beeinflusst. Integration und Inklusion sind wesentliche Instrumente, um eine gleichberechtigte
Teilhabe in allen Lebensbereichen zu erméglichen.

Durch abgestimmte Planungen sollen die Chancen junger Menschen, von Menschen mit
Behinderungen, Menschen der dlteren Generation und Menschen mit und ohne
Einwanderungsgeschichte auf gesellschaftliche Integration, Inklusion und Teilhabe in allen
Lebensbereichen erh6ht werden.

Begriindung zu G 4.2-2

Fiir Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, zu denen auch Leistungen fiir Familien gehéren, sind
die ortlichen Trdger der Jugendbhilfe, die Landkreise und kreisfreien Stddte im eigenen Wirkungskreis,
zustdndig. Leistungen der Kinder und Jugendbhilfe nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 Sozialgesetzbuch Achtes
Buch — Kinder- und Jugendbhilfe (SGB VIII) beinhalten dabei — neben ambulanten Angeboten — auch
Einrichtungen wie stationdre Einrichtungen (,Kinderheime“) und Kindertageseinrichtungen sowie
bei Bedarf auch Familienzentren (aber nicht notwendigerweise, da die 6rtlichen Trdger Ermessen
haben, wie sie Familienférderung/Familienbildung organisieren). Die 6rtlichen Trdger der Kinder-
und Jugendbhilfe mtissen die Angebote bedarfsgerecht vorhalten.

Fiir Kinder- und Jugendliche sind entsprechend SGB VIl neben Schule und Ausbildung auch
vielfdltige Angebote der Jugendarbeit vorzuhalten. Diese werden von einer Vielzahl von Trdgern
angeboten und insbesondere von den Wohlfahrtsverbdnden, aber auch von konfessionellen,
politischen, helfenden, 6kologischen, gewerkschaftlichen, sportlichen und kulturellen Trdgern

oder Organisationsstrukturen vorgehalten oder von Jugendlichen selbst organisiert. Angebote der
Jugend(berufs)hilfe dienen gemdfS § 1SGB VIl der Persénlichkeitsentwicklung und tragen so u. a.
dazu bei, dass alle Jugendlichen einen Schulabschluss und die Ausbildungs- und Berufsreife erlangen
kénnen.
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Des Weiteren bieten Angebote der (auflerschulischen) Jugendarbeit jungen Menschen auch

die Méglichkeit, demokratische Werte wie Fairness, Toleranz, gegenseitiges Verstdndnis sowie
Selbstwirksamkeit zu erfahren und auszuleben. Sie stellen damit eine zentrale demokratiebildende
und -férdernde Ressource dar. Eine bedarfsgerechte und moderne Ausstattung von Einrichtungen
der Jugend sind dabei eine wesentliche Voraussetzung. Bei der Standortwahl von Angeboten der
Jugendarbeit muss altersgruppenspezifisch beriicksichtigt werden, dass Kinder- und Jugendliche
—verglichen mit Erwachsenen — in ihrer Mobilitdt eingeschrdnkt sind. Insbesondere konnen sie

je nach Altersgruppe nicht selbststdndig oder nur eingeschrdnkt selbststindig am motorisierten
Individualverkehr teilnehmen. Es geht darum, allen Kindern und Jugendlichen gleichwertige und
erforderliche digitale Zugdnge zu ermdéglichen.

Fldchendeckend sollen Einrichtungen und Angebote ftir Familien sowie Angebote fiir Seniorinnen
und Senioren bedarfsgerecht und wohnortnah vorgehalten werden. Die Zustdndigkeit fiir die
Umsetzung liegt auf der kommunalen Ebene.

Insbesondere die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Kinderbetreuung, der psychosozialen Beratung
u. a. sind dabei zentral fiir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die gleichberechtigte Teilhabe
der Geschlechter in allen Lebensbereichen im Sinne des Verfassungsauftrags gemdf Art. 34 der
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt (siehe 2 Kap. 4.1und 2 Kap. 4.3). Ein wichtiger Bestandteil
der Daseinsvorsorge ist es, Menschen in einer herausfordernden Lebenssituation wohnort- und
zeitnah durch passgenaue Beratungsangebote zu unterstiitzen. Psychosoziale Beratungsangebote
wie z. B. Schuldner- und Insolvenzberatung, Schwangerschafts(konflikt)beratung, Suchtberatung
oder Familienberatung sollen fldchendeckend erreichbar sein. Hier bedarf es einer auskémmlichen
Refinanzierung seitens des Landes bzw. der Kommunen, damit die Trdger die Moglichkeit haben, die
bedarfsgerechte Versorgung sicherstellen zu kénnen.

Begriindung zu G 4.2-3

Die Kommunen im Land haben die Aufgabe der Integration von Menschen mit
Einwanderungsgeschichte und Schutzsuchenden aktiv angenommen, kommunale
Integrationsbeauftragte eingesetzt, an regional angepassten Integrationskonzepten gearbeitet oder
eigene Fordermafinahmen initiiert. Da der Stand der Integration vor allem vor Ort erlebbar wird
und den Kommunen im Rahmen des gesamten Integrationsprozesses daher eine besondere Rolle
zukommt, sollen die Gemeinden, die Landkreise und kreisfreien Stddte auch in Zukunft bei dieser
verantwortungsvollen Aufgabe unterstiitzt werden.

Begriindung zu G 4.2-4

Das bestehende landesweite Netz an Frauenhdusern und ambulanten Beratungsstellen fiir den
Schutz von Frauen und ihren Kindern vor allen Formen von Gewalt soll auf der Grundlage der
MafSgaben der des Ubereinkommens des Europarats zur Verhiitung und Bekdmpfung von Gewalt
gegen Frauen und hdusliche Gewalt (Istanbul-Konvention (IK)) und des 2025 in Kraft getretenen
Gewalthilfegesetzes bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

Deutschland hat sich mit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention verpflichtet, leicht zugdngliche
Schutzunterkiinfte in ausreichender Zahl vorzuhalten. Nach dem Koalitionsvertrag 2021-2026 des
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Landes Sachsen-Anhalt hat sich die Landesregierung verpflichtet, die bestehenden Strukturen im
Hilfesystem als wohnortnahe Unterstiitzungsangebote zu stdrken. Als Orientierung fiir den weiteren
bedarfsgerechten Ausbau wird ein Monitoring genutzt werden (Artikel 11 Istanbul-Konvention, § 8
Gewalthilfegesetz). Hiermit soll insbesondere die kommunale Planung auf die zentrale Bedeutung
von Gewaltschutzeinrichtungen fiir den Schutz von Leben und Gesundheit der Bevélkerung
hingewiesen werden.
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4.3 Gesundheit und Pflege

Z 4.3-1 Ambulante medizinische und zahnmedizinische Versorgung
In allen Landesteilen ist eine an der Bedarfsplanung orientierte ambulante medizinische und
zahnmedizinische Versorgung sicherzustellen.

G 4.3-2 Telemedizin
Zur Verbesserung der medizinischen Versorgungsangebote soll der Einsatz der Telemedizin
weiterentwickelt und ausgebaut werden.

G 4.3-3 Stationdre Versorgung

In allen Landesteilen soll eine bedarfsgerechte stationare Versorgung gewahrleistet werden.
Erganzend sollen zur Absicherung der Gesundheitsversorgung neue Versorgungsmodelle
umgesetzt werden.

G 4.3-4 Altenpflege und Einrichtungen fiir pflegebediirftige Menschen

In allen Teilraumen des Landes sollen die Einrichtungen fur Altenpflege, vorrangig in den Zentralen
Orten, sichergestellt und an die deutlich steigende Zahl dlterer Menschen angepasst und
weiterentwickelt werden.

Angebote an ambulanten und teilstationaren Einrichtungen zur Versorgung pflegebedurftiger
Menschen sollen bedarfsgerecht und moglichst wohnortnah vorhanden sein. Altengerechte
Wohnformen sollen bedarfsgerecht vorhanden sein.

G 4.3-5 Palliativmedizin und Hospiz

Zur Verbesserung der Versorgung von Patientinnen und Patienten im Bereich der Palliativmedizin
und der Hospize sollen vorhandene Angebote mit den Akteuren der Hospizversorgung weiter
vernetzt und neue Angebote geschaffen werden.

G 4.3-6 Suchtberatungsstellen und Fachstellen fiir Suchtpravention

Landesweit soll ein differenziertes System von Beratungsstellen und Hilfsangeboten mit
Einrichtungen der Suchtpravention und Suchtberatung wohnortnah zur Verbesserung der
Gesundheit der Bevolkerung und Krankheitspravention vorgehalten werden.

G 4.3-7 Hilfsstrukturen
Es sollen in allen Teilraumen des Landes Hilfestrukturen fiir Personen mit einer psychischen
Erkrankung vorgehalten werden.

Begriindung zu Z 4.3-1

Gemdif8 § 99 Abs. 1Sozialgesetzbuch Fiinftes Buch — Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V)

haben die Kassen(zahn-)drztlichen Vereinigungen im Einvernehmen mit den Landesverbdnden der
Krankenkassen und den Ersatzkassen nach MafSgabe der vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)
erlassenen Richtlinien auf Landesebene einen Bedarfsplan zur Sicherstellung der vertragsdrztlichen
Versorgung aufzustellen und jeweils der Entwicklung anzupassen. Die Bedarfsplanung und dartiber
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die Sicherung einer fldchendeckenden ambulanten drztlichen/ zahndirztlichen Versorgung ist eine
gesetzliche Aufgabe der Kassen(zahn-)drztlichen Vereinigungen. Die Steuerung des Angebotes der
ambulanten vertragsdrztlichen/ zahndrztlichen Versorgung erfolgt iiber die Bedarfsplanung und
das Zulassungsrecht nach SGB V. Dazu legt der G-BA eine bundeseinheitliche Planungssystematik
in Form einer Richtlinie fest, nach der die Bedarfsplanung erfolgt (§ 92 Abs. 1Satz 2 Nr. 9 und § 101
Abs. 1SGB V): Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses liber die Bedarfsplanung sowie die
Mapstdbe zur Feststellung von Uberversorgung und Unterversorgung in der vertragsdrztlichen
Versorgung (Bedarfsplanungs-Richtlinie). Enthalten sind darin Bestimmungen tiber Verhdltniszahlen
ftir den allgemeinen bedarfsgerechten Versorgungsqgrad einschliefSlich einer hausdrztlichen und
fachdrztlichen Versorgungsstruktur der Vertragsdrztinnen und Vertragsdrzte. Analoge Regelungen
gelten fiir die Zahndrzteschaft mit der Bedarfsplanungs-Richtlinie flir die vertragszahndrztliche
Versorgung des G-BA.

Die Bedarfsplanung ist ein wesentliches Instrument zur Sicherstellung der ambulanten Versorqung.
Die Gewdihrleistung der fldchendeckenden, wohnortnahen vertragsdrztlichen Versorgung der
Bevodlkerung und Vermeidung einer Fehlversorgung ist Aufgabe der Kassendrztlichen Vereinigungen
und der Kassendirztlichen Bundesvereinigung. Grundlage fiir die Bedarfsplanung ist die Zuordnung
jeder Arztgruppe zu einer der vier Versorgungsebenen: hausdrztliche Versorgung, allgemeine
fachdirztliche Versorgung, spezialisierte fachdrztliche Versorgung oder gesonderte fachdrztliche
Versorgung.

Um eine zumutbare Erreichbarkeit der Versorgung fiir die Gesamtbevolkerung sicherzustellen,
werden die Arztgruppen in unterschiedlicher rdumlicher Auflosung beplant. Dabei werden
entsprechend den Versorgungsebenen die vier verschiedenen regionalen Ebenen der
Planungsbereiche berticksichtigt.

Die Bedarfsplanung fiir die hausdrztliche Versorqung erfolgt auf der Grundlage der G-BA
Bedarfsplanungs-Richtlinie auf Ebene der zentraldrtlichen Mittelbereiche. Durch die Bedarfsplanung
soll ein bedarfsgerechter Zugang der GKV-Versicherten zur hausdrztlichen Versorgung sichergestellt
werden.

Fiir die allgemeine fachdrztliche Versorgung gelten gemdf 12 Abs. 3 Bedarfsplanungs-Richtlinie die
Landkreise bzw. die kreisfreien Stddte als rdumliche Planungsebene. Die spezialisierte fachdrztliche
Versorgung wird gemdf8 § 13 Abs. 3 Bedarfsplanungs-Richtlinie auf den wiederum grofSeren
sogenannten Raumordnungsregionen in der Zuordnung des Bundesinstituts fiir Bau, Stadt- und
Raumforschung beplant. Die Raumordnungsregionen sind keine Programmregionen des Bundes,
sondern stellen das Beobachtungs- und Analyseraster der Bundesraumordnung dar. Der gesonderten
fachdrztlichen Versorgung entspricht als Planungsgebiet das Gebiet der Kassendrztlichen
Vereinigung.

Die Themen der Gesundheitspolitik sind zentral fiir die 6ffentliche Daseinsvorsorge und tragen
mayfgeblich zur sozialen Sicherheit in Sachsen-Anhalt bei. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie
wichtig ein funktionierendes Gesundheits- und Pflegesystem ist. Besonders in ldndlichen Regionen
des Landes sind zur Sicherung der ambulanten und stationdren medizinischen Daseinsvorsorge
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sektorentibergreifende Versorgungsstrukturen und interdisziplindr sowie multiprofessionell
arbeitende Teams aufzubauen (siehe 2 G 4.3-3). Zur Absicherung der Gesundheitsversorgung in allen
Teilen des Landes werden neue Versorgungsmodelle (z. B. ambulant-stationdire Gesundheitszentren)
umgesetzt.

Die Sicherstellung der wohnortnahen, ambulanten medizinischen Versorgung in Sachsen-Anhalt

ist eine der grofSten Herausforderungen, die nur gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren der
Heil-, Gesundheits- und Pflegeberufe umsetzbar ist. Dabei bilden die niedergelassenen Arztinnen
und Arzte gemeinsam mit der Kassendrztlichen Vereinigung das Riickgrat der Versorgung. Angesichts
der derzeitigen Entwicklungen bedarf es verdnderter Versorgungsmodelle zur Gewdhrleistung

der wohnortnahen Gesundheitsversorgung. Dabei ist auch auf die Beteiligung der Kommunen
hinzuwirken.

Gemeinsam mit den Partnern der Selbstverwaltung und den Kommunen sollen moderne,
zukunftsfdhige Versorgungskonzepte entwickelt werden. Regionale, zukunftsorientierte und
mit kommunalem Engagement unter Berticksichtigung der Bedarfsplanung entwickelte
Versorgungsangebote im Idndlichen Raum, wie z. B. kommunale Gesundheitszentren, sollen
geférdert und unterstiitzt werden.

Begriindung zu G 4.3-2

Die Digitalisierung bietet im Gesundheitswesen viele Chancen. Dazu zdhlt z. B. die medizinische
Versorgung von Patientinnen und Patienten tiber grofSe Distanzen hinweg oder die digitale
Vernetzung von verschiedenen Akteurinnen und Akteuren und Professionen. Unter Vermeidung
von sogenannten ,,Insellésungen gilt es, die Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung
voranzutreiben. Wichtiges Element dabei ist die Vernetzung aller Sektoren mit der
Telematikinfrastruktur.

Damit digitale Technologien einen sichtbaren Mehrwert im Alltag bieten, muss der digitale Wandel
das Gesundheitswesen durchdringen. Dementsprechend gilt es, bisher analoge Produkte und
Prozesse auf ihre Transfermoglichkeit in digitale zu priifen und nur dann zu realisieren, wenn ihre
Optimierung fiir die liberwiegende Mehrheit der Bevolkerung sinnhaft ist.

Im Rettungsdienst, der Aufgaben der Gesundheitsversorgung und der Gefahrenabwehr

wahrnimmt, soll durch die Schaffung telemedizinischer Elemente eine deutliche Verbesserung der
Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren in der Notfallversorgung
umgesetzt werden. Die bereits im Rettungsdienstgesetz verankerte Experimentierklausel schafft
dabei die Moglichkeit, kurzfristig neue Technologien einzusetzen. Dies wird zundchst bei den neu
aufgestellten Gemeindenotfallsanitdterinnen und Gemeindenotfallsanitdtern praktiziert, die

ein Bindeglied zwischen dem stationdren und dem ambulanten Sektor im Gesundheitswesen

sein kénnen. Weiterhin wird die telemedizinische Kommunikation zwischen Rettungsmitteln und
Behandlungseinrichtungen durch digitale Technik erméglicht und danach durch die Einftihrung eines
Telenotarztdienstes erweitert.

Durch Telemedizin wird erméglicht, unter Einsatz audiovisueller Kommunikationstechnologien
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trotz rdumlicher Trennung z. B. Diagnostik, Konsultation und medizinische Dienste fiir die
Patientenversorgung anzubieten. In Zukunft kann Telemedizin daher vor allem fiir den

ldndlichen Raum ein Bestandteil einer zeitgemdfSen medizinischen Versorgung werden. Fiir die
Weiterentwicklung telemedizinischer Angebote sind vor allem die infrastrukturellen Anbindungen im
Land weiter auszubauen (siehe 2 Kap. 5.5).

Begriindung zu G 4.3-3

Die Krankenhausplanung in Sachsen-Anhalt ist nach dem Krankenhausgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (KHG LSA) im Krankenhausplan des Landes zu regeln. Dabei sind nach den einschldgigen
Fachgesetzen (KHG LSA) im Krankenhausplan sowie in den Rahmenvorgaben die Belange der
Raumordnung und Landesplanung zu beriicksichtigen.

In Umsetzung der 2024 beschlossenen Krankenhausreform und des Gutachtens zur
Krankenhauslandschaft Sachsen-Anhalt durch die PD - Berater der dffentlichen Hand GmbH ist eine
Konzentration der Versorgungsstrukturen im Land vorgesehen. Die Versorgung der Patientinnen

und Patienten, insbesondere auch im Idndlichen Bereich, soll liber qualitativ hochwertige,
bedarfsgerechte Angebote gewdhrleistet werden. In diesem Zusammenhang kann auch verstdrkt die
Verkntipfung der ambulanten und stationdren medizinischen Versorgung erforderlich sein.

Bei der Krankenhausplanung, die der Sicherstellung der bedarfsgerechten Vorhaltung von
stationdren und teilstationdren medizinischen Versorqgungsangeboten dient, haben das Land, die
Landkreise und die kreisfreien Stddte zugleich aufgrund bundesgesetzlicher Vorgaben die Vielfalt der
Krankenhaustrdgerschaft zu beachten.

Zur Sicherung der medizinischen Grundversorgung im Land soll das Gesundheitssystem und
dabei insbesondere die Krankenhduser und der offentliche Gesundheitsdienst leistungsfdhig
und pandemiefest aufgestellt werden. Zur Absicherung der Gesundheitsversorqung sollen neue
Versorgungsmodelle umgesetzt werden.

Die Krankenhduser in Sachsen-Anhalt leisten gemeinsam mit dem ambulanten Versorgungsbereich
einen entscheidenden Beitrag zur fldchendeckenden Versorgung der Patientinnen und Patienten.

In der Fldche konnen lokale Gesundheitszentren fiir die Patientinnen und Patienten einen relevanten
Mehrwert fiir die wohnortnahe Versorqung vor Ort und eine Nahtstelle zur stationdiren Versorgung
bilden.

Begriindung zu G 4.3-4

In allen Teilrdumen des Landes sollen die Einrichtungen fiir Altenpflege sichergestellt werden. Die
Pflegekonzeption nach § 3 Ausfiihrungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz soll entsprechend
angepasst werden. Die Versorgungsstruktur soll entsprechend den zuktinftigen Anforderungen
ausgebaut und sektorentibergreifend weiterentwickelt werden.

Ebenso soll die Altenpflege in allen Teilrdumen an die deutlich steigende Zahl der Menschen mit
Pflege- und Betreuungsbedarf angepasst werden. Dieser Entwicklung muss durch eine altengerechte
Planung und Gestaltung in den kommunalen Rdumen begegnet werden. Um ein Altern in Wiirde
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trotz Pflegebediirftigkeit zu erméglichen, sind die Wohnformen im Gemeinwesen anzusiedeln und
durch Hilfs- und Untersttitzungsangebote zu flankieren. Quartiersentwicklung ist hier ein zentrales
Instrument zur Planung und Steuerung der Vor-Ort-Angebote.

Dabei gilt der Grundsatz ambulant vor stationdir, so dass alten und hochbetagten Menschen
moglichst lang ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Hduslichkeit ermoglicht werden kann.

Die Einrichtungen der Altenhilfe sowie Angebote fiir altersgerechtes und betreutes Wohnen aber
auch mehrgenerationsgerechtes Wohnen sollen vorrangig an Zentralen Orten sichergestellt und
vorzugsweise an stddtebaulich integrierten und siedlungsstrukturell geeigneten Standorten
angesiedelt werden.

Begriindung zu G 4.3-5

Die Palliativmedizin konzentriert sich vor allem auf die Bereitstellung einer angemessenen
Schmerztherapie, um Leiden zu vermeiden. Die Palliativpflege ergdnzt diese Leistung und hilft, mit
dem eigenen Gesundheitszustand im Alltag zurecht zu kommen. Hier geht die Arbeit noch tiber
den Tod eines Menschen hinaus. Angehdrige werden auch in der Folgezeit betreut und durch die
Trauerphase begleitet.

Ergdinzt wird Palliativpflege und -medizin durch Hospizarbeit: Unheilbare Patienten mit geringer
Lebenswartung werden zusammen mit ihren Angehorigen in jeder Hinsicht untersttitzt —

sozial, psychologisch und spirituell. Die Betroffenen konnen bis zu ihrem Tod zu Hause, auf der
Palliativstation einer Klinik, in einem Hospiz oder einem Tages-Hospiz leben. Daneben wird
Hospizarbeit aber auch in vielen Pflegeheimen praktiziert.

Im Land Sachsen-Anhalt gibt es fldchendeckend ambulante Hospizvereine sowie Hospize und ein
Kinderhospiz. Mit Hilfe der Hospizarbeit soll es dem schwerstkranken und sterbenden Menschen
ermoglicht werden, seine letzte Lebensphase in grofStméglicher Lebensqualitdt in seiner gewohnten
Umgebung zu verbringen.

Das Angebot der Hospizarbeit soll kontinuierlich ausgebaut und verbessert werden, um
die landesweite Vernetzung zu stdrken. Weiterhin gibt es die spezialisierte ambulante
Palliativversorgung (SAPV), diese ist eine Ergdnzung zur allgemeinen ambulanten
Palliativversorgung und beinhaltet insbesondere spezialisierte palliativdrztliche und
palliativpflegerische Beratung.

Begriindung zu G 4.3-6
Das fldchendeckende Netz von Suchtberatungsstellen und Fachstellen fiir Suchtprdvention soll
erhalten bleiben und gestdrkt werden. Auch digitale Angebote sollen geschaffen werden.

Gemiif§ dem Gesundheitsziel soll daran gearbeitet werden, dass der Anteil an Raucherinnen und

Rauchern in der Bevélkerung zurtickgeht sowie die alkoholbedingten Gesundheitsschdden auf den
Bundesdurchschnitt gesenkt werden.
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Bei den Angeboten fiir Suchterkrankte und Suchtgefihrdete wird auf den Dreiklang aus Préivention,
Hilfe und Schadensminderung gesetzt. Vorhandene Anlaufstellen zur Suchtberatung sollen gestdrkt
werden und in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt soll ein ergdnzendes Angebot der digitalen
Suchtberatung in den Suchtberatungsstellen erméglicht werden (u.a. DigiSucht-Projekt).

Die Prdventionsarbeit im Bereich des Suchtmittelmissbrauchs und der Suchtmittelabhdngigkeit soll
in ihrem Bestand gestdrkt werden.

Begriindung zu G 4.3-7

In Sachsen-Anhalt stellt sich die psychosoziale und psychiatrische Versorgung heterogen dar.
Insbesondere im Idndlichen Raum des Landes ist ein Ausbau der Strukturen angezeigt. Der Ausbau
der psychosozialen und psychiatrischen Hilfen stellt eine gemeinschaftliche Aufgabe dar und ist
unter Mitwirkung von Kommunen, Krankenversicherung und den Trdgern der Rehabilitation zu
sichern. Die Vorhaltung eines fldchendeckenden Hilfesystems fiihrt zu einer Verbesserung der
Leistungen fiir psychisch erkrankte Personen.

In diesem Zusammenhang kommt den mit dem Gesetz iiber Hilfen und SchutzmafSnahmen fiir
Personen mit einer psychischen Erkrankung des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA) normierten
Hilfen eine besondere Bedeutung zu. Nach dem PsychKG LSA sind sozialpsychiatrische Dienste,
ehrenamtliche Patientenfiirsprecher und -ftirsprecherinnen, gemeindepsychiatrische Verbiinde sowie
eine Psychiatriekoordination in allen Landkreisen und kreisfreien Stddten des Landes vorzuhalten.
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4.4 Kultur und Sport

G 4.4-1 Angebote der Kunst und Kultur

In allen Teilraumen des Landes sollen vielfaltige, qualitatsvolle und allgemein zugangliche
Angebote und Einrichtungen der Kunst und Kultur vorgehalten werden. Kiinstlerische
Innovationen als Beitrage zur Entwicklung der Gesellschaft sollen ermoglicht werden.

G 4.4-2 Kultureinrichtungen

Kultureinrichtungen mit tiberregionaler Bedeutung sollen besonders gestarkt werden.

Die Entwicklung der Kultureinrichtungen mit liberregionaler Bedeutung soll sich am System der
Zentralen Orte orientieren.

G 4.4-3 Kulturelle Infrastruktur

Die kulturelle Infrastruktur soll bedarfsgerecht erhalten und weiterentwickelt werden.
Insbesondere im landlichen Raum sollen Einrichtungen geschaffen werden, die flexibel an
Nutzungsanderungen angepasst werden kénnen.

G 4.4-4 Sportangebote
In allen Teilraumen des Landes sollen bedarfsgerechte Sportangebote vorgehalten werden.

G 4.4-5 Sportstatten
Standorte von Sportstdtten sollen so gewahlt werden, dass sie gut erreichbar sind und eine
Mehrfachnutzung grundsatzlich moglich ist.

G 4.4-6 Leistungssport

Insbesondere in Halle (Saale) und Magdeburg soll eine bedarfsgerechte Infrastruktur fiir

den Leistungssport (Spitzen- und Nachwuchsleistungssport) vorgehalten werden. Die
Landessportschule in der Hansestadt Osterburg (Altmark) wird weiterhin vom Land unterstiitzt.

Regionale Landesleistungsstitzpunkte konnen in den Regionalen Entwicklungsplanen festgelegt
und beim Einsatz von Férdermitteln beriicksichtigt werden.

Begriindung zu G 4.4-1

Die kulturelle Landschaft Sachsen-Anhalts zeichnet sich u. a. durch ein dichtes Netz von Theatern,
Orchestern, Museen, Bibliotheken, Musikschulen und anderen kulturellen Einrichtungen aus.
Neben einem differenzierten Kulturangebot in den gréfSeren Stddten tragen im ldndlichen Raum
kleinteilige Angebote und Initiativen, die Vielfalt der Trdgerschaft und die Vielzahl kultureller Orte
und Veranstaltungen dazu bei, dass die Menschen gern auch im ldndlichen Raum wohnen.

Die Pflege von Kunst und Kultur und die Gewdhrleistung eines vielfiltigen qualitdts- und
publikumsorientierten kulturellen Angebots fiir die Bevélkerung ist ein wichtiger Bestandteil der
Lebensqualitdt und zugleich ein bedeutendes Standortpotenzial fiir Wirtschaft und Tourismus
Sachsen-Anhalts.
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Begriindung zu G 4.4-2

Die Entwicklung der Kultureinrichtungen mit tiberregionaler Bedeutung soll sich am System der
Zentralen Orte orientieren. Uberregional bedeutsam sind Einrichtungen und Attraktionen, die sich
durch ihre Einzigartigkeit und hohe Anziehungskraft fiir Besucherinnen und Besucher auszeichnen.
Sie sind gekennzeichnet durch ein grofSes Einzugsgebiet, eine touristische Relevanz und ragen
wesentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei (siehe 21 Begriindung zu 2.5-3).

Ein vielfdltiges kulturelles Angebot bereichert die Lebensqualitdt, vermittelt Bildung und bietet
sinnvolle und kreative Méglichkeiten fiir Freizeit, Aufkldrung und Unterhaltung.

Insbesondere die Standorte der Kultureinrichtungen, die tiberdrtliche Versorgungsaufgaben
libernehmen, sollen méglichst am zentralértlichen System orientieren, um eine zumutbare
Erreichbarkeit fiir alle Menschen im Land sicherstellen zu kénnen.

Zusdtzlich zur interkommunalen Zusammenarbeit beim Betrieb solcher Einrichtungen sollen
Synergien durch die Vernetzung der kulturellen Einrichtungen und Angebote untereinander gezielt
genutzt werden.

Begriindung zu G 4.4-3

Stddte und Gemeinden sollen bei ihrer Kulturarbeit verstdrkt die Moglichkeiten interkommunaler
und regionaler Kooperation nutzen. Dies gilt insbesondere auch fiir die Idndlichen Rdume. Das
kulturelle Angebot soll in paritdtischer Partnerschaft von &ffentlicher Hand, Privatwirtschaft und
gemeinntitzigem Bereich verankert sein. Durch Kooperationen zwischen Kultureinrichtungen und
Schulen sollen die Potenziale von schulischer und aufSerschulischer kultureller Bildung verstdrkt
genutzt werden.

In allen Teilrdumen des Landes soll den Menschen der Zugang zu den verschiedenen Formen von
Kunst und Kultur ermdglicht werden. Die kulturelle Infrastruktur mit Bibliotheken, Volkshochschulen,
kommunalen Kulturzentren, Kulturknotenpunkten, Musikschulen, Theatern, Museen und Archiven
soll bedarfsgerecht und biirgerinnen- und biirgerorientiert erhalten und weiterentwickelt werden.

Die Standorte der kulturellen Infrastruktur mit tiberértlicher Bedeutung sollen sich méglichst eng am
zentralortlichen System orientieren.

Bei der Entwicklung der kulturellen Infrastruktur sollen vermehrt multifunktionale Einrichtungen
geschaffen werden, insbesondere im Idndlichen Raum, die flexibel an Nutzungsdnderungen
angepasst werden konnen.

Begriindung zu G 4.4-4

Sport leistet einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsférderung, zum gesellschaftlichen Miteinander
und kann die Personlichkeitsentwicklung junger Menschen positiv beeinflussen. Zudem trégt Sport
zu mehr Lebensqualitdt und Wohlbefinden bei.

Dabher sollen in allen Teilrdumen des Landes bedarfsgerecht Sportangebote vorgehalten und den
Erfordernissen des Breiten-, Schul- und Leistungssports Rechnung getragen werden. Hierbei spielen
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die Sportvereine eine entscheidende Rolle. Diese sollen auch kiinftig durch das Land nach dem Gesetz
liber die Forderung des Sports im Land Sachsen-Anhalt geférdert werden.

Begriindung zu G 4.4-5

Sportstdtten sind ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge. Sie zdhlen zu den ,weichen®
Standortfaktoren. Sportstdtten sollen fiir alle Bevélkerungsgruppen nutzbar und erreichbar
sein. Sportstdtten sollen so gestaltet sein, dass sie einerseits fiir verschiedene Bereiche des
Sports (Breitensport, Gesundheitssport, Rehabilitationssport, Seniorensport, Behindertensport,
Leistungssport) und andererseits auch fiir mehrere Sportarten genutzt werden kénnen.

Dartiber hinaus sollen Sportstdtten durch giinstige Verkehrsanbindungen, insbesondere durch
eine Anbindung an den OPNV, fiir alle Sporttreibenden erreichbar sein. Bei Sanierung und Neubau
von Sportstdtten sollen die verdnderten Bedarfe, wie z. B. Seniorensport, Gesundheitssport und
Rehabilitationssport, sowie Aspekte der Barrierefreiheit und der Inklusion berticksichtigt werden.
Auch natiirliche Sportrdume, die nicht an Sportanlagen gebunden sind (z. B. Parkanlagen), sollen
unter Beachtung der Naturschutzbestimmungen gesichert werden.

Vor dem Hintergrund sich verdndernder Bedtirfnisse beim Angebot und beim Umfang von
Sportstdtten sowie unter Beachtung des demografischen Wandels sind bedarfsgerechte Planungen,
auch in interkommunaler Zusammenarbeit, seitens der Kommunen erforderlich.

Begriindung zu G 4.4-6

In Sachsen-Anhalt trainieren zahlreiche national und international erfolgreiche Athleten. Basis
der sportlichen Erfolge ist eine Sportinfrastruktur, die auch den Anforderungen des Spitzen-
und Nachwuchsleistungssports gentigt. Die leistungssportgerechte Sportinfrastruktur soll
daher bedarfsgerecht erhalten und weiterentwickelt werden, insbesondere in den Zentren

des Leistungssports — der Landeshauptstadt Magdeburg und der Stadt Halle (Saale). Dariiber
hinaus wird das Land Sachsen-Anhalt auch weiterhin die Landessportschule in der Hansestadt
Osterburg (Altmark) als wichtigen Baustein im Leistungssport als Zentrum fiir Lehrgangs- und
TrainingslagermafSnahmen unterstiitzen.
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4.5 Sicherheit und systemrelevante Infrastrukturen

G 4.5-1 Einrichtungen fiir Sicherheit und Ordnung

Die Einrichtungen der 6ffentlichen Verwaltung, insbesondere der 6ffentlichen Sicherheit und
Ordnung, die Polizei sowie Gerichtsbarkeiten und Staatsanwaltschaften sollen im Land so verteilt
werden, dass in allen Teilrdumen eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevolkerung und der
Wirtschaft mit 6ffentlichen Dienstleistungen gewahrleistet ist.

G 4.5-2 Rettungsdienst, Brandschutz und Katastrophenschutz
Fiir die Sicherung von Leben und Gesundheit der Bevolkerung soll ein leistungsfahiges Netz von
Rettungsdienst, Brandschutz und Katastrophenschutz sichergestellt werden.

Z 4.5-3 Schutz von systemrelevanten Infrastrukturen

Die Belange zum Schutz von Infrastrukturen der 6ffentlichen Daseinsvorsorge mit besonderer
Systemrelevanz, einschlieRlich Kritischer Infrastrukturen (KRITIS), sind auf allen Ebenen der Raum-
und Fachplanung zu beachten.

Eine funktionsfahige Ver- und Entsorgung ist flaichendeckend sicherzustellen.

In den Regionalen Entwicklungsplanen kdnnen raumbedeutsame Einrichtungen systemrelevanter
Infrastrukturen zur Gewahrleistung der Daseinsvorsorge festgelegt werden.

Begriindung zu G 4.5-1und G 4.5-2

Fiir eine blirgernahe administrative und justizielle Daseinsvorsorge sollen die Standorte der
offentlichen Verwaltung, insbesondere der dffentlichen Sicherheit, Gerichte und die Standorte des
Sozialen Dienstes der Justiz als sicherheitsrechtlich relevante Institutionen gleichmdfig im Land
verteilt und die bestehenden Standorte erhalten bleiben.

Digitale Losungen kdnnen einen wesentlichen Beitrag leisten, um das Land lebenswert zu erhalten
und krisenfester zu machen. Dementsprechend sollen zur Verbesserung des Birgerservices

und fiir eine grofstmaégliche biirgerfreundliche Verwaltung insgesamt alle relevanten
Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert werden und online zugdnglich sein.

Die verschiedenen Teilbereiche der Justiz tragen auf unterschiedliche Weise zur Sicherheit in
Sachsen-Anhalt bei. Zur Erreichung der sicherheitsrelevanten Ziele, mtissen die Gerichte und

die Staatsanwaltschaften an Zentralen Orten tiber die Fldiche des Landes verteilt sein, um in
arbeitsfihigen Einheiten eine hinreichende Ndéhe zur Bevélkerung und zur Wirtschaft sowie

eine Reprdsentanz in der Fldiche zu gewdhrleisten. Je nach Gerichtsbarkeit kann dies angesichts

der unterschiedlichen Aufgaben zu einer unterschiedlich konkreten Ausgestaltung ftihren. Eine
konzentrierte Fldchenreprisentanz gilt auch grundsdtzlich fiir die Justizvollzugseinrichtungen,
wobei dort aber auch insbesondere bauliche Aspekte flir eine Lage in nicht-zentralen Orten sprechen
kénnen. Die Ausbildungseinrichtungen der Justiz mtissen in der Fldche rdumlich so ausgestaltet sein,
dass sie diese sicherheitsrelevante Aufgabenerfiillung vorbereiten und unterstiitzen kénnen.

137



Die Sicherheitsbehorden und die Polizei tragen durch die Gewdhrleistung von &ffentlicher Sicherheit
und Ordnung mafSgeblich zur Stdrkung des Sicherheitsgeftihls der Bevélkerung und zur Verbesserung
der Sicherheitslage in den Teilrdumen des Landes bei. Eine effektive und lagegerechte Polizeipréisenz,
auch in Ildndlichen Gebieten, ist sicherzustellen.

Dem Rettungsdienst, Brandschutz und Katastrophenschutz ist die Erhaltung und angemessene
Nutzung bestehender und bei Bedarf die Schaffung neuer Infrastruktur zu ermoglichen.

Begriindung zu Z 4.5-3

Infrastrukturen der 6ffentlichen Daseinsvorsorge mit besonderer Systemrelevanz sind Einrichtungen
und Netze mit wichtiger Bedeutung fiir das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder
Beeintrdichtigung nachhaltig wirkende liberortliche Versorgungsengpdisse, erhebliche Stérungen
der dffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten wiirden. Eine Teilmenge sind
hierbei sogenannte Kritische Infrastrukturen (KRITIS).

Im Falle einer Krise muss die Funktionsfdhigkeit der entsprechenden Einrichtungen, Organisationen
und Anlagen maéglichst aufrechterhalten werden. Risiken fiir die systemrelevanten Infrastrukturen
kénnen aufgrund unterschiedlicher Einwirkungen bestehen, insbesondere aufgrund nattirlicher
Extremereignisse, technischen oder menschlichen Versagens oder vorsdtzlicher Eingriffe. Nahezu
samtliche Lebensbereiche im Land sind vom Funktionieren dieser systemrelevanten Infrastrukturen
abhdngig.

Dariiber hinaus stellen sie oftmals sogenannte Voraussetzungsinfrastrukturen fiir die
Funktionsfdhigkeit zentralortlich relevanter Infrastrukturen dar. Die Versorgung mit Energie und
Wasser, die Entsorgung und die Erreichbarkeit tiber StrafSe und Schiene sind erforderlich, damit etwa
Einrichtungen des Bildungs- oder Gesundheitswesens ihrem Versorgungsauftrag gerecht werden
kénnen.

Ausreichend vorhandenes Trinkwasser ist z. B. ebenso wie eine funktionierende Abwasserbeseitigung
die Grundlage fiir das reibungslose Funktionieren eines jeden Gesellschafts- und Wirtschaftssystems.
Wasser ist nicht nur das wichtigste Lebensmittel fiir Mensch und Tier, sondern auch ein essenzielles
Produktionsmittel zur Sicherstellung der Versorgung und ein unverzichtbarer Faktor fiir die
Gewdhrleistung der Hygiene. Bendtigt wird also ausreichend Wasser in einer entsprechend hohen
Qualitdt (siehe 2 G 71.3-1). Kiinftig soll allen Biirgerinnen und Biirgern im 6ffentlichen Raum

der Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser erméglicht werden. Die Bereitstellung von
Leitungswasser durch Trinkwasserbrunnen an éffentlichen Orten gehért demnach auch zur Aufgabe
der Daseinsvorsorge.

Eine funktionierende Abwasserbeseitiqgung trigt entscheidend dazu bei, die Ausbreitung von
Krankheiten zu verhindern und unsere Gewdsser vor Verschmutzung zu bewahren.

Infrastrukturen der offentlichen Daseinsvorsorge mit besonderer Systemrelevanz, einschliefSlich

KRITIS, stellen einen Regelungsgegenstand der Raumordnung dar. Nach dem ROG ist dem Schutz
Kritischer Infrastrukturen explizit Rechnung zu tragen. Die Belange des Schutzes systemrelevanter
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Infrastrukturen sind im Kontext raumbedeutsamer Planungen und Mafinahmen auf den Ebenen der
Raum- und Fachplanung mit den ihnen zur Verfligung stehenden Mitteln zu beriicksichtigen.

Um die Daseinsvorsorge zu gewdhrleisten und ihre Bedeutung hervorzuheben, kann die
Regionalplanung raumbedeutsame Einrichtungen systemrelevanter Einrichtungen in den
Regionalpldnen festlegen. Einheitliche Schwellenwerte werden hierbei nicht vorgegeben, sondern
miissen aus den spezifischen Gegebenheiten des Raums und dem raumordnerischen Erfordernis
abgeleitet werden. Gesetzliche Vorgaben, beispielsweise fiir Kritische Infrastrukturen, sind zu
beachten.

Wie im Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) ,Krisenfeste Raum- und Infrastrukturen
durch zentraldrtliche Konzepte“ untersucht, konnen gleichartige Einrichtungen je nach Teilraum
unterschiedlich kritisch sein, da die Raumbedeutsamkeit von Einrichtungen systemrelevanter
Infrastrukturen eng mit Fragen der Erreichbarkeit beziehungsweise Redundanz zusammenhdngt,
die sich fiir die Teilrdume in den Planungsregionen unterschiedlich darstellen kann. Die
Raumbedeutsamkeit dieser Einrichtungen ergibt sich nicht nur aus den physischen Standorten
von Einrichtungen und Netzen sowie deren Redundanz, sondern auch aus der Kritikalitdt, der
Schwere, der rdumlichen Ausdehnung und der Dauer moglicher Kaskadeneffekte im Falle eines
Funktionsverlustes.

Kooperationen verschiedener Akteurinnen und Akteure stellen ein geeignetes Instrument zum Schutz
von systemrelevanten Infrastrukturen dar (siehe 2 G 1.1-3). Auf ein strukturiertes Zusammenwirken
der Akteurinnen und Akteure auf Landesebene, in den Landkreisen und Gemeinden soll hingewirkt
werden.
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5. Wirtschaft und Infrastruktur

5.1 Standortanforderungen und Wirtschaftsstandorte

5.1.1 Wirtschaftliche Entwicklung

Z 5.1.1-1 Wirtschaftliche Entwicklung

Um die wirtschaftliche Entwicklung zu fordern, sind die erforderlichen raumlichen und
infrastrukturellen Voraussetzungen in allen Teilraumen des Landes zu schaffen und zu erhalten.
Dabei sind die Zentralen Orte als Wirtschaftsstandorte besonders zu starken.

Z 5.1.1-2 Forderung der industriellen und gewerblichen Wirtschaft

Die industrielle und gewerbliche Wirtschaft ist in allen Teilraumen des Landes so zu fordern, dass
die Wirtschaftskraft des Landes mit Fokus besonders auf kleine und mittelstandische Betriebe
gestarkt wird.

G 5.1.1-3 Starkung der Wettbewerbsfahigkeit

Zur Starkung einer zukunftsfahigen Gesamtentwicklung und Erh6hung der Wertschépfung soll

« die gezielte Unterstutzung von industriellen Ansiedlungen,

« die Entwicklung von Innovationspotenzialen,

« die Forderung produktionsorientierter Dienstleistungen,

« die Starkung kleiner und mittelstandischer Betriebe,

« die Unterstiitzung von Existenzgriindungen und Unternehmensnachfolgen,

« die Weiterentwicklung bestehender Unternehmen und Wirtschaftsstandorte,

- die bedarfsgerechte Revitalisierung ehemaliger Gewerbe- und Industriestandorte, deren
Modernisierung sowie die Ausweisung neuer Standorte und

« die Maglichkeit zur Nutzung und Versorgung durch Erneuerbare Energien

weiter verbessert und gefordert werden.

G 5.1.1-4 Innovationscluster und Kooperationsnetzwerke

Innovationscluster und Kooperationsnetzwerke sollen im Rahmen der folgenden Leitmarkte und
Querschnittsbereiche der Regionalen Innovationsstrategie Sachsen-Anhalt weiterentwickelt
werden:

« Energie, Maschinen- und Anlagenbau, Ressourceneffizienz,

« Gesundheit und Medizin,

« Mobilitat und Logistik,

o Chemie und Biookonomie,

« Erndhrung und Landwirtschaft

sowie die Querschnittsbereiche

+ Informations- und Kommunikationstechnologien,

 Schlusseltechnologien,

« Kreativ- und Medienwirtschaft,

o Griiner Wasserstoff,
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+ Leichtbau und
« Algenbiotechnologie.

Begriindung zu Z 5.1.1-1

Die Schaffung und Erhaltung der rdumlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen fiir eine
wirtschaftliche Entwicklung in allen Teilrdumen des Landes ist von zentraler Bedeutung, um eine
ausgewogene und nachhaltige Landesstruktur zu gewdhrleisten. Durch eine gezielte Férderung

der wirtschaftlichen Infrastruktur wird nicht nur die Wettbewerbsfdhigkeit des Landes insgesamt
gestdrkt, sondern auch die Grundlage fiir langfristiges Wachstum geschaffen. Dabei kommt den
Zentralen Orten eine besondere Rolle zu, da sie als Wirtschaftsstandorte einen Schltissel zum
regionalen und iliberregionalen Wachstum sowie zur Sicherung des regionalen und landesweiten
Angebots an Arbeitspldtzen darstellen. Sie fungieren als wirtschaftliche Knotenpunkte, die

durch ihre Anbindung an Verkehrsinfrastruktur, ihre Dienstleistungsangebote und ihre Rolle als
Innovationszentren einen erheblichen Beitrag zur Attraktivitdt und Dynamik der gesamten Region
leisten. Indem die Zentralen Orte gezielt unterstiitzt werden, kann eine gleichmdpfige Verteilung von
Wohlstand und wirtschaftlichen Chancen liber das Land hinweg erreicht werden, was langfristig zu
einer stabileren und prosperierenden Wirtschaft fiihrt.

Begriindung zu Z 5.1.1-2

Eine leistungsfdhige Wirtschaft ist fiir Sachsen-Anhalt entscheidend, um Wertschopfung,
Arbeitspldtze und Steueraufkommen zu generieren. Besonders wichtig ist die Forderung der
industriellen und gewerblichen Wirtschaft in allen Regionen, um Wirtschaftskraft nachhaltig
zu stdrken. Dabei ist die Berticksichtiqung der regionalen und sektoralen Strukturen von grofSer
Bedeutung.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Mittelstand, der das wirtschaftliche Riickgrat

des Landes ist. Kleine und mittelstdndische Betriebe tragen mafSgeblich zur Wertschdpfung und
Schaffung von Arbeitspldtzen bei und sind zugleich wichtige Treiber von Innovationen. Um ihre
Wettbewerbsfihigkeit zu férdern, sind ihre Produktivitdt und Innovationskraft zu steigern sowie die
Ausrichtung auf zukunftsorientierte Branchen und Technologien voranzutreiben.

Kleine und mittelstdndische Betriebe stehen aufgrund ihrer BetriebsgrofSenstruktur vor
Herausforderungen, etwa beim Zugang zu Kapital, Mdrkten und Fachkrdften. Zur Bewdiltigung
dieser Herausforderungen, zur Stdrkung ihrer Wettbewerbsfdhigkeit und zur Sicherung ihrer
langfristigen Produktivitdt bendtigen sie solide infrastrukturelle Rahmenbedingungen, wie eine
ausgebaute Verkehrsinfrastruktur, den Zugang zu digitalen Technologien sowie eine zuverldssige und
kostengtinstige Energieversorqung.

Eine stabile, zukunftsorientierte industrielle und gewerbliche Basis stdrkt die regionalen und
liberregionalen Wirtschaftsstrukturen und trdgt so zur nachhaltigen Férderung der gesamten
Wirtschaftskraft Sachsen-Anhalts bei.

Begriindung zu G 5.1.1-3

Damit Sachsen-Anhalt weiterhin als attraktiver und zukunftsorientierter Wirtschaftsstandort im
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nationalen und internationalen Wettbewerb bestehen kann, sollen durch die Entwicklung und
Férderung der Standortfaktoren und -bedingungen die Voraussetzungen zum weiteren Ausbau einer
leistungsfdhigen Wirtschaft geschaffen werden.

Die Standortfaktoren und -bedingungen werden insbesondere bestimmt durch die rdumliche Lage,
die Fldchenverftigbarkeit, die Anbindung an tiberregionale Verkehrsnetze, den Zugang zur digitalen
Infrastruktur und das Angebot an Gewerbe- und Wohnbaufldchen. Dartiber hinaus spielen auch
Kultur-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen sowie weitere soziale Infrastrukturen eine wichtige Rolle.
Eine herausgehobene Bedeutung nimmt zudem die sichere Versorgung der Wirtschaftsstandorte

mit Energie und Rohstoffen, zunehmend aus heimischen und regenerativen Quellen, sowie die
Verfiigbarkeit von Fachkrdften und die Sicherung der Daseinsvorsorge ein. Die Méglichkeit zur
Nutzung und Versorgung durch Erneuerbare Energien, insbesondere von griinem Wasserstoff
vorzugsweise aus regionaler Herstellung, wird als wesentlicher Wettbewerbsvorteil eingeschditzt.

Zur Stdrkung einer zukunftsfahigen Gesamtentwicklung und der Erhéhung der Wertschdpfung
sollen daher gezielt industrielle Ansiedlungen, Innovationspotenziale, produktionsorientierte
Dienstleistungen, kleine und mittelstdndische Betriebe sowie Existenzgriindungen und
Unternehmensnachfolgen geférdert und bestehende Unternehmen sowie Wirtschaftsstandorte
weiterentwickelt werden. Dies umfasst auch die bedarfsgerechte Revitalisierung ehemaliger
Gewerbe- und Industriestandorte, deren Modernisierung sowie die Ausweisung neuer Standorte.

In diesem Zusammenhang sollen fiir eine nachhaltige und zukunftsfdhige Gesamtentwicklung des
Landes und der Wirtschaft die Standortfaktoren und -bedingungen weiter verbessert und gefordert
werden.

Begriindung zu G 5.1.1-4

Innovationscluster und Kooperationsnetzwerke sind treibende Kriifte fiir die Weiterentwicklung
nationaler und regionaler Innovationssysteme. Sie spielen eine Schltisselrolle bei der Vernetzung von
Akteurinnen und Akteuren und der Schaffung von Synergien, die ftir den Erfolg von Innovationen
unerldsslich sind. Im Rahmen der Umsetzung der Regionalen Innovationsstrategie Sachsen-Anhalt
soll daher die Entstehung und Weiterentwicklung solcher Verflechtungen aktiv gefordert werden.
Die Strategie zielt darauf ab, das gesamte Innovationsékosystem des Landes zu stdrken und alle
relevanten Akteurinnen und Akteure, von Unternehmen liber Forschungseinrichtungen bis hin zu
Start-ups, miteinander zu vernetzen.

Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist die Fokussierung auf spezifische Leitmdrkte, die als
chancenreiche Spezialisierungsfelder des sachsen-anhaltischen Innovationssystems fungieren.
Hierbei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf den Leitmdrkten , Energie, Maschinen- und
Anlagenbau, Ressourceneffizienz®, ,,Gesundheit und Medizin, ,Mobilitit und Logistik, ,Chemie und
Biookonomie“ sowie ,,Erndhrung und Landwirtschaft‘. Diese Leitmdrkte bieten grofies Potenzial fiir
Innovationen und zukunftsfdhige Entwicklungen und sind daher von besonderer Bedeutung fiir die
wirtschaftliche Weiterentwicklung des Landes.

Neben den Leitmdrkten wird in der Regionalen Innovationsstrategie Sachsen-Anhalt auch ein
besonderer Fokus auf die Querschnittsbereiche ,Informations- und Kommunikationstechnologien,
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»Schliisseltechnologien® sowie ,,Kreativ- und Medienwirtschaft gelegt. Diese Querschnittsbereiche
umfassen Themen, die in mehreren Leitmdrkten von Bedeutung sind und somit eine zentrale

Rolle bei der Férderung von Innovationsaktivitdten spielen. Sie erméglichen es, technologische

und prozessuale Entwicklungen tiber Sektoren hinweg miteinander zu verkniipfen und

schaffen so Synergien, die die Innovationskraft des gesamten Landes stdirken. Insbesondere die

Querschnittsthemen ,,Griiner Wasserstoff*, ,,Leichtbau“ und ,,Algenbiotechnologie“ sollen innerhalb
der Schliisseltechnologien besondere Impulse setzen.

Durch die gezielte Forderung der Leitmdrkte und Querschnittsbereiche soll das Land Sachsen-
Anhalt in seiner Position als Vorreiter in zukunftsweisenden Technologien und Innovationen
gestdrkt werden. Die Untersttitzung von Innovationsclustern und Kooperationsnetzwerken trigt
entscheidend zur Ausprdgung wirtschaftlicher Stdrken und der Entwicklung neuer Zukunftsfelder
bei. Dies leistet einen wichtigen Beitrag zum Wirtschafts- und Beschdftigungswachstum, fordert
Innovationen und sichert die effiziente Nutzung vorhandener Ressourcen.
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5.1.2 Industrie- und Gewerbeflichenentwicklung

Z 5.1.2-1Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen

Zur Ermoglichung von qualitativ hochwertigen Flachenentwicklungen fur Unternehmen mit
hoher Wertschopfung sind die in Anhang 3 aufgefuihrten Vorrangstandorte fir landesbedeutsame
Industrie- und Gewerbeflachen festgelegt.

Fur die Entwicklung dieser Vorrangstandorte sind interkommunale Kooperationen anzustreben.

Die festgelegten Vorrangstandorte fur landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen
sind durch die Regionalplanung raumlich zu konkretisieren und als Vorranggebiete fiir
landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen in den Regionalen Entwicklungsplanen
festzulegen.

Z 5.1.2-2 Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen mit

herausgehobener Bedeutung

Die folgenden festgelegten Vorrangstandorte fur landesbedeutsame Industrie- und

Gewerbeflachen haben aufgrund ihrer besonderen Entwicklungschancen eine herausgehobene

Bedeutung:

+ Hansestadt Seehausen (Altmark) an der BAB 14,

» Hansestadt Stendal OT Buchholz und Stadt Tangerhitte OT Lideritz,

+ Magdeburg/ Siilzetal (Osterweddingen, Langenweddingen, Wanzleben),

o Aschersleben Nordost an der BAB 36,

+ Coswig (Anhalt) an der BAB 9,

 Zorbig OT GroRzoberitz und OT Zorbig,

o Halberstadt an der B79 und B 81,

« Sangerhausen an der BAB 38 und BAB 71,

+ Landsbergan der B100 und

« WeiRenfels OT Langendorf, Lutzen OT Zorbau, Hohenmélsen OT Granschitz und Teuchern OT
Nessa an der BAB9 und B 91.

G 5.1.2-3 Vorranggebiete fiir regional bedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen

In den Regionalen Entwicklungsplanen konnen Vorranggebiete fiir regional bedeutsame Industrie-
und Gewerbeflachen festgelegt werden, die durch die Regionalplanung raumlich zu konkretisieren
sind.

G 5.1.2-4 Interkommunale Kooperationen zur Entwicklung von Vorranggebieten fiir regional
bedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen

Zur Entwicklung der in den Regionalen Entwicklungsplanen festgelegten Vorranggebiete fiir
regional bedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen sollen interkommunale Kooperationen
angestrebt werden.

G 5.1.2-5 Flachen fiir Industrie und Gewerbe
In allen Gemeinden kann eine bedarfsgerechte Flachenentwicklung fiir Industrie und Gewerbe
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fur die Erweiterung ortsansassiger Betriebe sowie die Ansiedlung ortsangemessener Betriebe
erfolgen.

Dabei soll eine Anbindung an das Verkehrsnetz, insbesondere an den OPNV, beriicksichtigt
werden.

Z 5.1.2-6 Flachenvorsorge in Zentralen Orten und Vorrangstandorten

Flachen fiir Industrie und Gewerbe, die den Bedarf der Erweiterung ortsansassiger Betriebe und
die Ansiedlung ortsangemessener Betriebe lbersteigen, sind auf die Zentralen Orte sowie in den
Vorrangstandorten fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen zu konzentrieren.

Ausnahmen sind an Standorten mit nachweislicher Anbindung an eine Bundesautobahn ohne
Ortsdurchfahrt oder an einen anderen liberregionalen Verkehrstrager oder bei einer nachweislich
bestehenden Standortbindung an das Ubergeordnete Energieversorgungsnetz auf Grundlage
konkreter vorhabenbezogener Planungen fiir Investitionsvorhaben zulassig.

Z 5.1.2-7 Erweiterung vor Neuausweisung

In allen Teilraumen des Landes hat die Sicherung, Modernisierung und Erweiterung bestehender
Industrie- und Gewerbeflachen Vorrang gegeniiber der Neuausweisung von Industrie- und
Gewerbeflachen.

G 5.1.2-8 Nutzung von Industriebrachen
Fiir die Ausweisung neuer Industrie- und Gewerbeflachen sollen in allen Teilraumen des Landes
vorrangig Industriebrachen und baulich vorgenutzte Brachflachen genutzt werden.

Begriindung zu Z 5.1.2-1

Das Land Sachsen-Anhalt als Wirtschaftsstandort verzeichnet regelmdfig Anfragen zu
Investitionen in stark nachgefragten Wirtschaftsbereichen. Besonders im Bereich der Industrie- und
Gewerbefldchen zeigt sich eine zunehmende Nachfrage. Die Nachfrage nach zusammenhdngenden
Fldchen von mindestens zehn bis 20 ha ist seit 2020 deutlich gestiegen.

Die in Anhang 3 festgelegten Vorrangstandorte ftir landesbedeutsame Industrie- und
Gewerbefldchen dienen dem Ziel, qualitativ hochwertige Fldchenentwicklungen zur Sicherung der
Wettbewerbsfihigkeit des Landes zu erméglichen. Insbesondere soll so der Standortwettbewerb um
national und international stark umworbene Investitionen gestdrkt werden. Diese Fldchen sollen
ftir arbeitsplatzintensive oder hochautomatisierte Unternehmen mit hoher Wertschépfung zur
Verfiigung gestellt werden (siehe 2 Hauptkarte).

Fiir die Festlegung der Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen sind

folgende Kriterien zugrunde gelegt:

 Potenzial zur bedarfsweisen Entwicklung einer zusammenhdngenden FldchengrofSe von
mindestens insgesamt ca. 100 ha,

 Autobahnanbindung ohne Ortsdurchfahrt, moglichst auch Anbindung an weitere
Verkehrstrdger, insbesondere an die Schiene bzw. an eine landesbedeutsame Verkehrsanlage in
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rdumlicher Ndhe,
« lber die bestehenden Verkehrstrdger zur Synergiehebung geeignete Verkehrsanbindung
an Zentrale Orte - insbesondere zur Deckung des Arbeitskrdftebedarfs sowie zur
Férderung von Kooperationsméglichkeiten mit anderen Unternehmen, Hochschulen und
Forschungseinrichtungen und
« Lage im Einzugsbereich mindestens einer liberregionalen Verbindungs- und Entwicklungsachse.

Diese Auswabhlkriterien orientieren sich an den Entscheidungsparametern von Unternehmen

mit grofSen Investitionsvorhaben sowie an den raumordnerischen Erfordernissen fiir eine
ausgewogene Raumstruktur. Fldchenverfiigbarkeiten von mindestens insgesamt ca. 100 ha zur
bedarfsweisen Entwicklung sind anzustreben, da Unternehmen mit grofSen landesbedeutsamen
Investitionsvorhaben in der Regel gréfSere Ansiedlungsfldchen benétigen und bereits mit der
Ansiedlung eine Sicherung von Méglichkeiten fiir zukiinftige Betriebserweiterungen verlangen.

Die Wettbewerbsfdhigkeit eines Unternehmens hdngt u. a. davon ab, wie schnell und kostengtinstig
Rohstoffe und Vorprodukte das Werk sowie die erzeugten Produkte den Endverbraucher erreichen.
Daher ist eine geeignete Anbindung der Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Industrie-

und Gewerbefldchen an das Verkehrsnetz unerldsslich. Insbesondere eine nahe gelegene
Autobahnanbindung ohne Ortsdurchfahrt ist fiir viele Unternehmen eine wichtige
Standortvoraussetzung. Dartiber hinaus sind Giiterumschlagsmoglichkeiten auf andere
Verkehrstrdger in regionaler Néhe ein ausschlaggebender Vorteil und anzustreben (siehe

/17 5.3.5-6), allerdings nicht obligatorisch. Mit anzustrebenden Transportzeiten von bis ca.

45 Minuten sind diese jedoch nicht tiberall fldichendeckend verfiigbar. Auch die zentralértliche Lage
im Raum ist ftir Unternehmen entscheidend. Vor allem in Bezug auf die Sicherung von qualifiziertem
Fachpersonal und die Erreichbarkeit fiir Zulieferer ist die Néhe zu Zentralen Orten bei der Festlegung
der Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen von grofier Bedeutung.
Die Anbindung der Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen in die
Einzugsrdume der Verbindungs- und Entwicklungsachsen bietet aufgrund der leistungsfdhigen
Verkehrsverbindungen besonders gute Voraussetzungen fiir die wirtschaftliche Entwicklung. Die
Konzentration entlang dieser Achsen trigt zudem zu einer ausgewogenen Raumstruktur bei (siehe
/ Festlegungskarte 1).

Fiir die Vorrangstandorte Arneburg einschliefSlich Industriehafen, Harzgerode Ost (Industriepark)
und Industrie- und Gewerbepark am Flughafen Cochstedt besteht keine unmittelbare Ndhe zum
Einzugsbereich einer Verbindungs- und Entwicklungsachse. Aufgrund ihrer peripheren Lage im
Raum sind diese Standorte zwar nicht direkt an zentrale Verkehrsinfrastrukturen angeschlossen,
dennoch werden sie aufgrund ihrer spezifischen Potenziale und ihrer Bedeutung fiir die regionale
Wirtschaftsentwicklung als Vorrangstandorte festgelegt. Dies gilt ebenfalls fiir die Vorrangstandorte
Hansestadt Salzwedel Nordost, Hansestadt Gardelegen Nord, Oschersleben (Bode) Ost an der B 246
und Genthin am Elbe-Havel-Kanal, die keine Autobahnanbindung ohne Ortsdurchfahrt vorweisen
kénnen. Dennoch werden auch diese Standorte aufgrund ihrer strategischen Bedeutung fiir die
regionale Entwicklung als Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen
festgelegt.

Die Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen sind durch die
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Regionalplanung rdumlich zu konkretisieren. Als Grundlage fiir die rdumliche Konkretisierung
sind gewerbliche Baufldchen in rechtswirksamen Fldchennutzungspldnen sowie entsprechende
Gewerbe- und Industriegebiete sowohl in bestandskrdftigen als auch in Aufstellung befindlichen
Bebauungspldnen, fiir die die Voraussetzungen zur bauplanungsrechtlichen Zuldssigkeit von
Vorhaben wdhrend der Planaufstellung erfiillt sind, zu nutzen. Dabei ist eine bedarfsgerechte
Entwicklung der Vorrangstandorte zu beachten, um eine zukunftsfihige Nutzung im Hinblick auf
die wirtschaftlichen Erfordernisse sicherzustellen. Dartiber hinaus sind relevante Industrie- und
Gewerbekonzepte zu berticksichtigen (siehe 21 Z 6.2.2-9).

In diesem Zusammenhang sind fiir die jeweiligen Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Industrie-
und Gewerbefldchen Angaben zu Lage, FldchengréfSe, verkehrliche Anbindung, Branchenstruktur
und Arbeitskriftepotenzial aufzuftihren.

Im Interesse der Biindelung von Finanz- und Verwaltungskraft, Kostenreduzierung, Erreichung von
Qualitdtsstandards und Risikominimierung bei Vorlauf- und ErschliefSungskosten ist die Entwicklung
der Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen mittels kommunaler
Kooperationen anzustreben (siehe 2A G 1-1und A G 1.1-3).

Im Zuge der Strategischen Umweltpriifung gemdfs § 8 Abs. 1ROG wurden alle festgelegten
Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen einer vertieften Priifung
unterzogen (siehe A Band 2 — Umweltbericht). Im Ergebnis dieser Betrachtung kénnen insbesondere
fiir folgende Standorte erhebliche Umweltauswirkungen, die aus der Plandurchfiihrung resultieren,
nicht ausgeschlossen werden:

Genthin am Elbe-Havel-Kanal, Halberstadt an der B 79 und B 81, llsenburg (Harz) Nordost an

der BAB 36, Kéthen (Anhalt) an der B 6n, Sandersdorf-Brehna OT Brehna und ,TechnologiePark
Mitteldeutschland*, Mdckern OT TheefSen an der BAB 2, Oschersleben (Bode) Ost an der B 246,
Hansestadt Seehausen (Altmark) an der BAB 14, Hansestadt Stendal OT Buchholz und Stadt
Tangerhtitte OT Liideritz sowie Z6rbig OT GrofSz6beritz und OT Z6rbig.

Mafinahmen zur Vermeidung, Minimierung oder Kompensation moglicher negativer
Umweltauswirkungen sind aufgrund der makrostandortlichen Festlegung der Vorrangstandorte erst
auf den nachfolgenden Planungsebenen zu priifen.

Begriindung zu Z 5.1.2-2

Mit den festgelegten Vorrangstandorten fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen
gehen aufgrund ihrer GrofSe, Lage im Raum sowie ihrer Anbindung an leistungsfdhige
Verkehrstrassen unterschiedliche Entwicklungsvoraussetzungen und -chancen einher. Den als mit
herausgehobener Bedeutung ausgewiesenen Standorten kommt im Hinblick auf eine ausgewogene
wirtschaftliche Entwicklung im Land eine bedeutsame Stellung zu.

Der Auswahlmapfstab basiert auf den besonderen Entwicklungschancen der einzelnen Standorte,
die sich aus ihren spezifischen Voraussetzungen zur Ansiedlung arbeitsplatz- und fldchenintensiver
Unternehmen sowie ihrer Eignung als branchenoffene Ansiedlungsstandorte im Vergleich zu

den anderen Vorrangstandorten fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen in der
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Planungsregion ergeben (siehe 2 Z 5.1.2-1).

Diese Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen mit herausgehobener
Bedeutung dienen in diesem Sinne als wirtschaftliche Ankerpunkte einer erfolgreichen
Ansiedlungspolitik des Landes.

Begriindung zu G 5.1.2-3

Die Festlegung von Vorranggebieten fiir regional bedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen

dient der ergdnzenden Sicherung von Flichen, die ftir den regionalen Bedarf und die regionale
Entwicklung férderlich sind. Uber die Kriterien fiir die Festlegung dieser Fléichen soll auf der Ebene der
Regionalplanung, in Abstimmung mit den Gemeinden als Trdger der kommunalen Selbstverwaltung,
entschieden werden. Mit der Festlequng solcher Vorranggebiete sollen Impulse fiir wirtschaftliches
Wachstum und die Entwicklung der Region gegeben werden

(siehe 1 Z6.2.2-9).

Die Vorranggebiete fiir regional bedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen sind durch die
Regionalplanung rdumlich abzugrenzen. Als Grundlage fiir die rdumliche Abgrenzung sind
gewerbliche Baufldchen in rechtswirksamen Fldchennutzungspldnen sowie entsprechende
Gewerbe- und Industriegebiete sowohl in bestandskrdftigen als auch in Aufstellung befindlichen
Bebauungspldnen, fiir die die Voraussetzungen zur bauplanungsrechtlichen Zuldssigkeit von
Vorhaben wdhrend der Planaufstellung erfiillt sind, zu nutzen.

Im Zusammenhang mit der Festlequng der Vorranggebiete fiir regional bedeutsame Industrie- und
Gewerbefldchen sollen fiir das jeweilige Gebiet entsprechende Angaben zu Lage, FldchengrofSe,
verkehrliche Anbindung, Branchenstruktur, Arbeitskrdftepotenzial etc. aufgefiihrt werden.

Begriindung zu G 5.1.2-4

Zur Entwicklung der Vorranggebiete fiir regional bedeutsame Industrie- und Gewerbeflichen

sollen interkommunale Kooperationen angestrebt werden, um die kommunale Finanz- und
Verwaltungskraft zu biindeln, Kosten zu reduzieren und die regionale Wertschopfung zu steigern.
Durch die Zusammenarbeit benachbarter Gemeinden kbnnen zudem grofSere, zusammenhdngende
Fldchenangebote geschaffen werden, die attraktiv fiir die Ansiedlung von Unternehmen sein kénnen.
Dies fordert die regionale Wirtschaft, stdrkt die Wettbewerbsfdhigkeit der Region und gewdihrleistet,
dass die Entwicklung der Industrie- und Gewerbefldchen die regionalen und umweltpolitischen Ziele
beriicksichtigt (siehe 21 G 1.1-3).

Begriindung zu G 5.1.2-5

GemidfS § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG sind in allen Teilrumen des Landes eine langfristig wettbewerbsfdhige,
rdumlich ausgewogene Wirtschaftsstruktur sowie eine wirtschaftsnahe Infrastruktur und ein
ausreichendes, vielfdltiges Angebot an Arbeits- und Ausbildungspldtzen zu entwickeln.

Die Ausweisung von Gewerbefldchen kann einen entscheidenden Beitrag zur Forderung der
wirtschaftlichen Entwicklung und der Schaffung von Arbeitspldtzen auf lokaler und regionaler
Ebene leisten. In allen Gemeinden soll es daher méglich sein, dass sich ortsansdssige Betriebe unter
Beriicksichtigung des Eigenbedarfs erweitern. Die Ansiedlung ortsangemessener Betriebe soll
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ebenfalls in allen Gemeinden méglich sein, sofern sie sich in Bezug auf Branche, GréfSe und Angebot
ortsangemessen in die bestehende ortliche Struktur einftigen.

Gezielte gewerbliche Erweiterungen und Neuansiedlungen sollen vor allem auf bereits genutzte
oder geeignete Fldchen fokussiert werden, um die Fldichenneuinanspruchnahme im Sinne einer
nachhaltigen Fldchenentwicklung moglichst zu minimieren und gering zu halten

(siehe 2 Z 5.1.2-7, A G 5.1.2-8 und /1 G 7.2.4-8).

Zudem soll die Anbindung an das Verkehrsnetz, insbesondere an den OPNV, berticksichtigt werden,
um den Zugang zu den Betrieben zu erleichtern, die Erreichbarkeit fiir Arbeitskrdfte zu verbessern
und die Anbindung an regionale sowie liberregionale Mdrkte sicherzustellen. Eine effiziente
Verkehrsanbindung steigert die Attraktivitdt der Fldchen und fordert die Wettbewerbsfdhigkeit der
Betriebe.

Begriindung zu Z 5.1.2-6

Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes folgt dem Prinzip einer dezentralen Konzentration.

Um die Wirtschaft nachhaltig zu stdrken und die Ressourcen des Landes effizient zu nutzen, sind
Fldchen fiir Industrie und Gewerbe, die den Bedarf der Erweiterung ortsansdssiger Betriebe, also den
Eigenbedarf, sowie die Ansiedlung ortsangemessener Betriebe libersteigen (siehe 2A G 5.1.2-5), auf die
Zentralen Orte und in den Vorrangstandorten fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen
zu konzentrieren.

Mit dem Eigenbedarf gehen Fldchenentwicklungen einher, die fiir den Betrieb und das Wachstum
von Unternehmen erforderlich sein kénnen. Hierzu gehéren u. a. Produktions- und Lagerrdume fiir
Fertigung und Logistik ebenso wie Biirofldchen ftir administrative Aufgaben und die Kommunikation
mit Kunden und Partnern. Auch potenzielle Erweiterungsfldchen konnen von Bedeutung sein, da sie
Unternehmen die Flexibilitdt bieten, bei Bedarf ihre Kapazititen zu vergrofSern oder auf verdnderte
Marktbedingungen zu reagieren.

Um dem Prinzip der dezentralen Konzentration gerecht zu werden, sind geeignete Fldchen auf die
Zentralen Orte zu konzentrieren. Diese stellen nicht nur in der Regel wirtschaftliche Agglomerationen
dar, sondern auch Schwerpunkte fiir Wohnungsbau und Versorgungseinrichtungen. Hier kbnnen
Wohnen, Arbeiten und Infrastruktur raumlich sinnvoll geblindelt werden, wodurch eine effiziente
Nutzung der Fldchen und Ressourcen ermoglicht wird. Zudem bieten Zentrale Orte eine effiziente
Anbindung an das offentliche Verkehrsnetz, die fiir die Logistik und den Zugang zu Mdrkten von
entscheidender Bedeutung ist.

Die Konzentration dieser Fldichen auf die Zentralen Orte trdgt dariiber hinaus zur Vermeidung von
Zersiedelung bei (siehe 2 Z 3.1-4) und schiitzt gleichzeitig landwirtschaftliche sowie naturnahe
Fldchen vor der Bebauung. Ebenfalls wird die vorhandene Infrastruktur besser ausgelastet, wodurch
deren Effizienz und Wirtschaftlichkeit gesteigert werden kann. GrofSere Unternehmen ziehen hdufig
weitere Dienstleister und Zulieferer an, was zu einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung
ftihren kann. Dies wiederum kann jedoch auch zu einer erhéhten Inanspruchnahme von Fldchen und
Infrastruktur fiihren, wodurch die Notwendigkeit einer Konzentration auf die Zentralen Orte weiter
gerechtfertigt wird.
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Durch die Konzentration von Industrie- und Gewerbefldchen in den Vorrangstandorten ftir
landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen kénnen Synergieeffekte zwischen bestehenden
und neuen Unternehmen geschaffen werden, die die Standortvoraussetzungen ftir Unternehmen
nachhaltig verbessern (siehe 2 Z 5.1.2-1). Dies fiihrt zu einer effizienteren Nutzung der Infrastruktur,
einer besseren Erreichbarkeit von Mdrkten, Arbeitskrdften und Zulieferern und trdgt gleichzeitig dazu
bei, Pendlerverkehre zu reduzieren, wodurch ein positiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden
kann.

Ausnahmen sind an Standorten mit nachweislicher Anbindung an eine Bundesautobahn ohne
Ortsdurchfahrt oder an einen anderen liberregionalen Verkehrstrdger oder bei einer nachweislich
bestehenden Standortbindung an das libergeordnete Energieversorgungsnetz auf Grundlage
konkreter vorhabenbezogener Planungen fiir Investitionsvorhaben zuldssig. Eine direkte Anbindung
an die Bundesautobahn ohne Ortsdurchfahrt oder an das Schienennetz stellt sicher, dass das
Verkehrsaufkommen in den betroffenen Ortsgebieten gering gehalten wird und gleichzeitig eine
schnelle sowie umweltfreundliche Anbindung an regionale und tiberregionale Mdrkte gewdhrleistet
ist. Dies fordert nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung des Standorts, sondern trigt auch zur
Entlastung des lokalen Verkehrs bei.

Bei nachweislicher Standortgebundenheit an das libergeordnete Energieversorqgungsnetz sind
Ausnahmen fiir energieintensive Vorhaben zuldssig. Sie erfordern eine direkte oder rdumlich-
funktionale Ndhe zum libergeordneten Energieversorgungsnetz. Solche Vorhaben kénnen in der
Regel aus technischer und wirtschaftlicher Sicht nur an Standorten realisiert werden, die eine
effiziente und zuverldssige Energieversorgung erméglichen. Durch die direkte oder rdumlich-
funktionale Ndhe zum libergeordneten Energieversorqgungsnetz kann die bestehende Infrastruktur
optimal genutzt werden, wodurch die Notwendigkeit eines zusdtzlichen Netzausbaus entfdllt und
Kosten eingespart werden konnen.

Als konkrete vorhabenbezogene Planung gilt eine verbindliche stddtebauliche Festsetzung, die
insbesondere durch die Festsetzung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans im Sinne des

§ 12 BauGB erfolgt, welcher das Vorhaben in Art, Umfang und Lage abschliefSend regelt und die
planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die Umsetzung schafft.

Begriindung zu Z 5.1.2-7

Die Sicherung, Modernisierung und Erweiterung bestehender Industrie- und Gewerbefldchen

haben Vorrang vor der Ausweisung neuer Fldchen, um eine effizientere Nutzung der vorhandenen
Ressourcen zu gewdihrleisten. Bereits erschlossene Fldchen sind in der Regel gut an die Ver- und
Entsorgungsinfrastruktur (Strom, Wasser, Abwasser, Telekommunikation) sowie an das 6ffentliche
Verkehrsnetz angebunden, wodurch zusdtzliche Kosten und Umweltbelastungen vermieden

werden. Die Wiederbelebung und Anpassung dieser Fldchen trigt zudem zur Reduzierung der
Fldcheninanspruchnahme und zur Forderung einer nachhaltigen Entwicklung bei.

Durch die Erweiterung bestehender Industrie- und Gewerbegebiete entstehen dartiber hinaus
Synergien, die Kostensenkungen in den Bereichen Versorgung und Verkehrsanbindung erméglichen.
Auch Wertschopfungsketten zwischen bereits angesiedelten Unternehmen kénnen besser ausgebaut
und optimiert werden. Diese MafSnahmen stdrken die regionale Wirtschaft und sichern Arbeitspldtze.
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Fiir den Fall der Ausweisung neuer Industrie- und Gewerbeflichen hat die Gemeinde die
Auslastung sowie die Erweiterungsmoglichkeiten bestehender Fldichen zu beachten, um eine
Fldchenneuinanspruchnahme zu vermeiden und den Fldchenverbrauch zu minimieren
(siehe A G 3.1-1, A Z 3.1-2 und A G 3.1-5).

Begriindung zu G 5.1.2-8

Um eine effiziente und ressourcenschonende Fldchennutzung zu ermdglichen, sollen bei der
Ausweisung neuer Industrie- und Gewerbefldchen vorrangiq Industriebrachen und baulich
vorgenutzte Brachfldchen berticksichtigt werden. Diese Fldchen bieten den Vorteil, dass sie in

der Regel bereits an die notwendige Ver- und Entsorqungsinfrastruktur und an das 6ffentliche
Verkehrsnetz angebunden sind, wodurch der Bedarf an zusdtzlichen Investitionen in neue
ErschlieffungsmafSnahmen reduziert wird. Auf diese Weise wird die Fldichenneuinanspruchnahme
minimiert.

Die Revitalisierung von Industriebrachen kann zudem zur Reduzierung von Altlasten

und Umweltbelastungen beitragen, da ihre Sanierung und Nachnutzung die lokalen
Umweltbedingungen verbessern kann. Dariiber hinaus kann die gezielte Wiederverwendung bereits
genutzter Fldichen die lokale Wirtschaft stirken und die Schaffung neuer Arbeitspldtze férdern (siehe
A G31-5und A G 7.2.4-8).
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5.1.3 Wissenschaft und Innovation

Z 5.1.3-1Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Die bestehenden Hochschulen einschlieBlich ihrer Forschungseinrichtungen:

« Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle,

« Evangelische Hochschule fiir Kirchenmusik Halle,

« Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt (Standort Aschersleben),

+ Hochschule Anhalt (Standorte in Kéthen (Anhalt), Bernburg (Saale) und Dessau),

« Hochschule Harz (Standorte in Wernigerode und Halberstadt),

« Hochschule Magdeburg-Stendal,

« Hochschule Merseburg,

« Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg,

+ Otto-von-Guericke-Universitat Magdeburg,

+ Steinbeis-Hochschule (Standort Magdeburg) und

« Theologische Hochschule Friedensau

sind zu erhalten, zu starken und entsprechend den regionalen und akademischen Bediirfnissen
weiterzuentwickeln. Zudem sind die aulReruniversitaren Forschungseinrichtungen zu sichern und
auszubauen.

G 5.1.3-2 Kooperation von Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Hochschulen und auBeruniversitdre Forschungseinrichtungen sollen verstarkt miteinander sowie
mit Bildungseinrichtungen und Unternehmen kooperieren. Die bestehenden Vernetzungen
zwischen diesen Institutionen sollen ausgebaut werden.

G 5.1.3-3 Kooperation als Innovationsfaktor

Um die Regionalentwicklung zu starken, sollen strategische Partnerschaften von Wissenschaft und
Wirtschaft sowohl den langfristigen Kompetenzaufbau auf beiden Seiten unterstiitzen als auch
die Innovationsprozesse beschleunigen.

Begriindung zu Z 5.1.3-1

Die bestehenden staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen in Sachsen-Anhalt,
einschliefSlich ihrer Forschungseinrichtungen, sind zu erhalten, zu stdrken und entsprechend den
regionalen und akademischen Bed(irfnissen weiterzuentwickeln, da sie eine zentrale Rolle fiir die
Entwicklung und Zukunftsfihigkeit des Landes und seiner Teilrdume spielen. Sie sind nicht nur
Bildungs- und Forschungseinrichtungen, sondern tibernehmen auch wichtige strukturpolitische
Aufgaben. Sachsen-Anhalt verfiigt mit seinen Universitdten und (Fach-)Hochschulen Liber eine
differenzierte und vielfdltige Hochschullandschaft.

Diese Hochschulen tragen mafSgeblich zur akademischen und beruflichen Ausbildung im Land bei.
Durch die Ausbildung hochqualifizierter Fachkrdfte fungieren sie als wichtige Standortfaktoren
fiir die Ansiedlung von Unternehmen und die Schaffung von Arbeitspldtzen. Besonders die enge
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und auferuniversitdren Forschungseinrichtungen stdrkt
die Innovationskraft der Region und férdert die Leistungsfihigkeit sowie Wettbewerbsfdhigkeit der
lokalen Wirtschaft. In diesem Kontext sind auch die aufSeruniversitdren Forschungseinrichtungen
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zu sichern und auszubauen, um ihre Rolle in der regionalen Innovationslandschaft langfristig
zu festigen. Die Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind somit ein Schliissel fiir die
wirtschaftliche Entwicklung und die Férderung von Innovationen in Sachsen-Anhalt.

Zudem spielen diese Institutionen eine wichtige Rolle bei der Fachkrdftegewinnung und der
Verhinderung der Abwanderung junger Erwachsener und qualifizierter Fachkrifte. Angesichts des
demografischen Wandels und der globalen Mobilitdt von Fachkrdften ist es von grofSer Bedeutung,
die bestehenden Hochschulen und Forschungseinrichtungen nicht nur zu erhalten, sondern auch ihre
Angebote und Forschungskapazitdten weiter auszubauen.

Um Sachsen-Anhalt als attraktiven und wettbewerbsfdhigen Wissenschafts- und
Forschungsstandort weiterzuentwickeln, ist eine regional differenzierte und bedarfsgerechte
Weiterentwicklung der Bildungs- und Forschungseinrichtungen anzustreben.

Sowohl die Hochschulstandorte einschliefSlich ihrer Forschungseinrichtungen als auch die
aufSeruniversitdren Forschungseinrichtungen konnen durch die Regionalplanung raumordnerisch
gesichert werden.

Begriindung zu G 5.1.3-2

Die verstdrkte Kooperation zwischen Hochschulen, aufSeruniversitdren Forschungseinrichtungen,
Bildungseinrichtungen und Unternehmen ist von zentraler Bedeutung, um das Innovationspotenzial
sowie die Leistungs- und Wettbewerbsfihigkeit des Landes zu steigern. Durch die Vernetzung

dieser Institutionen kénnen neue Forschungsergebnisse schnell und praxisnah in die
Wirtschaftsunternehmen tibertragen werden. Dies soll den Wissens- und Technologietransfer fordern
und eine unmittelbare Umsetzung von Innovationen, die die Wettbewerbsfihigkeit der Wirtschaft
stdrken, erméglichen.

Dariiber hinaus soll ein umfassendes Netzwerk zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und
Unternehmen mafgeblich dazu beitragen, die Entwicklungsperspektiven des Landes zu fordern und
die langfristige Stabilitdt der Wirtschaft zu sichern. Besonders im Hinblick auf den zunehmenden
Fachkrdftemangel, der durch den demografischen Wandel noch verstdrkt wird, ist es von grofSer
Bedeutung, dass Hochschulen eng mit der regionalen Wirtschaft zusammenarbeiten. So kénnen
qualifizierte Fachkrdfte gezielt akquiriert und langfristig in der Region gehalten werden.

Begriindung zu G 5.1.3-3

Strategische Partnerschaften zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sind entscheidend fiir

die Forderung der Regionalentwicklung. Sie unterstiitzen nicht nur den langfristigen Aufbau

von Kompetenzen auf beiden Seiten, sondern beschleunigen auch Innovationsprozesse,

die fiir die wirtschaftliche Zukunft des Landes von zentraler Bedeutung sind. Wihrend
Wissenschaftseinrichtungen von praxisorientierten Impulsen aus der Wirtschaft profitieren, erhalten
Unternehmen Zugang zu hochqualifizierten Fachkrdften und neuesten Forschungsergebnissen.
Diese enge Zusammenarbeit soll die wissenschaftliche Infrastruktur ausbauen und gleichzeitig die
regionalen Traditionen sowie vorhandene Stdrken gezielt nutzen. Vor diesem Hintergrund soll die
Innovationsfdhigkeit der mittelstindischen Wirtschaft durch brancheniibergreifende Kooperationen
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und Netzwerke weiter gesteigert werden. Im Zuge dieser Entwicklungen soll auch die Schaffung
neuer, technologisch anspruchsvoller Arbeitspldtze vorangetrieben und bestehende Arbeitspldtze
gesichert werden.

Die Vernetzung von Spitzenforschungsinstitutionen und Unternehmen fordert dabei nicht
nur die Entstehung themenbezogener Cluster, sondern soll auch langfristig zur Sicherung der
Wettbewerbsfihigkeit des Landes und zur Steigerung der Wertschépfung beitragen

(siehe 21 G 5.1.1-4).
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5.2 Tourismus und Erholung

G 5.2-1Tourismuswirtschaft

Der Tourismus soll zur Starkung der Wirtschaft des Landes und zur Schaffung von Arbeitsplatzen
als bedeutender Wirtschaftszweig des Landes Sachsen-Anhalt nachhaltig weiterentwickelt
werden. Die naturraumlichen und kulturlandschaftlichen Potenziale des Landes sollen erhalten
und durch den Tourismus wirtschaftlich genutzt werden.

G 5.2-2 Touristische Infrastruktur

Die touristische Infrastruktur des Landes soll erhalten, modernisiert und bedarfsgerecht
ausgebaut werden. Dabei sollen insbesondere die im Masterplan Tourismus Sachsen-Anhalt
verankerten Leitprodukte der freizeit- und geschaftstouristischen Hauptreisemotive berticksichtigt
werden.

G 5.2-3 Starkung touristischer Potenziale

Zur Starkung der touristischen Potenziale im Land, fiir eine abgestimmte touristische
Infrastrukturplanung sowie zur Schaffung von Synergien im Bereich Tourismus und
Erholung konnen touristische Entwicklungskonzepte erarbeitet und sollen die Moglichkeiten
interkommunaler Kooperation genutzt werden.

G 5.2-4 Erholungsnutzung

Die Naturraume Sachsen-Anhalts sollen als Erholungsgebiete der Bevolkerung und den Gasten
des Landes zur Verfuigung stehen und erhalten werden. Insbesondere der Geopark Harz .
Braunschweiger Land . Ostfalen, das Nationale Naturmonument Griines Band, der Nationalpark
Harz, die Biosspharenreservate und die Naturparke des Landes sollen der Allgemeinheit fur die
landschaftsgebundene Erholungsnutzung zuganglich sein und unter Beachtung ihres jeweiligen
Schutzzweckes behutsam infrastrukturell fur diese Nutzung entwickelt werden.

G 5.2-5 Kur- und Erholungsorte

Staatlich anerkannte Kur- und Erholungsorte sollen gesichert und weiterentwickelt werden. Durch
die Verbesserung von Bau- und Ausstattungsstandards und wettbewerbsfahige Angebote soll

die Entwicklung des Gesundheitstourismus in den Kur- und Erholungsorten gestarkt werden.
Raumbedeutsame Planungen und MaRBnahmen sollen die jeweilige Funktion der Orte nicht
beeintrachtigen.

G 5.2-6 Vorbehaltsgebiete fiir Tourismus

Vorbehaltsgebiete fiir Tourismus sind aufgrund ihrer kulturlandschaftlichen oder naturraumlichen
Ausstattung sowie ihrer geeigneten touristischen Infrastruktur oder aufgrund besonderer
touristischer Potenziale bedeutsame Raume fiir die Weiterentwicklung des Tourismus in
Sachsen-Anhalt.

Vorbehaltsgebiete flir Tourismus sollen als wirtschaftlich tragfahige Tourismusgebiete erhalten

oder zu solchen entwickelt werden. Hierzu sollen sie bei der Tourismusfoérderung besonders
berticksichtigt werden.
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Vorbehaltsgebiete fur Tourismus sind:
1. Arendsee,

Concordiasee,

Geiseltalsee,

Goitzsche Seeregion,

Gremminer See,

Harz und

Weinregion Saale-Unstrut.

NowvewnN

G 5.2-7 Kulturtourismus

Die UNESCO-Welterbestatten sowie bedeutende archaologische Fundstatten des Landes

sollen als herausragende Statten des kulturellen Erbes neben denkmalgeschitzten
Sehenswiirdigkeiten, sakralen Bauwerken, Garten, Parks, Schlossern, Burgen, Statten der
Industrie- oder Erinnerungskultur sowie technischen Denkmalen in ihrer besonderen Bedeutung
fir den Kulturtourismus sowie als pragende Elemente der Kulturlandschaft erhalten und fiir die
Moglichkeiten zur aktiven Erholung in der Region weiterentwickelt werden.

Z 5.2-8 OPNV-Anbindung

Schwerpunktorte mit besonderer Funktion ,Tourismus®, Kur- und Erholungsorte, Vorbehaltsgebiete
fir Tourismus und Erholungsgebiete sind bedarfsgerecht an den OPNV anzubinden. Die OPNV-
Angebote sind auf die Entwicklung neuer Tourismusangebote abzustimmen.

G 5.2-9 Rad-, Wander- Reit- und Wasserwege
Fur die aktivtouristische Nutzung sollen das Rad-, das Wander- und das Reitwegenetz sowie die
Wasserwanderwege gesichert und auch grenziibergreifend weiterentwickelt werden.

G 5.2-10 Ferienanlagen und -platze

Ferienhaus- und Ferienwohnungsgebiete sowie Campingplatze und Reisemobilstellplatze
sollen an bebaute Ortslagen angebunden werden und das Landschaftsbild so wenig wie
moglich beintrachtigen. Sie sollen eine dauerhafte touristische Nutzung ermdéglichen. Eine
Dauerwohnnutzung soll in diesen Anlagen ausgeschlossen werden.

G 5.2-11 GroRflachige Freizeit- und Beherbergungsanlagen

Neue Standorte fiir grof3flachige Freizeit- und Beherbergungsanlagen sollen im Zusammenhang
mit bebauten Ortslagen sowie raum- und umweltvertraglich durch Wiedernutzung von Flachen
entwickelt und bedarfsgerecht an den OPNV angebunden werden.

Bestehende Standorte sollen bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

Standorte fiir grol3flachige Freizeit- und Beherbergungsanlagen sollen von der Regionalplanung
festgelegt werden.

Begriindung zu G 5.2-1
Das naturrdumliche sowie kulturlandschaftliche Potenzial des Landes soll in seinem Erlebnis- und
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Erholungswert erhalten und weiterentwickelt werden. Durch eine bessere Vermarktung fiir den
Tourismus soll dieses stdrker ftir die wirtschaftliche Entwicklung genutzt werden. Die kulturelle
Vielfalt des tiberregional bedeutenden historischen Erbes und die Naturrdume in Sachsen-Anhalt
sind die Grundlage fiir den fortwdihrenden Aufschwung der Tourismuswirtschaft im Land.

Der Tourismus in Sachsen-Anhalt erlebte in den Jahren 2015 bis 2019 ein stetiges Wachstum. Sachsen-
Anhalt ist ein gern besuchtes Reiseland und der Tourismus ein wachsender Wirtschaftszweig. So

stieg der Bruttoumsatz in 2019 im Vergleich zu 2014 um mehr als 20 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro.
Kontinuierlich steigende Géstezahlen und Ubernachtungen sprechen fiir ein attraktives Angebot.
Zudem ist der Tourismus auch Treiber fiir andere Branchen. Viele Wirtschaftszweige profitieren direkt
oder indirekt von wachsenden Besucherzahlen. Diese wirtschaftliche Bedeutung ldsst sich nicht
allein an den reinen Ubernachtungszahlen ablesen. Die Corona-Pandemie sowie die Mafinahmen zu
ihrer Einddmmung zeigten jedoch, wie schnell auch der langjihrige Wachstumsmotor Tourismus ins
Stottern geraten kann. Tourismus ist standortgebunden und er bringt Menschen zusammen — genau
diese Elemente haben dazu gefiihrt, dass dieser Sektor mit am stdrksten unter der Krise gelitten hat.

16.505 Beschdftige waren 2019 in Tourismus-, Hotel- und Gaststdttenberufen tdtig. Die Zahl der
sozialversicherungspflichtig Beschdiftigten in diesen Berufen ist damit seit 2014 um 7,6 Prozent
gestiegen. In Sachsen-Anhalt gab es im Jahr 2019 3,6 Millionen Ankiinfte und 8,6 Millionen
Ubernachtungen in von der Statistik registrierten gewerblichen Beherbergungsbetrieben.

Das bedeutet eine Steigerung gegeniiber 2014 von 19,4 Prozent (Ankiinfte) bzw. 16,3 Prozent
(Ubernachtungen). Sachsen-Anhalt verzeichnete 2019 99,7 Millionen Aufenthaltstage,

davon 75,4 Millionen durch Tagesgdste, 11,7 Millionen entgeltliche Ubernachtungen, die in
Beherbergungsbetrieben stattfanden, und 12,5 Millionen Ubernachtungen bei Verwandten,
Bekannten und Freunden. Das touristisch bedingte Gemeinschaftssteueraufkommen aus dem
Tourismus in Sachsen-Anhalt (Umsatzsteuer und Einkommenssteuer) belief sich 2019 auf rund 309
Millionen Euro.

Begriindung zu G 5.2-2

Fiir die Wettbewerbsfdhigkeit des Tourismus ist eine qualitativ hochwertige und an der Nachfrage
orientierte offentliche touristische Infrastruktur eine Grundvoraussetzung. Touristische Infrastruktur
ist die Ausstattung eines Raums mit 6ffentlich nutzbaren Einrichtungen und Anlagen, die
Tourismusrelevanz haben. Neben einem durch die touristische Mitnutzung héheren Angebot an
Basisinfrastruktureinrichtungen kommt es zur Ausbildung einer spezifisch touristischen Infrastruktur.
Sie ist Teil des touristischen Potenzials eines Raums und besteht aus verkehrlichen Anlagen,
tourismusértlichen Einrichtungen und Anlagen fiir Freizeit, Erholung, Sport, Fitness, Kultur sowie
speziellen kurortlichen Einrichtungen sowie Einrichtungen fiir Messen, Kongresse und Events.

Der Masterplan Tourismus Sachsen-Anhalt stellt in seiner jeweils aktuell giiltigen Fassung (derzeit
Masterplan Tourismus Sachsen-Anhalt 2027) den strategischen Rahmen des Landes zur Stdirkung

der Tourismuswirtschaft sowie zur Positionierung des Landes und seiner Destinationen am
Tourismusmarkt dar. Er formuliert die Vision und Leitziele fiir das Reiseland Sachsen-Anhalt, definiert
die strategische Positionierung und benennt Handlungsfelder sowie Leitprojekte.
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Im aktuellen Masterplan werden die drei freizeittouristischen Hauptreisemotive ,Weltkultur &
Geschichte an Originalschaupldtzen erleben’, ,,Faszinierend schone Orte entdecken / Orte im Wandel
der Zeit erleben” und ,,Aktiv sein in malerischer Naturkulisse“ sowie das geschdftstouristische
Hauptreisemotiv ,,modern Tagen“ benannt. Jedem Hauptreisemotiv sind verschiedene Leitprodukte
und Produkterweiterungen zugeordnet, deren touristische Infrastruktur vorrangig erhalten,

modernisiert und ausgebaut werden soll.

~Weltkultur & Geschichte an Originalschaupldtzen erleben beschreibt das Motiv mit einem Fokus
auf den kulturtouristischen Leitprodukten. Diese Leitprodukte sind die UNESCO-Welterbestdtten
(Luther | Bauhaus | Gartenreich), die Schldsser und Gdrten im Harz (z. B. Schloss Wernigerode und
Schloss Quedlinburg), die Kulturlandschaft Saale-Unstrut (z. B. das UNESCO-Welterbe Naumburger
Dom und die Himmelsscheibe / Arche Nebra) sowie die beiden Kulturstddte Halle (Saale) und
Magdeburg. Mégliche Produkterweiterungen ergeben sich aus dem Angebotsportfolio der
Gartentrdume, der Entdeckung bedeutender Geschichtsorte (u.a. Ringheiligtum Pommelte, Griines
Band, Wirkungsstdtten reichhaltiger Musikkultur, Kulturlandschaft Anhalt), der StrafSe der Romanik
und dem authentischen Erlebnis regionaler Produkte und regionaler Kulturveranstaltungen.

,Faszinierend schéne Orte entdecken / Orte im Wandel der Zeit erleben” beschreibt das Motiv

fiir Reisende, die primdr aufgrund der Asthetik bestimmter Orte eine Reise nach Sachsen-Anhalt
unternehmen. Leitprodukte sind die malerischen Fachwerkstddte im Harz (z. B. Wernigerode und
Stolberg), malerische Kleinstddte in der Altmark (z. B. Hansestadt Havelberg und Tangermiinde),
lebendige Grof$stidte Halle (Saale) und Landeshauptstadt Magdeburg, landschaftliche Highlights
im Harz, Weinerlebnis und historische Orte an Saale und Unstrut (z. B. Naumburg (Saale) und
Merseburg) sowie spannende Kontraste in der WelterbeRegion (z. B. Moderne in der WelterbeRegion
und Asthetik der Industriekultur und Bergbaufolgelandschaften). Mégliche Produkterweiterungen
ergeben sich aus der regionalen Weiterentwicklung des Angebotsportfolios der Gartentriume, der
Industriekultur und dem authentischen Erlebnis regionaler Produkte und regionaler Festivals oder
Events.

»Aktiv sein in malerischer Kulisse / in griiner Landschaft und am Wasser“ beschreibt das Motiv fiir
alle Aktiv-Reisenden, die dem Radfahren, Wandern oder wassertouristischen Aktivitdten in den
landschaftlich vielfiltigen Regionen Sachsen-Anhalts nachgehen. Zu den Leitprodukten zdhlen das
Radfahren entlang des Elberadwegs / im UNESCO-Biosphdrenreservat Mittelelbe (von der Altmark
liber Magdeburg Elbe-Bérde-Heide bis Anhalt-Dessau-Wittenberg), der Europaradweg R1(vom Harz
liber Magdeburg- Elbe-Bérde-Heide bis nach Anhalt-Dessau-Wittenberg) und das Radfahren in der
Region Saale-Unstrut (z. B. auf dem Saale- und Unstrutradweg). Ebenso zdhlen Wandern im Harz
(z. B. auf dem Harzer-Hexen-Stieg oder Griines Band/Grenzweg), aktiv sein auf dem Wasser (z. B.
Wassersport auf den Fliissen Elbe, Saale, Unstrut und den Seen Arendsee, Geiseltalsee und Goitzsche)
oder der entschleunigende Naturgenuss in der Altmark zu den Highlights des Landes. Mogliche
Produkterweiterungen ergeben sich aus der Einbindung der regionalen Besonderheiten, wie
historische Kleinstddte, Weingenuss, den Angeboten des Blauen Bandes, sowie dem authentischen
Erlebnis regionaler Produkte und regionaler Veranstaltungen.

»~Modern Tagen“ bezeichnet das Segment des vermarktbaren Geschdiftsreisetourismus bestehend
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aus Tagungen, Kongressen und Veranstaltungen. Zu den Leitprodukten zdhlen moderne Special
Locations (UNESCO-Tagen / Welterbestdtten, Bauhaus, Welterbestadt Quedlinburg), Tagungsorte in
Magdeburg wie die Johanniskirche oder der Jahrtausendturm, Tagungsorte in Halle (Saale) wie das
Planetarium im Gasometer oder die Leopoldina und Romanik-Orte wie das Kloster Driibeck. Mogliche
Produkterweiterungen sind Weingenuss, Regionale Kulinarik & Produkte, Weltkultur, Geschichtsorte
und Gartentrdume.

Begriindung zu G 5.2-3

Eine gut ausgebaute touristische Infrastruktur, ein breites privatwirtschaftliches touristisches
Angebot sowie ansprechende Ortsbilder sind Erfolgsfaktoren fiir einen wettbewerbsfdhigen
Tourismus in Sachsen-Anhalt. Vor diesem Hintergrund ist ein konzeptionell begriindeter, integrierter
Ansatz von 6ffentlichen und privaten touristischen Aktivitdten erforderlich, um den Erfolg
touristischer Orte und Regionen sicherzustellen. Hilfreich hierbei kann die Erarbeitung regionaler,
touristischer Entwicklungskonzepte sein, die auf dem Masterplan Tourismus Sachsen-Anhalt 2027
aufbauen. Diese kdnnen die Grundlage fiir eine zielgruppen- und themengerechte Fortentwicklung
und Aufwertung des lokalen touristischen Angebots bilden. Die touristischen Entwicklungskonzepte
und die daraus abgeleitete touristische Infrastrukturplanung sollen dabei die naturschutzfachlichen,
denkmalpflegerischen, kulturlandschaftlichen und landschaftsplanerischen Aspekte in den
Teilrdumen Sachsen-Anhalts berticksichtigen.

Um die Wettbewerbsfdhigkeit des Tourismus im Land weiter zu stdrken, sollen die Akteurinnen

und Akteure von Stddten und Gemeinden, touristischen Organisationen sowie privaten
Leistungsanbietern eng miteinander kooperieren.

Begriindung zu G 5.2-4

Die Naturparke, die Biosphdrenreservate, der Nationalpark Harz, das Nationale Naturmonument
Griines Band und der Geopark Harz . Braunschweiger Land . Ostfalen (Teilbereich Sachsen-Anhalt)
bieten landschaftliche Schonheiten und historische Sehenswitirdigkeiten sowie eine Vielzahl an
Naturschdtzen. Sie nehmen fast 25 Prozent der Landesfldche ein und bestehen tiberwiegend aus
Natur- und Landschaftsschutzgebieten. Diese groffliichigen Schutzgebiete laden aufgrund ihrer
Einzigartigkeit und landschaftlichen Schénheit zum Erholen ein.

Der Ausbau von aktivtouristischen Infrastrukturen soll in diesen Gebieten weiterhin unterstiitzt
werden. Hierbei soll ein Hauptaugenmerk auf die liberregionalen Rad- und Wanderwege und auf
deren Ausstattung (begleitende Infrastruktur) gelegt werden.

Begriindung zu G 5.2-5

Die in Sachsen-Anhalt vorhandenen Kur- und Erholungsorte haben eine grofSe Bedeutung fiir die
Tourismuswirtschaft. Ihre weitere Entwicklung insbesondere der weitere Ausbau der Qualitdt
von Angeboten auch unter Berticksichtigung der Barrierefreiheit sowie der Belange von dlteren
Menschen und Menschen mit gesundheitlichen Beeintrdchtigungen soll der Verbesserung

der Gesundheitsvorsorge, der Heilung und der Rehabilitation dienen. Deshalb kommt der
Weiterentwicklung der Infrastruktur fiir den Gesundheitstourismus als Wirtschaftsfaktor

eine grofSe Bedeutung zu. Erholungsorte bieten den Gdsten Moglichkeiten zum Regenerieren
sowie Anwendungen von natiirlichen Heilverfahren. Der Ausbau von Einrichtungen fiir
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Heilmittelbehandlungen, der Erholungsinfrastruktur (z. B. Rad- und Wanderwege) sowie der
Méglichkeiten zu abwechslungsreichen Freizeitgestaltungen durch kulturelle Angebote stellen
gleichzeitig auch einen Beitrag zur Stdrkung des Tourismus in den umliegenden Rdumen dar.

Kur- und Erholungsorte werden auf der Grundlage der Verordnung tiber die Anerkennung von Kur-
und Erholungsorten auf Antrag einer Gemeinde vom Landesfachausschuss fiir Kurorte, Bider und
Erholungsorte bestimmt und sollen von der Regionalplanung rdumlich gesichert werden. In Sachsen-
Anhalt sind derzeit 32 Orte als Erholungsort, neun Orte als Luftkurort, drei Orte als Heilbad und ein
Ort als Kneipp-Heilbad staatlich anerkannt.

Begriindung zu G 5.2-6

Vorbehaltsgebiete fiir Tourismus sind aufgrund ihrer naturrdumlichen oder kulturlandschaftlichen
Ausstattung und ihrer vorhandenen touristischen Infrastruktur oder aufgrund vorhandener
Potenziale fiir die touristische Entwicklung des Landes oder seiner Regionen von besonderer
Bedeutung. In den Vorbehaltsgebieten ftir Tourismus soll die Tourismuswirtschaft gestdrkt werden,
indem die touristische Infrastruktur erhalten, modernisiert und weiterentwickelt wird. Alle
raumbedeutsamen Planungen und MafSnahmen in diesen Gebieten sollen der jeweils angestrebten
touristischen Entwicklung Rechnung tragen.

Kriterien fiir die Festlegung von Vorbehaltsgebieten fiir Tourismus:

* bestehende touristische Bedeutung fiir das Land oder eine Region gemessen an der Zahl der
Gdsteankiinfte, der Ubernachtungsrate sowie an der Ubernachtungskapazitit der Gemeinden
im Vorbehaltsgebiet,

« regional oder tiberregional herausragendes touristisches Angebot,

« starke Ausrichtung der Gemeinden im Vorbehaltsgebiet auf mindestens eines der drei
im Masterplan Tourismus Sachsen-Anhalt 2027 benannten zentralen freizeittouristischen
Hauptreisemotive 1. ,,Weltkultur & Geschichte an Originalschaupldtzen erleben,

2. ,Faszinierend schéne Orte entdecken / Orte im Wandel der Zeit erleben®; 3. ,,Aktiv sein in
malerischer Kulisse / in griiner Landschaft und am Wasser“ oder auf das geschdiftstouristische
Hauptreisemotiv ,,Modern Tagen®,

« regional oder tliberregional bedeutsame Freizeiteinrichtungen mit hoher touristischer
Anziehungskraft und

« Kooperationen im Bereich des Tourismus mit anderen Orten sowie touristischen Partnern im
Vorbehaltsgebiet und dariiber hinaus oder

 herausragende liberregionale oder regionale touristische Entwicklungspotenziale aufgrund von
besonderen naturrdumlichen oder kulturlandschaftlichen Ausstattungsmerkmalen der
Gemeinden im Vorbehaltsgebiet.

Die im Landesentwicklungsplan festgelegten Vorbehaltsgebiete fiir den Tourismus sollen von
der Regionalplanung rdumlich konkretisiert werden. Dartiber hinaus kénnen in den Regionalen
Entwicklungspldnen weitere Vorbehaltsgebiete fiir Tourismus unter Zugrundelegung der zuvor
genannten Kriterien bestimmt werden.

Zu 1.: Arendsee ist ein prioritdrer Standort der touristischen Schwerpunktthemen ,,Blaues Band“
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und ,StrafSe der Romanik*. Die Altmark ist insgesamt touristische Schwerpunktregion fiir den
Landurlaub mit spezieller Vernetzung zum Rad-, Wasserwander-, Gesundheits- und Reittourismus
(Aktivtourismus). Die Altmark ist als wirtschaftlich strukturschwache Region besonders auf die
Entwicklung touristischer Angebote angewiesen. Der Arendsee verfiigt liber ein grofies Potenzial zur
Schaffung aktivtouristischer Angebote.

Zu 2. bis 5.: Die im Land vorhandenen Bergbaufolgelandschaften sind mit den dazu vorliegenden
Planungen und den bereits eingeleiteten und teilweise abgeschlossenen Projekten und MafSnahmen
im besonderen MafSe Schwerpunktgebiete fiir den Aktiv- und Naturtourismus und werden in
diesem Sinne weiterentwickelt. Der wasserbezogene Tourismus gewinnt an den neuen Seen der
Bergbaufolgelandschaften zunehmend an Bedeutung. Die Verkniipfung der Potenziale von neuen
Seen und alten Flusslandschaften sowie attraktiven Kulturlandschaften und vielfdltigen urbanen
Rdumen erdffnet besondere Zukunftschancen fiir touristische Regionen.

Die Nachhaltigkeit und die Entwicklung von neuen wassertouristischen Destinationen spielen
hierbei eine wesentliche Rolle. Durch den multifunktionalen Ansatz werden bei der
Weiterentwicklung der Bergbaufolgelandschaften die verschiedenen Aspekte wie z. B. aktive
Erlebbarkeit, 6kologische Funktionen, Biodiversitdt, Gesundheitsvorsorge und Klimaanpassung
einbezogen.

Ziel der Entwicklung der Bergbaufolgelandschaften ist die Schaffung und Weiterentwicklung von
neuen wassertouristischen Destinationen im Sinne des Masterplans Tourismus Sachsen-Anhalt
2027. Hier werden das Leitmotiv ,,Aktiv sein in malerischer Naturkulisse“ mit dem Produktportfolio
~Aktives Rad- und Wandererlebnis in malerischer Kulisse und am/auf dem Wasser“ bedient. Die
Weiterentwicklung der einzelnen Bergbaufolgelandschaften sowie die Verbindung dieser ist fiir eine
Stdrkung des touristischen Angebotes zu unterstiitzen.

Die Region ,,Concordia See / Seeland“ mit den Tagebaurestlochern Konigsaue und Schadeleben/
Nachterstedt soll auch weiterhin in eine Natur- und Erholungslandschaft, insbesondere fiir Familien
mit Kindern, umgewandelt werden. Der Ausbau einer begleitenden touristischen Infrastruktur soll
hierbei auch weiterhin untersttitzt werden.

Der Geiseltalsee ist mit einer Fldiche von ca. 1.850 ha der gréfSte See Sachsen-Anhalts. Er bildet den
Mittelpunkt einer sich entwickelnden ganzjdhrig nutzbaren Erholungslandschaft im kiinftigen
Seenkomplex Geiseltalsee. Mit der Verbindung zu den Angeboten der Kulturlandschaft Saale-Unstrut
entwickelt sich hier ein touristischer Anziehungspunkt, dessen infrastruktureller Ausbau weiterhin
prioritdr unterstiitzt werden soll.

Die Region um die Goitzsche und den Muldenstausee hat sich zu einem Landschaftsraum mit klar
abgegrenzten Bereichen fiir aktive, intensive und auf Natur und Landschaft bezogene Erholung
entwickelt. Dieser Prozess ist in seiner Fortfiihrung weiterhin zu unterstiitzen.

Die Region um den Gremminer See hat sich zu einem touristisch genutzten Natur- und

Landschaftsraum entwickelt und soll auch weiterhin unterstiitzt werden. Auf Grund seiner
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landschaftlichen Reize soll der See in den ndichsten Jahren fiir vielfiltige Nutzungen erlebbar
gemacht werden. Der See bildet mit dem auf der Halbinsel gelegenen Freilichtmuseum
»FERROPOLIS — Stadt aus Eisen“ ein Highlight der Industrie- und Technikgeschichte.

Zu 6.: Der Harz ist als nérdlichstes Mittelgebirge und nérdlichstes Wintersportgebiet Deutschlands
die wichtigste Tourismusregion in Sachsen-Anhalt. Das Gebiet biindelt die wichtigsten Bereiche
des Natur- und Aktivtourismus, bietet ein vielfdltiges kulturtouristisches Angebot und ergdnzt
dieses um die Angebote rund um die Jahrhunderte alte Bergbaugeschichte der Region. Der Harz
gehort zu den bekanntesten deutschen Urlaubsregionen. Das Gebiet generiert etwa 40 Prozent
der Ubernachtungen in Sachsen-Anhalt. Neben natur- und kulturtouristischen Angeboten bietet
der Harz seinen Gdsten eine Vielzahl an Freizeit- und Erlebnisaktivitdten. Um diese weiterhin

in hoher Qualitdt vorzuhalten, soll die touristische Angebots- und Infrastruktur erhalten

und gezielt weiterentwickelt werden. Dabei sollen neben Verkehrs- und Wanderwegen sowie
Beherbergungsbetrieben auch touristische Freizeit- und Kultureinrichtungen wie Museen, Bdder,
Thermen, Kletterparks, Sommerrodelbahnen, Eissportanlagen, Liftanlagen, Seilbahnanlagen sowie
Pistenanlagen beriicksichtigt werden.

Zu 7.: Die Weinregion Saale-Unstrut ist das gréfSte nérdliche Weinanbaugebiet in Deutschland.
Neben diesem Alleinstellungsmerkmal ist die historische Kulturlandschaft von zahlreichen
Kulturdenkmalen, vor allem aus der Zeit des Hohen Mittelalters, geprdgt. Dazu gehéren der
Naumburger Dom als UNESCO-Welterbe mit seinen weltweit beriihmten Stifterfiguren sowie
Kléstern, Siedlungen, Burgen und Schléssern ebenso wie Verkehrswege zu Land und zu Wasser sowie
der die Landschaft prigende Terrassenweinbau. Aber auch der Denkmalbereich der Klosterlandschaft
Schulpforta sowie die vielfdltigen archdologischen Zeugnisse, die u. a. an den Erlebnisorten in

Nebra (Unstrut) und Goseck einem breiten Publikum erschlossen sind, zeugen von der besonderen
Bedeutung dieser Kulturlandschaft im Verlauf der europdischen Geschichte.

Begriindung zu G 5.2-7

Das kulturelle Erbe im Land umfasst tausende Jahre Menschheitsgeschichte und zeugt von den
einzigartigen Schdtzen, Errungenschaften und dem bis heute andauernden Modernen Denken in
Sachsen-Anhalt.

Exemplarisch stellt die Gartenreich-Region Dessau-Wobrlitz eine einmalige Kultur- und
Naturlandschaft mit aufSerordentlichem touristischem Potenzialen dar. Es handelt sich hierbei um
die Geburtsstdtte des Landschaftsgartens nach englischem Vorbild in Deutschland und steht ftir

den Beginn des staatlich geférderten Naturschutzes. Das Gartenreich Dessau-Worlitz ist anerkannte
UNESCO-Welterbestdtte und umfasst eine Fldche von 145 km?2 im Biosphdrenreservat Mittelelbe.
Dazu zdhlen sowohl die Anlagen von Worlitz, Oranienbaum, Mosigkau, GrofSkiihnau, Sieglitzer Berg,
das Luisium, das Georgium als auch die verbindenden Landschaftselemente. Das Gartenreich stellt
schon heute mit jdhrlich tiber einer Million Besuchern ein bedeutendes Besucherziel in der Region
dar. Daneben finden sich das UNESCO Biosphdrenreservat Mittlere Elbe sowie die beiden UNESCO-
Welterbestdtten Bauhaus Dessau und Lutherstadt Wittenberg in der Region.

Die UNESCO Welterbestdtten Bauhaus Dessau, die Luthergedenkstdtten in den Lutherstddten
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Eisleben, Mansfeld und Wittenberg, das Gartenreich Dessau-Worlitz, Stiftskirche, Schloss

und Altstadt von Quedlinburg sowie der Naumburger Dom sind wichtige Leuchtttirme in der
Kulturlandschaft Sachsen-Anhalts. Als besondere kulturtouristische Anziehungspunkte vermégen sie
wesentliche Impulse fiir das gesamte Land und dariiber hinaus zu geben.

Das Land Sachsen-Anhalt verfiigt liber einen ungewdhnlich reichen Bestand an archdologischen
Fundstdtten und Denkmalen aller ur- und friihgeschichtlichen sowie historischen Epochen.

Von besonderer kulturtouristischer Bedeutung sind das Ringheiligtum Pémmelte sowie die
Kreisgrabenanlage Goseck.

Neben den fiinf UNESCO-Welterbestdtten und den archdologischen Fundstdtten zeugen auch

die anderen Elemente der touristischen Leitmotive von der herausragenden Bedeutung von
Kulturorten und historischen Zeugnissen auf dem heutigen Gebiet Sachsen-Anhalts. Die sich daraus
ergebenden regionalékonomischen Effekte durch die Schaffung von Einkommensmaoglichkeiten

aus Einrichtungen der Tourismuswirtschaft sind eine wesentliche Basis der regionalen Entwicklung
im Raum Dessau-Worlitz, aber auch anderer Regionen z. B. iiber die Netzwerke Gartentrdume,
Himmelswege oder StrafSe der Romanik miteinander verbundener Kultur- und Naturstdtten. Der
Kulturtourismus umfasst zusdtzlich Stdtten der kulturellen Vermittlungsarbeit und setzt die Tradition
kiinstlerischen Wirkens im Land fort. Insofern soll die Verkntipfung der verschiedenen touristischen
Landesthemen des Aktiv- und Kulturtourismus weiterhin intensiv genutzt und entwickelt werden. Im
Dessau-Worlitzer-Gartenreich sind Kultur und Denkmalpflege von besonderer Bedeutung (siehe

NG 2.2-5).

Begriindung zu Z 5.2-8

Der OPNV bildet fiir alle touristischen Destinationen eine wesentliche Voraussetzung. Die
Entwicklung von nachhaltigen Tourismusregionen kann nur mit einem guten und verldsslichen
Angebot an Anreisemoglichkeiten sowie klimafreundlichen Mobilitdtslsungen vor Ort

gelingen. Hierfiir ist eine Sicherstellung der Anbindung der touristischen Zielregionen des Landes
einschliefSlich ihrer Zentren und die fldchendeckende Verfiigbarkeit von OPNV-Angeboten fiir den
allgemeinen Freizeitverkehr erforderlich. Schwerpunktorte mit besonderer Funktion ,,Tourismus,
Kur- und Erholungsorte, die Vorbehaltsgebiete ftir Tourismus und die Erholungsgebiete sind daher
bedarfsgerecht an den OPNV anzubinden (siehe 71 Z 2.6-3 und 7 Kap. 5.3).

Begriindung zu G 5.2-9

Die Naturrdume und die einzigartige Kulturlandschaft bieten die Grundlage fiir umfangreiche
Outdooraktivitdten. Hierfiir sollen die Rad-, Wander- Reit- und Wasserwege des Landes gesichert
und weiterentwickelt werden. Dies umfasst den Neubau, den Ausbau, den Erhalt sowie die
Instandhaltung touristisch bedeutsamer Wege.

Aktivtouristische Angebote richten sich landesweit vor allem an Wanderer und Radtouristen.
Eine regional ausgeprdgte Besonderheit ist der Reittourismus in der Altmark sowie der

Wasserwandertourismus an und auf den Fliissen und Seen des Landes.

Der Radtourismus in Sachsen-Anhalt bietet grofSes Potenzial, den Aktivtourismus zu stdrken und
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weiterzuentwickeln. Der Radtourismus hat in allen Tourismusregionen des Landes eine Bedeutung.
Insgesamt gibt es in Sachsen-Anhalt 18 tiberregionale touristische Radrouten in besonderem
Landesinteresse, welche im Landesradverkehrsplan fiir Sachsen-Anhalt (LRVP 2030) festgeschrieben
sind —dazu gehéren drei Deutschland-Routen, Rundkurse und Themenwege. Diese werden ergdnzt
durch zahlreiche regionale Ausflugsrouten.

Fiir die Tourismusregionen Magdeburg-Elbe-Borde-Heide und die Altmark hat der Radtourismus eine
sehr grofSe Bedeutung. Aber auch in den anderen Regionen des Landes gibt es attraktive Radwege.

Ebenso sieht die Tourismusregion Anhalt-Dessau-Wittenberg im Thema Radtourismus ein hohes
Wachstumspotenzial. Regional, deutschland- und europaweit vernetzen ca. 700 Kilometer
touristische Radwege die Region. Die gut vernetzten Radwege bieten die Méglichkeit, Angebote zu
entwickeln, die die Gdste ldnger in der Region halten.

Durch das Angebot von besonderen Tourenangeboten sind die Chancen zur Erhohung der
Aufenthaltsdauer sehr grofs. So sind die UNESCO-Welterbestdtten in der Lutherstadt Wittenberg,
das Bauhaus und die Meisterhduser in Dessau, das Dessau-Worlitzer Gartenreich und das
Biosphdrenreservat Mittelelbe tiber den Europaradweg R1, den Elberadweg und die Gartenreichtour
Fiirst Franz radwegetechnisch vernetzt.

Neben dem klassischen Radfahren bietet der Harz hervorragende Bedingungen ftir Mountainbiker
mit unterschiedlichsten Leistungsanforderungen. Die Mountainbike-Region Harz bietet ein Netz von
ausgeschilderten Mountainbike-Rundrouten mit einer Gesamtldnge von ca. 1.800 Kilometer. Die
Routen beginnen in 21 verschiedenen Harzorten.

Der weitere Ausbau und die Qualifizierung der Infrastruktur ist zu unterstiitzen und durch
verschiedene Beschilderungskonzeptionen im Hinblick auf die touristische Vermarktung der Wege
attraktiver zu gestalten (Radwegeinszenierung).

Die Wanderinfrastruktur ist in den daftir geeigneten Destinationen auszubauen und qualitativ
aufzuwerten. Hierbei sind sowohl die Fernwander- und Pilgerwege zu unterstiitzen, als auch die
regionalen Wandergebiete.

Begriindung zu G 5.2-10

Ferienhaus- und Ferienwohnungsgebiete sowie Campingpldtze und Reisemobilstellpldtze dienen
liberwiegend und dauerhaft einem wechselnden Personenkreis zur touristischen Nutzung.
Dementsprechend ist ihre Lage, GrofSe und Ausstattung auch fiir Idngere Urlaubsaufenthalte
auszurichten. Um einer Zersiedelung der Landschaft entgegenzuwirken, sind diese Ferienhausgebiete
im Anschluss an vorhandene Baufldchen vorzusehen; sie sollen das Landschaftsbild so wenig wie
moglich beeintrdchtigen.

Nutzungs- und Betriebskonzepte sollen fiir Ferienhausgebiete dauerhaft eine touristisch-gewerbliche

Nutzung gewadhrleisten. Ein Dauerwohnen soll ausgeschlossen werden, da ein solches dem
touristischen Charakter dieser Gebiete widerspricht.
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Begriindung zu G 5.2-11

GrofSfldchige Freizeit- und Beherbergungsanlagen sind durch intensive Fldchennutzungen,

einen starken Ausbau der Infrastruktur, Notwendigkeit hoher Beherbergungskapazitdten und
grofSere Eingriffe in das Siedlungs- und Landschaftsbild gekennzeichnet. Vor diesem Hintergrund
sollen sie grundsdtzlich im Zusammenhang mit bebauten Ortslagen oder raumvertrdglich auf
Konversionsfldchen errichtet werden.

Grof$fldchige Freizeitanlagen sind Freizeitparks, Sportanlagen oder dhnliche Freizeitanlagen, fiir die
im bisherigen AufSenbereich im Sinne des § 35 BauGB ein Bebauungsplan aufgestellt werden muss,
mit einer GréfSe des Plangebiets von 10 ha oder mehr.

GrofSfldchige Beherbergungsanlagen sind Ferienddrfer, Hotelkomplexe oder sonstige grofse
Einrichtungen fiir die Ferien- und Fremdenbeherbergung, fiir die im bisherigen AufSenbereich im
Sinne des § 35 BauGB ein Bebauungsplan aufgestellt werden muss, mit einer Bettenzahl von jeweils
insgesamt 300 oder mehr oder mit einer Gdstezimmerzahl von jeweils insgesamt 200 oder mehtr.

Grundsdtzlich kommen fiir grofficichige Freizeit- und Beherbergungsanlagen nur solche Standorte in
Betracht, die an iiberregionale Verkehrswege und den OPNV angebunden sind und deren 6kologische

Tragfdhigkeit die Ansiedlung gestattet.

Planungen fiir neue grof$fidchige Freizeit- und Beherberqungsanlagen sollen interkommunal
abgestimmt werden.
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5.3 Verkehr und Mobilitat

5.3.1Ziele der verkehrlichen Entwicklung

Z 5.3.1-1 Verkehrsinfrastruktur

Die Verkehrsinfrastruktur ist in allen Teilen Sachsen-Anhalts bedarfsgerecht, raum- und
klimaschonend sowie unter Berlicksichtigung der Barrierefreiheit und Intermodalitat zu
entwickeln. Dabei ist eine digitale Vernetzung der verschiedenen Verkehrstrager zu fordern. Bei
der Ausgestaltung der intermodalen Vernetzung ist sicherzustellen, dass alle Verkehrstrager
gleichberechtigt in die Verkehrsplanung einflieRen.

G 5.3.1-2 Erhalt und Sanierung vor Neubau sowie Modernisierung

Bei der bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur soll der Erhalt und
die Sanierung Vorrang vor dem Neubau haben. Die Modernisierung und Fortentwicklung
der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur soll die Anforderungen an zukunftsorientierte
Mobilitatsformen berticksichtigen.

Z 5.3.1-3 Einbindung in die nationalen und europdischen Verkehrsnetze
Das Land Sachsen-Anhalt ist bei dem weiteren Ausbau des Verkehrswegenetzes in das nationale
und europaische Netz einzubinden.

Z 5.3.1-4 Intelligente Verkehrssysteme

Intelligente Verkehrssysteme sind einzusetzen, um die bestehende Verkehrsinfrastruktur
wirksamer zu nutzen und den Verkehr effizienter, sicherer, umweltvertraglicher und automatisiert
zu gestalten.

G 5.3.1-5 Automatisierte Mobilitatstechnologien
Technologien mit zunehmender Automatisierung fiir die Personenbeforderung und den
Gutertransport sollen entwickelt, erprobt und eingesetzt werden.

Z 5.3.1-6 Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur und Taktung der Verkehrsangebote

Die Verkehrsinfrastruktur und die Verkehrsangebote sind so weiterzuentwickeln, dass die
raumliche ErschlieBung des landlichen Raums, die Anbindung an die Zentralen Orte und die
Erreichbarkeit der Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen sowie
Vorranggebiete fiir regional bedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen gewahrleistet wird. Fiir
den OPNV wird ein landesweiter Stundentakt als Mindeststandard angestrebt.

In Gebieten mit hohem Verkehrsaufkommen ist ein dichteres Fahrtenangebot zu priifen,
wahrend in Regionen mit geringerer Nachfrage flexible Losungen in Form von Rufbussen oder
bedarfsorientierte On-Demand-Modelle zur Sicherung der Mobilitat umgesetzt werden kénnen.

Z 5.3.1-7 Vernetzung und Anbindung

Die Zentralen Orte und Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen
sowie Vorranggebiete fiir regional bedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen in unmittelbarer
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Nahe sind verkehrsinfrastrukturell miteinander zu vernetzen. Dabei ist sicherzustellen, dass
zumutbare und gut abgestimmte Ubergangsmaéglichkeiten zwischen Rad- und FuRverkehr,
motorisierten Individualverkehr, 6ffentlichen Personennahverkehr, sofern vorhanden 6ffentlichen
Fernverkehr sowie weiteren Mobilitatsangeboten gewahrleistet sind.

G 5.3.1-8 OPNV-Landesnetz

Das OPNV-Landesnetz soll kundenorientiert weiterentwickelt werden, um die Attraktivitit des
OPNV zu steigern. Durch eine Einbindung in den Deutschlandtakt soll eine in allen Teilrdumen
Sachsen-Anhalts durchgangige Nutzbarkeit zwischen Nah- und Fernverkehr gewahrleistet werden.

G 5.3.1-9 Alternative Antriebe sowie Lade- und Betankungsinfrastruktur

Im Sinne des Klimaschutzes soll die Einflihrung alternativer Antriebe unterstiitzt und der
Ausbau der dafiir benétigten Lade- und Betankungsinfrastruktur fir alle Verkehrstrager in allen
Teilraumen Sachsen-Anhalts technologieoffen vorangetrieben werden.

Begriindung zu Z 5.3.1-1

Der Erhalt und der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Sachsen-Anhalt ist eine entscheidende
Voraussetzung fiir die Mobilitdt der Bevélkerung und die effiziente Bewadiltigung des Gliterverkehrs.
Sie bildet eine wesentliche Grundlage fiir die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung

des Landes. Durch ein gut ausgebautes und verkntipftes StrafSen-, Schienen-, WasserstrafSen- und
Luftverkehrsnetz soll ein optimaler Zugang zu Mdrkten und Lieferanten gewdhrleistet werden,

um die Wettbewerbsfihigkeit zu steigern (siehe 2 Z 5.1.1-1). Hierbei ist die Verkehrsinfrastruktur
ressourcenschonend und in Anbetracht des demografischen Wandels flexibel, barrierefrei

und bedarfsgerecht zu gestalten. In diesem Zusammenhang ist eine digitale Vernetzung der
verschiedenen Verkehrstréger zu fordern, um die Effizienz und Nachhaltigkeit des Verkehrssystems
zu steigern (siehe 21 Z 5.3.1-4 und A1 G 5.3.5-9). Damit die Moglichkeiten der Verkehrsmittel verbessert
werden, sind alle Verkehrstrdger im Rahmen dieser Entwicklung zu berticksichtigen.

Begriindung zu G 5.3.1-2

Vor dem Hintergrund einer bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur dndern
sich insbesondere im Hinblick auf den Schutz von Mensch, Natur und Umwelt die Anforderungen an
die mobilitdts- und verkehrsbezogenen Mafinahmen des Landes.

Neben der Reduzierung der Fldchenneuinanspruchnahme sollen MafSnahmen zur Minderung des
CO,-AusstofSes im Verkehrssektor berticksichtigt werden. Daher soll der Fokus zuktinftig vor allem
auf eine bessere Nutzung und Optimierung der bereits vorhandenen Infrastrukturen gelegt werden.
Hierzu gehéren im Besonderen ihre Biindelung an vorhandenen Verkehrswegen (Konzept der kurzen
Wege), die Férderung klimafreundlicher offentlicher Mobilititsangebote (Verkehrsverlagerung

zu emissionsfreien Verkehrsmitteln) und eine bestmégliche Durchfiihrung erforderlicher Verkehre
(Verkehrsoptimierung durch Beseitigung von Stérungen des Verkehrsflusses). Daneben ist die
Digitalisierung und Vernetzung der vorhandenen Infrastrukturen sowie die Bereitstellung darauf
bezogener Mobilitdtsdaten und Informationen konsequent zu verfolgen. Den zukunftsorientierten
Mobilitatsformen, insbesondere im Hinblick auf Ressourcenschonung und Emissionsminderung,
sowie der Entwicklung hin zu einer vernetzten, kooperativen und automatisierten Mobilitdt soll
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stéirker Rechnung getragen werden (siehe A Z 5.3.1-4, A Z 5.3.1-5 und 21 Z 5.3.1-6).

Begriindung zu Z 5.3.1-3

Im Land Sachsen-Anhalt kreuzen sich wichtige europdische Ost-West- und Nord-Stid-Achsen der
StrafSen-, Schienen- und WasserstrafSenverkehrsnetze, wodurch Sachsen-Anhalt eine bedeutende
Verkehrsdrehscheibe darstellt. Die Sicherstellung der Integration Sachsen-Anhalts in den
europdischen Binnenmarkt fordert die Anbindung an die europdischen Wirtschaftszentren. Aufgrund
der zentralen Lage Sachsen-Anhalts sind gut ausgebaute trans- und paneuropdische Verbindungen
in Nord-Siid- und Ost-West-Richtung erforderlich, um die wirtschaftlichen Voraussetzungen
insbesondere als Hinterlanddrehkreuz zu den Seehdfen zu steigern.

Begriindung zu Z 5.3.1-4

Intelligente Verkehrssysteme (1VS) verbessern durch Vernetzung, Automatisierung und den Einsatz
kiinstlicher Intelligenz den Verkehrsfluss und die Nutzung des Verkehrsraums und schaffen damit die
Voraussetzungen ftir automatisierte und vernetzte Mobilitdtsformen. Sie erméglichen innovative
Dienste und Services fiir verschiedene Verkehrstrdger sowie fiir das multimodale Mobilitdts- und
Verkehrsmanagement, die den unterschiedlichen Bediirfnissen der Reisenden, Nutzenden und
Betreibenden der Verkehrsinfrastruktur gerecht werden. Dabei versorgen sie diese mit aktuellen
Daten und umfassenden Informationen zu Mobilitéts- und Verkehrsangeboten oder unterstiitzen

sie bei der Ausiibung von Mobilitdt. Insbesondere die Digitalisierung eroffnet Chancen fiir ein
modernes Gesamtverkehrssystem und zukunftsorientierte Mobilititsformen. Durch die elektronische
Vernetzung und Kombination der verschiedenen Verkehrstriger sowie den Einsatz innovativer
Losungsansdtze konnen die Aufgaben der Daseinsvorsorge auch im ldndlichen Raum effizient erfiillt
werden. Zur Sicherstellung der Gleichwertigkeit der Lebensverhdltnisse ist das Gesamtverkehrssystem
in allen Teilen des Landes zukunftsorientiert zu entwickeln und dabei eine volkswirtschaftlich
sinnvolle Verkehrsmittelwahl unter Einbeziehung aktuell genutzter und weiterer geeigneter
Verkehrsmittel zu unterstiitzen (siehe A Z 5.3.1-6 und 2 Z 4-1).

Angesichts dessen ist es das Ziel des Landes, ein landesweites Verkehrsmanagement dezentral
aufzubauen und allen am Verkehrsmanagement beteiligten Institutionen zentrale Dienstleistungen
durch die Gewdhrleistung von Kompatibilitdt und Systemoffenheit zur Verfiligung zu stellen.

Die Grundlage fiir eine koordinierte bzw. kohdrente Einfiihrung und Nutzung intelligenter Systeme
bildet der IVS-Rahmenplan Sachsen-Anhalt, der im Rahmen entsprechender Aktivitdten der
Europdischen Union die erforderliche Interoperabilitdt der IVS-Systeme garantiert. Er beschreibt die
strategischen Uberlequngen zur Forschung, Einfiihrung und Nutzung intelligenter Verkehrssysteme
und berticksichtigt dabei die Belange der betroffenen Akteurinnen und Akteure. Die Fachplanung
(OPNV-Plan) regelt hingegen konkrete Anwendungsbereiche der Forschung und Innovation im
Mobilititsbereich. Diese sollen sich daher an den im IVS-Rahmenplan festgelegten Zielsetzungen
orientieren, zugleich aber dariiberhinausgehende Perspektiven zur Mobilitdtsentwicklung schaffen.

Im Sinne einer Vernetzung der Systeme wird die intermodale Verkehrslage in allen Teilrdumen

Sachsen-Anhalts weiterentwickelt, die insbesondere zur Erh6hung der Durchlassféihigkeit der
einzelnen Verkehrsnetze sowie zur Emissionsminimierung und zum Klimaschutz im Verkehr beitrdgt.
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Begriindung zu G 5.3.1-5

Vor dem Hintergrund des steigenden Verkehrsaufkommens und des zunehmenden Mangels

an Fahrpersonal sollen neue Technologien mit wachsender Automatisierung fiir die
Personenbeforderung und den Gtitertransport entwickelt, erprobt und eingesetzt werden. Laut der
Langfrist-Verkehrsprognose des Bundesministeriums fiir Digitales und Verkehr wird ein signifikant
steigendes Verkehrsaufkommen im Personen- und Giiterverkehr bis Mitte 2051 erwartet.

Automatisierte Mobilitdtstechnologien kénnen nicht nur den Personalmangel im Verkehrssektor
mildern, sondern auch die Effizienz im Verkehr erh6hen. Dartiber hinaus konnen automatisierte
Systeme zur Emissionsminderung beitragen.

In Verbindung mit dem Fachkrdftemangel werden automatisierte Systeme zunehmend als
nachhaltige, sichere und wirtschaftliche Lésung fiir die damit verbundenen Herausforderungen der
zuktinftigen Mobilitdt angesehen.

Begriindung zu Z 5.3.1-6

Zur Sicherung der dffentlichen Daseinsvorsorge fiir alle Bevolkerungsgruppen sind die
Verkehrsinfrastruktur und die Mobilitdtsangebote zur rdumlichen ErschliefSung des Idndlichen
Raums sowie zur Verbesserung der Erreichbarkeit und Anbindung der Zentralen Orte
weiterzuentwickeln (siehe 2 Z 4-1). In Zentralen Orten werden Einrichtungen mit zentralértlicher
Funktion geblindelt, welche die Daseinsvorsorge fiir ihren Verflechtungsbereich sichern sollen.
Folglich ist eine gute Erreichbarkeit von Gemeinden mit nicht-zentralen Orten und Zentralen Orten
untereinander zu gewdhrleisten (siehe A Z 2.5-5).

Des Weiteren stellen Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen und
Vorranggebiete fiir regional bedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen wichtige Standorte fiir
bestehende und potenzielle Unternehmen und somit zur Sicherung respektive Entwicklung von
Arbeitspldtzen in der Region dar (siehe 2A Z 5.1.2-1und 2 G 5.1.2-3). Zur Stirkung und Sicherung der
wirtschaftlichen Entwicklung ist daher eine gute Erreichbarkeit dieser Standorte zu sichern.

Fiir den OPNV ist daher das Ziel eines landesweiten Stundentakts als Mindeststandard anzustreben.
In diesem Zusammenhang erfordern grofSe Fahrgastpotenziale, wie sie z. B. bei innerstddtischen
Verkehren auftreten, eine Uberpriifung und gegebenenfalls eine Anpassung des Angebots, um die
Tragfdhigkeit iiber den landesweiten Mindeststandard hinaus sicherzustellen. In Regionen mit
geringerer Nachfrage kbnnen hingegen flexible Losungen, wie Rufbusse oder bedarfsorientierte
On-Demand-Modelle, zur Sicherung der Mobilitit umgesetzt werden. Diese Modelle bieten eine
flexible, nach Bedarf abrufbare Beforderung und ermoglichen es, die Mobilitdit auch in weniger dicht
besiedelten Gebieten effizient und nachhaltig zu gestalten.

Die unterschiedlichen Bediirfnisse sind unter Einbeziehung betroffener Gemeinden bei der
Aufstellung von Fachplanungen zu berticksichtigen.

Im Hinblick auf den demografischen Wandel und das Ziel, den CO,-AusstofS zu reduzieren, ist
insbesondere eine gute Erreichbarkeit mittels OPNV zukunftsorientiert und flexibel zu gestalten
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(siehe 2 Kap. 5.3.7). Dies erfordert die regelmdfige Berlicksichtigung zeitnaher und verldsslicher
Anschliisse im OPNV-System zu allen Tageszeiten.

Begriindung zu Z 5.3.1-7

Die verkehrsinfrastrukturelle Vernetzung Zentraler Orte mit Vorrangstandorten fiir
landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen und Vorranggebieten fiir regional bedeutsame
Industrie- und Gewerbefldchen ist von entscheidender Bedeutung, um die Erreichbarkeit dieser
Standorte zu optimieren und die regionalwirtschaftliche Entwicklung zu fordern. Industrie- und
Gewerbeflichen stellen ein zentrales Element fiir die wirtschaftliche Aktivitdt einer Region dar,
weshalb eine effiziente Verkehrsanbindung fiir die dort titigen Unternehmen und ihre Beschdftigten
unerldsslich ist. Durch eine enge Vernetzung dieser Standorte wird nicht nur die logistische Effizienz
verbessert, sondern auch die Wettbewerbsfihigkeit gestdrkt (siehe 2 Z 5.3.7-5).

Dabei ist es ebenso wichtig, dass verschiedene Verkehrsmittel —von Rad- und FufSverkehr tiber
den motorisierten Individualverkehr bis hin zum OPNV und gegebenenfalls auch ffentlichem
Fernverkehr — sinnvoll miteinander verbunden sind. Gut abgestimmte Ubergangsméglichkeiten
stellen sicher, dass alle Verkehrstrdger nahtlos miteinander interagieren und die Nutzer eine
reibungslose Mobilitdt erleben kbnnen. Dies bedeutet, dass Umsteigezeiten minimiert und Wege
zwischen den Verkehrsmitteln moglichst direkt und barrierefrei — mindestens aber barrierearm —
gestaltet werden (siehe 21 G 4-6).

Ein gut abgestimmtes System erméglicht es den Nutzern, verschiedene Verkehrsmittel in Einklang
mit ihren Bediirfnissen und der jeweiligen Verkehrssituation zu kombinieren. Es sorgt dafiir, dass der
Ubergang von einem Verkehrstriger zum anderen ohne gréfSere Hiirden oder Wartezeiten erfolgt.
Diese nahtlose Integration fordert die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel und trigt somit
zur Verringerung der Verkehrs- und Umweltbelastungen des motorisierten Individualverkehrs bei
(siehe A Z5.3.7-1und A Z 5.3.7-2).

Die Erreichbarkeitsschwellenwerte fiir die Zentralen Orte sind in Anlehnung an die
Orientierungswerte aus der RIN gemdf8 2A Z 2.5-5 zu beachten. Die RIN ist eine Planungsrichtlinie in
Deutschland, die vom Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) entwickelt
wurde. Sie dient als Leitfaden fiir eine integrierte und aufeinander abgestimmte Gestaltung der
Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Die Richtlinie ist ein zentrales Instrument, um die Planung
und den Ausbau von Verkehrsnetzen so zu koordinieren, dass Mobilititsbediirfnisse optimal erfillt
werden, Verkehrsstrome effizient und umweltvertrdglich abgewickelt werden und die Entwicklung
der Zentralen Orte wie auch der ldndlichen Rdume unterstiitzt wird.

Begriindung zu G 5.3.1-8

Um das OPNV-Landesnetz kundenorientiert weiterzuentwickeln, bedarf es in den Netzen
abgestimmte Umsteigeméglichkeiten, kurze und attraktive Anschliisse zwischen Nah- und
Fernverkehr, ein nutzerfreundliches Informationssystem, ilibersichtliche und méglichst

durchgehende Tarife sowie eine méglichst barrierefreie Nutzung. Zudem soll eine Einbindung in den
Deutschlandtakt eine in allen Teilrdumen des Landes durchgdngige Nutzbarkeit zwischen Nah- und
Fernverkehr gewdhrleistet werden. Durch die Verbesserung der Qualitit des OPNV soll eine Erh6hung
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des OPNV-Anteils am Gesamtverkehr angestrebt werden.

In diesem Rahmen plant, bestellt und finanziert die NASA GmbH in Wahrnehmung der

gesetzlich festgelegten Aufgabentrigerschaft des Landes den Bahnverkehr im Landesnetz. Die
Umsetzung der Angebotsqualitdt des Bus-Landesnetzes wird vom Land auf Grundlage der
»Richtlinien tiber die Gewdhrung von Zuwendungen zur Férderung von Verkehren des offentlichen
StrafSenpersonenverkehrs im Bahn-Bus-Landesnetz Sachsen-Anhalt” gefordert.

Begriindung zu G 5.3.1-9

Durch die Entwicklung und Verbreitung alternativer Antriebe (inklusive alternativer Kraftstoffe)
ftir Kraftfahrzeuge, Schienenfahrzeuge und Schiffe werden die Nachteile herkommlicher
Antriebstechnologien, wie Umweltbelastung und Abhdngigkeit von fossilen Ressourcen, verringert.
Gleichzeitig wird ein wesentlicher Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im
Verkehrssektor geleistet. Die Elektromobilitdt stellt dabei ein zentrales Element fiir die nachhaltige
Gestaltung des Personen- und Gtiterverkehrs dar.

Um dies zu erreichen, ist ein gut ausgebautes, bedarfsgerechtes und nutzerfreundliches Netz an
Lade- und Betankungsstationen erforderlich, das alternative Antriebe attraktiv macht und die Nutzer
konventioneller Antriebstechnologien dazu motiviert, auf zukunftsfihige Alternativen umzusteigen.
Die Lade- und Betankungsinfrastruktur fiir alle Verkehrstrdger soll daher in allen Teilrdumen des
Landes vorangetrieben werden, um eine fldchendeckende Versorgung zu gewdhrleisten. Der Ausbau
der Infrastruktur soll dabei technologieoffen erfolgen, sodass eine Vielzahl von Antriebstechnologien
unterstiitzt wird.

Trotz eines zu erwartenden Anstiegs der Verkehrsleistung soll durch die Elektromobilitdt der
Einsatz fossiler Brennstoffe im Verkehrssektor dauerhaft reduziert und vermieden werden. Dariiber
hinaus soll die Elektromobilitdt durch die Nutzung erneuerbarer Energien und die Kopplung der
Energiesektoren Strom und Gas mit dem Verkehrssektor aktiv zur Energiewende beitragen.
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5.3.2 Schienenverkehr

Z 5.3.2-1 Erhaltung, Modernisierung und Ausbau des Schienennetzes

Das Schienennetz ist fuir den Personen- und Giiterverkehr entsprechend den Anforderungen
an eine effiziente, leistungsfahige und resiliente Infrastruktur zu erhalten, zu modernisieren
und bedarfsgerecht auszubauen. Die Kapazitaten sind an den weiteren Beférderungs- und
Transportbedarf anzupassen. Die Definition konkreter Ausbau- und Neubauvorhaben erfolgt
durch die Fachplane.

Hierzu sind insbesondere folgende Projekte umzusetzen:

« Ausbau im Rahmen der Generalsanierung des Hochleistungsnetzes,

» Vorhaben des Investitionsgesetzes Kohleregionen im Bereich Schiene,

« Vorhaben des Bundesverkehrswegeplans,

+ Schienenanbindung des High-Tech Parks Magdeburg und

+ Ausbau der Salzlandbahn Halle (Saale) — Bernburg (Saale) — Magdeburg.

Z 5.3.2-2 Vorhaben im nationalen Schienennetz

Fur den Personen- und Guterverkehr sind im nationalen Netz die Strecken
+ Dessau-Rof’lau — Lutherstadt Wittenberg — Falkenberg/Elster,

+ Halle (Saale) — Delitzsch (- Eilenburg),

+ Halle (Saale) — Sangerhausen — Kassel,

+ Halle (Saale)/Leipzig — Bitterfeld — Dessau-RoRlau — Berlin,

+ Halle (Saale)/Leipzig — Naumburg (Saale) (- Jena/Erfurt),

« Magdeburg — Biederitz — Dessau-RoRlau,

« Magdeburg —Wolfsburg und

+ Wolfsburg — Stendal — Rathenow (Lehrter Stammbahn, Hochleistungskorridor)
auf 160 Kilometer pro Stunde auszubauen.

Die Strecken des nationalen Netzes

+ Braunschweig — Magdeburg — Schonebeck (Elbe) — Kdthen (Anhalt) — Halle (Saale)
(Hochleistungskorridor),

+ Magdeburg — Stendal (- Wittenberge) (Hochleistungskorridor) und

» (Magdeburg —) Stendal — Salzwedel (— Uelzen) (Hochleistungskorridor)

sind auf 200 Kilometer pro Stunde auszubauen.

Z5.3.2-3 Vorhaben im regionalen Schienennetz

Im regionalen Netz sind die Streckenrelationen

+ Dessau — Kothen (Anhalt) — Aschersleben,

 Halle (Saale) — Bernburg (Saale) — Magdeburg (Salzlandbahn),

+ Halle (Saale) — Halberstadt — Vienenburg (— Goslar),

+ Magdeburg — Halberstadt — Thale/Blankenburg (Harz) und

« Magdeburg —Sangerhausen — Erfurt

entsprechend der Anforderungen an Geschwindigkeiten und Kapazitaten auszubauen.
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Z 5.3.2-4 Elektrifizierung des Schienennetzes

Die Strecken

« Gera—Zeitz - Leipzig,

+ Magdeburg —Wolfsburg und

+ Wolfsburg — Stendal — Berlin (Lehrter Stammbahn, Hochleistungskorridor)

sind zur Steigerung der Leistungsfahigkeit des schienengebundenen Personen- und Giiterverkehrs
auszubauen und zu elektrifizieren.

G 5.3.2-5 Férderung von Elektrifizierung und alternativen Antrieben
Im nicht elektrifizierten Schienennetz sollen die Elektrifizierung und der Einsatz von alternativen
Antrieben gefordert werden.

G 5.3.2-6 Ausbau nicht elektrifizierter Haupt- und Nebenbahnen
Auf nicht elektrifizierten Hauptbahnen soll ein Ausbau auf mindestens 120 Kilometer pro Stunde
und auf Nebenbahnen auf mindestens 80 Kilometer pro Stunde erfolgen.

Z 5.3.2-7 Anbindung von Zentralen Orten an Personenfernverkehrsnetz
Die Anbindung der Oberzentren an das Personenfernverkehrsnetz ist zu gewahrleisten und zu
verbessern.

Zudem sind mindestens die Mittelzentren

« Bitterfeld-Wolfen (OT Bitterfeld),

« Kothen (Anhalt),

 Lutherstadt Wittenberg,

« Naumburg (Saale),

« Hansestadt Salzwedel,

» Hansestadt Stendal und

«  WeiRenfels

an das Personenfernverkehrsnetz anzubinden.

Es ist darauf hinzuwirken, die Harzregion Uber eine geeignete Schienenverbindung an das
Personenfernverkehrsnetz anzubinden. Dabei hat die Priifung der Anbindung uber Halberstadt als
zentraler Netzknoten nordlich des Harzes Prioritat.

G 5.3.2-8 Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken

Zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Zentralen Orte und der Anbindung des landlichen
Raums soll in allen Teilraumen des Landes die Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken im
Personen- und Giterverkehr gepriift werden, sofern ein angemessenes Nachfragepotenzial fur
den Verkehrstrager Bahn zu erwarten ist.

Z 5.3.2-9 Vermeidung von Stilllegung und Entwidmung

Die Stilllegung, Freistellung oder Entwidmung und der Riickbau der bestehenden
Schieneninfrastruktur einschlieRlich von Gleisanschliissen sind zu vermeiden:

« zwischen Zentralen Orten der oberen, mittleren und unteren Stufe,
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+ bezogen auf Anbindungen des Schienenguter- und Schienenpersonenverkehrs an
Vorrangstandorte fir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen sowie Vorranggebiete
fur regional bedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen und

+ bezogen auf Schwerpunktorte fiir Tourismus sowie Kur- und Erholungsorte an den &ffentlichen
Personennahverkehr.

Z 5.3.2-10 Nahverkehrssysteme in Stadt-Umland-Raumen
In den Stadt-Umland-Raumen Halle (Saale) und Magdeburg sind die Nahverkehrssysteme
qualitativ zu verbessern und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.

Z 5.3.2-11 Schmalspurbahn Harz
Das Schmalspurbahnnetz im Harz ist als Kulturgut sowie zur Entlastung des Harzes vom
Kraftfahrzeugverkehr zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Begriindung zu Z 5.3.2-1

Das Schienennetz spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung effizienter, leistungsfcihiger
und resilienter Verkehrsverbindungen. Es sorgt ftir die Anbindung innerhalb und zwischen den
Regionen sowie fiir die Verbindung von Oberzentren mit dem Idndlichen Raum. Dadurch wird eine
sichere, schnelle und umweltfreundliche Beforderung von Menschen und Giitern gewdhrleistet. Das
Schienennetz leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur Daseinsvorsorge, regionalen Entwicklung
und Entlastung anderer Verkehrstrdger wie dem StrafSenverkehr. Eine resiliente Ausgestaltung des
Schienennetzes stellt sicher, dass es auch bei unerwarteten Stoérungen oder extremen Ereignissen wie
Naturkatastrophen oder technischen Ausfillen zuverldssig funktioniert.

Ein zentraler Aspekt der Weiterentwicklung des Schienennetzes ist die Verbesserung der
Erreichbarkeit von Ober-, Mittel- und Grundzentren, touristischen Regionen sowie Industrie- und
Gewerbestandorten. Dabei geht es nicht nur darum, den Schienenverkehr zu stdrken, sondern

auch den Gliterverkehr verstdrkt auf die Schiene zu verlagern. Um dies zu erreichen, muss der
Schienenverkehr als attraktive Alternative zum motorisierten Individualverkehr weiterentwickelt
werden. Gleichzeitig miissen die Kapazitdten des Schienennetzes an den weiteren Beforderungs- und
Transportbedarf angepasst werden.

Besondere Bedeutung kommt dabei der Ertlichtigung und dem Ausbau des bestehenden
Schienennetzes zu. Nur durch gezielte Investitionen und MafSnahmen zur Verbesserung der
Infrastruktur kann der Schienenverkehr als umweltfreundliche und effiziente Losung ftir die Mobilitdt
der Zukunft gestdrkt werden.

Im Rahmen der Umsetzung der Fachpldne (OPNV-Plan des Landes, Bedarfsplan Schiene des Bundes)
ist das Schienennetz entsprechend den Anforderungen an eine effiziente und leistungsfdhige
Infrastruktur zu optimieren und bedarfsgerecht auszubauen. Ein bedarfsgerechter Ausbau umfasst
gezielte Mafinahmen zur Modernisierung und Optimierung bestehender Infrastrukturen, wie z. B. die
Elektrifizierung von Strecken, den Bau zusdtzlicher Gleise sowie die Verbesserung von Bahnhdfen und
Knotenpunkten. Wo starke Verkehrsstrome nicht durch bestehende Schienenverbindungen abgedeckt
werden konnen, sind Reaktivierungs- und Neubaumafinahmen zu priifen.
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Die aufgezeigten Projekte und Relationen sind aufgrund ihrer verkehrlichen Bedeutung innerhalb

des Landes bzw. ihrer besonderen Verbindungsfunktion zu Zentren benachbarter Bundesldnder

umzusetzen. Schienenverkehrsprojekte im Rahmen des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG)

sind priorisiert umzusetzen, da sie der Strukturstdrkung in den vom Kohleausstieg betroffenen

Regionen dienen und aufgrund der bis 2038 begrenzten Laufzeit des InvKG zeitlich vorrangiq sind.

Hierbei handelt es sich um folgende Projekte:

* InvkKG Nr. 25 Bahnhof Leuna-Werke Nord,

« InvKG Nr. 26 Strecke Merseburg — Querfurt (Stationen),

« InvKG Nr. 27 Strecke WeifSenfels — Zeitz (Stationen),

* InvkKG Nr. 31 Ausbau des mitteldeutschen S-Bahn-Netzes und Ausweitung von
Regionalexpressverbindungen im Siiden Sachsen-Anhalts,

« InvkKG Nr. 32 Verbindungskurve GrofSkorbetha,

 InvkKG Nr. 33 S-Bahn Leipzig — Merseburg und

» InvKG Nr. 34 Leipzig — Pegau — Zeitz — Gera.

Die auf Sachsen-Anhalt entfallenden Projekte des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) férdern
die bessere liberregionale ErschliefSung des Landes. Dies betrifft zusammengefasst folgende
Schienenprojekte:

 Ausbaustrecke Hannover — Berlin (Lehrter Stammbahn),

+ Ausbaustrecke Uelzen — Stendal (Ostkorridor Nord),

« Ausbaustrecke Stendal — Magdeburg — Halle (Saale) (Ostkorridor Nord),

« Ausbaustrecke Braunschweig — Magdeburg — Dessau-RofSlau — Falkenberg (Elster) und
 Ausbau der Bahnknoten Halle (Saale) und Magdeburg.

Zudem sollen durch den Ausbau von Hochleistungskorridoren im Land durch die Deutsche Bahn
AG in Zusammenarbeit mit dem Bund die Voraussetzungen fiir die Bewdiltigung des zuktinftigen
Verkehrsaufkommens in ausreichender Qualitdt geschaffen werden.

Zusdtzlich zu diesen maf$geblich vom Bund vorangetriebenen Projekten setzt sich das Land

bei der Deutschen Bahn AG fiir eine bessere Schienenverkehrsanbindung im Zusammenhang

mit der Entwicklung des High-Tech Parks Magdeburg als Bestandteil des Vorrangstandorts ftir
landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflichen ,,Magdeburg/ Siilzetal (Osterweddingen,
Langenweddingen, Wanzleben)* (siehe 2 Z 5.1.2-1) und der Umsetzung des Projekts Salzlandbahn
ein. Letzteres dient einer besseren Anbindung des Salzlandkreises an die Oberzentren Magdeburg
und Halle (Saale), um Bedienungsdefizite in den Stadt-Umland-Rdumen und die Anbindung des
Mittelzentrums Bernburg (Saale) an diese Oberzentren zu beheben.

Weitere konkrete Projekte und Relationen zum Ausbau des Schienennetzes werden unter
Z5.3.2-2,Z5.3.2-3 und Z 5.3.2-4 festgelegt.

Begriindung zu Z 5.3.2-2

Der Ausbau der Streckenrelationen des nationalen Schienennetzes auf eine Streckengeschwindigkeit
von 160 Kilometer pro Stunde bzw. 200 Kilometer pro Stunde zielt darauf ab, die
Wettbewerbsfdhigkeit der Bahn gegentiber dem motorisierten Individualverkehr zu steigern. Dieser
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Schritt ermoglicht es, im Vergleich zum StrafSenverkehr deutlich kiirzere Reisezeiten zu realisieren,
insbesondere auf ldingeren Distanzen. Die hoheren Geschwindigkeiten sind eine Reaktion auf die
wachsende Nachfrage nach schnellen, effizienten und umweltfreundlichen Beférderung- und
Transportlésungen. Das Ausbauziel auf eine Geschwindigkeit von 200 Kilometer pro Stunde fiir
zentrale Achsen des Landes ist dariiber hinaus zur Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen
ftir tragfdhige Fernverkehrsangebote erforderlich.

Der Ausbau umfasst nicht nur die Anpassung der Gleisinfrastruktur, sondern auch die

Ertiichtigung von Briickenbauwerken, wenn dies erforderlich ist, um die Belastungen der erh6hten
Geschwindigkeiten sicher zu bewiiltigen. Dies garantiert die Sicherheit und Langlebigkeit der
Bahnstrecken und stellt sicher, dass alle rechtlichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen erfiillt
werden.

Der Ausbaustandard orientiert sich an den Bediirfnissen der Reisenden und an der

Notwendigkeit, konkurrenzfdhige Reisezeiten zu gewdhrleisten. Dies betrifft insbesondere Idngere
Streckenabschnitte, auf denen die Bahn in direkter Konkurrenz zum motorisierten Individualverkehr
steht. Durch die Optimierung der Schieneninfrastruktur wird die Bahn als attraktive Alternative zum
Auto gestdrkt, was gleichzeitig zur Forderung einer nachhaltigeren Mobilitdt beitrdgt.

Im Zuge der Strategischen Umweltpriifung gemdfs § 8 Abs. 1ROG wurden die festgelegten
Schienenstrecken ,,Halle (Saale) — Delitzsch (- Eilenburg)®; ,Halle (Saale)/Leipzig — Naumburg (Saale)
(—Jena/Erfurt)’, ,,Dessau-RofSlau — Lutherstadt Wittenberg — Falkenberg/Elster’, ,Magdeburg —
Biederitz — Dessau-Rof$lau” und ,,Magdeburg — Wolfsburg®, ,Wolfsburg — Stendal — Rathenow
(Lehrter Stammbahn, Hochleistungskorridor)“ einer vertieften Priifung unterzogen (siehe 2 Band 2 —
Umweltbericht). Im Ergebnis dieser Betrachtung wurde festgestellt, dass bei einer Plandurchfiihrung

erhebliche negative Umweltauswirkungen nicht auszuschliefSen sind.

Mafsnahmen zur Vermeidung, Minimierung oder Kompensation méglicher negativer
Umweltauswirkungen sind jedoch erst nach einer Konkretisierung der Planung bestimmbatr.

Begriindung zu Z 5.3.2-3

Der bedarfsgerechte Ausbau der Streckenrelationen des regionalen Schienennetzes von
Sachsen-Anhalt ist notwendig, um eine bessere Anbindung des Idndlichen Raums an die Ober- und
Mittelzentren zu gewdhrleisten und gleichzeitig konkurrenzfdhige Reisezeiten im Vergleich zum
motorisierten Individualverkehr zu erreichen. Dieser Ausbau trdgt nicht nur zur Verbesserung der
Mobilitdt bei, sondern unterstiitzt auch die Entwicklung des Idndlichen Raums, indem er eine
schnelle und effiziente Verbindung zwischen den Zentralen Orten und dem Idndlichen Raum
ermoglicht.

Der bedarfsgerechte Ausbau kann dabei verschiedene MafSnahmen umfassen, wie etwa die teilweise
Elektrifizierung der Strecken, um den Betrieb effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten.
Zudem kann ein Ausbau der Doppelgleisigkeit in Betracht gezogen werden, um die Kapazitdit und
Durchldssigkeit des Schienennetzes zu erhéhen. Ein zweigleisiger Ausbau ermoglicht in diesem
Zusammenhang eine flexiblere und schnellere Verkehrsftihrung. Dies tridgt mafSgeblich zu einer
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Verkiirzung der Reisezeiten und einer Erhdhung der Zuverldssigkeit bei.

Der Ausbau umfasst nicht nur die Anpassung der Gleisinfrastruktur, sondern schliefSt auch bei Bedarf
die Ertiichtigung von Briickenbauwerken ein.

Begriindung zu Z 5.3.2-4

Der Ausbau und die Elektrifizierung der genannten Strecken sind gesetzlich fest disponiert.

Der Ausbau ist erforderlich zur Steigerung der Durchlassfdhigkeit fiir Fern- und Gliterverkehre
und zur Verbesserung der Anbindung im SPNV. Dies beinhaltet u. a. den Umbau von
Bahnhdfen, die Erweiterung der Gleisinfrastruktur sowie den Einbau von modernen Signal-
und Steuerungssystemen, um die Taktfrequenz und die Betriebssicherheit zu erhohen. Durch
die Elektrifizierung wird nicht nur der CO,-AusstofS verringert, sondern auch die Effizienz des
Zugverkehrs gesteigert, da Elektrolokomotiven schneller und kostenglinstiger betrieben werden
kénnen als Diesellokomotiven.

Die verbesserte Anbindung erméglicht eine attraktivere Nutzung des Schienenverkehrs, was sowohl
die Mobilitdt im Idndlichen Raum férdert als auch die Erreichbarkeit der Zentralen Orte verbessert.
Langffristig trdgt der Ausbau dazu bei, den Modal Split zugunsten des umweltfreundlicheren
Schienenverkehrs zu verdndern.

Begriindung zu G 5.3.2-5

Die Elektrifizierung des Schienennetzes sowie der verstdrkte Einsatz alternativer Antriebe im nicht
elektrifizierten Bereich sollen die Umweltfreundlichkeit und Attraktivitdt des Schienenverkehrs
zusdtzlich steigern. Durch die Reduzierung der CO-Emissionen des Schienenverkehrs leistet die Bahn
einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der bundes- und landesweiten Klimaschutzziele, da sie eine
klimafreundlichere Alternative zum motorisierten Individualverkehr bietet.

Elektrifizierte Strecken verbessern nicht nur die Energieeffizienz des Bahnbetriebs, sondern senken
auch den Primdrenergieverbrauch, da elektrisch betriebene Ziige in der Regel effizienter sind und
eine bessere CO,-Bilanz aufweisen als dieselbetriebene. Dariiber hinaus erméglichen durchgehend
elektrifizierte Strecken den wirtschaftlichen und umweltfreundlicheren Einsatz von langlaufenden
Fern- und Gtiterverkehren, da diese ohne die Notwendigkeit von Dieselzugmaschinen auskommen
und somit eine kontinuierlich hohere Leistung erbringen kénnen.

Langfristig soll der Anteil von Dieselfahrzeugen im Schienenverkehr durch die fortschreitende
Elektrifizierung und den verstdrkten Einsatz alternativer, emissionsarmer Antriebe reduziert werden,
um den Anforderungen des Klimaschutzes verstdrkt zu geniigen.

Durch diese Mafinahmen wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch die
Wettbewerbsfihigkeit des Schienenverkehrs weiter erh6ht, da der Sektor zunehmend auf
nachhaltige und zukunftsfdhige Technologien setzt.

Begriindung zu G 5.3.2-6

Der Ausbau der Schieneninfrastruktur soll auf Haupt- und Nebenbahnen so erfolgen, dass die
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Bahn mit dem StrafSennetz im Hinblick auf die Reisegeschwindigkeit konkurrenzfdhiq ist, um den
Reisenden eine ebenso schnelle und effiziente Alternative zum motorisierten Individualverkehr

zu bieten. Dies bedeutet, dass die Schienenstrecken entsprechend modernisiert und ausgebaut
werden, um vergleichbare Reisegeschwindigkeiten wie im StrafSenverkehr zu erméglichen und so die
Attraktivitdt des Schienenverkehrs zu steigern.

Dariiber hinaus soll der Ausbau auch die Schaffung ausreichend dimensionierter
Serviceeinrichtungen umfassen, die fiir eine effiziente Abwicklung der steigenden Verkehrsmengen
notwendig sind. Hierzu gehoren u. a. Anlagen zur Abstellung von Ziigen und Triebfahrzeugen sowie
Einrichtungen fiir deren Vor- und Nachbereitung, wie etwa Betankung, Wartung und Reparaturen.
Diese Maf$nahmen sind notwendig, um einen zuverldssigen und reibungslosen Bahnbetrieb zu
gewadbhrleisten und die Kapazitdten des Schienennetzes langfristig sicherzustellen.

Begriindung zu Z 5.3.2-7

Die Oberzentren spielen eine zentrale Rolle als hochwertige Versorgungs- und
Wirtschaftsschwerpunkte. Ziel des Landes ist es, die Oberzentren mit den Landeshauptstddten
anderer Bundesldnder zu verkniipfen, um die tiberregionale Erreichbarkeit zu verbessern und die
Wettbewerbsfdihigkeit des Landes zu steigern. Durch eine bessere Vernetzung kénnen die Wirtschafts-
und Arbeitsmarktpotenziale dieser Regionen optimal genutzt werden.

Im Hinblick auf die Oberzentren ist es erforderlich, deren Einbindung in das Personenfernverkehrsnetz
zu gewadbhrleisten und weiter zu verbessern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei darauf, nicht

nur die sehr gute Anbindung des Oberzentrums Halle (Saale) an den Fernverkehr auf ICE-Niveau

zu sichern, sondern auch auf Grundlage des Fernverkehrskonzepts Sachsen-Anhalt die Anbindung
der Landeshauptstadt Magdeburg an das hochklassige Fernverkehrsnetz, insbesondere durch
Verbindungen auf ICE-Niveau, zu erreichen (siehe 21 Z 2.5-3).

Die Mittelzentren Bitterfeld-Wolfen (OT Bitterfeld), Kthen (Anhalt), Lutherstadt Wittenberg,
Naumburg (Saale), Hansestadt Salzwedel, Hansestadt Stendal als perspektivisch zu entwickelnder
oberzentraler Entwicklungsraum und WeifSenfels sind bereits durch bestehende Fernverkehrslinien
an das Netz angebunden. Dabei ist es wichtig, die bestehenden Einbindungen der Mittelzentren

in das Personenfernverkehrsnetz zu erhalten und, wo erforderlich, mindestens gleichwertig
weiterzuentwickeln. Eine kontinuierliche Anpassung und Erweiterung des Schienennetzes ist
notwendig, um den sich verdndernden Mobilitdtsbediirfnissen gerecht zu werden und den
Schienenverkehr als attraktive und nachhaltige Alternative zum motorisierten Individualverkehr zu
fordern.

Dartiber hinaus ist die Harzregion liber eine geeignete Schienenverbindung an das
Personenverkehrsnetz anzubinden. Hierzu bedarf es einer durchgehenden zweigleisigen Anbindung
sowie einer Elektrifizierung der gesamten Strecke. Die fehlende Einbindung der Harzregion in

das tiberregionale Schienennetz stellt sowohl fiir die touristische Attraktivitdt als auch fiir die
wirtschaftliche Entwicklung einen Standortnachteil aufgrund der schlechteren Erreichbarkeit
gegentiber vergleichbaren Regionen dar. Durch die Priorisierung der Anbindung tiber Halberstadt als
Teil des zu entwickelnden oberzentralen Entwicklungsraums Harz wird zur Beseitiqgung dieses Defizits
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zundchst der Fokus auf den Bahnhof mit dem gréfSten verkehrlichen Potenzial aufgrund seiner
ErschliefSungsfunktion ftir den nérdlichen Harzbereich gelegt.

Begriindung zu G 5.3.2-8

Eine fldchendeckende Schieneninfrastruktur ist fiir Sachsen-Anhalt als Fldichenland von grofSer
Bedeutung. Zum einen stellt sie die Voraussetzung ftir die Abwicklung des erforderlichen Nahverkehrs
dar, zum anderen ist sie eine wichtige Grundlage fiir die Daseinsvorsorge im Idndlichen Raum,
sowohl fiir die Beforderung von Personen als auch fiir den Transport von Giitern, was flir die
wirtschaftliche Entwicklung und die Versorgung der Region von zentraler Bedeutung ist

(siehe A Z 4-1).

Durch die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken und die raumordnerische Trassensicherung
sollen sowohl die Erreichbarkeit der Zentralen Orte und die Anbindung des Idndlichen Raums
verbessert werden. Zudem sollen die Voraussetzungen fiir die Erreichung des verkehrspolitischen
Ziels der Verlagerung des Gtiterverkehrs von der StrafSe auf die Schiene geschaffen werden.
Dariiber hinaus kann durch die Schaffung moglicher Ausweichstrecken die Flexibilitdt und Resilienz
des Schienennetzes erhoht werden, um Stérungen im Betriebsablauf zu minimieren und eine
zuverldssige Beforderung von Personen sowie den Transport von Glitern zu gewdhrleisten.

Angesichts der hohen Bau- und Betriebskosten sowie des damit verbundenen Planungsaufwands
soll eine Reaktivierung nur ftir Strecken mit einem angemessenen Nachfragepotenzial in Betracht
gezogen werden. Die Priifung der Rentabilitit und des Nutzen-Kosten-Verhiiltnisses erfolgt

im Rahmen des OPNV-Plans. Dies stellt sicher, dass nur Strecken identifiziert werden, die zur
nachhaltigen Entwicklung der Schieneninfrastruktur beitragen und gleichzeitig wirtschaftlich
tragfdhig sind.

Begriindung zu Z 5.3.2-9

Die Vorhaltung eines fldchendeckenden Schienennetzes ist sowohl Grundlage fiir die Abwicklung des
Nahverkehrs als auch ein wesentlicher Bestandteil der Daseinsvorsorge und ein wichtiger Aspekt fiir
die soziale und 6konomische Teilhabe. Um eine ausreichende Bedienung mit schienengebundenen
Verkehrsleistungen sicherzustellen, sind die Stilllegung, Freistellung oder Entwidmung sowie der
Riickbau der bestehenden Schieneninfrastruktur, einschliefSlich der Gleisanschltisse, zu vermeiden.
Ziel ist es, die eisenbahnrechtliche Widmung zu sichern.

Hierbei ist die Anbindung und Vernetzung der Zentralen Orte schieneninfrastrukturell mindestens
beizubehalten, da diese Orte die leistungsstdrksten Stddte und Gemeinden darstellen, die zur
Sicherung der Versorgung und der Gewdhrleistung der Daseinsvorsorge notwendig sind

(siehe 2 Z 4-1). Zudem bilden die Zentralen Orte wichtige Schnittstellen im Personenfern- und
-nahverkehr sowie zwischen dem strafen- und schienengebundenen OPNV und dem motorisierten
Individualverkehr.

Dies gilt ebenso fiir die Vorrangstandorte von landesbedeutsamen Industrie- und Gewerbefldchen

und Vorranggebieten fiir regional bedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen, die als
Schwerpunktstandorte fiir die wirtschaftliche Entwicklung in Sachsen-Anhalt fungieren
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(siehe A Z 5.1.2-1und A Z 5.1.2-3). Sie zeichnen sich durch eine besondere Lagequnst, ausreichende
FldchengrofSen und eine gute infrastrukturelle ErschliefSung aus. Die Attraktivitdt dieser Standorte
ist daher durch vorhandene und gegebenenfalls neu hinzukommende Schienenverkehrsanschliisse
weiter zu stdrken. Dies dient dem gezielten Erhalt und Ausbau von Transportkapazitdten fiir den
Schienengtiterverkehr, zur Entlastung der StrafSenverkehrsinfrastruktur und zur Minderung des
CO,-AusstofSes, was einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehr leistet.

Der Tourismus in Sachsen-Anhalt hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt und die Zahl der
Ubernachtungspldtze wurde stetig gesteigert. Die Erreichbarkeit touristischer Ziele, insbesondere
auch durch Schienenanbindungen, ist eine wesentliche Voraussetzung fiir die bedeutende Rolle des
Tages- und Ausflugstourismus. Neben dem motorisierten Individualverkehr stellt die ErschliefSung
von Kur- und Erholungsorten durch den schienengebundenen OPNV eine attraktive Verkehrslésung
im Tourismussektor dar, die es zu erhalten und zu stdrken gilt (siehe 2 Z 5.2-8).

Soweit kein Nachfragepotenzial fiir Bahnzwecke besteht, ist unter Berlicksichtigung entsprechender
Prognosezahlen eine Umwandlung der Bahntrassen in Radwege zu priifen, wobei der Vorrang der
Reaktivierung dieser Trassen zu berticksichtigen ist. Die Erweiterung des Streckennetzes ftir Rad-
und FufSverkehr dient der fldchendeckenden ErschliefSung der Teilrdume des Landes und fordert
insbesondere im Idndlichen Raum eine bessere Erreichbarkeit zwischen Wohnsiedlungen und
wichtigen Einrichtungen der Daseinsvorsorge (siehe 2 Z 2.5-5).

Begriindung zu Z 5.3.2-10

Die Nahverkehrsnetze sind den Bediirfnissen der Bevélkerung anzupassen. Wéhrend die
innerstddtischen StrafSenbahnnetze in den Oberzentren Halle (Saale) und Magdeburg kontinuierlich
modernisiert und zum Teil erweitert wurden, sodass hier nur punktuelle Ergdnzungen erforderlich
sind, sind die Stadt-Umland-Verkehre (Bus/Bahn) als Mischbetrieb mit anderen Verkehrsarten meist
nicht leistungsfdhig und weisen erhebliche Netzliicken auf.

In den Stadt-Umland-Rdumen Halle (Saale) und Magdeburg ist daher das S-Bahn-Netz qualitativ
so auszubauen, dass die Bahn eine attraktive Alternative fiir die Bevélkerung in den Stadt-Umland-
Rdumen zum motorisierten Individualverkehr darstellt. Dazu gehért, dass dort, wo es noch nicht
umgesetzt wurde, Strecken zu S-Bahn-Verkehren qualifiziert werden. Auf besonders stark belasteten
Abschnitten ist die Linienfiihrung zudem so anzupassen, dass die S-Bahn unabhdngig vom iibrigen
Bahnverkehr verkehrt, um die Zuverldssigkeit zu erhéhen.

Eine leistungsfdhige Bahn-Anbindung an die Oberzentren trdgt zur Stdrkung des Idndlichen

Raums bei. Zudem bietet eine funktionierende S-Bahn-Anbindung einen Standortvorteil fiir die
Ansiedlung von Unternehmen. Der Ausbau der S-Bahn-Systeme umfasst auch die Integration
weiterer vorhandener Bahnangebote. Im Stadt-Umland-Raum von Halle (Saale) ist das S-Bahn-
System Idndertibergreifend als S-Bahn Mitteldeutschland gemeinsam mit dem Raum Leipzig und
gegebenenfalls mit der Thiiringer Stddtekette weiterzuentwickeln. Fiir das Oberzentrum Magdeburg
ist die Schienenanbindung des High-Tech Parks Magdeburg zu berticksichtigen.
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Begriindung zu Z 5.3.2-11

Die Harzer Schmalspurbahnen wurden Ende des 19. Jahrhunderts angelegt, um den Harz mit

seinen Bodenschdtzen, Holzvorkommen und der Kleinindustrie an die Wirtschaftsstandorte in
Deutschland anzubinden und den damals beginnenden Tourismus zu férdern. Heute umfasst das
Schmalspurbahnsystem, das die Harzquerbahn, Brockenbahn und Selketalbahn einschlief$t, ein liber
140 Kilometer langes Netz.

Der Personenverkehr auf den Harzer Schmalspurbahnen ist ein wichtiger Bestandteil des offentlichen
Personennahverkehrs. Als solcher tragen die Bahnen zur Entlastung des StrafSenverkehrs in der
Harzregion bei.

Die Harzer Schmalspurbahnen sind nicht nur eine bedeutende Touristenattraktion, sondern
auch ein technisches Denkmal und eine wichtige Transportméglichkeit fiir den Giiter- sowie
Personennahverkehr. Das Schmalspurnetz ist daher unter Berticksichtigung wirtschaftlicher
Erwdgungen zu erhalten und weiterzuentwickeln, um sowohl den regionalen Verkehrsbedarf als
auch den touristischen Nutzen langfristig zu sichern.
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5.3.3 StraRenverkehr

Z 5.3.3-1Erhaltung des StralRennetzes
Das vorhandene StraRennetz in Sachsen-Anhalt aus Bundesfern-, Landes-, Kreis- und
GemeindestralRen ist zu erhalten.

G 5.3.3-2 Weiterentwicklung des StraRennetzes

Der Um- und Ausbau sowie der potenzielle Neubau von Stral3en sollen sich auf Vorhaben
konzentrieren, welche fiir die leistungsfahige und verkehrssichere Weiterentwicklung des
StraBennetzes, aber auch fiir die Entlastung der Stadte und Gemeinden eine hohe Bedeutung
haben. Erforderliche Kapazitatserweiterungen sollen bei verkehrlichem Bedarf angestrebt werden.

G 5.3.3-3 Optimierung der Nutzung der StraReninfrastruktur

Die Nutzung der vorhandenen StralReninfrastruktur soll bei Bedarf durch den Einsatz von
Verkehrstechnologien und den Auf- und Ausbau eines kooperativen Verkehrsmanagements
zur grolRraumigen Verkehrslenkung und intelligenten Steuerung des flieBenden und ruhenden
Kraftfahrzeugverkehrs optimiert werden.

Z 5.3.3-4 Vorhaben des FernstraBenausbaugesetzes und des Investitionsgesetzes Kohleregionen
Zur Verbesserung der grofdraumigen und uberregionalen Verkehrsverbindungen und

damit auch zur Entlastung des nachgeordneten StraBennetzes dienen die Vorhaben des
FernstraBenausbaugesetzes und des Investitionsgesetzes Kohleregionen. Diese Vorhaben sind
schrittweise umzusetzen.

G 5.3.3-5 Bundesautobahnen
Eine Verlangerung der BAB 71 zwischen dem Autobahndreieck Stidharz (BAB 38/ BAB 71) und der
BAB 14 (Anschlussstelle Pl6tzkau) soll gesichert werden.

Z 5.3.3-6 BundesstraRen

Nachfolgende Neubauvorhaben sind aus landesplanerischer Sicht von besonderer Bedeutung und

zu sichern:

+ B6nKothen (Anhalt) — BAB 9/ B 184,

« B 710rtsumgehung Vahldorf,

« B 86 Ortsumgehung Annarode — Siebigerode — Mansfeld,

+ B 87/180 Ortsumgehungen Eckartsberga, Bad Kdsen, Naumburg (Saale), Wethau und
WeiRenfels,

« B180 Ortsumgehung Aschersleben/Siid — Quenstedt,

« B1810rtsumgehung Zéschen —Wallendorf — Merseburg,

« B187n Ortsumgehungen Coswig-Griebo, Nordumfahrung Lutherstadt Wittenberg und Jessen-
Listerfehrda-Elster-Iserbegka-Miihlanger,

« B190n von der Landesgrenze Niedersachsen bis zur BAB 14 bei Hansestadt Seehausen
(Altmark) und

« B 244 Ortsumgehung Wernigerode.
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Z 5.3.3-7 Landesstraf3en
Das Landesstrallennetz ist im Zusammenhang mit den Bundesstraen zu optimieren und
auszubauen. Die Festlegung konkreter Ausbau- und Neubauvorhaben erfolgt durch die Fachplane.

G 5.3.3-8 Festlegungsoption der Regionalplanung

Die Regionalplanung kann hinsichtlich einer leistungsfahigen und verkehrssicheren
Weiterentwicklung des StraBennetzes weitere Neubauvorhaben fiir Bundes-, Landes- und
KreisstraRBen in Umsetzung der einschlagigen Fachgesetze und -plane festlegen.

Z5.3.3-9 Querungen der Elbe

Zur Verbesserung der verkehrlichen Erschliefung zwischen den Regionen sowie der Anbindung an
andere Wirtschaftsraume ist die Errichtung von Briicken liber die Elbe in folgenden Bereichen zu
priifen:

« Ostlich Lutherstadt Wittenberg bis zur Landesgrenze Sachsen,

« im Raum Barby,

 zwischen Hohenwarthe und Tangermiinde und

« im Raum der Hansestadt Havelberg.

Begriindung zu Z 5.3.3-1

Das StrafSennetz in Sachsen-Anhalt stellt eine wesentliche Infrastrukturkomponente dar, die fiir

die Wirtschaft, Mobilitit und Lebensqualitdit des Landes von zentraler Bedeutung ist. Mit der
Erhaltung bzw. Ertiichtigung des vorhandenen StrafSennetzes (Bundesfern-, Landes-, Kreis- und
Gemeindestraflen) wird dessen Wert konsequent bewabhrt, die Leistungsfihigkeit des Netzes
gewadbhrleistet und ein kostenbewusster Umgang mit vorhandenen Ressourcen gesichert. Dabei trigt
die kontinuierliche Instandhaltung der StrafSen einschliefSlich ihrer Briickenbauwerke dazu bei, den
Aufwand ftir Neubauten zu minimieren und den Ressourcenverbrauch zu reduzieren.

Die Erhaltung des StrafSennetzes ist entscheidend, um den steigenden Anforderungen durch das
zunehmende Verkehrsaufkommen gerecht zu werden. Sowohl fiir die Abwicklung des gegenwadirtigen
als auch des prognostizierten zukiinftigen Verkehrsaufkommens ist die kontinuierliche
Instandsetzung und Ertiichtigung der bestehenden StrafSen einschliefSlich ihrer Briickenbauwerke
von grofSer Bedeutung. Sie stellt sicher, dass das Netz auch in Zukunft den hohen Anforderungen an
Kapazitdt und Sicherheit entspricht und somit einen stérungsfreien Verkehrsfluss gewdhrleistet.

Dariiber hinaus trdgt die Erhaltung des StrafSennetzes langfristig zur Funktionsfdhigkeit der
Verkehrsverbindungen bei und stdrkt somit die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Vernetzung
zwischen den Regionen und Lindern.

Begriindung zu G 5.3.3-2

Ein modernes, leistungsfihiges und verkehrssicheres StrafSennetz ist eine wichtige Grundlage

der wirtschaftlichen Entwicklung Sachsen-Anhalts und Voraussetzung fiir eine selbstbestimmte

und flexible Mobilitdt. Es bildet zudem die Basis fiir die Daseinsvorsorge in allen Teilrdumen des
Landes und gewdhrleistet die Anbindung auch strukturschwacher Regionen. Die bedarfsgerechte
Weiterentwicklung des StrafSennetzes soll u. a. zur Erreichbarkeit von Regionen mit infrastrukturellen
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Defiziten beitragen und die Verkehrssicherheit erhéhen, um so die Lebensqualitdt und die
wirtschaftliche Leistungsfdhigkeit insgesamt zu steigern.

Im Hinblick auf die zentrale Lage des Landes sowie den steigenden Personen- und
Warendurchgangsverkehr konnen zuktinftig auch Um-, Aus- oder Neubaumafinahmen am
StrafSennetz erforderlich werden. Entsprechende MafSnahmen zur Kapazitdtserweiterung sollen

bei nachgewiesenem verkehrlichem Bedarf, wie einer Zunahme des Verkehrsaufkommens oder der
Notwendigkeit, Unfallschwerpunkte zu vermeiden, angestrebt werden. Als mogliche Projekte kénnen
z. B. der vierspurige Ausbau der B 6n zwischen der BAB 14 (Anschlussstelle Kreuz Bernburg) und der
BAB 9 (Anschlussstelle Thurland) als Verldngerung der BAB 36, der sechsspurige Ausbau der BAB

14 zwischen Halle (Saale) und Magdeburg, der vierspurige Ausbau der B 81 zwischen Halberstadt
und Egeln oder eine Ostumfahrung Magdeburgs mit direkter Verbindung zwischen der BAB 14 bei
Schénebeck (Elbe) und der BAB 2 bei Burg in Betracht kommen.

Im Rahmen des Um- und Ausbaus des StrafSennetzes sollen Entscheidungen nicht nur nach
Wirtschaftlichkeit getroffen werden, sondern auch die Funktion der jeweiligen StrafSe im
libergeordneten Netz und ihre damit verbundenen Aufgaben beriicksichtigt werden. Besonders
im Hinblick auf die prognostizierte Verkehrsentwicklung, den demografischen Wandel und die
angestrebte Reduzierung der CO,-Emissionen sollen entsprechende Vorhaben darauf ausgerichtet
werden, den aktuellen und zukiinftigen Bedarf zu decken und gleichzeitig die Erreichung der
Klimaziele zu unterstiitzen.

Begriindung zu G 5.3.3-3

Ein intelligentes und kooperatives Verkehrsmanagement ist vor dem Hintergrund der
prognostizierten weiteren Entwicklungen im StrafSenverkehr, insbesondere im Gliterverkehr, von
grofSer Bedeutung. Angesichts der steigenden Verkehrsdichte und der wachsenden Anforderungen
an die Verfiigbarkeit des StrafSennetzes ist es entscheidend, die bestehende Infrastruktur optimal zu
nutzen.

Durch den gezielten Einsatz moderner Verkehrstechnologien sollen Verkehrsfliisse effizienter
gesteuert und Engpdsse vermieden werden, wodurch sowohl die Verkehrssicherheit erhoht als auch
die Umweltbelastungen verringert werden. Ein kooperatives Verkehrsmanagement soll zudem

die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Verkehrstrigern sowie Akteurinnen und Akteuren
fordern, um die Effizienz und Flexibilitit im gesamten Verkehrsnetz zu steigern. Die Optimierung
dieser Prozesse soll dazu beitragen, die vorhandenen Kapazitdten des StrafSennetzes bestmoglich
auszuschopfen und eine langfristig stabile sowie nachhaltige Verkehrsinfrastruktur zu gewdhrleisten
(siehe A Z 5.3.1-4 und A Z 5.3.5-9).

Begriindung zu Z 5.3.3-4

Ein gut ausgebautes Strafennetz ist die Grundlage fiir eine zumutbare Erreichbarkeit der
Zentralen Orte aus allen Siedlungsbereichen des Landes (siehe 2 Z 2.5-5). Eine leistungsfiihige
StrafSeninfrastruktur ist nicht nur im Hinblick auf die alltdgliche Mobilitdt entscheidend, sondern
auch vor dem Hintergrund der angestrebten grofSrdumigen Verkehrsverlagerung von der StrafSe
auf die Schiene und WasserstrafSe ein wichtiger Standortfaktor fiir die wirtschaftliche Entwicklung

184



Sachsen-Anhalts. Sie leistet zudem einen wesentlichen Beitrag zur Bewdltigung des Strukturwandels,
insbesondere im Mitteldeutschen Revier, und fordert die Ansiedlung von Unternehmen sowie die
Schaffung von Arbeitspldtzen.

Mit der Umsetzung der Vorhaben der sechsten Anderung des FernstrafSenausbaugesetzes sowie des
Investitionsgesetzes Kohleregionen wird das BundesstrafSennetz weiterentwickelt. Die Vielzahl an
Vorhaben ist in der sechsten Anderung des Fernstraenausbaugesetzes sowie im Investitionsgesetz
Kohleregionen aufgefiihrt. Durch die schrittweise Umsetzung dieser Projekte wird eine nachhaltige
und zukunftsfdhige Infrastruktur geschaffen, die den Verkehr effizienter gestaltet, regionale und
liberregionale Verbindungen stdrkt und zur Entlastung des bestehenden StrafSennetzes beitrdgt.

Fiir die Regionalen Entwicklungspline kbnnen konkrete Informationen zu den jeweiligen
Vorhaben der sechsten Anderung des FernstrafSenausbaugesetzes (z. B. Trassendarstellungen)
dem Projektinformationssystem zum Bundesverkehrswegeplan 2030 des Bundesministeriums fiir
Digitales und Verkehr entnommen werden. Bei bereits fortgeschrittener Planung bedarf es einer
engen Abstimmung der Regionalplanung mit dem jeweiligen Vorhabentrdger, um eine optimale
Integration der Projekte in die Regionalen Entwicklungspldne sicherzustellen.

Begriindung zu G 5.3.3-5

Aufgrund der mit den MafSnahmen zum Strukturwandel einhergehenden Wachstumsimpulse im
stidlichen Sachsen-Anhalt soll eine leistungsfcdhige Verkehrstrasse in Richtung der Stadt-Umland-
Rédume Halle (Saale) und Magdeburg langfristig gesichert werden. Die Fortfiihrung der BAB 71in
Richtung Norden bis zur BAB 14 (Anschlussstelle Plétzkau) soll sowohl die verkehrliche Entlastung

als auch eine verbesserte Anbindung umliegender Stddte und Gemeinden ermdglichen. Diese
Mafnahme soll zudem dazu beitragen, den regionalen Verkehr zu optimieren und die wirtschaftliche
Vernetzung der Stddte und Gemeinden zu stdrken.

Im Zuge der Strategischen Umweltpriifung gemdfs § 8 Abs. 1ROG wurde die festgelegte
Verlingerung der BAB 71 zwischen dem Autobahndreieck Siidharz (BAB 38/ BAB 71) und der
BAB 14 einer vertieften Priifung unterzogen (siehe 2 Band 2 — Umweltbericht). Im Ergebnis
dieser Betrachtung wurde festgestellt, dass bei Plandurchfiihrung erhebliche negative
Umweltauswirkungen nicht ausgeschlossen werden kénnen.

MafSnahmen zur Vermeidung, Minimierung oder Kompensation méglicher negativer
Umweltauswirkungen sind jedoch erst nach einer Konkretisierung der Planung bestimmbatr.

Begriindung zu Z 5.3.3-6

Die benannten Streckenztige der BundesstrafSen bzw. die darin geplanten Vorhaben sind Bestandteil
der sechsten Anderung des Fernstraflenausbaugesetzes sowie des Investitionsgesetzes Kohleregionen
und haben aus landesplanerischer Sicht eine besondere Bedeutung (siehe 21 Hauptkarte). Aufgrund
ihrer Lage und Funktion im Gesamtnetz, insbesondere als Zubringer zu oder als Verbindung zwischen
zwei Bundesautobahnen, stellen sie einen wesentlichen Schwerpunkt der Weiterentwicklung

des BundesfernstrafSennetzes dar. Diese Strecken sind sowohl fiir die leistungsfdhige und sichere
Abwicklung des BundesfernstrafSenverkehrs relevant als auch fiir die Erreichbarkeit Zentraler
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Orte und die Anbindung wichtiger regionaler Knotenpunkte. Dartiber hinaus tragen sie zur
ErschliefSung bestehender sowie zukiinftiger Industrie- und Gewerbestandorte bei und férdern
somit die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Mit der Umsetzung dieser Vorhaben wird auch
eine Verbesserung der Umweltbedingungen erwartet, da bestehende Umweltbeeintrdichtigungen
wie Ldrm- und Abgasentwicklung verringert werden. Durch die bessere Verkehrsftihrung und die
Entlastung von bestehenden Strecken wird die Lebensqualitdt der Bevolkerung in den betroffenen
Orten gesteigert.

Angesichts der Ldnge und Lage der Vorhaben sowie der damit voraussichtlich verbundenen
Raumbedeutsamkeit ist davon auszugehen, dass fiir die planerische Umsetzung dieser

Vorhaben jeweils ein Verfahren zur Raumvertrdglichkeitspriifung gemdyfs ROG (ehemals
Raumordnungsverfahren) erforderlich sein wird. Fiir die betreffenden Streckenziige wurden diese
Verfahren teils bereits durchgefiihrt oder befinden sich in anderen Fdllen derzeit in der Vorbereitung.

Begriindung zu Z 5.3.3-7

LandesstrafSen haben die Aufgabe, iiberregionale und regionale Verbindungen herzustellen und
zu sichern. Sie verbinden Stddte, Gemeinden sowie Regionen und fordern die wirtschaftliche
Entwicklung. Dartiber hinaus sind sie touristisch relevant, da sie die Tourismusgebiete sowie
Kur- und Erholungsorte des Landes anbinden und somit einen wichtigen Beitrag zur regionalen
Wertschopfung leisten.

Im Rahmen der Umsetzung der Fachpldne (Landesverkehrswegeplan: Teil StrafSe und
LandesstrafSenbauplan 2040) ist das LandesstrafSennetz im Zusammenhang mit den
BundesstrafSen zu optimieren und auszubauen. Durch gezielte Ausbau- und Neubauvorhaben soll
ein leistungsfdhiges LandesstrafSennetz gesichert und Ortsdurchfahrten vom Durchgangsverkehr
entlastet werden. Ziel ist es, in den betroffenen Gemeinden die Verkehrssituation zu verbessern, die
Verkehrsfliisse zu optimieren und die Lebensqualitdt der Anwohner durch die Reduzierung von CO,-
Emissionen und Ldrmbelastungen nachhaltig zu verbessern.

Begriindung zu G 5.3.3-8

In der Hauptkarte ist das StrafSennetz, bestehend aus Bundesautobahnen und BundesstrafSen,
sowohl im Bestand als auch in der Planung festgelegt. Die Regionalplanung kann diese generalisierte
Festlegung weiter konkretisieren und an regionale Besonderheiten sowie zukiinftige Entwicklungen
anpassen. Dartiber hinaus kbnnen im Hinblick auf eine leistungsfdhige und verkehrssichere
Weiterentwicklung des StrafSennetzes weitere Neubauvorhaben fiir Bundes-, Landes- und
KreisstrafSen in Umsetzung der einschldgigen Fachgesetze und -pldne (FernstrafSenausbaugesetz,
Investitionsgesetz Kohleregionen, Bundesverkehrswegeplan 2030, Landesverkehrswegeplan: Teil
StrafSe, LandesstrafSenbauplan 2040) festgelegt werden.

Begriindung zu Z 5.3.3-9

Die grof$en Abstdnde der bestehenden Briicken Liber die Elbe stellen eine Barriere zwischen den
Regionen dar, die den dauerhaften Zugang zu Versorgungseinrichtungen fiir Bildung, Gesundheit,
Soziales und die Versorgung mit Giitern und Dienstleistungen erschweren, Dies fiihrt zu einer
Einschrdnkung des wirtschaftlichen Entwicklungspotenzials und beeintrdchtigt die regionalen
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Verflechtungen.

Um eine verbesserte Daseinsvorsorge und eine bessere Erreichbarkeit aller Teilrdume im Land

zu gewadbhrleisten, sind fiir die Bereiche ostlich der Lutherstadt Wittenberg bis zur Landesgrenze
Sachsen, im Raum Barby, zwischen Hohenwarthe und Tangermiinde sowie im Raum der Hansestadt
Havelberg die Errichtung zusdtzlicher Briicken liber die Elbe zu priifen (siehe A Z 4-1und A G 4-2).

Mit der Errichtung der Briicken soll das wirtschaftliche Entwicklungspotenzial gestdrkt und

die Effizienz im Verkehrsnetz gesteigert werden. Langfristig soll aufSerdem die regionale
Wettbewerbsfihigkeit erhoht, Arbeitspldtze gesichert und neue wirtschaftliche Impulse gesetzt
werden. Eine verbesserte Anbindung der betroffenen Regionen an das tiberregionale Verkehrsnetz
soll zudem die Lebensqualitdt der dort ansdssigen Bevolkerung steigern, indem Verkehrsengpdsse
reduziert und Pendelzeiten verkiirzt werden.

187



5.3.4 Wasserstraflen und Binnenhafen

Z 5.3.4-1 Ertiichtigung des WasserstraRennetzes

Das Wasserstrallennetz und die 6ffentlichen Binnenhafen sind fiir einen leistungsfahigen und
bedarfsgerechten Guterverkehr zu ertuchtigen, um effiziente Transportketten unter Einbeziehung
des Systems WasserstraBe zu ermoglichen.

G 5.3.4-2 Offentliche Binnenhifen

Die o6ffentlichen Binnenhafen mit trimodalem Anschluss

« Aken (Elbe),

« Dessau-Rof3lau,

« Haldensleben,

« Halle (Saale) und

« Magdeburg

sollen durch Vorhaltung ausreichender Flachen in ihrer Bedeutung als Umschlag- und
Verladestellen gestarkt werden, um besser in das System WasserstraBe eingebunden zu sein.
Deren Ausbau und Entwicklungsmoglichkeiten sollen insbesondere in ihrer Funktion fiir die
Energiewende unterstitzt werden.

G 5.3.4-3 Schiffbarkeit von Elbe und Saale

Die ganzjahrige, verlassliche Schiffbarkeit der Bundeswasserstral3en Elbe im Sinne des
Gesamtkonzeptes Elbe sowie der Saale soll gewahrleistet werden. Im Bereich der unteren Saale
soll insbesondere der Saalekanal bei Tornitz ausgebaut werden.

Z5.3.4-4 Fahren
Zur Anbindung von Siedlungen an das klassifizierte Straennetz beiderseits der Fllisse Elbe und
Saale sind die landesbedeutsamen Fahrverbindungen zu erhalten.

Als landesbedeutsame Fahren sind festgelegt:
+ Aken (Elbe),
 Barby,

« Brachwitz,

+ Breitenhagen,

+ Coswig (Anhalt),

o Elster,

« Ferchland-Grieben,
* Prettin,

e Pretzsch,

+ Werben-Rabel,

« Rogatz,

+ Sandau (Elbe) und
o Wettin.
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Begriindung zu Z 5.3.4-1

Die Nutzung der WasserstrafSen als Transportwege trigt entscheidend zur umweltvertrdaglichen
Bewidiltigung des stetig wachsenden Gliterverkehrs bei. Besonders die Binnenschifffahrt iibernimmt
eine zentrale Rolle beim Transport von Massengtitern und Containern.

Im Sinne der nationalen Hafenstrategie, dem Masterplan Binnenschifffahrt des Bundes sowie des
Landesverkehrswegeplanes Teil: Binnenschifffahrt, Hdfen und Fihren fungiert Sachsen-Anhalt mit
dem Ausbau des Mittelland- und Elbe-Havel-Kanals in Verbindung mit dem WasserstrafSenkreuz
Magdeburg sowie der elbwasserstandsunabhdngigen Anbindung des Magdeburger Hafens als
Hinterlanddrehkreuz fiir die Seehdfen an Nord- und Ostsee.

Fiir die Umwelt ist es von Bedeutung, den naturnahen Charakter der Flussldufe und ihrer Auen zu
erhalten, um den schadlosen Abfluss von Hochwasser zu gewdhrleisten. Beeintrdchtigungen der
Funktionsfdhigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes sind insbesondere im Gebiet der
mittleren Elbe, der unteren Saale und der unteren Havel weitestgehend zu vermeiden (siehe

AN G 7.2.3-3). Ziel ist es, sowohl die Auenlandschaften als auch die kulturellen Nutzungen fiir Wohnen,
Arbeiten, Natur und Tourismus zu bewahren.

Die Renaturierung der unteren Havel erfolgt dabei im Einklang mit den Interessen von Wirtschaft
und Tourismus. Grundlage dieser Mafinahme bildet der Pflege- und Entwicklungsplan ,,Untere
Havelniederung zwischen Pritzerbe und Gnevsdorf*.

Begriindung zu G 5.3.4-2

Die éffentlichen Binnenhdfen mit trimodalem Anschluss (Anschluss an StrafSe, Schiene und
Wasserstrafle) als Hinterlanddrehkreuze haben die Aufgabe, in Verbindung mit den Seehdifen an
Nord- und Ostsee Biindelungs- und Sortierfunktionen durchzufiihren. Sie sind als Logistikknoten
und industrielle Produktionsstandorte von hoher wirtschaftlicher Bedeutung und spielen eine
wesentliche Rolle fiir den regionalen Arbeitsmarkt. Dartiber hinaus gelten Binnenhdfen als
Zentren der Energieerzeugung und logistische Knotenpunkte der Energiewirtschaft. Mit dem Ziel
der Klimaneutralitdt wird ihre Bedeutung weiter zunehmen. Dies betrifft sowohl die Anlieferung
griiner Energietrdger als auch den Umschlag von Giitern, die fiir die Energiewende benotigt werden
(z. B. Bauteile fiir Windenergie- und Freifldchensolaranlagen, Kabelrollen fiir den Ausbau des
Stromnetzes).

Aufgrund ihrer zentralen Bedeutung fiir den Verkehr von und zu den Seehdifen sowie ins Hinterland
sollen die dffentlichen Binnenhdifen mit trimodalem Anschluss Aken (Elbe), Dessau-RofSlau,
Haldensleben, Halle (Saale) und Magdeburg insbesondere als nachhaltige Knotenpunkte fiir die
Energiewende bedarfsgerecht modernisiert und weiterentwickelt werden (siehe 2 Z 5.3.5-5).

Begriindung zu G 5.3.4-3

Der Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum entlang der Elbe hat weit iiber die Region hinausgehende
Bedeutung. Mit ihrer Stromlandschaft gehort die Elbe zu den ékologisch reichhaltigsten und ftir
die Erhaltung der biologischen Vielfalt wertvollsten Naturrdumen Mitteleuropas. Zugleich hat die
Verkehrsachse entlang der Elbe im transeuropdischen Verkehrskorridor Rhein-Donau einen hohen
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Stellenwert fiir die Stdrkung des Binnenmarktes und als Verbindung zwischen den deutschen
Seehdfen und den Staaten Siidosteuropas.

Um die verkehrliche Nutzung, die wasserrechtlichen Notwendigkeiten und die Erhaltung des
wertvollen Naturraums in Einklang zu bringen, sollen die im Gesamtkonzept Elbe verankerten
Mafnahmenoptionen umgesetzt werden, um die ganzjdhrige und verldssliche Schiffbarkeit

zu gewadhrleisten. In diesem Zusammenhang soll die im Gesamtkonzept Elbe vereinbarte
Niedrigwasseroptimierung umgesetzt werden. Hierbei wird die Fahrrinnentiefe der Binnenelbe
durch lokale Ergdinzungen und Anpassungen des vorhandenen Stromregelungssystems realisiert
(Verldsslichkeit der Nutzung), soweit dies die Bekdmpfung der Sohlerosion nicht behindert und
gleichzeitig den Zielsetzungen von Natura 2000 sowie der Wasserrahmenrichtlinie dient. Die

im Gesamtkonzept Elbe verankerten Themenfelder berticksichtigen sowohl 6kologische als auch
verkehrliche Zielsetzungen, die als gleichrangig anzusehen sind. Ferner bezieht das Gesamtkonzept
Elbe die Folgen des Klimawandels und dessen erwartbare Auswirkungen auf die Elbe mit ein.

Fiir die Schifffahrt auf der Saale bestehen im Bereich zwischen Calbe (Saale) und der Einmiindung
in die Elbe mit den Felsenstrecken und engen Kurvenradien komplizierte Verhdltnisse, so dass die
Gliterschifffahrt bei Niedrigwasser regelmdfig zum Erliegen kommt. Mit der im ,Weiteren Bedarf“
des Bundesverkehrswegeplans 2030 verankerten MafSnahme , Saalekanal bei Tornitz* soll im
Zusammenhang mit den notwendigen UnterhaltungsmafSnahmen eine durchgehende Nutzung des
Wasserweges Elbe — Saale von Magdeburg bis Halle (Saale) erméglicht werden.

Begriindung zu Z 5.3.4-4

Landesbedeutsame Fdhren stellen ein unverzichtbares Bindeglied zwischen den Ufern von Elbe und
Saale dar. Sie sichern wichtige Verkehrsverbindungen und tragen aufgrund kiirzerer Fahrwege zur
Umweltentlastung bei.

Fiir die Einstufung als landesbedeutsam erfiillen die Féihren (siehe 2 Hauptkarte) alle folgenden

Kriterien:

« Die StrafSenverbindung, die durch den Fihrbetrieb gewdhrleistet wird, ist von liberregionaler
Bedeutung. Dies ist grundsdtzlich der Fall, wenn es sich um eine Verbindung von Landes- und
BundesstrafSen handelt.

« Die Fihrverbindung dient der Entlastung der Verkehrsteilnehmer, da die Entfernung zur
ndchstgelegenen Briicke fiir sie mit einem hohen Aufwand verbunden ist und

« die Fdhre trdgt zur Bildung oder Vervollstindigung eines fldchendeckenden Verkehrsnetzes bei
oder verbindet kommunale StrafSen mit dem liberregionalen StrafSennetz.
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5.3.5 Logistik

G 5.3.5-1 Logistikstandort Sachsen-Anhalt

Die Attraktivitat von Sachsen-Anhalt fiir die Entwicklung von Logistikstandorten soll durch die
Forderung verkehrstragertibergreifender und organisatorischer Netzwerke gesteigert und damit
die Ansiedlung nationaler und internationaler Unternehmen unterstitzt werden.

Z 5.3.5-2 Erweiterung vor Neuerrichtung von Logistikstandorten
In allen Teilraumen Sachsen-Anhalts hat die Erweiterung bestehender Logistikstandorte und
Verteilzentren Vorrang gegenliber der Errichtung neuer Logistikstandorte und Verteilzentren.

G 5.3.5-3 Errichtung neuer Logistikstandorte und Verteilzentren fiir Unternehmen

Fiir die Errichtung neuer Logistikstandorte und Verteilzentren sollen vorrangig moglichst
konfliktarme Flachen an Zentralen Orten sowie an Vorrangstandorten fur landesbedeutsame
Industrie- und Gewerbeflachen und Vorranggebieten fur regional bedeutsame Industrie- und
Gewerbeflachen gepriift und genutzt werden. Auf diesen Flachen soll eine intermodale Anbindung
des Standortes ermoglicht werden.

G 5.3.5-4 Ertiichtigung des Giiterverkehrs

Die Rahmenbedingungen fur den Giiterverkehr sollen so gestaltet werden, dass zukiinftige
Anforderungen, wie die Umwelt- und Klimavertraglichkeit sowie die Anpassung an das stetige
Anwachsen der Transportmengen und die Kleinteiligkeit der transportierten Waren, erfiillt
werden.

G 5.3.5-5 Schnittstellen des kombinierten Verkehrs

Ein engmaschiges Netz an Schnittstellen zwischen Schiene, WasserstraRBe und Stral3e soll die
Effizienz steigern und die Glterverkehrslogistik klimafreundlicher sowie energieeffizienter
gestalten. Dabei soll die Verlagerung des Giiterverkehrs auf die umweltschonenden Verkehrstrager
Schiene und WasserstraRBe sowie die Nutzung umweltvertraglicher Transportmittel unterstiitzt
werden.

Z 5.3.5-6 Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Verkehrsanlagen

Als Vorrangstandorte fir landesbedeutsame Verkehrsanlagen sind festgelegt:

« Anschlussbahnhofe Chemiestandort Leuna (GroRBkorbetha und Leuna-Werke Nord),
Agro-Chemie Park Piesteritz und Chemiepark Bitterfeld-Wolfen,

« bimodales Terminal des kombinierten Verkehrs des Industriegebietes Schkopau,

+ Binnenhafen Haldensleben, Magdeburg, Aken (Elbe), Dessau-RoRlau und Halle-Trotha,

+ Guterverkehrszentrum ,Hansehafen“ Magdeburg-Rothensee,

« Giiterverkehrszentrum Halle-Trotha,

+ Zugbildungsanlage des Eisenbahnknotens Halle (Saale) und

+ Zugbildungsanlage Magdeburg-Rothensee des Eisenbahnknotens Magdeburg.

Diese Vorrangstandorte sind in das nationale und europaische Verkehrsnetz einzubinden und bei
Bedarf weiterzuentwickeln.

191



Z 5.3.5-7 Offentliche Terminals des kombinierten Verkehrs
Die Standorte fiir 6ffentliche Terminals des kombinierten Verkehrs sind als Schnittstellen zwischen
Fern- und Nahverkehr sowie zwischen den einzelnen Verkehrstragern vorrangig auszubauen.

Z 5.3.5-8 Instandsetzung von Gleisanschliissen und Verladestellen
Die Instandsetzung und der Ausbau von Gleisanschliissen und Verladestellen sind zu fordern.

G 5.3.5-9 Logistik-Konzepte und digitale Vernetzung

Der Guterverkehr soll durch die Nutzung moderner Logistik-Konzepte und die Einbindung neuer
Technologien optimiert werden. Zudem sollen alle am Logistikprozess beteiligten Akteure
vollstandig digital vernetzt werden.

Begriindung zu G 5.3.5-1

Um das Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre weiter zu verstetigen und neue
Handelsbeziehungen mit europdischen Partnern zu erschliefSen, soll die Rolle Sachsen-Anhalts als
Drehkreuz im nationalen und europdischen Warenverkehr weiter gestdrkt und ausgebaut werden.
Dies bedarf der Férderung verkehrstrdgeriibergreifender Netzwerke, die sowohl die bestehende
Infrastruktur effizienter nutzen als auch neue Logistikstandorte und Verbindungen integrieren.
Die Weiterentwicklung und Umsetzung dieser Netzwerke sollen Synergien zwischen verschiedenen
Verkehrstrdgern schaffen und gleichzeitig eine Grundlage fiir eine nachhaltige wirtschaftliche
Entwicklung in der Region legen.

Im Hinblick auf die zunehmenden Anforderungen an eine ressourcenschonende, umweltfreundliche
und nachhaltige Mobilitdt soll die Verlagerung von Gliterverkehren von der StrafSe auf die

Schiene und Wasserstrafie eine zentrale Rolle spielen (siehe 2 Z 5.3.1-1). Diese Verlagerung soll
sowohl zur Reduzierung von CO,-Emissionen als auch zur effizienteren Nutzung der verftigbaren
Infrastruktur beitragen. Insbesondere Schiene und Wasserstrafse bieten aufgrund ihrer Kapazitdt und
Energieeffizienz grofSe Potenziale, um den wachsenden Anforderungen des Gtiterverkehrs gerecht zu
werden.

Begriindung zu Z 5.3.5-2

Die Erweiterung bestehender Logistikstandorte und Verteilzentren bietet zahlreiche wirtschaftliche
und umweltbezogene Vorteile. Unternehmen kbnnen auf bereits vorhandene Verkehrsanbindungen
und technische Infrastrukturen zuriickgreifen, was ihre Investitions- und Betriebskosten erheblich
senkt. Die Nutzung und Optimierung bestehender Strukturen sowie etablierter Prozesse ermoglicht
eine effizientere Kapazitdtsnutzung und die Realisierung zusdtzlicher Synergieeffekte. Die Anbindung
an verschiedene Verkehrstrdger und der Zugang zum lokalen Arbeitsmarkt steigern zudem die
Effizienz der Logistikprozesse und fordern die Wettbewerbsfdhigkeit.

Dariiber hinaus trdgt der Vorrang der Erweiterung bestehender Logistikstandorte und Verteilzentren

gegentiber der Errichtung neuer Logistikstandorte und Verteilzentren dazu bei, Umweltbelastungen
zu reduzieren, die Fldichenneuinanspruchnahme zu minimieren und Nutzungskonflikte zu vermeiden.
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Begriindung zu G 5.3.5-3

Logistikstandorte und Verteilzentren von Unternehmen sind in der Regel fldchenintensive
Gewerbe, die oft mit einer hohen Verkehrsbelastung und Ldrmemissionen aufgrund des
Lastkraftwagenverkehrs verbunden sind.

Vor diesem Hintergrund sollen zur Reduzierung der Fldichenneuinanspruchnahme und zur Schonung
des Bodens vor allem konfliktarme Fldchen an Zentralen Orten sowie an Vorrangstandorten ftir
landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen und Vorranggebieten fiir regional bedeutsame
Industrie- und Gewerbefldchen fiir die Errichtung neuer Logistikstandorte und Verteilzentren
genutzt werden (siehe 21 Z 5.1.2-1und 2 G 5.1.2-3). Dabei sollen bevorzugt Standorte ausgewdhlt
werden, die eine intermodale Anbindung ermoglichen, um den Giiter- und Warenumschlag auf die
umweltschonenderen Verkehrstriger Schiene oder WasserstrafSe zu verlagern.

Im Einklang mit den Anforderungen potenzieller Investoren sollen diese Fldichen im Rahmen der
kommunalen Planungshoheit der Gemeinden vorrangig auf ihre Eignung fiir die Errichtung neuer
Logistikstandorte und Verteilzentren gepriift werden.

Begriindung zu G 5.3.5-4

Sachsen-Anhalt verfiigt tiber eine gut ausgebaute und moderne Verkehrsinfrastruktur mit
attraktiven Schnittstellen, die das Land zu einem wichtigen Logistikstandort machen. Die zentrale
Lage in Europa und die vorhandene Infrastruktur tragen dazu bei, dass die Gesamttransportleistung
im Gliterverkehr (Tonnenkilometer) bis 2051 im Vergleich zu 2019 voraussichtlich um 46 Prozent
steigen wird. Dieses Wachstum im Gtiterverkehr stellt jedoch nicht nur eine Herausforderung fiir die
Mobilitdt und Funktionsfdhigkeit der Wirtschaft dar, sondern fiihrt auch zu einer stdrkeren Belastung
des Klimas. Daher soll der Verkehr kiinftig verstdirkt an den umwelt- und klimapolitischen Zielen
ausgerichtet werden. Der Giiterverkehr soll so gestaltet werden, dass er energiesparender, effizienter,
sauberer und leiser wird, um die Lebensqualitdit der Menschen moglichst wenig zu beeintrdchtigen.

Ein wesentlicher und effizienter Beitrag zur Entlastung kann z. B. durch den Einsatz Idngerer
Gliterziige im Rahmen des im Bundesverkehrswegeplan verankerten Programmes ,,740 Meter-Netz“
erzielt werden. Der Einsatz von 740 Meter langen Ziigen erhéht die Kapazitdten und verringert die
Rangier- und Bereitstellungszyklen. Insofern kommt der Ertiichtigung der Schieneninfrastruktur in
diesem Bereich eine hohe Bedeutung zu (siehe 2 Z 5.3.2-1).

Begriindung zu G 5.3.5-5

Angesichts des prognostizierten erheblichen Wachstums des Gliterverkehrs auf der StrafSe, das in der
Regel mit hohen Ldrm- und Schadstoffemissionen einhergeht, wird es zunehmend notwendig, die
Effizienz des Warentransports zu steigern. Ein engmaschiges Netz an Schnittstellen zwischen den
Verkehrstrdgern Schiene, WasserstrafSe und StrafSe spielt dabei eine entscheidende Rolle. Durch die
Verlagerung des Gliterverkehrs auf die umweltschonenden Verkehrstrdger Schiene und WasserstrafSe
sollen nicht nur die Verkehrsinfrastruktur effizienter genutzt, sondern auch die negativen
Auswirkungen des StrafSenverkehrs in Bezug auf Umwelt und Gesundheit verringert werden.
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Logistische Schnittstellen zwischen den verschiedenen Verkehrstrigern ermoglichen in der Regel eine
nahtlose Integration von Transportprozessen und schaffen die Voraussetzung fiir einen flexiblen
Umschlag von Giitern. So kbnnen bestehende logistische Strukturen besser genutzt und Synergien
zwischen den Verkehrstrdgern geschaffen werden.

Die Férderung und der Ausbau von Umschlaganlagen des kombinierten Verkehrs sollen dabei ein
zentraler Bestandteil der Effizienzsteigerung sein. Durch innovative Umschlagkonzepte soll eine
schnelle und kostengtinstige Verlagerung von Giitern auf die umweltschonenderen Verkehrstrdger
ermoglicht werden. Diese Ansdtze sollen nicht nur zur Reduzierung von CO,-Emissionen und
Schadstoffen beitragen, sondern auch die Erreichung von Klimazielen und die Nachhaltigkeit im
Verkehrssektor untersttitzen.

Dariiber hinaus soll die Integration umweltvertrdglicher Transportmittel und die Berticksichtigung
zukunftsweisender Technologien, wie etwa alternativer Antriebe, die Energieeffizienz

weiter optimieren. In diesem Zusammenhang sollen auch die entsprechenden Lade- und
Betankungsméglichkeiten beriicksichtigt werden (siehe 21 G 5.3.1-9).

Begriindung zu Z 5.3.5-6

Die Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Verkehrsanlagen tragen zur Sicherung und
Verbesserung der infrastrukturellen ErschliefSung von Standorten fiir Industrieansiedlungen bei und
férdern die Weiterentwicklung attraktiver Standortbedingungen.

Leistungsfdhige Verkehrsanlagen wie Gliterverkehrszentren, Binnenhdfen, Zugbildungsanlagen und
Anschlussbahnhdfe haben spezifische Standortanforderungen, die nicht beliebig verfiigbar sind.
Durch die gezielte Auswahl besonders geeigneter Standorte in allen Teilrdumen Sachsen-Anhalts
und deren Festlequng als Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Verkehrsanlagen wird ein Beitrag
zu einer ausgewogenen, grofirdumigen Entwicklung im Land geleistet. Diese Vorrangstandorte

sind aufgrund ihrer Bi- oder Trimodalitdt sowie vorhandener multifunktionaler Umschlag- und
Ladeeinrichtungen oder Zugbildungsanlagen fiir den Einzelwagenladungsverkehr besonders
geeignet, die Verlagerung von Gtiterverkehren auf die Schiene und WasserstrafSe zu ermoglichen
(siehe /A Hauptkarte).

Die Einbindung der Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Verkehrsanlagen in das nationale
und europdische Verkehrsnetz ist notwendig, um die Effizienz und Reichweite des Gliterverkehrs zu
steigern. Durch die Vernetzung dieser Vorrangstandorte untereinander sowie auf internationaler
Ebene wird eine bessere Anbindung und Integration in bestehende Transportketten ermoglicht.
Dies tragt zur Optimierung der Logistikprozesse bei und sichert eine flexible, bedarfsgerechte
Weiterentwicklung der Infrastruktur, um den steigenden Anforderungen des Giiterverkehrs gerecht
zu werden.

Im Zuge der Strategischen Umweltpriifung gemdf$ § 8 Abs. 1ROG wurden die festgelegten
Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Verkehrsanlagen ,, Anschlussbahnhéfe Chemiestandort
Leuna (Grofskorbetha und Leuna-Werke Nord), Agro-Chemie Park Piesteritz und Chemiepark
Bitterfeld-Wolfen* einer vertieften Priifung unterzogen (siehe 2A Band 2 — Umweltbericht).
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Im Ergebnis dieser Betrachtung wurde festgestellt, dass bei Plandurchfiihrung vereinzelt erhebliche
negative Umweltauswirkungen nicht auszuschliefSen sind.

MafSnahmen zur Vermeidung, Minimierung oder Kompensation méglicher negativer
Umweltauswirkungen sind aufgrund der makrostandortlichen Festlegung der Vorrangstandorte erst
auf den nachfolgenden Planungsebenen zu prtifen.

Begriindung zu Z 5.3.5-7

Die Standorte fiir offentliche Terminals des kombinierten Verkehrs sind zentrale Schnittstellen
zwischen Fern- und Nahverkehr sowie zwischen den verschiedenen Verkehrstrigern und

spielen eine entscheidende Rolle fiir eine effiziente und nachhaltige Logistik. Durch die gezielte
Weiterentwicklung dieser Terminals kbnnen die Verkehrstrdger StrafSe, Schiene und Wasserstrafse
optimal miteinander verknlipft werden, wodurch die Vernetzung verbessert und die Nutzung der
bestehenden Infrastruktur effizienter gestaltet wird. Angesichts des wachsenden Giiterverkehrs
und der damit verbundenen Belastungen fir die StrafSeninfrastruktur ist es entscheidend,

den kombinierten Verkehr zu stdrken, um Kapazitdten zu erhohen und gleichzeitig die
Umweltbelastungen zu reduzieren. Der Ausbau offentlicher Terminals fordert somit eine flexiblere
und umweltfreundlichere Gliterbeférderung, entlastet den StrafSenverkehr und trdgt zur Reduzierung
von CO,-Emissionen bei.

Begriindung zu Z 5.3.5-8

Die Instandsetzung und der Ausbau von Gleisanschliissen und Verladestellen sind entscheidende
Voraussetzungen fiir die Verlagerung des Gliterverkehrs auf die Schiene. Gleisanschliisse und
Verladestellen stellen die Verbindung zum Hauptschienennetz dar und sind unerldsslich fiir einen
funktionierenden Wagenladungsverkehr.

Sie ermoglichen es, Waren effizient von Industrie- und Logistikstandorten auf die Schiene zu
verlagern, wodurch die Schieneninfrastruktur besser genutzt und die Straflenverkehrslasten reduziert
werden. Die Verbesserung dieser Einrichtungen steigert nicht nur die Kapazitdt des Schienennetzes,
sondern férdert auch eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Gestaltung des Gtiterverkehrs.
Durch die Instandsetzung und den Ausbau der Gleisanschliisse und Verladestellen kénnen zudem die
Logistikprozesse optimiert, die Transportkosten gesenkt und gleichzeitig die angestrebte Verlagerung
auf die Schiene realisiert werden.

Begriindung zu G 5.3.5-9

Die zunehmende Menge an Gliterverkehr fiihrt zu stdrkeren Verkehrs- und Umweltbelastungen,
insbesondere in Bezug auf die Luftqualitdt und die CO,-Emissionen. Um diesen Herausforderungen
zu begegnen, sollen moderne Logistik-Konzepte und innovative Technologien genutzt werden.
Konzepte wie City-Logistik sowie ressourcenschonende und emissionsarme Logistiklésungen

bieten Potenziale, um die negativen Auswirkungen des Gtiterverkehrs zu mindern. Ziel ist es,

durch den Einsatz neuer Technologien den Anteil der Wirtschafts- und Lastkraftwagen-Verkehre zu
verringern. Dadurch soll der CO,-AusstofS gesenkt und das Transportwesen insgesamt effizienter und
nachhaltiger gestaltet werden.
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Dariiber hinaus ist die vollstindige digitale Vernetzung aller Akteure entlang der Logistikprozesskette
von entscheidender Bedeutung. Die Digitalisierung soll die Prozesse effizienter gestalten, indem sie
hohere Transparenz, bessere Planung und eine optimierte Steuerung der Transportstréme erméglicht.
Der Einsatz moderner digitaler Technologien trdgt somit zur Kostensenkung, Effizienzsteigerung und
Flexibilitdtsverbesserung bei. Gleichzeitig soll die Qualitdt der Logistikprozesse verbessert und die
Méglichkeit geschaffen werden, die Klimaziele durch eine effektive Reduzierung der CO,-Emissionen
weiter zu férdern (siehe 21 Z 5.3.1-1und A1 Z 5.3.1-4).
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5.3.6 Luftverkehr

Z 5.3.6-1Flughafen Leipzig/Halle

Die Einbindung des Landes Sachsen-Anhalt in den nationalen und internationalen Luftverkehr
ist Uber den aulerhalb des Landes gelegenen Verkehrsflughafen Leipzig/Halle zu sichern und
bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.

G 5.3.6-2 Flughafen Magdeburg/Cochstedt

Der Verkehrsflughafen Magdeburg/Cochstedt soll in Kombination von Flugbetrieb und Forschung
als Nationales Forschungs- und Erprobungszentrum fiir unbemannte Luftfahrtsysteme gestarkt
und erweitert werden.

Z5.3.6-3 Verkehrs- und Logistikkompetenzregion Mitteldeutschland

Der landerlbergreifende Raum Halle-Leipzig mit dem Verkehrsflughafen Leipzig/Halle als
internationales Logistikdrehkreuz ist als flihrende Verkehrs- und Logistikkompetenzregion in
Mitteldeutschland zu entwickeln.

Z 5.3.6-4 Verkehrslandeplitze

Durch die Regionalplanung sind die regional bedeutsamen Verkehrslandeplatze

« Flugplatz Ballenstedt-Harz,

« Hugo-Junkers-Flugplatz Dessau,

+ Flugplatz Halle/Oppin,

« Verkehrslandeplatz Magdeburg-City und

 Flugplatz Stendal-Borstel

raumlich zu sichern. Sie sind hinsichtlich ihrer Funktion fiir die Daseinsvorsorge zu erhalten und
bei Bedarf weiterzuentwickeln.

Z 5.3.6-5 Sonderlandeplatze
Durch die Regionalplanung sind Sonderlandeplatze raumlich zu sichern. Sie sind in Bezug auf ihre
Funktion fur die regionale ErschlieBung zu erhalten und bei Bedarf weiterzuentwickeln.

Z 5.3.6-6 Siedlungsbeschrankungsgebiete

Die Festlegung von Siedlungsbeschrankungsgebieten fiir die Verkehrsflughafen Leipzig/Halle

und Magdeburg/Cochstedt sowie fiir die regional bedeutsamen Verkehrslandeplatze ist durch
die Regionalplanung zu priifen. Die Festlegung der Siedlungsbeschrankungsgebiete hat unter

Beachtung der hierfur mallgebenden Larmwerte zu erfolgen.

Begriindung zu Z 5.3.6-1

Die Einbindung des Landes Sachsen-Anhalt in den nationalen und internationalen Luftverkehr
erfolgt mafSgeblich liber den Verkehrsflughafen Leipzig/Halle. Der Flughafen Leipzig/Halle liegt auf
dem Gebiet des Freistaates Sachsen, jedoch wird er durch das Land Sachsen-Anhalt aktiv unterstiitzt
(siehe 2 Hauptkarte). Dies erfolgt durch die Mitteldeutsche Flughafen AG, an der Sachsen-Anhalt
indirekt beteiligt ist.
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Die gute Erreichbarkeit des Flughafens fiir die Bevolkerung und die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt
wird durch die direkte Anbindung an das liberregionale Verkehrsnetz gesichert. Dies umfasst
insbesondere die Anbindung liber die BAB 14, die Schienenrelation Magdeburg — Halle (Saale) —
Flughafen Leipzig/Halle sowie die S-Bahn-Verbindung Halle (Saale) — Flughafen Leipzig/Halle. Diese
Infrastruktur gewdhrleistet, dass der Flughafen fiir die Bevélkerung und Wirtschaft in Sachsen-
Anhalt sowohl schnell als auch effizient erreichbar ist, was flir die wirtschaftliche und verkehrliche
Entwicklung des Landes von grofSer Bedeutung ist.

Die langfristige Sicherstellung und Weiterentwicklung der Luftverkehrsinfrastruktur im Land
Sachsen-Anhalt erfolgt auf Grundlage des Luftverkehrskonzeptes des Landes. Durch die Umsetzung
der darin enthaltenen Handlungsleitlinien wird die nachhaltige Verbesserung der Erreichbarkeit und
Wettbewerbsfihigkeit von Sachsen-Anhalt unterstiitzt, was auch die weitere Integration des Landes
in den internationalen Luftverkehr fordert.

Begriindung zu G 5.3.6-2

Dem Standort des Verkehrsflughafens Magdeburg/Cochstedt kommt aufgrund der Kombination von
Flugbetrieb und Forschung eine besondere Bedeutung fiir die wirtschaftliche und wissenschaftliche
Entwicklung zu. Diese Verbindung stellt einen Wettbewerbsvorteil dar, da sie es ermoglicht,

sowohl den Flugbetrieb als auch innovative Forschungs- und Entwicklungsaktivitdten im Bereich

der Luftfahrt zu fordern. Insbesondere im Bereich der unbemannten Luftfahrtsysteme spielt der
Flughafen eine entscheidende Rolle und wird als Nationales Forschungs- und Erprobungszentrum
neue Perspektiven fiir die Luftfahrtindustrie eroffnen. Dies trigt zur Weiterentwicklung dieses
Zukunftsfeldes bei und stdrkt gleichzeitig die Innovationskraft der Region.

Die Stdrkung und Erweiterung des Verkehrsflughafens als Forschungs- und Erprobungszentrum
sowie als Verkehrsflughafen ist fiir Sachsen-Anhalt aufgrund des Alleinstellungsmerkmals dieses
Areals von besonderem Landesinteresse. Das Land untersttitzt daher ausdriicklich die Initiative des
Deutschen Zentrumes fiir Luft- und Raumfahrt, neue Wege in der bemannten und unbemannten
Luftfahrt zu beschreiten. Mit der Erweiterung des Flughafens soll nicht nur die technologische und
wissenschaftliche Expertise des Landes weiter ausgebaut, sondern auch das wirtschaftliche Potenzial
gestdrkt werden (siehe 2A Hauptkarte).

Begriindung zu Z 5.3.6-3

Der Idnderiibergreifende Raum Halle-Leipzig hat sich bereits zu einem bedeutenden Knotenpunkt
fiir Verkehr und Logistik entwickelt, was durch die strategische Lage des Verkehrsflughafens Leipzig/
Halle als internationales Logistikdrehkreuz weiter gestdrkt wird. Der Flughafen stellt nicht nur eine
zentrale Anbindung an internationale Mdrkte dar, sondern bildet auch das Riickgrat fiir die gesamte
Logistikinfrastruktur in der Region.

In Verbindung mit weiteren Verkehrsinfrastrukturen wie dem Gliterverkehrszentrum Leipzig-Wahren
und der Zugbildungsanlage des Eisenbahnknotens Halle (Saale) wird der Raum Halle-Leipzig
zunehmend als Schliisselregion fiir den nationalen und internationalen Giiterverkehr anerkannt.
Die bereits bestehende Verflechtung mit nationalen und internationalen Logistikunternehmen
sowie die rdumliche Ndhe zu den Stédten Halle (Saale) und Leipzig bieten ein enormes Potenzial fiir
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die Weiterentwicklung dieser Region zu einer fiihrenden Verkehrs- und Logistikkompetenzregion.
Durch die gezielte Férderung und den Ausbau dieser Infrastrukturen soll der Raum Halle-Leipzig
seine Position als logistische Drehscheibe in Mitteldeutschland weiter festigen und somit zur
Wettbewerbsfihigkeit sowie zur nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung der gesamten Region
beitragen (siehe 21 Z 5.3.5-6).

Begriindung zu Z 5.3.6-4

In Ergdnzung der Schienen-, StrafSen- und WasserstrafSennetze hat sich der Luftverkehr zu

einem wichtigen Wirtschafts- und Standortfaktor entwickelt. In diesem Zusammenhang spielen
Verkehrslandepldtze und Flugpldtze eine relevante Rolle fiir die Daseinsvorsorge, insbesondere im
Idndlichen Raum, wo sie zur Erreichbarkeit und Anbindung an tiberregionale und internationale
Verkehrsnetze beitragen konnen.

Neben ihrer Funktion als Zugangspunkt zum Luftverkehr konnen Verkehrslandepldtze und Flugpldtze
in Notfdllen, wie bei medizinischen Einsdtzen oder Katastrophen, auch als Landepunkte fiir
Rettungshubschrauber oder andere Einsatzkrdfte dienen, wodurch sie einen wesentlichen Beitrag
zur regionalen Sicherheit und Krisenbewdiltigung leisten (siehe 21 G 4.5-2). Durch ihre Anbindung an
andere Verkehrstrdger férdern sie zudem die Vernetzung von Regionen.

Vor diesem Hintergrund sind durch die Regionalplanung im Rahmen der Umsetzung des Fachplans
(Luftverkehrskonzept Sachsen-Anhalt) die regional bedeutsamen Verkehrslandeplitze Flugplatz
Ballenstedt-Harz, Hugo-Junkers-Flugplatz Dessau, Flugplatz Halle/Oppin, Verkehrslandeplatz
Magdeburg-City und Flugplatz Stendal-Borstel rdumlich zu sichern.

Diese Verkehrslandepldtze und Flugpldtze sind hinsichtlich ihrer bestehenden Funktionen fiir

die Daseinsvorsorge zu erhalten und weiterzuentwickeln, um den wachsenden Anforderungen

an die Luftverkehrsinfrastruktur gerecht zu werden. Durch eine gezielte Weiterentwicklung und
Optimierung der regional bedeutsamen Verkehrslandepldtze kann nicht nur die regionale Mobilitit,
sondern auch die Wettbewerbsfdhigkeit in den betroffenen Regionen langfristig gestdrkt werden.

Begriindung zu Z 5.3.6-5

Sonderlandepldtze haben in der Regel eine regionale Bedeutung und dienen als értliche
Sportstdtten fiir diverse Luftsportarten wie Segel-, Motor- und Ultraleichtflug, Fallschirmspringen
sowie Ballonfliige. Neben ihrer Funktion als Zugang zum Luftverkehr sind sie insbesondere auch
als Ausbildungsstdtten und Treffpunkte fiir die Luftsportgemeinschaft von grofSer Bedeutung.

Sie tragen zur Forderung von Luftsportveranstaltungen, Flugausbildungen (insbesondere zur
Nachwuchsgewinnung) sowie zur Durchfiihrung von Wettkdmpfen bei.

Durch die Regionalplanung sind ergdnzend zu den regional bedeutsamen Verkehrslandepldtzen im
Rahmen der Umsetzung des Luftverkehrskonzepts Sachsen-Anhalt auch Sonderlandepldtze rdumlich
zu sichern. Der Erhalt und die Weiterentwicklung dieser Infrastruktur sind von grofSer Bedeutung, um
den Luftsport aktiv zu fordern, die Luftfahrttradition in der Region zu bewahren, den fliegerischen
Nachwuchs auszubilden, die Bekanntheit der Region zu steigern und den Tourismus zu férdern.
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Begriindung zu Z 5.3.6-6

Siedlungsbeschrinkungsgebiete sind von grofer Bedeutung, um einerseits die
Entwicklungsmoglichkeiten der Verkehrsflughdfen und regional bedeutsamen Verkehrslandepldtze
zu sichern und andererseits die Bevolkerung vor den schddlichen Auswirkungen des Flugldrms

zu schtitzen. Siedlungsbeschrdnkungsgebiete dienen dem Zweck, insbesondere geplante
Wohnbebauung und andere Idrmsensible bauliche Nutzungen in den betroffenen Zonen zu steuern.
Dadurch kénnen potenzielle Konflikte zwischen der Nutzung als Verkehrsflughdfen und regional
bedeutsamen Verkehrslandepldtze und der Ansiedlung von Wohngebieten oder anderen sensiblen
Einrichtungen minimiert werden.

Die Festlegung von Siedlungsbeschrinkungsgebieten fiir die Verkehrsflughdifen Leipzig/

Halle und Magdeburg/Cochstedt sowie fiir die regional bedeutsamen Verkehrslandepldtze

ist durch die Regionalplanung zu priifen und hat unter Beachtung der hierfiir mafsgebenden
Larmwerte zu erfolgen. GemdfS dem Gesetz zum Schutz gegen Flugldrm entsprechen die
Siedlungsbeschrinkungsgebiete an Verkehrsflughdfen den festgelegten Ldrmschutzbereichen, die
auf der Grundlage von Ldrmmessungen und Prognosen zu Flugbewegungen sowie Ldrmpegeln
erstellt werden. Die Grundlagen fiir die Festlequng von Siedlungsbeschrdnkungsgebieten sind durch
die Immissionsschutzbehérden des Landes zu ermitteln.

Fiir den Flughafen Leipzig/Halle wurde das Siedlungsbeschrdnkungsgebiet in Ergdnzung zum
Planfeststellungsbeschluss vom 4. November 2004 im September 2014 aufgrund gednderter
Flugbewegungszahlen und Flugrouten neu berechnet und zwischen dem Freistaat Sachsen und
dem Land Sachsen-Anhalt abgestimmt. Diese Berechnungen wurden gemdfS den gesetzlichen
Vorgaben durchgefiihrt. Sie basieren auf einem Prognosehorizont von zehn Jahren und wurden im
Februar 2016 bestiitigt. Diese Berechnungen sind durch die Regionalplanung zugrunde zu legen. Die
Festlegung des Siedlungsbeschrdnkungsgebiets fiir den Verkehrsflughafen Leipzig/Halle hat zudem
in Abstimmung mit den zustdndigen Stellen des Freistaats Sachsen zu erfolgen.

Das jeweilige Siedlungsbeschrdnkungsgebiet ist durch die Gemeinden im Rahmen ihrer kommunalen
Bauleitplanung zu beachten.
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5.3.7 Offentlicher Personennahverkehr

Z 5.3.7-1 Flichendeckende Sicherung des OPNV

Der OPNV ist als Haltefaktor im landlichen Raum flachendeckend zu sichern. Er ist barrierefrei
zu gestalten und zu einer leistungsfahigen Alternative zum motorisierten Individualverkehr
auszubauen.

Z 5.3.7-2 Gestaltung OPNV

Der OPNV ist als regelmaRiges Verkehrsangebot landesweit in einem hierarchischen Netz
mit kurzen Zugangswegen zu entwickeln. Dabei ist sicherzustellen, dass der straen-

und schienengebundene OPNV aktiv miteinander vernetzt wird und konkurrierende
Parallelbedienungen vermieden werden.

Die Planung des OPNV in Sachsen-Anhalt ist angebotsorientiert zu gestalten.

Z 5.3.7-3 Nahverkehrsplane
Bei der OPNV-Gestaltung sind die tiber Kreis- und Verkehrsverbundgrenzen hinweggehenden
Verkehrsbeziehungen durch abgestimmte Angebote zu beruicksichtigen.

G 5.3.7-4 OPNV-Biindelungsknoten

Zur Sicherstellung der Erreichbarkeit des landlichen Raums sollen Bad Schmiedeberg, Ballenstedt,
Blankenburg (Harz), Harzgerode, Hansestadt Havelberg, Hettstedt, Hohenmolsen, Kemberg,
Kl6tze, Osterwieck, Querfurt und Wolmirstedt als OPNV-Biindelungsknoten erhalten und
weiterentwickelt werden.

Z 5.3.7-5 OPNV-Anbindung der Wirtschaftsstandorte

Bei der ErschlieBung neuer Wirtschafts- und Logistikstandorte oder deren Erweiterung hat eine
friithzeitige Einbindung der beriihrten 6ffentlichen Stellen zu erfolgen, um mogliche Trassen fiir
den OPNV abzustimmen und zu sichern.

Z 5.3.7-6 Aufwertung von Verkehrsschnittstellen

Verkehrstechnisch bedeutende Schnittstellen zwischen straBen- und schienengebundenem OPNV
sowie — je nach ortlicher Situation —zum motorisierten und nichtmotorisierten Individualverkehr
und zum Fernverkehr sind in ihrer Verknuipfungsfunktion weiter aufzuwerten.

Begriindung zu Z 5.3.7-1

Unter Beriicksichtigung des OPNV-Plans Sachsen-Anhalt dient der OPNV bei der Raumerschliefung
und -entwicklung (SPNV, &ffentlicher StrafSenpersonennahverkehr einschlieflich Strafenbahn und
flexible Bedienformen) den Mobilitéitsanspriichen aller Bevolkerungsgruppen. Er stirkt die Zentralen
Orte und Innenstddte und fordert die Entwicklung der regionalen Wirtschaftsstruktur, einschliefSlich
des Tourismus. Ein attraktives OPNV-Angebot ist ein wesentlicher Standortvorteil fiir die Entwicklung
von Siedlungsgebieten sowie Industrie- und Gewerbestandorten und soll eine leistungsfdhige
Alternative zum individuellen Kraftfahrzeugverkehr darstellen (siehe 2 Z 5.3.1-1und 2 Z 5.3.1-6).
Leistungsfihige OPNV-Verbindungen verkniipfen die Orte mit den Grundzentren, Mittelzentren und
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Oberzentren sowie diese untereinander. Sie leisten somit einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung
der Ziele der Landesentwicklung. Dies gilt auch fiir Idnderiibergreifende Verkehrsverbindungen zu
benachbarten Zentralen Orten.

Bei der Bauleitplanung ist der OPNV in dem Sinne zu beriicksichtigen, dass eine wirtschaftliche
Anbindung und eine kundenorientierte ErschliefSung gewdhrleistet werden. Die Entwicklung hat sich
dabei vorrangig an dem bereits vorhandenen Angebot zu orientieren.

Die notwendige Steigerung des Fahrgastaufkommens soll durch eine attraktive Bedienung erreicht
werden. Dazu gehoren eine durchgdngige Nutzbarkeit tiber mehrere Verkehrsmittel hinweg

(z. B. abgestimmte Umsteigemdglichkeiten, Echtzeitinformationen zum Betriebsgeschehen,
verbesserte Moglichkeiten der Anschlussabsicherung), eine durchgehende Tarifierung durch
unternehmensiibergreifende Tarifangebote (z. B. Verbundtarife), elektronisch buchbare und
verkehrstrdgertibergreifend nutzbare Tarifangebote sowie eine bequeme Ausstattung der Fahrzeuge.

Zur barrierefreien Gestaltung kénnen die Nahverkehrspldne gemdf den Regelungen des
Personenbeforderungsgesetzes Schritte definieren, die zum Ziel einer vollstdndigen Barrierefreiheit
ftihren. Barrierefreie Haltestellen und Fahrzeuge mit rollstuhlgerechtem Zugang sind ebenso
vorgesehen wie die Bereitstellung von Informationen in leichter Sprache und taktilen Medien. Dies
soll sicherstellen, dass der OPNV fiir alle Menschen, unabhdngig von kérperlichen Einschrdnkungen,
zugdnglich ist.

Begriindung zu Z 5.3.7-2

Um den Mobilitdtsanspriichen aller Bevélkerungsgruppen gerecht zu werden, ist es notwendig,
leistungsfihige OPNV-Verbindungen zu schaffen, die sowohl die Stirkung der Zentralen Orte als
auch die Entwicklung der regionalen Wirtschaftsstruktur einschliefSlich des Tourismus, untersttitzen.
Ein hierarchisches Verkehrsnetz bietet dabei den Vorteil, abseits der Hauptverkehrsachsen
regelmdfige und flexible Angebote bereitzustellen, die sich bedarfsgerecht anpassen lassen. So wird
die Erreichbarkeit auch in weniger dicht besiedelten Gebieten gesichert.

Die Zugangsstellen des OPNV sollten weiterhin in verdichtete Siedlungsstrukturen eingebettet
bleiben, wobei dies insbesondere beim Stadtumbau berticksichtigt werden muss. Wissenschaftliche
Empfehlungen zur Optimierung der Erreichbarkeit legen nahe, die Wege zu den Haltestellen kurz zu
halten, um eine hohe Reisegeschwindigkeit zu gewdhrleisten. Ein dichtes Haltestellennetz ist hierbei
entscheidend: Fiir den strafengebundenen OPNV wird ein maximaler Haltestelleneinzugsbereich
von 500 m im ldndlichen Raum bzw. 300 m im stddtischen Bereich angestrebt. Im SPNV wird ein
Haltestelleneinzugsbereich von 1.000 m empfohlen. Diese Ndhe zur Haltestelle ist eine wesentliche
Voraussetzung, um die Standortqualitdt der Siedlungen zu verbessern und die Akzeptanz des OPNV
zu steigern. Die ErschliefSung erfolgt dabei vorrangig durch die Verkehrsmittel des offentlichen
StrafSenpersonenverkehrs.

Im Idndlichen Raum ist es entscheidend, ein regelmdfiges und bedarfsgerechtes OPNV-Angebot zu

schaffen, das als ,,Haltefaktor” wirkt. Das bedeutet, dass der OPNV so gestaltet werden muss, dass er
die Bedlirfnisse der Bevilkerung erfiillt und gleichzeitig eine zuverldssige Anbindung an die Zentralen
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Orte ermdglicht (siehe 21 Z 4-1). Ein angebotsorientierter Ansatz gewdhrleistet, dass auch diinn
besiedelte Gebiete gut erreichbar bleiben, was sowohl die Lebensqualitdt der Bewohner erhdht als
auch die Attraktivitdt des Idndlichen Raums stdrkt.

Hauptverkehrsachsen sollten mit festen Taktfahrpldnen ausgestattet werden, um eine stabile
Grundversorgung zu gewdhrleisten. Fiir ergédinzende Verkehrsangebote, die speziell zur ErschliefSung
weniger dicht besiedelter Gebiete dienen, sind flexible, bedarfsgesteuerte Fahrten (On-Demand) eine
sinnvolle Loésung. In diinn besiedelten Gebieten oder zu Zeiten mit geringem Fahrgastaufkommen
sollten flexible Bedienformen eingesetzt werden, um die Mobilitdt der Bevdlkerung auch kiinftig
fldchendeckend, regelmdfSig und gleichzeitig effizient sowie finanzierbar zu gewdhrleisten. Montags
bis freitags stellt ein stiindliches Verkehrsangebot einen anerkannten Mindeststandard dar, wihrend
am Wochenende eine mindestens zweisttindliche Verbindung zur Verftigung stehen sollte, um die
Mobilitdt der Idndlichen Bevélkerung auch aufSerhalb der Hauptverkehrszeiten zu sichern (siehe
A2Z5.3.1-6 und A G 4-6).

Nur durch eine enge Verzahnung von Verkehrs- und Siedlungsentwicklung kann der OPNV als
attraktives, nachhaltiges und zukunftsfdhiges Mobilitidtsangebot weiter gestdrkt werden.

Begriindung zu Z 5.3.7-3

Der OPNV stellt einen zentralen Schwerpunkt der Verkehrspolitik dar und wird in enger
Zusammenarbeit mit den Kommunen und Verkehrsunternehmen gestaltet. Im Rahmen der
Aufstellung von Nahverkehrspldnen erfolgt die Verkehrsgestaltung und -entwicklung im Land gemdf3
den landesplanerischen Grundscdtzen des OPNV-Plans des Landes Sachsen-Anhalt. Die Planung
orientiert sich dabei auch an den Vorgaben des Gesetzes liber den dffentlichen Personennahverkehr
im Land Sachsen-Anhalt, das die Grundsdtze und Anforderungen fiir die Aufstellung und
Fortschreibung von Nahverkehrspldnen festlegt und sicherstellt, dass diese im Einklang mit den
Zielen einer nachhaltigen und effizienten Mobilitdt stehen.

Angesichts der zunehmend enger werdenden Wirtschafts-, Siedlungs- und Pendlerverflechtungen
gewinnt die Notwendigkeit, sich liber Landes-, Kreis- und Verkehrsverbundgrenzen hinweg
abzustimmen, zunehmend an Bedeutung. Diese Abstimmungsprozesse sind daher verstdrkt

in den Fokus zu riicken, um die Effizienz und Kohdrenz des OPNV-Netzes zu gewdhrleisten und

den wachsenden Mobilititsanspriichen der Bevélkerung gerecht zu werden. Nur durch eine
umfassende und koordinierte Planung auf verschiedenen Ebenen kénnen die Anforderungen an ein
zukunftsfdhiges, fldchendeckendes und leistungsfdhiges Verkehrsangebot erfolgreich erftillt werden.

Begriindung zu G 5.3.7-4

Die Orte Bad Schmiedeberg, Ballenstedt, Blankenburg (Harz), Harzgerode, Hansestadt
Havelberg, Hettstedt, Hohenmélsen, Kemberg, Kldtze, Osterwieck, Querfurt und Wolmirstedt
libernehmen im Idndlichen Raum unter Berticksichtigung ihrer besonderen Forderwiirdigkeit im
Sinne der verkehrlichen Forderrichtlinien zum Bahn-Bus-Landesnetz eine wichtige verkehrliche
Biindelungsfunktion als Start- und Zielort von Verbindungen im OPNV-Landesnetz Sachsen-
Anhalt. Aufgrund ihrer bestehenden Funktion im OPNV-Netz Sachsen-Anhalt und zur Steigerung
der Attraktivitdt sowie der Erreichbarkeit von Zentralen Orten im Idndlichen Raum sollen diese
Orte als OPNV-Biindelungsknoten weiterhin aufrechterhalten und weiterentwickelt werden. Der
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OPNV-Biindelungsknoten wurde urspriinglich entwickelt, um Defizite in der Erreichbarkeit im
ldndlichen Raum auszugleichen. Dies trdgt nicht nur zur Verbesserung der regionalen Vernetzung
bei, sondern stellt auch sicher, dass die Mobilitdtsbediirfnisse der Idndlichen Bevolkerung nachhaltig
erfiillt werden. Die Weiterentwicklung dieser Knotenpunkte ist ein entscheidender Schritt, um

die verkehrliche Infrastruktur im ldndlichen Raum langfristig zu sichern und den wachsenden
Anforderungen gerecht zu werden.

Die Erreichbarkeitsschwellenwerte der jeweiligen zentralortlichen Stufe sind in Anlehnung an die
Orientierungswerte aus der RIN unter N Z 2.5-5 festgelegt und zu beachten.

Begriindung zu Z 5.3.7-5

Wirtschafts- und Logistikstandorte befinden sich hdufig in stddtischen Randgebieten, was dazu
flihrt, dass viele Arbeitnehmer ihre Arbeitsstdtte nahezu ausschliefSlich mit dem MIV erreichen. Dies
ist oft der Fall, da die OPNV-Anbindung in diesen Bereichen unzureichend ist.

Um den MIV zu reduzieren und gleichzeitig den CO,-AusstofS sowie den Bedarf an Stellfldchen ftir
Parkpldtze zu verringern, ist eine friihzeitige und integrierte Planung der ErschliefSung notwendig.
Durch die friihzeitige Abstimmung einer attraktiven OPNV-Anbindung mit kurzen Wegen fiir

die potenziellen Arbeitnehmer Idisst sich eine umweltfreundlichere Mobilitdt férdern und die
Verkehrsbelastung verringern (siehe 2 Z 5.3.1-1).

Begriindung zu Z 5.3.7-6

Die verkehrstechnisch bedeutenden Schnittstellen iibernehmen gemdf dem OPNV-Plan fiir

den Idndlichen Raum eine zentrale Verbindungsfunktion zu den Oberzentren und weiteren
Fernverkehrsknoten innerhalb Sachsen-Anhalts sowie zu angrenzenden Bundesldndern. Gut
gestaltete, gut ausgeschilderte und leicht erkennbare Zugangsstellen in einem ansprechenden
Umfeld tragen nicht nur zur Attraktivitdt der Stddte und Gemeinden bei, sondern stdrken auch die
Wahrnehmung des OPNV-Systems. Sie férdern das Sicherheitsgefiihl der Fahrgdste und erhéhen die
Akzeptanz des OPNV. Aus diesem Grund ist eine Aufwertung dieser verkehrstechnisch bedeutenden
Schnittstellen zwischen strafen- und schienengebundenem OPNV — sowie, je nach értlicher
Situation, auch in Bezug auf den motorisierten und nicht-motorisierten Individualverkehr (Rad- und
Fufverkehr) und den Fernverkehr — zu unterstiitzen.
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5.3.8 Rad- und FuRverkehr

Z 5.3.8-1Erhaltung und Ausbau des Rad- und FuBwegenetzes
Das bestehende Rad- und FuRwegenetz ist in allen Teilraumen des Landes zu erhalten und
bedarfsgerecht auszubauen.

Z 5.3.8-2 Weiterentwicklung des Rad- und FuRRverkehrs

Als wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen und selbstbestimmten Mobilitat im Alltag sowie

in der Freizeit ist der Rad- und FulRverkehr auf der Grundlage des Landesradverkehrsplans und
kommunaler Mobilitatskonzepte weiterzuentwickeln. Bei der Erstellung und Fortschreibung von
Mobilitatskonzepten sind interkommunale und landeriibergreifende Verkehrsbeziehungen zu
berlicksichtigen.

G 5.3.8-3 Landesradverkehrsnetz, alltagsgerechte Infrastruktur

Durch den Auf- und Ausbau vernetzter Mobilitatsangebote sowie die Schaffung komfortabler
und barrierefreier Verkehrsinfrastrukturen fiir den Rad- und FuBverkehr soll die Attraktivitat
und Sicherheit fiir Radfahrende und zu FuB gehende erh6ht werden. Unter Mitwirkung aller
Baulasttrager sollen ein flaichendeckendes Landesradverkehrsnetz und eine alltagsgerechte
Infrastruktur fir den FuRverkehr umgesetzt werden.

G 5.3.8-4 Verkniipfung des Rad- und FuRverkehrs mit OPNV

Die Verkniipfung von Rad- und FuRverkehr mit dem OPNV soll durch die Schaffung attraktiver
und barrierefreier Mobilitatsknotenpunkte und deren Anbindung an das 6ffentliche Rad- und
FuBwegenetz verbessert werden.

Begriindung zu Z 5.3.8-1

Sowohl der Rad- als auch der FufSverkehr sind wesentliche Bestandteile einer selbstbestimmten und
flexiblen Mobilitdt. Als Teil eines modernen, nachhaltigen und zukunftsfdhigen Verkehrssystems
leistet der Rad- und FufSverkehr einen bedeutenden Beitrag zur Erreichung der Klima- und
Umweltschutzziele, indem er zur Reduzierung der CO,-Emissionen beitrdgt, die Luftqualitdt in
stdadtischen Gebieten verbessert und die Gesundheit der Bevolkerung fordert.

Dariiber hinaus bietet der Rad- und FufSverkehr erhebliche Potenziale zur Verbesserung

der Lebensqualitdt in Stddten und Gemeinden. Der Umstieg auf umweltfreundliche
Fortbewegungsmittel kann den Verkehrsldrm verringern, den éffentlichen Raum lebenswerter
gestalten und die Aufenthaltsqualitdt erhéhen. Besonders im Idndlichen Raum trdgt der Ausbau von
Radwegen und fufSgdngerfreundlichen Infrastrukturen zur Daseinsvorsorge bei.

Um insbesondere den Anteil des Radverkehrs (Alltags-, Freizeit- und Tourismusverkehr) am
Gesamtverkehrsaufkommen zu erh6hen, ist das bestehende Rad- und FufSwegenetz zu erhalten und
bedarfsgerecht auszubauen (siehe 2 G 5.3.1-2).

Begriindung zu Z 5.3.8-2

Der Rad- und FufSverkehr verbessert nicht nur die Lebensverhdltnisse in urbanen und Idndlichen
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Gebieten, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen
und wirtschaftlichen Leben. Unabhdngig von Geschlecht, Alter, Herkunft, kultureller Prigung,
sozialer Lage oder kérperlichen Einschrinkungen bildet der Rad- und FufSverkehr die Grundlage

fiir eine selbstbestimmte und flexible Mobilitdt aller Bevolkerungsgruppen. Fiir Personen ohne
Zugang zu einem eigenen motorisierten Verkehrsmittel sind die Verkehrstrdger fiir aktive Mobilitdt
besonders wichtig fiir die alltdgliche Lebensfiihrung und die Erreichbarkeit von Einrichtungen der
Daseinsvorsorge. Gleichzeitig hat sich der Fahrradtourismus zu einem stetig wachsenden und
bedeutenden Wirtschaftszweig entwickelt (siehe 2 G 5.2-9).

Die Rad- und FufSverbindungen, die eine wichtige Verbindungsfunktion zwischen Wohnsiedlungen,
Schulen, Arbeitspldtzen und Naherholungsgebieten haben, sind bedarfsgerecht auszubauen. Zur
Stdrkung der offentlichen Infrastruktur fiir den Rad- und FufSverkehr sind dartiber hinaus kommunale
bzw. regionale Mobilititskonzepte zu entwickeln, die die Umsetzung attraktiver und barrierefreier
Verkehrsnetze unterstiitzen und Landesstrategien, wie den Landesradverkehrsplan und das
Landesradverkehrsnetz ergdinzen. Bei der Erstellung und Fortschreibung der Mobilitdtskonzepte sind
interkommunale und Idnderiibergreifende Verkehrsbeziehungen zu beriicksichtigen.

Durch interkommunale Kooperation sind zudem Liicken und Barrieren im Rad- und FufSwegenetz
abzubauen (siehe 2 G 1.1-3). Zudem sind durch die Einfiihrung und Anwendung von Standards
ftir Planung und Bau die Qualitdt der Rad- und FufSverkehrsanlagen sowie die Barrierefreiheit und
Verkehrssicherheit zu verbessern.

In diesem Zusammenhang trdgt die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs zugunsten
nachhaltiger Verkehrstrdger erheblich zum Riickgang von Treibhausgasemissionen bei, fordert die
biologische Vielfalt, verbessert die Luftqualitdt, unterstiitzt die Gesundheitsférderung und steigert
die Lebensqualitdt.

Begriindung zu G 5.3.8-3

Im europdischen und gesamtdeutschen Vergleich besteht fiir Sachsen-Anhalt ein erheblicher
Nachholbedarf beim Ausbau und der Stdrkung umweltfreundlicher Verkehrstrdger. Die

Forderung integrierter 6kologischer Entwicklungen auf lokaler Ebene, u. a. durch die

Férderung von Radverkehrsinfrastruktur und Schnittstellen zum OPNV, stellt einen wichtigen
Handlungsschwerpunkt dar. Nur ltickenlose und attraktive Infrastrukturangebote kénnen dazu
beitragen, das Mobilitdtsverhalten nachhaltig zu verdndern.

Zur fldchendeckenden ErschliefSung der verschiedenen Regionen des Landes sollen, in Abstimmung
mit den Vorgaben des Landesradverkehrsnetzes 2020 sowie den kommunalen Netzkonzepten,
baulasttrdgertibergreifende, funktionsgerechte und durchgdngige Rad- und FufSwegenetze
geschaffen werden, die den Anforderungen an értliche, zwischen- und tiberértliche sowie
freizeitorientierte und touristische Wegeverbindungen gerecht werden. Auf diese Weise werden
Verkehrsbeziehungen zwischen den Wohnstandorten und den Alltagszielen (Arbeit, Ausbildung und
Versorgung) fiir die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrstrdger erschlossen.

Viele Wege zu Fuf$ oder mit dem Rad verlaufen auf kommunaler Infrastruktur innerhalb der
Gemeinden. Das Land unterstiitzt die Kommunen durch die Bereitstellung von Férdermitteln
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sowie durch Férdermittelberatung und Fordervereinfachung. Zudem sollen seitens des Landes
strafsenbegleitende Radwege entlang von Bundes- und LandesstrafSen gemdf den Vorgaben des
Landesradverkehrsnetzes sowie den Qualitdtsstandards ftir Radverkehrsanlagen umgesetzt und
erhalten werden.

Begriindung zu G 5.3.8-4

Durch die optimale Verkniipfung von Rad- und FufSverkehr mit dem Bahn-Bus-Landesnetz

an attraktiven Umsteigepunkten sollen multimodale Verkehrsangebote und intermodale
Wegeketten gefordert werden (siehe 7 Z 5.3.1-1). Die Schaffung attraktiver und barrierefreier
Mobilitatsknotenpunkte, die an das dffentliche Rad- und FufSwegenetz angebunden sind, sollen die
Erreichbarkeit und Nutzung der verschiedenen Verkehrsmittel erleichtern.

Elektrofahrrider sowie eine verbesserte Anbindung an den OPNV erweitern die Reichweite und
tragen dazu bei, dass der Rad- und FufSverkehr zunehmend an Bedeutung gewinnt. Dies soll durch
den Ausbau einer alltagstauglichen Infrastruktur fiir Nahmobilitdt sowie durch die Beseitigung
von Liicken und den Abbau von Barrieren im Rad- und FufSwegenetz erreicht werden, um eine
komfortable und nahtlose Mobilitdt im Alltag zu erméglichen.
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5.4 Abfallwirtschaft und Endlagerung

G 5.4-1 Kreislaufwirtschaft

Zur Schonung der natiirlichen Ressourcen, Senkung des CO,-AusstoRes und Minimierung

der Flacheninanspruchnahme wird fiir die Abfallwirtschaft des Landes eine nachhaltige
Kreislaufwirtschaft angestrebt, welche konsequent auf die Abfallvermeidung und das Recycling
ausgerichtet ist.

G 5.4-2 Abfallentsorgung

Fiir die Abfallentsorgung sollen innerhalb einer Region ortsnahe Losungen angestrebt

werden. Bei Bedarf sollen neue Standorte fur die Abfallverwertung- und Abfallbeseitigung
planerisch vorbereitet und raumlich gesichert werden. Bei der Standortausweisung fur
Abfallentsorgungsanlagen sollen eine gute Verkehrsanbindung und eine angemessene regionale
Verteilung der Anlagen angestrebt werden. Bei der Priifung der Standorteignung fiir neue
Deponien sollen auch bestehende Deponiestandorte einbezogen werden.

Z 5.4-3 Endlager fiir radioaktive Abfille Morsleben

Das Endlager fiir radioaktive Abfalle Morsleben soll stillgelegt werden. Um das Endlager
stilllegungsfahig zu halten, sind raumbedeutsame Planungen und MaBnahmen im Bereich des
Endlagers unzulassig, die einer Stilllegung entgegenstehen. Die zur Stilllegung des Endlagers
erforderlichen infrastrukturellen MaBnahmen sind zu gewahrleisten.

Begriindung zu G 5.4-1

Ziel der Abfallwirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt ist die Schaffung einer nachhaltigen
Kreislaufwirtschaft zur Schonung der nattirlichen Ressourcen, es sind die Grundsdtze der
Abfallvermeidung und Abfallbewirtschaftung gemdpf § 6 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)
Abfallhierarchie zu beachten.

Die Abfallhierarchie stellt eine Prioritdtenfolge fiir den Umgang mit Abfillen dar, die darauf abzielt,
die Umweltbelastung zu minimieren und Ressourcen effizient zu nutzen. An erster Stelle steht dabei
die Abfallvermeidung, die darauf abzielt, die Entstehung von Abfillen zu verhindern. Darauf folgt die
Wiederverwendung, bei der Produkte und Materialien erneut genutzt werden, um ihre Lebensdauer
zu verldngern. Das Recycling kommt an dritter Stelle und umfasst die Aufbereitung von Abfillen,

um sie als Rohstoffe fiir neue Produkte zu verwenden. Die sonstige Verwertung, insbesondere

die energetische Verwertung, steht an vierter Stelle und beinhaltet die Nutzung von Abfdllen zur
Energiegewinnung. An letzter Stelle der Hierarchie steht die Beseitigung, bei der Abfille endgiiltig
entsorgt werden, z.B. durch Deponierung.

Zur Umsetzung der Abfallhierarchie ist der Vorrang von Verwertung vor Beseitigung zu beachten.
Das heifst, Abfdlle sollen vornehmlich einem sinnvollen Zweck zugefiihrt werden (Gewinnung
von Recyklaten, Sekunddrrohstoffen oder Energie). Durch die stdrkere Ausrichtung auf die
Wiederverwendung und das Recycling von Rohstoffen kann auch die Fldcheninanspruchnahme
deutlich reduziert werden.
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Begriindung zu G 5.4-2

Den Grundsdtzen der Entsorgungsautarkie und der Ndhe folgend soll eine moglichst
entstehungsnahe Beseitigung der Abfdlle angestrebt werden. Insbesondere bei Deponien sind die
innerhalb der Region zur Ablagerung anfallenden Abfallmengen mafgeblich (regionaler Bedarf).
Auch mit Blick auf die mit langen Transportwegen verbundenen 6kologischen Folgen (Klimaschutz)
ist eine ausgewogene rdumliche Verteilung der Entsorgungskapazititen anzustreben, insbesondere
ftir Deponien gilt es, eine rdumliche Konzentration von Anlagen der gleichen Deponieklasse oder eine
Ansiedlung in Randbereichen des Landes zu vermeiden.

Unter der Primisse der Einhaltung der hierfiir zu beachtenden rechtlichen Rahmenbedingungen
kénnte die Weiternutzung bestehender Deponiestandorte einen Beitrag zur Ressourcenschonung
liefern (sparsame Fldchenneuinanspruchnahme und Nutzung vorhandener Infrastruktur).

Fiir die Entsorgung von Abfillen sollen in Sachsen-Anhalt bedarfsgerecht Abfallentsorgungsanlagen
vorgesehen werden. Bei Bedarf sollen neue Standorte fiir die Abfallverwertung und -beseitigung
planerisch vorbereitet und gesichert werden. Bei der Standortfindung fiir Abfallentsorgungsanlagen
sollen eine gute Verkehrsanbindung und eine angemessene regionale Verteilung der Anlagen
berticksichtigt werden.

Die Fachplanung, in Gestalt des Abfallwirtschaftsplans des Landes Sachsen-Anhalt, beurteilt den
Bedarf an Abfallentsorgungsanlagen, die zur Sicherung der Entsorqgung von Abfdllen erforderlich
sind. Die Regionalplanung soll auf der Grundlage der jeweils aktuellen Fassung dieses Fachplans die
hierfiir notwendigen Standorte rdumlich sichern.

Begriindung zu Z 5.4-3

Am 22. April 1986 wurde der unbefristete Dauerbetrieb (Dauerbetriebsgenehmigung) des

Endlagers fiir radioaktive Abfille Morsleben durch das Staatliche Amt fiir Atomsicherheit und
Strahlenschutz der DDR genehmigt. Die Dauerbetriebsgenehmigung gilt gemdf § 57a Gesetz

liber die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (AtG) als
Planfeststellungsbeschluss im Sinne des § 9b AtG mit Ausnahme der Regelungen zur Annahme
weiterer radioaktiver Abfdlle fort. Die unbefristete Dauerbetriebsgenehmigung und die genehmigten
Anderungen bilden die rechtliche Grundlage fiir den Betrieb der Anlage.

Das Endlager umfasst den Bereich des Bergbauschutzgebietes gemdfS der geltenden
Dauerbetriebsgenehmigung.

Die Bundesgesellschaft fiir Endlagerung (BGE) will das Endlager Morsleben unter Verbleib

der eingelagerten Abfdille stilllegen. Die Stilllegung wurde in einem atomrechtlichen
Genehmigungsverfahren beantragt. Die Beschrdnkung des Genehmigungsverfahrens auf die
Stilllegung des Endlagers erfolgte 1997, der ,,Plan Stilllegung“ wurde im Jahr 2005 vorgelegt. Die
zustdndige Genehmigungsbehérde hat die formelle Beteiligung der Offentlichkeit nach einer

ersten Priifungsphase der Verfahrensunterlagen im Jahr 2009 begonnen, 2011 fand die miindliche
Erorterung der Einwendungen statt. Die Antragstellerin hat die Vorlage der abschliefSenden
Verfahrensunterlagen bis 2026 zugesagt. Nach der abschliefSenden Priifung kann eine Entscheidung
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zu einem Planfeststellungsbeschluss durch die Genehmigungsbehédrde getroffen werden. Fiir die
nachfolgende Phase der Arbeiten der Stillleqgung ist ein Zeitbedarf von 15 bis 20 Jahren anzusetzen.

Gemdfs § 12 Abs. 2 Standortauswahlgesetz haben die Entscheidungen im Standortauswahlverfahren

einschliefSlich entsprechender Zulassungen und Erlaubnisse Vorrang vor Landesplanungen und
Bauleitplanungen.
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5.5 Digitales

G 5.5-1Chancen der Digitalisierung

Die Chancen der Digitalisierung sollen in allen Bereichen verstarkt und der digitale Wandel
zielgerichtet fur eine digital vernetze Verwaltung, digitale Innovationen und fiir eine digital
vernetzte Gesellschaft vorangetrieben werden.

G 5.5-2 Digitale Bildung
Die Potenziale der digitalen Bildung sollen genutzt werden, um eine neue Qualitat des
lebenslangen Lernens zu erméglichen.

Digitale Kompetenzen sollen in allen Bildungsphasen vermittelt und die dafiir notwendigen
digitalen infrastrukturellen Rahmenbedingungen geschaffen werden.

G 5.5-3 Leistungsfahige IT-Infrastruktur

Bis 2030 wird der Aufbau leistungsfahiger IKT-Infrastrukturen im gesamten Land als Grundlage fiir
samtliche Digitalisierungsprozesse, eine flachendeckende Mobilfunkversorgung nach aktuellem
Standard sowie eine vollstandige Glasfaserversorgung fiir alle Haushalte und Unternehmen in
allen Teilraumen des Landes angestrebt.

Dazu tragt der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau ebenso bei wie gezielte FordermaRnahmen.

G 5.5-4 Smart Cities und Smart Regions

Fir die Entwicklung von Smart Cities und Smart Regions sollen sowohl im [andlichen Raum
als auch in urbanen Raumen IKT-gestiitzte Dienste in Gesundheit, Notfallversorgung, Bildung,
offentlicher Sicherheit, Mobilitat und Versorgung fiir die bedarfsgerechte Absicherung der
Anspruche der Bevolkerung gewahrleistet werden.

Mit Hilfe der Stadtebauprogramme und Wettbewerben konnen digitale Strategien sowie
Smart-City-Projekte von Kommunen durch das Land gefordert und als Beitrag zur digitalen
Daseinsvorsorge ausgezeichnet werden.

G 5.5-5 Digitaler Zwilling

Digitale Zwillinge sollen als unterstiitzendes Instrument in Planungsprozessen fir
raumbedeutsame Infrastruktur- und Bauvorhaben genutzt werden. Sie bieten die Moglichkeit,
komplexe Szenarien zu simulieren, Auswirkungen zu analysieren und so die Stadt- und
Ortsentwicklung, Krisen- und Konfliktmanagement und die Ressourcennutzung nachhaltig und
effizient in den Kommunen zu gestalten.

Begriindung zu G 5.5-1

Das Land setzt sich zum Ziel, digitale Aktivitdten zu intensivieren und konkrete MafSnahmen fiir

eine digitale vernetzte Verwaltung, digitale Innovation und fiir eine digitale vernetzte Gesellschaft
umzusetzen. Bis 2030 gilt es, die Digitalisierung der Verwaltung zu modernisieren, serviceorientiert
und durchgehend digital zu gestalten. Dies erfordert Prozessoptimierungen, einen Kulturwandel und
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die Forderung digitaler Kompetenzen bei Mitarbeitern und Fiihrungskrdften.

Digitale Innovationen werden als Treiber fiir die Zukunft gesehen, wobei Kiinstliche Intelligenz und
Automation Chancen und Risiken bieten. Dabei setzt das Land auf Zusammenarbeit und nationale
wie europdische Initiativen.

Die digitale Gesellschaft soll die Menschen in den Mittelpunkt stellen, mit Fokus auf Teilhabe,
Chancengleichheit und Vermeidung von Diskriminierung.

Die Strategie ,,Sachsen-Anhalt Digital 2030“ dient als Leitlinie ftir ressortiibergreifende und
spezifische Digitalstrategien. Das Vorgehen orientiert sich an zehn Grundsdtzen, die u. a. den
Menschen in den Mittelpunkt der Digitalisierung stellen und einen klaren gesellschaftlichen
Mehrwert der Planungen vorsehen.

Begriindung zu G 5.5-2

Die Digitalisierung bietet das Potenzial, lebenslanges Lernen als ganzheitlichen Prozess,
lernumgebungs- und zeitunabhdngiqg zu steuern. Das bedeutet nicht, dass das Lernen nicht mehr in
Bildungseinrichtungen stattfindet, sondern dartiber hinaus neue Lernmoglichkeiten und -formate
geschaffen werden, sich tiber digitale Medien Bildungsinhalte anzueignen bzw. sich dazu digital
mit Lehrkrdften sowie mit anderen Lernenden zu verstdndigen. Diese Moglichkeiten sollen genutzt
werden, um eine neue Qualitdt des lebenslangen Lernens zu schaffen.

Zeitgleich ist digitale Bildung eine Méglichkeit, auf individuelle Ansprtiche im Wissens- und
Fahigkeitserwerb besser einzugehen und inklusive Lernumgebungen zu schaffen. Dafiir ist
sicherzustellen, dass die notwendigen digitalen Kompetenzen im Rahmen der Bildungsarbeit
in allen Bildungsphasen vermittelt und die dafiir notwendigen digitalen infrastrukturellen
Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Das Land unterstiitzt die Bildungseinrichtungen und ihre Trdger in allen Phasen des lebenslangen
Lernens beim Auf- und Ausbau der notwendigen digitalen Infrastruktur und Ausstattung zur
Schaffung digitaler und digital gestiitzter Bildungsprozesse. Dabei wird auf bereits in der Umsetzung
befindliche Programme, wie u. a. den Digitalpakt Schule und das Digitalisierungsprogramm fiir
Erwachsenenbildungseinrichtungen aufgebaut. Zudem sollen den Lehrkrdften und Pddagogen

in den Bildungseinrichtungen die nétigen Kompetenzen im Hinblick auf die Nutzung digitaler

Lehr- und Lernmittel vermittelt werden und sie befdhigen, methodisch und didaktisch fundierte
digitale Bildungsangebote entwickeln zu kénnen und dabei die digitale Kompetenzentwicklung der
Lernenden als immanenten Bestandteil von Bildungsangeboten zu verstehen.

Begriindung zu G 5.5-3

Notwendige Voraussetzung flir samtliche Digitalisierungsprozesse aller Art sind leistungsfdhige
IT-Infrastrukturen. Dazu zdhlen Festnetz-Breitband, Mobilfunk, WLAN, Freifunk, weitere innovative
Funktechnologien und Rechenzentren, deren Versorgung leistungsfdhige Netze bedarf.

Die stetige Erweiterung und Weiterentwicklung digitaler Infrastrukturen stellt im laufenden
Jahrzehnt eine zentrale Aufgabe dar. Sie ist in der Kombination aus eigenwirtschaftlichem
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Engagement von Netzbetreibern und staatlicher wie kommunaler Unterstiitzung zu bewadiltigen.
Das Land Sachsen-Anhalt strebt eine Glasfaserversorgung aller Haushalte und damit eine
»Glasfaserflidchendeckung“ an. Dazu werden der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau wie auch
gezielte FérdermafSnahmen (EU, Bund, Land) betrieben. Von Fall zu Fall ist zu entscheiden, wo durch
gezielte Forderung mittel- oder langfristig Projekte mit finanzieller Unterstiitzung des Landes oder
ergdnzend des Bundes bzw. der EU angeschoben werden sollen.

Begriindung zu G 5.5-4

Die verschiedenen Smart-City-Aktivitdten verstehen sich als Beitrag fiir die Entwicklung von und
Transformation hin zu zukunftsfdhigen Stddten und Gemeinden. Dadurch soll die Resilienz in
den Kommunen gestdrkt werden, was den Menschen vor Ort ein sicheres und demokratisches
Zusammenleben sowie eine hohe Lebensqualitdt auch in Krisenzeiten ermoglicht und garantiert.
Vor diesem Hintergrund sind Beteiligungsprozesse zu nutzen, um moglichst viele Menschen und
relevante Akteure als aktive Gestalter der Transformation zu gewinnen.

Fiir die Entwicklung von Smart Cities und Smart Regions sollen die Kommunen ihre integrierten
stidtebaulichen Entwicklungskonzepte (ISEK) regelmdifSig in eigener Zustdndigkeit fortschreiben und
entsprechend tiberarbeiten. Das bietet gute Gelegenheiten, ihre digitalen Strategien einschliefSlich
konkreter MafSnahmen zu definieren und als stddtebauliche Ziele zu beriicksichtigen.

Das Land Sachsen-Anhalt strebt an, fortlaufend tiber ergdnzende Finanzierungsmaéglichkeiten fiir die
Umsetzung von Smart-City-Projekten aus den Stddtebauforderprogrammen zu informieren.

Fiir eine zukunftsfdhige Landesentwicklung gilt es insgesamt, den digitalen Wandel mitzudenken,
welcher die Daseinsvorsorge verdndert, die Transformation vorhandener Leistungsbereiche

durch digitale Verfahren befordert und damit verbunden auch das Entstehen neuer Angebote

und Aufgaben in den Stddten und Dorfern. Die Bevdlkerung ist nicht nur mit Strom, Wasser und
dhnlichen Giitern zu versorgen, sondern auch mit jenen, die fiir eine digitale Gesellschaft essenziell
sind: IT-Infrastrukturen, Gigabit-Konnektivitdt sowie der Zugriff auf digitale Dienste und digitale
Gliter. Dementsprechend sollen die bestehenden Leistungsbereiche der Daseinsvorsorge transformiert
und den gewachsenen Anspriichen Rechnung getragen werden, besonders vor dem Hintergrund des
demografischen Wandels.

Begriindung zu G 5.5-5

Digitale Zwillinge kbnnen sowohl einzelne Phasen als auch den gesamten Lebenszyklus eines Infra-
struktur- oder Bauvorhabens als digitales Modell abbilden —von Planung, Genehmigung und Bau
liber den Betrieb, die Verwaltung und das Management bis hin zur Umnutzung. Damit bergen sie
erhebliche Potenziale, um in der Praxis der Infrastrukturbereitstellung zu einer héheren Effizienz und
Ressourcenschonung zu kommen und Herausforderungen wie die Anpassung an den Klimawandel
und die Bewiiltigung des Sanierungs- und Investitionsstaus zu begegnen. Insbesondere in Form von
Zwillingsanwendungen fordern Digitale Zwillinge im Umgang mit Infrastrukturprojekten die digitale
Innovation, lebenslanges Lernen und resiliente Smart Cities in Sachsen-Anhalt durch verbesserte IT-
Infrastrukturen und die Potenziale der Biirgerbeteiligung.
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Der digitale Zwilling dient als wertvolle Unterstiitzung in Planungsprozessen, indem er eine fundierte
Grundlage fiir Entscheidungen bietet. Durch die Nutzung valider (Geo-)Daten, Simulationen und
Analysen sowie die Betrachtung unterschiedlicher Szenarien und deren Auswirkungen —etwa in
Bezug auf Kosten, Umweltauswirkungen oder Materialeinsatz — erméglicht er eine zielgerichtete

und informierte Entscheidungsfindung. Dabei trdgt er u. a. zu den Zielen von Smart City und

Smart Region bei, unterstiitzt die Bekdmpfung des Klimawandels und spielt eine entscheidende

Rolle in der Krisen- und Konfliktbewiiltigung, insbesondere im Bevolkerungsschutz und der
Katastrophenvorsorge, aber auch der Stadtentwicklung, intelligenter Verkehrsplanung oder der
Daseinsvorsorge.

Urbane Digitale Zwillinge (UDZ) sind technologische Erweiterungen, die auf GIS- (Geoinformations-
systeme) oder BIM-Daten (Building Information Modeling) basieren und eine digitale,
3D-realistischen Nachbildung von Stédten, Dérfern und Regionen erméglichen. Diese virtuellen
Modelle bieten eine prdzise Darstellung der physischen und funktionalen Merkmale einer urbanen
Umgebung und unterstiitzen eine datengestiitzte Planung und Entscheidungsfindung. Die Vorteile
von UDZ liegen in der Méglichkeit, komplexe Szenarien zu simulieren, Auswirkungen zu analysieren
und so die Stadtentwicklung, das Krisenmanagement und die Ressourcennutzung nachhaltig und
effizient zu gestalten.

Ziel ist der Aufbau eines landesweiten ,,Digitalen Zwillings“ als raumliches, digitales und
fldchendeckendes 3D-Abbild Sachsen-Anhalts in hoher Genauigkeit in dem mind. drei
Anwendungsfille fiir die Ebene der Kommunen des Landes sowie mind. ein Anwendungsfall aus

dem Bereich Planen, Bauen und Betreiben der Bundes- und LandesstrafSen (BIM) nachgenutzt
werden kénnen. Dieses Modell wird auf Grundlage der DIN SPEC 91607 - Digitale Zwillinge ftir Stddte
und Kommunen - entwickelt und ist die Basis um weitere Daten (Open Data) zu integrieren oder
dynamisch miteinander interagieren zu lassen. Zum Beispiel kbnnen dann BIM-Modelle in Digitale
Zwillinge von ganzen Kommunen oder Schienenstrecken integriert werden.

Der Digitale Zwilling ist in diesen Anwendungsfdllen nicht nur als internes Werkzeug der Verwaltung
zu verstehen, sondern auch als Méglichkeit, die betroffenen Biirgerinnen und Biirger durch eine
bestmaogliche Visualisierung und Quantifizierung von Infrastruktur- und Bauvorhaben sowie

von Planungen zu KlimaanpassungsmafSnahmen (u. a. Kommunale Wérmeplanung) oder der
Stadtentwicklung auch offentlich zu informieren und in einen Dialog mit der Verwaltung zu bringen.

Das Land versteht sich im Rahmen der organisatorischen Infrastruktur als kiinftige Betriebsstelle

des ,,Digitalen Zwillings“ fiir Sachsen-Anhalt und bietet den nachnutzenden sowie den
datenbereitstellenden offentlichen Stellen technische Unterstiitzung an.
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6. Energieversorgung

6.1 Energiesysteme

Z 6.1-1 Energieversorgung

In allen Landesteilen Sachsen-Anhalts ist sicherzustellen, dass die raumlichen Anforderungen an
eine umweltschonende, sozialvertragliche, sichere und wirtschaftliche Energiebereitstellung aus
erneuerbaren Quellen sowie an eine kosteneffiziente und bedarfsgerechte Energieversorgung
beriicksichtigt werden.

G 6.1-2 Energieerzeugungs-, Speicherungs- und Verbrauchstechnologien

Zum Erreichen der Klimaneutralitat sollen Potenziale fiir besonders klimafreundliche
Energieerzeugungs-, Speicherungs- und Verbrauchstechnologien mit hohem Wirkungsgrad sowie
zur Steigerung der Ressourceneffizienz aktiv unterstiitzt werden.

G 6.1-3 Energieversorgung mittels erneuerbarer Energien

Die Voraussetzungen fiir eine Abkehr von fossilen Energietragern und fiir eine vollstandige
Energieversorgung mit erneuerbaren Energien, einschlielich einer leistungsfahigen Infrastruktur,
sollen bei raumbedeutsamen Planungen und MaRBnahmen geschaffen werden.

G 6.1-4 Sektorenkopplung

Die Potenziale der Sektorenkopplung sollen durch eine aufeinander abgestimmte,
effizienzorientierte raumliche Entwicklung der Infrastrukturen sowie durch die ErschlieBung
technischer und wirtschaftlicher Moglichkeiten optimiert und ausgeschopft werden. Dabei sollen
insbesondere die Potenziale des Schliisselelementes Wasserstoff gefordert werden.

G 6.1-5 Einsatz von Speichern

Die Sicherung der Strom- und Warmeversorgung soll auch in Zeiten geringerer Energieerzeugung
aus Wind und Sonne durch die Integration von Speicherméglichkeiten, den Ausbau von
Speichertechnologien sowie durch die Unterstitzung einer flexibleren Nutzung und Bereitstellung
von Energie gewahrleistet werden.

Die Errichtung von Stromspeicheranlagen soll moglichst raum- und flachenschonend sowie im
raumlich-funktionalen Zusammenhang mit Umspannwerken erfolgen.

G 6.1-6 Energieversorgungskonzepte

Kommunale und regionale Energieversorgungskonzepte sollen einen wesentlichen Beitrag zu
einer klimavertraglichen, kosteneffizienten und bedarfsgerechten Energieversorgung leisten. Im
Warmesektor sollen zur Umsetzung der Energiewende kommunale Warmeplanungen erarbeitet
werden.

Begriindung zu Z 6.1-1

Die nachhaltige und klimavertrdgliche Energieversorqungsstruktur ist an den Erfordernissen der
energie- und klimapolitischen Ziele der Europdischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und
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des Landes Sachsen-Anhalt zu orientieren. Bei der Transformation hin zu einem diversifizierten
und vollstindig erneuerbaren Energiemix sind daher Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit
und Umweltvertrdglichkeit gleichermafen anzustreben, um die Klimaneutralitdt durch die Abkehr
von fossilen Energietrdgern zu gewdbhrleisten. In diesem Zusammenhang ist in allen Landesteilen
sicherzustellen, dass die rdumlichen Anforderungen an eine umweltschonende, sozialvertrdgliche,
sichere und wirtschaftliche Energiebereitstellung aus erneuerbaren Quellen sowie an eine
kosteneffiziente und bedarfsgerechte Energieversorgung berticksichtigt werden.

Gemdf$ § 3 Abs. 2 Satz 1KSG ist das Ziel der Klimaneutralitdt bis 2045 festgelegt. Zum Erreichen der
energie- und klimapolitischen Ziele hat die Energieversorqung bis spdtestens 2045 weitgehend CO»-
frei zu erfolgen. Die Trdger offentlicher Aufgaben haben bei ihren Planungen und Entscheidungen
die nach dem KSG definierten Ziele zu berticksichtigen. Schon bis 2030 sollen die Emissionen der
Energiewirtschaft in Deutschland laut KSG auf nur noch 108 Millionen Tonnen CO,-Aquivalent
sinken. Der Sektor trdgt somit am stdrksten zur Dekarbonisierung bei. Im Einklang mit diesen Zielen
wird auch der Ausstieg aus der Kohleverstromung vollzogen, der bis spdtestens 2038 vollstdndig
abgeschlossen sein muss.

Die Energiepolitik Sachsen-Anhalts wird von dem Bekenntnis zur Notwendigkeit der Energiewende
und von der Zielstellung einer hundertprozentigen Energieversorgung mit erneuerbaren Energien im
Strom-, Wdrme- und Verkehrsbereich getragen.

Begriindung zu G 6.1-2

Angesichts der globalen Erwdrmung verursacht durch den vermehrten Ausstof klimaschddlicher
Treibhausgase sowie des weltweit steigenden Strombedarfs und des hohen Fldchenbedarfs fiir
die regenerative Versorgung werden Energie- und Ressourceneinsparungen sowie eine méglichst
effiziente Nutzung regenerativer Energien unabdingbar.

Alle Bereiche der Gesellschaft sind méglichst auf eine hohe Effizienz auszurichten. Neben direkten
Einsparungen, etwa im Bereich Mobilitit und Verkehr, betrifft dies auch eine méoglichst hohe
Ressourcen- und Energieeffizienz in der Gtiterproduktion und -verwendung, da viele Produkte mit
hohen Energie- und Ressourcenverbrduchen in der Produktionskette verbunden sind.

Die Ausschopfung von Energiesparpotenzialen, der Einsatz besonders effizienter Energieerzeugungs-
und Verbrauchstechnologien sowie die ressourceneffiziente Ausgestaltung von Infrastrukturen sollen
bei planerischen MafSnahmen regelmdfiq in die Abwdgung einbezogen werden. Dies schliefSt auch
die Strom- und Wdrmeerzeugung einschliefSlich der Abwdrmenutzung ein.

Begriindung zu G 6.1-3

Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport
erneuerbarer Energien sowie der dazugehorigen Nebenanlagen liegen gemdfs § 2 EEG im
iberragenden &ffentlichen Interesse und dienen der offentlichen Gesundheit und Sicherheit. Bis die
Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen erneuerbare Energien als
vorrangiger Belang in die jeweils durchzufiihrenden Schutzgiiterabwdgungen eingebracht werden.
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Die Nutzung von erneuerbarem Strom ist auch von entscheidender Bedeutung fiir die
Dekarbonisierung anderer Sektoren, wie z. B. Wérme und Verkehr. Der Ubergang von fossilen
Brennstoffen zu erneuerbaren Energien in diesen Bereichen ist notwendig, um die Klimaneutralitdt in
Deutschland zu erreichen.

Leistungsfdhige Leitungsnetze fiir Strom, Gas, Wasserstoff und Wdrme sind als entscheidende
Voraussetzung fiir eine vollstindig auf erneuerbaren Energien basierende Energieversorgung
notwendig. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die wachsende Bedeutung von erneuerbaren
Energien, die durch ihre Schwankungen in der Erzeugung besondere Anforderungen an die
Infrastruktur stellen (siehe 2 Z 6.3-1).

Neben Stromnetzen, die im nationalen und europdischen Verbund die Moglichkeiten zum

Ausgleich von lastschwachen und laststarken Zeiten erméglichen, sollen auch die Wérme- und
zielgerichtete Gasnetzinfrastruktur mit einer entsprechenden Einbindung von Speicherméglichkeiten
weiterentwickelt werden (siehe 2 G 6.2.3-1und 1 Z 6.2.3-2).

Auch die Speicherung und der Transport von erneuerbaren Energien sind von offentlichem

Interesse. Hierzu zdhlen u. a. die Untergrundspeicherung von Wasserstoff, die Nutzung von
Grofiwdrmespeichern wie Erdbeckenspeichern sowie die Nutzung von Aquiferen. Ebenso ist der
Ausbau von Wirmenetzen erforderlich, um liberschtissige Wdrme effizient zu speichern und bei
Bedarf in die Versorgung einzuspeisen. Diese Technologien und InfrastrukturmafSnahmen sollen
mapfSgeblich dazu beitragen, die Energieversorgung auf erneuerbare Quellen umzustellen und fossile
Energietrdger zu ersetzen.

In diesem Zusammenhang haben sich sowohl die Wind- als auch die Solarenergie als zentrale Sdulen
auf dem Weg zur Klimaneutralitdt etabliert. Fiir die Windenergie an Land definiert das WindBG in

§ 3 Abs. 1Satz 1 fiir jedes Bundesland einen prozentualen Anteil der Landesfldche ftir den Ausbau der
Windenergie. Auf das Land Sachsen-Anhalt entfdllt hierbei ein Fldchenbeitragswert von 1,8 Prozent
der Landesfldche bis zum 31.12.2027 beziehungsweise von 2,2 Prozent der Landesfldche bis zum
31.12.2032. Fiir die Solarenergie sieht das EEG 2023 einen Ausbau auf 309 Gigawatt bis 2035 und

400 Gigawatt bis 2040 vor.

Begriindung zu G 6.1-4

Die Potenziale der Sektorenkopplung sind von zentraler Bedeutung fiir die Dekarbonisierung der
Energieversorgung und die nachhaltige Nutzung erneuerbarer Energien. Um diese Potenziale
optimal ausschdpfen zu kénnen, soll eine aufeinander abgestimmte, effizienzorientierte rdumliche
Entwicklung der Infrastrukturen realisiert werden. Dabei spielen die effiziente Nutzung und
Integration von erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarenergie eine zentrale Rolle, da diese
Technologien fiir die zukiinftige Energieversorgung eine mafigebliche Rolle spielen.

Wasserstoff ist ein Schliisselelement der Sektorenkopplung, da er als flexibler Energietrdger in
verschiedenen Bereichen wie Industrie, Verkehr und Wéirmeversorqung eingesetzt werden kann.
Die Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien erméglicht es, liberschiissige Energie
zu speichern und diese effizient in andere Sektoren zu integrieren. Durch die Kombination von
Wasserstoffproduktionsanlagen mit nahegelegenen Wdrmeabnehmern wie Nahwdrmenetzen oder
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industriellen Verbrauchern sollen Synergien genutzt werden, die sowohl die technische als auch die
wirtschaftliche Effizienz steigern und optimieren.

Technologien wie Power-to-Gas, Power-to-Heat oder Power-to-Liquid ermoglichen die Umwandlung
von erneuerbarem Strom in andere Energietrdger. Diese Umwandlungsprozesse sollen dazu
beitragen, erneuerbare Energie in allen Bereichen der Energiewirtschaft nutzbar zu machen und

so die Defossilisierung voranzutreiben. Durch die Entwicklung und den Ausbau entsprechender
Infrastrukturen sollen diese Technologien effizient und wirtschaftlich realisiert werden.

Begriindung zu G 6.1-5

Die Sicherung der Strom- und Wdrmeversorgung in Zeiten geringerer Erzeugung aus Wind und Sonne
erfordert die Integration von Speichermdglichkeiten sowie eine flexible Nutzung und Bereitstellung
von Energie. Die Kombination kurz-, mittel- und langfristiger Speicherlésungen, auch im Rahmen der
Sektorenkopplung, stellt sicher, dass liberschiissige erneuerbare Energie in Zeiten hoher Verfiigbarkeit
gespeichert und bei Bedarf, insbesondere in Phasen hoher Nachfrage, wieder eingespeist werden
kann. Dabei konnen insbesondere auch kurzfristige Speicher relevante Systemdienstleistungen
leisten, die zur Stabilitdt des Stromnetzes beitragen.

Die geologischen Gegebenheiten in Sachsen-Anhalt bieten besonders gtinstige Voraussetzungen ftir
die Nutzung von Speichertechnologien. So befinden sich in Sachsen-Anhalt neun Untergrundspeicher
zur Speicherung von Erdgas und anderen Produkten. Hierbei handelt es sich um fiinf Salzkavernen
zur Speicherung von Erdgas, zwei zur Einlagerung von Fliissiggas, ein Erdgasporenspeicher und

ein stillgelegtes Bergwerk. Insgesamt betrdgt die Erdgasspeicherkapazitdt derzeit 3,058 Milliarden
Normkubikmeter. Weitere Speicher mit 1,78 Milliarden Normkubikmetern sind gegenwdirtig

in Planung oder in Bau. Diese Speicher sind geeignet, um die Energieversorgung wdhrend der
Wintermonate oder in Zeiten mit erhéhtem Energiebedarf zu sichern (siehe 21 Z 7.1.4-3).

Ein weiterer wichtiger Baustein flir die Stabilitdt eines erneuerbaren Energiesystems sind

lastflexible Fahrweisen, insbesondere in der Industrie. Durch Anpassung des Energieverbrauchs an
die Schwankungen im Erzeugungsangebot soll die Notwendigkeit fiir Speicherung verringert und
gleichzeitig die Netzstabilitdt unterstiitzt werden. Neue intelligente Netztechnologien sollen zudem
dazu beitragen, den Netzausbaubedarf zu senken, indem sie eine flexiblere Nutzung der bestehenden
Infrastruktur erméglichen.

Die Errichtung von Stromspeicheranlagen, insbesondere von Batteriespeichern, soll méglichst
freiraum- und fldchenschonend erfolgen, um die Nutzung von Ressourcen zu optimieren und

die Fldcheninanspruchnahme zu minimieren. Zudem sollen Speicheranlagen in einem rdumlich-
funktionalen Zusammenhang mit bestehenden Umspannwerken errichtet werden, da sich die
Umspannwerke als Netzverkniipfungspunkte gut fiir die Integration von Speicheranlagen eignen.
Ein solcher Zusammenhang ermdglicht eine effiziente und direkte Einbindung in das bestehende
Stromnetz und tréigt zur Reduzierung des Netzausbaubedarfs bei. Diese Fldchen sind in der Regel
bereits technisch tiberprigt und weisen hdufig ein eingeschrdnktes Freiraumpotenzial auf. Durch
diese enge Verzahnung kénnen Speicheranlagen effizient in das bestehende Stromnetz eingebunden
werden.
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Begriindung zu G 6.1-6

Kommunale und regionale Energieversorgungskonzepte sind ein zentrales Instrument, um eine
klimavertrdgliche, kosteneffiziente und bedarfsgerechte Energieversorgung sicherzustellen. Sie
ermoglichen es, die spezifischen Gegebenheiten und Bedtirfnisse auf lokaler und regionaler Ebene
zu berticksichtigen und Lésungen zu entwickeln, die sowohl 6kologisch als auch 6konomisch sinnvoll
sind. Durch die gezielte Planung und Optimierung von Energieversorgungssystemen kénnen sowohl!
Energieeinsparpotenziale als auch die Nutzung erneuerbarer Energien maximiert werden.

Im Wdrmesektor sollen gemdfS § 4 Warmeplanungsgesetz zur Umsetzung der Energiewende
kommunale Wérmeplanungen erarbeitet werden. Diese bieten den Kommunen die Méglichkeit,
gemeinsam mit den relevanten Marktakteuren innovative und effiziente Losungen zu entwickeln. So
kann z. B. die systematische Planung der Nutzung umweltfreundlicher Wdrmequellen wie Abwdrme,
griiner Gase und Geothermie sowie der Einsatz von Technologien wie Wdrmepumpen, Wdrmenetzen
und Speichern erfolgen. AufSerdem kann die kommunale Wdrmeplanung Orientierung bei der
Priorisierung von Wdrmeversorgungstechnologien geben, die den spezifischen Anforderungen der
Region gerecht werden.

Ein wichtiger Bestandteil dieser Planung kann zudem die Identifikation von Gebieten sein, in
denen Nah- und Fernwdrme eine effiziente Lésung zur Erreichung eines treibhausgasneutralen
Gebdudebestands darstellen. Auf Grundlage solcher Analysen kénnen geeignete Fldchen fiir
die Nutzung erneuerbarer Energien zur Wdrmeversorgung ausgewiesen werden. Dies trdgt
nicht nur zur Reduktion von CO,-Emissionen bei, sondern schafft auch wirtschaftlich attraktive
Rahmenbedingungen, die die Akzeptanz der Bevolkerung fordern.
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6.2 Erneuerbare Energien

6.2.1 Windenergie

Z 6.2.1-1 Planungskonzeption Windenergie

In den Regionalen Entwicklungsplanen sind die raumlichen Voraussetzungen fiir die Nutzung
der Windenergie zu sichern. Dabei ist zur raumlichen Steuerung der Windenergienutzung
eine nachvollziehbare und konsistente Planungskonzeption vorzulegen, die den allgemeinen
Anforderungen des planungsrechtlichen Abwagungsgebots entspricht.

Z 6.2.1-2 Vorranggebiete fiir Windenergienutzung

Fur die raumliche Steuerung der Windenergie sind geeignete Gebiete fiir die Errichtung von
Windenergieanlagen zu sichern. Dafiir sind durch die Regionalplanung Vorranggebiete fuir
Windenergienutzung festzulegen.

G 6.2.1-3 Raumlich-funktionaler Zusammenhang mit Vorrangstandorten fiir Industrie- und
Gewerbeflachen

Die Regionalen Planungsgemeinschaften sollen im Rahmen ihrer Planungskonzeption zur
Steuerung der Windenergienutzung bevorzugt Flachen priifen, die mit den Vorrangstandorten fiir
landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen, den Vorranggebieten fiir regional bedeutsame
Industrie- und Gewerbeflachen oder der Wasserstoffinfrastruktur in einem raumlich-funktionalen
Zusammenhang liegen.

Z 6.2.1-4 ,Rotor-out“-Flachen

Bei der Festlegung der Vorranggebiete fiir Windenergienutzung ist zu beachten, dass

die Rotorblatter der Windenergieanlagen auch Flachen aulRerhalb dieser Vorranggebiete
uberstreichen durfen. Eine Festlegung, wonach die gesamte Windenergieanlage sich innerhalb
dieser Vorranggebiete befinden muss, ist unzuldssig.

Z 6.2.1-5 Keine Hohenbeschrankung fiir Windenergieanlagen

Mit der Festlegung der Vorranggebiete flir Windenergienutzung sowie mit der Ausweisung von
Sonderbauflachen in Flachennutzungsplanen und Sondergebieten in Bebauungsplanen sind
Hohenbeschrankungen fiir Windenergieanlagen nicht vereinbar.

Dies gilt so lange, bis die Erreichung des Flachenbeitragswertes nach dem WindBG oder der
regionalen Teilflachenziele nach dem LEntwG LSA in den einzelnen Planungsregionen des Landes
festgestellt wird.

G 6.2.1-6 Raumordnerische Sicherung bestehender Windparks

Flachen, die gegenwartig bereits einen Bestand an Windenergieanlagen aufweisen, sollen
bevorzugt als Vorranggebiete fiir Windenergienutzung festgelegt werden, sofern sie den Kriterien
der Planungskonzeption entsprechen.
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G 6.2.1-7 Abstinde zu Vorranggebieten fiir Windenergienutzung

In Regionalen Entwicklungsplanen sowie bei der kommunalen Bauleitplanung sollen im Rahmen
der Abwagung konkurrierender Nutzungen vorsorglich Abstande zu Vorranggebieten fiir
Windenergienutzung beriicksichtigt werden.

G 6.2.1-8 Schutz des Waldes
Die Festlegung von Vorranggebieten fiir Windenergienutzung auf Waldflachen sollte
grundsatzlich vermieden werden.

Hiervon kann abgewichen werden, wenn durch die Regionalplanung konfliktarmere Flachen
alternativim Wald festgelegt werden konnen und die Beeintrachtigung des Waldes so gering wie
moglich gehalten wird.

Z 6.2.1-9 Planungsregionsiibergreifende Festlegung von Vorranggebieten

Zur planerischen Optimierung der raumordnerischen Steuerung der Windenergie ist durch
die Regionalplanung die planungsregionsuibergreifende Festlegung von Vorranggebieten fiir
Windenergienutzung zu prifen.

G 6.2.1-10 Kommunale Bauleitplanung

Die gemeindliche Planung von Flachen fiir die Windenergienutzung in Flachennutzungsplanen
als Sonderbauflachen und in Bebauungsplanen als Sondergebiete soll unter Beruicksichtigung der
regionalplanerischen Planungskonzeption zur raumordnerischen Steuerung der Windenergie im
Einvernehmen mit der jeweiligen Regionalen Planungsgemeinschaft erfolgen. Interkommunale
Kooperationen sollen angestrebt werden.

Begriindung zu Z 6.2.1-1

Der Ausbau der Windenergie ist ein zentraler Baustein zur Erreichung der klima- und
energiepolitischen Ziele auf Bundes- und Landesebene. Fiir eine Steuerung zur réumlichen
Konzentration der Windenergieanlagen an dafiir geeigneten Standorten ist durch die
Regionalplanung eine nachvollziehbare und konsistente Planungskonzeption vorzulegen, die den
allgemeinen Anforderungen des planungsrechtlichen Abwdgungsgebots entspricht.

Ziel der rdumlichen Steuerung ist es, Windenergieanlagen unter Beachtung der im LEntwG

LSA verbindlich festgelegten regionalen Teilfldchenziele an Standorten zu konzentrieren, die
raumordnerisch geeignet sind. Dabei sind die Vorgaben des Raumordnungsgesetzes sowie des Wind-
an-Land-Gesetzes zu beachten, die eine zielgerichtete Nutzung der Windenergie an ausgewdhlten
Standorten vorsehen.

Diese rdumliche Steuerung stellt sicher, dass der Schutz anderer Raumfunktionen gewahrt bleibt und
gleichzeitig eine effiziente Nutzung der Windenergie erreicht wird. Durch die rdumliche Steuerung
der Windenergienutzung wird nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz und zur Energieversorgung
erzielt, sondern auch eine nachhaltige Entwicklung geférdert. Es wird gewdhrleistet, dass die
Errichtung von Windenergieanlagen mit méglichst geringen Umweltbelastungen und moglichst
ohne erhebliche negative Auswirkungen auf andere Nutzungen und Raumfunktionen erfolgt,
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soweit dies auf der Ebene der Regionalplanung absehbar ist. Im Rahmen der regionalplanerischen
Planungskonzeption sind daftir insbesondere die in den Regionalen Entwicklungspldnen
festgelegten Vorranggebiete fiir Windenergienutzung zu priifen. Diese wurden bereits hinsichtlich
ihrer Umweltbelastungen und der erheblichen negativen Auswirkungen auf andere Nutzungen

und Raumfunktionen untersucht. Dariiber hinaus ist bei diesen Windenergiegebieten von einer
weitgehenden gesellschaftlichen Akzeptanz durch die ortsansdssige Bevdlkerung auszugehen, da sie
bereits nahezu vollstdndig mit Windenergieanlagen belegt sind.

Begriindung zu Z 6.2.1-2

Aufgrund der raumbezogenen Auswirkungen der Windenergienutzung bedarf es einer rdumlichen
Steuerung. Daftir hat die Regionalplanung zur Errichtung und zum Betrieb raumbedeutsamer
Windenergieanlagen Vorranggebiete festzulegen.

Durch die regionalplanerische Festlegung von Vorranggebieten fiir Windenergienutzung wird die
Errichtung von Windenergieanlagen verbindlich auf bestimmte Standorte gelenkt und konzentriert.
Die Vorranggebiete fiir Windenergienutzung stellen dabei Windenergiegebiete im Sinne von

§ 2 Nr. 1 WindBG dar und tragen dazu bei, die seitens des Bundes festgelegten Fldchenbeitragswerte
nach § 3 Abs. 1 WindBG sowie die regionalen Teilfldchenziele gemdfS § 9a LEntwG LSA zu erreichen.
Diese Planung trdgt der nationalen und regionalen Verantwortung ftir den Ausbau erneuerbarer
Energien Rechnung und unterstiitzt die Umsetzung von Klimaschutz- und Energiezielen.

Windenergieanlagen sind grundsdtzlich gemdfS § 35 Abs. 1Nr. 5 BauGB im AufSenbereich
privilegiert. Die Feststellung der Erreichung der Fldchenbeitragswerte nach dem WindBG durch

den Bund bzw. der regionalen Teilfldchenziele gemdf$ LEntwG LSA durch das Land erméglicht es,
Windenergieanlagen auch aufSerhalb der Vorranggebiete gemdfS § 35 Abs. 2 BauGB als sonstige
Vorhaben zuzulassen, sofern keine 6ffentlichen Belange beeintrdchtigt werden und die ErschliefSung
sichergestellt ist.

Begriindung zu G 6.2.1-3

Im Rahmen der Erarbeitung einer transparenten und methodisch fundierten Planungskonzeption
zur raumordnerischen Steuerung der Windenergienutzung sollen bei der Festlegung von
Vorranggebieten fiir Windenergienutzung bevorzugt Fidchen gepriift werden, die mit
Vorrangstandorten fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen, Vorranggebieten fiir
regional bedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen sowie der Wasserstoffinfrastruktur in einem
rdumlich-funktionalen Zusammenhang stehen. Ein solcher Zusammenhang erméglicht eine
effiziente Nutzung der Windenergie, da sie direkt vor Ort produziert und z. B. fiir industrielle Prozesse
genutzt werden kann.

Damit sollen ortsansdssige Unternehmen gestdrkt werden, die ihre Energieversorqgung auf
erneuerbare Energietriger umstellen mochten, um wirtschaftlich und kostendeckend an ihrem
Standort produzieren zu konnen. Die Ndhe zu erneuerbaren Energiequellen erméglicht z. B.

liber Power Purchase Agreements (langfristige privatrechtliche Energieliefervertrige zwischen
Erzeugern und Abnehmern) die Einsparung der Netzentgelte und hilft, die Wettbewerbsfihigkeit
der Unternehmen zu sichern. Dartiber hinaus soll die Effizienz des Stromnetzes fiir (griinen)
Strom gesteigert werden, indem die Distanzen ftir den Netztransport méglichst kurz gehalten
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werden. Dies trdgt zur Erhéhung der Attraktivitdt des Standorts bei, da eine zuverldssige und
nachhaltige Energieversorgung fiir Unternehmen zunehmend ein entscheidendes Kriterium fiir
Investitionsentscheidungen ist. Zudem fordert die planerische Ausrichtung auf Erneuerbare Energien
die langfristige Ansiedlung und Bindung von Unternehmen in der Region, was zu einer positiven
wirtschaftlichen Entwicklung fiihrt.

Begriindung zu Z 6.2.1-4

Nach § 4 Abs. 3 WindBG sind Fldchen grundsdtzlich nur dann in vollem Umfang auf die gemas
WindBG festgelegten Fldchenbeitragswerte anzurechnen, wenn es sich um ,rotor-out“-Fléichen
handelt. Bei ,,rotor-out“-Fldichen tiberstreichen die Rotorbldtter von Windenergieanlagen Fldchen
aufSerhalb der regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete fiir Windenergienutzung.

Die festgelegten Fldchenbeitragswerte gemdf$ WindBG wurden unter der Annahme berechnet, dass
der Rotor einer Windenergieanlage tiber die Fldichengrenze der Windenergiegebiete hinausragen
darf. Eine Festlegung, dass die Windenergieanlage einschliefSlich des eigenen Rotors vollstindig
innerhalb des Vorranggebietes errichtet werden muss, wiirde die erzielbare Leistung auf der Fldche
verringern. Deshalb widire eine solche Fldche nur anteilig auf den festgelegten Fldchenbeitragswert
gemdfs WindBG anzurechnen.

Dabher gilt die Vorgabe, dass die Rotoren der Windenergieanlagen liber die Fldchengrenzen der
Vorranggebiete fiir Windenergienutzung hinausragen sollen. Bei der Festlequng der Vorranggebiete
ftir Windenergienutzung kann in Anbetracht dessen, dass Regionale Entwicklungspldne gemafs
LEntwG LSA im Mafstab 1:100.000 zu erstellen sind, ein planerischer Unschdirfebereich von bis zu
100 m auftreten.

Begriindung zu Z 6.2.1-5
Nach § 4 Abs. 1Satz 5 WindBG werden Fldchen auf den Fldchenbeitragswert gemdf$ WindBG nur
dann angerechnet, wenn sie keine Bestimmungen zur Héhe baulicher Anlagen enthalten.

Bauhéhenbeschrdankungen konnen die Wirtschaftlichkeit von Projekten erheblich einschrinken, da
sie die maximale Nutzung der Fldche fiir die Windnutzung begrenzen kénnen. Das WindBG verfolgt
daher das Ziel, die regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete fiir Windenergienutzung so weit
wie moglich vollstindig zu nutzen.

Sowohl regionalplanerische Héhenbeschrinkungen als auch Hohenbeschrdnkungen die im Rahmen
der konkretisierenden Bauleitplanung festgelegt werden, fiihren demnach zur Nichtanrechenbarkeit
der Fldche. In beiden Fdllen handelt es sich um planerische Hohenbeschrdnkungen, die die
vollstindige Nutzung der Fldche zur Windenergiegewinnung einschrinken. Darunter fallen
Maximal-, Minimalhéhen oder feste Hohenvorgaben.

Die Regelung erfasst hierbei nicht Hohenbegrenzungen, die erst als Nebenbestimmungen im Rahmen
der Genehmiqungsentscheidung festgelegt werden oder wenn die Genehmigungsbehorde die Anlage

mit einer vom Antrag abweichenden Héhe genehmigt.

Wird durch den Bund bzw. das Land die Erreichung des Fldchenbeitragswertes nach dem WindBG
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oder der regionalen Teilfldchenziele nach dem LEntwG LSA bis zum 31.12.2032 festgestellt, findet diese
Zielfestlegung keine Anwendung mehr.

Begriindung zu G 6.2.1-6

Im Rahmen der Erarbeitung einer Planungskonzeption zur raumordnerischen Steuerung der
Windenergie sollen Windparks mit drei oder mehr Windenergieanlagen, deren Einwirkungsbereich
sich tiberschneidet und die in einem funktionalen Zusammenhang stehen, bevorzugt in die Priifung
zur Festlegung von Vorranggebieten fiir Windenergienutzung einbezogen werden, sofern sie noch
nicht raumordnerisch gesichert sind.

Da die derzeit bestehenden Windenergieanlagen an bereits etablierten und von der Bevélkerung
weitgehend akzeptierten Standorten errichtet wurden und bereits an die bestehenden Ubertragungs-
und Verteilnetze angebunden sind, sollen diese Standorte vorrangig raumordnerisch gesichert
werden.

Um die Neuinanspruchnahme von Fldchen fiir die Windenergie moglichst gering zu halten, soll die
raumordnerische Sicherung bereits genutzter Standorte als Vorranggebiete ftir Windenergienutzung
angestrebt werden.

Im Hinblick auf die gemdf$ WindBG verbindlich festgelegten Fldchenbeitragswerte liegt die
raumordnerische Sicherung dieser Standorte im besonderen Bundes- und Landesinteresse.

Begriindung zu G 6.2.1-7

Angesichts des steigenden Ausbaus der Windenergie soll auf der Ebene der Regionalplanung

und der kommunalen Bauleitplanung in Bezug auf mogliche raumliche Konflikte zwischen der
Windenergienutzung und anderen konkurrierenden Nutzungen (z. B. Siedlungsentwicklung) Vorsorge
getroffen werden.

Im Rahmen der Erarbeitung einer regionalplanerischen Planungskonzeption zur Festlegung von
Vorranggebieten fiir Windenergienutzung sollen gemeindliche Planungen sowie etwaige Potenziale
fiir Siedlungsentwicklungen in der Abwdgung berticksichtigt werden.

Die vorsorgende Berticksichtiqgung von Abstdnden zu konkurrierenden Nutzungen soll sowohl auf der
Ebene der Regionalplanung als auch der Ebene der kommunalen Bauleitplanung erfolgen und soll
dem tliberragenden offentlichen Interesse an der Windenergienutzung gemdf$ Erneuerbare-Energie-
Gesetz Rechnung tragen und die Windenergienutzung, insbesondere das Repowering bestehender
Windenergieanlagen, ermoglichen.

Sowohl die Vermeidung des Heranwachsens der Siedlungsfldchen an die Vorranggebiete fiir
Windenergienutzung als auch die Einhaltung eines vorsorglichen Abstands zwischen den
Siedlungsfldchen und den Windenergieanlagen zur Minimierung negativer Auswirkungen auf die
Wohnqualitit und die Gesundheit der Anwohner (u. a. Ldrmbelastung und Schattenwurf) sollen die
Akzeptanz von Windenergieanlagen erh6hen.
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Die kommunale Planungshoheit wird insoweit eingeschrdnkt, was jedoch durch den vorsorglichen
Schutz der Anwohner gerechtfertigt ist.

Begriindung zu G 6.2.1-8

Das Land Sachsen-Anhalt ist mit ca. 22,6 Prozent bewaldeter Fldche ein vergleichsweise waldarmes
Land. Aufgrund der in den vergangenen Jahren aufgetretenen extremen Wetterereignisse als Folge
des Klimawandels wurden landesweit bei allen Baumarten Waldschdden durch Trockenheitsstress
und Schddlingsbefall (u. a. Borkenkdfer) verzeichnet. Der Waldzustandsbericht 2022 zeigt auf, dass
dies in allen Landesteilen zu immensen Schdden der Vitalitdt der Bdume bis hin zum Absterben
gefiihrt hat.

Um den Wald zum Schutz des Klimas, zur Reinhaltung von Luft und Wasser, zum Schutz des Bodens
vor Erosionen, fiir die Erholung sowie als Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen zu erhalten, soll die
Festlegung von Vorranggebieten ftir Windenergienutzung auf Waldfldchen daher grundsdtzlich
vermieden werden.

Sollte es fiir die Erreichung des jeweiligen Fldchenbeitragswertes gemdfs WindBG in Verbindung
mit dem LEntwG LSA notwendig sein, Waldfldchen in Anspruch zu nehmen, soll seitens der
Regionalplanung im Rahmen ihrer Planungskonzeption zur Steuerung der Windenergie
dargelegt werden, dass konfliktdrmere Fldchen alternativim Wald festgelegt werden kénnen
(Alternativfldchenpriifung). In diesem Zusammenhang soll die Beeintrichtigung des Waldes so
gering wie moglich gehalten werden.

Begriindung zu Z 6.2.1-9

Uber die gemdf3 LEntwG LSA erforderliche Abstimmung von Raumordnungsplédnen hinaus sind
durch die Regionalplanung die planungsregionsiibergreifende Festlegung von Vorranggebieten fiir
Windenergienutzung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zu priifen. Dabei sind
auch Windenergiegebietsplanungen angrenzender Planungsregionen aufSerhalb Sachsen-Anhalts zu
beriicksichtigen.

Dies dient einerseits der Sicherstellung der Umsetzung der jeweiligen Planungskonzeption und
untersttitzt andererseits die Erreichung der Fldchenbeitragswerte nach WindBG oder der regionalen
Teilfldchenziele nach LEntwG LSA.

Eine planungsregionstibergreifende Festlegung von Vorranggebieten fiir Windenergienutzung
verfolgt zudem den Zweck, die kommunale Teilhabe zu fordern, regionale Synergien fiir

die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe zu nutzen sowie die bestmogliche Nutzung von
Netzanschluss- und Netzversorgungsméglichkeiten zu erméglichen.

Begriindung zu G 6.2.1-10

Gemeinden, die im Rahmen von Resilienz- und KlimaschutzmafSnahmen zur Férderung der Energie-
und kommunalen Wédrmeversorgung oder zur Unterstiitzung von Industrieprozessen ortsansdssiger
Gewerbe- und Industriebetriebe auf erneuerbare Energien umstellen wollen, konnen aufSerhalb der
Kulisse der regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete fiir Windenergienutzung Fldchen als
Sonderbaufldchen in Fldchennutzungspldnen und als Sondergebiete in Bebauungspldnen ausweisen.
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Um die Kulisse der regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete fiir Windenergienutzung und die
zugrunde liegende Planungskonzeption nicht zu konterkarieren, soll die gemeindliche Planung von
Fidchen fiir die Windenergienutzung auferhalb dieser Kulisse im Einvernehmen mit der jeweiligen
Regionalen Planungsgemeinschaft erfolgen.

Aufgrund der rdumlichen Auswirkungen der Windenergienutzung soll diese im Rahmen der
gemeindlichen Bauleitplanung mit den umliegenden Gemeinden abgestimmt werden.

Dartiber hinaus sollen interkommunale Kooperationen angestrebt werden, um die kommunale
Finanz- und Verwaltungskraft zu btindeln, Kosten zu reduzieren, die regionale Wertschopfung

zu steigern und die Akzeptanz innerhalb der Bevolkerung zu sichern. Eine koordinierte
Herangehensweise trdgt dazu bei, die Windenergienutzung effizient, nachhaltig und konfliktfrei zu
gestalten (siehe 2 G 1-1und 2 G 1.1-3).
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6.2.2 Solarenergie

Z 6.2.2-1Solaranlagen auf Dach- und an Gebaudeflachen

Um einen freiraumschonenden sowie raum- und landschaftsvertraglichen Ausbau der
Solarenergie umzusetzen, sind durch die Bauleitplanung die verfligbaren Potenziale fur
Solaranlagen auf Dach- und an Gebdudeflachen sowie auf sonstigen baulichen Anlagen zu prifen.

Z 6.2.2-2 Wirkungen von Freiflichensolaranlagen
Die Errichtung von Freiflachensolaranlagen ist in der Regel als raumbedeutsam einzustufen und
freiraumschonend sowie raum- und landschaftsvertraglich umzusetzen.

Dabei sind die Wirkungen von Freifldchensolaranlagen auf

« das Landschaftsbild,

« den Naturhaushalt,

« die bau- und anlagebedingte Stérung des Bodenhaushalts und
« dielandwirtschaftliche Bodennutzung

unter Einbeziehung der zustandigen Fachbehorden darzulegen.

G 6.2.2-3 Gesamtraumliches Gemeindekonzept

Um eine flachen- und freiraumschonende Errichtung von Freiflachensolaranlagen an geeigneten
Standorten zielgerichtet zu ermoglichen, soll von den Gemeinden ein gesamtraumliches
Gemeindekonzept zur Steuerung dieser Anlagen erarbeitet werden. Zur raumschonenden
Einbindung von Freiflachensolaranlagen in die Landschaft sollen diese moglichst durch
interkommunale Zusammenarbeit gemeindelbergreifend geplant werden.

G 6.2.2-4 Ausbau der Solarenergie in Gemeinden

Fir einen freiraumschonenden sowie landschaftsvertraglichen Ausbau der Solarenergie
soll durch die Bauleitplanung nicht mehr als 2,5 Prozent der Flache in jeder Gemeinde fuir
Freiflachensolaranlagen zur Verfugung gestellt werden.

Hiervon kann abgewichen werden, wenn durch die Gemeinde ein Mehrbedarf zur Sicherstellung
der Energieversorgung nachgewiesen wird.

G 6.2.2-5 Flachenkulisse fiir Freiflachensolaranlagen

Freiflachensolaranlagen sollen im Freiraum bevorzugt auf

 Dbereits versiegelten Flachen,

« militarischen, wirtschaftlichen, verkehrlichen und wohnungsbaulichen Konversionsflachen,

« technisch tberpragten Flachen mit einem eingeschrankten Freiraumpotenzial,

« auf Ackerflachen in benachteiligten Gebieten und

 Flachen, die je 200 Meter langs von Bundesautobahnen oder Schienenwegen des Personen-
und Guterverkehrs mit mindestens zwei Hauptgleisen liegen, gemessen vom auf3eren Rand der
Fahrbahn

errichtet werden.
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G 6.2.2-6 Nutzung von bestehenden Netzanschlussmaglichkeiten

Bei der Planung von Freiflachensolaranlagen sollen unter friihzeitiger Einbindung der
zustandigen Ubertragungs- und Verteilnetzbetreiber die Potenziale bereits vorhandener
Netzanschlussmoglichkeiten berticksichtigt werden.

G 6.2.2-7 Freiflachensolaranlagen in Vorranggebieten fiir Windenergienutzung
Freiflachensolaranlagen konnen innerhalb von Vorranggebieten fiir Windenergienutzung errichtet
werden, wenn diese der vorrangigen Nutzung der Windenergie, einschlieRlich des Repowerings
von Windenergieanlagen, nicht entgegenstehen.

Z 6.2.2-8 Freiflachensolaranlagen in Vorranggebieten fiir vorsorgende Rohstoffsicherung
Die Errichtung und der Betrieb von Freiflachensolaranlagen innerhalb von Vorranggebieten flir
vorsorgende Rohstoffsicherung sind bis zur Inanspruchnahme der Lagerstatte zulassig.

Z 6.2.2-9 Ausschluss von Freiflachensolaranlagen

In Vorrangstandorten fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen und
Vorranggebieten fur regional bedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen ist die Errichtung von
Freiflachensolaranlagen ausgeschlossen.

Abweichend hiervon ist die Errichtung von Freiflachensolaranlagen auf verbliebenen und
verbleibenden Flachen im Rahmen einer Ausnahmekonzeption zulassig, wenn diese Flachen
mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand fiir eine Bebauung zu gewerblichen oder industriellen
Zwecken nicht zuganglich gemacht werden kénnen.

Zudem ist die Errichtung von Freiflachensolaranlagen zuldssig, wenn sie von am Vorrangstandort
ansassigen Unternehmen zu ihrer liberwiegenden Eigenversorgung vor Ort genutzt werden und
keine Solaranlagen auf den eigenen Gebaude- und Hallendachern installiert werden konnen.

G 6.2.2-10 Agri-PV

Agri-PV-Anlagen konnen auf allen landwirtschaftlichen Nutzflachen errichtet werden, sofern die
Vorgaben der jeweils einschlagigen DIN SPEC eingehalten werden und die Hauptnutzung der
Flache weiterhin der landwirtschaftlichen Produktion dient.

G 6.2.2-11 Gewadsser-PV

Gewasser-PV-Anlagen konnen unter Beachtung der Vorgaben aus dem Wasserhaushaltsgesetz
auf oberirdischen Gewassern, die ein kiinstliches oder erheblich verandertes Gewasser darstellen,
errichtet werden.

G 6.2.2-12 Moor-PV
Moor-PV-Anlagen kénnen auf stark degradierten, organischen Béden errichtet werden, wenn dies

mit einer dauerhaften Wiedervernassung der jeweiligen Moorbodenflache verbunden ist.

Begriindung zu Z 6.2.2-1
Im EEG ist die Zielmarke von 400 Gigawatt installierter Solarenergieleistung bis zum Jahr 2040
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festgelegt. Der zukiinftige Ausbau der Solarenergie soll sich dabei je zur Hdlfte auf Gebdude- und
Freifldchensolaranlagen verteilen. Um die klima- und energiepolitischen Ziele des Landes und
des Bundes zu erreichen, sind daher die vorhandenen Potenziale fiir den Ausbau der Solarenergie
bestméglich zu nutzen.

Als Solaranlagen auf Dach- und an Gebdudefldchen gelten sowohl Anlagen zur Nutzung von
solarer Strahlungsenergie zur Stromerzeugung (Photovoltaik-Gebdudeanlagen) als auch zur
Wdirmeerzeugung (Solarthermie-Gebdudeanlagen) und deren Kombination.

Der Gebdudebestand von Sachsen-Anhalt weist fiir eine verbrauchernahe Nutzung von Solaranlagen
ein grof$fldchiges Potenzial an Ddchern und Fldchen auf. Zudem sind grofSe Potenziale auf sonstigen
baulichen Anlagen im Sinne der BauO LSA (u. a. Parkplditze) vorhanden. Um den AufSenbereich zu
schonen und dessen Fldcheninanspruchnahme zu begrenzen, sind im Rahmen der kommunalen
Bauleitplanung die verfiigbaren Potenziale fiir die Errichtung von Solaranlagen auf Dach- und

an Gebdudefldchen sowie auf sonstigen baulichen Anlagen zu priifen. Die Priifergebnisse sind als
entsprechende Festsetzungen in der Bauleitplanung zu beriicksichtigen. Hiervon inbegriffen sind
insbesondere auch Gebdude der éffentlichen Hand.

Durch die Nutzung dieser Potenziale kann nicht nur die Fldcheninanspruchnahme im AufSenbereich
reduziert, sondern auch ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung der eigenen energiepolitischen

Ziele in Bezug auf den gemeindlichen Strombedarf und die Wédrmeversorqung geleistet werden. Die
Potenziale fiir den Ausbau von Solaranlagen auf Dach- und an Gebdudefldchen sowie auf sonstigen
baulichen Anlagen sind im Zuge der Erarbeitung des gesamtrdumlichen Gemeindekonzepts
mitzudenken (siehe 21 G 6.2.2-3).

Begriindung zu Z 6.2.2-2

Als Freifldchensolaranlagen gelten sowohl Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie

zur Stromerzeugung (Photovoltaik-Freifldchenanlagen), zur Wéirmeerzeugung (Solarthermie-
Freiflichenanlagen) und deren Kombination als auch besondere Solaranlagen (Agri-PV, Gewdisser-PV,
Moor-PV). Sie grenzen sich zu Anlagen auf Dach- und an Gebdudeflcdchen ab.

Als Agri-PV-Anlagen gelten Freifldchensolaranlagen, die eine kombinierte Nutzung ein und
derselben Fldche sowohl fiir die landwirtschaftliche Produktion und als auch fiir die Stromerzeugung
ermdglichen und nach den einschldgigen Vorgaben der DIN SPEC errichtet werden.

Als Gewdsser-PV-Anlagen gelten Freifldchensolaranlagen, die nach § 36 Abs. 3
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) auf oberirdischen Gewdissern errichtet werden, die ein kiinstliches

oder erheblich verdndertes Gewdsser darstellen.

Als Moor-PV gelten Freifldchensolaranlagen, die auf Moorboden errichtet werden, die zuvor
entwidissert und landwirtschaftlich genutzt wurden.

Im Sinne der Planungsbeschleunigung und Reduzierung des Verwaltungsaufwands sowie unter
Berticksichtigung der durchschnittlichen Fldcheninanspruchnahme aktueller Vorhaben zur
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Errichtung von Freifldchensolaranlagen sind Freifldchensolaranlagen ab einer GrofSe von fiinf
Hektar als raumbedeutsame Planung und MafSnahme gemdf$ § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG zu werten.
Demnach kann bei Freifldchensolaranlagen mit einer GréfSe von weniger als ftinf Hektar in der Regel
davon ausgegangen werden, dass diese Anlagen nicht raumbedeutsam sind. Allerdings kénnen

in Einzelfillen spezifische lokale Gegebenheiten dazu ftihren, dass selbst kleinere Anlagen eine
raumbedeutsame Wirkung entfalten. Daher obliegt die Einschdtzung, ob eine Freifldchensolaranlage
raumbedeutsam ist, im Zustdndigkeitsbereich der obersten Landesentwicklungsbehérde.

Agri-PV-Anlagen der Kategorie Il gemdfs der einschldgigen DIN SPEC sind aufgrund der geringeren
Belegungsdichte und Eingriffsintensitdt ab einer GrofSe von zehn Hektar als raumbedeutsame
Planung und MafSnahme zu werten. Gewdsser-PV-Anlagen hingegen sind unter Berticksichtigung
der jeweiligen GewdssergréfSe aufgrund der zusdtzlich bertihrten Aspekte des Wasser- und
Bergrechts bereits ab einer Gréf8e von zwei Hektar als raumbedeutsame Planung und MafSnahme
zu werten. Die Errichtung von Freifldchensolaranlagen ist in der Regel mit einer erheblichen
Fldchenneuinanspruchnahme verbunden und kann somit 6ffentliche Belange beeintrdchtigen.
Insbesondere kann sie deutliche Auswirkungen auf die Freiraumnutzung haben, etwa durch
Fldchenzerschneidungen, die fehlende Vereinbarkeit mit der umgebenden Landschaft sowie durch
die Beeintrdchtigung des Landschaftsbildes (z. B. Sichtbarkeit, Spiegelung und optisch bedringende
Wirkung) und eine mégliche technische Uberpriqung der Landschaft. Um die optische Wirkung
solcher Anlagen zu minimieren, haben sich Freifldchensolaranlagen in die Landschaft einzufiigen.
Durch eine geeignete Standortwahl und entsprechende MafSnahmen ist das Landschaftsbild zu
schonen und eine technische Uberprigung unbelasteter Landschaftsbestandteile zu vermeiden.

Zudem sind Eingriffe in den Naturhaushalt sowie eine bau- und anlagebedingte Stérung
des Bodenhaushalts, die gegebenenfalls zu einer Beeintrichtigung der landwirtschaftlichen
Bodennutzung fiihren kénnen, nicht auszuschliefSen.

Angesichts des steigenden Strombedarfs und der zu erwartenden Zunahme der GrofSe und
Anzahl von Freifldchensolaranlagen ist es daher regelmdfig erforderlich, eine landesplanerische
Stellungnahme einzuholen. Diese Stellungnahme soll sicherstellen, dass die Auswirkungen auf
Landschaft sowie Natur- und Bodenhaushalt angemessen bewertet und mégliche negative
Folgen fiir die Umwelt und die Nutzung der Fldche berticksichtigt werden. Zu diesem Zweck sind
die Wirkungen von Freifldchensolaranlagen unter Einbeziehung der zustdndigen Fachbehdrden
darzulegen.

Ziel der raumordnerischen Steuerung von Freifldchensolaranlagen ist es, den Freiraum in seiner
Funktion zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt sowie als Erholungsraum fiir die Bevolkerung zu
erhalten und gleichzeitig das Landschaftsbild weitestgehend zu schonen.

Begriindung zu G 6.2.2-3

Das Ziel zur Reduzierung der Freifldichenneuinanspruchnahme und die raumordnerische Wirkung
von Freifldchensolaranlagen erfordern eine sorgfiltige Abwdgung aller betroffenen Belange,
einschliefSlich 6kologischer, wirtschaftlicher und sozialer Aspekte, um negative Auswirkungen auf
Natur, Landschaft und Siedlungsstrukturen zu vermeiden.
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Damit eine fldchen- und freiraumschonende Errichtung von Freifldchensolaranlagen an geeigneten
Standorten zielgerichtet erfolgen kann, sollen die Gemeinden ein gesamtrdumliches
Gemeindekonzept zur Steuerung der Entwicklung und Nutzung dieser Anlagen erarbeiten. Hierbei
sollen die Potenziale fiir den Ausbau von Solaranlagen auf Dach- und an Gebdudefldchen sowie auf
sonstigen baulichen Anlagen berlicksichtigt werden (siehe 2 Z 6.2.2-2).

Dieses Konzept soll nicht nur der nachhaltigen Analyse und Lenkung der mittel- bis langfristigen
Entwicklungsziele der Gemeinde dienen, sondern auch als aktive Angebotsplanung fungieren,
die geeignete Fldchen fiir den Ausbau der Solarenergie identifiziert und sichert. Zudem soll

das gesamtrdumliche Gemeindekonzept dazu beitragen, Raumnutzungskonflikte friihzeitig

zu vermeiden und die Akzeptanz in der Bevélkerung zu férdern. Gleichzeitig wird angestrebt,
Fldchen mit geringerem Konfliktpotenzial optimal zu nutzen und die Vereinbarkeit mit anderen
raumordnerischen Zielen sicherzustellen.

Um die Errichtung von Freifldchensolaranlagen an geeigneten Standorten zielgerichteter zu
ermoglichen, soll jede Gemeinde unter Beriicksichtigung ihrer Ressourcen und Einflussmoglichkeiten
eigene energiepolitische Ziele in Bezug auf den gemeindlichen Strombedarf und die
Widrmeversorgung definieren und diese im Rahmen der Erarbeitung des gesamtrdumlichen
Gemeindekonzepts berticksichtigen. Zudem sollten Standorte in rdumlicher Ndhe zu
Umspannwerken oder Stromtrassen beriicksichtigt werden, um mogliche Netzanschlusskosten zu
minimieren (siehe 21 G 6.2.2-6).

Im Interesse der Schonung des AufSenbereichs soll die Moglichkeit der interkommunalen
Zusammenarbeit genutzt werden. Aufgrund der Fldchenneuinanspruchnahme, die mit der
Errichtung von Freifldchensolaranlagen einhergeht, ist regelmdfig davon auszugehen, dass
Planungen auch gemeindelibergreifend relevant werden. Zum Schutz der Interessen der betroffenen
Gemeinden soll die Planung durch eine gemeindelibergreifende Zusammenarbeit gemeinsam
vorangetrieben werden, um Erfahrungen auszutauschen, mogliche Konflikte friihzeitig zu vermeiden
und Synergieeffekte durch grenziiberschreitende Fldchenoptimierungen zu nutzen. Dabei sollen die
Ziele der Landschaftsplanung entsprechend beriicksichtigt werden (siehe 2 G 1.1-3).

Begriindung zu G 6.2.2-4

Die Bundesrepublik Deutschland hat es sich aus klima- und energiepolitischer Sicht zum Ziel gesetzt,
bis spdtestens 2045 treibhausgasneutral zu werden und den Endenergieverbrauch vollstindig

aus Erneuerbaren Energien zu decken. Dabei kommt der Solarenergie neben der Windenergie

eine zentrale Rolle bei der Energieversorgung zu. Um den im EEG festgelegten Ausbaupfad

ftir Solarenergie auch als Land Sachsen-Anhalt zu erfiillen, ist es notwendig, eine geeignete
Fldchenkulisse bereitzustellen.

Angesichts des bundesgesetzlichen Férderrahmens gemdf8 EEG und der spezifischen
Standortbedingungen in Sachsen-Anhalt wird erwartet, dass mehr als die Hiilfte des zuktinftigen
Zubaus an Solaranlagen in Form von Freifldchensolaranlagen erfolgen wird. Fiir die Erreichung der
klima- und energiepolitischen Ziele werden in diesem Zusammenhang voraussichtlich zunehmend
unversiegelte, insbesondere landwirtschaftlich genutzte Fldichen, fiir den Ausbau der Solarenergie
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benotigt.

Um die Fldcheninanspruchnahme durch Freifldchensolaranlagen auf unversiegelten, insbesondere
landwirtschaftlich genutzten Fldchen, so gering wie moglich zu halten, soll der Ausbau der
Solarenergie moglichst freiraumschonend und landschaftsvertrdglich erfolgen. Auf diese Weise

soll die Beeintrdchtigung des Landschaftsbildes sowie der Verlust von Ackerfldchen, der die
Erndhrungssicherheit gefihrden konnte, minimiert werden. Zudem soll im Sinne eines nachhaltigen
Ausbaus der Solarenergie die Akzeptanz der Bevélkerung fiir Solaranlagen gefordert werden.

Damit dies gelingen kann, soll die Bauleitplanung fiir Freifldichensolaranlagen in jeder Gemeinde
nicht mehr als 2,5 Prozent der jeweiligen Gemeindefliciche vorsehen (gilt je Einheitsgemeinde

oder Verbandsgemeinde). Dies schliefSst sowohl Anlagen zur Nutzung von solarer Strahlungsenergie
zur Stromerzeugung (Photovoltaik-Freiflichenanlagen) als auch zur Wéirmeerzeugung
(Solarthermie-Freiflichenanlagen) ein. Hiervon nicht erfasst sind privilegierte Vorhaben nach

§ 35 Abs. 1Nr. 8 Buchst. b) und Nr. 9 BauGB, verfahrensfreie Solaranlagen nach

§ 60 Abs. 1Nr. 3 Buchst. b) BauO LSA sowie Solaranlagen auf Dach- und an Gebdudeflichen.
Ebenfalls ausgenommen sind Agri-PV-Anlagen nach den einschldgigen Vorgaben der DIN SPEC, da
die Hauptnutzung der Fldche, auf der die jeweilige Agri-PV-Anlage errichtet werden soll, weiterhin
der landwirtschaftlichen Erzeugung dient.

Basierend auf dem von der Bundesnetzagentur bestdtigten Netzentwicklungsplan 2037/2045 (2023)
sowie dem zu erwartenden Energiebedarf fiir die Wasserstoffwirtschaft wird davon ausgegangen,
dass auf bis zu einem Prozent der Landesfldche Sachsen-Anhalts Freifldchensolaranlagen zugebaut
werden. Allerdings sind die Voraussetzungen ftir den Solarenergieausbau in den Gemeinden Sachsen-
Anhalts unterschiedlich gtinstig.

Wéhrend in Gemeinden mit raumspezifischen Besonderheiten, wie etwa der Lage (bereits
vorhandene Netzanschlussméglichkeiten und damit in der Regel einhergehender rdumlich-
funktionaler Zusammenhang mit Umspannwerken) sowie der Fldchenverfiigbarkeit auf bereits
versiegelten Fldchen, Ackerfldchen in benachteiligten Gebieten und Konversionsfldchen, von einem
verstdrkten Zubau ausgegangen wird, wird es auch Gemeinden geben, in denen keine oder nur
wenige Freifldchensolaranlagen zugebaut werden kénnen (siehe 21 Z 6.2.2-2 und 21 G 6.2.2-6).

Die unterschiedlichen rdumlichen Voraussetzungen in den Gemeinden kénnen daher zu einer
ungleichen Verteilung des Zubaus von Freifldchensolaranlagen im Land fiihren. Diesem Umstand
soll mit einem Anteil von 2,5 Prozent der jeweiligen Gemeindefldche hinsichtlich des Zubaus
Rechnung getragen werden. Der Anteil von 2,5 Prozent wird als sachgerecht erachtet, um sowohl
die notwendige Flexibilitdt fiir den zukiinftigen landesweiten Ausbau von Freifldchensolaranlagen
zu gewadhrleisten als auch einer zu starken Konzentration von Freiflidchensolaranlagen in besonders
geeigneten Gemeinden entgegenzuwirken und somit Akzeptanzprobleme zu vermeiden.

Bei Nachweis eines Mehrbedarfs zur Sicherstellung der Energieversorgung, z. B. durch ein
entsprechendes Energie- oder Wirmekonzept, kann unter Berlicksichtigung des gesamtrdumlichen
Gemeindekonzepts der gemeindliche Fldchenanteil von 2,5 Prozent bei der Errichtung von
Freifldchensolaranlagen tiberschritten werden. Dies soll insbesondere gelten, wenn die zusdtzliche
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Nutzung von Fldchen zur Errichtung von Freifldchensolaranlagen notwendig ist, um den Strom- und
Wdrmebedarf zu decken und die Energieziele der Gemeinde zu erreichen (siehe 2 Z 6.2.2-3).

Begriindung zu G 6.2.2-5

Um den nach EEG erforderlichen Umfang an neu zu errichtenden Freifldchensolaranlagen im
Freiraum in vertrdglicher Weise zu erreichen und die Akzeptanz der Bevdlkerung zu sichern, bedarf
es einer rdumlichen Steuerung dieser Anlagen. Die Planung neuer Standorte soll daher stets auf
nachvollziehbaren, gesamtrdumlichen Konzepten der Gemeinde beruhen und eine sorgfiltige
Abwidgung aller betroffenen Belange umfassen (siehe 21 G 6.2.2-3).

Im Sinne von § 37 EEG 2023 soll die Errichtung von Freifldchensolaranlagen bevorzugt auf Standorte
gelenkt werden, deren Inanspruchnahme mit einer geringeren Einschrdnkung offentlicher Belange
verbunden ist.

Demnach sollen vor allem bereits versiegelte Fldchen sowie militdrische, wirtschaftliche, verkehrliche
und wohnungsbauliche Konversionsfldchen genutzt werden, um den Freiraum zu schonen sowie eine
potenzielle Flichenneuinanspruchnahme zu minimieren. Bei einer Konversionsfldche handelt es sich
um eine Fldche, auf der eine Vornutzung stattgefunden hat, diese Vornutzung aufgegeben wurde
und die Vornutzung die Fldche weiterhin prdgt. Voraussetzung fiir die Qualifizierung einer Fldche

als Konversionsfldche ist, dass der 6kologische Wert der Fldche infolge der urspriinglichen Nutzung
schwerwiegend beeintrdchtigt ist.

Dariiber hinaus soll die Errichtung von Freifldchensolaranlagen bevorzugt auf bereits vorbelasteten
Fldchen erfolgen, da diese in der Regel weniger konflikttréichtig sind und eine geringere
Beeintrdchtigung von Natur und Landschaft verursachen. Zu den bereits vorbelasteten Fldchen
zdhlen z. B. kontaminierte Ackerfldchen, Deponien und Halden, die ohnehin bereits in ihrer
Nutzung eingeschrdnkt sind. Auch technisch tiberprdgte Fldchen in rdumlicher Néhe zu Industrie-
und Gewerbestandorten oder an bestehenden technischen Infrastrukturen (z. B. Werksbahnen
und Férderbdnder), die aufgrund ihrer Nutzung ein eingeschrdnktes Freiraumpotenzial oder eine
rdumliche Vorbelastung aufweisen, sollen vorzugsweise genutzt werden.

Zudem sollen Freifldchensolaranlagen unter Einhaltung der Ziele der Raumordnung bevorzugt
auf Ackerfldchen in benachteiligten Gebieten errichtet werden. Diese Fldchen zeichnen sich in der
Regel durch ungiinstige Standortbedingungen und geringere landwirtschaftliche Ertrdge aus, was
ihre Nutzung fiir die Landwirtschaft erschwert. Freifldchensolaranlagen kénnen in benachteiligten
Gebieten zudem wirtschaftliche Vorteile bieten und zur regionalen Wertschdpfung beitragen.
Dartiber hinaus fordern sie die Entwicklung einer nachhaltigen lokalen Energieinfrastruktur, die
langfristig zur Stabilitdt und Resilienz der Region beitragen kann.

Gemdif8 § 35 Abs. 1 Nr. 8 Buchst. b) BauGB besteht fiir Flcichen, die entlang von Autobahnen oder
Schienenwegen des libergeordneten Netzes im Sinne des § 2b des Allgemeinen Eisenbahngesetzes
mit mindestens zwei Hauptgleisen liegen, bis zu einer Entfernung von 200 Metern eine
bauplanungsrechtliche Teilprivilegierung fiir die Errichtung von Freifldchensolaranlagen. Diese
Fldchen sollen unter Einhaltung der Ziele der Raumordnung, insbesondere der Vorranggebiete fiir
Landwirtschaft, ebenfalls bevorzugt fiir die Errichtung von Freifldchenanlagen genutzt werden,

233



da diese Fldchen aufgrund ihrer Vorprdgung durch optische und akustische Belastungen, der
gegebenenfalls bereits vorhandenen Beeintrichtigung des Landschaftsbildes und der bereits
erfolgten Eingriffe in den Boden- und Naturhaushalt aus raumordnerischer Sicht als konfliktdrmer
angesehen werden (siehe 2 Z 7.1.1-7).

Begriindung zu G 6.2.2-6

Um den durch Freifldchensolaranlagen erzeugten Strom ohne oder nur mit geringem Netzausbau
abfiihren zu kénnen, sollen bei der Planung von Freifldchensolaranlagen die Potenziale bereits
vorhandener Netzanschlussméglichkeiten, die in der Regel in einem rdumlich-funktionalen
Zusammenhang mit Umspannwerken stehen, berticksichtigt werden. Dies kann zu erheblichen
Einsparungen bei den Kosten flir den Netzausbau fiihren, was sich positiv auf die Netzentgelte
auswirkt und so die kostengtinstigere Produktion von erneuerbarer Energie fordert. Gleichzeitig
wird die bestehende Netzkapazitdt effizienter genutzt, wodurch die Belastung der Planungs- und
Baukapazititen der Ubertragungs- und Verteilnetzbetreiber verringert wird. Ein weiterer Vorteil ist
die Minimierung der Fldchenneuinanspruchnahme fiir neue Leitungstrassen und andere bauliche
Anlagen des Stromnetzes. Dies trigt nicht nur zur Schonung von Fldichen bei, sondern auch zur
Reduzierung von Umweltbelastungen.

Die Berticksichtigung der Potenziale bereits vorhandener Netzanschlusspunkte kann zudem dazu
beitragen, die Errichtung von Freifldchensolaranlagen zu beschleunigen, da die notwendige
Netzinfrastruktur bereits teilweise oder vollstindig vorhanden ist.

Die friihzeitige Einbindung der zustdndigen Ubertragungs- und Verteilnetzbetreiber soll dazu dienen,
die Anschlussleitungen fiir Freifldchensolaranlagen bereits in die Netzplanung einzubeziehen.
Dadurch kénnen zusdtzliche Kosten fiir Engpassbeseitigungen im deutschen Ubertragungsnetz
(sogenannte Redispatchkosten) vermieden werden.

Begriindung zu G 6.2.2-7

Ein wesentlicher Vorteil der kombinierten Nutzung von Freifldchensolaranlagen in Vorranggebieten
ftir Windenergienutzung liegt in der fldchenschonenden Bereitstellung von Strom aus

Erneuerbaren Energien zu verschiedenen Zeiten. Durch die gemeinsame Nutzung der vorhandenen
Energieinfrastruktur kénnen Synergien genutzt werden, die sowohl 6kologische als auch
okonomische Vorteile bieten. So wird eine effizientere Fldchennutzung ermoglicht, indem bereits
vorbelastete Fldchen genutzt und Infrastruktur wie Zuwegungen sowie Kabeltrassen effizient geteilt
werden. Dadurch sinkt der Bedarf an zusdtzlichen Fldchen fiir die Energieerzeugung, wéhrend bisher
ungenutzte Gebiete frei von Belastungen bleiben.

Bei der Festlegung von Vorranggebieten fiir Windenergienutzung durch die Regionalplanung ist
davon auszugehen, dass diese Gebiete flir die Erzeugung erneuerbarer Energien aufgrund der
Abwidgung zwischen verschiedenen Ansprtichen an den Raum und im breiten Konsens ausgewdhlt
wurden. Durch die notwendigen Mindestabstdnde zwischen den einzelnen Windenergieanlagen und
aufgrund gegebener topografischer Gegebenheiten kénnen jedoch zusdtzliche Fldchen entstehen, die
sich fiir die Errichtung von Freifldchensolaranlagen eignen.
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Freifldchensolaranlagen kénnen innerhalb von Vorranggebieten fiir Windenergienutzung errichtet
werden, sofern sie der vorrangigen Nutzung der Windenergie, einschliefSlich des Repowerings

von Windenergieanlagen, nicht entgegenstehen. Die Freifldchensolaranlage muss sich dabei der
vorrangigen Nutzung der Windenergie unterordnen und sich sowohl rdumlich als auch zeitlich an
die Windenergienutzung im Vorranggebiet anpassen. Dies kann z. B. durch Festsetzungen in der
Bauleitplanung oder durch einen stddtebaulichen Vertrag abgesichert werden.

Um die Anrechnung der auf der Grundlage der verbindlich vorgegebenen Fldchenbeitragswerte nach
WindBG und der im LEntwG LSA festgelegten regionalen Teilfldchenziele nicht zu gefdhrden, sind
etwaige Raumkonflikte zugunsten der Sicherstellung der Windenergienutzung zu entscheiden.

Begriindung zu Z 6.2.2-8

Fiir die Sicherung von Fldichen fiir die langfristige Rohstoffgewinnung ist davon auszugehen, dass
die Inanspruchnahme der Lagerstdtten voraussichtlich friihestens in 25 Jahren erfolgen wird. Vor
diesem Hintergrund besteht die Moglichkeit fiir eine zeitlich befristete Nutzung dieser Fldichen zur
Erzeugung von Solarenergie durch die Errichtung von Freifldchensolaranlagen (siehe 2 G 7.1.4-5).

Die Errichtung und der Betrieb von Freifldchensolaranlagen innerhalb von Vorranggebieten

ftir vorsorgende Rohstoffsicherung sind in Abstimmung mit den Grundeigentiimern und den
Rechteinhabern unter Berlicksichtigung des Rohstoffsicherungskonzepts des Landes
Sachsen-Anhalt Idngstens bis zum Beginn der Vorarbeiten flir die Rohstoffgewinnung zuldssig,

um der vorrangigen Nutzung dieser Fldchen nicht entgegenzustehen. Mit Beendigung des Betriebs
ist die Freifldchensolaranlage einschliefSlich der dazugehdrigen Energieinfrastruktur vollstdndig
zurtickzubauen. Dies ist z. B. durch Festsetzungen in der Bauleitplanung oder durch einen
stddtebaulichen Vertrag abzusichern.

Etwaige Raumkonflikte hinsichtlich der Inanspruchnahme der Lagerstdtte sind zugunsten der
Rohstoffgewinnung zu entscheiden.

Sofern die Freifldchensolaranlagen einer vorrangigen Nutzung fiir die Rohstoffgewinnung
nicht entgegenstehen, kénnen sie in Abstimmung mit den Grundeigenttimern entsprechend
weiterbetrieben werden.

Begriindung zu Z 6.2.2-9

In Vorrangstandorten fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen, einschlieflich solcher
mit herausgehobener Bedeutung, sowie in Vorranggebieten fiir regional bedeutsame Industrie-
und Gewerbefldchen sind die zur Verfiigung stehenden Fldchen vorrangig fiir die Ansiedlung neuer
und die Erweiterung bestehender grofSer Industrie- und Gewerbeunternehmen bereitzustellen.
Diese Standorte sind infrastrukturell gut erschlossen und verkehrsgtinstig gelegen. In den
Vorrangstandorten sind gezielt arbeitsplatzintensive Unternehmen mit hoher Wertschdpfung
anzusiedeln, die insbesondere auf eine gute Verkehrsanbindung angewiesen sind

(siehe A Z5.1.2-1und A G 5.1.2-3).

Um eine zweckgemdifSe Nutzung der Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Industrie- und
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Gewerbefldchen, einschliefSlich derer mit herausgehobener Bedeutung, sowie der Vorranggebiete
ftir regional bedeutsame Industrie- und Gewerbefldchen zu gewdhrleisten, ist die Errichtung von
Freifldchensolaranlagen ausgeschlossen. Dies gilt aufgrund der prddestinierten Standortlagen, der
erheblich in die Standorte investierten Entwicklungskosten (Verkehrsanbindung, Energieversorgung,
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Telekommunikation), der hohen gewerblichen und
industriellen Standortnachfrage und der mit der Errichtung von Freifldchensolaranlagen
verbundenen erheblichen Fldcheninanspruchnahme.

Abweichend hiervon ist die Errichtung von Freifldchensolaranlagen fiir verbliebene und verbleibende
Fldichen zuldssig, wenn diese Flidchen mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand (positives Kosten-
Nutzen-Verhiiltnis) fiir eine Bebauung zu gewerblichen oder industriellen Zwecken nicht zugdnglich
gemacht werden kénnen. Dies betrifft Fldchen, die aufgrund fehlender ErschliefSung innerhalb des
Vorrangstandorts oder nachteilhafter Grundstiickszuschnitte (unattraktive Form fiir die bauliche
Nutzung oder unattraktive rdumliche Lage auf dem Grundsttick). Dies gilt nicht fiir Fldchen, die
bisher aus anderen Griinden langjdhrig infolge fehlender Nachfrage nicht vermarktungsfdhig
waren. Grundlage fiir die Abweichung ist die Erarbeitung einer nachvollziehbar begriindeten
Ausnahmekonzeption durch die Gemeinde, die alle betroffenen Einzelflichen im Vorrangstandort
unter Einbeziehung der Grundstlickseigentiimer beriicksichtigt.

Zudem ist die Errichtung von Freifldchensolaranlagen zuldssig, wenn diese von am Vorrangstandort
ansdssigen Unternehmen zu ihrer liberwiegenden Eigenversorgung vor Ort genutzt werden und
keine Solaranlagen auf den eigenen Gebdude- und Hallenddchern installiert werden konnen. Die
gewonnene Energie dient iiberwiegend der Eigenversorqgung, wenn der erzeugte Strom mehr als

50 Prozent fiir den eigenen Strombedarf nachweislich genutzt wird. Der verbleibende Uberschuss
kann dem offentlichen Netz zugefiihrt werden. Eine Ausnahmekonzeption durch die Gemeinde

ist hierflir nicht erforderlich. Es muss jedoch nachgewiesen werden, dass die Installation von
Solaranlagen auf den eigenen Gebdude- und Hallenddchern nicht méglich ist.

Von der Festlegung nicht beriihrt sind Solaranlagen auf und an gewerblich oder industriell genutzten
Gebduden.

Begriindung zu G 6.2.2-10

Im Sinne einer effizienteren Fldchennutzung und zur Erreichung der klima- und energiepolitischen
Ziele des Landes und des Bundes konnen Agri-PV-Anlagen auf landwirtschaftlich genutzten
Fldchen eine geeignete Option fiir den Ausbau der Solarenergie darstellen. Als Agri-PV gelten
Freifldchensolaranlagen, die eine kombinierte Nutzung ein und derselben Fldche sowohl fiir die
landwirtschaftliche Produktion und als auch fiir die Stromerzeugung ermoglichen

(siehe N1 Z 6.2.2-2).

Um die landwirtschaftliche Produktion von qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln
sowie von nachwachsenden Rohstoffen und biogenen Energietrdgern zu sichern, soll die Errichtung
von Agri-PV-Anlagen auf allen landwirtschaftlichen Nutzfldchen nur dann zuldssig sein, wenn

die einschldgigen Vorgaben der DIN SPEC eingehalten werden und somit die Hauptnutzung

von mindestens 85 Prozent der Fldche weiterhin der landwirtschaftlichen Erzeugung dient. Die
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landwirtschaftliche Nutzfldche umfasst sowohl die als Vorrang- als auch als Vorbehaltsgebiete fiir
Landwirtschaft gesicherten Fldchen (siehe 2A Z 71.1-7 und 2 G 7.1.1-9).

Dariiber hinaus sollen bei der Errichtung von Agri-PV-Anlagen je nach Kategorie auch natur- und
artenschutzfachliche Belange berlicksichtigt werden.

Detaillierte Angaben zur landwirtschaftlichen Tatigkeit sollen im Einklang mit der einschldgigen DIN
SPEC in einem landwirtschaftlichen Nutzungskonzept festgehalten werden.

Begriindung zu G 6.2.2-11

Die Nutzung von Gewdisser-PV-Anlagen stellt eine geeignete Option dar, den Ausbau der Solarenergie
effizient voranzutreiben und gleichzeitig die Flichennutzung im Freiraum nachhaltiger zu gestalten.
Im Hinblick auf die klima- und energiepolitischen Ziele auf Landes- und Bundesebene kénnen sie
einen Beitrag zur Reduzierung von CO,-Emissionen und zur Sicherung der Energieversorgung leisten.

Um die okologischen Anforderungen zu wahren und das Landschaftsbild weitestgehend zu erhalten,
sollen Gewdsser-PV-Anlagen nur dann zuldssig sein, wenn sie unter Beachtung der Vorgaben des

§ 36 Abs. 3 WHG auf oberirdischen Gewdissern errichtet werden, die ein kiinstliches oder erheblich
verindertes Gewdsser darstellen (siehe 21 Z 6.2.2-2). Zu diesen von Menschen geschaffenen oder
durch den Menschen in ihrem Wesen physikalisch erheblich verdnderten oberirdischen Gewdssern
zéiihlen insbesondere geflutete Tagebaufidchen oder Kiesgruben (Baggerseen).

Durch die Nutzung solcher kiinstlichen oder erheblich verdnderten Gewdisser kann zudem die
Fldcheninanspruchnahme im Freiraum fiir die Errichtung von Photovoltaik-Freifldchenanlagen
verringert werden.

Bei der Planung und Errichtung von Gewdsser-PV-Anlagen sollen entsprechend der Art des
oberirdischen Gewdissers natur- und artenschutzfachliche Aspekte berticksichtigt werden.
Insbesondere soll der Schutz der Uferbereiche, die eine hohe dkologische Bedeutung aufweisen und
wertvolle Lebensrdume fiir Flora und Fauna bieten kénnen, Beachtung finden. Die spezifischen
Anforderungen der Gewdsserokologie sowie der Schutz der Uferzonen sollen in die Planung
einbezogen werden, um neqgative Auswirkungen auf das lokale Okosystem weitestgehend zu
vermeiden.

Begriindung zu G 6.2.2-12

Sachsen-Anhalt verfiigt tiber umfangreiche Fldchen organischer Béden, die in der Vergangenheit
entwdssert wurden und infolgedessen durch Degradationsprozesse Treibhausgase emittieren.
Besonders betroffen sind Moorbdden, die durch eine friihere landwirtschaftliche Nutzung stark in
ihrer nattirlichen Funktion beeintrdchtigt wurden. Um diesen Verlust zu stoppen und gleichzeitig
die Klimafunktion dieser Boden wiederherzustellen, kann die Nutzung von Moor-PV-Anlagen eine
geeignete Moglichkeit darstellen.

Als Moor-PV gelten Freifldichensolaranlagen, die auf Moorbodenfldchen errichtet werden, die
zuvor entwdssert und landwirtschaftlich genutzt wurden (siehe 2 Z 6.2.2-2). Sie kénnen auf stark
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degradierten, organischen Boden errichtet werden, wenn dies perspektivisch mit einer dauerhaften
Wiederverndssung der jeweiligen Moorbodenfldche verbunden ist.

Die Wiederverndssung hat das Potenzial, die CO,-Emissionen der Moorboden erheblich zu reduzieren
und gleichzeitig die Kohlenstoffspeicherfunktion des Moores wiederherzustellen, was zur Erreichung
der klima- und energiepolitischen Ziele auf Landes- und Bundesebene beitragen kann. Es ist zudem
davon auszugehen, dass die geplante Wiederverndssung der fiir die Moor-PV-Anlage vorgesehenen
Flciche nicht nur auf diese Fldche begrenzt bleiben wird, sondern auch potenziell Verdnderungen der
hydraulischen Verhdltnisse in einem gréfSeren Gebiet bewirken kann.

Dartiber hinaus erméglicht die Errichtung von Moor-PV-Anlagen eine doppelte Fldchennutzung.
Wihrend die Energiegewinnung zur Férderung des Klimaschutzes beitrdgt, wird gleichzeitig die
Renaturierung der Moorlandschaft unterstiitzt.

Um die Planungen fiir eine dauerhafte Wiederverndssung der Moorbodenfldche durch eine Moor-
PV-Anlage transparent darzustellen, soll eine nachvollziehbare Konzeption erarbeitet werden. Durch
eine ganzheitliche Betrachtung und Planung, die 6kologische, klimatische und energiepolitische
Aspekte vereint, kann eine nachhaltige Nutzung der Moorbodenfldchen gewdhrleistet werden
(siehe A G 7.2.4-5).
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6.2.3 Wasserstoff

G 6.2.3-1 Ausbau Wasserstoffwirtschaft
Die Erzeugung, der Transport, die Speicherung und die Nutzung von Wasserstoff soll unterstutzt
werden. Dabei soll auf eine effektive Nutzung der anfallenden Abwarme hingewirkt werden.

Z 6.2.3-2 Wasserstoffinfrastruktur
Der Aufbau einer leistungsfahigen, kosteneffizienten und nachhaltigen Netzinfrastruktur fiir den
Transport von Wasserstoff und seinen Derivaten ist zu unterstiitzen und voranzutreiben.

G 6.2.3-3 Wasserstoffproduktionsanlagen

Fur die Errichtung von Wasserstoffproduktionsanlagen sollen bevorzugt Flachen gepriift
werden, die in einem raumlich-funktionalen Zusammenhang mit den Vorrangstandorten fiir
landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen, an Netzverknupfungspunkten oder entlang
der Wasserstofftransportinfrastruktur liegen.

Begriindung zu G 6.2.3-1

Die Erzeugung, der Transport, die Speicherung und Nutzung von Wasserstoff sollen unterstiitzt
werden, da diese Prozesse einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende und zur Reduktion von CO,-
Emissionen leisten. Neben dem Beitrag zur Klimaneutralitdt und der Umsetzung einer erfolgreichen
Energiewende in Sachsen-Anhalt bietet der Aufbau einer CO,-freien Wasserstoffwirtschaft

eine grofSe Chance fiir die wirtschaftliche Entwicklung des Landes sowie fiir die Etablierung

neuer Wertschopfungsketten und die Schaffung neuer hochwertiger Arbeitspldtze. Damit dies
gelingt, sollen insbesondere die Potenziale von griinem Wasserstoff unter Berticksichtigung der
Wasserstoffstrategie Sachsen-Anhalts genutzt und weiterentwickelt werden. Dabei sollen effiziente
Prozessabldufe hinsichtlich der Erzeugung, des Transports, der Speicherung und Nutzung von
Wasserstoff gewdhrleistet werden.

Ein wichtiger Aspekt der Wasserstoffwirtschaft ist die Nutzung der anfallenden Abwdrme, die in den
verschiedenen Phasen der Wasserstoffproduktion und -nutzung erzeugt wird. Die effiziente Nutzung
dieser Abwdrme kann nicht nur die Gesamtenergieeffizienz der Systeme erhéhen, sondern auch zur
Reduktion des gesamten Primdrenergieverbrauchs beitragen. Durch die Verwertung von Abwdrme in
benachbarten Produktionsprozessen oder in Fernwdirmenetzen sollen Synergien geschaffen werden,
die den Primdrenergiebedarf in anderen Bereichen senken und somit die Wirtschaftlichkeit und
Nachhaltigkeit der Wasserstofftechnologie weiter verbessern.

Begriindung zu Z 6.2.3-2

Um die Potenziale des Wasserstoffs und seiner Derivate vollumfinglich nutzen zu kénnen, bedarf
es deutschland- und europaweit des Aufbaus einer leistungsfihigen, kosteneffizienten und
nachhaltigen Netzinfrastruktur, die die zukiinftigen zentralen Wasserstoffproduktionsanlagen mit
den wesentlichen Wasserstoffverbrauchspunkten und -speichern verbindet. In diesem Kontext ist es
entscheidend, diese Infrastruktur mit dem Stromnetz zu verkntipfen, um Synergien zwischen beiden
Netzen zu schaffen und eine flexible, effiziente Energieversorgung sicherzustellen.

Die entstehende Wasserstoffinfrastruktur (Fern- und Verteilnetz) hat zum Ziel, die Dekarbonisierung
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der Industrie und Wirtschaft sowie weiterer Sektoren voranzutreiben und somit einen zentralen
Beitrag zur Transformation des Energiesystems hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung in
Deutschland zu leisten.

Im Rahmen einer gesamtwirtschaftlich optimierten Planung ist vorgesehen, das Wasserstoffnetz
uberwiegend durch umgestellte Leitungen der bestehenden Erdgasinfrastruktur sowie durch neu zu
errichtende Wasserstoffleitungen aufzubauen.

Zum Aufbau einer initialen Kernnetzinfrastruktur ergeben sich fiir Sachsen-Anhalt gemdfs der
Genehmigung des Wasserstoff-Kernnetzes durch die Bundesnetzagentur vom 22.10.2024 folgende
NeubaumafSnahmen:

* Preuflitz — Cérmigk,

+ Cormigk — Halle (Saale),

o Milzau — Milzau T,

 Uhrsleben — Wefensleben und

« Leuna Siid — Leuna Stid 1.

Dariiber hinaus sind ldnderiibergreifend folgende NeubaumafSnahmen geplant:

« Edesblittel — Bobbau,

« Bobbau — Riickersdorf,

* Salzgitter — Wefensleben,

« Nempitz — Kulkwitz und

* Rdpitz—Béhlen.

Die Ermittlung und Festlegung konkreter Trassenkorridore erfolgt im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens und stellt sicher, dass alle relevanten Aspekte der Umweltvertrdglichkeit
und Wirtschaftlichkeit berticksichtigt werden.

Begriindung zu G 6.2.3-3

Dezentrale Erzeugung bei gleichzeitig moglichst ortsnaher Verwendung von insbesondere griinem
Wasserstoff kann dazu beitragen, den Bedarf an Importen zu verringern und Transportkosten zu
minimieren. Vor diesem Hintergrund sollen bei der Errichtung von Wasserstoffproduktionsanlagen
(z. B. Wasserelektrolyseuren) bevorzugt Fldchen gepriift werden, die im rdumlich-funktionalem
Zusammenhang mit den Vorrangstandorten fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflichen
stehen (siehe 2 Z 5.1.2-1). Ein rdumlich-funktionaler Zusammenhang kann die effiziente Nutzung
des erzeugten Wasserstoffs unterstiitzen, insbesondere fiir industrielle Prozesse, die auf Wasserstoff
angewiesen sind. Zudem kénnen Transportwege reduziert und die Anbindung an bestehende
Infrastrukturen erleichtert werden.

Die Errichtung von Wasserstoffproduktionsanlagen an Netzverkntipfungspunkten sowie

entlang der Wasserstofftransportinfrastruktur kann eine effiziente Integration von Strom und
Wasserstoff erméglichen. Wasserstoffproduktionsanlagen konnen im Sinne der Sektorenkopplung
Lastspitzen im Stromnetz aufnehmen, indem sie tiberschtissigen Strom aus erneuerbaren Quellen
in Wasserstoff umwandeln. Dies trigt zu einem effektiven und sicheren Betrieb der Hoch- und
Hochstspannungsinfrastrukturen bei, da Netzschwankungen durch die flexible Lastaufnahme
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ausgeglichen werden konnen.
Durch die direkte Anbindung an die Wasserstoffinfrastruktur kann zudem eine schnelle und effektive

Nutzung des erzeugten Wasserstoffs ermoglicht werden, was die Integration von Wasserstoff in
bestehende Wertschopfungsketten fordert.
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6.3 Stromversorgungsnetz

Z 6.3-1 Stromnetzentwicklung

Fiir eine effiziente, umweltschonende und sichere Energieversorgung mit einem wachsenden
Anteil Erneuerbarer Energien ist in allen Teilraumen des Landes ein zuverlassiges, leistungsfahiges
und bedarfsorientiertes Stromnetz zu entwickeln.

G 6.3-2 Intelligente Stromnetze

Die Moglichkeiten der Digitalisierung sollen durch den intelligenten Einsatz und die Vernetzung
erneuerbarer Energietrager entwickelt und genutzt werden, um die Energieerzeugung zu
verstetigen. Dabei sollen insbesondere intelligente Stromnetze bedarfsgerecht als Teil des
Verteilnetzes entwickelt und genutzt werden.

G 6.3-3 NOVA-Prinzip
Die Optimierung, Verstarkung und der Ausbau bestehender technischer Infrastrukturen sollen
gegenliber dem Neubau Vorrang haben.

G 6.3-4 Biindelungsgebot landeriibergreifender Hochstspannungsleitungen

Vorhaben zum Ausbau des Stromnetzes sowie NeubaumalRnahmen, insbesondere von
landerlbergreifenden Hochstspannungsleitungen, sollen moglichst mit vorhandenen und
geplanten Energie- und Verkehrsinfrastrukturen gebuindelt werden.

Begriindung zu Z 6.3-1

Fiir eine effiziente, umweltschonende und sichere Energieversorgung mit einem wachsenden Anteil
erneuerbarer Energien ist der Ausbau eines zuverldssigen, leistungsfdhigen und bedarfsorientierten
Stromnetzes in allen Teilrdumen Sachsen-Anhalts notwendig. Im Rahmen der Energiewende und des
Klimaschutzes erfordert insbesondere die Integration erneuerbarer Energien eine gezielte Planung
und Investition in die Strominfrastruktur.

Die Stromnetze libernehmen dabei nicht nur eine wichtige regionale Versorgungsfunktion fiir die
Bevélkerung und Wirtschaft, sondern auch eine bedeutende liberregionale Rolle. Sie erméglichen
den effizienten Transport von erneuerbarem Strom aus den Erzeugungsgebieten zu den
Verbrauchsschwerpunkten und tragen gleichzeitig zur Umsetzung der bundes- sowie
landespolitischen Zielsetzungen im Klimaschutz und der Energiewende bei.

Um eine zuverldssige Versorgung zu gewadhrleisten, sind sowohl im Verteil- als auch im
Ubertragungsnetz Um- und Ausbaumapinahmen erforderlich. Diese Anpassungen sollen
sicherstellen, dass das Netz die schwankende und dezentrale Erzeugung von erneuerbarem Strom
aufnehmen kann.

Zudem ist das Stromnetz als Teil eines , intelligenten Netzes“ zu entwickeln und auszubauen,
sodass die Energiefliisse flexibel gesteuert und der Stromverbrauch mit der Erzeugung in Einklang
gebracht werden kénnen. Dies erfordert eine enge Vernetzung aller Akteure im Energiesystem von
der Erzeugung iiber den Transport und die Speicherung bis hin zum Verbrauch (siehe 2 G 6.1-6 und
NG 6.3-2).
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Begriindung zu G 6.3-2

Eine konsequente Digitalisierung und Echtzeitsynchronisation von Erzeugung, Transport,
Speicherung und Verteilung sind wesentliche Bestandteile einer wirtschaftlichen, sicheren und
nachhaltigen Energieversorqung auf Basis erneuerbarer Energien. Insbesondere sollen intelligente
Stromnetze bedarfsgerecht als Teil des Verteilnetzes entwickelt und genutzt werden.

Die Energiewende strebt die Umstellung der Energieversorgung von fossilen Brennstoffen auf
erneuerbare Energietrdger an. Diese Umstellung stellt jedoch neue Herausforderungen hinsichtlich
Erzeugung, Transport, Speicherung und Verteilung von Energie dar. Besonders im Hinblick auf die
schwankende Verfiigbarkeit erneuerbarer Energien wie Wind und Sonne kann eine intelligente
Steuerung dazu dienen, eine kontinuierliche und bedarfsgerechte Energieversorqung zu
gewidihrleisten. Durch die digitale Vernetzung erneuerbarer Energietrdger und deren intelligente
Nutzung kann die Energieerzeugung flexibel an den Bedarf angepasst werden. Eine Schliisselrolle
spielt dabei die Entwicklung von intelligenten Stromnetzen, die auf Echtzeitdaten basieren und eine
optimierte Netzauslastung erméglichen. Dadurch kbnnen bestehende Infrastrukturen effizienter
genutzt, Engpdsse im Verteilnetz vermieden und der Netzausbaubedarf optimiert werden

(siehe 2 Z 6.3-1).

Besondere Bedeutung kommt auch intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen
ftir Endverbraucher zu. Zudem sollen Lastmanagement- und Nachfragesteuerungssysteme
entwickelt werden, um den Verbrauch flexibel an die aktuelle Energieverfiigbarkeit anzupassen und
die Stabilitdt der Stromnetze zu gewdhrleisten. Dies soll dazu beitragen, die Integrationsfdhigkeit
erneuerbarer Energien zu erhéhen und die Netzauslastung zu optimieren.

Begriindung zu G 6.3-3

Die Optimierung, Verstdrkung und der Ausbau bestehender technischer Infrastrukturen sollen
gegentiber dem Neubau Vorrang haben, da dieser Ansatz sowohl 6kologische als auch konomische
Vorteile mit sich bringt und zur Schonung natiirlicher Ressourcen beitrdgt. Im Rahmen des fiir den
Klimaschutz notwendigen Ausbaus der Erneuerbaren Energien kommt dem Energieleitungsnetz
eine zentrale Bedeutung zu, da es an den wachsenden Strombedarf angepasst und bedarfsgerecht
ausgebaut werden muss.

Nach den Grundsdtzen der Netzplanung soll das NOVA-Prinzip angewendet werden: Netz-
Optimierung vor Netz-Verstdrkung vor Netz-Ausbau. Zundichst soll der bestehende Netzbetrieb
optimiert werden, um die vorhandenen Ressourcen effizienter zu nutzen. Reicht die Optimierung
nicht aus, soll die Verstdrkung der bestehenden Leitungen erfolgen. Wenn auch diese Mafinahme
nicht den erforderlichen Erfolg bringt, soll der Ausbau des Netzes in Betracht gezogen werden.

Der Neubau von Energietrassen ist in der Regel mit einer erheblichen Raumbeanspruchung
verbunden, die zu Nutzungskonflikten und Zerschneidungen bisher unzerschnittener
Freiraumstrukturen fiihren kann. Die Priorisierung von Optimierung, Verstdrkung und Ausbau

des bestehenden Energieleitungsnetzes soll dazu beitragen, die negativen Auswirkungen auf die
Landschaft zu minimieren und die Fldicheninanspruchnahme zu reduzieren (siehe 2 Z 7.2.4-7).
Werden nach der Ausschopfung aller Optimierungs- und VerstdrkungsmafSnahmen dennoch neue
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Trassen erforderlich, sollen diese vorrangig unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten umgesetzt
werden. Dies soll eine effiziente Nutzung der Ressourcen ermdglichen und unnétige Kosten
vermeiden.

Begriindung zu G 6.3-4

NeubaumafSnahmen und der Ausbau des Stromnetzes, insbesondere von Idnderiibergreifenden
Hochstspannungsleitungen, sollen méglichst mit bestehenden und geplanten Energie- sowie
Verkehrsinfrastrukturen gebtindelt werden, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu
minimieren und die zusdtzliche Fldchenneuinanspruchnahme zu reduzieren (siehe 2 Z 7.2.4-7).

Die Errichtung neuer Leitungstrassen ftihrt in der Regel zu einer erheblichen Raumbeanspruchung,
die unzerschnittene Freiraumstrukturen beeintrdchtigen kann. Durch die Blindelung mit
bestehenden und geplanten Energie- sowie Verkehrsinfrastrukturen sollen die Auswirkungen auf das
Landschaftsbild und die nattirlichen Lebensrdume verringert und die Nutzung von Fldchen effizienter
gestaltet werden. Zudem sollen Konflikte zwischen unterschiedlichen Nutzungsinteressen friihzeitig
vermieden werden.

Wo dennoch neue Trassen erforderlich sind, soll eine parallele Fiihrung mit bestehenden

Energie- und Verkehrsinfrastrukturen angestrebt werden. Diese Vorgehensweise soll zusdtzliche
Umweltbelastungen verringern und die Integration neuer Leitungstrassen in bereits erschlossene
Gebiete erleichtern.

Das Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) enthdilt Vorhaben zum Ausbau der Ubertragungsnetze, bei
denen eine energiewirtschaftliche Notwendigkeit und ein vordringlicher Bedarf fiir einen stabilen
und sicheren Netzbetrieb festgestellt wurden.

Eine Betroffenheit fiir Sachsen-Anhalt ergibt sich aus folgenden Vorhaben des BBPIG:

* Nr. 5: Héchstspannungsleitung Wolmirstedt — Isar (SuedOstLink); Gleichstrom,
Nennspannung 525 Kilovolt,

 Nr. 5a: Hochstspannungsleitung Klein Rogahn/Stralendorf/Warsow/Holthusen/Schossin — Isar,
Gleichstrom, Nennspannung 525 Kilovolt, mit den Bestandteilen
Klein Rogahn/Stralendorf/Warsow/Holthusen/Schossin — Landkreis Bérde und
Landkreis Bérde — Isar,

 Nr.10: Héchstspannungsleitung Wolmirstedt — Helmstedt — Wahle; Drehstrom Nennspannung
380 Kilovolt mit den EinzelmafSinahmen
Mafsnahme Wolmirstedt — Helmstedt Ost — Hattorf — Wahle und
Mafnahme Wolmirstedt — Helmstedt Ost — Salzgitter,

 Nr. 13: Hochstspannungsleitung Pulgar — Vieselbach; Drehstrom Nennspannung 380 Kilovolt,

* Nr. 39: Hochstspannungsleitung Giistrow — Parchim Stid — Perleberg — Stendal West —
Wolmirstedt; Drehstrom Nennspannung 380 Kilovolt mit den Abschnitten
Landesgrenze Brandenburg/Sachsen-Anhalt — Stendal West und
Stendal West — Wolmirstedt,

 Nr.44: Hochstspannungsleitung Schraplau/Obhausen — Wolkramshausen — Vieselbach;
Drehstrom Nennspannung 380 Kilovolt,
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Nr. 60: Hochstspannungsleitung Siedenbriinzow - Glistrow — Putlitz Siid — Putlitz — Perleberg -
Stendal West - Wolmirstedt — Schwanebeck/Huy — Klostermansfeld - Schraplau/Obhausen —
Lauchstddt; Drehstrom Nennspannung 380 Kilovolt und

Nr. 93: Hochstspannungsleitung Lauchstddt — Leuna/Merseburg/WeifSenfels — Pulgar;
Drehstrom Nennspannung 380 Kilovolt.

Die Ermittlung und Festlequng der konkreten Trassenkorridore fiir die Idnderiibergreifenden
Hochstspannungsleitungen gemdf$ BBPIG erfolgt im Rahmen der Bundesfachplanung

und des anschliefSenden Planfeststellungsverfahrens und liegt gemdfs § 31 Abs. 1
Netzausbaubeschleunigungsgesetz in der Regel in der Zustdndigkeit der Bundesnetzagentur.

Vorbehaltlich der Anderung des Bedarfsplangesetzes ergibt sich durch den Netzentwicklungsplan
2023-2037/2045 eine zusdtzliche Betroffenheit hinsichtlich folgender MafSinahmen, fiir die ein
energiewirtschaftlicher Bedarf von der Bundesnetzagentur festgestellt wurde:

DC40: Suchraum Niittermoor — Streumen,

DC40 plus: D6érpen/West — Klostermansfeld,

P630: Netzverstdrkung Wolmirstedt — Eulenberg — Forderstedt,

P631: Netzverstdrkung Marke — Hohenthurm — Lauchstddt,

P634: Netzverstdrkung Klostermansfeld — Stadt Schraplau/Gemeinde Obhausen,

P635: Netzausbau Gemeinde Grabowhofe — Einheitsgemeinde Stadt Jerichow — Stadt Barby/
Stadt Zerbst/Anhalt — Marke und

P641 Netzausbau Gemeinde Erxleben/Ingersleben/Emden — Stadt Wanzleben-Bérde/
Gemeinde Hohe Bérde — Eulenberg.

245



7. Freiraumstruktur und Ressourcen

7.1 Freiraum- und Ressourcennutzung

7.1.1 Landwirtschaft

G 7.1.1-1 Erhalt und Weiterentwicklung der Landwirtschaft als Wirtschaftszweig

Die Landwirtschaft soll in allen Teilraumen Sachsen-Anhalts als ein raumbedeutsamer, die
Kulturlandschaft pragender, leistungsfahiger, multifunktionaler Wirtschaftszweig erhalten und
weiterentwickelt werden.

G 7.1.1-2 MaRRnahmen zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Landwirtschaft

Eine leistungsfahige Landwirtschaft soll in allen Teilraumen Sachsen-Anhalts erhalten und

weiterentwickelt werden insbesondere durch:

« die Verbesserung der Lebensverhaltnisse im landlichen Raum,

« die Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit und Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen
Betriebe u.a. durch eine weitere Digitalisierung der Landwirtschaft,

« die Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplatzen im Agrar- und
Ernahrungsbereich,

« die Starkung der Resilienz der Landwirtschaft,

« die Unterstiitzung des Agrarmarketings unter besonderer Berticksichtigung des Regionalbezugs
und die Unterstiitzung der Direkt- und Regionalvermarktung,

+ den Ausbau der Verflechtungen zwischen Landwirtschaft und Erndhrungswirtschaft,

« die Entwicklung von regionalen Wertschopfungsketten und

« die wirtschaftliche Teilhabe der landwirtschaftlichen Betriebe an der Energiewende.

G 7.1.1-3 Nachhaltige Landwirtschaft

Die landwirtschaftliche Bodennutzung soll gemal den Grundsatzen der guten fachlichen Praxis
zum Erhalt der naturlichen Lebensgrundlagen, naturnaher Lebensraume und zur Forderung der
biologischen Vielfalt beitragen. Die Belange des Natur- und Umweltschutzes, insbesondere des
Gewasser-, Boden-, Arten- und Klimaschutzes sollen bei der Weiterentwicklung der Landwirtschaft
berticksichtigt werden.

G 7.1.1-4 Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Boden

Fur die Landwirtschaft geeignete und von der Landwirtschaft genutzte Boden sollen in allen
Teilraumen Sachsen-Anhalts erhalten werden. Eine Inanspruchnahme fiir andere Nutzungen
soll unter Berlicksichtigung agrarstruktureller Belange nur dann erfolgen, wenn nicht auf andere
Flachen ausgewichen werden kann.

G 7.1.1-5 Ausgleichs- und ErsatzmalBnahmen
Fur die Kompensation von Beeintrachtigungen bei Eingriffen in Natur und Landschaft soll

landwirtschaftlich genutzte Flache nur im notwendigen MaR in Anspruch genommen werden.

Ist ein Entzug landwirtschaftlicher Nutzflache fiir Ausgleichs- oder ErsatzmalRnahmen erforderlich,
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sollen unter Berticksichtigung agrarstruktureller Belange keine Boden mit einem regional
uberdurchschnittlichen ackerbaulichen Ertragspotenzial in Anspruch genommen werden.

G 7.1.1-6 Stabilisierung Anteil 6kologischer Landwirtschaft
Der Anteil der 6kologisch bewirtschafteten Flachen an der landwirtschaftlichen Nutzflache soll
stabilisiert und marktangepasst entwickelt werden.

Z 7.1.1-7 Vorranggebiete fiir Landwirtschaft

Zur Sicherung hochwertiger landwirtschaftlicher Béden sind durch die Regionalplanung
Vorranggebiete fir Landwirtschaft festzulegen. In diesen Gebieten darf Grund und Boden
ausschlieBlich fiir die landwirtschaftliche Bodennutzung in Anspruch genommen werden.

G 7.1.1-8 Kriterien zur Festlegung von Vorranggebieten fiir Landwirtschaft
Vorranggebiete fur Landwirtschaft sollen unter Berlicksichtigung der Kriterien ,,Ertragspotenzial®
und ,Wasserhaltevermogen“ festgelegt werden.

Bei der Bestimmung dieser Gebiete sollen mindestens die landwirtschaftlichen Boden
berticksichtigt werden, die sowohl eine mittlere Bodenzahl gro3er oder gleich 90 als auch eine
nutzbare Feldkapazitat von groRer oder gleich 270 Millimetern aufweisen.

G 7.1.1-9 Vorbehaltsgebiete fiir Landwirtschaft

Vorbehaltsgebiete fiir Landwirtschaft sind Gebiete, in denen die Landwirtschaft als Nahrungs-
und Futtermittelproduzent, als Produzent nachwachsender Rohstoffe sowie als Bewahrer und
Entwickler der Kulturlandschaft den pragenden Wirtschaftsfaktor darstellt. Sie dienen der
Sicherung landwirtschaftlicher Béden mit einem hohen ackerbaulichen Ertragspotenzial oder der
Sicherung landwirtschaftlicher Boden, die sich fiir den Anbau von Sonderkulturen besonders gut
eignen.

Als Vorbehaltsgebiete fiir Landwirtschaft werden festgelegt:
Teile der Altmark,

Magdeburger Borde,

Nordliches Harzvorland,

Gebiet um StafRfurt-Kéthen-Aschersleben,
Ackerlandgebiete des Vorflamings,

Gebiet stidostlich von Wittenberg,

Gebiet zwischen Halle und Bitterfeld,

ostliches und siidliches Harzvorland,

. Teile der Querfurter Platte,

10. Gebiet um WeiRenfels,

11. Gebiet um Zeitz und

12. Gebiete im Bereich von Saale und Unstrut einschlieBlich der Weinbaugebiete.

© NV A WN S

Begriindung zu G 7.1.1-1
Die Landwirtschaft ist zusammen mit der Erndhrungswirtschaft in Sachsen-Anhalt ein bedeutender
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und prdagender Wirtschaftssektor im ldndlichen Raum und sichert Lebensgrundlagen fiir die
Menschen. Voraussetzung fiir die Erfiillung der vielfdltigen Ansprtiche an eine fldchendeckend
nachhaltige und umweltschonende Landwirtschaft ist die Erhaltung und die Schaffung
wettbewerbsfdhiger landwirtschaftlicher Unternehmen sowie die Entwicklung und der Aufbau
von regionalen Wirtschaftskreisldufen mit leistungsfdhigen Unternehmen der Verarbeitung und
Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte.

Die Aufgaben der Landwirtschaft umfassen in erster Linie die Sicherung der Nahrungsgrundlagen
der Bevolkerung sowie die Produktion von Futtermitteln. Dariiber hinaus kommt der Landwirtschaft
hinsichtlich der Produktion nachwachsender Rohstoffe fiir die regionale Energieversorgung auf Basis
landwirtschaftlicher Biomasse, aber auch anderer Rohstoffe fiir die Verarbeitung, der Pflege der
Natur- und Kulturlandschaft, dem ldndlichen Brauchtum sowie der Erhaltung des Naturhaushalts
einschlieflich der Sicherung der biologischen Vielfalt grofie Bedeutung zu.

Eine nachhaltige Landwirtschaft leistet zentrale Beitrdge zur Versorgung der Bevélkerung mit
Nahrungsmitteln, zur Umsetzung der Energiewende, zum Klima-, Umwelt- und Naturschutz, zum
Erhalt abwechslungsreicher Kulturlandschaften, regionaler Identitdten sowie des kulturellen Erbes,
und damit insgesamt zur nachhaltigen Entwicklung und Sicherung der Lebensqualitdt in den
ldndlichen Rdumen.

Begriindung zu G 7.1.1-2

Die Land- und Erndhrungswirtschaft ist von hoher regionalwirtschaftlicher Bedeutung fiir das
ldndlich geprdgte Land Sachsen-Anhalt. Sie ist wichtiger Arbeitgeber, Initiator und Wachstumsmotor
im ldndlichen Raum und nimmt auf Grund ihrer regionalen Verankerung dort gleichzeitig
stabilisierende Funktionen wahr. Zur Unterstiitzung dieser Funktionen ist ein MafSnahmenmix
erforderlich, der die verschiedenen wirtschaftlichen Herausforderungen aufgreift und somit auch zur
Unabhdngigkeit von Importen an Nahrungs-, Futter- und Diingemitteln beitrdgt.

Lebenswerte Idndliche Ridume sind ein wesentliches Fundament, um Menschen in diesen Regionen zu
halten. Die Sicherung von Fachkrdften ist mit Blick auf die demografische Entwicklung, insbesondere
im ldndlichen Raum eine essenzielle Aufgabe. Eine dauerhafte Verftigbarkeit von gut ausgebildeten
Arbeitskrdften ist eine wesentliche Grundlage fiir stabile, wettbewerbsfihige landwirtschaftliche
Betriebe.

Die Digitalisierung in der Landwirtschaft schreitet ziigig voran und verdndert die Arbeitsweise

auf vielen Hofen grundlegend. Moderne Technologien und digital vernetzte Systeme kénnen
landwirtschaftliche Betriebe dabei untersttitzen, umweltfreundlicher, klimafreundlicher und
tiergerechter zu wirtschaften und gleichzeitig gute Ertrége zu erzielen. Durch den Einsatz moderner
Technologien wie Sensoren, Drohnen und Kiinstlicher Intelligenz kobnnen Arbeitsprozesse optimiert
und Kosten gesenkt werden. Gezielt eingesetzt kann die Digitalisierung somit zu mehr Effizienz,
Wertschopfung, Tierwohl, Nachhaltigkeit und Riickverfolgbarkeit beitragen.

Nur eine resiliente Landwirtschaft kann trotz Verdnderungen der wirtschaftlichen, sozialen und
Okologischen Rahmenbedingungen weiterhin den vielfdltigen gesellschaftlichen Anforderungen
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gerecht werden. Landwirtschaftliche Betriebe miissen trotz aktueller Herausforderungen wie dem
Klimawandel und dem Arbeitskrdftemangel, zunehmenden gesellschaftlichen Erwartungen in Bezug
auf Umwelt-, Klima-, Biodiversitdts- und Tierschutz, Preisschwankungen sowie sich verdindernden
Konsumgewohnheiten wirtschaftlich und wettbewerbsfihig bleiben. Um gesellschaftliche
Funktionen wie die Bereitstellung von sicheren, bezahlbaren und hochwertigen Nahrungsmitteln,
Okosystemdienstleistungen und Wertschépfung im ldndlichen Raum weiterhin erbringen zu kénnen,
sind Robustheit, Anpassungsfihigkeit und Transformationsbereitschaft fiir landwirtschaftliche
Betriebe unabdingbar.

Da insbesondere landwirtschaftliche Unternehmen als polypolistische Marktteilnehmer
eine schwierige Marktstellung haben, ist das Agrarmarketing ein wichtiger Baustein, um
eine Verbesserung der Rahmenbedingungen fiir die Wettbewerbsfdhigkeit der Land- und
Erndhrungswirtschaft zu erméglichen.

Mit dem Aufbau regionaler Wertschopfungsketten und der Teilhabe der Unternehmen an der
Energiewende konnen Wertschopfungspotenziale erschlossen und die Stabilitdt der Unternehmen
erhéht werden. Bei der Entwicklung regionaler Wertschopfungsketten sollen tierschutz-, umwelt-
und klimagerechte sowie fldchengebundene Nutztierhaltungen, hofnahe Schlachtungen und
regionale Verarbeitungsstrukturen fiir die tierischen Lebensmittel berticksichtigt und unterstiitzt
werden.

Begriindung zu G 7.1.1-3

Die Landwirtschaft ist ein Wirtschaftsbereich, der auf die Nutzung natiirlicher Ressourcen
angewiesen ist. Der Einsatz von Maschinen zur Bodenbearbeitung sowie die Verwendung von
Pflanzenschutz- oder Diingemitteln beeinflusst den Boden, das Wasser, die Luft und die in der
Agrarlandschaft lebenden Tiere und Pflanzen.

Die weite Verbreitung von Zwischenfruchtanbau, Anbauverfahren mit pflugloser Bodenbearbeitung
(v.a. Mulchsaat, Direktsaat, Strip-Till) und die Wahl einer Fruchtfolge, welche die ékologischen
Standortbedingungen beriicksichtigt, dient der Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und fordert die
Biodiversitdt. Der Einsatz organischer Diingemittel und das Wirtschaften nach den Grundsdtzen des
integrierten Pflanzenschutzes reduziert die Umweltbelastung und schiitzt niitzliche Insekten und
Bodenorganismen. Durch die Anlage und Pflege von Lebensrdumen wie Hecken, Bliihstreifen und
Feuchtgebieten werden Riickzugsorte und Nahrungsquellen fiir zahlreiche Tierarten geschaffen.
Zudem kann die nachhaltige Bewirtschaftung von Wiesen und Weiden die Artenvielfalt von Pflanzen
und Tieren in diesen Lebensrdumen fordern. Durch die Optimierung von Bewdsserungstechniken
und dem Einsatz wassersparender Technologien kénnen der Wasserverbrauch reduziert und
Wasserressourcen geschont werden.

Um negativen Auswirkungen auf die Umwelt vorzubeugen, berticksichtigen landwirtschaftliche
Betriebe im Rahmen ihrer Titigkeit die fachrechtlichen Vorgaben und wirtschaften nach den
Vorschriften der guten fachlichen Praxis der landwirtschaftlichen Bodennutzung gemdfs § 17 Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und gemdfs § 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).
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Begriindung zu G 7.1.1-4

Im Sinne der Vorsorge fiir zukiinftige Generationen ist dem Schutz des Bodens als Grundlage
fiir die Erzeugung von Nahrungsmitteln mit Blick auf auftretende Klimaverdnderungen und
fiir die Erndhrungssicherstellung ein besonderes Gewicht beizumessen. Landwirtschaft ist
standortgebunden und auf den Boden als essenzielle Produktionsgrundlage angewiesen.
Nur wenn ausreichend Boden zur landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfiigung steht, kénnen
die landwirtschaftlichen Betriebe 6konomisch nachhaltig wirtschaften und ihre vielfiltigen,
multifunktionalen Aufgaben erfiillen.

Nach wie vor werden landwirtschaftlich genutzte Fidchen in erheblichem Umfang z. B.

ftir Industrieansiedlungen, den Ausbau erneuerbarer Energien oder Verkehrs- und andere
InfrastrukturmafSnahmen in Anspruch genommen. Die Fldchenneuinanspruchnahme geht

somit liberwiegend zu Lasten der Landwirtschaft. Deshalb soll eine Inanspruchnahme fiir
aufSerlandwirtschaftliche Nutzungen unter ausreichender Beriicksichtigung der mafSgeblichen
agrarischen und 6kologischen Belange nur in den Fillen erfolgen, in denen die Verwirklichung solcher
Nutzungen zur nachhaltigen Verbesserung der Raumstruktur beitragen und fiir diese Vorhaben
aufgrund der besonderen Zweckbestimmung nachweislich nicht auf andere Fldchen ausgewichen
werden kann.

Agrarstrukturelle Belange sind betroffen, wenn die Verfiigbarkeit und Qualitdt der
Produktionsfaktoren Arbeit, Boden, Kapital, der Produktions- und Arbeitsbedingungen, der
notwendigen Infrastruktur sowie die Entwicklungsméglichkeiten landwirtschaftlicher Betriebe
beeinflusst oder verdndert werden. Agrarstrukturelle Belange sollen immer dann berticksichtigt
werden, wenn sie stdrker als nur geringftigig betroffen sind.

Begriindung zu G 7.1.1-5
Nicht vermeidbare erhebliche Beeintrdchtigungen von Natur und Landschaft sind gemaf3
$ 13 BNatSchG vom Verursacher u.a. durch Ausgleichs- oder ErsatzmafSnahmen auszugleichen.

Grundsdtzlich sollen landwirtschaftliche Nutzfldchen fiir Ausgleichs- und ErsatzmafSinahmen nicht
in Anspruch genommen werden. Es sollen vorrangig andere Moglichkeiten gepriift werden, damit
méglichst keine Landwirtschaftsflichen beansprucht werden. § 15 BNatSchG ist hierbei mafigeblich.

Ist eine Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Fldchen fiir Ausgleichs- und ErsatzmafSinahmen nicht
zu vermeiden, sollen diese nicht auf Béden mit einem bezogen auf den jeweilig bertihrten Landkreis
tiberdurchschnittlichen ackerbaulichen Ertragspotenzial realisiert werden. Das ackerbauliche
Ertragspotenzial soll an der fiir die jeweilige Fldche im Agraratlas Sachsen-Anhalt aufgefiihrten
Bodenzahl bemessen werden.

Um ékologische Funktionen und Biodiversitdt zu férdern, ohne die landwirtschaftliche Nutzung
wesentlich zu beeintrdchtigen, sollen produktionsintegrierte Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen
bevorzugt werden. Besteht keine Méglichkeit produktionsintegrierte Mafinahmen umzusetzen,
sollen linienhafte Ausgleichs- und ErsatzmafSnahmen fldchigen vorgezogen werden, wenn negative
Randeffekte ausgeschlossen werden konnen.
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Agrarstrukturelle Belange sind betroffen, wenn die Verfiigbarkeit und Qualitdt der
Produktionsfaktoren Arbeit, Boden, Kapital, der Produktions- und Arbeitsbedingungen, der
notwendigen Infrastruktur sowie die Entwicklungsméglichkeiten landwirtschaftlicher Betriebe
beeinflusst oder verdndert werden. Agrarstrukturelle Belange sollen immer dann berticksichtigt
werden, wenn sie stdrker als nur geringftigig betroffen sind.

Begriindung zu G 7.1.1-6

Die bisherige positive Entwicklung der 6kologisch bewirtschafteten Fldche soll unter den

aktuellen Herausforderungen (z. B. wachsende Fldchenkonkurrenz) stabilisiert werden.

Gerade in der 6kologischen Produktion sind stabile Lieferbeziehungen zwischen erzeugenden
Betrieben, Verarbeitungsbetrieben und Handel von besonderer Bedeutung damit Erzeuger- und
Verarbeitungsbetriebe auskmmliche Preise fiir die Okoprodukte erzielen und von der Nachfrage der
Verbraucher profitieren kénnen. Deshalb sollte der Ausbau auf der Erzeugerstufe marktangepasst
erfolgen.

Begriindung zu Z 7.1.1-7

Der Druck konkurrierender Nutzungsanspriiche auf landwirtschaftliche Fldichen hat in den
vergangenen Jahren noch einmal erheblich zugenommen und wird durch den Ausbau der
Erneuerbaren Energien weiter forciert. Daher sollen besonders wertvolle landwirtschaftliche Boden
von entgegenstehenden Nutzungen freigehalten werden.

Vorranggebiete fiir die Landwirtschaft entfalten sehr weitreichende Bindungswirkungen.
Raumbedeutsame Planungen und MafSnahmen, die Grund und Boden in Anspruch nehmen, sind mit
diesem Vorrang nicht vereinbar und damit nicht genehmigungsfdihig.

Fiir eine gezielte raumordnerische Steuerung dieses Vorrangs ist die Ebene der Regionalplanung
aufgrund ihres prdziseren MafSstabs besonders geeignet. Daher sind Vorranggebiete fiir
Landwirtschaft in den Regionalen Entwicklungspldnen festzulegen.

Landwirtschaftliche Bodennutzung ist die Bewirtschaftung des Bodens, die darauf abzielt, einen
Pflanzenertrag zu erwirtschaften. Vorranggebiete fiir Landwirtschaft dienen somit der Produktion
von qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie der Bereitstellung nachwachsender
Rohstoffe. Diese kénnen vielfiltig als biogener Energietrdger oder andersartig, z. B. als Baustoff oder
in der Textilherstellung genutzt werden. Eine Inanspruchnahme von Boden fiir Nutzungen, die nicht
mit der landwirtschaftlichen Bodennutzung vereinbar sind, ist in diesen Gebieten ausgeschlossen.

Die Errichtung und die Nutzung von Agri-PV-Anlagen gemdfs der einschldgigen DIN SPEC ist in
Vorranggebieten fiir Landwirtschaft zuldssig, insofern weiterhin gleichzeitig eine landwirtschaftliche

Bodennutzung als Hauptnutzung erfolgt (siehe 2 G 6.2.2-10).

Bauplanungsrechtliche Innenbereiche gemdfS § 34 BauGB und baurechtlich gesicherte Fldchen sind
von Vorranggebietsfestlegungen fiir die Landwirtschaft ausgenommen.
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Begriindung zu G 7.1.1-8

Mit 2 Z 71.1-7 wird die Regionalplanung beauftragt, hochwertige landwirtschaftliche Boden in den
Regionalen Entwicklungspldnen als Vorranggebiete fiir Landwirtschaft raumlich prdzise festzulegen.
Die Identtifizierung dieser grofificichigen (gréfSer oder gleich 100 ha), zusammenhdngenden Gebiete
soll insbesondere auf der Grundlage der Kriterien Ertragsfdhigkeit und Wasserhaltvermogen
erfolgen. Als Vergleichswert zur Bewertung der Ertragsfihigkeit landwirtschaftlicher Boden

soll die im Agraratlas Sachsen-Anhalt aufgefiihrte Bodenzahl herangezogen werden. Das
Wasserhaltevermdgen eines Bodens soll auf Grundlage der nutzbaren Feldkapazitdit im nutzbaren
Wurzelraum bestimmt werden.

Bdden, die eine mittlere Bodenzahl grofSer oder gleich 90 sowie eine nutzbare Feldkapazitdt

im durchwurzelbaren Raum von grofSer oder gleich 270 Millimeter aufweisen, gehéren zu

den wertvollsten Béden des Landes. Sie sollen bei der Identifizierung von Vorranggebieten fiir
Landwirtschaft durch die Regionalplanung mindestens in die Abwdgung eingestellt werden. In der
dieser Festleqgung zugeordneten A Erlduterungskarte Schwerpunktraum fiir Landwirtschaft sind auf
der Grundlage bertihrter Flure die Teilbereiche des Landes kartografisch dargestellt, in denen diese
hochwertigen landwirtschaftlichen Boden identifiziert wurden. Die Erlduterungskarte dient somit
der rdumlichen Verortung potenzieller Vorranggebiete fiir Landwirtschaft. Dariiber hinaus kénnen
von der Regionalplanung weitere Fldchen als Vorranggebiete fiir Landwirtschaft bestimmt werden.

Begriindung zu G 7.1.1-9

Die Landwirtschaft ist fiir das Land Sachsen-Anhalt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Sie ist
insbesondere aufgrund der bestehenden naturrdumlichen Voraussetzungen fiir das Land von
besonderer Bedeutung. Die guten natiirlichen Bedingungen fiir die Landwirtschaft im Land sollen
langfristig gesichert werden.

Die Landwirtschaft kann ihre vielfdltigen Aufgaben nur dann erfolgreich erfiillen, wenn der fiir sie
grundlegende Produktionsfaktor Boden erhalten bleibt. Mit der Festleqgung von Vorbehaltsgebieten
fiir Landwirtschaft sollen Béden fiir eine landwirtschaftliche Nutzung raumordnerisch gesichert
werden, die gemessen an der im Agraratlas Sachsen-Anhalt aufgefiihrten Bodenzahl tiber ein
bezogen auf den jeweils beriihrten Landkreis hohes ackerbauliches Ertragspotenzial verfiigen oder
die sich fiir den Anbau von Sonderkulturen (u. a. Hopfen, Tabak, Gemiise, Obst, Wein) besonders gut
eignen.

Bei allen raumbedeutsamen Planungen und MafSnahmen ist die landwirtschaftliche Nutzung
in diesen Gebieten insbesondere vor dem Hintergrund der wachsenden Anforderung an eine
ausreichende Versorgung mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Zusammenhang mit der
Zunahme der Weltbevdlkerung, der Verdnderung der Erndhrungsgewohnheiten, dem weiter
zunehmenden Energieverbrauch sowie dem Klimawandel und der sich stdindig verschdrfenden
Konkurrenz zwischen Fldchen fiir Futter- und Nahrungsmittelproduktion, ftir nachwachsende
Rohstoffe sowie fiir Infrastruktur- oder NaturschutzmafSnahmen mit erhéhtem Gewicht in die
Abwdgung einzustellen.

Die Vorbehaltsgebiete fiir Landwirtschaft sind in der A Hauptkarte des Landesentwicklungsplans
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zeichnerisch festgelegt. Bauplanungsrechtliche Innenbereiche gemdf$ § 34 BauGB und baurechtlich
gesicherte Fldchen sind von Vorbehaltsgebietsfestlegungen ftir Landwirtschaft ausgenommen.

Die im Landesentwicklungsplan festgelegten Vorbehaltsgebiete fiir Landwirtschaft sollen von

der Regionalplanung rdumlich konkretisiert werden. Dariiber hinaus kénnen in den Regionalen
Entwicklungspldnen weitere Vorbehaltsgebiete fiir Landwirtschaft bestimmt werden.
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7.1.2 Forstwirtschaft

G 7.1.2-1 Aufgabe der Forstwirtschaft

Wald soll aufgrund seiner wichtigen 6kologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktionen durch
eine nachhaltige Forstwirtschaft erhalten und weiterentwickelt werden. Als Voraussetzung fur die
Erzeugung des Rohstoffes Holz sowie das Erbringen seiner vielfaltigen immateriellen Leistungen
sollen die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes nachhaltig gesichert werden.

G 7.1.2-2 Entwicklung des Waldes

Um die Gesundheit, Stabilitat und Produktivitat des Waldes im Land langfristig zu sichern
und seine Widerstandsfahigkeit zu erhohen, soll ein dauerhafter, klimaangepasster und
standortgerechter Wald entwickelt werden.

G 7.1.2-3 Zerschneidung und Inanspruchnahme von Waldflachen

Wald soll durch Verkehrs- und Versorgungstrassen so wenig wie moglich zerschnitten werden. Eine
Inanspruchnahme von Waldflachen fiir andere Nutzungen soll auf das unbedingt erforderliche
Mal} beschrankt und durch Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen ausgeglichen werden.

Z 71.2-4 Vorranggebiete fiir Forstwirtschaft

Vorranggebiete fiir Forstwirtschaft sind grof3flachige, zusammenhangende Waldflachen,
die der Sicherung der Holzproduktion sowie der nachhaltigen und ordnungsgemaRen
Waldbewirtschaftung dienen.

Vorranggebiete fur Forstwirtschaft sind durch die Regionalplanung festzulegen.

G 7.1.2-5 Waldmehrung
Der Anteil des Waldes an der Landesflache soll mindestens erhalten und langfristig erhoht
werden.

G 7.1.2-6 Vorbehaltsgebiete fiir Waldmehrung

Zur Sicherung von Flachen fiir Ersatzaufforstungen von in Anspruch genommenen Waldflachen
sowie fiir die Mehrung des Waldes sollen durch die Regionalplanung Vorbehaltsgebiete fur
Waldmehrung festgelegt werden. Es soll eine Arrondierung dieser Flachen zu groReren Einheiten
angestrebt werden.

Begriindung zu G 7.1.2-1

Durch eine ordnungsgemdfSe und nachhaltige Bewirtschaftung sollen die Funktionen des Waldes
zusdtzlich als Grundlage ftir den Arten-, Boden-, Klima- und Wasserschutz sowie fiir Erholung
und Freizeit der Bevolkerung gewdhrleistet werden. Um die unterschiedlichen Ansprtiche an

den Wald beriicksichtigen zu kbnnen, bedarf es der nachhaltigen Erhaltung und Sicherung der
Waldfunktionen.

Wailder sind wichtige Okosysteme, die eine hohe Biodiversitdt aufweisen und Lebensraum fiir eine
Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten sind. Sie spielen eine zentrale Rolle im Kohlenstoffkreislauf,
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da sie Kohlendioxid aus der Atmosphdre aufnehmen und speichern, was dem Klimawandel
entgegenwirkt. Dartiber hinaus requlieren Wdlder den Wasserhaushalt, indem sie Wasser speichern
und langsam abgeben.

Wiilder spielen auch beim Hochwasserschutz eine wichtige Rolle. Sie bieten einerseits Raum fiir den
Wasserrtickhalt, da Bdume und Waldbdden zur Abminderung der FliefSgeschwindigkeit des Wassers
beitragen. Zum anderen leisten Wilder einen Beitrag zum Bodenschutz. Durch die Wurzeln der
Bdume und des Nebenbewuchses werden Erosion und Eintrdge in Gewdsser reduziert.

Zudem stellen Wiilder eine bedeutende 6konomische Ressource dar, da sie die Grundlage fiir die
Produktion von Holz bilden, welches wiederum eine Vielzahl von Industrien unterstiitzt, von

der Bauwirtschaft tiber die Papierherstellung bis hin zur Energieerzeugung. Die nachhaltige
Bewirtschaftung von Waldern trégt zur Schaffung von Arbeitsplditzen und zur Férderung der
wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere im ldndlichen Raum, bei. Dariiber hinaus bieten Wilder
nicht-holzbasierte Produkte wie Friichte, Niisse und Heilpflanzen, die zusdtzliche Einkommensquellen
darstellen.

Wiilder stellen aufSerdem einen Raum fiir Erholung und Freizeitaktivitdten bereit, was zur physischen
und psychischen Gesundheit der Bevélkerung beitrdgt.

Der Erhalt und die Weiterentwicklung des Waldes sind daher nicht nur eine ékologische und
okonomische Notwendigkeit, sondern auch eine soziale Verpflichtung. Eine nachhaltige
forstwirtschaftliche Waldbewirtschaftung, die die 6kologischen Funktionen der Wailder erhdlt und
gleichzeitig ihre wirtschaftliche Nutzung erméglicht, ist von grundlegender Bedeutung fiir die
langfristige Sicherstellung der vielfiltigen Leistungen, die Wailder erbringen.

Begriindung G 7.1.2-2

Der Wald soll so bewirtschaftet werden, dass er langfristig bestehen bleibt und seine

vielfdltigen Funktionen erfiillen kann. Dies bedeutet auch, dass die Nutzung des Waldes seine
Regenerationsfdhigkeit nicht beeintrdchtigen soll. Ein dauerhaft bewirtschafteter Wald ist
widerstandsfihig gegeniiber dufSeren Einfliissen wie Stiirmen, Schédlingen und Krankheiten und
kann sich nach Stérungen wieder erholen. Die dauerhafte Bewirtschaftung stellt sicher, dass der
Wald kontinuierlich Holz und andere Ressourcen liefert, ohne dass die 6kologischen und sozialen
Funktionen des Waldes beeintrdchtigt werden.

Zudem soll der Wald an die aktuellen und zukiinftigen klimatischen Bedingungen angepasst werden.
Dies ist besonders im Hinblick auf den Klimawandel wichtig, der zu verdnderten Temperatur- und
Niederschlagsmustern sowie zu hdufigeren extremen Wetterereignissen fiihrt. Ein klimaangepasster
Wald besteht aus Baumarten, die widerstandsfdhig gegentiber diesen verdnderten Bedingungen
sind. Dies umfasst die Auswahl von Baumarten, die besser an Trockenheit, Hitze oder Frost angepasst
sind, sowie die Férderung von Mischwiildern, die eine hohere Resilienz gegentiber klimatischen
Verdnderungen aufweisen. Die Anpassung an die Klimaverdnderungen trdgt dazu bei, die
Gesundbheit und Produktivitdt des Waldes langfristig zu sichern.
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Der Wald soll aufSerdem an die spezifischen Bedingungen des jeweiligen Standorts angepasst
entwickelt werden. Dies umfasst Faktoren wie Bodenbeschaffenheit, Wasserverfiigbarkeit,
Hoéhenlage und mikroklimatische Bedingungen. Ein standortgerechter Waldbestand ist optimal
an diese lokalen Bedingungen angepasst. Die standortgerechte Bewirtschaftung beriicksichtigt die
nattirlichen Gegebenheiten und fordert die Entwicklung eines stabilen und gesunden Waldes, der
weniger anfdllig fiir Krankheiten und Schddlinge ist und eine héhere Produktivitdt aufweist.

Begriindung zu G 7.1.2-3

Die Zerschneidung von Waldfldchen ftihrt zur Fragmentierung von Lebensrdumen mit erheblichen
Nachteilen fiir die Produktivitdt und Rentabilitdt der Forstwirtschaft. Die ErschliefSung und Pflege
isolierter Waldparzellen verringert die Effizienz der Bewirtschaftung und ftihrt somit zu héheren
Kosten. Zudem verschlechtert sich das Mikroklima und die Bodenqualitit angrenzender Waldfldchen,
was das Wachstum der Baume hemmt und die Holzqualitdt mindert.

Unter Inanspruchnahme von Waldfldchen ist die Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart
zu verstehen. Das Land Sachsen-Anhalt gehért mit einem Waldanteil von 22,6 Prozent zu den
walddrmeren Bundesldndern in Deutschland. Zudem ist eine sehr differenzierte naturrdumliche
Waldausstattung gegeben.

Grundsdtzlich sollen daher die groffliichige Zerschneidung von Wiildern vermieden und die
Inanspruchnahme von Waldfldchen fiir andere Nutzungen minimiert werden. Planungen und
Mafnahmen sollen so ausgerichtet werden, dass Nachteile fiir die Bewirtschaftung des Waldes
vermieden werden, ein Verlust der Stabilitdt von Waldfldchen und der Biodiversitdt ausgeschlossen
wird und die Umwelt- und Erholungsleistungen von Waldern erhalten bleiben.

Die nachteiligen Wirkungen der Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart soll bezogen
auf die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen durch geeignete KompensationsmafSnahmen in
rdumlich-funktionalem Zusammenhang ausgeglichen werden. In Betracht kommen hier vorrangiq
Erstaufforstungen in mindestens gleicher Fldchengrof$e wie die Umwandlungsfldche zum Ausgleich
nachteiliger Wirkungen der Umwandlung.

Begriindung zu Z 7.1.2-4

Die forstwirtschaftliche Nutzung von Waldern spielt eine zentrale Rolle fiir die Bereitstellung
erneuerbarer Ressourcen, insbesondere von Holz, das fiir Bauzwecke, die Papierherstellung und
die Energiegewinnung von essenzieller Bedeutung ist. Durch eine nachhaltige forstwirtschaftliche
Bewirtschaftung konnen Walder nicht nur ihre Produktivitdt und Gesundheit bewahren, sondern
auch zur Erhaltung der Biodiversitdt und zur Stabilisierung des lokalen Klimas beitragen.

Dartiber hinaus wird Holz als erneuerbare Energiequelle genutzt. Holz ist umweltfreundlich, da es
nachwachsend und kohlenstoffspeichernd ist. Holzbau bindet langfristig Kohlenstoff,

welcher liber die Photosynthese als Bestandteil der Luft (hier CO,) entzogen wurde und ersetzt
klimaschddliche Baustoffe. Dartiber hinaus trégt die Holzproduktion zur Schaffung von
Arbeitspldtzen und zur Forderung der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere im Idndlichen
Raum, bei.
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Vorranggebiete fiir Forstwirtschaft sind grofSfldichige (gréfSer oder gleich 100 ha),
zusammenhdngende Waldfldchen, welche primdr der Holzproduktion und der nachhaltigen
Waldbewirtschaftung dienen. Die Nutzfunktion des Waldes steht in diesen Gebieten im Vordergrund,
Schutz- und Erholungsfunktionen sind hier von nachrangiger Bedeutung.

Vorranggebiete fiir Forstwirtschaft sind von der Regionalplanung, insbesondere auf der Grundlage

forstlicher Rahmenpldne, zu identifizieren. Dabei kommen Waldfldchen in Betracht, die

 vorwiegend forstwirtschaftlich genutzt werden,

« der Erhaltung, dem Schutz und der Wiederherstellung forstlich wertvoller
Waldlebensgemeinschaften dienen,

« mehr als 200 Jahre kontinuierlich als Wald genutzt wurden oder

« der Produktion forstlichen Vermehrungsqutes

dienen.

Bauplanungsrechtliche Innenbereiche gemdfS § 34 BauGB und baurechtlich gesicherte Fldchen sind

von Vorranggebietsfestlequngen ftir Forstwirtschaft ausgenommen.

Begriindung zu G 7.1.2-5

Wiilder erbringen fiir die Gesellschaft essenzielle Waldfunktionen. Insbesondere die Bedeutung

des Waldes als Erholungsraum hat in den letzten 30 Jahren in einem so dicht besiedelten Land wie
Deutschland stetig zugenommen. In Waldgebieten, die sich in der Néhe von verdichteten Rdumen
befinden, wird die Erholungsleistung vielfach sogar als die bedeutendste Waldfunktion angesehen.
Zudem ist neben den Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen die Bedeutung fiir die Umwelt und den
Klimaschutz hervorzuheben. Mit dieser Multifunktionalitdt verbunden ist der gesetzliche Auftrag, die
Waldfunktionen nachhaltig zu sichern und die Waldfldche zu mehren. Besondere Bedeutung kommt
der Waldmehrung in Sachsen-Anhalt zu, da nur 22,6 Prozent der Landesfldche von Wald bedeckt ist
und damit der Waldanteil weit unter dem bundesdeutschen Durchschnitt von 32 Prozent liegt.

Die Waldmehrung dient der Erfiillung der verschiedenen Waldfunktionen mit dem Ziel der
Erreichung einer forstwirtschaftlichen Zweckmdfigkeit und der Verbesserung der Leistungsfdhigkeit
der Naturhaushalte. Die Notwendigkeit der Waldmehrung besteht vor allem dort, wo eine im
Landesvergleich unterdurchschnittliche Waldausstattung gegeben ist. Wéldern in waldarmen
Gebieten kommt eine besondere Bedeutung zu. Eine aktive Umsetzung erfolgt durch die
Aufforstung von geeigneten Grenzertragsbéden, Odland oder Brach- und Sukzessionsfléchen, also
von aufforstungsfdhigen Standorten, die gesunde, funktionsgerechte und betriebssichere Weilder
erwarten lassen (siehe auch 2 Z 2.3.1-5).

Begriindung zu G 7.1.2-6

Eine Waldumwandlung ohne Ausgleichs- und ErsatzmafSnahmen ist immer mit einem Fldchen- und
Waldfunktionenverlust verbunden. Der in § 1Nr. 1des Bundeswaldgesetzes verankerte Grundsatz
des Walderhalts findet seine verbindliche Grundlage in den entsprechenden rechtlichen Vorgaben
des Landeswaldgesetzes Sachsen-Anhalt. Fiir die Waldmehrung sind generell alle Landfldchen
geeignet. Jedoch werden sogenannte Grenzertragsstandorte in erheblich geringerem MafSe durch
andere Nutzungsformen beansprucht. Der Schwerpunkt der Waldmehrung sollte in den Stadt-
Umland-Rédumen (siehe 21 Kap. 2.3.7) sowie in wenig bewaldeten Regionen des Landes liegen. Neben
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gdrtnerischen und landwirtschaftlichen Grenzertragsstandorten kommen Rekultivierungsfldchen,
Offenlandfldchen mit anderer Nutzungsart oder Sukzessionsfldchen in Betracht. Insbesondere durch
die stark gestiegene Nutzung des Waldes als Erholungsraum und durch die Bedeutung fiir den
Klimaschutz ist eine Waldmehrung insbesondere in der Néhe verdichteter Ridume zielfiihrend.

Bauplanungsrechtliche Innenbereiche gemdfs § 34 BauGB und baurechtlich gesicherte Fldchen sollen
von Vorbehaltsgebietsfestlequngen fiir Waldmehrung ausgenommen sein.
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7.1.3 Wasserwirtschaft

G 7.1.3-1Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Eine stabile Versorgung der Bevolkerung mit einwandfreiem Trinkwasser sowie eine
ordnungsgemal3e und bezahlbare Abwasserbeseitigung sollen in allen Landesteilen gesichert
werden.

Z 7.1.3-2 Sicherung der Trinkwasserversorgung
Die Wasserversorgung ist so zu entwickeln, dass der Bedarf an Trinkwasser in der geforderten
Qualitat in allen Teilraumen Sachsen-Anhalts sichergestellt wird.

Dazu sind folgende MaBnahmen umzusetzen:

« Die zur Trinkwassergewinnung genutzten Gewasser sind zu sichern und zu schiitzen.

 ZurSicherstellung einer nach Menge und Qualitat ausreichenden Trinkwasserversorgung
sind, soweit erforderlich, vorhandene Wasseraufbereitungsanlagen zu erweitern, alte Anlagen
zu reaktivieren oder neue Anlagen zu errichten.

« Die Wasserressourcen sind durch eine sorgsame und rationelle Wassernutzung zur
Gewahrleistung eines intakten Wasser- und Naturhaushaltes fiir nachfolgende Generationen
zu schonen.

Z 71.3-3 Vorranggebiete fiir Wassergewinnung

Vorranggebebiete fiir Wassergewinnung sind Gebiete mit hydrogeologisch erkundeten
Grundwasservorkommen, die fiir die Trinkwassergewinnung genutzt werden. Sie dienen dem
Schutz und der Sicherung von bedeutsamen Trinkwasserressourcen des Landes und seiner
Regionen. Um die erforderliche Qualitat und die dauerhafte Verfligbarkeit des Trinkwassers
langfristig zu gewahrleisten, sind Grundwasser und oberirdische Gewasser in diesen Gebieten vor
nachteiligen Einwirkungen zu schiitzen.

Vorranggebiete fiir Wassergewinnung sind:
I.  Colbitz-Letzlinger Heide,

[l.  Finneplateau,

I1l. Genthin,

IV. Halberstadt,

V. Kléden/Elbaue,

VI. Siedenlangenbeck, Diesdorf, Nipkendey,
VII. Talsperrensystem Ostharz/ Zillierbachtalsperre,
VIIl. WeiRenfels/StoRen,

IX. Westflaming und

X. Ziegelrodaer Plateau.

G 7.1.3-4 Vorbehaltsgebiete fiir Wassergewinnung

Vorbehaltsgebiete fiir Wassergewinnung sind Gebiete mit noch ungenutzten oder erst
teilweise in Anspruch genommenen Grundwasservorkommen oder Teilbereiche von
Einzugsgebieten oberirdischer Gewasser, die fur die Trinkwasserversorgung von Bedeutung sind.
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Vorbehaltsgebiete fiur Wassergewinnung dienen der langfristigen, vorsorgenden Sicherung von
Grundwasservorkommen.

Vorbehaltsgebiet fiir Wassergewinnung ist das Wassereinzugsgebiet der Ohre.

G 7.1.3-5 Wasserriickhalt in der Fldche

Wasser soll starker in der Flache zurtickgehalten werden, damit der Landschaftswasserhaushalt
gestitzt und die Grundwasserneubildung gestarkt wird. Dafur soll ein nachhaltiges und an die
hydrologische Situation angepasstes Wasserressourcenmanagement unter Beruicksichtigung
der verschiedenen Nutzungsanforderungen etabliert werden. Hierzu soll auch die Aufgabe der
Gewasserunterhaltung in geeigneter Form an das Erfordernis des Wasserriickhalts angepasst
werden.

G 7.1.3-6 Abwasserbeseitigung

Abwasser soll so abgeleitet und gereinigt werden, dass von ihm keine nachteiligen Wirkungen
auf das Grundwasser, die oberirdischen Gewasser sowie andere Schutzgiiter ausgehen. Die im
Malnahmenprogramm zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie fiir die Abwasserbeseitigung
vorgesehenen Malinahmen sollen konsequent umgesetzt werden. Industrie und Gewerbe sollen
ihren Wasserbedarf soweit moglich durch Kreislauffiihrung und Verwendung wassersparender
Technologien mindern und verstarkt Regenwasser nutzen.

G 7.1.3-7 Abwasserbehandlungsanlagen

Die mit vertretbarem Aufwand an die zentrale Sammelkanalisation und kommunale Klaranlagen
anschlieRbaren Ortsteile sollen angeschlossen werden. Besonders im landlichen Raum kommen
auch dezentrale und ortsnahe Abwasserbehandlungsanlagen in Betracht, soweit diese
wasserwirtschaftlich moglich und wirtschaftlich vorteilhaft sind sowie das Wohl der Allgemeinheit
nicht beeintrachtigen.

G 7.1.3-8 Versickerung von Niederschlagswasser

Nicht oder nur gering verschmutztes Niederschlagswasser soll moglichst entstehungsnah
versickert oder zurlickgehalten und genutzt werden. So kdnnen auch Hochwasserspitzen
verringert werden.

Begriindung zu G 7.1.3-1

Die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind Teil der Daseinsvorsorge (siehe 2 Z 4.5-3).

Die Aufgabentrdger der Wasserversorqgung und Abwasserbeseitigung stehen auch in den ndchsten
Jahren vor grofSen Herausforderungen. Insbesondere der demografische Wandel in den Idndlich
strukturierten Gebieten wird dazu beitragen, dass dort kiinftig immer weniger Biirgerinnen und
Biirger ftir den Erhalt, den Betrieb sowie die Anpassung der Trink- und Abwasseranlagen aufkommen
mutissen. Die Betriebskosten kbnnen sogar steigen, wenn aus dem niedrigeren Verbrauch héherer
Unterhaltungs- oder Betriebsaufwand entsteht. Auch der Klimawandel kann dazu fiihren, dass
regional sehr unterschiedliche konstruktive und technische Verdnderungen an den Trink- und
Abwasseranlagen und ihren Betrieb notwendig werden.
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Begriindung zu Z 7.1.3-2

Trinkwasser ist Wasser, das aufgrund seiner Qualitdt ftir den menschlichen Gebrauch geeignet ist.
Es muss bestimmte hygienische und chemische Anforderungen erfiillen, um sicherzustellen, dass es
keine gesundheitsschddlichen Stoffe oder Mikroorganismen enthdilt.

In Sachsen-Anhalt wird der Trinkwasserbedarf sowohl aus nattirlichen Grundwasservorkommen
als auch aus Oberfldchenwasser gedeckt. Um eine langfristig qualititsgerechte Wasserversorgung
sicherzustellen, mtissen die fiir die Trinkwassergewinnung geeigneten Gewdisser erhalten und vor
schddigenden Einfliissen bewahrt werden.

Eine ausreichende und qualitativ hochwertige Trinkwasserversorqgung kann nur gewdhrleistet
werden, wenn die technischen Kapazitdten den aktuellen und zuktinftigen Anforderungen
entsprechen. Dies erfordert Investitionen in moderne Technologien und die kontinuierliche Erhaltung
und Verbesserung der bestehenden Infrastruktur. Dies gilt auch fiir Wasseraufbereitungsanlagen, die
ggf- reaktiviert, erweitert oder neu gebaut werden miissen.

Trinkwasser muss sparsam und effizient verwendet werden, um einen intakten Wasser- und
Naturhaushalt fiir nachfolgende Generationen zu gewdhrleisten. Durch MafSnahmen wie die
Férderung von Wasserspartechnologien, die Sensibilisierung der Bevélkerung fiir einen bewussten
Umgang mit Wasser und die Implementierung von Wassermanagementstrategien kann der
Wasserverbrauch reduziert und die nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen gesichert werden.

Begriindung zu Z 7.1.3-3

Wasser zdihlt zu den unverzichtbaren Lebensgrundlagen des Menschen. Die Versorgung mit
Trinkwasser in ausreichender Menge und Beschaffenheit ist deshalb essenzieller Bestandteil der
Daseinsvorsorge. Im Interesse der Gesundheit der Bevolkerung ist es erforderlich, durch Festlegung
von Vorranggebieten fiir Wassergewinnung qualitative und quantitative Voraussetzungen fiir

die gegenwirtige und zukiinftige Trinkwasserversorgung zu sichern. Dies insbesondere, weil
schddigende Einfliisse auf die Gewdsser tiberwiegend langfristig wirken und kostspielige Sanierungs-
bzw. NeubaumafSnahmen erfordern kénnen. Die Qualitdt des fiir die Trinkwasseraufbereitung
verwendeten Rohwassers wird wesentlich bestimmt von der natiirlichen Situation und der Vielfalt
der Flidchennutzung im Einzugsgebiet der Wassergewinnung. Nachteilige Beeintréichtigungen

von Qualitat und Menge des Wassers durch intensive Landwirtschaft, Bebauung, Industrie- und
Verkehrsanlagen oder Abwassereinleitungen sind daher zu vermeiden.

Ldngere und hdufigere Hitze- und Trockenperioden haben bereits in den letzten Jahren zu einem
héheren Spitzenwasserbedarf gefiihrt und werden auch zukiinftig dazu ftihren. Auch die hohe
Nachfrage an Ansiedlungsflichen fiir wasserintensive Industriezweige wird in den néchsten Jahren
zu einem steigenden Wasserbedarf flihren. Betriebe werden sich nur ansiedeln bzw. entwickeln
kénnen, wenn ausreichend Wasser zur Verfiigung steht oder die erforderlichen Kapazitdten
geschaffen werden.

Es bedarf daher der landesplanerischen Sicherung der Wassergewinnung durch die Festlequng von
Vorranggebieten.
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Vorranggebiete fiir Wassergewinnung sind Gebiete, die der Sicherung der offentlichen
Trinkwasserversorgung quantitativ und qualitativ dienen. Im Landesentwicklungsplan werden
hydrogeologisch erkundete Wasservorkommen als Vorranggebiete fiir Wassergewinnung gesichert,
die fiir die Gewdihrleistung der Trinkwasserversorgung Sachsen-Anhalts von grundlegender
Bedeutung sind. Dem Schutz der Wasservorrite fiir die Trinkwasserversorqung ist bei Entscheidungen
uber die Zuldssigkeit von sonstigen Raumnutzungen der Vorrang einzurdumen. Raumbedeutsame
Planungen und MafSnahmen, die mit nachteiligen Auswirkungen auf die Trinkwasserqualitdt
verbunden sind, sind unzuldssig.

Zu |. Colbitz-Letzlinger Heide: Im Vorranggebiet befinden sich (ganz oder teilweise) die
Wasserschutzgebiete Colbitz-Letzlinger Heide, Haldensleben, Schernebeck, Solpke, Oebisfelde, Born,
Kusey und Tangeln. Das Wasserwerk Colbitz versorgt ca. 500.000 Einwohner aus den Landkreisen
Borde, Jerichower Land und Salzlandkreis sowie die Landeshauptstadt Magdeburg. Die Versorgung
erfolgt tiber das Verbundsystem der dffentlichen Trinkwasserversorgung Sachsen-Anhalts.

Zu ll. Finneplateau: Im Vorranggebiet befinden sich die Wasserschutzgebiete fiir die
Wasserfassungen der Wasserwerke Thalwinkel, Trobsdorf, Wischroda, Billroda und Wallroda. Die
Wasserwerke Thalwinkel/Trobsdorf versorgen ca. 11.200 Einwohner, das Wasserwerk Wischroda

ca. 6.000 Einwohner in Sachsen-Anhalt und 39.500 Einwohner in Thiiringen und das Wasserwerk
Billroda ca. 800 Einwohner. Das Vorranggebiet ist erforderlich, um langfristig die 6ffentliche
Trinkwasserversorgung, gegebenenfalls aber auch den steigenden Bedarf der Industrie in den Stddten
und Gemeinden im westlichen Teil des Burgenlandkreises und des Saalekreises sicherzustellen.

Zu lll. Genthin: Im Vorranggebiet befinden sich die Wasserschutzgebiete der Wasserfassungen
Genthin | Scharteucke und Genthin Il Altenplathow. Hieraus werden ca. 25.000 Einwohner mit
Trinkwasser versorgt. Die Sicherung des Vorranggebiets ist erforderlich, um langfristig die offentliche
Trinkwasserversorgung in diesem Bereich und gegebenenfalls auch den Bedarf im nordostlichen Teil
des Landes sicherzustellen.

Zu IV. Halberstadt: Im Vorranggebiet befindet sich das Trinkwasserschutzgebiet des Wasserwerkes
Halberstadt/Klus. Die geférderten Entnahmemengen werden mit Wasser aus dem Wasserwerk
Wienrode gemischt und in das Versorgungsgebiet Halberstadt und Umgebung mit ca. 53.000
Einwohnern abgegeben. Die Sicherung des Vorranggebiets ist erforderlich, um das Verbundsystem
der Fernwasserversorqung zu stdrken und den zukiinftigen Wasserbedarf decken zu konnen.

Zu V. Kloden/Elbaue: Im Vorranggebiet befindet sich das Wasserwerk Sachau. Dieses war bislang

in Reserve gestellt. Es soll umfassend erneuert und wieder in Betrieb genommen werden, um

das Verbundsystem der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz zu stdrken und den zukiinftigen
Wasserbedarf decken zu kénnen. Uber das Verbundsystem Elbaue-Ostharz werden mehr als 900.000
Einwohner versorgt.

Zu VI. Siedenlangenbeck, Diesdorf, Nipkendey: Das Vorranggebiet erstreckt sich tiber die

Einzugsgebiete der Wasserfassungen Bierstedt, Gieseritz, Haidberg und Wétz. In diesem
Vorranggebiet befindet sich das Wasserschutzgebiet Leetze. Damit werden ca. 30.000 Einwohner
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versorgt. Weiterhin befinden sich im Vorranggebiet Wasserfassungen des Wasserwerks Diesdorf und
Nipkendey. Damit werden jeweils ca. 3.000 Einwohner versorgt. Die Sicherung des Vorranggebiets ist
erforderlich, um auch langfristig die éffentliche Trinkwasserversorgung im nordwestlichen Teil des
Landes sicherzustellen. Auf Grund der sich verdndernden wasserwirtschaftlichen Bedingungen sind
auch kleinere értliche Vorkommen zu schiitzen, da keine alternative Versorgungsmoglichkeit besteht.

Zu VII. Talsperrensystem Ostharz/ Zillierbachtalsperre: In diesem Vorranggebiet befinden

sich die Wasserschutzgebiete der Rappbodetalsperre sowie der Zillierbachtalsperre. Uber das
Wasserwerk Wienrode erfolgt die Einspeisung des Wassers aus der Rappbodetalsperre in das
Fernwasserversorgungssystem Elbaue-Ostharz fiir ca. 800.000 Einwohner aus den Landkreisen
Anhalt-Bitterfeld, Burgenlandkreis, Harz, Mansfeld-Stidharz, Saalekreis, Salzlandkreis sowie die
ldndertibergreifende Region Halle/Leipzig. Das Versorgungsgebiet der Talsperre Zillierbach umfasst
im Landkreis Harz Gemeinden der Stadt Oberharz am Brocken und Wernigerode mit ca. 6.000
Einwohnern.

Zu VIII. WeifSenfels/Stéf3en: Im Vorranggebiet befinden sich die Wasserschutzgebiete der
Wasserfassungen LeifSling, Giildene Hufe, Markwerbener Wiese, Langendorfer Stollen, Uichteritz,
Gorschen und Quellfassung Gieckau. Die Wasserwerke Leif$ling und Markwerbener Wiesen versorgen
ca. 42.000 Einwohner. Das Wasserwerk Markréhlitz (Goseck) versorgt ca. 1.000 Einwohner. Das
Vorranggebiet ist erforderlich, um langfristig den Bedarf fiir die offentliche Wasserversorgung der
Stddte und Gemeinden im siidlichen Teil Sachsen-Anhalts zu sichern.

Zu IX. Westfldming: Im Vorranggebiet befindet sich das Wasserschutzgebiet des Wasserwerkes
Lindau. Versorgt werden die Einwohner im 6stlichen Sachsen-Anhalt. Es werden ca. 90.000
Einwohner aus den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Jerichower Land, Wittenberg und der Stadt
Dessau-RofSlau mit Trinkwasser beliefert.

Zu X. Ziegelrodaer Plateau: Im Vorranggebiet befindet sich das Wasserschutzgebiet Ziegelrodaer
Forst. Mit der geférderten Menge werden ca. 6.500 Einwohner im Kyffhduserkreis (Thiiringen)
versorgt. Die Sicherung des Vorranggebiets ist erforderlich, um langfristig die offentliche
Trinkwasserversorgung in diesem Bereich und gegebenenfalls auch den Bedarf im stidwestlichen Teil
Sachsen-Anhalts sicherzustellen.

Die Vorranggebiete fiir Wassergewinnung sind in der A Hauptkarte des Landesentwicklungsplans
zeichnerisch festgelegt. Bauplanungsrechtliche Innenbereiche gemdf$ § 34 BauGB und baurechtlich
gesicherte Fldchen sind von Vorranggebietsfestlegungen fiir Wassergewinnung ausgenommen.

Die im Landesentwicklungsplan festgelegten Vorranggebiete fiir Wassergewinnung sind,
soweit erforderlich, von der Regionalplanung rdumlich zu konkretisieren. In den Regionalen
Entwicklungspldnen sind, soweit erforderlich, weitere Vorranggebiete fiir Wassergewinnung
festzulegen.

Begriindung zu G 7.1.3-4
Insbesondere Gebiete mit noch nicht genutzten oder erst teilweise in Anspruch genommenen
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Grundwasservorkommen in guter Qualitdt sowie Teile von Einzugsgebieten oberirdischer Gewdsser
sollen als Vorbehaltsgebiete festgelegt werden. Sie dienen der vorsorglichen Sicherung des mittel-
und langfristigen Bedarfs an Trinkwasser. In diesen Vorbehaltsgebieten soll dem nachhaltigen Schutz
des Wassers bei der Abwdgung konkurrierender raumbedeutsamer Nutzungen ein besonderes
Gewicht beigemessen werden.

Das Vorbehaltsgebiet fiir Wassergewinnung ,Wassereinzugsgebiet der Ohre“ orientiert sich an

der Ausdehnung des ehemaligen Wasserschutzgebietes Colbitz-Letzlinger Heide. Die Entnahme

von Wasser aus der Ohre zur Grundwasseranreicherung in der Colbitz-Letzlinger Heide hat fiir die
Entnahme von Grundwasser zur Versorqung der Landeshauptstadt Magdeburg und umliegender
Gemeinden eine besondere Bedeutung. Ohne eine Grundwasseranreicherung widre eine Versorgung
dieser Gebiete nicht méglich. Diese Bedeutung wird zukiinftig aufgrund des Klimawandels sowie der
hohen Nachfrage nach Ansiedlungsflichen fiir wasserintensive Industriezweige noch steigen, da die
Grundwasserneubildung in der Colbitz-Letzlinger Heide begrenzt ist.

Das im Landesentwicklungsplan festgelegte Vorbehaltsgebiet fiir Wassergewinnung soll von der
Regionalplanung rdumlich konkretisiert werden. In den Regionalen Entwicklungspldnen sollen,
soweit erforderlich, zusdtzliche Vorbehaltsgebiete fiir Wassergewinnung festgelegt werden. Das
Vorbehaltsgebiet fiir Wassergewinnung ,Wassereinzugsgebiet der Ohre“ ist in der 2A Hauptkarte
des Landesentwicklungsplans zeichnerisch festgelegt. Bauplanungsrechtliche Innenbereiche gemdf§
$§ 34 BauGB und baurechtlich gesicherte Fldchen sollen von Vorbehaltsgebietsfestlegungen ftir
Wassergewinnung ausgenommen sein.

Begriindung zu G 7.1.3-5

Um den Wasserbedarf auch kiinftig dauerhaft zu sichern, wurde im Wassergesetz des Landes
Sachsen-Anhalt die Gewdisserunterhaltungsverpflichtung um das Erfordernis der Wasserriickhaltung
in der Fldche erweitert. Dies befordert die Grundwasserneubildung und hdlt anfallendes
Niederschlagswasser ldnger in der Landschaft. Fiir den Wasserriickhalt in der Flédiche sollen
Mafinahmen wie z. B. die Renaturierung von Gewdissern, die Wiederanbindung von Altarmen

und Auen sowie die Wiederverndssung von Mooren durchgefiihrt werden. Die Verbesserung der
Retentionswirkung in der Fldche hat ebenso positive Wirkung im Sinne des Hochwasserschutzes.

Begriindung zu G 7.1.3-6

Die moglichst weitgehende Erfassung und ordnungsgemdpfSe Behandlung des Abwassers ist zur
Vermeidung von negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Bevolkerung von
zentraler Bedeutung.

Begriindung zu G 7.1.3-7

Zurzeit fliefst das Abwasser von etwa 95 Prozent der Bevolkerung Sachsen-Anhalts iiber eine
Sammelkanalisation einer zentralen Kldranlage zu. Im Idndlichen Bereich ist dieser Anteil teilweise
geringer. Dort, wo dies sinnvoll ist, soll noch ein Ausbau der offentlichen Abwasserbeseitigung
erfolgen. Im Ubrigen soll das Abwasser von Grundstticken, fiir die eine dauerhafte dezentrale
Abwasserbeseitigung vorgesehen ist, nach dem Stand der Technik in Kleinkldranlagen gereinigt
werden.
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Sind entsprechende Anlagen zur ordnungsgemdfSen Abwasserbeseitigung nicht vorhanden, schrinkt
dies den Entwicklungsspielraum der Kommunen ein, was sich auf die értliche und regionale
Entwicklung negativ auswirken kann.

Begriindung zu G 7.1.3-8

Niederschlagswasser soll auch in Siedlungsgebieten und auf Verkehrsfldchen — soweit méglich

an Ort und Stelle — wieder in den natiirlichen Wasserkreislauf einbezogen werden. Hierzu sollen
die Fldchenversiegelungen minimiert und die Moglichkeiten des naturnahen Riickhalts, der
Versickerung im Boden und der Speicherung zur Regenwassernutzung auch im Rahmen einer
wassersensiblen Stadtentwicklung oder eines regionalen Regenwassermanagements ausgeschopft
werden. Dadurch kann die Grundwasserneubildung gestdrkt werden, was zur Stabilisierung des
Gebietswasserhaushalts beitrdgt. Zudem wird die hydraulische Belastung der Kanalisation und der
Kldranlagen reduziert.
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7.1.4 Rohstoffsicherung und Rohstoffgewinnung

Z 7.1.4-1 Nachhaltige Gewinnung von Bodenschatzen

Die Gewinnung von Bodenschatzen muss sich im Rahmen einer raumlich geordneten
Gesamtentwicklung Sachsen-Anhalts unter Beachtung wirtschaftlicher, 6kologischer und sozialer
Erfordernisse vollziehen.

G 7.1.4-2 Sicherung und Abbau einheimischer Rohstoffe

Die Sicherung und der Abbau von einheimischen Rohstofflagerstatten soll auf einer nachhaltigen,
vorausschauenden Gesamtplanung unter Berticksichtigung der Wertschopfungsketten

der jeweiligen Rohstoffe basieren. Um Abhangigkeiten zu vermeiden, sollen einheimische
Rohstoffe vorrangig genutzt werden. Bei der 6kologischen Bewertung von Alternativen zur
Nutzung einheimischer Rohstofflagerstatten sollen die Eingriffe am Alternativstandort und die
Transportwege berlicksichtigt werden.

Z 71.4-3 Vorranggebiete fiir Rohstoffgewinnung

Vorranggebiete fiir Rohstoffgewinnung sind Gebiete mit erkundeten Rohstoffvorkommen, die
bereits wirtschaftlich genutzt werden, die fiir eine wirtschaftliche Nutzung vorgesehen sind
oder in denen das Rohstoffvorkommen wegen seiner volkswirtschaftlichen oder strategischen
Bedeutung geschutzt werden soll.

Vorranggebiete fiir Rohstoffgewinnung sind:
l. Braunkohle Amsdorf,

. Braunkohle Liitzen,

Il Braunkohle Profen/Domsen,

IV. Erdgasfeld Altmark/ Lithiumlagerstatte Jeetze,

V. Hartgestein Flechtinger Hohenzug,

VI. Hartgestein Hallescher Vulkanitkomplex,

VII. Hartgestein Harz,

VIIl.  Kalisalzlagerstatte RoRleben,

IX. Kalisalzlagerstatte Zielitz, einschlieBlich libertagiger Anlagen und Halden,
X. Kalkstein Bad Kosen,

XI. Kalkstein Bernburg/Nienburg/Forderstedt,

XII. Kalkstein Elbingerode,

XII. Kalkstein Karsdorf,

XIV. Kalkstein Walbeck,

XV. Kiessand Barby,

XVI. Kiessand Ditfurt,

XVIl.  Kiessand Dixforda,

XVIIl.  Kiessand Grobzig-Werdershausen-Pfaffendorf-Worbzig,
XIX. Kiessand Kayna-Starkenberg-Zettweil,

XX. Kiessand Kehnert/Treuel/Auwiesen,

XXI. Kiessand Loberitz,

XXIl.  Kiessand Magdeburg/GroRRer Anger,
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XXIIl.  Kiessand Rackith,

XXIV. Kiessand Reinstedt,

XXV.  Kiessand Schladebach,

XXVI.  Kiessand Trabitz/GrofRR Rosenburg/Sachsendorf/Schwarz/Wedlitz,
XXVII. Quarzsand Kladen,

XXVIIl. Quarzsand Méllensdorf/Nudersdorf,

XXIX. Quarzsand Quedlinburg-Lehof,

XXX.  Quarzsand Walbeck/Weferlingen,

XXXI.  Sol-und Speicherfeld StaRfurt,

XXXII. Sol- und Speicherfeld Teutschenthal-Bad Lauchstadt,

XXXIII. Steinsalzlagerstatte Braunschweig-Liineburg,

XXXIV. Steinsalzlagerstatte und Sol- und Speicherfeld Bernburg und
XXXV. Ton Wefensleben.

Die Regionalplanung hat unter Beachtung aktueller fachplanerischer Erkenntnisse die Festlegung
weiterer Vorranggebiete zu priifen.

Z 7.1.4-4 Raumliche Konkretisierung
Die in Z 7.1.4-3 festgelegten Vorranggebiete flr Rohstoffgewinnung

V. Hartgestein Flechtinger Hohenzug, Teilflache Etingen-Maschenhorst,

VI. Hartgestein Hallescher Vulkanitkomplex, Teilfldichen Petersberg und Schwerz,
VII. Hartgestein Harz, Teilflachen Ballenstedt und Rieder,

X. Kalkstein Bad Kosen,

XXIIl.  Kiessand Magdeburg/GroRer Anger und
XXIX. Quarzsand Quedlinburg-Lehof
sind in den Regionalen Entwicklungsplanen raumlich zu konkretisieren.

G 7.1.4-5 Vorranggebiete fiir vorsorgende Rohstoffsicherung

Im Sinne einer vorsorgenden Rohstoffsicherung sollen Gebiete mit erkundeten
standortgebundenen Rohstoffvorkommen, die der bedarfsunabhangigen langfristigen
Nachfolge fiir bereits wirtschaftlich genutzte bedeutsame Lagerstatten dienen oder Gebiete mit
besonderen Rohstoffpotenzialen von der Regionalplanung als Vorranggebiete fiir vorsorgende
Rohstoffsicherung festgelegt werden.

G 7.1.4-6 Erkundung und Aufsuchung

Die Aufsuchung neuer Rohstoffvorkommen sowie Erkundungsarbeiten in bestehenden
Lagerstatten sollen unter Beachtung naturschutz- und umweltfachlicher Belange sowie unter
Verwendung moderner Erkundungs- und Untersuchungsverfahren in allen Teilraumen Sachsen-
Anhalts ermoglicht werden.

G 7.1.4-7 Erweiterung vor Neuaufschluss

Der moglichst vollstandige Rohstoffabbau in vorhandenen Lagerstatten, einschliel3lich deren
Erweiterung, soll unter Berticksichtigung umwelt- und naturschutzrechtlicher Belange dem
Aufschluss neuer Vorkommen vorgezogen werden.
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G 7.1.4-8 Folgenutzung

Im zeitlichen Anschluss an die Rohstoffgewinnung sollen mit dem Abbaufortschritt die in
Anspruch genommenen Flachen renaturiert oder rekultiviert werden. Die Folgenutzung soll sich in
das raumliche Gesamtgefuige einfligen.

Begriindung zu Z 7.1.4-1

Sachsen-Anhalt ist ein rohstoffreiches Land mit zahlreichen daraus erwachsenden
Wertschopfungsketten. Um auch weiterhin eine nachhaltige, das heif$t 6kologisch, 6konomisch

und sozial vertrdgliche Versorqung der Wirtschaft mit Rohstoffen zu gewdhrleisten, bedarf es einer
fachtibergreifenden Gesamtplanung, die sowohl die Standortgebundenheit der Rohstoffvorkommen
als auch die iibrigen Nutzungsansprtiche an den Raum sowie die sonstigen Schutzgtiter
berticksichtigt. Die Rohstoffwirtschaft verfiigt zur Sicherung ihrer Ressourcen liber keine eigene
Fachplanung und ist somit auf die Festlegungen der Raumordnung angewiesen.

Begriindung zu G 7.1.4-2

Die Gewinnung einheimischer Bodenschdtze trdgt zur Stdrkung der wirtschaftlichen Unabhdngigkeit
und Versorgungssicherheit Sachsen-Anhalts bei. Einerseits ist Sachsen-Anhalt somit weniger anfdllig
ftir internationale Krisen und Handelskonflikte, andererseits wird die lokale Wirtschaft gefordert, da
Arbeitspldtze geschaffen und die Wertschopfung erhéht wird. Heimische Rohstoffe, wie z. B. Kali- und
Steinsalz, Kalksteine, Sulfatgestein und Quarzrohstoffe sind auch von Bedeutung fiir die europdische
Industrie. Zudem werden fiir die Umsetzung der Energiewende grofe Mengen an einheimischen
Rohstoffen, wie z. B. Quarzsand, Kalkstein, Hartgestein, Gips sowie Kies und Sand benétigt.

Auch aus umweltpolitischer Sicht ist die Gewinnung einheimischer Bodenschditze positiv zu
bewerten, da der Transport von Rohstoffen tiber weite Strecken vermieden wird und somit CO,-
Emissionen reduziert werden. Dartiber hinaus gewdhrleistet die Nutzung heimischer Ressourcen die
Einhaltung lokaler Umwelt- und Sozialstandards.

Begriindung zu Z 7.1.4-3

Mineralische und energetische Rohstoffe sind ortsgebunden, nicht regenerierbar und somit endlich.
Mit dem voranschreitenden Verzehr der Lagerstdttensubstanz innerhalb der genehmigten und
betriebenen Gewinnungsfldchen ist langfristig eine Verknappung bestimmter Rohstoffe zu erwarten.
Substitutionsalternativen durch andere Rohstoffe oder die Fortentwicklung von Recyclingverfahren
allein kénnen dieses Problem nicht I6sen. Unter dem Gebot der Nachhaltigkeit liegt die Festlegung
von Vorranggebieten fiir Rohstoffgewinnung, die die langfristige Verftigbarkeit liberregional
bedeutsamer Bodenschdtze sichert, im offentlichen Interesse.

Vorranggebiete fiir Rohstoffgewinnung dienen dem Schutz von erkundeten Rohstoffvorkommen,
besonders vor Verbauung und somit der Sicherung der Versorgung der Volkswirtschaft mit
Rohstoffen. Es werden Lagerstdtten gesichert. Aus landesplanerischer Sicht steht in diesen Gebieten
raumbedeutsamen Vorhaben zur Rohstoffgewinnung grundsdtzlich nichts entgegen, es werden
aber keine Festlegungen getroffen tiber Umfang, Lage, Betriebsfiihrung oder zeitliche Aspekte eines
Vorhabens zur Gewinnung der Rohstoffe.

Die im Landesentwicklungsplan festgelegten Vorranggebiete fiir Rohstoffgewinnung wurden unter
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Berticksichtigung der Inhalte des ,,Rohstoffsicherungskonzeptes fiir Bodenschdtze Sachsen-Anhalt*
(Stand: Oktober 2024) bestimmt.

Nutzungen innerhalb von Vorranggebieten fiir Rohstoffgewinnung sind moglich, soweit sie einen
spdteren Rohstoffabbau nicht verhindern oder den Rohstoffkorper hinsichtlich dessen Qualitdt sowie
Quantitdt negativ beeinflussen.

Vorranggebiete fiir Rohstoffgewinnung umfassen neben der Lagerstdtte auch Anlagen zur
Rohstoffaufbereitung, Betriebsftihrung sowie die infrastrukturelle Anbindung der Lagerstdtte.

Zu |. Braunkohle Amsdorf: Die am Standort Amsdorf aufgeschlossene eozine Kohle zeichnet sich
durch hohe Bitumengehalte aus. Sie wird daher seit Mitte des 19. Jahrhunderts der Veredlung
zugefiihrt. Heute werden auf der Basis dieser besonders hochwertigen Extraktionskohle mit
modernster Technologie international gesuchte Montanwachse hergestellt, die ftir zahlreiche
technische Zwecke zur Anwendung kommen und als nur schwer substituierbar gelten. Die
Produktion hat hier einen geschdtzten Weltmarktanteil von weit iiber 70 Prozent. Die Gewinnung in
dem aufgeschlossenen Tagebaufeld wird aller Voraussicht nach im Jahr 2029 abgeschlossen sein.

Zu ll. Braunkohle Liitzen: Diese Braunkohlenlagerstdtte wurde fiir die stoffliche Verwertung im
ibi-Projekt (Innovative Braunkohlenintegration Mitteldeutschland) als liickenloser Anschluss fiir
die Nachfolge zum Tagebau Profen/Domsen ausgewiesen. Bei der stofflichen Verwertung werden
aus der Braunkohle elementare Grundstoffe fiir die chemische Industrie hergestellt. Bezweckt wird,
Importabhdngigkeiten fiir Erdél zu minimieren. Erdél unterliegt sehr starken Preisschwankungen
auf dem internationalen Rohstoffmarkt. Diese Alternative ist auf die Gewdhrleistung einer stabilen
Rohstoffbasis fiir die chemische Industrie in Mitteldeutschland ausgerichtet. Dazu wurde 2008 ein
Rohstoffverbund mit den mitteldeutschen Chemiestandorten gegriindet.

Zu Ill. Braunkohle Profen/Domsen: Die grofSte zurzeit in Forderung stehende Braunkohlenlagerstdtte
Sachsen-Anhalts befindet sich mit dem laufenden Tagebau Profen im Siidraum des Landes. Die
gewonnene Braunkohle dient hauptsdchlich der Versorqgung des Kraftwerksstandortes Schkopau.

Mit dem Ausstieg aus der Braunkohlenverstromung wird mit den Planungen zur Einstellung

des Gewinnungsbetriebes begonnen. Entsprechend Iduft die Fortschreibung des Regionalen
Teilgebietsentwicklungsplans Profen. Nach aktuellem Stand wird die Lagerstdtte mit Einstellung
des Gewinnungsbetriebes nicht ausgekohlt sein und weist somit grundsdtzlich ein weiteres
Nutzungspotenzial auf. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Braunkohle
der Lagerstitte die Voraussetzung fiir eine umfassende stoffliche Nutzung bietet (Herstellung von
chemischen Grundstoffen und/oder synthetischem Erdgas) und kénnte damit im Rohstoffverbund
der mitteldeutschen Chemiestandorte genutzt und damit die Importabhdngigkeit von Erdél
reduziert bzw. ersetzt werden.

Zu IV. Erdgasfeld Altmark/ Lithiumlagerstdtte Jeetze: Die Erdgaslagerstdtte Altmark befindet sich

in der Endphase der Gewinnung. Neubohrungen sind nicht ausgeschlossen. Mit dem Beginn der
Erdgasférderung wurde eine erhéhte Lithium-Konzentration im Lagerstdttenwasser sowie in den
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Tiefenwdissern des Rotliegend im Raum Altmark festgestellt.

Seit 2023 existiert eine Bergbauberechtigung fiir die Gewinnung von Lithium, welches ein
wesentlicher Grundrohstoff fiir den Ausbau der E-Mobilitdt und der Energiewende ist. Lithium ist
von der Europdischen Union als kritischer Rohstoff eingestuft. Prognostisch kann die Lagerstdtte die
deutsche Wirtschaft mit 3.600 t LCE (Lithium Carbonate Equivalent) pro Jahr, iiber einen Zeitraum
von etwa 30 Jahren, versorgen. Eine fldchengleiche Bergbauberechtigung hierfiir wurde erteilt.

Der Zugang zu den libertdgigen Anlagen (Sonden, Rohrleitungen und andere) ist zu gewdhrleisten.
Andere Nutzungen innerhalb dieser Fldche und unmittelbar angrenzend sind nur unter bestimmten
Bedingungen moglich. Hierbei sind ausreichende Sicherheitsabstdnde zu Sondenkdpfen und
Leitungen zu beachten.

Aufgrund der grofSen Tiefe der Rotliegenden Tiefenwdisser (3.500 bis 4.000 Meter) und
einem geothermischen Gradienten von bis zu 3,5 Grad Celsius pro 100 Meter, wird neben der
Lithiumférderung eine Nutzung der Erdwdrme fiir die Strom- bzw. Wédrmegewinnung angestrebt.

Zu V. Hartgestein Flechtinger Hohenzug: Das Vorranggebiet besteht aus den Teilfldchen: Etingen-
Maschenhorst, Flechtingen, Flechtingen-Nordwest, Dénstedt-Eiche, Bodendorf, Mammendorf und
Schackensleben.

Bei den permischen Vulkaniten des Flechtinger Hohenzuges handelt es sich um das nordlichste
Vorkommen an hochwertigen Hartgesteinen in der Bundesrepublik Deutschland tiberhaupt. Die
Lagerstdtte besitzt daher tiberregionale Bedeutung.

Die oberfldchennahe Verbreitung dieser wichtigen Schotter- und Splitt- Rohstoffe ist tektonisch
begrenzt. Teilbereiche stehen bereits seit Jahrzehnten in intensiver wirtschaftlicher Nutzung

und dienen auch der Versorqung der nordlichen Bundesldnder die tiber keine eigenen
Hartgesteinslagerstdtten verfiigen. Die Lagerstdtten Flechtingen, Donstedt-Eiche, Bodendorf und
Mammendorf produzieren jéihrlich zwischen fiinf und sechs Millionen Tonnen an unterschiedlichen
Lieferkérnungen, das entspricht mehr als der Hdlfte der Gesamtproduktion an Hartgesteinen in
Sachsen-Anhalt.

Die Gewinnung in den Lagerstdtten Mammendorf und Dénstedt-Eiche wird voraussichtlich

in den ndchsten 20 bis 25 Jahren auslaufen. Die Lagerstdtte Bodendorf wird die wegfallenden
Produktionsmengen nur anteilig ersetzen konnen. Zudem erreichen neben den auslaufenden
Steinbriichen im Flechtinger H6henzug weitere Hartgesteinsbriiche in Sachsen-Anhalt ihr
Laufzeitende. Die Sicherung von weiteren Hartgesteinslagerstdtten im Flechtinger Hohenzug ist
daher zwingend geboten, um die Leistungsfdhigkeit der Hartgesteinsproduktion im Land aufrecht zu
erhalten.

Fiir die zuktinftige Versorgung, die Aufrechterhaltung von Lieferketten und die Leistungsfdhigkeit

der Hartgesteinsproduktion Sachsen-Anhalts, stehen die Lagerstdtten Etingen-Maschenhorst,
Flechtingen-Nordwest und Schackensleben als Nachfolgelagerstdtten zur Verfiigung.
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Zu VI. Hartgestein Hallescher Vulkanitkomplex: Das Vorranggebiet besteht aus den Teilfldchen
Lobejiin, Petersberg, Schwerz und Niemberg-Brachstedt.

Die Vulkanithochlagen in der Umgebung von Halle sind ebenfalls ein landesbedeutsames
Hartgesteinsverbreitungsgebiet in Sachsen-Anhalt. Die Vorkommen heben sich im Landschaftsbild
deutlich vom umgebenden Geldnde ab. Seit Jahrzehnten haben sich Lieferstrukturen aus den
bestehenden Tagebauen Lobejlin, Petersberg und Schwerz entwickelt. Die Lagerstdtte Niemberg-
Brachstedt wird zukiinftig die Tagebaue Schwerz und Petersberg ersetzen, die geologisch an ihre
Grenzen gelangen.

Zu VII. Hartgestein Harz: Das Vorranggebiet besteht aus den Teilflichen Rieder, Unterberg und
Ballenstedt. Im Bereich des Harzes erftillen die anstehenden Grauwacken die Anforderungen zur
Herstellung hochwertiger gebrochener Gesteinskérnungen, die dringend in der Bauwirtschaft
bendtigt werden. Aktuell erfolgt die Versorqung der Lieferketten fiir die angeschlossene
Bauwirtschaft aus den Tagebauen Rieder (Harznordrand) und Unterbergq (Siidharz). Im Hinblick
auf die Aufrechterhaltung der langfristigen Versorgung muss die Lagerstdtte Ballenstedt als
Anschlusslagerstidtte fiir Rieder gesichert werden, da der Standort Rieder, nach aktuellem Stand,
mittelfristig wegen Rohstofferschopfung aufSer Betrieb gehen wird. Die raumordnerische Sicherung
der Lagerstdtte Ballenstedt ist alternativlos, da durch umfangreiche Untersuchungen nachgewiesen
wurde, dass das Grauwackenverbreitungsgebiet nordlich der Ortschaft Ballenstedt als eines der
wenigen Gebiete im Harz, die hohen Anforderungen an Hartgesteinsrohstoffe erfiillt. Trotz der
sensiblen Lage im Bereich des Harzes mit den Hauptnutzungszielen Natur und Landschaft sowie
Tourismus wird hier der Rohstoffnutzung der Vorrang eingerdumt, um die im Landesinteresse
liegende, durchgehende Versorgung mit qualititsgerechten Hartgesteinen abzusichern.

Zu VIlI. Kalisalzlagerstdtte RofSleben: Die Kalisalzlagerstdtte RofSleben befindet sich im Siidteil von
Sachsen-Anhalt unmittelbar an der Landesgrenze zu Thiiringen. Das friihere Bergwerk wurde 1992
stillgelegt und das Grubengebdude lufterfiillt verwahrt. Das ehemalige Betriebsgeldnde sowie

die verfiillten Schdchte befinden sich auf dem Gebiet des Freistaates Thtiringen. Die verbliebenen
und noch gewinnbaren Vorrdte der Hauptfelder RofSleben, Steigra und Bad Bibra werden mit ca.
200 Millionen Tonnen hochwertigem Hartsalz mit 16 bis 17 Prozent Kaliumoxid ausgewiesen und
liegen vollstdndig in Sachsen-Anhalt. In jedem Fall wird eine Vorratsmenge zu erwarten sein, die die
Lebensdauer eines Werkes fiir 30 bis 40 Jahre gewdhrleistet. Es gibt aktuelle Bestrebungen fiir einen
Wiederaufschluss der Kalisalzlagerstdtte RofSleben einschliefSlich der angrenzenden Felder Steigra
(Querfurter Mulde) und Bad Bibra. Die Lagerstdtte ist nach Grofe und Qualitdt als bauwiirdig
einzuschdtzen. Wegen der starken Nachfrage nach mineralischen Diingemitteln auf dem Weltmarkt
bestehen gute Chancen fiir einen wirtschaftlich erfolgreichen Neuaufschluss.

Zu IX. Kalisalzlagerstdtte Zielitz, einschliefSlich tibertdgiger Anlagen und Halden: In Zielitz hat
sich eines der weltweit leistungsfdhigsten Kalibergwerke entwickelt, dessen Weiterbetrieb
durch die Sicherung weiterer Vorratsfelder im offentlichen Interesse liegt. Damit verbunden
ist die Erweiterung tibertdgiger Anlagen und Halden. Der gewonnene Rohstoff wird national
und international vorrangig als Diingematerial eingesetzt. Damit kommt der Lagerstdtte eine
liberregionale Bedeutung zu. Im Zuge der Veredlung der Rohsalze sind produktionsbedingt
Aufbereitungsriickstdnde im Obertagebereich aufzuhalden.
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Zu X., zu XI., zu XI1I. und zu XIV. Kalkstein Bad Kdsen, Bernburg/Nienburg/Férderstedt, Karsdorf

und Walbeck: Die aufgeftihrten Kalksteinvorkommen bilden die Rohstoffgrundlage fiir die Zement-
und Baustoffindustrie (Branntkalk etc.), fiir die chemische Industrie (z. B. Sodaproduktion) und
untergeordnet als Schotter- und Splittrohstoff sowie als Diingemittel fiir die Landwirtschafft.
Jdhrlich werden in Sachsen-Anhalt ca. zwolf Millionen Tonnen an Rohkalkstein benétigt. Bei den
Lagerstdtten handelt es sich naturgemdf$ um geologisch begrenzte Vorkommen. Der hohe Verbrauch

flihrt zu einer stetigen Verknappung des vorhandenen Potenzials. Die raumordnerische Sicherung ist
notwendig, um den Bedarf auch in den ndichsten Jahren abzudecken.

Zu XII. Kalkstein Elbingerode: Bei dem Vorkommen Elbingerode/Riibeland handelt es um eine der
hochwertigsten Kalksteinlagerstdtten Norddeutschlands auf Grund des hohen Reinheitsgrades

der Kalksteine. Das Vorkommen liefert aus mehreren Baufeldern Kalkstein fiir eine breite

Palette an gebrannten und ungebrannten Kalksteinprodukten. Haupteinsatzgebiete sind

die Rauchgasentschwefelung, die Baustoff- und chemische Industrie. Auch in der Stahl- und
Glasindustrie und vielen weiteren Industriezweigen sowie in der Landwirtschaft (Diingekalk) werden
die Kalkprodukte benétigt.

Zu XV. bis XXVI. Der Bedarf an hochwertigen Kiessandprodukten war in den letzten Jahren relativ
gleichbleibend. Zukiinftig wird von einem steigenden Bedarf fiir die Umsetzung der Energiewende,
den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und den sozialen Wohnungsbau ausgegangen. Auch fiir die
Kiessandgewinnung gilt, dass moglichst klimaschddliche Transporte zu vermeiden bzw. zu reduzieren
sind. Hochwertige Kiessandprodukte werden anteilig auch in nordlich angrenzende Bundesldinder

geliefert, da hier geologisch bedingt kaum entsprechende Kiessandlagerstdtten mit ausreichenden
qualitativen sowie quantitativen Parametern existieren. Damit haben die Kiessande auch eine
liberregionale Bedeutung.

Die festgelegten Kiessandlagerstdtten sind landesbedeutsam, da sie mit einer durchschnittlichen
Jahresférderung (2020 bis 2022) von mindestens 0,2 Millionen Tonnen sowohl die hdchsten
Jahresfordermengen aufweisen, als auch mit einer MindestgréfSe von ca. 100 ha unverritzter
Lagerstdttenfldche liber weitere grofSe Abbaupotenziale verfiigen. Ein GrofSteil der Lagerstdtten
verfiigt zusdtzlich tiber alternative Transportmoglichkeiten, wie Bahn oder Schiff.

Zu XXVII. Quarzsand Kldden: Die Quarzsandlagerstdtte Kldden wurde bereits 1929 aufgeschlossen.
Der aktuelle Bedarf und die generelle Verknappung dieser Rohstoffe machen es notwendig, die
vorhandenen Vorrdte von mehr als vier Millionen Tonnen fiir die ldngerfristige Sicherung der
Quarzsandrohstoffbasis zu erhalten.

Zu XXVIII. Quarzsand Méllensdorf/Nudersdorf: Seit vielen Jahrzehnten werden am Standort
Mollensdorf/Nudersdorf hochwertige Quarzsande gewonnen und zu GiefSereisanden und
Quarzmehlen aufbereitet. Das Potenzial hochwertiger Quarzsande ist relativ gering, dazu nimmt der
Bedarf stetig zu. Daher ist dieses Vorkommen in seiner Gesamtheit zu sichern.

Zu XXIX. Quarzsand Quedlinburg-Lehof: Am Standort Quedlinburg-Lehof werden die anstehenden
Quarzsande zu hochwertigen Vorstoffen u. a. fiir die Glasindustrie aufbereitet. Dazu wurde eine
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hochmoderne Aufbereitungsanlage in Betrieb genommen. Mit der Sicherung des Standortes kann
dem auch zukiinftig hohen Bedarf an hochreinen Glassanden Rechnung getragen werden.

Zu XXX. Quarzsand Walbeck/Weferlingen: Die im Quarzsandtagebau Walbeck/Weferlingen
gewonnenen Sande der Oberkreide stellen hochwertige Ausgangsprodukte fiir den Einsatz
hauptsdchlich in der Glasindustrie auch aufSerhalb Sachsen-Anhalts dar. Der hohe Reinheitsgrad
der Sande ist ortsgebunden und erfordert die landesplanerische Sicherung der Rohstoffbasis z. B.
flir die standortnah angesiedelte moderne Glasindustrie. Neuere Untersuchungen zeigen, dass der
anstehende Rohstoff in aufbereiteter Form in der Solarindustrie eingesetzt werden kann.

Zu XXXI. Sol- und Speicherfeld Staf$furt: Im Bereich des StafSfurter Salzsattels stellt die Gewinnung
von Sole einen traditionellen Wirtschaftsfaktor dar. Hier erfolgt eine Kombination von
Steinsalzsolung fiir die Sodaproduktion und die anschliefSfende Nachnutzung der gesolten Kavernen
flir die behdlterlose Speicherung von Gas. Die Errichtung weiterer Kavernen sowohl fiir die reine
Solegewinnung als auch fiir Speicherzwecke ist ein kontinuierlicher Prozess und wird in den ndichsten
Jahren fortgesetzt. Andere Nutzungen (zum Beispiel Windenergieanlagen) auf dieser Fldche und
unmittelbar angrenzend sind nur unter bestimmten Bedingungen moglich. Hierbei sind ausreichende
Sicherheitsabstdnde zu Sondenkdpfen und Gashochdruckleitungen zu beachten.

Zu XXXII. Sol- und Speicherfeld Teutschenthal-Bad Lauchstddt: In diesem Raum werden insgesamt
drei Untergrundspeicher betrieben. Zur Gasspeicherung werden ein Kavernenspeicher und die zu
einem Untergrundspeicher hergerichtete enemalige Erdgaslagerstdtte Bad Lauchstddt genutzt.
Diese beiden Speicher verfiigen zusammen Uiber ein Speichervolumen von mehr als eine Milliarde
Kubikmeter und sind die grofSten Speicher Sachsen-Anhalts. Ein weiterer Kavernenspeicher

dient der Zwischenlagerung von Ethylen und Propylen und ist ein wesentliches Bindeglied im
Ethylenverbundsystem der chemischen Industrie. In den néchsten Jahren ist mit einem weiteren
Ausbau des Untergrundspeichers durch die Errichtung weiterer Kavernen zu rechnen. Die bei der
Herstellung der Kavernen anfallende Sole dient der benachbarten GrofSchemie als wichtiger Rohstoff.

Das am Standort laufende Reallabor ,,Energiepark Bad Lauchstddt“ untersucht u. a. die
Wasserstoffspeicherung in Kavernen. Im Projekt soll »grtiner« Wasserstoff aus erneuerbarem Strom
im grofStechnischen MafSstab hergestellt werden. Dafiir wird ein unterirdischer Hohlraum (Kaverne)
mit einem Speichervolumen von etwa 5.000 Tonnen Wasserstoff genutzt.

Andere Nutzungen (zum Beispiel Windenergieanlagen) auf dieser Fldche und unmittelbar
angrenzend sind nur unter bestimmten Bedingungen méglich. Hierbei sind ausreichende
Sicherheitsabstdnde zu Sondenkdpfen und Gashochdruckleitungen zu beachten.

Zu XXXIII. Steinsalzlagerstdtte Braunschweig-Liineburg: Die Steinsalzlagerstdtte Braunschweig-
Liineburg ist durch das nordlichste Steinsalzwerk Deutschlands erschlossen. Die tibertdgigen
Anlagen des Werkes befinden sich in Niedersachsen, die Gewinnung erfolgt Idndertibergreifend
in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Die dazu notwendigen Bergbauberechtigungen haben
eine GréfSe von ca. 11,5 km? Gewonnen wird hochwertigstes Kristallsalz der Leine-Formation.
Aufgrund des Wertstoffgehaltes von 98,5 bis 99,5 Prozent Natriumchlorid wird die Gewinnung
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dieses Bodenschatzes liber Jahrzehnte ihre Bedeutung ftir Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und die
Bundesrepublik Deutschland behalten. Die Inanspruchnahme der Lagerstdtte ist so zu gestalten,
dass ein Konflikt mit dem Endlager fiir radioaktive Abfdlle Morsleben ausgeschlossen wird (siehe
A Z5.4-3).

Zu XXXIV. Steinsalzlagerstdtte und Sol- und Speicherfeld Bernburg: Im Raum Bernburg befindet sich
eine der hochwertigsten Steinsalzlagerstdtten Europas. Hier stehen seit Jahrzehnten Ablagerungen
des Zechsteins (Kristallsalz der Leine-Formation) mit Wertstoffgehalten von iiber 99 Prozent
Natriumchlorid in bergmdnnischer Gewinnung. Das Férdergut stellt ein vielseitig nutzbares
Industriemineral dar und ist bereits mit geringem Aufbereitungsaufwand in ein marktfdhiges
Produkt zu tiberfiihren. In den vergangenen Jahren haben umfangreiche Investitionen die
Wettbewerbsfihigkeit gesichert. Eine Erweiterung des Abbaufeldes erfolgt ausschliefSlich im
untertdgigen Bereich. Ein Teil der Rohstoffgewinnung erfolgt durch Solung. Die gewonnene Sole
dient vorrangig der Soda-Produktion. Ein Teil der Sole wird in einer Siedesalzanlage zur Herstellung
einer breiten Produktpalette verwertet. Die durch Solung entstehenden Kavernen werden fiir die
behdlterlose Speicherung von Erdgas und Fliissiggas genutzt. Das Kavernenfeld gehort zu den
leistungsstdrksten Untergrundspeichern im Land. Hier hat sich in den vergangenen Jahren ein
moderner Standort fiir die regionale und liberregionale Abdeckung des Energiebedarfes an Gasen
in bedarfsstarken Zeitrdumen entwickelt. In den ndchsten Jahren ist mit einem weiteren Ausbau
des Untergrundspeichers durch die Errichtung weiterer Kavernen zu rechnen. Andere Nutzungen
(zum Beispiel Windenergieanlagen) auf dieser Fliche und unmittelbar angrenzend sind nur unter
bestimmten Bedingungen moglich. Hierbei sind ausreichende Sicherheitsabstdnde zu Sondenkopfen
und Gashochdruckleitungen zu beachten. Bei Planungen ist grundsdtzlich der untertdgige Bergbau
zu beachten.

Zu XXXV. Ton Wefensleben: In der Tonlagerstdtte Wefensleben sind erhebliche Vorrdte
hochqualitativer Tone aus der Jurazeit nachgewiesen. Sie versorgt das umfassend modernisierte
Ziegelwerk Wefensleben und ist als grof8 einzustufen. Damit kann die einzige Produktionsstdtte
hochwertiger Grobkeramik (Mauerziegel) in Sachsen-Anhalt, langfristig gesichert werden.

Die Vorranggebiete fiir Rohstoffgewinnung der oberfldchennahen Rohstoffe sind in der

A Hauptkarte des Landesentwicklungsplans zeichnerisch festgelegt. Bauplanungsrechtliche
Innenbereiche gemdf § 34 BauGB und baurechtlich gesicherte Fldchen sind von
Vorranggebietsfestleqgungen fiir Rohstoffgewinnung ausgenommen. Die zeichnerische Festlequng
der tiefliegenden Rohstoffe erfolgt in 2 Festlequngskarte 3 — Untertdgige Vorranggebiete fiir
Rohstoffgewinnung.

Die im Landesentwicklungsplan festgelegten Vorranggebiete fiir Rohstoffgewinnung sind, soweit
erforderlich, von der Regionalplanung rdumlich zu konkretisieren. Die Regionalplanung wird
zudem beauftragt, unter Wiirdigung aktueller fachplanerischer Erkenntnisse die Sicherung weiterer
Vorranggebiete zu priifen. Die fachliche Grundlage fiir die Bestimmung von Vorranggebieten

ftir Rohstoffgewinnung bildet das jeweils aktuelle Rohstoffsicherungssicherungskonzept fiir
Bodenschdtze des Landes. Ausgehend von diesem sind neben validen Ergebnissen aktueller
Erkundungsarbeiten auch gednderte Rohstoffbedarfe der Wirtschaft in die Priifung einzustellen.
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Im Rahmen der Erarbeitung des Landesentwicklungsplans wurden alle festgelegten Vorranggebiete
fiir Rohstoffgewinnung im Zuge der gemdf$ § 8 Abs. 1ROG durchgefiihrten Strategischen
Umweltpriifung einer vertieften Priifung unterzogen (siehe 21 Band 2 — Umweltbericht). Im Ergebnis
dieser wurden die Teilfldche Niemberg-Brachstedt des Vorranggebietes VI. Hartgestein Hallescher
Vulkanitkomplex, das Vorranggebiet XX. Kiessand Kehnert/Treuel/Auwiesen sowie das Vorranggebiet
XXX. Quarzsand Walbeck/Weferlingen rdaumlich verkleinert festgelegt.

Begriindung zu Z 7.1.4-4

Die rdumliche Konkretisierung der genannten Vorranggebiete ist in den Regionalen
Entwicklungspldnen vorzunehmen, da sie wegen ihrer Kleinrdumigkeit (kleiner oder gleich 100 ha)
in der Hauptkarte des Landesentwicklungsplans mafSstabsbedingt nicht gebietsscharf, sondern
makrostandortlich mit einem Symbol rdumlich verortet sind.

Begriindung zu G 7.1.4-5

Die zunehmende Verknappung von zahlreichen Rohstoffgruppen sowie eine fehlende Fachplanung
zum Schutz von einheimischen Rohstoffen erfordern zusdtzlich zu den Vorranggebieten
Rohstoffgewinnung, die vorsorgende langfristige Sicherung von Lagerstdttenfldchen, fiir die
voraussichtlich friihestens in 25 Jahren eine Nutzung absehbar ist. Die langfristige, vorsorgende
Rohstoffsicherung soll sich vorrangig auf erkundete, liberregional und regional bedeutsame
Lagerstdtten oder Lagerstdttenteilfidchen erstrecken, um die Rohstoffbasis fiir den Fortbestand von
Wertschopfungsketten auch fiir kiinftige Generationen zu gewdhrleisten.

Insbesondere sollen erkundete Erweiterungsfldchen bereits raumordnerisch gesicherter Lagerstdtten
festgelegt werden.

Ferner sollen besondere regionale Rohstoffpotenziale als Vorranggebiete fiir vorsorgende
Rohstoffsicherung festgelegt werden. Dabei sollen Rohstoffpotenziale vorausschauend gesichert
werden, die auf Grund einer absehbaren zukiinftigen besonderen wirtschaftlichen Bedeutung
oder einer stark begrenzten Verbreitung in Sachsen-Anhalt fiir die Rohstoffwirtschaft im Land von
hoher Relevanz sind. In diesen Potenzialgebieten muss durch geologische Erkundungsarbeiten der
Nachweis der wirtschaftlichen Nutzung des Rohstoffes, d.h. der Nachweis einer Lagerstdtte im
engeren Sinne noch erfolgen. Es ist keine Sicherung von Rohstoffpotenzialen vorzunehmen, die
voraussichtlich auch langfristig nicht ftir eine Versorgung der Wirtschaft erforderlich sind.

Vorranggebiete fiir vorsorgende Rohstoffsicherung dienen dem Schutz der Lagerstdtte vor
Uberbauung oder Zerschneidung bzw. vor einer Uberplanung durch konkurrierende Nutzungen. Sie
sollen von solchen Nutzungen freigehalten werden, die einen spdteren Rohstoffabbau unméglich
machen. Tempordre Zwischennutzungen sollen in diesen Gebieten ermdglicht werden. Die Sicherung
erfolgt bedarfsunabhdngiq. Die Regionalplanung soll bei der Festlequng von Vorranggebieten fiir die
langfristige Rohstoffsicherung das Rohstoffsicherungskonzept des Landes in seiner jeweils aktuellen
Fassung zugrunde legen.

Bauplanungsrechtliche Innenbereiche gemdfS § 34 BauGB und baurechtlich gesicherte Fldchen sollen
von Vorranggebietsfestlegungen fiir vorsorgende Rohstoffsicherung ausgenommen sein.
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Begriindung zu G 7.1.4-6

Der geologische Kenntnisstand zur Verbreitung von wirtschaftlich nutzbaren Rohstoffvorkommen
(Lagerstitte) ist rdumlich begrenzt. Um die einheimische Rohstoffversorgung fiir nachfolgende
Generationen (Generationenvorsorge) sicherzustellen, sind aufgrund langer Planungs- und
Genehmigungszeitrdume rechtzeitig neue, wirtschaftlich nutzbare Lagerstdtten nachzuweisen.
Der Nachweis von Rohstoffen erfordert Bohrungen (Erkundungsbohrungen), die Aufschluss

zur rdumlichen Verbreitung nach der Tiefe geben und notwendig sind, um Probenmaterial

zur Untersuchung der Rohstoffqualitdt zu gewinnen. Auch Bohrungen stellen einen Eingriff

in den Naturhaushalt und damit ein Konfliktpotenzial dar. Sie sind jedoch kleinrdumig und

stellen, abhdingig von der jeweiligen Einzelfallpriifung, in der Regel auch in naturschutzfachlich
sensiblen Gebieten keine raumbedeutsamen MafSnahmen dar und bed(irfen daher keines
Zielabweichungsverfahrens. Naturschutzrechtliche Regelungen sind davon unbenommen.

Das dffentliche Interesse an der erforderlichen Rohstofferkundung ergibt sich aus dem
volkswirtschaftlichen und strategischen Bedarf des Rohstoffes. Aufgrund der Ortsgebundenheit von
Rohstoffen sollen geologische Erkundungsarbeiten landesweit durchfiihrbar sein. Erst das Ergebnis
zu den rdumlich konkretisierten nutzbaren Lagerstdtten ist die Grundlage fiir eine sachgerechte
Abwdgung mit konkurrierenden Nutzungen und gegebenenfalls raumordnerische Sicherung.
Dabei soll die Sicherstellung einer zukunftsorientierten Versorgung mit einheimischen Rohstoffen
vordergriindig berticksichtigt werden. Die Nutzung einheimischer Rohstoffe soll gegeniiber
Rohstoffimporten aufgrund des nur verlagerten Eingriffes und der zusdtzlichen Transporte bevorzugt
werden. Mit der Sicherung werden lokale Wirtschafts- und Verarbeitungsstandorte erhalten.

Begriindung zu G 7.1.4-7

Bei der Gestaltung rdumlicher Nutzungen sollen Naturgiiter schonend und sparsam in Anspruch
genommen werden. Das Bundesberggesetz (BBergG) gibt in § 1 Nr. 1vor, dass ,,.zur Sicherung

der Rohstoffversorgung das Aufsuchen, Gewinnen und Aufbereiten von Bodenschdtzen unter
Berticksichtigung ihrer Standortgebundenheit und des Lagerstdttenschutzes bei sparsamem

und schonendem Umgang mit Grund und Boden zu ordnen und zu fordern“ ist. Mit der
Rohstoffgewinnung entwickeln sich Wertschépfungsketten. Um diese zu erhalten, sollte vor dem
Neuaufschluss einer Lagerstdtte gepriift werden, ob bestehende Gewinnungsstellen erweitert
werden kénnen. Dies soll analog auch fiir alle anderen Rohstoffe bzw. Lagerstitten, die nicht dem
Geltungsbereich des BBergG unterliegen, gelten.

Begriindung zu G 7.1.4-8

Die mit der Rohstoffgewinnung entstehende Folgelandschaft soll in Ubereinstimmung mit den
Entwicklungsvorstellungen der jeweiligen Region und insbesondere der betroffenen Gemeinden auf
der Grundlage von Pldnen und Konzepten nachgenutzt werden (siehe 21 G 2.2-3).

Um die Fldchenneuinanspruchnahme und die Einfliisse auf Mensch und Natur zu minimieren, soll
parallel zum laufenden Betrieb in den Tagebaubereichen, in denen die Rohstoffgewinnung bereits
abgeschlossen ist, nach Moglichkeit bereits mit RekultivierungsmafSnahmen begonnen werden.
Die Folgenutzung der Rohstoffabbaufldchen kann sehr vielfdltig sein und ist abhdngig von

der Art des Abbaus. So kénnen z. B. die Baggerseen der Sand- und Kiesindustrie als Natur- und
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Landschaftsseen, oder als Naherholungsgebiete fiir touristische Zwecke genutzt werden. Sie bieten
aber zunehmend auch ein grofSes Potenzial fiir die Erzeugung erneuerbarer Energien, wie etwa
durchschwimmende PV-Anlagen, ohne neue Fldchen in Anspruch nehmen zu miissen. Die Errichtung
und die Nutzung erneuerbarer Energien in Tagebaubereichen, in denen die Rohstoffgewinnung
bereits abgeschlossen ist, soll auch innerhalb von Vorranggebieten fiir Rohstoffgewinnung zuldssig
sein.

In vielen Abbaustdtten wird der Arten- und Naturschutz gefordert, durch die Schaffung neuer
wertvoller Lebensrdume, vor allem fiir Arten der unrequlierten Flussauen und Arten des Offenlandes.

Zahlreiche ehemalige Tagebaue wurden und werden als § 30-Biotope unter Naturschutz gestellt.

Weitere mégliche Folgenutzungen sind die Wiederherstellung landwirtschaftlicher Nutzflidchen oder
die Nutzung als Deponieraum.
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7.1.5 Militarische Nutzung

G 7.1.5-1 Abstand militarischer Anlagen zu anderen Nutzungen

Militarische Anlagen, von denen storende Wirkungen ausgehen, sollen durch einen ausreichenden
Abstand von Wohngebieten und sonstigen schutzwiirdigen Nutzungen getrennt sein. Soweit dies
nicht méglich ist, sollen entsprechende SchutzmalRnahmen getroffen werden.

G 7.1.5-2 Truppenunterkiinfte

Die dauerhafte Stationierung militarischer Verbande und Dienststellen einschliel3lich der
notwendigen Unterkiinfte soll unter Berticksichtigung der Belange der Bundeswehr moglichst in
den Zentralen Orten erfolgen.

G 7.1.5-3 Umweltvertrigliche Nutzung der Ubungsplitze

Im Rahmen ihrer militarischen Zweckbestimmung sollen Ubungsplatze so umweltvertraglich
wie moglich genutzt werden. Beeintrachtigungen der Umwelt, insbesondere des Naturhaushalts
und des Landschaftsbildes, sollen vermieden oder zumindest minimiert oder dort, wo das nicht
moglich ist, durch geeignete MaBnahmen kompensiert werden.

Z 7.1.5-4 Vorranggebiete fiir militdrische Nutzung

Mit Vorranggebieten fiir militarische Nutzung werden groRfliachige bedeutsame Ubungsplatze der
Bundeswehr einschlieRlich der dort vorhandenen Unterkiinfte und Anlagen fiir Ausbildungs- und
Ubungszwecke der Streitkrafte gesichert.

Vorranggebiete fir militarische Nutzung sind:

I. Truppeniibungsplatz Altmark (Gefechtsiibungszentrum Heer),
[I. Truppeniibungsplatz Altengrabow,

[Il. Truppeniibungsplatz Klietz,

IV. Standortuibungsplatz Holzdorf und Fliegerhorst Holzdorf und
V. Standortiibungsplatz Gera , Zeitzer Forst".

Z 7.1.5-5 Vorrangstandorte fiir militarische Nutzung

In Vorrangstandorten fur militarische Nutzung sind Einheiten oder Posten der Bundeswehr
dauerhaft stationiert. Sie dienen der Unterbringung, Ausbildung, Versorgung und
Einsatzvorbereitung von Soldaten und des zivilen Personals der Bundeswehr. Sie sind im
Landesinteresse langfristig zu sichern.

Vorrangstandorte fiir militarische Nutzung sind die Bundeswehrstandorte:
« Blankenburg,

+ Burg,

+ Gardelegen/ Letzlingen,

« Havelberg/ Nitzow,

« Magdeburg,

+ Naumburg (Saale) und

+  Weillenfels.
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Begriindung zu G 7.1.5-1

Storende Auswirkungen, insbesondere Ldrmemissionen, sind bei militdrischen Anlagen nicht in allen
Fdllen vermeidbar. Deshalb sollen zur Minderung von Beldstigungen der Zivilbevélkerung militérische
Anlagen, von denen erheblich stérende Auswirkungen ausgehen, durch einen ausreichenden Abstand
von Wohngebieten durch grofSziigige Pufferzonen oder Ldrmschutzbauten getrennt sein.

Dariiber hinaus sollen organisatorische MafSnahmen wie die Festlegung von Ruhetagen und die
Einschrdnkung des SchiefSens pro Schiefsbahn die Bevélkerung entlasten.

Begriindung zu G 7.1.5-2

Die Stationierung von Einheiten der Verbdinde der Streitkrdfte kann fiir den jeweiligen Standort eine
Erhéhung der Bevélkerungszahl und eine wirtschaftliche Belebung bedeuten. Hierfiir eignen sich
insbesondere die Zentralen Orte als Schwerpunkte des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Lebens, in denen auch die Infrastruktur einen entsprechenden Ausbaustand erreicht hat. In Betracht
kommen vor allem Mittelzentren und tragfihige Grundzentren in verkehrsgtinstiger Lage mit
Anbindung an das Schienennetz.

Begriindung zu G 7.1.5-3

Die Ubungsplitze der Bundeswehr sollen unbeschadet ihrer jeweiligen Zweckbestimmung,
insbesondere unter Beachtung eines schonenden Umgangs mit den nattirlichen Ressourcen, der
Jeweiligen Fachziele des Immissionsschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des
Gewdisser- und Bodenschutzes betrieben werden.

Die Ubungspldtze haben wegen ihrer Fldchenausdehnung und ihrer naturrdumlichen Ausstattung
auch eine grofie Bedeutung fiir den Naturschutz. Der militdrische Ubungsbetrieb kann zu negativen
Auswirkungen - insbesondere durch Schadstoff- und Ldrmemissionen - auf den Naturhaushalt
fiihren. Die fachlichen Grundsdtze und Ziele des Umweltschutzes und des Naturschutzes haben
daher auch Giiltigkeit fiir die Streitkrdfte.

Als Grundlage fiir landschaftspflegerische Mafsnahmen an Ubungsplétzen werden von der
Bundeswehr Pldine erstellt, die etwa einem Landschaftsplan entsprechen.

Begriindung zu Z 7.1.5-4

Fiir die Funktionsféhigkeit der Bundeswehr ist es notwendig, im Land Sachsen-Anhalt Ubungspldtze
und militdrische Anlagen zu nutzen. Die Bundeswehr ist darauf angewiesen, zur Aufrechterhaltung
ihrer Einsatzfédhigkeit Ubungen durchzufiihren. Dafiir ist es erforderlich, auch in Sachsen-Anhalt
Ubungsplitze und Standorte fiir militérische Anlagen bereitzustellen.

Der Landesentwicklungsplan bestimmt Vorranggebiete ftir militdrische Nutzung, die flichenmdfig
eine grofe Ausdehnung haben, als Truppeniibungspldtze geeignet sind sowie langfristig von der
Bundeswehr genutzt werden sollen.

Die Vorranggebiete fiir militdrische Nutzung sind in der 2A Hauptkarte des Landesentwicklungsplans

zeichnerisch festgelegt. Bauplanungsrechtliche Innenbereiche gemdf$ § 34 BauGB und baurechtlich
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gesicherte Fldchen sind von Vorranggebietsfestlegungen fiir Militdrische Nutzung ausgenommen.

Die im Landesentwicklungsplan festgelegten Vorranggebiete fiir militdrische Nutzung sind,
soweit erforderlich, von der Regionalplanung rdumlich zu konkretisieren. In den Regionalen
Entwicklungspldnen sind, soweit erforderlich, weitere Vorranggebiete fiir militdrische Nutzung
festzulegen.

Begriindung zu Z 7.1.5-5

Die Standorte der Bundeswehr sind essenziell fiir die Verteidigungsfdhigkeit Deutschlands und
werden daher im Landesentwicklungsplan als Vorrangstandorte fiir militdrische Nutzung neben den
Vorranggebieten fiir militdrische Nutzung raumordnerisch gesichert.

Die Standorte erméglichen die Stationierung und schnelle Mobilisierung von Truppen und sind
notwendig fiir die Ausbildung und das Training der Soldaten. Militdrische Standorte umfassen auch
Depots und andere logistische Einrichtungen, die fiir die Versorgung der Truppen mit Ausriistung,
Munition, Verpflegung und anderen notwendigen Glitern sorgen. Bundeswehrstandorte haben
zudem eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung fiir die Regionen, in denen sie sich befinden. Sie
schaffen Arbeitspldtze, sowohl direkt in der Bundeswehr als auch indirekt in der lokalen Wirtschafft,
und tragen zur wirtschaftlichen Stabilitdt der Region bei. In Notfdllen, wie Naturkatastrophen oder
anderen Krisensituationen, kann die Bundeswehr zivile Beh6rden unterstiitzen. Die Standorte dienen
als Basis flir solche Einsdtze und erméglichen eine schnelle Reaktionsfdhigkeit.
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7.2 Freiraum- und Ressourcenschutz

7.2.1 Hochwasserschutz

G 7.2.1-1 Verbesserung des Hochwasserschutzes

Der Hochwasserschutz im Land soll in den Flusseinzugsgebieten grenziibergreifend abgestimmt
sowie durch Planungen und MalRnahmen der Vorsorge, der Vermeidung, des Schutzes und der
Nachsorge nachhaltig verbessert werden. Bei raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen
des Hochwasserschutzes sollen die Auswirkungen auf die Ober- und Unterlieger berticksichtigt
werden.

Z 7.2.1-2 Vorranggebiete fiir Hochwasserschutz

Vorranggebiete fiir Hochwasserschutz sind Uberschwemmungsbereiche an oberirdischen
Gewassern, Gebiete zum Hochwasserrlickhalt durch vorhandene und geplante Flutpolder,
Gebiete zur Riickgewinnung von Retentionsraumen sowie Gebiete um vorhandene und geplante
Hochwasserriickhaltebecken.

Vorranggebiete fiir Hochwasserschutz sind die Uberschwemmungsbereiche folgender
oberirdischer Gewasser:

. Aller,

Il.  Bode (einschlieRlich GroRer Graben),

l1l. Elbe (einschlieRlich EIbumflut),

IV. Havel,

V. Helme,

VI. Milde-Biese-Aland,
VIl. Mulde,

VIIl. Ohre,

IX. Saale,

X. Schwarze Elster,
XI.  Unstrut und
XIl. WeiRe Elster.

Vorranggebiete fiir Hochwasserschutz sind in Aktualisierung, Konkretisierung und Erganzung der
im Landesentwicklungsplan raumlich gesicherten Gebiete durch die Regionalplanung textlich und
zeichnerisch festzulegen.

Z 7.2.1-3 Bebauung in Vorranggebieten fiir Hochwasserschutz

Vorranggebiete fur Hochwasserschutz sind in ihrer natiirlichen Funktion als Retentionsraume
und zum Schutz von Leben und Gesundheit der Bevolkerung von Neubebauung dauerhaft
freizuhalten und zu entwickeln. Hochwasserempfindliche oder den Hochwasserriickhalt

und Hochwasserabfluss behindernde raumbedeutsame Planungen und MalRnahmen,
besonders weitere Bauflachen und Siedlungsbereiche, sind in diesen Gebieten auszuschliel3en.
Veranderungen an vorhandenen baulichen Anlagen, die einer baurechtlichen Genehmigung
bediirfen, sind in diesen Gebieten hochwasserangepasst vorzunehmen.
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G 7.2.1-4 Hochwasserschutz im Innenbereich

Bei raumbedeutsamen Planungen und MaRBnahmen innerhalb bauplanungsrechtlicher
Innenbereiche gemal § 34 BauGB, welche bei Hochwasser eines oberirdischen Gewassers
uberschwemmt werden konnen, sollen die Schadenspotenziale moglicher Hochwasserereignisse
entsprechend des spezifischen standortlichen Hochwasserrisikos beriicksichtigt werden.

Z 7.2.1-5 Erhalt von Flussniederungen und Auen

Flussniederungen und Auen sind als Gebiete fiir den Hochwasserriickhalt und den
Hochwasserabfluss zu erhalten. Anderungen der Flichennutzung, die die Hochwasserentstehung
begtinstigen und die Ausbreitung von Hochwasser beschleunigen, sind dort auszuschlieRen. Diese
Gebiete sind zugleich in ihrer bedeutenden Funktion fir Natur und Landschaft zu erhalten.

G 7.2.1-6 Bodennutzung in Retentionsraumen

Die Hochwasserschutzfunktion natiirlicher Riickhalteraume soll durch die Bodennutzung nicht
beeintrachtigt werden. Der Erhaltung von und der Umwandlung in Grunlandflachen soll dabei
eine besondere Bedeutung zukommen.

G 7.2.1-7 Vorbehaltsgebiete fiir Hochwasserschutz

Vorbehaltsgebiete fiir Hochwasserschutz sind Bereiche mit potenziellem Hochwasserrisiko in
deichgeschiitzten und von Extremhochwasser (Lastfall HQ200, ohne Hochwasserschutzanlagen)
erreichbare Gebiete, in denen im Falle eines Hochwasserereignisses erhebliche Schaden
hochwasserempfindlicher Raumnutzungen und Raumfunktionen nicht ausgeschlossen werden
konnen.

In Vorbehaltsgebieten fiir Hochwasserschutz soll eine Bauweise gewahlt werden, die der fiir den
jeweiligen Standort im Uberflutungsfall prognostizierten Wassertiefe und hydrodynamischen
Belastung angepasst ist.

Vorbehaltsgebiete fir Hochwasserschutz sollen durch die Regionalplanung festgelegt werden.

Z7.2.1-8 Risikovorsorge
In Risikogebieten gemaR § 78b Abs.1Satz 1 Wasserhaushaltsgesetz sind Raumnutzungen mit einer
besonderen Empfindlichkeit gegenuiber Hochwasserfolgen ausgeschlossen.

Abweichend hiervon sind Ausnahmen maoglich, wenn

+ keine geeigneten Standort- oder Trassenalternativen vorhanden sind und

« eine an das spezifische Hochwasserrisiko angepasste Nutzung oder Bauweise vorgeschrieben
wird, um Gefahrdungen von Leben und Gesundheit auszuschliefen sowie um uber den
Nutzungsbereich hinausgehende Gefahrdungen zu minimieren.

G 7.2.1-9 Starkregengefahrdung

Zur Vermeidung von Schaden durch Starkregenereignisse und daraus resultierenden negativen
Effekten soll bei allen raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen einschlief3lich der
Siedlungsentwicklung eine Starkregengefahrdungsanalyse durchgefiihrt und deren Ergebnisse
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im weiteren Entscheidungsprozess berlicksichtigt werden. Dabei sollen Kenntnisse tiber
Starkregenereignisse und Hochwasserereignisse der Vergangenheit, uiber topografische
Verhaltnisse sowie tiber Empfindlichkeit und Schutzwiirdigkeit von baulichen Anlagen und
Infrastrukturen berticksichtigt werden.

Begriindung zu G 7.2.1-1

In Folge des fortschreitenden Klimawandels gefdhrden Hochwasserrisiken deutschlandweit in
zunehmender Weise Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevolkerung. In Sachsen-Anhalt sind
insbesondere seit den 2000er Jahren hochwasser- und starkregenbedingte materielle und finanzielle
Schdden extrem angestiegen. Dies begriindet sich insbesondere durch eine stetige Zunahme von
Schadenspotenzialen in Hochwasserrisikogebieten. Wissenschaftliche Szenarien zu den Folgen des
Klimawandels zeigen auf, dass Extremwetterereignisse wie Starkregen und Extremhochwasser weiter
zunehmen kdnnen.

Hochwasser macht nicht vor Grenzen halt. Daher soll eine grenziiberschreitende Koordinierung

der Planungen und Mafinahmen zum Hochwasserschutz gemdf 1.3 (G) Bundesraumordnungsplan
Hochwasserschutz (BRPH) zur Minimierung der Hochwasserrisiken erfolgen. In
wasserwirtschaftlichen Fragen findet bereits eine Idnder- und flussgebietsbezogene Zusammenarbeit
nach § 7 WHG statt. Die Regionalen Planungsgemeinschaften und die Gemeinden des Landes sollen
zudem Planungen bzw. Mafinahmen zum Hochwasserschutz mit angrenzenden Regionen und
Gemeinden anderer Bundesldnder abstimmen.

Begriindung zu Z 7.2.1-2

Vorranggebiete fiir Hochwasserschutz dienen der Sicherung grof$fidchiger Retentionsrdume ftir
den Hochwasserriickhalt und den Hochwasserabfluss, erhalten Flussniederungen und vermeiden
nachteilige Fldchenentwicklungen bei konkurrierenden Interessen. Bereiche, in denen vorsorgende
MafSnahmen vorgesehen sind, um Hochwasserereignisse zu verhindern, zu reduzieren oder ihre
Auswirkungen zu minimieren, sind als Vorranggebiete fiir den Hochwasserschutz festzulegen.

Der vorbeugende Hochwasserschutz ist eine umfassende, fachiibergreifende und
grenziiberschreitende Aufgabe von Wasserwirtschaft und Raumordnung. Fiir die Wasserwirtschaft
gibt die Richtlinie iiber die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (2007/60/EG)
einen einheitlichen Rahmen vor. Verbindliche Regelungen zum vorbeugenden Hochwasserschutz
definiert Abschnitt 6 WHG.

Zur Umsetzung dieser Regelungen und Vorgaben sind die nachfolgend aufgefiihrten Rdume von
allen hochwasserempfindlichen oder den schadlosen Hochwasserabfluss beeintrdchtigenden
Nutzungen freizuhalten:

Vorranggebiete fiir den Hochwasserschutz umfassen alle ausgewiesenen bzw. einstweilig
gesicherten Uberschwemmungsgebiete sowie mindestens alle Gebiete, in denen ein
Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist. Hierbei handelt es sich

um Gebiete zwischen oberirdischen Gewdssern und Deichen oder Hochufern sowie sonstige
Gebiete, die nach dem Wasserrecht als Uberschwemmungsgebiete und Hochwasserrisikogebiete
gelten, wasserrechtlich als Uberschwemmungsgebiet gesichert wurden oder die bei einem
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mittleren Hochwasser liberschwemmt, durchflossen oder fiir die Hochwasserentlastung bzw.
-riickhaltung beansprucht werden. MafSgeblich hierbei sind die jeweils aktuellen Gefahrenkarten
(letzte Aktualisierung 22. Dezember 2025) fiir Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit
(voraussichtlicher Wiederkehrintervall mindestens 100 Jahre), welche regelmdfig und landesweit
durch die Wasserwirtschaft erarbeitet und verdffentlicht werden.

Die Festlequng kommt dem Erfordernis des BRPH Ziffer 11.2.1 (G) nach, welches die Sicherung von
noch nicht wasserrechtlich vorldufig gesicherten Fldichen adressiert. Der Zweck der Festlegung liegt
darin, die Raumordnung in die Lage zu versetzen, die faktischen Uberschwemmungsgebiete gqf. noch
vor der wasserrechtlichen Festsetzung zu sichern. Die gleichzeitige Adressierung der Riickgewinnung
von Retentionsrdumen, der Sicherung von geplanten Flutpoldern und Gebieten vorhandener und
geplanter Hochwasserriickhaltebecken erfolgt flankierend und folgt der Festlegungen des BRPH
Ziffer 11.1.4 (G).

Die im Landesentwicklungsplan festgelegten Vorranggebiete fiir Hochwasserschutz sind
Uberschwemmungsbereiche wiederkehrend hochwasserfiihrender oberirdischer FlieRgewdsser des
Landes, die mindestens ein angrenzendes Bundesland zumindest teilweise durchfliefSen.

In den Regionalen Entwicklungspldnen sind die im Landesentwicklungsplan festgelegten
Vorranggebiete fiir Hochwasserschutz auf der Grundlage der jeweils aktuellen Gefahrenkarten
(letzte Aktualisierung 22. Dezember 2025) fiir Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit
(voraussichtliches Wiederkehrintervall mindestens 100 Jahre) auf fachplanerische Anderungen

zu uberpriifen, ggf. zu aktualisieren und mafSstabsgerecht zu konkretisieren. Die nicht im
Landesentwicklungsplan gesicherten Uberschwemmungsgebiete oberirdischer FlieSgewdsser sind
in den Regionalen Entwicklungspldnen gewdsserbezogen als Vorranggebiete fiir Hochwasserschutz
festzulegen.

Sachsen-Anhalt besitzt aufgrund seiner raumlichen Lage zahlreiche Gewdsser von liberregionaler
Bedeutung. Zur Gewdihrleistung eines schadlosen Hochwasserabflusses sind durchgdngige
gewadsserbegleitende Retentionsrdume erforderlich. Ein GrofSteil dieser Rdume wurde in

der Vergangenheit dem Gewdisser entzogen. Fiir einen nachhaltigen und vorsorgenden
Hochwasserschutz sind Mafinahmen zur Riickgewinnung, Erhaltung und Reaktivierung

der natiirlichen Flussauen unerldsslich. Dies umfasst die Schaffung von zusdtzlichen
Uberflutungsfldchen, indem Méglichkeiten zum Hochwasserriickhalt geschaffen und Fliisse wieder
an ihre urspriinglichen Auen angebunden werden.

Die fiir die Umsetzung benétigten Rdume werden als Vorranggebiete fiir den Hochwasserschutz
gesichert, um Nutzungen auszuschliefSen, die den Hochwasserschutz beeintrdchtigen oder gar
unméglich machen kénnten. Im Landesentwicklungsplan erfolgt hierzu keine kartografische
Festlegung. Dies ist Aufgabe der Regionalplanung in Abstimmung mit der Wasserwirtschaft.
Dariiber hinaus hat die Regionalplanung Gebiete zum Hochwasserrtickhalt durch vorhandene
und geplante Flutpolder, Gebiete zur Riickgewinnung von Retentionsrdumen (besonders durch
vorhandene und geplante Deichriickverlegungen) sowie Gebiete um vorhandene und geplante
Hochwasserriickhaltebecken zeichnerisch zu sichern.
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Die Vorranggebiete fiir Hochwasserschutz fiir die benannten FlieSgewdsser sind in der 2 Hauptkarte
des Landesentwicklungsplans zeichnerisch festgelegt. Bauplanungsrechtliche Innenbereiche gemdfs
§ 34 BauGB und baurechtlich gesicherte Fldchen sind von Vorranggebietsfestlegungen fiir
Hochwasserschutz ausgenommen. Schadenspotenziale méglicher Hochwasserereignisse sind jedoch
im Rahmen der Bauleitplanung entsprechend des Grundsatzes /A G 7.2.1-4 hier zu berticksichtigen.

Begriindung Z 7.2.1-3

Vorranggebiete fiir Hochwasserschutz dienen der Sicherung grofifldchiger Retentionsrdume fiir
den Hochwasserrtickhalt und den Hochwasserabfluss, erhalten Flussniederungen und vermeiden
nachteilige Fldchenentwicklungen bei konkurrierenden Interessen.

Damit verbundene Festlequngen werden unter Berlicksichtigung der Vorgaben des BRPH (vgl. Ziffer
11.2.2 (G)), der Hochwasserrisikomanagementpldne der Elbe und Weser sowie der Landesstrategie
zum Hochwasserschutz des Landes Sachsen-Anhalt getroffen.

Die wirksamste VorsorgemafSnahme in Vorranggebieten fiir Hochwasserschutz ist der Verzicht

auf Bebauung. Um Leben und Gesundheit der Bevolkerung zu schiitzen und Schdden weitgehend
vermeiden zu kénnen, ist die Errichtung von Neubauten fiir gewerbliche und Wohnzwecke in den
Vorranggebieten fiir Hochwasserschutz auszuschliefSen. Bei der Erweiterung bestehender Bebauung
sowie der Errichtung standortgebundener Anlagen wie zum Beispiel Briicken, Anlegestellen und
Leitungen sind die Risiken der Standortwahl sorgfdltig abzuwdgen.

Fiir bestehende, rechtmdfig errichtete Gebdude innerhalb von Vorranggebieten fiir
Hochwasserschutz gilt der Bestandsschutz. Planungen und MafSnahmen, die der Erhaltung oder
der Modernisierung des in Vorranggebieten ftir Hochwasserschutz befindlichen Gebdudebestandes
dienen, sind hochwasserangepasst vorzunehmen. Art und Umfang der Anpassungen sind unter
Beachtung des jeweiligen standortlichen spezifischen Hochwasserrisikos zu bestimmen. Hierbei
sind — soweit bei Offentlichen Stellen verfiigbar — Daten zu FliefSgeschwindigkeit und Wassertiefe
eines potenziellen Hochwasserereignisses im Sinne 1.1.1 (Z) BRPH einzubeziehen.

Begriindung zu G 7.2.1-4

Bei raumbedeutsamen Planungen und Vorhaben innerhalb bauplanungsrechtlicher Innenbereiche
gemdf$ § 34 BauGB, welche im Bereich von wasserrechtlich festgesetzten oder einstweilig gesicherten
Uberschwemmungsgebieten an oberirdischen Gewdssern gemdfs § 76 Abs. 1 WHG sowie in Gebieten,
in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, liegen, sollen zur
Vermeidung von Hochwasserschdden stets die Folgen moglicher Hochwasserereignisse berticksichtigt
werden. Bauliche Anlagen sollen entsprechend den Regelungen der §§ 78, 78a WHG nicht erweitert
oder neu geplant, ausgewiesen oder errichtet werden.

Bei Planungen sollen Schadenspotenziale méglicher Hochwasserereignisse entsprechend des
spezifischen standortlichen Hochwasserrisikos berticksichtigt werden. Dabei sollen neben der
Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses und seines rdumlichen und zeitlichen
AusmafSes auch die Wassertiefe und die FlieSgeschwindigkeit berticksichtigt werden. Ferner sollen
die unterschiedlichen Empfindlichkeiten und Schutzwiirdigkeiten der einzelnen Raumnutzungen und

285



Raumfunktionen in die Priifung von Hochwasserrisiken einbezogen werden.

Im Kontext dieser Festlegung wird auf Ziffer 11.2.2 (G) BRPH verwiesen, welche unter Nr. 1die
Rticknahme von Fldchen fiir die Bebauung in Fldichennutzungs- sowie landesweiten und regionalen
Raumordnungspldnen formuliert, sofern fiir diese noch keine rechtsverbindliche Inanspruchnahme
der Gebiete besteht. Diese Gebiete sollen, sofern sie in Uberschwemmungsgebieten nach § 76 Abs. 1
WHG liegen, dem Zweck der Hochwasserretention zugeftihrt werden.

Begriindung zu Z 7.2.1-5

Vorranggebiete fiir Hochwasserschutz haben wegen ihrer naturrdumlichen Ausstattung zugleich
eine hohe Bedeutung fiir Natur und Landschaft. Durch den Vorrang fiir Hochwasserschutz wird
dieser Bedeutung entsprochen, da Niederschldge direkt versickern und dem Wasserhaushalt wieder
zugefiihrt werden kénnen und durch das Verbot von Neubebauung dem Naturschutz Rechnung
getragen wird.

Begriindung zu G 7.2.1-6

Die natiirliche Wasserrtickhaltung in der Fldche —im gesamten Einzugsgebiet, in den Auen
und im Gewadisser selbst — soll erhalten und wenn méglich entwickelt werden. Sie dient neben
dem gleichmdfSigen Abfluss und der Ddmpfung von Hochwasserspitzen der Erhaltung der
Gewdsserokosysteme und fordert die Grundwasserneubildung.

Die Bodennutzung soll in Retentionsrdumen so erfolgen, dass die Hochwasserschutzfunktion
nattirlicher Riickhalterdume nicht beeintrdchtigt wird. Um die natiirliche Fihigkeit des Bodens zur
Wasseraufnahme zu erhalten, sollen Bodenverdichtungen und Fldchenversiegelungen in diesen
Gebieten vermieden werden.

Die Erhaltung von Grtinlandbereichen oder die Umwandlung von Ackerflédchen in Griinland

soll dazu beitragen, die Hochwasserschutzfunktion zu verbessern, da Griinland eine hohe
Wasserspeicherkapazitdt aufweist. Zudem schiitzt die Vegetation in Griinlandbereichen den Boden
vor Erosion und verlangsamt den Wasserfluss, wodurch Hochwasserspitzen reduziert werden
kénnen.

Begriindung zu G 7.2.1-7

Die Festlegung von Vorbehaltsgebieten ftir Hochwasserschutz soll das Bewusstsein fiir die
Gefahren durch Uberflutungen schérfen sowie dazu beitragen, Nutzungen, Planungen und
Vorkehrungen an das Uberflutungsrisiko anzupassen. Die Hochwasser der Jahre 2002, 2013 und
2017 haben gezeigt, dass im Falle von Extremereignissen die Fliisse bei Versagen der technischen
Hochwasserschutzeinrichtungen ihre natiirlichen Uberflutungsgebiete wieder in Besitz nehmen.
Damit sind diese Gebiete, ungeachtet der ergriffenen MafSnahmen zum Gewdisserausbau und
zum Hochwasserschutz, potenziell durch Hochwasser gefdhrdete Bereiche. Um Planungstrdgern
diese Gefdhrdung bewusst zu machen und damit eine angepasste Umsetzung raumbedeutsamer
Planungen und MafSnahmen zu férdern, kennzeichnen die Vorbehaltsgebiete ftir Hochwasserschutz
alle Gebiete mit potenzieller Uberflutungsgefahr. Vorbehaltsgebiete fiir Hochwasserschutz sollen
in Bereichen mit potenziellem Hochwasserrisiko in deichgeschtitzten und von Extremhochwasser
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(Lastfall HQ200, ohne Hochwasserschutzanlagen) erreichbaren Gebieten festgelegt werden, die nicht
als Vorranggebiete fiir Hochwasserschutz raumordnerisch gesichert sind. Bei der Bestimmung dieser
Gebiete sollen im Sinne 1.1.1 (Z) BRPH neben den Parametern Uberflutungstiefe und
FliefSgeschwindigkeit die unterschiedlichen Empfindlichkeiten und Schutzwiirdigkeiten der einzelnen
Raumnutzungen und Raumfunktionen beriicksichtigt werden.

Raumnutzungen mit einer besonderen Empfindlichkeit gegentiber Hochwasserfolgen (siehe
71 Begriindung zu Z 7.2.1-8) im Bereich festgelegter Vorbehaltsgebiete fiir Hochwasserschutz
unterliegen den Regelungen des Z 7.2.1-8.

Bauplanungsrechtliche Innenbereiche gemdfs § 34 BauGB und baurechtlich gesicherte Fldchen sollen
von Vorbehaltsgebietsfestlequngen fiir Hochwasserschutz nicht ausgenommen werden.

Begriindung zu Z 7.2.1-8

Bauliche und technische MafSnahmen des Landeshochwasserschutzes orientieren sich an

einem Lastfall HQ100. GrofSere Ereignisse kénnen auf Grund des Klimawandels zukiinftig nicht
ausgeschlossen werden, auch ein Versagen vorhandener technischer Hochwasserschutzeinrichtungen
ist méglich. Damit bleibt ein Risiko ftir Schdden immer bestehen.

Vorbeugender Hochwasserschutz im Sinne des Bundesraumordnungsplanes fiir Hochwasserschutz
und des Hochwasserrisikomanagements umfasst daher auch das theoretische Ausmaf eines
Hochwassers bzw. die Schadenspotenziale hinter bestehenden Hochwasserschutzanlagen,

um potenzielle Hochwasserschdden so weit wie méglich zu vermeiden (vgl. Ziffer 11.3 (G)

BRPH). Um die Verhdltnismdfigkeit zu wahren, dienen die damit verbundenen Verbote und
Nutzungsbeschrdnkungen der strategischen Vermeidung von Hochwasserrisiken und -schdden fiir
Raumnutzungen mit besonderer Empfindlichkeit.

Raumnutzungen mit besonderer Empfindlichkeit gegen Hochwasserrisiken sind.:
 bauliche Anlagen wie Krankenhduser, Pflege- und Altersheime sowie Schulen, die im Falle eines
Extremhochwassers (Lastfall HQ200, ohne Hochwasserschutzanlagen) evakuiert werden miissen,
« Kritische Infrastrukturen (KRITIS), soweit sie von der BSI-Kritisverordnung erfasst sind und
« Anlagen im Sinne der Industrieemissionsrichtlinie (IED) und der SEVESO-IlI-Richtlinie von
denen im Hochwasserfall schédliche Umwelteinwirkungen ausgehen kénnen.

Mafgeblich hierbei sind die jeweils aktuellsten Gefahrenkarten fiir Hochwasser (letzte Aktualisierung
22. Dezember 2025) mit niedriger Wahrscheinlichkeit (voraussichtliches Wiederkehrintervall
mindestens 200 Jahre, ohne Hochwasserschutzanlagen), welche regelmdfig und landesweit durch
die Wasserwirtschaft erarbeitet und verdffentlicht werden.

Begriindung zu G 7.2.1-9

Von Starkregen spricht man, wenn in kurzer Zeit ortlich aufSergewohnlich hohe
Niederschlagsmengen auftreten. Anders als bei Hochwasserereignissen der FliefSgewdsser, kbnnen
Uberschwemmungen und Uberflutungen infolge von Starkregenereignissen iiberall, auch aufSerhalb
von Gewadssern, auftreten und zu Sturzfluten und Schlammlawinen fiihren. Starkregenereignisse
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sind in ihrer zunehmenden Intensitdt und Hdufigkeit auch regionale Folgen des Klimawandels.
Starkregen kann zu Gefdhrdungen sowohl infolge von fluvialen (durch ausufernde FliefSgewdsser
verursacht) wie auch von pluvialen (durch Regen verursacht) Uberflutungen fiihren. Ein
vollstindiger vorsorgender Schutz vor Starkregen und wild abstromendem Wasser ist nicht moglich.
Dennoch konnen gezielte Vorsorgemafinahmen Schdden begrenzen. Die Stddte und Gemeinden

des Landes sollen den festgestellten Gefdhrdungen Rechnung tragen, indem MafSnahmen des
Schwammstadtprinzips, wie die multifunktionale Fldchennutzung oder die Schaffung von
Riickhalten und von Versickerungsmoglichkeiten durchgeftihrt werden.

Den in Umsetzung des 1.2.1(Z) BRPH durchzufiihrenden Starkregengefihrdungsanalysen soll die
aktuelle ,,Hinweiskarte Starkregengefahren fiir Sachsen-Anhalt“ des Bundesamtes ftir Kartographie
und Geoddsie zugrunde gelegt und diese ggf. ortlich weiter detailliert werden. Die Hinweiskarte
Starkregengefahren stellt die Simulationsergebnisse zu moglichen Starkregenszenarien dar. Die
Daten enthalten jeweils die modelltechnisch ermittelte maximale Uberflutungstiefe, die maximalen
FlieSgeschwindigkeiten sowie die Fliefsrichtung fiir ein aufSergewohnliches und ein extremes
Niederschlagsereignis.
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7.7.2 Natur- und Landschaftsschutz

Z 7.2.2-1Schutz von Natur und Landschaft

Die naturlichen Lebensgrundlagen, der Naturhaushalt, die wildlebende Tier- und Pflanzenwelt und
das Landschaftsbild sind nachhaltig zu erhalten, zu pflegen und zu entwickeln. Eine nachhaltige,
6konomisch leistungsfahige und die natiirlichen Lebensgrundlagen sichernde Entwicklung des
Landes erfordert, bei allen raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen dem Schutz von Natur
und Landschaft Rechnung zu tragen.

G 7.2.2-2 Ressourcenschutz

Um die Funktions- und Regenerationsfahigkeit der naturlichen Ressourcen Boden, Flache,

Luft, Klima, Wasser, wildlebende Pflanzen- und Tierwelt zu erhalten und zu sichern, soll die
Beanspruchung des Freiraums durch Siedlungen, Einrichtungen und Trassen der Infrastruktur,
gewerbliche Anlagen, Anlagen zur Rohstoffgewinnung und andere Nutzungen auf das notwendige
Mal} beschrankt werden.

G 7.2.2-3 Vermeidung von Freiraumzerschneidung
Die Inanspruchnahme und Zerschneidung groBraumig zusammenhangender Freiraume soll
vermieden werden.

G 7.2.2-4 Artenschutz

Bei allen raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen sollen die Lebensraume aller Tier- und
Pflanzenarten besonders berticksichtigt werden, fiir die das Land eine hohe Verantwortung

tragt, da ein internationales Schwerpunktvorkommen im Land Sachsen-Anhalt liegt
(Verantwortungsarten). Der Verlust von lokalen Populationen und damit die Verschlechterung der
Gesamtpopulation einer Verantwortungsart durch andere raumbedeutsame Nutzungen in diesen
Lebensraumen muss vermieden werden.

Z 7.2.2-5 Vorranggebiete fiir Natur und Landschaft

Vorranggebiete fur Natur und Landschaft sind fur den Naturschutz und die Landschaftspflege
bedeutsame Bereiche Sachsen-Anhalts und seiner Teilraume. Sie dienen dem langfristigen
Schutz von Natur und Landschaft sowie der Erhaltung und der Entwicklung der naturlichen
Lebensgrundlagen.

Vorranggebiete fiir Natur und Landschaft sind:

l. Arendsee und Waldgebiete nordlich Arendsee,
I. Bergbaufolgelandschaft Geiseltal,

Il. Buchenwalder Stolberg,

IV. Délauer Heide — Brandberge,

V. Dromling und Feldflur bei Kusey,

VI. Elbetal und Miindungen der Nebenflusse,
VII. Elsteraue und Annaburger Heide,

VIII. Elster-Luppe-Aue,

IX. Fiener Bruch,
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X. Finne-Schrecke,

XI. Flechtinger Hohenzug und Lappwald,
XIl. Glicksburger Heide,
XIIl. Helmeniederung und Kelbra,

XIV. Landgraben-Dumme-Niederung,

XV. Mulde und Heiden bei Grafenhainichen,
XVI. Oberharz,

XVII. Salzatal und Mansfelder Seen,

XVIIl.  Sudharzrand,

XIX. Tanger-Niederung,

XX. Triaslandschaft bei Freyburg (Unstrut),

XXI. Vogelschutzgebiet Zerbster Land,

XXII. Walder des nordlichen Harzvorlandes (Hakel, Huy, Fallstein und Hohes Holz),
XXIIl.  Walder des suidostlichen Harzvorlandes,
XXIV.  Walder und Wiesen des Unterharzes,

XXV.  Waldgebiete in der westlichen Altmark,
XXVI.  Zeitzer Forst und

XXVII.  Ziegelrodaer Buntsandsteinplateau-Borntal.

In den Vorranggebieten fur Natur und Landschaft sind das 6kologische Potenzial und die
jeweiligen 6kologischen Funktionen nachhaltig zu entwickeln und zu sichern.

G 7.2.2-6 Biodiversitat

Zur Erhaltung und zur Férderung der Biodiversitat sollen in Umsetzung der nationalen,
europaischen und internationalen Schutzgebietsziele neben den bestehenden Schutzgebieten
weitere geeignete Gebiete identifiziert, unter Schutz gestellt und in das 6kologische
Verbundsystem des Landes integriert werden.

G 7.2.2-7 Okologisches Verbundsystem

Fiir den Naturhaushalt, die wildlebende Tier- und Pflanzenwelt oder das Landschaftsbild wertvolle
Gebiete oder Landschaftsteile sollen durch ein landeriibergreifendes 6kologisches Verbundsystem
vernetzt werden. Hierbei soll insbesondere das Griine Band als landerubergreifendes
Biotopverbundsystem gesichert und entwickelt werden.

G 7.2.2-8 Vorbehaltsgebiete fiir den Aufbau eines 6kologischen Verbundsystems
Vorbehaltsgebiete fiir den Aufbau eines 6kologischen Verbundsystems sind fur den Biotopverbund
bedeutsame Bereiche Sachsen-Anhalts und seiner Teilrdaume. Sie dienen der Entwicklung und
Sicherung eines landesweiten, funktional zusammenhangenden Netzes 6kologisch bedeutsamer
Freiraume.

Vorbehaltsgebiete flr den Aufbau eines 6kologischen Verbundsystems sind:
1. Aue der WeiRen Elster,

2. Bachsystem im Vorflaming,

3. Bergbaufolgelandschaft Bitterfeld,
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4. Bergbaufolgelandschaft Geiseltal,

5. Colbitz-Letzlinger Heide,

6. Dubener Heide,

7. Elbetal,

8. Feldsolle und Heide im Flaming,

9. Fiener Bruch,

10. Flechtinger Hohenzug,

1. FlieRgewasser im Bordehlgelland,

12.  Fliethbachsystem,

13. Fuhne,

14. Havel-Niederung,

15. Helmeniederungen,

16. Kyffhauser,

17. Landschaftsteile zwischen Elbe und Havel,
18. Muldetal mit Oranienbaumer Heide,
19. Niederungen der Altmark,

20. Ohre-Niederung,

21. Ostelbische Heidegebiete,

22. Porphyrlandschaft um den Petersberg,
23. Saale und Saalenebentiler,

24. Strukturen im Zerbster Ackerland,

25. Sudharz mit Gipskarstlandschaft,

26. Silzetal,

27. Teile des Harzes,

28. Thyra,

29. Unstrut-Triasland,

30. Walder am Rande der Borde,

31. Walder im nordlichen Harzvorland,
32. Waldinseln im 6stlichen und siidlichen Harzvorland und
33. Zeitzer Forst.

G 7.2.2-9 Regeneration von Naturhaushalt und Landschaftsbild

Geschadigte und an naturnaher Substanz verarmte Gebiete und ausgeraumte Landschaften
sollen so gestaltet und entwickelt werden, dass ihr Naturhaushalt und das Landschaftsbild wieder
funktions- und regenerationsfahig werden.

Begriindung zu Z 7.2.2-1

Unter nattirlichen Lebensgrundlagen sind Naturgiiter und Naturkrdfte zu verstehen, die innerhalb
von Okosystemen zusammenwirken. Zentrale Aufgabe ist es, die natiirlichen Lebensgrundlagen zu
sichern und den Naturhaushalt funktionsfdhig zu halten. Dazu sind insbesondere die Naturgiiter
Boden, Wasser, Klima, Luft, Pflanzen- und Tierwelt in ihrer Funktion und in ihrem Zusammenwirken
zu sichern und zu entwickeln. Die rdumliche Nutzung muss sich deshalb kiinftig stdrker an
oOkologischen Kriterien orientieren, weil nur so die nattirlichen Lebensgrundlagen nachhaltig
gesichert werden kénnen.
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Raumbedeutsame Planungen und MafSnahmen greifen regelmdfig in den Naturhaushalt ein und
beeinflussen sein Wirkgeftige. Um Konflikte, die sich aus rdumlichen Nutzungsanspriichen und
Anforderungen zur Sicherung der natiirlichen Lebensgrundlagen ergeben, zu l6sen, miissen solche
Nutzungen 6kologisch vertretbar gestaltet werden.

Begriindung zu G 7.2.2-2

Die Sicherung des Freiraums und der Freiraumfunktionen, ihre Entwicklung sowie die
verantwortungsvolle und sparsame Inanspruchnahme des Freiraums sind tragende Elemente einer
dauerhaft umweltgerechten Raumentwicklung als Grundlage fiir die Erhaltung der nattirlichen
Lebensgrundlagen.

Begriindung zu G 7.2.2-3

Vor allem als Folge der fortschreitenden Fldchenneuinanspruchnahme durch Siedlung und
Verkehr wird die Landschaft zunehmend zerschnitten und fragmentiert. Groffldchige,

weitgehend unzerschnittene Landschaftsrdume sind selten geworden. Verkehrswege und
landschaftszerschneidende Elemente wirken fiir viele Tier- und Pflanzenarten als Barrieren und
ftihren zur Verkleinerung, Zerteilung und Isolierung ihrer Lebensrdume. Die Zerschneidung und
Fragmentierung der Landschaft gilt als wesentliche Ursache fiir den Riickgang von Tier- und
Pflanzenarten und die Gefdhrdung der Biodiversitdt. Die Landschaftszerschneidung hat nicht nur
negative Folgen fiir Fauna und Flora, sondern auch fiir das Kleinklima. Bauwerke stellen Hindernisse
dar, die Kalt- bzw. Frischluftschneisen trennen und den Luftaustausch behindern. Dariiber hinaus
bestehen negative Wirkungen insbesondere auf den Wasserhaushalt, das Landschaftsbild und den
Erholungswert.

Gemdf$ § 1Abs. 5 Satz 1 BNatSchG sind grofSrdumig unzerschnittene Landschaftsrdume vor
weiterer Zerschneidung zu bewahren. Um kiinftige Zerschneidungen zu mindern, ist die Bebauung
von Brachen sowie von unbebauten Fldchen im beplanten und unbeplanten Innenbereich der
Inanspruchnahme von Freifldchen im AufSenbereich vorzuziehen. AufSerdem sollen Verkehrswege,
Energieleitungen und dhnliche Vorhaben landschaftsgerecht gefiihrt, gestaltet und gebiindelt
werden (vgl. § 1Abs. 5 Satz 3 BNatSchG).

MafSnahmen zum ékologischen Verbund auf Landes- und Regionalebene und zur Wiedervernetzung
von Lebensrdumen sollen gefordert und umgesetzt werden. Dem Schutz grofirdumig
zusammenhdngender Freirdume ist bei raumbedeutsamen Planungen und MafSnahmen Rechnung
zu tragen.

Begriindung zu G 7.2.2-4

Fiir eine Reihe von europarechtlich geschtitzten Tier- und Pflanzenarten trdgt Sachsen-Anhalt

eine hohe internationale Verantwortung (,Verantwortungsarten®). Hierzu gehoren u.a. die
Grof$trappe, der Rotmilan und der Feldhamster sowie der Stdngellose Tragant und das Breitbldttrige
Knabenkraut. Diese Arten bilden in Sachsen-Anhalt internationale Schwerpunktvorkommen, die
dauerhaft zu sichern und zu erhalten sind.

Diese Arten sind international und national geschtitzt und unterliegen bei allen Nutzungen
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gleichwohl einer Schutzverpflichtung. Diese kann zwar unterschiedlich gradiert oder durch
Sonderbestimmungen differenziert sein, jedoch mtissen alle Fldchennutzungen und vor allem
Nutzungsdnderungen diese Artvorkommen beachten. Zudem unterliegen sie den Strategien

zur Erhaltung und Verbesserung der Biodiversitdt. Vor allem die Lebensrdume dieser Tier- und
Pflanzenarten miissen bei raumbedeutsamen Planungen und MafSnahmen berlicksichtigt
werden. Hierbei sind insbesondere die Dichtezentren des Vorkommens von Rotmilanen sowie die
Einstandsgebiete und Flugkorridore der GrofStrappe zu nennen.

Begriindung zu Z 7.2.2-5

Vorranggebiete ftir Natur und Landschaft werden zur Sicherung des Naturhaushalts, insbesondere
zur Sicherung der Artenvielfalt, der Biotop- und Habitatsicherung, der Landschaftspflege

und zum Schutz von Naturgtitern festgelegt. Sie umfassen die ftir den Naturschutz und die
Landschaftspflege landesweit bedeutsamen Bereiche und dienen dem langfristigen Schutz von
Natur und Landschaft. Vorranggebiete fiir Natur und Landschaft beinhalten bestehende streng
geschiitzte Gebiete (insbesondere Natura 2000-Gebiete, den Nationalpark, Naturschutzgebiete
sowie Kern- und Pflegezonen der Biosphdrenreservate). Dazu gehéren des Weiteren Konzentrationen
von gesetzlich geschiitzten Biotopen, Habitate und Lebensrdume von besonders geschtitzten
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten und ihren Lebensgemeinschaften, fiir die das Land eine
besondere Verantwortung tréigt, sowie Gebiete von herausragender Bedeutung fiir ein landesweites
okologisches Verbundsystem, das die Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 6kologischer
Wechselbeziehungen gewdhrleistet.

Zu I. Arendsee und Waldgebiete nérdlich Arendsee: Erhaltung und Sicherung einer weitgehend
unberiihrten Landschaft mit seinen kleinfldchig wechselnden Wasser- und Ndhrstoffverhdltnissen als
Voraussetzung fiir die Ausprdgung verschiedener Lebensgemeinschaften und charakterisiert durch
die besondere Eigenart und hervorragende Schonheit des Harper Moores mit seiner einzigarten
Fauna und Flora.

Zu ll. Bergbaufolgelandschaft Geiseltal: Erhaltung und Sicherung einer renaturierten
Bergbaufolgelandschaft mit einem Mosaik aus grofSfidchigen, aber auch kleineren Gewdisser-

und Uferbereichen sowie den anschliefSenden Wiesen und Gehodlzbestdnden und der sich daraus
ergebenden artenreichen Tier- und Pflanzenwelt, insbesondere der Brutvdgel der offenen Landschaft,
der Rast- und Zugvogel, der Amphibien, Insekten und Fischfauna.

Zu lll. Buchenwiilder Stolberg: Erhaltung und Sicherung eines grofSrdumigen, weitgehend
unzerschnittenen Waldlebensraumkomplexes aus naturnahen Laubwiildern in enger Verbindung
zu Felsfluren, Gangsystemen und Pingen des Altbergbaus, FliefSgewdssern und deren begleitender
Ufervegetation sowie zu wertvollen Offenlandfldchen, welcher eine bemerkenswerte Vielfalt an
Tieren und Pflanzen beherbergt, insbesondere Sdugetiere, wie Wildkatze und Haselmaus, Avifauna
und Fledermduse.

Zu IV. Délauer Heide — Brandberge: Erhaltung und Sicherung eines vielfiltigen Biotopkomplexes

aus Laub- und Mischwidldern und Offenland, insbesondere der naturnahen, strukturreichen Eichen-
Hainbuchenwdilder in enger Verzahnung mit Trocken- und Halbtrockenrasen, Zwergstrauchheiden,
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Felsfluren sowie Kleingewdissern und Rohrichten mit iiberregionaler Bedeutung als Lebensraum fiir
Lurche und Kriechtiere, Fledermduse und Vogel.

Zu V. Drémling und Feldflur bei Kusey: Erhaltung und Sicherung einer vielgestaltigen, ausgedehnten
Niederungslandschafft, die durch die Gewdssernetzdichte aus Grdben und Kandlen geprdgt und

von artenreichen Frisch- und Feuchtwiesen, Réhrichten und Laubwidildern gekennzeichnet wird,
welche eine Vielfalt an Arten beherbergen und insbesondere fiir die Avifauna als Brut-, Rast-,
Uberwinterungs- und Durchzugsgebiet von internationaler Bedeutung ist, aber auch fiir Sidugetiere,
vor allem Biber, Fischotter und Fledermduse, Amphibien und Fische einen landesweit bedeutenden
Lebensraum darstellt.

Zu VI. Elbetal und Miindungen der Nebenfliisse: Erhaltung und Sicherung der strukturreichen
Flusstalaue der Elbe und Miindungen der Nebenfliisse sowie der zum Teil noch grof$fldchig
vorhandenen Auenwadlder und -wiesen zum Schutz der vielfdltigen Lebensgemeinschaften
von Pflanzen und Tieren, insbesondere zur Sicherung stérungsarmer Brut-, Rast- und
Uberwinterungsgebiete.

Zu VII. Elsteraue und Annaburger Heide: Schutz und Erhaltung einer von Niederterrassen und
Diinenziigen geprdgten vielgestaltigen Landschaft, die von einem komplexen Gewdissersystem
aus Grdben, Bichen und Altwassern durchzogen wird und mit ausgedehnten Heiden und offenen
Sandfldchen, Frisch- und Feuchtwiesen sowie grofSfliichigen Waldbereichen einschliefSlich einiger
reich strukturierter, alt- und totholzreicher Laub- bzw. Laubmischbestdnde ausgestattet ist.

Zu VIII. Elster-Luppe-Aue: Erhaltung und Sicherung einer ausgedehnten Auenlandschaft mit
grof$fldchigen Frisch- und Feuchtwiesen, Schilf- und Rohrichtbestdnden sowie Flief3-, Alt- und
Stillgewdissern als Lebensraum einer Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten, mit besonderer Bedeutung
ftir die Fischfauna, die Avifauna, Amphibien und Fledermduse.

Zu IX. Fiener Bruch: Erhaltung und Wiederherstellung der gréfStenteils als Griinland extensiv
genutzten Moorniederung, insbesondere zum Schutz eines artenreichen Vorkommens von Brut- und
Rastvégeln. Sicherung und Entwicklung als Jahreslebensraum fiir die GrofStrappen-Restvorkommen.

Zu X. Finne-Schrecke: Erhaltung und Sicherung eines ldnderiibergreifenden, grofsfldchigen
Waldgebietes aus alten Laub- und Laubmischwdldern mit kleinfldchigen Offenlandbereichen
und dessen vielfdltiger Tier- und Pflanzenwelt, insbesondere der naturnahen, strukturreichen
Buchenwiilder sowie der charakteristischen Vogelarten und Fledermduse.

Zu XI. Flechtinger Hohenzug und Lappwald: Erhaltung und Sicherung eines Laubwaldkomplexes
des Flechtinger Hohenzuges mit seinen gebietstypischen Lebensrdumen und Artengemeinschaften,
insbesondere den strukturreichen, zum Teil ausgedehnten Laubwdildern, naturnahen Flief3- und
Stillgewdssern und artenreichen Frischwiesen, welche landesweit bedeutende Vorkommen

von Fledermdusen und Amphibien beherbergen und als Brutrevier, vor allem von Kranich und
Schwarzstorch wertvoll sind.
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Zu XII. Gliicksburger Heide: Erhaltung und Sicherung eines bedeutenden Heidegebietes mit
grofSfldchigen Zwergstrauchheiden, aber auch Feuchtwiesen, Moorresten und Kleingewdssern zum
Schutz der typischen Arten- und Lebensgemeinschaften.

Zu XIll. Helmeniederung und Kelbra: Erhaltung, Sicherung und Entwicklung einer
Flussniederungslandschaft mit einem in weiten Teilen noch naturnah verlaufenden FliefSsgewdsser
mit seinen Nebenarmen und einem weit verzweigten Netz von Fliefsen und Grdben einschliefSlich
der typischen Tier- und Pflanzenwelt, Gewdisser- und Ufervegetation, Gipskarstseen und einer
kleinfldichigen Binnensalzstelle sowie der Talsperre Kelbra und ihrer angrenzenden extensiv
bewirtschafteten Griinldnder als international bedeutendes Brut-, Rast- und Uberwinterungsgebiet
fiir die Avifauna.

Zu XIV. Landgraben-Dumme-Niederung: Erhaltung und Sicherung eines vielgestaltigen
Lebensraumkomplexes einer Niederungslandschaft mit grofflichigen, strukturreichen
Laubwaldgebieten, Nass- und Frischwiesen eng verzahnt mit Flief$- und Stillgewdssern und dem
Cheiner Torfmoor, einem landesweit bedeutenden Niedermoorvorkommen, als Lebensraum fiir
eine mannigfaltige Tier- und Pflanzenwelt, insbesondere fiir die Avifauna, Amphibien, Fische und
Fledermduse.

Zu XV. Mulde und Heiden bei Grdfenhainichen: Erhaltung und Sicherung eines vielfdltigen
Lebensraumkomplexes aus charakteristischen Auenlandschaften, eng verzahnt mit mageren
Offenlandfldchen und teilweise reich strukturierten Auen- und Laubmischwdldern, insbesondere
die Bereiche mit naturnahen unverbauten Fluss- und Bachldufen sowie Stillgewdssern, mit
grofSfldchigen Halbtrockenrasen und Heidefldchen und mit alt- und totholzreichen sowie
storungsarmen Hart- und Weichholzauenwdldern und Eichenmischwdildern, fiir den Schutz der
lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten und deren Habitaten.

Zu XVI. Oberharz: Erhaltung und Sicherung eines vielgestaltigen, ausgedehnten Waldgebietes mit
seinen gebietstypischen Lebensrdumen, insbesondere den natiirlich vorkommenden Fichtenwdldern,
strukturreichen Bergmischwidildern und Laubwdldern, Moorwidildern und Mooren, kleinfldchigen
Offenldndern und naturnahen FliefSgewdssern mit deren begleitender Ufervegetation, wo eine
artenreiche Tier- und Pflanzenwelt der Walder, des Offenlandes und der FliefSgewdisser vorkommend
ist.

Zu XVII. Salzatal und Mansfelder Seen: Erhaltung und Sicherung einer vielgestaltigen Landschaft
aus Wasser- und Schlammfldchen, Salzwiesen, Rohrichten, Trocken- und Halbtrockenrasen,
Streuobstwiesen und Felsfluren sowie der artenreichen und teilweise hoch spezialisierten Tier- und
Pflanzenwelt.

Zu XVIII. Stidharzrand: Erhaltung und Sicherung einer von Gipskarst geprdgten, in Deutschland
einzigarten Landschaft, die aufgrund unterschiedlicher Standortverhiiltnisse eine Vielfalt an
Lebensrdumen mit charakteristischen Artengemeinschaften hervorbringt, insbesondere ausgedehnte
strukturreiche Laubwiilder, Felsfluren, Schieferhalden und Hohlen, Karstgewdisser, Trocken-

und orchideenreiche Halbtrockenrasen sowie landesweit bedeutende Fledermausvorkommen
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kennzeichnen das Gebiet.

Zu XIX. Tanger-Niederung: Erhaltung, Sicherung und Wiederherstellung eines FliefSgewdssersystems
mit seiner gebietstypischen Niederungslandschaft, zum Teil mit vermoorter Quellbereichen sowie
den charakteristischen Pflanzen und Tieren.

Zu XX. Triaslandschaft bei Freyburg (Unstrut): Erhaltung und Sicherung einer vielgestaltigen
Landschaft aus xerothermen Offenlandfldchen und strukturreichen Laubwdldern in Verbindung
mit FliefSgewdssern und deren begleitenden Frischwiesen zum Schutz der vielfdltigen Tier- und
Pflanzenwelt, insbesondere der Fledermduse und Insekten sowie der herausragenden, liberregional
bedeutenden Orchideenvorkommen.

Zu XXI. Vogelschutzgebiet Zerbster Land: Erhaltung und Sicherung der im westlichen Fldming
gelegenen, durch lockere Gehodlzbestdnde und Trockenrasen geprdgten Ackerlandschaft des Zerbster
Landes, insbesondere Sicherung als bedeutendes Rastvogelgebiet und bedeutender Lebensraum fiir
Vogelarten der Kulturlandschaft.

Zu XXII. Wélder des nérdlichen Harzvorlandes (Hakel, Huy ,Fallstein und Hohes Holz): Erhaltung

und Sicherung der in der stark landwirtschaftlich gepréigten Borde liegenden isolierten, von
Kalkkarst geprdgten Waldinseln mit ausgedehnten, strukturreichen Laub- und Laubmischwiildern,
Offenldndern magerer bis frischer Standorte, Felsfluren sowie einzelne in die Waldlandschaft
eingebettete FliefS- und Stillgewdisser, welche als Lebensraum insbesondere flir Fledermduse,
Amphibien, Reptilien und fiir die Avifauna wertvoll sind. Vor allem hervorzuheben ist die Funktion als
bedeutendes Brut- und Rastgebiet fiir Greifvégel, u. a. ftir den Rotmilan.

Zu XXIII. Wailder des siidostlichen Harzvorlandes: Erhaltung und Sicherung von vielfdltigen
Lebensraumkomplexinseln, die innerhalb einer ansonsten landwirtschaftlich geprdgten monotonen
Landschaft liegen und aufgrund der strukturreichen Laubwdlder, in enger Verzahnung zu trockenen
bis frischen Offenlandlebensrdumen, Felsfluren und kleinen FliefSgewdssern einer Vielzahl an Tieren
und Pflanzen Lebensraum bieten, insbesondere bedeutend als Brutgebiet fiir die Avifauna, vor allem
Rotmilan und als Lebensraum ftir Fledermduse.

Zu XXIV. Wilder und Wiesen des Unterharzes: Erhaltung und Sicherung eines grofSrdumigen,
weitgehend unzerschnittenen, strukturreichen Waldkomplexes mit seinen gebietstypischen
Lebensrdumen und Artengemeinschaften vor allem der Waldvogelarten und Fledermduse,
insbesondere den naturnahen Laubwiildern, in enger Verbindung mit Hohlen, Felsfluren und
Schutthalden, FlieSgewdssern und deren begleitender Ufervegetation sowie den landesweit
bedeutsamen Bergwiesen und Borstgrasrasen.

Zu XXV. Waldgebiete in der westlichen Altmark: Erhaltung und Sicherung zweier grofSfldchiger
Waldgebiete in der landwirtschaftlich geprdgten westlichen Altmark, mit strukturreichen Buchen-
und Eichenwaldbestdnden, die vor allem wertvolle Lebensriume fiir Fledermduse und Avifauna, wie
u. a. Rotmilan, darstellen.
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Zu XXVI. Zeitzer Forst: Erhaltung und Sicherung eines durch die Standorteigenschaften geprdgten
vielseitigen Lebensraumkomplexes, der vor allem von einem grof§fidchigen, strukturreichen

Laub-, bzw. Laubmischwald gekennzeichnet ist, welcher in enger Verzahnung zu Heidebestdnden,
in den frischeren Bereichen zu Frischwiesen, Bichen und kleineren Stillgewdssern sowie landesweit
bedeutenden Kalktuffquellen steht und fiir den Schutz einer vielfiltigen Tier- und Pflanzenwelt
bedeutend ist, insbesondere flir Lurche und Kriechtiere, Insekten, Vogel und Fledermduse.

Zu XXVII. Ziegelrodaer Buntsandsteinplateau-Borntal: Erhaltung und Sicherung eines grof$fidchigen
Waldlebensraumkomplexes aus naturnahen, strukturreichen Laub- und Laubmischwadildern in enger
Verbindung zu gut ausgeprdgten Trocken- und Halbtrockenrasen, Heidefldchen und Felsfluren sowie
einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt, insbesondere als Lebensraum fir Fledermduse.

Die Vorranggebiete fiir Natur und Landschaft sind in der 2 Hauptkarte des Landesentwicklungsplans
zeichnerisch festgelegt. Bauplanungsrechtliche Innenbereiche gemdfS § 34 BauGB und baurechtlich
gesicherte Fldchen sind von Vorranggebietsfestlegungen fiir Natur und Landschaft ausgenommen.
Die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Fldichen ist in Vorranggebieten fiir Natur und Landschaft
nicht ausgeschlossen.

Die im Landesentwicklungsplan festgelegten Vorranggebiete fiir Natur und Landschaft sind,
soweit erforderlich, von der Regionalplanung rdumlich zu konkretisieren. In den Regionalen
Entwicklungspldnen sind, soweit erforderlich, weitere Vorranggebiete fiir Natur und Landschaft
festzulegen.

Begriindung zu G 7.2.2-6

Zur Erhaltung und Forderung der Biodiversitdt sollen die internationalen und europdischen
Schutzgebietsziele gemdfS der Weltnaturkonferenz CBD COP 15 und der EU-Biodiversitdtsstrategie fiir
2030, nach denen 30 Prozent der Land- und Meeresfldche bis 2030 unter effektiven Schutz (CBD COP
15, EU-Biodiversitdtsstrategie) und zehn Prozent unter strengen Schutz (EU-Biodiversitdtsstrategie)
zu stellen sind, umgesetzt werden. Zu diesen Zielen hat sich Deutschland mit der Neuauflage der
Nationalen Biodiversitdtsstrategie 2030 bekannt. Diese gilt es auch zur Erhaltung der biologischen
Vielfalt in Sachsen-Anhalt umzusetzen.

Begriindung zu G 7.2.2-7 und G 7.2.2-8

Vorbehaltsgebiete fiir den Aufbau eines 6kologischen Verbundsystems umfassen naturraumtypische,
reich mit naturnahen Elementen ausgestattete Landschaften, Gebiete mit besonderer
Habitatqualitdt ftir typische Artengemeinschaften sowie Verbundachsen zum Schutz naturnaher
Landschaftsteile und Kulturlandschaften mit ihren charakteristischen Lebensgemeinschaften.

Zum okologischen Verbundsystem gehéren die Vorranggebiete fiir Natur und Landschaft und die
Vorbehaltsgebiete fiir den Aufbau eines ékologischen Verbundsystems sowie die Vorrang- und
Vorbehaltsgebiete fiir den Hochwasserschutz.

Der Biotopverbund dient der Sicherung heimischer Tier- und Pflanzenarten und deren

Populationen einschlieflich ihrer Lebensrdume und Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung,
Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfdhiger okologischer Wechselbeziehungen.
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Zu 1. Aue der WeifSen Elster: Die WeifSe Elster mit ihren strukturreichen Niederungen ist eine wichtige
Biotopverbundachse ostlich der Saale, wobei der Ober- und Unterlauf in Sachsen-Anhalt liegen. Der
mittlere Teil fliefSt durch Sachsen. Das Tal und die Niederung zeichnen sich aus durch ein Mosaik aus
Auengeholzen und -wiesen sowie unterschiedlichen Gewdsserstrukturen, die Lebensraum zahlreicher
seltener Insekten, Vogel und Amphibien sind. Der Unterlauf ist Teil eines Auenkomplexes mit der
Saale.

Zu 2. Bachsystem im Vorfldming: Die Bachtdler und -auen im Bereich des Vorfldmings stellen den
okologischen Verbund zwischen dem Fldming und der Elbe her. Zu ihnen gehéren das Ringelsdorfer-,
Gloine- und Dreibachsystem, die Ehleniederung und das Nuthesystem. Sie sind Ausbreitungskorridore
ftir Tiere wie Europdischer Biber und Fischotter.

Zu 3. Bergbaufolgelandschaft Bitterfeld: Kiinstlich entstandene und relativ junge Biotopkomplexe
bestimmen die Bergbaufolgelandschaften. Sie stellen fiir zahlreiche Pflanzen- und Tierarten Pionier-
und Ersatzlebensrdume dar, die sich durch extreme und selten gewordene Standortbedingungen wie
Ndhrstoff- und relative Stérungsarmut auszeichnen. Die neu entstandenen Seen sind bedeutende
Rast- und Uberwinterungsgebiete fiir Végel.

Zu 4. Bergbaufolgelandschaft Geiseltal: Kiinstlich entstandene und relativ junge Biotopkomplexe
bestimmen die Bergbaufolgelandschaften. Sie stellen fiir zahlreiche Pflanzen- und Tierarten Pionier-
und Ersatzlebensrdume dar, die sich durch extreme und selten gewordene Standortbedingungen wie
Ndhrstoff- und relative Stérungsarmut auszeichnen. Die neu entstandenen Seen sind bedeutende
Rast- und Uberwinterungsgebiete fiir Végel.

Zu 5. Colbitz-Letzlinger Heide: Aufgrund der Stérungsarmut und GrofSrdumigkeit stellt diese
Verbundeinheit einen Riickzugsraum fiir ausreichend grofSe Populationen vieler storungsanflliger
Tierarten sowie seltener Pflanzenarten dar, die an die unterschiedlichen offenen und Wald-
Lebensrdume angepasst sind. Es handelt sich um das gréfSte zusammenhdngende Heidegebiet
Mitteleuropas und um das grofSte unbesiedelte und unzerschnittene Gebiet Deutschlands. Neben
ungestérter Entwicklung (Wildnis) sind PflegemafSnahmen zur teilweisen Offenhaltung von
Sanddiinen und Feuchtgebieten erforderlich.

Zu 6. Diibener Heide: Die Diibener Heide vermittelt mit ihren Waldgebieten, kleinen FlieSgewdissern
und Feuchtgebieten zwischen den Verbundeinheiten des Mulde- und Elbetales. Die relativ grofien
storungsarmen Gebiete sind u. a. Lebensraum des Europdischen Bibers und weiterer zahlreicher
wertvoller und geschtitzter Tier- und Pflanzenarten.

Zu 7. Elbetal: Die Elbeniederung mit ihren ausgedehnten, weitgehend unzerschnittenen naturnahen
Auenlandschaften und dem frei fliefSenden Fluss ist eine Biotopverbundachse von europdischem
Rang. Sie stellt gemeinsam mit den Tdlern der Saale und Mulde das Grundgeriist fiir den
Biotopverbund in Sachsen-Anhalt dar. Die ausgedehnten Auenwdlder und das durch Feuchtigkeit
geprdgte Griinland werden insbesondere im Biosphdrenreservat ,,Mittlere Elbe“ reprdsentiert. Der
Europdiische Biber und der Fischotter sind charakteristische Tierarten des Elbetales. Die 6kologische
Durchgdngigkeit sowie die Uberschwemmungsflichen sind zu erhalten und naturnah zu entwickeln.

298



Zu 8. Feldsélle und Heide im Fldming: Die Wilder, Heiden und Sélle stellen einen 6kologischen
Verbund von Strukturkomplexen unterschiedlichster Lebensrdume (Wald, Heide-Trockenrasen,
FlieSgewdisser, Hecken, Kleingewdisser, Solle) innerhalb der strukturarmen Agrarlandschaft des
Vorfldmings dar. Sie sind Lebensraum bedrohter und geschiitzter Pflanzen- und Tierarten (u. a.
Lurche, Kriechtiere, Libellen).

Zu 9. Fiener Bruch: Das Fiener Bruch zeichnet sich als herausragender Lebensraum fiir zahlreiche
Vogelarten aus, darunter die GrofStrappe und der Wachtelkénig. Es ist u. a. Lebensraum des
Fischotters. Durch die Verbindung mit dem Elbetal ist das Fiener Bruch ein wichtiger Wanderkorridor
flir Tiere.

Zu 10. Flechtinger Héhenzug: Das Mosaik aus wertvollen alten Buchenwidildern, Kalktrockenrasen
und Feuchtwiesen beherbergt eine artenreiche Flora und Fauna mit zahlreichen seltenen Arten, die
hier teilweise ihre natiirliche Verbreitungsgrenze haben. Dazu gehéren insbesondere Mdrzenbecher,
verschiedene Knabenkrduter und Sibirische Schwertlilie sowie verschiedene Fledermausarten,
Amphibien (zum Beispiel Springfrosch) und Reptilien (zum Beispiel Feuersalamander). Der Kranich
und der Schwarzstorch haben hier Brutgebiete.

Zu 11. FliefSgewdisser im Bérdehiigelland: Allertal und Bebertal stellen Verbindungskorridore zwischen
den bewaldeten Hiigeln am Rand der Bérde und der Ohre bzw. dem Drémling dar.

Zu 12. Fliethbachsystem: Der Fliethbach stellt einen wichtigen dkologischen Verbundkorridor
zwischen den Waldgebieten der Diibener Heide und dem Elbetal dar.

Zu 13. Fuhne: Die Fuhne verbindet als FlieSgewdisser in einzigartiger Weise die Saale mit der Mulde
und stellt in der strukturarmen Ackerebene ein wichtiges Landschaftselement dar.

Zu 14. Havel-Niederung: Der Unterlauf der Havel und ihre Nebenfliisse verbinden die Elbe mit den
vergleichbaren Naturrdumen in Brandenburg. Sie ergdnzen die Lebensrdume des Elbetales und
stellen wertvolle Rast- und Nahrungshabitate u. a. fiir Gdnse, Kraniche und Schwdine dar. Auf den
liberstauten Bereichen halten sich vom Herbst bis zum Friihjahr Tausende nordische Gdnse, Enten,
Sdger und Taucher auf.

Zu 15. Helmeniederungen: Das Gewdissersystem der Helmeniederung in der Landschaft der ,,Helme-
und Unstrutniederung“ erfasst ein lang gestrecktes und weit verzweigtes Netz von FliefSen und
Grdben einschliefSlich der typischen Tier- und Pflanzenwelt, Gewdsser- und Ufervegetation sowie
Gipskarstseen.

Zu 16. Kyffhduser: Als Bestandteil des Kyffhdusers ist der nérdliche Rand dieses Gebirges Bestandteil
einer in sich geschlossenen, durch naturnahe Wailder charakterisierten Verbundeinheit und stellt die

direkte Verbindung zu wichtigen Lebensrdumen in Thtiringen her.

Zu 17. Landschaftsteile zwischen Elbe und Havel: Wald- und offene Heidegebiete sowie
kleinere FliefSgewdsser verbinden hier das Elbetal mit dem Fiener Bruch und Landschaften in

299



Brandenburg. Sowohl der Europdische Biber als auch der Fischotter nutzen die FliefSgewdsser als
Ausbreitungskorridore zwischen der Elbe und der Havel. Zu diesen okologischen Verbundelementen
gehéren der Kamernsche Bach und Triibengraben, Waldgebiete und ehemalige Flutrinnen
Altenplatow/Havelmark und der Genthiner Elbaltarm.

Zu 18. Muldetal mit Oranienbaumer Heide: Der Abschnitt des Muldetales in Sachsen-Anhalt

steht in enger rdumlicher und funktionaler Verbindung mit der Elbeniederung und ist ein Teil

des Verbreitungsgebietes u. a. des Europdischen Bibers und des Fischotters. Die Naturndhe,
Grof$fldchigkeit und die weitgehende Unzerschnittenheit zeichnen diese Verbundachse aus. Ziel ist
die Erhaltung und Entwicklung dieser Landschafft.

Zu 19. Niederungen der Altmark: In der liberwiegend land- und forstwirtschaftlich geprigten
Altmark stellen die Niederungen mit ihren Grabensystemen, Mooren, ihrem Griinland und ihren
Sumpfwiildern, strukturreichen Feldfluren sowie angrenzenden flechtenreichen Kiefernwdldern

auf Sandboden und grundwasserfernen Traubeneichen-Rotbuchenwadildern vielfiltige
Biotopverbundstrukturen zwischen dem Elbetal, dem Drémling und der Colbitz-Letzlinger Heide dar.
Diese Strukturen bilden ein eng vernetztes System. Unter dieser Bezeichnung wurden landesweit
bedeutsame Verbundkorridore, insbesondere entlang der Landgraben-Dumme-Niederung, der
Jeetze-Niederung, der Secandsgraben-Niederung und der Tangerniederung zusammengefasst, die der
Altmark ihren Charakter geben und sie einzigartig vernetzen.

Zu 20. Ohre-Niederung: Die Ohre-Niederung verbindet den Drémling und die Colbitz-Letzlinger Heide
mit dem Saaletal und stellt somit eine wichtige liberregionale Biotopverbundachse in ost-westlicher
Richtung dar. Sowohl der Europdische Biber als auch der Fischotter haben hier ihren Lebensraum und
kénnen sich ausbreiten.

Zu 21. Ostelbische Heidegebiete: Diese Wiilder und Heidegebiete sind Lebensrdume zahlreicher
seltener Vogelarten. Zu ihnen gehoren die Klietzer Heide, die Altengrabower und die Gliicksburger
Heide.

Zu 22. Porphyrlandschaft um den Petersberg: In den strukturarmen Ackerlandschaften zwischen
Saale und Mulde stellen die Porphyrkuppen wichtige Strukturen dar. Die Wdlder sind Lebensrdume
u. a. von Greifvégeln, die in der offenen Umgebung ihre Jagdgebiete haben. Die Trocken- und
Halbtrockenrasen beherbergen aufgrund der besonderen klimatischen und geologischen
Bedingungen zahlreiche seltene Arten. Diese Trockenlebensridume ergdinzen die Biotopkomplexe der
Porphyrlandschaft im Saaletal.

Zu 23. Saale und Saalenebentdler: Das Saaletal vermittelt als Biotopverbundachse zwischen den
bewaldeten Mittelgebirgslandschaften Nordbayerns sowie Thiiringens und dem Elbetal. Prigend ftir
das Saaletal sind in den Niederungen die Uberschwemmungsgebiete mit Auwdldern und Griinland
und an den Hdingen Trockenbiotope unterschiedlicher Gesteinsformationen mit einzigartiger

Flora und Fauna. Das Saaletal stellt gemeinsam mit dem Elbe- und Muldetal das Grundagertist des
Biotopverbundes in Sachsen-Anhalt dar.
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Die Nebentdler der Saale und die Kupferschieferhalden zeichnen sich aufgrund der kontinentalen
klimatischen Bedingungen durch seltene Trockenlebensrdume mit entsprechendem Arteninventar
aus.

Die Kupferschieferhalden bestehen aus kleinrdumigen Komplexen seltener Pflanzengesellschaften
trockenwarmer Standorte u. a. mit Schwermetallrasen, fiir deren Erhaltung Sachsen-Anhalt eine
besondere Verantwortung trigt. Saalenebentdler und Kupferschieferhalden stellen die 6kologische
Verbindung zwischen Saaletal und Wippertal her und sind im Ost-West-Trockenraum-Verbund von
bundesweiter Bedeutung.

Zu 24. Strukturen im Zerbster Ackerland: Unter dieser Bezeichnung sind Teile der Zerbster
Ackerlandschaft und das Lindauer Waldmosaik zusammengefasst. Die kleinen FliefSgewdsser und
Waldgebiete innerhalb der Ackerlandschaft verbinden die Landschaften des Hochfldmings mit dem
Saaletal. Die weitrdumige Zerbster Ackerlandschaft bietet Greif- und GrofSvogelarten Lebensraum.
Teile sind als Special Protection Area (SPA) - Europdiisches Vogelschutzgebiet ausgewiesen.

Zu 25. Stidharz mit Gipskarstlandschaft: Ausgedehnte naturnahe Laubmischwdlder sowie
durch Trockenheit geprdgte Gipskarstgebiete zeichnen den siidlichen Harzrand mit einmaligen
Lebensrdumen fiir Pflanzen- und Tierarten aus. Das Gebiet ergdnzt den ausgedehnten

Biotopkomplex des Harzes. Der Stidharz ist ein wichtiges Glied im nationalen West-Ost-Verbund von
Trockenlebensrdumen. Das Gebiet ist vollstindig Biosphdrenreservat und in weiten Bereichen Flora-
Fauna-Habitat (FFH)-Gebiet.

Zu 26. Slilzetal: Das Stilzetal ist einer der wenigen Verbindungskorridore in der ausgerdumten
Agrarlandschaft der Magdeburger Bérde. Dieser stellt den tiberregionalen Biotopverbund zwischen
Elbe und Bode her. Zu den Besonderheiten im Siilzetal zdhlen zweifellos die Salzstellen mit seltenen
Salzpflanzengesellschaften und hoher Anzahl an seltenen und gefdhrdeten Salzpflanzen. Das
Gebiet besitzt eine hohe Bedeutung als Nahrungs- und Raststdtte bzw. Bruthabitat fiir zahlreiche
bestandsbedrohte Vogel sowie als Amphibien-Laichgewdisser.

Zu 27, Teile des Harzes: Die Bedeutung und das Entwicklungsziel der Verbundeinheit des Harzes
sind grofSe zusammenhdngende Laubwaldgebiete unterschiedlicher Hohenstufen, in denen bei
Verdnderungen der Lebensbedingungen, die durch den Klimawandel hervorgerufen werden,
Anpassungen der Artengemeinschaften méglich sind. Die Wdlder dienen in Verbindung mit
Griinlandfldchen in den Rodungsinseln und in den Tdlern als Lebensraum und zur Verbreitung von
Tierarten mit grofSem Aktionsradius und hoher Storanfilligkeit wie des Luchses, der Wildkatze und
des Schwarzstorches. Im Bereich der Selke sind das unverbaute natiirliche Mittelgebirgsflusssystem
einschliefSlich der Zufliisse, die an zum Teil steilen Felshdngen, stockenden Laubwadildern liegen
sowie die wertvollen naturnahen Auen-, Hang- und Plateauwadlder aller Altersstadien mit

den entsprechenden charakteristischen Tier- und Pflanzenarten zu schtitzen. Die zahlreichen
naturnahen Bachtdlchen sind zu erhalten und durch extensive Nutzung zu pflegen. Die vielfdltigen
Biotopkomplexe setzen sich als Idnderiibergreifender 6kologischer Korridor unmittelbar in den
Gebieten des Harzes in Niedersachsen und Thtiringen fort.
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Zu 28. Thyra: Die Thyra und angrenzende Bereiche stellen einen Verbundkorridor zwischen

Harz und Helme dar. Die liberregionale bedeutsame Biotopverbundeinheit verbindet die
vielfdltigen und artenreichen Lebensrdume, insbesondere der orchideenreichen Buchenwiilder,

der Trockenlebensrdume, der Streuobstwiesen sowie der Thyra einschliefSlich Aue im Bereich des
Buntsandsteins und Gipskarstes, die sich nach Thiiringen fortsetzen. Das Gebiet weist eine Vielzahl
an besonders wertvollen Lebensrdumen flir streng geschiitzte Tier- und Pflanzenarten auf. Die
Karsthohlen sind Habitat fiir viele Fledermausarten.

Zu 29. Unstrut-Triasland: Aufgrund der vielfdltigen geologischen Gegebenheiten und besonderen
klimatischen Bedingungen ist das Unstrut-Triasland von herausragender Bedeutung fiir zahlreiche
seltene und gefdhrdete Lebensrdume einschliefSlich kontinental geprdgter Trockenrasen und
orchideenreicher Halbtrockenrasen sowie deren Tier- und Pflanzenarten. Die unter dieser
Bezeichnung zusammengefassten Verbundflcdichen (Tote Tiler, Forst Bibra - Hohndorfer Riicken,
Wailder und Trockenhdnge um Freyburg, Trockenhdnge am Rande der Querfurter Platte,
Muschelkalkhdnge um Freyburg, Neue Gohle, Alte Gohle, Biber-, Gutsch- und Steinbach, Wethautal
sowie die Ausldufer von Finne und Schrecke in Thiiringen) vermitteln rdumlich und funktional
zwischen den Landschaften des siidlichen Harzrandes sowie des Thiiringer Beckens und den Hdngen
des Saaletales.

Die Niederung der Unstrut vermittelt als ein Teil des durch Feuchtigkeit und FliefSgewdisser geprdgten
Systems mit der Helmeniederung und Niederungen in Thiiringen. Ziel ist die Erhaltung wertvoller
Lebensrdume und die Wiederherstellung einer ékologischen Durchgdngigkeit fiir an FliefSgewdsser
gebundene Organismen.

Zu 30. Wilder am Rande der Borde: Die Wilder des Borde-Hiigellandes (Lappwald, Hohes und
Saures Holz) sind einzigartige Zeugen der urspriinglichen Landschaft in der heute ausgerdumten
Agrarlandschaft. Sie befinden sich noch teilweise in einem naturnahen Zustand und sind
stellenweise reich an Orchideen und weiteren schutzbedtirftigen Pflanzen und Tieren. Zusammen
mit dem Allertal bilden sie eine tiberregionale Biotopverbundachse zwischen Drémling und den
Verbundstrukturen des nérdlichen Harzvorlandes.

Zu 31. Walder im nérdlichen Harzvorland: Als Verbreitungszentrum u. a. des Rotmilans und als
Brutstdtten weiterer Greifvogel sind die naturnahen Restwdilder im nordlichen Harzvorland von
herausragender Bedeutung. Die Ackerlandschaften in der Umgebung dienen den Végeln als
Nahrungsgebiete.

Zu 32. Waldinseln im 6stlichen und siidlichen Harzvorland: Die grof$flichigen Waldinseln

im stidlichen und ostlichen Harzvorland sind als Brutgebiete fiir Greifvogel sowie als
Ausbreitungskorridore und Lebensrdume von Tierarten naturnaher Waldgebiete wie die Wildkatze
von grofSer Bedeutung.

Zu 33. Zeitzer Forst: Ausgedehnte naturnahe Walder und das tief eingeschnittene Agatal bestimmen
die Artenvielfalt in diesem Gebiet und bilden einen Komplex mit dem Tal der WeifSen Elster.
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Die Vorbehaltsgebiete fiir den Aufbau eines 6kologischen Verbundsystems sind in der 2 Hauptkarte
des Landesentwicklungsplans zeichnerisch festgelegt. Bauplanungsrechtliche Innenbereiche gemdifs
§ 34 BauGB und baurechtlich gesicherte Fldchen sind von Vorbehaltsfestlegungen fiir den Aufbau
eines 6kologischen Verbundsystems ausgenommen.

Die im Landesentwicklungsplan festgelegten Vorbehaltsgebiete fiir den Aufbau eines 6kologischen
Verbundsystems sollen von der Regionalplanung rdaumlich konkretisiert werden. Dariiber hinaus
kénnen in den Regionalen Entwicklungspldnen weitere Vorbehaltsgebiete fiir den Aufbau eines
okologischen Verbundsystems bestimmt werden.

Das Griine Band ist als Nationales Naturmonument auf einer Ldnge von 343 Kilometern
(Landesgrenze) unter Schutz gestellt. Es ist wegen seiner Seltenheit und besonderen Eigenart,

die als Verbindung der sich von der Umgebung abhebenden, vielfdltigen Biotopstrukturen und
deren Lebensgemeinschaften zusammen mit den Resten der Grenzanlagen und Einrichtungen der
Erinnerungskultur erlebbar ist, und als reprdsentativer und bedeutender Abschnitt des europdischen,
nationalen und regionalen Biotopverbundsystems zu schiitzen, zu erhalten und zu entwickeln. Die
Leistungs-, Funktions- und Regenerationsfdhigkeit der einzelnen Biotope und des Biotopverbundes,
auch als Lebensrdume besonders geschiitzter Tier- und Pflanzenarten sind zu erhalten und zu
schiitzen.

Begriindung zu G 7.2.2-9

Die Verantwortung fiir die heutige wie auch die kiinftigen Generationen gebietet den sparsamen
und nachhaltigen Umgang mit unseren natiirlichen Lebensgrundlagen (§ 1Abs. 1 BNatSchG).
Grundsdtzlich gilt die Pflicht der Unterlassung vermeidbarer Beeintrdchtigungen von Natur und
Landschaft (§ 15 Abs. 1Satz 1 BNatschG). Nicht vermeidbare Beeintrcichtigungen sind auszugleichen
oder zu ersetzen (§ 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG).

Insbesondere durch intensive Nutzungen sind in der Vergangenheit Landschaftsteile teils irreversibel
verdndert und geschddigt sowie ganze Landschaften uniformiert, devastiert, ékologisch verarmt und
ihrer natiirlichen Biodiversitdt entzogen worden. Beispiele hierfiir sind Abbaugebiete insbesondere
Tagebaue, strukturlose verarmte Agrarlandschaften, forstliche Reinbestdnde, entwdsserte Moore und
degradierte Boden.

Angesichts der globalen 6kologischen Herausforderungen und im Sinne der Erhaltung der
Biodiversitdt sollen diese Fldichen, Gebiete und Rdume in ihrer Funktions- und Regenerationsfihigkeit
wiederhergestellt, strukturiert, renaturiert und durch geeignete Mafinahmen 6kologisch aufgewertet
und vernetzt werden. Neben der Wiederherstellung der Funktions- und Regenerationsfdhigkeit des
Naturhaushalts soll das Landschaftsbild landschaftsgerecht so gestaltet und entwickelt werden, dass
Landschaftserleben und naturnahe Erholung auf Dauer gesichert sind.
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7.2.3 Gewasserschutz

G 7.2.3-1 Gewdsserschutz

Die Gewasser sollen als Lebensgrundlage und Lebensraum fuir Menschen, Tiere und Pflanzen
sowie als wesentlicher Landschaftsbestandteil nachhaltig geschuitzt werden. Fir Gewasser soll ein
guter Zustand bzw. ein gutes 6kologisches Potenzial sowie ein guter chemischer Zustand gemaR
EG-Wasserrahmenrichtlinie erreicht werden.

G 7.2.3-2 Gewasserbeeintrachtigung

Die Gewasser sollen so gering wie moglich beeintrachtigt werden, insbesondere soll die
Belastung mit Schadstoffen und mit Nahrstoffen vermindert, ihre Selbstreinigungskraft
gesichert und erhalten, ihre Uberbeanspruchung durch Wasserentnahme vermieden und
auf die Auspragung eines ausgeglichenen Gebietswasserhaushaltes durch ein nachhaltiges
Wasserressourcenmanagement hingewirkt werden.

G 7.2.3-3 Gewadsserentwicklung

Die vorhandenen naturnah ausgepragten oberirdischen Gewasser sollen erhalten werden.
Freiraume fiir eine eigendynamische Gewasserentwicklung der FlieBgewasser sollen belassen

und entsprechend der hydraulischen Voraussetzungen sowie unter Berticksichtigung vorhandener
Nutzungen wieder geschaffen und in das 6kologische Verbundsystem einbezogen werden.

Z7.2.3-4 Grundwasserschutz

Grundwasser ist flachendeckend vor Belastungen zu schiitzen. Flachenhafte Belastungen des
Grundwassers sind durch ordnungsgemale Landbewirtschaftung und durch Vermeidung anderer
Emissionen zu verringern. Die vorhandenen grundwassergefahrdenden Altlasten sind nach der
Erkundung und Bewertung zu sichern und zu sanieren. Die gegebenen natiirlichen Bedingungen
fur die Grundwasserneubildung diirfen nicht verschlechtert werden. In das Grundwasser durfen
Einleitungen von Stoffen nur erlaubt werden, wenn eine Verschlechterung des Zustandes nicht zu
besorgen ist. Die Grundwasserneubildung ist zu starken.

G 7.2.3-5 Grundwassernutzung
Grundwasser soll bevorzugt der Trinkwasserversorgung dienen. Die Trinkwasserversorgung soll bei
der Grundwassernutzung Vorrang vor anderen Nutzungen haben.

Begriindung zu G 7.2.3-1

Wasser zdhlt zu den wichtigsten nattirlichen Lebensquellen und nimmt damit im Naturhaushalt
eine herausragende Rolle ein. Menge, Qualitdt sowie rdumliche Verteilung des Wasserdargebots
bestimmen die Lebensbedingungen fiir Menschen, Tiere und Pflanzen. Es soll deshalb erhalten und
verbessert werden. Der natiirliche Wasserkreislauf und der Zustand der Gewdisser werden durch
den Menschen auf vielfiltige Weise beeinflusst und teilweise dauerhaft verdndert. Ein intakter
und leistungsfihiger Wasserhaushalt, frei von schddlichen Einfliissen, ist jedoch eine wichtige
Voraussetzung fiir eine auch fiir zukiinftige Generationen lebenswerte Umwelt.

Dazu gehért auch, dass neben den vorhandenen Tauschfldchen weitere Fldichen fiir die
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Gewdsserentwicklung, die Auen, den natiirlichen Wasserrtickhalt vorgehalten bzw. in geeigneten
Trdgerverfahren zur Verfiligung gestellt werden.

Begriindung zu G 7.2.3-2

Gewdisserschutz muss zuallererst an den Belastungsquellen ansetzen, auch um spdtere aufwendige
SanierungsmafSnahmen zu vermeiden. So soll bei der wasserrechtlichen Zulassung von Einleitungen
von gereinigtem Abwasser in Gewdisser geprtift werden, ob daraus eine Verschlechterung des
Gewdisserzustandes resultieren oder diese mit schddlichen Gewdisserverdnderungen einhergehen
kann. Damit soll einer nachhaltigen, qualitativen und quantitativen Sicherung sowohl der
Nutzbarkeit des Naturgutes Wasser, als auch der 6kologischen Funktionsfihigkeit der Gewdsser
Rechnung getragen werden.

Begriindung zu G 7.2.3-3

RenaturierungsmafSnahmen von Flussseitenstrukturen wie die Wiederanbindung von Auen oder
von Altarmen oder die Renaturierung von Uferstrukturen mit dem Ziel der eigendynamischen
Gewdsserentwicklung kbnnen dazu beitragen, Gewdsser und die mit ihnen verbundenen
Landékosysteme méglichst naturnah und klimaresilient wiederherzustellen. Durch auenspezifisches
Pflanzenwachstum (wie Schilf, Weich- und Hartholz) kann eine Einlagerung von organischem
Material gefordert und eine erhéhte CO,-Speicherung erreicht werden. Auen und insbesondere
Seitenstrukturen wie Altarme dienen dem natiirlichen Wasserrtickhalt in der Fldche und damit der
natiirlichen Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Sie sollen, soweit méglich, wieder an das
natiirliche Abflussgeschehen angebunden werden.

Den Gewadisserrandstreifen kommt dabei eine herausgehobene Bedeutung fiir die morphologische
Entwicklung des Gewdissers und dem Schutz vor stofflichen Eintrdgen und Erosion zu.

Diese Schutzfunktion der Gewdisserrandstreifen soll kiinftig stérker Berticksichtigung beim
wasserwirtschaftlichen Handeln finden.

Begriindung zu Z 7.2.3-4

Grundwasser ist der hochwertigste Wasservorrat und als Rohstoff fiir die Trinkwassergewinnung
unentbehrlich. Es ist Ziel der Landespolitik, die Qualitdit des Grundwassers dauerhaft durch
entsprechende Bewirtschaftung und durch Schutz vor Verdnderungen der natiirlichen,
physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften zu erhalten. Grundwasserschutz, der
nur auf die derzeit bestehende Grundwassernutzung abzielt, wiirde der Notwendigkeit langfristiger
und umfassender Vorsorge nicht gerecht. Deshalb muss es vorrangiges Ziel des Grundwasserschutzes
sein, nach dem Vorsorgeprinzip Grundwasserbelastungen zu vermeiden, bzw. bei den potenziellen
Belastungsursachen anzusetzen, damit nicht heute die Altlasten von morgen entstehen. So muss
darauf hingewirkt werden, dass zum Beispiel durch eine ordnungsgemdifie Landbewirtschaftung
die vielfdltigen Schutzfunktionen des Bodens fiir das Grundwasser nicht beeintrdchtigt werden.

Die Grundwasserneubildung kann durch neue Retentionsfldchen fiir Regenwasser und Fliisse,
Wiederaufforstungen und Instandsetzungen und -haltung von Grabensystemen gestdrkt werden.

Begriindung zu G 7.2.3-5
Die 6ffentliche Wasserversorgung ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Sie dient grundlegenden
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Bediirfnissen der Bevolkerung und sichert zusammen mit der geordneten Abwasserbeseitigung
die Gesundheit der Bevolkerung. Sie soll daher grundsdtzlich den Vorrang vor anderen Nutzungen
wie u.a. dem Bergbau und dem verarbeitenden Gewerbe, der Energieversorgung sowie der
Landwirtschaft haben.
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7.2.4 Boden- und Flachenschutz

G 7.2.4-1 Bodenschutz

Der Boden soll in seiner natiirlichen Vielfalt, in Aufbau und Struktur, in seiner stofflichen
Zusammensetzung und in seinem Wasserhaushalt nachhaltig gesichert und geschutzt, wenn
moglich verbessert und erforderlichenfalls wiederhergestellt werden. Die Versiegelung des Bodens
soll vermieden werden, Abgrabungen und Aufschiittungen sollen bodenschonend erfolgen.

G 7.2.4-2 Bodenfunktionen

Bei Entscheidungen lber die Nutzung des Bodens sollen seine natiirlichen Funktionen
einschlieBlich seiner Klimafunktionen, seine Funktion als Archiv der Natur und Kulturgeschichte,
seine Nutzungsfunktionen, die Grenzen seiner Belastbarkeit und seine Unvermehrbarkeit
besonders berticksichtigt werden. Die Bodenfunktionsbewertung soll als Grundlage zur
Bewertung der Boden Sachsen-Anhalts zur Wahrnehmung der im Bundesbodenschutzgesetz
genannten Funktionen herangezogen werden.

G 7.2.4-3 Nutzungsbedingte Bodenbeeintrachtigungen

Nutzungsbedingte Beeintrachtigungen der Bodenfunktionen durch Verdichtung und Erosion
sowie die Uberlastung der Regelungsfunktion des Bodens im Nahrstoffhaushalt sollen durch
standortgerechte Bodennutzung vermieden werden.

G 7.2.4-4 Schutz von Boden mit besonderen Funktionen

Bei allen raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen soll der Schutz von Boden mit
besonderer Funktionalitat, insbesondere naturnahen Boden, Boden mit besonderer Archiv-,
Speicher-, Filter-, Klima- und Biotopentwicklungsfunktion sowie in ihren Funktionen erheblich
beeintrachtigten Boden entsprechend der Bodenfunktionsbewertung und dem Bodenschutzplan
des Landes Sachsen-Anhalt berticksichtigt werden.

G 7.2.4-5 Schutz und Wiederherstellung von Moorbéden

Moorbdden sollen aufgrund ihrer vielfaltigen Funktionen als Lebensraume fur Tiere und Pflanzen,
Kohlenstoffspeicher, Wasserspeicher und Kohlenstoffsenken sowie Archive der Natur- und
Kulturgeschichte erhalten und erforderlichenfalls wiederhergestellt werden.

G 7.2.4-6 Bodensanierung

Zukiinftig nicht mehr baulich genutzte Flachen sollen entsiegelt werden. Zudem sollen
vorhandene Flachen- und Standortpotenziale in Verbindung mit bereits versiegelten Flachen und
Konversionsflachen verstarkt genutzt werden. Schadliche Bodenveranderungen und Altlasten
sollen derart saniert werden, dass dauerhaft keine Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche
Belastigungen fuir den Einzelnen oder die Allgemeinheit bestehen.

Durch eine vorrangige Altlastenbehandlung auf Brach- und Konversionsflachen soll deren
Wiedernutzbarmachung gesichert werden. Abgrabungen, Aufschuttungen, sanierte sowie
entsiegelte Flachen sollen rekultiviert oder renaturiert werden, sodass die Boden naturliche oder
nutzungsbezogene Funktionen erfiillen knnen.
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G 7.2.4-7 Flachenschutz
Bei allen raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen im Freiraum soll auf eine moglichst
geringe Flachenneuinanspruchnahme hingewirkt werden.

G 7.2.4-8 Flichenrecycling

Zur Reduzierung der Flachenneuinanspruchnahme, zur Schonung natirlicher Ressourcen
sowie zur Vermeidung einer weiteren Zersiedelung der Landschaft sollen brachliegende und
untergenutzte Flachen identifiziert und durch Umnutzung, Revitalisierung oder Renaturierung
wieder in den Nutzungskreislauf integriert werden.

Begriindung Zu G 7.2.4-1

Der Boden ist als Lebensgrundlage und Lebensraum fiir Menschen, Tiere und Pflanzen Teil des
Naturhaushalts und als prigendes Element von Natur und Landschaft zu schiitzen, zu pflegen und
zu entwickeln. Der Boden ist deshalb als nattirliche Grundlage allen Lebens dauerhaft zu bewahren.
Seine nattirlichen Funktionen sind nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen.

Den strategischen Rahmen fiir den Bodenschutz in Sachsen-Anhalt bildet der Bodenschutzplan
des Landes Sachsen-Anhalt, der mit seinen Handlungsfeldern auf die nachhaltige Sicherung
und Wiederherstellung der Funktionen des Bodens durch Vorsorge und Nachsorge sowie auf den
sparsamen Umgang mit der endlichen Ressource Boden ausgerichtet ist.

Begriindung zu G 7.2.4-2

Der Boden erfiillt eine Vielzahl von Funktionen im Naturhaushalt sowie ftir den Menschen

und die Gesellschaft. Dazu gehoren gemdfS § 2 Abs. 2 BBodSchG seine vielfdltigen natiirlichen
Funktionen, seine Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie seine verschiedenen
Nutzungsfunktionen. Bdden stellen das Bindeglied zwischen den Umweltkomponenten Klima/
Luft, geologischem Untergrund, Oberfldchen- und Grundwasser sowie Vegetation und Tierwelt dar.
Die hierbei auftretenden Transformations- und Translokationsprozesse haben direkten Einfluss auf
andere Umweltkomponenten, die Nahrungskette und die Umweltqualitt.

Die Bewertung der nattirlichen Bodenfunktionen erfolgt in Sachsen-Anhalt unter Anwendung
einer landesweit anerkannten Methode auf der Basis einer harmonisierten Datengrundlage.
Diese orientiert sich in ihrer Weiterentwicklung an der bundesweiten und Idnderiibergreifenden,
kleinmafSstibigen Bodenfunktionsbewertung. Die Bodenfunktionsbewertung als zentrales
Instrument zur Bewertung und Darstellung der Eignung der Béden Sachsen-Anhalts soll zur
Wahrnehmung der im BBodSchG genannten Funktionen herangezogen werden.

Eine solche Bodenfunktionsbewertung sichert den verantwortungsvollen Umgang mit dem
Schutzgut und der Ressource Boden in seiner vielfdltigen Ausprdqung natiirlicher Bodenfunktionen.
Sachsen-Anhalt hat Boden mit einer besonderen Funktionserfiillung. Hervorzuheben ist der
deutschlandweit tiberdurchschnittlich hohe Anteil an hochertragreichen Lossbéden. Diese natiirliche
Bodenfruchtbarkeit ist im Besonderen unter nachhaltiger und schonender landwirtschaftlicher
Nutzung zu erhalten. Sachsen-Anhalt hat auch Béden mit einer hohen Wertigkeit, u. a. fiir
Klimaschutz- und Klimaanpassung, bspw. Moor- und Auenbdden. Der Umgang mit den
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klimabedingten Herausforderungen erfordert fiir die Boden im Land, einer Beeintrdchtigung von
Bodenfunktionen und einer weiteren Verschlechterung des Zustands von Boden entgegen zu
steuern. Der Fokus liegt hierbei insbesondere auf die Erhaltung natiirlicher Bodenfunktionen mit
Klimafunktion und die Stdrkung der Klimaresilienz von Boden.

Die Bodenfunktionsbewertung dient sowohl der Ausweisung von Béden mit hoher
Funktionserftillung als auch der Ausweisung von Boden mit geringerer Funktionserfiillung, die fiir
Uberplanungen und Kompensationsmafsnahmen zur Verfiigung stehen.

Begriindung zu G 7.2.4-3

Da jedes Einwirken menschlicher Tatigkeit auf den Boden prinzipiell einen Konflikt zwischen
Nutzungs- und Schutzinteressen hervorruft, sollen bei nutzungsbedingten Einwirkungen auf den
Boden Beeintrichtigungen seiner natiirlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur-
und Kulturgeschichte so weit wie méglich vermieden werden (§ 1 Satz 3 BBodSchG). Der Boden wird
in seinen nattirlichen Funktionen vor allem durch Belastungen infolge erhohter Inanspruchnahme
von Fldchen fiir Siedlungen und Infrastruktur, Versiegelungen, Abgrabungen, Verdinderungen der
Bodenstruktur, aber auch durch Stoffeintrdge, unsachgemdpfe Bewirtschaftung der Kulturfldchen
und Bodenerosion durch Wind und Wasser gefdhrdet, verdndert bzw. dauerhaft geschddigt.

Boden ist eine nicht vermehrbare Ressource, die schonend und standortangepasst genutzt werden
soll. Dieser Grundsatz ist aufgrund der Struktur der Fldchennutzung des Landes Sachsen-Anhalt,
etwa 60 Prozent der Landesfliche werden landwirtschaftlich genutzt, von grofSer Bedeutung.

Die landwirtschaftliche Fldchennutzung erhdlt unter den sich dndernden klimatischen und
gesellschaftlichen Verdnderungen zunehmend einen multifunktionalen Charakter. Neben einer
nachhaltigen Fldchenbewirtschaftung mit dem Ziel der Erzeugung gesunder, regionaler Lebensmittel
stehen die Erhaltung und die Verbesserung der natiirlichen Ressourcen und Lebensgrundlagen, die
Erhaltung der Biodiversitdt, die Gestaltung einer attraktiven Kulturlandschaft und nicht zuletzt der
Beitrag zur Erzeugung und Nutzung der Erneuerbaren Energien im Fokus.

Damit ist die Landwirtschaft ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und trdgt in grofSem Umfang zur
Stdrkung des ldndlichen Raums bei. Grundlage dafiir sind gesunde, leistungsfdhige Boden.

Durch versiegelte Béden gehen wichtige Bodenfunktionen vollstindig verloren. Die Vermeidung
der Neuversiegelung bisher unversiegelter Boden und die Entsiegelung bereits versiegelter
Fldchen unter verstdrkter Nutzung von vorhandenen Entsiegelungspotenzialen sind Ansdtze, um
wichtige natiirliche Bodenfunktionen wiederherzustellen und somit ein wichtiger Beitrag zur
Klimaanpassung.

Durch konservierende Bodenbearbeitung, landschaftsgestalterische MafSnahmen sowie die Anlage
erosionshemmender Strukturen kbnnen Bodenbeeintrichtigungen vermieden werden.

Ein geeignetes Instrument zur Erfassung vorhandener und verfiigbarer Fldchenpotenziale stellt ein
digitales Brachfldchenkataster dar. Flichennutzungen und -auslastungen konnen so systematisch
erfasst und ermittelte Bedarfe den mobilisierbaren Potenzialen gegentibergestellt werden

(siehe A Z 3.1-3 und 2 G 3.1-5).
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Begriindung zu G 7.2.4-4

Die Berticksichtigung des Schutzes von Boden mit besonderer Funktionalitdt bei allen
raumbedeutsamen Planungen und MafSnahmen dient dem vorsorgenden Bodenschutz.

Grundlage daftir ist der Bodenschutzplan gemdpf § 8 Abs. 15atz 1 Bodenschutz-Ausfitihrungsgesetz
Sachsen-Anhalt (BodSchAG LSA), der mit seinen Handlungsfeldern den strategischen Rahmen fiir den
Bodenschutz in Sachsen-Anhalt vorgibt. Der Bodenschutzplan Sachsen-Anhalt ist auf die nachhaltige
Sicherung und Wiederherstellung der Funktionen des Bodens durch Vorsorge und Nachsorge sowie
auf den sparsamen Umgang mit der endlichen Ressource Boden ausgerichtet.

Der Bodenschutzplan hat die Aufgabe, die Eignung der Béden zur Wahrnehmung ihrer natiirlichen
Funktionen sowie der Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte im Ergebnis der
Bodenfunktionsbewertung (siehe 2 Begriindung zu G 7.2.4-2) darzustellen. Er dient damit auch

als Grundlage fiir die Berticksichtigung des Bodenschutzes bei raumbedeutsamen Planungen und
MafSnahmen, die mit Einwirkungen auf den Boden verbunden sind, um Beeintrdchtigungen des
Bodens und seiner Funktionen zu vermeiden, auszugleichen oder zu ersetzen.

In Hinblick auf den Wasserhaushalt sind das insbesondere die Gewdhrleistung von
Versickerungsfdhigkeit, Wasserspeichervermégen und -riickhalt sowie die Bodenkiihlleistung
(vgl. 111.3. (Z) BRPH).

Begriindung zu G 7.2.4-5

Moore sind wertvolle Lebensrdume hochspezialisierter Tier- und Pflanzenarten, sie sind
Kohlenstoffspeicher, requlieren das lokale Klima und den Landschaftswasserhaushalt und dienen als
Schadstofffilter.

Moore nehmen als wichtiger Kohlenstoffspeicher eine bedeutende Rolle fiir den Klimaschutz ein. In
intakten Mooren binden die dort wachsenden Pflanzen das Kohlenstoffdioxid aus der Luft, das im
Moorboden in Form von Torf gespeichert wird. Moore sind wichtige CO,-Senken.

Eingriffe und deren Folgen sowie die Bewirtschaftung solcher Fldchen haben grofSen Einfluss auf die
Emission klimaschddlicher Gase. Moore und Anmoore besitzen dariiber hinaus hohe Potenziale als
Stoffsenken.

Moorbdden haben eine wichtige Funktion als Wasserspeicher. Sie konnen bei Niederschldgen

grofse Mengen an Wasser aufnehmen und anschliefend das Uberschusswasser langsam wieder
abgeben. Moore regulieren somit den Wasserhaushalt. Durch den Wasserriickhalt tragen sie zur
Grundwasserneubildung bei, gleichzeitig werden Uberschwemmungen bei Starkregenereignissen
abgemindert. Als natiirlicher Retentionsraum erftillen Moore eine wichtige Wasserriickhaltefunktion,
die einen bedeutenden Beitrag zur Minderung von Hochwasserspitzen darstellt.

Um der Bedeutung des Moorschutzes fiir den Klima-, Biodiversitdts- und Bodenschutz sowie ftir
den Landschaftswasserhaushalt gerecht zu werden, hat die Bundesregierung eine Nationale
Moorschutzstrategie erarbeitet. Ziel dieser Strategie ist es, die Erhaltung und die Renaturierung von
Mooren in Deutschland zu fordern, um damit die 6kologischen Funktionen der Moore zu sichern um
ihrer Bedeutung fiir den Klimaschutz gerecht zu werden.
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Die Bund-Léinder-Zielvereinbarung zum Klimaschutz durch Moorbodenschutz ergdnzt die Nationale
Moorschutzstrategie und stellt einen Rahmen fiir die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ldndern
dar. Die Vereinbarung zielt darauf ab, die Anstrengungen zum Schutz und zur Renaturierung von
Mooren zu koordinieren und weitere Synergien zu schaffen. Sachsen-Anhalt hat die Bund-Lédnder-
Zielvereinbarung zum Klimaschutz durch Moorbodenschutz im November 2021 unterzeichnet.

Begriindung zu G 7.2.4-6

Ehemals vom Menschen genutzte Standorte kbnnen nach fachgerechter Entsiegelung bzw.
Rekultivierung wieder Bodenfunktionen tibernehmen und somit zur Kompensation von

Verlusten beitragen. Altstandorte kénnen nach fachgerechter Altlastensanierung im Rahmen

eines auf Nachhaltigkeit und Klimaanpassung ausgerichteten Fldchenrecyclings wieder
Standortaufgaben (Nachnutzungen) wahrnehmen, Bodenfunktionen erfiillen und/oder der
Fldchenneuinanspruchnahme entgegenwirken. Beim nachhaltigen Fldchenrecycling findet die
Erhaltung der Ressource Boden und auch die Wiederherstellung von natiirlichen Bodenfunktionen
eine stdrkere Berticksichtigung. Ein nachhaltiges Fldchenrecycling erfolgt in Verkniipfung mit

einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung vor dem Hintergrund des Klimawandels und der
Klimaanpassung. Es gilt, vorhandene Entsiegelungspotenziale zu nutzen und Neuversiegelungen (im
Rahmen der Wiedernutzbarmachung) zu vermeiden bzw. auf das notwendige Maf8 zu beschrinken.
Durch versiegelte Béden gehen wichtige Bodenfunktionen fiir den Wasserhaushalt und die
Bodenfruchtbarkeit vollstindig verloren. Versiegelte Boden verdunsten und versickern kein Wasser,
weshalb sie nicht zur Kiihlung bzw. Niederschlagsaufnahme beitragen kénnen.

MafSnahmen und Vorhaben zur Altlastensanierung und zum Bodenschutz sollen durch gezielte
Anreize und Programme gefordert werden. Die Férderung von MafSnahmen der Altlastensanierung
und des Bodenschutzes aus dem Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung erfolgt in
Sachsen-Anhalt in der Férderperiode 2021 bis 2027 zukiinftig tiber die ,,Richtlinie tiber die
Gewdhrung von Zuwendungen zur Férderung der Umsetzung von Vorhaben im Rahmen der Lokalen
Entwicklungsstrategien mit CLLD durch den Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung in
Sachsen-Anhalt in der Férderperiode 2021 bis 2027 Das Programm unterstiitzt die Umsetzung von
Lokalen Entwicklungsstrategien in Sachsen-Anhalt. Gefordert werden Vorhaben zur Erkundung
und Sanierung von schadstoffbelasteten Standorten sowie Vorhaben zum Fldchenrecycling mit
dem Ziel der Wiederherstellung der nattirlichen Bodenfunktionen oder zur Vermeidung zusdtzlicher
Fldcheninanspruchnahme.

Begriindung zu G 7.2.4-7

Um die begrenzte Ressource Fldche konkurrieren unterschiedliche Nutzungsanspriiche. Da aus der
Inanspruchnahme zusdtzlicher Fldichen zum Teil erhebliche Auswirkungen sowohl! auf die Umwelt
als auch im Hinblick auf die damit verbundene Zersiedlung von gewachsenen Orts- und Dorfkernen
resultieren (siehe 2 Kap. 3.1), ist die Fldcheninanspruchnahme Gradmesser einer nachhaltigen,
zukunftsfdahigen Landesentwicklung.

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung sieht die Begrenzung der

Fldcheninanspruchnahme durch Siedlungs- und Verkehrszwecke bis zum Jahr 2030 auf
durchschnittlich unter 30 ha pro Tag vor. Dieses Ziel wurde mit dem Klimaschutzplan 2050 noch
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einmal bekriftigt und zusdtzlich festgeschrieben, dass bis zum Jahr 2050 der Einstieg in die
Fldchenkreislaufwirtschaft geschafft werden und die Fldchenneuinanspruchnahme dann bei Netto-
Null liegen sollte.

Die tdgliche Fldchenneuinanspruchnahme in Sachsen-Anhalt betrug im vier Jahresdurchschnitt fiir
den Zeitraum von 2019 bis 2022 rund ein Hektar pro Tag.

Als seinen Beitrag zur Erreichung des Bundesziels strebt Sachsen-Anhalt gemdfs der
Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Sachsen-Anhalt (2022) eine durchschnittliche
Fldchenneuinanspruchnahme von unter einem Hektar, moglichst 0,75 ha, bis zum Jahr 2030 an.

In einem fachlichen Dialog der beriihrten Ressorts soll der Zielwert kontinuierlich tiberpriift und
gegebenenfalls den Entwicklungen im Land Sachsen-Anhalt angepasst werden. Da der Zielwert
noch vor den hohen Fldchenbedarfen bestimmt wurde, welche sich aus dem notwendigen Zubau der
Erneuerbaren Energien im Zuge der Energiewende ergeben, soll dieser unter Beachtung der aktuellen
Rahmenbedingungen angemessen angepasst werden.

Begriindung zu G 7.2.4-8

Fldichenrecycling ist ein Instrument des Flichenmanagements (siehe 2 G 3.1-5), mit welchem

die Kommunen des Landes auf die Wiedernutzbarmachung von Brachfldchen, Baulticken und
untergenutzten Entwicklungsfldchen hinwirken sollen. Beim Fldchenrecycling kann die ursprtingliche
Nutzung erhalten oder durch eine neue Nutzung ersetzt werden. Fldchenrecycling kann sowohl auf
eine Revitalisierung als auch auf eine Renaturierung abzielen.

Ziel des Fldchenrecyclings ist es, die vorhandenen Fldchen im besiedelten und unbesiedelten Raum
effizient zu nutzen, die Fldichenneuinanspruchnahme zu minimieren und die Zersiedelung zu
reduzieren. Fldchenrecycling schont die Umwelt, dient der Schaffung von Arbeitspldtzen sowie der
Wiederbelebung brachliegender Standorte.

Brachliegende Fldchen sind Grundstiicke oder Areale, die derzeit nicht genutzt werden und tiber
einen ldngeren Zeitraum ungenutzt geblieben sind. Diese Fldchen knnen sowohl in stddtischen
als auch in ldndlichen Gebieten vorkommen und haben in der Regel ihre urspriingliche Nutzung
verloren.

Untergenutzte Fldchen sind Grundstticke oder Areale, die nicht in vollem Umfang oder nicht effizient
ftir ihre potenziellen Nutzungsmoglichkeiten verwendet werden. Diese Fldchen sind oft nicht
vollstdndig brachliegend, werden jedoch nicht optimal genutzt und bieten daher Potenzial fiir eine
intensivere oder alternative Nutzung.

Die Wiedernutzbarmachung brachliegender oder untergenutzter Fldchen reduziert die
Fldchenneuinanspruchnahme, schont natiirliche Ressourcen und minimiert die Zersiedlung der
Landschaft. Fldchenrecycling schiitzt die Ressource Boden, weil weniger neue Fldchen versiegelt
und eventuell vorhandene Altlasten beseitigt werden. Die Entwicklung bereits erschlossener
Fldchen ist gut fiir Stddte und Gemeinden, die ihre bestehenden Infrastrukturen effizienter nutzen
kénnen. Fldchenrecycling unterstiitzt eine nachhaltige Landesentwicklung, weil dadurch rdumlich
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konzentrierte und demografiefeste Siedlungsstrukturen entstehen.
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Anhange zu Teil B

Anhang1:

Mittelbereiche der Ober- und Mittelzentren (siehe 71 Z 2.5-4)

Zentraler Ort

Aschersleben

Bernburg (Saale)

Bitterfeld-Wolfen

Burg
Dessau-RoRlau

Lutherstadt Eisleben

Hansestadt Gardelegen
Genthin

Halberstadt

Haldensleben

Halle (Saale)

Jessen (Elster)

Mittelbereich
(der aus Gemeinden zusammengesetzte Versorgungsbereich)

Arnstein, Aschersleben, Falkenstein/Harz, Giersleben, Seeland

Alsleben (Saale), Bernburg (Saale), Giisten, lIberstedt, Konnern,
Nienburg (Saale), Pl6tzkau

Bitterfeld-Wolfen, Muldestausee, Raguhn-JeRnitz,
Sandersdorf-Brehna, Zorbig

Burg, Mockern

Aken (Elbe), Dessau-RoRlau, Oranienbaum-Woérlitz

Ahlsdorf, Benndorf, Bornstedt, Lutherstadt Eisleben, Gerbstedt,
Helbra, Hergisdorf, Hettstedt, Klostermansfeld, Mansfeld,
Seegebiet Mansfelder Land, Wimmelburg

Hansestadt Gardelegen, Klotze

Elbe-Parey, Genthin, Jerichow

GroR Quenstedt, Halberstadt, Harsleben, Huy, Schwanebeck,
Wegeleben

Altenhausen, Beendorf, Bulstringen, Calvorde, Eilsleben,
Erxleben, Flechtingen, Haldensleben, Ingersleben,

Oebisfelde-Weferlingen, Ummendorf, Wefensleben, Westheide

Bad Lauchstadt, Halle (Saale), Kabelsketal, Landsberg, Petersberg,
Salzatal, Schkopau, Teutschenthal, Wettin-Lobejun

Annaburg, Jessen (Elster)
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Zentraler Ort

Kothen (Anhalt)

Magdeburg

Merseburg

Naumburg (Saale)

Oschersleben (Bode)

Hansestadt Osterburg
(Altmark)-Hansestadt
Seehausen (Altmark)

Welterbestadt
Quedlinburg

Hansestadt Salzwedel

Sangerhausen

Schonebeck (Elbe)

StafRfurt

Mittelbereich
(der aus Gemeinden zusammengesetzte Versorgungsbereich)

Kothen (Anhalt), Osternienburger Land, Sudliches Anhalt

Angern, Barleben, Biederitz, Burgstall, Colbitz, Gommern,
Hohe Borde, Loitsche-Heinrichsberg, Magdeburg, Moser, Niedere
Borde, Rogatz, Siilzetal, Wanzleben-Borde, Wolmirstedst, Zielitz

Bad Durrenberg, Barnstadt, Braunsbedra, Farnstadt, Leuna,
Merseburg, Miicheln (Geiseltal), Nemsdorf-Gohrendorf,
Obhausen, Querfurt, Schraplau, Steigra

An der PoststraRe, Bad Bibra, Balgstadt, Eckartsberga, Finne,
Finneland, Freyburg (Unstrut), Gleina, Kaiserpfalz, Karsdorf,
Lanitz-Hassel-Tal, Laucha an der Unstrut, Meineweh, Mertendorf,
Molauer Land, Naumburg (Saale), Nebra (Unstrut), Schénburg,
StoRen, Wethau

Am GroRen Bruch, Ausleben, Groningen, Harbke, Hotensleben,
Kroppenstedt, Oschersleben (Bode), Sommersdorf, Vélpke,

Aland, Altmarkische Hohe, Altmarkische Wische, Iden,
Hansestadt Osterburg (Altmark), Hansestadt Seehausen (Altmark),
Werben (Elbe), Zehrental

Ballenstedt, Ditfurt, Harzgerode, Hedersleben, Welterbestadt
Quedlinburg, Selke-Aue, Thale

Apenburg-Winterfeld, Arendsee (Altmark), Beetzendorf, Dahre,
Diesdorf, Jibar, Kalbe (Milde), Kuhfelde, Rohrberg, Hansestadt

Salzwedel, Wallstawe

Allstedt, Berga, Blankenheim, Briicken-Hackpftiffel, Edersleben,
Kelbra (Kyffhauser), Sangerhausen, Siidharz, Wallhausen

Barby, Bordeland, Calbe (Saale), Schonebeck (Elbe)

Bordeaue, Borde-Hakel, Borne, Egeln, Hecklingen, StaRfurt,
Wolmirsleben
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Zentraler Ort

Hansestadt Stendal

WeiRenfels

Wernigerode

Lutherstadt Wittenberg

Zeitz

Zerbst/Anhalt

Ausnahme (A Z 2.5.2-3):
Hansestadt Havelberg

Mittelbereich
(der aus Gemeinden zusammengesetzte Versorgungsbereich)

Arneburg, Bismark (Altmark), Eichstedt (Altmark), Goldbeck,
Hassel, Hohenberg-Krusemark, Klietz, Rochau, Schénhausen (Elbe),
Hansestadt Stendal, Tangerhutte, Tangermiinde, Wust-Fischbeck

Goseck, Hohenmolsen, Liitzen, Teuchern, WeilRenfels

Blankenburg (Harz), llsenburg (Harz), Nordharz,
Oberharz am Brocken, Osterwieck, Wernigerode

Bad Schmiedeberg, Coswig (Anhalt), Grafenhainichen, Kemberg,
Lutherstadt Wittenberg, Zahna-Elster

DroyRig, Elsteraue, Gutenborn, Kretzschau, Osterfeld,
Schnaudertal, Wetterzeube, Zeitz

Zerbst/Anhalt

Hansestadt Havelberg, Kamern, Sandau (Elbe), Schollene
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Anhang 2:
Sortimentsliste (siehe 21 Z 3.4-3)

Zentrenrelevante/ nahversorgungsrelevante Sortimente:
« Nahrungs- und Genussmittel, Getranke und
« Drogeriewaren

Weitere zentrenrelevante Sortimente:

« medizinische, orthopadische und pharmazeutische Artikel, Augenoptik, Horgerate
» Parflimeriewaren

e Schnittblumen

 Bicher, Biirobedarf, Papier- und Schreibwaren

« Spielwaren

+ Bekleidung

« Schuhe, Lederwaren

 Sportartikel

» Elektronikartikel (Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Foto, Film)
« Glas, Porzellan, Keramik, Haushaltswaren

» Haus- und Heimtextilien, Bettwaren und

» Uhren und Schmuck
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Anhang 3:
Vorrangstandorte fiir landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflachen (siehe 21 Z 5.1.2-1)
Planungsregion Altmark

 Arneburg einschlielRlich Industriehafen,

+ Hansestadt Gardelegen Nord,

» Hansestadt Salzwedel Nordost,

« Hansestadt Seehausen (Altmark) an der BAB 14,

« Hansestadt Stendal OT Borstel sowie

» Hansestadt Stendal OT Buchholz und Stadt Tangerhutte OT Lideritz.

Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg

+ Bitterfeld-Wolfen (,,Chemiepark Bitterfeld-Wolfen“ und ,TechnologiePark
Mitteldeutschland®),

+ Coswig (Anhalt) an derB 9,

» Dessau-RoRlau OT Rodleben, OT RoRlau einschlieRlich Industriehafen und OT Tornau,

+ Kothen (Anhalt) an der B 6n,

 Sandersdorf-Brehna OT Brehna und ,TechnologiePark Mitteldeutschland®,

+ Lutherstadt Wittenberg (Agro-Chemie Park Piesteritz) einschlieRlich Industriehafen und

+ Zorbig OT Grol3zoberitz und OT Zorbig.

Planungsregion Halle

« Elsteraue OT Gobitz, OT Rehmsdorf, OT Troglitz und
OT Konderitz (Chemie- und Industriepark Zeitz),
+ Industriegebiet Halle-Saalekreis an der BAB 14 (Star Park),
+ Lutherstadt Eisleben OT Helfta,
 Landsbergan der B 100,
+ Leuna OT Spergau und OT Daspig, Merseburg OT Kétzschen und
WeiRenfels OT GroRRkorbetha (Chemiestandort Leuna und Industriegebiet , Leuna I119),
« Mansfeld OT GroRRorner einschlieBlich Hettstedt,
+ Schkopau OT Hohenweiden, OT Knapendorf und OT Korbetha und
« WeiRenfels OT Langendorf, Liitzen OT Zorbau, Hohenmolsen OT Granschiitz und
Teuchern OT Nessa an der BAB 9 und B 91.
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Planungsregion Harz

« Halberstadt an der B 79 und B 81,

+ Harzgerode Ost (Industriepark),

+ llsenburg (Harz) Nordost an der BAB 36,

« Welterbestadt Quedlinburg an der BAB 36 und L 66,
« Sangerhausen an der BAB 38 und BAB 71 und

« Wernigerode an der BAB 36.

Planungsregion Magdeburg

+ Aschersleben Nordost an der BAB 36,

« Barleben ,Technologiepark Ostfalen®,

+ Bernburg (Saale) West und llberstedt Ost am Autobahnkreuz Bernburg,
« BurganderB 2463,

« Genthin am Elbe-Havel-Kanal,

« Haldensleben Siidost und OT Wedringen,

 ,Industrie- und Gewerbepark am Flughafen Cochstedt®,

« Konnern Nord an der BAB 14 und L 50,

« Magdeburg-Rothensee Industriehafen,

« Magdeburg/ Siilzetal (Osterweddingen, Langenweddingen, Wanzleben),
+ Mockern OT TheeRBen an der BAB 2,

+ Oschersleben (Bode) Ost an der B 246,

 Schonebeck (Elbe) Industriepark Nord und

 StaRfurt Nordost.
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Glossar zu Fachbegriffen der
Raumordnung und Landesplanung

Agri-Photovoltaik (Agri-PV)

Baukultur

Bauleitplanung

Bioklima
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Bedeutet, dass Agrarflachen doppelt genutzt werden.
Hierbei werden die Flachen zur Erzeugung von
landwirtschaftlichen Produkten und gleichzeitig die
Sonnenenergie zur Stromerzeugung genutzt.

Baukultur umfasst die Summe der menschlichen
Tatigkeiten, die natiirliche und gebaute Umwelt

zu verandern. Dazu gehoren Architektur,
Ingenieurbauleistungen, Stadt- und Regionalplanung,
Landschaftsarchitektur, Denkmalschutz sowie

die Kunst am Bau und im o6ffentlichen Raum
gleichermaRen. Baukultur kann nur gelingen,

wenn alle an Planung und Bau Beteiligten aktiv
Zusammenwirken und Verantwortung fiir die gebaute
Umwelt und deren Pflege tibernehmen.

Ist das zentrale Instrument, zur Ermoglichung von
Bauvorhaben, zur Vermeidung stadtebaulicher
Fehlentwicklung und zur sinnvollen Ordnung von Art
und Mal3 der baulichen Nutzungen.

Die Gemeinden haben die Aufgabe, Bauleitplane
(Flachennutzungsplane als vorbereitende und
Bebauungsplane als verbindliche Bauleitplane)
aufzustellen, zu andern oder zu erganzen, um die
bauliche und sonstige Nutzung der Grundstiicke in der
Gemeinde vorzubereiten und zu leiten.
Rechtsgrundlage ist das Baugesetzbuch.

Bioklima beschreibt alle atmospharischen
EinflussgrolRen, die auf den menschlichen Organismus
einwirken. Dazu gehoren u.a. Lufttemperatur,
Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit und
schadstoffhaltige Luft.



Braunkohlenplane

Bundesraumordnungsplan
Hochwasserschutz (BRPH)

Daseinsvorsorge

Deutschlandtakt

Braunkohlenplane sind Raumordnungsplane, welche
die raumlichen Rahmenbedingungen fur den Abbau
und die Nachnutzung von Braunkohlenlagerstatten
durch Ziele und Grundsatze der Raumordnung in

Text und Karten festlegen. Sie werden in Sachsen-
Anhalt von der Regionalplanung fiir den Bereich eines
Braunkohlentagebaus sowohl als sachliche als auch
raumliche Teilregionalplane erstellt.

Landerubergreifender Raumordnungsplan fur
Hochwasserschutz mit dem Ziel, das Hochwasserrisiko
in der Raumordnung starker zu beachten und so
insbesondere Risiken fiir Siedlungen und kritische
Infrastrukturen zu minimieren und Schaden zu
begrenzen.

Bezeichnet die staatliche und gesellschaftliche
Aufgabe und Verantwortung, Dienstleistungen

und Infrastrukturen bereitzustellen, die fur das
Gemeinwohl und die Lebensqualitat der Bevolkerung
notwendig sind. Sie umfasst alle MaBnahmen, die
gewahrleisten, dass Blirgerinnen und Blirger Zugang
zu essenziellen Angeboten des taglichen Lebens haben
(z. B. Wasser- und Abwasserversorgung, Verkehr und
Mobilitat, Gesundheitsversorgung, Energieversorgung,
Bildungsangebote, Kultur).

Auf Belange des Fern-, Nah-, und Giterverkehrs
abgestimmter Bahnfahrplan, auf dessen Basis ein
fahrplanbasierter Ausbau der Schieneninfrastruktur
in Deutschland geplant wird. Der Deutschlandtakt
soll damit Grundlage fiir die optimale Nutzung

und infrastrukturelle Weiterentwicklung des
deutschen Bahnnetzes sein. Teil des Konzepts sind
verlassliche, gut abgestimmte Anschliisse und
Reisezeitverklirzungen im Personenverkehr bis in die
Flache.
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DIN SPEC

Eigenentwicklung

Einzelhandelsagglomeration

Endogenes Potenzial
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Eine DIN SPEC ist ein Standarddokument, das

unter der Leitung des Deutschen Instituts fiir
Normung e. V. (DIN) nach dem PAS-Verfahren
erarbeitet wird. DIN SPEC sind als Ergebnisse von
Standardisierungsprozessen bewahrte strategische
Mittel, um innovative Losungen schnell und
unkompliziert am Markt zu etablieren und zu
verbreiten. Eine DIN SPEC kann zudem die Basis fiir die
Erarbeitung einer offiziellen Norm sein.

Meint den Eigenbedarf der ortsansassigen
Bevélkerung und der ortsansassigen Gewerbebetriebe.
In allen Gemeinden soll eine stadtebauliche
Entwicklung bzw. Entwicklung der Siedlungstatigkeit
(Flachen fiir Wohnen, Gewerbe, Dienstleistungen)
unter Berticksichtigung der gewachsenen
Siedlungsstruktur erfolgen. Hierbei ist dem
Eigenbedarf der ortsansassigen Bevolkerung und der
ortsansassigen Gewerbebetriebe Rechnung zu tragen.

Ansammlungen von zwei oder mehreren
selbststandigen, nicht groRflachigen
Einzelhandelsbetrieben (Verkaufsflache unterhalb der
Schwelle der GroRflachigkeit von 800 Quadratmeter)
in enger raumlicher und funktionaler Nachbarschaft
zueinander.

Ortlich bzw. regional vorhandenes Potenzial

an Entwicklungsfaktoren, u.a. ansassige
Forschungseinrichtungen, ein qualifizierter
Arbeitsmarkt, leistungsfahige Unternehmen, eine
gute Versorgungs- und Verkehrsinfrastruktur und eine
hohe Lebensqualitat, durch deren Inwertsetzung zur
Starkung der Region beigetragen werden kann.



Europaische Metropolregion
Mitteldeutschland (EMMD)

Freiraum

Grofflachiger Einzelhandel

Eine von elf von der Ministerkonferenz fur
Raumordnung (Raumentwicklungsministerkonferenz)
ausgewiesenen Metropolregionen von europaischer
Bedeutung in Deutschland (Beschluss der

MKRO vom 30.06.2006 uber die Leitbilder und
Handlungsstrategien fiir die Raumentwicklung in
Deutschland)

Kooperationsplattform zur landeriibergreifenden
Kooperation von Stadten und Landkreisen,
Unternehmen, Kammern und Verbanden, Hochschulen
und Forschungseinrichtungen der Lander Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thuringen.

Ziel ist die nachhaltige Steigerung von Innovation,
Wertschopfung und Wettbewerbsfahigkeit in
Mitteldeutschland durch geeignete Projekte und
MaRnahmen.

Freiraum lasst sich in der Abgrenzung zum bebauten
Raum bestimmen; es handelt sich um den freien
Raum, der nicht bzw. nicht pragend von baulichen oder
technischen Anlagen eingenommen wird.

GroRflachiger Einzelhandel bezeichnet
Einzelhandelsbetriebe wie Supermarkte, Mobelhauser,
Baumarkte u.a. mit einer Verkaufsflache von mehr
800 Quadratmeter gemal § 11 Abs. 3 BauNVO.
Aufgrund ihrer GroRRe haben solche Betriebe eine
raumordnerische Relevanz, da sie die Zentralen Orte,
den stadtischen Einzelhandel, die Verkehrsbelastung
und die Flachennutzung wesentlich beeinflussen
konnen.

Einzelhandelsbetriebe werden in Festsetzungen

in Bebauungsplanen durch die Angabe ihres
Betriebstyps gekennzeichnet. Hierbei wird

im Lebensmitteleinzelhandel zwischen
Lebensmitteldiscountern, Supermarkten,
Lebensmittelvollsortimentern und SB-Warenhausern
differenziert.

Im sonstigen Einzelhandel wird zwischen
Fachgeschaften und Fachmarkten unterschieden.
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Grundversorgung

Grundsatze der Raumordnung (G)

HQ100

HQ200
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Umfasst die Bereitstellung von grundlegenden,
lebensnotwendigen Dienstleistungen und
Infrastrukturen, die fiir das alltagliche Leben der
Bevolkerung unverzichtbar und elementar sind.

In Bezug auf die Versorgung der Bevélkerung dient ein
EinzelhandelsgroRprojekt dann der Grundversorgung,
wenn u. a. der Anteil des nahversorgungsrelevanten
Sortiments an der Gesamtverkaufsflache mindestens
90 Prozent betragt.

Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung
des Raums als Vorgaben fiir nachfolgende
Abwdgungs- oder Ermessensentscheidungen (vgl. § 3
Nr. 3 ROQG).

Sie sind bei

- raumbedeutsamen Planungen und MaRnahmen
offentlicher Stellen,

- bei Entscheidungen offentlicher Stellen tiber die
Zulassigkeit raumbedeutsamer Planungen und
MaRnahmen anderer 6ffentlicher Stellen oder
Vorhaben Privater

in der Abwagung oder bei der Ermessensausiibung zu

beriicksichtigen (§ 4 ROG).

Auch als HW 100 notiert; bezeichnet ein statistisch
einmal in 100 Jahren zu erwartendes Hochwasser.

Auch als HW 200 notiert; bezeichnet ein statistisch
einmal in 200 Jahren zu erwartendes Hochwasser.



Innenentwicklung

Klimaanpassung / Anpassung an den
Klimawandel

Kommunen

Kritische Infrastrukturen
(KRITIS)

Bezeichnet die Entwicklung und Nutzung bereits
bebauter und erschlossener Flachen innerhalb von
bestehenden Siedlungsgebieten, anstatt neue Flachen
im AulRenbereich in Anspruch zu nehmen.

Sie fokussiert auf die Nachnutzung, Verdichtung

und Umnutzung von Flachen innerhalb eines
bestehenden urbanen oder landlichen Raums, um

die Flacheninanspruchnahme zu minimieren und
eine nachhaltige Stadt- und Siedlungsentwicklung zu
starken.

Ziel der Innenentwicklung ist es, die Zersiedelung der
Landschaft zu verhindern, Ressourcen zu schonen

und die Lebensqualitat innerhalb bereits bestehender
Siedlungsraume zu steigern.

Initiativen und MaRRnahmen, welche die naturlichen
und menschlichen Systeme an nicht mehr abwendbare
Folgen des Klimawandels anpassen.

Umfasst die Minimierung von Risiken, die Vermeidung
von Schaden und die Anpassung an die zu
erwartenden Veranderungen.

Der Begriff umfasst im Sinne des
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) Gemeinden, Verbandsgemeinden
und Landkreise.

Sind Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger
Bedeutung fiir das staatliche Gemeinwesen, bei deren
Ausfall oder Beeintrachtigung nachhaltig wirkende
Versorgungsengpasse, erhebliche Stérungen der
offentlichen Sicherheit oder andere

dramatische Folgen eintreten wiirden.

Zur Versorgung mit unentbehrlichen Gutern gehort

z. B. die Energie- und Wasserversorgung, der Verkehr,
wie auch die medizinische Versorgung.
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Kulturlandschaft

Landesentwicklungsplan Sachsen-

Anhalt (LEP)

Landlicher Raum

Mittelbereich

Nahbereich
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Eine im Lauf der Geschichte vom Menschen
beeinflusste, gestaltete oder veranderte Landschaft.
Sie ist einerseits dauernden Veranderungen
unterworfen und andererseits ist ihr ein bedeutendes
kulturelles Erbe inne, welches es zu bewahren gilt.

LEP ist der Raumordnungsplan fiir das Gesamtgebiet
des Landes Sachsen-Anhalt.

Er wird von der obersten Landesplanungsbehorde,
das ist das fur Raumordnung und Landesentwicklung
zustandige Ministerium, aufgestellt und von der
Landesregierung als Verordnung beschlossen.

Bezeichnet eine Raumkategorie im Sinn der
Raumordnung und umfasst den Raum aufRerhalb
von Verdichtungsraumen bzw. Stadt-Umland-
Raumen. Der landliche Raum zeichnet sich

durch seine Vielfalt hinsichtlich Siedlungs- und
Wirtschaftsstruktur sowie naturraumlicher und
kulturlandschaftlicher Gegebenheiten aus. Er weist im
Vergleich zu den Verdichtungs- bzw. Stadt-Umland-
Raumen eine duinnere Besiedlung und geringere
bauliche Verdichtung auf. Es gibt wirtschaftsstarke
und strukturschwache landliche Raume. Unter
Berlicksichtigung seiner Besonderheiten und
Gegebenheiten werden spezifische Zielsetzungen zur
raumlichen Entwicklung und Ordnung formuliert.

Mittelbereiche sind die Verflechtungsbereiche der
Mittel- und Oberzentren zur Deckung des gehobenen
periodischen Bedarfs.

Nahbereiche sind die Verflechtungsbereiche der
Grundzentren zur Deckung des Grundbedarfs bzw. fur
die Grundversorgung. Jedem Zentralen Ort wird ein
Nahbereich zugeordnet. Sie werden in den Regionalen
Entwicklungsplanen im Rahmen der Ermittlung

und Festlegung der Grundzentren bestimmt und
festgelegt.



Nahversorgung Deckt den taglichen Bedarf an Giitern und
Dienstleistungen in unmittelbarer Nahe des
Wohnorts ab. Der Nahversorgung kommt mit der
Sicherstellung der nicht-mobilen Bevolkerung eine
besondere Bedeutung zu.

Oberbereich Oberbereiche stellen die Verflechtungsbereiche
der Oberzentren dar und befinden sich um jedes
Oberzentrum zur Deckung des spezialisierten
hoheren Bedarfs.

Raumbedeutsame Planungen Planungen einschlielRlich der Raumordnungsplane,
Vorhaben und sonstige MaRBnahmen, durch die
Raum in Anspruch genommen oder die raumliche
Entwicklung oder Funktion eines Gebietes
beeinflusst wird, einschlieBlich des Einsatzes der
hierfuir vorgesehenen 6ffentlichen Finanzmittel
(§ 3 Abs. 1Nr. 6 ROG).

Raumbeobachtung Systematische, laufende, indikatorengestiitzte
Berichterstattung in der Raumordnung und
Landesplanung liber raumliche Zustdnde und
Entwicklungen.

Raumentwicklungsministerkonferenz In der RMK stimmen sich Bund und Lander in

(RMK, ehemals MKRO) grundsatzlichen Fragen der Raumordnung und
Raumentwicklung ab. Mitglieder der RMK, sind die bei
Bund und Landern fir die Raumordnung zustandigen
Ministerinnen und Minister bzw. Senatorinnen und
Senatoren.
Der Hauptausschuss, der sich aus den fiir die
Raumordnung bei Bund und Landern zustandigen
Leiterinnen und Leitern der fur Raumordnung
zustandigen Abteilungen zusammensetzt, bereitet
die Ministerkonferenz vor. Zwei Fachausschiisse
(Ausschuss fiir Raumentwicklung und Ausschuss fiir
Recht und Verfahren) arbeiten dem Hauptausschuss
inhaltlich/fachlich zu.
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Raumordnung

Raumordnungsplane

Regionalentwicklung

Regionalplanung
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Aufgabe der Raumordnung ist es, die vielschichtigen
6konomischen, 6kologischen und sozialen Anspriiche
an den Raum zu koordinieren und aufeinander
abzustimmen und so das Gebiet Sachsen-Anhalts
optimal zu entwickeln und soweit wie moglich zu
schutzen.

Raumordnung agiert dabei tiberértlich, das heif3t
ihre Entwicklungsvorstellungen und Ziele beziehen
sich auf einen raumlichen Bereich, der liber den
innerortlichen Teil einer Gemeinde hinausgeht.

Raumordnungsplane sind gemal ROG
zusammenfassende, Uiberortliche und
fachiibergreifende Plane, welche u.a. fir

ein Landesgebiet (Landesentwicklungsplan,
Landesraumentwicklungsprogramm) oder fiir
Teilraume der Lander (Regionalpldne, Regionale
Entwicklungsplane) aufzustellen sind.

Meint die Entwicklung von Regionen als Teilraume
eines Landes. Ziel ist der Ausgleich regionaler
Unterschiede und damit die Schaffung gleichwertiger
Lebensverhaltnisse. Der Regionalentwicklung basiert
auf der Kooperation ortlicher, privatwirtschaftlicher
und zivilgesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure.
Das Agieren der Akteure liber Gemeindegrenzen
hinweg, kann zur Losung vieler wirtschaftlicher,
okologischer und sozialer Probleme beitragen, die
insbesondere aufgrund von Finanzknappheit und
aufgrund der Komplexitat der Herausforderungen
allein auf Gemeindeebene nicht lI6sbar waren.
Wichtig fiir die Regionalentwicklung ist die

Starkung und Entwicklung der der Region eigenen
Handlungsoptionen und Entwicklungspotenziale.

Dient der Entwicklung, Ordnung und Sicherung

der jeweiligen Planungsregion im Land

durch zusammenfassende, liberortliche und
fachiibergreifende Regionale Entwicklungsplane,
raumordnerische Zusammenarbeit und Abstimmung
raumbedeutsamer Planungen und MaRRnahmen.

Die Regionalplanung konkretisiert die
Landesvorgaben fur die einzelnen Regionen im Land.



Regionale Planungsgemeinschaft (RPG)

Regionaler Entwicklungsplan (REP)

Regionaler Teilgebietsentwicklungsplan

(TEP)

Repowering

Resilienz

Nach dem Landesentwicklungsgesetz des Landes
Sachsen-Anhalt sind die Landkreise Trager der
Regionalplanung. Sie bedienen sich zur Erfillung
dieser Aufgabe der jeweiligen Regionalen
Planungsgemeinschaft.

Die RPG ist eine Korperschaft des 6ffentlichen Rechts.
Ihr obliegt die Aufstellung, Anderung, Ergdnzung und
Fortschreibung des Regionalen Entwicklungsplans
und von Regionalen Teilgebietsentwicklungsplanen.

Der REP ist der Raumordnungsplan fur eine
Planungsregion als Teilraum des Landes. Sachsen-
Anhalt wird gemal Landesentwicklungsgesetz

in flinf Planungsregionen gegliedert — die
Planungsregionen Altmark, Anhalt-Bitterfeld-
Wittenberg, Halle, Harz und Magdeburg.

Fiir Gebiete, in denen Braunkohleaufschluss- oder
-abschlussverfahren durchgefiihrt werden sollen,
sind Regionale Teilgebietsentwicklungsplane
aufzustellen (§ 10 LEntwG LSA).

Ersatz dlterer, leistungsschwacherer
Windenergieanlagen durch leistungsstarkere und
effizientere Neuanlagen.

Fahigkeit eines Systems, Ereignissen zu widerstehen
oder sich daran anzupassen und dabei seine
Funktionsfahigkeit zu erhalten oder moglichst
schnell wieder zu erlangen.

Das gilt sowohl fiir einzelne Anlagen

oder Einrichtungen als auch fiir ganze
Infrastruktursysteme und die darin ablaufenden
Prozesse.
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Rotor-in/ Rotor-out Bei einer ,Rotor-in“-Planung liegt eine
Windenergieanlage vollstandig mit allen
Anlagenbestandteilen innerhalb des Vorranggebiets
fir Windenergienutzung.

Bei einer ,,Rotor-out“-Planung darf der Rotor
einer Windenergieanlage uber die festgelegte
Flachengrenze hinausragen, solange der Mastfuf’
vollstandig innerhalb des Vorranggebiets fur
Windenergienutzung liegt. Bewegliche Anlagenteile
wie Rotorblatter und Teile der Gondel konnen
demnach uber die Gebietsgrenzen hinausreichen.
Jene mit ,Rotor-out“-Planung festgelegte
Vorranggebiete sind in vollem Umfang gemaf}

§ 4 Abs. 3 WindBG auf den Flachenbeitragswert
anrechenbar.

Schwerpunktorte In den Regionalen Entwicklungsplanen
konnen geeignete Orte in einer Gemeinde als
Schwerpunktorte zur gesteuerten Entwicklung der
Funktionen Wohnen, Tourismus, Gesundheit und
Bildung festgelegt werden.

Sektorenkopplung Bezeichnet die Vernetzung und Integration
verschiedener Sektoren wie Energie, Verkehr und
Industrie, um deren Synergien zu nutzen und die
Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit zu steigern.

Siedlungsentwicklung Beinhaltet die geplante und gesteuerte Gestaltung
und Weiterentwicklung von Stadten, Orten und
landlichen Siedlungen. Ziel ist es, Flachen fiir
Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Freizeit und Infrastruktur
so zu nutzen und zu organisieren, dass sie den
Bediirfnissen der Bevolkerung gerecht werden,
dabei aber gleichzeitig 6kologische, soziale und
wirtschaftliche Anforderungen erfiillen.
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Siedlungs- und Verkehrsfldache (SuV)

Smart Cities und Smart Regions

Stadt-Umland-Raum (SUR)

Die Siedlungs- und Verkehrsflache umfasst
Wohnbauflachen, Industrie- und Gewerbeflachen,
Flachen mit gemischter Nutzung, Flachen mit
besonderer funktionaler Pragung, Sport-, Freizeit-
und Erholungsflachen, Friedhofe sowie Flachen fur
StraRen- und Wegeverkehr, den Bahnverkehr und den
Schiffsverkehr.

Die Begriffe ,,Siedlungsflache® und ,versiegelte
Flache“ sind nicht miteinander gleichzusetzen.
Siedlungsflachen beinhalten neben bebauten
Flachen auch einen erheblichen Anteil unbebauter
und nicht versiegelter Flachen, wie z. B. Hausgarten,
Grunanlagen, Parks oder Campingplatze.

Meinen das Konzept einer Stadt oder Region, in
der durch den gezielten Einsatz von Technologien
verschiedene Herausforderungen der Stadt- und
Regionalentwicklung bewaltigt werden. Durch
Digitalisierung soll die Stadt bzw. Region effizienter,
nachhaltiger und fortschrittlicher werden. Dabei
konnen Bereiche wie Infrastruktur, Gebaude,
Mobilitat, Dienstleistungen oder Sicherheit
verbessert werden. Die eingesetzten Technologien
werden so vernetzt, dass sie die Lebensqualitat der
Einwohnerinnen und Einwohnern verbessern.

Bezeichnet eine Raumkategorie im LEP. Die Stadt-
Umland-Raume stellen Teilraume dar, die ahnliche
raum- und siedlungsstrukturelle Gegebenheiten
aufweisen. Fir sie gelten spezifische Zielsetzungen
zur raumlichen Ordnung und Entwicklung.

Die Oberzentren Halle (Saale) und Magdeburg bilden
mit ihren Umlandgemeinden Stadt-Umland-Raume.
Hierbei wird zwischen dem verdichteten und
erweiterten SUR unterschieden.
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Strategische Umweltpriifung (SUP)

Transeuropdische Netze (TEN)

Verflechtungsbereich
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Bei der Aufstellung eines Raumordnungsplans

ist gemal § 8 Abs. 1ROG eine Strategische
Umweltpriifung (SUP) obligatorisch durchzufiihren,
in der die voraussichtlichen erheblichen
Auswirkungen des Plans (hier: seiner als Ziele und
Grundsatze formulierten Festlegungen) auf die
Schutzguter friihzeitig zu ermitteln und in einem
Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten sind.
Die SUP wird als unselbststandiger Teil in die
Verfahren zur Aufstellung, Anderung, Erganzung oder
Aufhebung eines Raumordnungsplans integriert.

Im Zuge der SUP ist ein Umweltbericht zu erarbeiten.
Der Umweltbericht gemaf3 § 8 Abs. 1i. V. m. der
Anlage 1zum ROG ist das zentrale Element der SUP.
In ihm werden u. a. die ermittelten voraussichtlich
erheblichen Umweltauswirkungen des Planes sowie
verniinftige Planungsalternativen beschrieben und
bewertet.

Transeuropdische Netze (TEN) sind ein Konzept der
Europadischen Union, das sich auf ein integriertes
Netzwerk in den Bereichen Verkehr, Energie und
Telekommunikation bezieht. Das Ziel dieser Netze
ist es, die verschiedenen Regionen der Europaischen
Union durch grenziiberschreitende Infrastrukturen
zu verbinden und die Effizienz von Verkehr,
Energieversorgung und Kommunikation zu erhéhen.
Das transeuropdische Verkehrsnetz (TEN-V) hat

sich im Laufe der Zeit unter anderem durch eine
grundlegende Reform 2013 und eine umfassende
Uberarbeitung im Jahr 2024 weiterentwickelt.

Verflechtungsbereiche sind zentrale Bestandteile des
Zentrale-Orte-Systems.

Ein Verflechtungsbereich ist der raumliche

Bereich, dessen Bevolkerung mit Gutern und
Dienstleistungen vorwiegend von dem zugehorigen
Zentralen Ort mitversorgt wird. Entsprechend der
jeweiligen zentralortlichen Stufe wird unterschieden
zwischen den Verflechtungsbereichen Oberbereich,
Mittelbereich und Nahbereich.



Vorbehaltsgebiet

Vorranggebiet

Vorrangstandort

Zentraler Ort

Gebiete, in denen bestimmten, raumbedeutsamen
Funktionen oder Nutzungen bei der Abwagung mit
konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen
besonderes Gewicht beigemessen werden soll

(vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 2 ROG).

Gebiete, die fiir bestimmte, raumbedeutsame
Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind

und andere raumbedeutsame Nutzungen in
diesem Gebiet ausschliefRen, soweit diese mit den
vorrangigen Funktionen, Nutzungen oder Zielen
der Raumordnung nicht vereinbar sind

(vgl. § 7 Abs. 3, Nr. 1 ROG).

Standorte, fiir die bestimmte raumbedeutsame
Funktionen oder Nutzungen vorgesehen und
andere raumbedeutsame Funktionen oder
Nutzungen an diesen Standorten auszuschlieBen
sind, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen
oder Nutzungen nicht vereinbar sind

(analog § 7 Abs. 1und 3 Nr. 1ROG).

Ist der die Gemeinde pragende Hauptort einer
Gemeinde, der aufgrund seiner Einwohnerzahl und
der GroRe seines Verflechtungsbereiches, seiner Lage
im Raum, seiner Funktion und Ausstattung einen
Knoten- und Konzentrationspunkt zur Versorgung
im Raum und Schwerpunkt des wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Lebens im Land bildet.

Ein Zentraler Ort Gibernimmt entsprechend

seiner zentralortlichen Funktion uberortliche
Aufgaben fiir die Gemeinden seines jeweiligen
Verflechtungsbereichs (Nahbereich, Mittelbereich).
Im Landesentwicklungsplan werden die Ober- und
Mittelzentren des Landes und in den Regionalen
Entwicklungsplanen die Grundzentren ausgewiesen.
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Ziele der Raumordnung (2)

334

Verbindliche Vorgaben in Form von raumlich und
sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Trager
der Landes- oder Regionalplanung abschlieBend
abgewogenen textlichen oder zeichnerischen
Festlegungen in Raumordnungsplanen zur
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums
(§ 3 Abs. 1Nr. 2 ROG).

Die Ziele der Raumordnung sind bei

- raumbedeutsamen Planungen und Malinahmen
offentlicher Stellen,

- bei Entscheidungen offentlicher Stellen liber die
Zulassigkeit raumbedeutsamer Planungen und
MaRnahmen anderer 6ffentlicher Stellen oder
Vorhaben Privater

zu beachten (§ 4 Abs. 1ROG).

Zudem besteht eine Anpassungspflicht der

Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung

(§ 1Abs. 4 BauGB).
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Festlegungskarte 1-—
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Festlegungskarte 2 —
Mittelbereiche
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Festlegungskarte 3 —
Untertagige Vorranggebiete
fur Rohstoffgewinnung
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Erlauterungskarte —
Schwerpunktraum
fur Landwirtschaft



hingen

Amelinghausen Blenen-

N

biittel

Ebstorf

Uelzen

Bad Bevensen

)

Dannenberg
(Elbe)

Liichow
(Wendland)

Lenzen (Elbe)

Perleberg

VAN
SRS ‘?

Wittenberge

w(«Pyrigmul

Plattenblrg

Quinw

Kyritz

Wusterhausen/

Lindow {Mark)

Neu-
runnin

1 Zimanhart

Gransee 5
Zehdenick

‘owenberger
Liebenwalde
Tand

O e
Angermiinde
Joachimsthal
heide > ~
g -
8 -
S o

J19}aWo|iy
(1] 4 08l 0SlL ocl
1 1 1 |

ove
|

Landesentwicklungsplan
Sachsen-Anhalt
Zweiter Entwurf zur Neuaufstellung

Erlauterungskarte - Schwerpunktraum
fiir Landwirtschaft

Landwirtschaft

Schwerpunktraum fir G7.1.1-8

Landwirtschaft

Grenzen

Landesgrenze

Landkreis / kreisfreie Stadt

]
]

Gemeinde

Herausgeber:

Ministerium fiir
Infrastruktur und Digitales
des Landes Sachsen-Anhalt

MaRBstab | 1 : 900 000

Eine Vervielfaltigung benétigt die Erlaubnis des Herausgebers. Als Vervielfaltigung,
auch in Teilen, gelten z.B. Nachdruck, Fotokopie, Digitalisieren, Scannen sowie
Speicherung auf Datentragern.

Alle Darstellungen in anderen Bundeslandern stellen eine nachrichtliche
Ubernahme dar.

Darstellung der Verwaltungsgrenze auf der Grundlage der Daten des Landesamtes
fir Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, [2025]/021725
(www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de)

Darstellung auf der Grundlage der Digitalen Topographischen Karte 1 : 1.000.000
(DTK1000) © GeoBasis-DE / BKG (12/2022) dI-de/by-2-0

Projektionsgrundlage: ETRS 1989 UTM Zone 32N
Stand: 02.09.2025







SACHSEN-ANHALT

Ministerium fiir
Infrastruktur und Digitales

#moderndenken




	Titelseite
	Impressum
	Inhaltsvereichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Teil A –Konzeptioneller Rahmen
	1. Einführung
	1.1 Planungsrechtliche Grundlagen
	1.2 Aufbau des Landesentwicklungsplans
	1.3 Sachsen-Anhalt – Status quo

	2. Strategische Handlungsfelder
	Attraktive Standortvoraussetzungen schaffen
	Zukunftsfähige Mobilitätsformen gestalten
	Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel aktiv gestalten
	Energieversorgung nachhaltig sichern
	Biologische Vielfalt stärken und natürliche Ressourcen nachhaltig bewahren
	Daseinsvorsorge stärken
	Räume nachhaltig und zielgerichtet entwickeln
	Digitalen Wandel voranbringen


	Teil B –Textliche Festlegungen
	1. Vernetzung und Kooperation
	1.1 Interkommunale und Regionale Kooperation
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